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I.  Teil: Allgemeines Militärverhaltens- und Kriegsführungsrecht (insb. 
Haager Recht)  

 
 
1. Preussisch-Amerikanischer Freundschafts- und Handelsvertrag vom 10.09.1785 
 
[von der Wiedergabe in deutscher Sprache wurde abgesehen] 

 
A Treaty of Amity and Commerce between His Majesty the King of Prussia, and the United 
States of America.  
His majesty the king of Prussia, & the United States of America, desiring to fix, in a 
permanent and equitable manner, the rules to be observed in the intercourse and commerce 
they desire to establish between their respective countries, his majesty & the United States 
have judged that the said end cannot be better obtained than by takin the most perfect equality 
and reciprocity for the basis of their agreement.  
With this view his majesty the king of Prussia has nominated and constituted as his 
plenipotentiary, the baron Frederick William de Thulemeier, his privy counsellor of embassy, 
and envoy extraordinary, with their high mightinesses the states general of the United 
Netherlands, and the United States, have on their part, given full powers to John Adams, 
esquire, late one of their ministers ple- nipotentiary for negociating a peace, heretofore a 
delegate in Congress from the state of Massachusetts, & chief justice of the same, and now 
minister plenipotentiary of the United States with his Britannic majesty; doctor Benjamin 
Franklin, the minister plenipotentiary at the court of Versailles, and another of their ministers 
plenipotentiary for negociating a peace; and Thomas Jefferson, heretofore a delegate in 
Congress, from the state of Virginia, & governor of the said state, & now minister 
plenipotentiary of the United States at the court of his most christian majesty, which 
respective plenipotentiaries, after having exchanged their full powers, and on mature 
deliberation, have concluded, settled & signed the following articles.  
 
Article. 1er. There shall be a firm, inviolable and universal peace & sincere friendship 
between his majesty the king of Prussia, his heirs, successors and subjects, on the one part, 
and the United States of America, and their citizens on the other, without exceptions of 
persons or places.  
Article. 2. The subjects of his majesty the king of Prussia, may frequent all the coasts and 
countries of the United States of America, and reside & trade there in all forts of produce, 
manufactures and merchandise; and shall pay within the said United states no other or greater 
duties, charges or fees whatsoever than the most favored nations are or shall be obliged to 
pay; and they shall enjoy all the rights, privileges and exemptions in navigation & commerce, 
which the most favoured nation does or shall enjoy; submitting themselves, nevertheless to 
the laws and usages there established, and to which are submitted the citizens of the United 
States, and the citizens and subjects of the most favored nations.  
Article. 3. In like manner the citizens of the United States of America may frequent all the 
coasts and countries of his majesty the king of Prussia, and reside and trade there in all forts 
of produce, manufactures and merchandise, and shall pay in the dominions of his said 
majesty, no other or greater duties, charges or fees whatsoever, than the most favored nation 
is or shall be obliged to pay; and they shall enjoy all the rights, privileges and exemptions in 
navigation and commerce which the most favored nation does or shall enjoy; submitting 
themselves nevertheless to the laws & usages there established, and to which are submitted 
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the subjects of his majesty the king of Prussia, and the subjects & citizens of the most favored 
nations.  
Article. 4. Most especially each party shall have a right to carry their own produce, 
manufactures & merchandise, in their own or any other vessels to any parts of the dominions 
of the other, where it shall be lawful for all the subjects or citizens of that other, freely to 
purchase them; and thence to take the produce, Manufactures & merchandise of the other, 
which all the said citizens of subjects shall in like manner be free to sell them, paying in both 
cases such duties, charges & fees only, as are or shall be paid by the most favored nation. 
Nevertheless the king of Prussia and the United States, & each of them, reserve to themselves 
the right where any nation restrains the transportation of merchandise to the vessels of the 
country of which it is the growth or manufacture, to establish against such nation retaliating 
regulations; and also the right to prohibit, in their respective countries, the importation & 
exportation of all merchandise whatsoever, when reasons of state shall require it. In this case 
the subjects or citizens of either of the contracting parties shall not import nor export the 
merchandise prohibited by the other; but if one of the contracting parties permits any other 
nation to import or export the same merchandise, the citizens or subjects of the other shall 
immediately enjoy the same liberty.  
Article. 5. The merchants, commanders of vessels, or other subjects or citizens of either party, 
shall not, within the ports or jurisdiction of the other, be forced to unload any fort of 
merchandise into any other vessels, not to receive them into their own, nor to wait for their 
being loaded longer than they please.  
Article. 6. That the vessels of either party loading within the ports or jurisdiction of the other, 
may not be uselessly harassed or detained, it is agreed that all examinations of goods required 
by the laws, shall be made before they are laden on board the vessel & that there shall be no 
examination after: nor shall the vessel be searched at any time, unless articles shall have been 
laden therein clandestinely and illegally, in which case the person by whose order they were 
carried on board, or who carried them without order, shall be liable to the laws of the land in 
which he is, but no other person shall be molested, nor shall any other goods, nor the vessel be 
seized or detained for that cause.  
Article. 7. Each party shall endeavour, by all the means in their power, to protect & defend all 
vessels & other effects belonging to the citizens or subjects of the other, which shall be within 
the extent of their jurisdiction, by sea or by land; and shall use all their efforts to recover, & 
cause to be restored to their right owners, their vessels & effects which shall be taken from 
them within the extent of their said jurisdiction.  
Article. 8. The vessels of the subjects or citizens of either party, coming on any coast 
belonging to the other, but not willing to enter into port, or being entered into port, & not 
willing to unload their cargoes or break bulk, shall have liberty to depart & to pursue their 
voyage without molestation & without being obliged to reader account of their cargo, or to 
pay any duties, charges or fees whatsoever, except those established for vessels entered into 
port, & appropriated to the maintenance of the port itself, or of other establishments for the 
safety & convenience of navigators, which duties, charges & fees shall be the same, and shall 
be paid on the same footing as in the case of subjects or citizens of the country where they are 
established.  
Article. 9. When any vessel of either party shall be wrecked, foundered, or otherwise 
damaged on the coasts, or within the dominion of the other, their respective subjects or 
citizens, shall receive, as well for themselves as for their vessel & effects, the same assistance 
which would be due to the inhabitants of the country where the damage happens, and shall 
pay the same charges & dues only as the said inhabitants would be subject to pay in a like 
case; and if the operations of repair shall require that the whole or any part of their cargo be 
unladed, they shall pay no duties, charges or fees on the part which they shall relade & carry 



7 
 

 
  
 

away. The ancient & barbarous right to wrecks of the sea shall be entirely abolished, with 
respect to the subjects or citizens of the two contracting parties.  
Article. 10. The citizens or subjects of each party shall have power to dispose of their 
personal goods within the jurisdiction of the other, by testament, donation or otherwise; and 
their representatives, being subjects or citizens of the other party, shall succeed to their said 
personal goods, whether by testament or ab intestato, and may take possession thereof, either 
by themselves or by others acting for them, & dispose of the same at their will, paying such 
dues only as the inhabitants of the country wherein the said goods are, shall be subject to pay 
in like cases; and in case of the absence of the representatives, such care shall be taken of the 
said goods, and for so long a time as would be taken of the goods of a native in like case, until 
the lawful owner may take measures for receiving them. And if question shall arise among 
several claimants, to which of them the said goods belong, the same shall be decided finally 
by the laws & judges of the land wherein the said goods are. And where, on the death of any 
person holding real estate within the territories of the one party, such real estate would by the 
laws of the land descend on a citizen or subject of the other, were he not disqualified by 
alienage, such subjects shall be allowed a reasonable time to sell the same, and to withdraw 
the proceeds without molestation; and exempt from all rights of detraction on the part of the 
government of the respective states. But this article shall not derogate in any manner from the 
force of the laws already published or hereafter to be published, by his majesty the king of 
Prussia, to prevent the emigration of his subjects.  
Article. 11. The most perfect freedom of conscience & of worship, is granted to the citizens 
or subjects of either party, within the jurisdiction of the other, without being liable to 
molestation in that respect, for any cause other than an insult on the religion of others. 
Moreover when the subjects or citizens fo the one party, shall die within the jurisdiction of the 
other, their bodies shall be buried in the usual burying grounds, or other decent & suitable 
places, and shall be protected from violation or disturbance.  
Article. 12. If one of the contracting parties should be engaged in war with any other power, 
the free intercourse & commerce of the subjects or citizens of the party remaining neuter with 
the belligerent powers, shall not be interrupted. On the contrary, in that cases as in full peace, 
the vessels of the neutral party may navigate freely to & from the ports and on the coasts of 
the belligerent parties, free vessels making free goods, insomuch that all things shall be 
adjudged free which shall be on board any vessel belonging to the neutral party, although 
such things belong to an enemy of the other; and the same freedom shall be extended to 
persons who shall be on board a free vessel, although they should be enemies to the other 
party, unless they be soldiers in actual service of such enemy.  
Article. 13. And in the same case of one of the contracting parties being engaged in war with 
any other power, to prevent all the difficulties & misunderstandings that usually arise 
respecting the merchandise heretofore called contraband, such as arms, ammunition & 
military stores of every kind, no such articles carried in the vessels, or by the subjects or 
citizens of one of the parties to the enemies of the other, shall be deemed contraband, so as to 
induce confiscation or condemnation and a loss of property to individuals. Nevertheless, it 
shall be lawful to stop such vessels & articles, and to detain them for such length of time as 
the captors may think necessary to prevent the inconvenience or damage that might ensue 
from their proceeding, paying however a reasonable compensation for the loss such arrest 
shall occasion to the proprietors: And it shall further be allowed to use in the service of the 
captors, the whole or any part of the military stores so detained, paying the owners the full 
value of the same, to be ascertained by the current price at the place of its destination. But in 
the case supposed, of a vessel stopped for articles heretofore deemed contraband, if the master 
of the vessel stopped will deliver out the goods supposed to be of contraband nature, he shall 
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be admitted to do it, and the vessel shall not in that case be carried into any port, nor further 
detained, but shall be allowed to proceed on her voyage.  
Article. 14. And in the same case where one of the parties is engaged in war with another 
power, that the vessels of the neutral party may be readily & certainly known, it is agreed, that 
they shall be provided with sea-letters or passports, which shall express the name, the 
property & burthen of the vessel, as also the name & dwelling of the master, which passports 
shall be made out in good & due forms (to be settled by conventions between the parties 
whenever occasion shall require) shall be renewed as often as the vessel shall return into port; 
and shall be exhibited whensoever required, as well in the open sea as in port. But if the said 
vessel be under convoy of one or more vessels of war, belonging to the neutral party, the 
simple declaration of the officer commanding the convoy, that the said vessel belongs to the 
party of which he is, shall be considered as establishing the fact, and shall relieve both parties 
from the trouble of further examination.  
Article. 15. And to prevent entirely all disorder & violence in such cases, it is stipulated, that 
when the vessels of the neutral party, sailing without convoy, shall be met by any vessel of 
war, public or private, of the other party, such vessel of war shall not approach within cannon 
shot of the said neutral vessel, nor send more than two or three men in their boat on board the 
same, to examine her sealetters or passports. And all persons belonging to any vessel of war, 
public or private, who shall molest, or injure, in any manner whatever, the people, vessels or 
effects of the other party, shall be responsible in their persons & property for damages & 
interest, sufficient security for which shall be given by all commanders of private armed 
vessels before they are commissioned.  
Article. 16. It is agreed that the subjects or citizens of each of the contracting parties, their 
vessels & effects, shall not be liable to any embargo or detention on the part of the other, for 
any military expedition, or other public or private purpose whatsoever. And in all cases of 
seizure, detention or arrest, for debts contracted or offences committed by any citizen or 
subject of the one party, within the jurisdiction of the other, the same shall be made & 
prosecuted by order & authority of law only, and according to the regular course of 
proceedings usual in such cases.  
Article. 17. If any vessel or effects of the neutral powers be taken by an enemy of the other, 
or by a pirate, & retaken by that other, they shall be brought into some port of one of the 
parties, and delivered into the custody of the officers of that port, in order to be restored entire 
to the true proprietor as soon as due proof shall be made concerning the property thereof.  
Article. 18. If the citizens or subjects of either party, in danger from tempests, pirates, 
enemies or other accident, shall take refuge with their vessels or effects, within the harbours 
or jurisdiction of the other, they shall be received, protected & treated with humanity & 
kindness, and shall be permitted to furnish themselves, at reasonable prices, with all 
refreshments, provisions & other things necessary for their sustenance, health & 
accommodation, and for the repair of their vessels.  
Article. 19. The vessels of war, public & private, of both parties, shall carry freely 
wheresoever they please, the vessels & effects taken from their enemies, without being 
obliged to pay any duties, charges or fees to officers of admiralty, of the customs or any 
others, nor shall such prizes be arrested, searched or put under legal process when they come 
to, and enter the ports of the other party, but may freely be carried out again at any time by 
their captors to the places expressed in their commissions, which the commanding officer of 
such vessels shall be obliged to shew. But no vessel which shall have made prizes on the 
subjects of his most christian majesty the king of France, shall have a right of asylum in the 
ports or havens of the said United States; and if any such be forced therein by tempest or 
dangers of the sea, they shall be obliged to depart as soon as possible, according to the tenor 
of the treaties existing between his said most christian majesty & the said United States.  
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Article. 20. No citizen or subject of either of the contracting parties shall take from any power 
with which the other may be at war, any commission or letter of marque for arming any vessel 
to act as a privateer against the other, on pain of being punished as a pirate; nor shall either 
party hire, lend, or give any part of their naval or military force to the enemy of the other, to 
aid them offensively or defensively against that other.  
Article. 21. If the two contracting parties should be engaged in war against a common enemy, 
the following points shall be observed between them.  
1. If a vessel of one of the parties, retaken by a privateer of the other, shall not have been in 
possession of the enemy more than twenty-four hours, she shall be restored to the first owner 
for one third of the value of the vessel & cargo; but if she shall have been more than twenty-
four hours in possession of the enemy, she shall belong wholly to the recaptor.  
2. If in the same case the recapture were by a public vessel of war of the one party, restitution 
shall be made to the owner for one thirtieth part of the value of the vessel & cargo, if she shall 
not have been in the possession of the enemy more than twenty-four hours, & one tenth of the 
said value where she shall have been longer, which sums shall be distributed in gratuities to 
the recaptors.  
3. The restitution in the cases aforesaid, shall be after due proof of property, & surety given 
for the part to which the recaptors are entitled.  
4. The vessels of war, public & private, of the two parties, shall be reciprocally admitted with 
their prizes into the respective ports of each: but the said prizes shall not be discharged nor 
sold there, until their legality shall have been decided according to the laws & regulations of 
the states to which the captor belongs, but by the judicatures of the place into which the prize 
shall have been conducted.  
5. It shall be free to each party to make such regulations as they shall judge necessary for the 
conduct of their respective vessels of war, public & private, relative to the vessels which they 
shall take & carry into the ports of the two parties.  
Article. 22. Where the parties shall have a common enemy, or shall both be neutral, the 
vessels of war of each shall upon all occasions take under their protection the vessels of the 
other going the same course, and shall defend such vessels as long as they hold the same 
course, against all force & violence, in the same manner as they ought to protect and defend 
vessels belonging to the party of which they are.  
Article. 23. If war should arise between the two contracting parties, the merchants of either 
country, then residing in the other, shall be allowed to remain nine months to collect their 
debts & settle their affairs, and may depart freely, carrying off all their effects, without 
molestation or hindrance: And all women & children, scholars of every faculty, cultivators of 
the earth, artizans, manufacturers and fishermen unarmed and inhabiting unfortified towns, 
villages or places, & in general all others whose occupations are for the common subsistence 
& benefit of mankind, shall be allowed to continue their respective employments, & shall not 
be molested in their persons, nor shall their houses or goods be burnt, or otherwise destroyed, 
nor their fields wasted by the armed force of the enemy, into whose power, by the events of 
war, they may happen to fall; but if any thing is necessary to be taken from them for the use of 
such armed force, the same shall be paid for at a reasonable price. And all merchant and 
trading vessels employed in exchanging the products of different places, & thereby rendering 
the necessaries, conveniencies & comforts of human life more easy to be obtained, & more 
general, shall be allowed to pass free & unmolested, and neither of the contracting powers 
shall grant or issue any commission to any private armed vessels empowering them to take or 
destroy such trading vessels, or interrupt such commerce.  
Article. 24. And to prevent the destruction of prisoners of war, by sending them into distant & 
inclement countries, or by crouding them into close & noxious places, the two contracting 
parties solemnly pledge themselves to each other, & to the world, that they will not adopt any 
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such practice; that neither will send the prisoners whom they may take from the other into the 
East-Indies, or any other parts of Asia or Africa, but that they shall be placed in some part of 
their dominions in Europe or America, in wholesome situations, that they shall not be 
confined in dungeons, prison-ships, nor prisons, nor be put into irons, nor bound, nor 
otherwise restrained in the use of their limbs; that the officers shall be enlarged on their 
paroles within convenient districts, & have comfortable quarters, & the common men be 
disposed in cantonments, open & extensive enough for air & exercise, and lodged in barracks 
as roomy & good as are provided by the party in whose power they are for their own troops; 
that the officers shall also be daily furnished by the party in whose power they are, with as 
many rations; & of the same articles & quality as are allowed by them, either in kind or by 
commutation, to officers of equal rank in their own army; & all others shall be daily furnished 
by them with such ration as they allow to a commonsoldier in their own service; the value 
whereof shall be paid by the other party on a mutual adjustment of accounts for the 
subsistance of prisoners at the close of the war; & the said accounts shall not be mingled with, 
or set off against any others, nor the balances due on them, be withheld as a satisfaction or 
reprisal for any other article, or for any other cause, real or pretended, whatever: that each 
party shall be allowed to keep a commissary of prisoners of their own appointment, with 
every separate cantonment of prisoners in pos- session of the other, which commissary shall 
see the prisoners as often as he pleases, shall be allowed to receive & distribute whatever 
comforts may be sent to them by their friends, & shall be free to make his reports in open 
letters to those who employ him; but if any officer shall break his parole, or any other prisoner 
shall escape from the limits of his cantonment, after they shall have been designated to him, 
such individual officer or other prisoner, shall forfeit so much of the benefit of this article as 
provides for his enlargement on parole or cantonment. & it is declared, that neither the 
pretence that war dissolves all treaties, nor any other whatever, shall be considered as 
annulling or suspending this & the next preceding article, but on the contrary, that the state of 
war is precisely that for which they are provided, & during which they are to be as sacredly 
observed as the most acknowledged articles in the law of nature or nations.  
Article. 25. The two contracting parties grant to each other the liberty of having each in the 
ports of the other, consuls, vice-consuls, agents & commissaries of their own appointment, 
whose functions shall be regulated by particular agreement whenever either party shall chuse 
to make such appointment; but if any such consuls shall exercise commerce, they shall be 
submitted to the same laws and usages to which the private individuals of their nation are 
submitted in the same place.  
Article. 26. If either party shall hereafter grant to any other nation, any particular favour in 
navigation or commerce, it shall immediately become common to the other party, freely, 
where it is freely granted, to such other nations, or on yielding the compensation where such 
nation does the same.  
Article. 27. His majesty the King of Prussia, & the United States of America, agree that this 
treaty shall be in force during the term of ten years from the exchange of ratifications, & if the 
expiration of that term should happen during the course of a war between them, then the 
articles before provided for the regulation of their conduct during such a war, shall continue in 
force until the conclusion of the treaty which shall re-establish peace; and that this treaty shall 
be ratified on both sides, and the ratifications exchanged within one year from the day of its 
signature.  
In testimony whereof, the plenipotentiaries before mentioned, have hereto subscribed their 
names and affixed their seals, at the places of their respective residence, and at the dates 
expressed under their several signatures.  
…
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2. „Lieber-Code“ (Instructions for the Government of Armies of the United States in 
the Field) vom 24.04.18631  

 
[von der Wiedergabe in deutscher Sprache wurde abgesehen] 

 

GENERAL ORDERS No. 100. 

WAR DEPT., ADJT. GENERAL'S OFFICE, 

Washington, April 24, 1863. 

The following "Instructions for the Government of Armies of the United States in the Field," 
prepared by Francis Lieber, LL.D., and revised by a board of officers, of which Maj. Gen. E. 
A. Hitchcock is president, having been approved by the President of the United States, he 
commands that they be published for the information of all concerned. 

By order of the Secretary of War: 

E. D. TOWNSEND, 

Assistant Adjutant-General. 

 
 
INSTRUCTIONS FOR THE GOVERNMENT OF ARMIES OF THE UNITED STATES IN 
THE FIELD. 
 
 
Section I: Martial law - Military jurisdiction - Military necessity – Retaliation 
Article 1. A place, district, or country occupied by an enemy stands, in consequence of the 
occupation, under the Martial Law of the invading or occupying army, whether any 
proclamation declaring Martial Law, or any public warning to the inhabitants, has been issued 
or not. Martial Law is the immediate and direct effect and consequence of occupation or 
conquest. 
The presence of a hostile army proclaims its Martial Law.  
Art. 2. Martial Law does not cease during the hostile occupation, except by special 
proclamation, ordered by the commander in chief; or by special mention in the treaty of peace 
concluding the war, when the occupation of a place or territory continues beyond the 
conclusion of peace as one of the conditions of the same.  
Art. 3. Martial Law in a hostile country consists in the suspension, by the occupying military 
authority, of the criminal and civil law, and of the domestic administration and government in 
the occupied place or territory, and in the substitution of military rule and force for the same, 
as well as in the dictation of general laws, as far as military necessity requires this suspension, 
substitution, or dictation. 

                                                 
 
 
 
 
1  Benannt nach dem deutschstämmigen Amerikaner Franz (Francis) Lieber (*1800; +1872), einem 
Rechtslehrer der Columbia University, N.Y., der diese Dienstvorschrift 1861 entwarf, die keine 
Völkerrechtsquelle darstellt. 
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The commander of the forces may proclaim that the administration of all civil and penal law 
shall continue either wholly or in part, as in times of peace, unless otherwise ordered by the 
military authority.  
Art. 4. Martial Law is simply military authority exercised in accordance with the laws and 
usages of war. 
Military oppression is not Martial Law: it is the abuse of the power which that law confers. As 
Martial Law is executed by military force, it is incumbent upon those who administer it to be 
strictly guided by the principles of justice, honor, and humanity - virtues adorning a soldier 
even more than other men, for the very reason that he possesses the power of his arms against 
the unarmed.  
Art. 5. Martial Law should be less stringent in places and countries fully occupied and fairly 
conquered. Much greater severity may be exercised in places or regions where actual 
hostilities exist, or are expected and must be prepared for. Its most complete sway is allowed - 
even in the commander's own country - when face to face with the enemy, because of the 
absolute necessities of the case, and of the paramount duty to defend the country against 
invasion. 
To save the country is paramount to all other considerations.  
Art. 6. All civil and penal law shall continue to take its usual course in the enemy's places and 
territories under Martial Law, unless interrupted or stopped by order of the occupying military 
power; but all the functions of the hostile government - legislative executive, or 
administrative - whether of a general, provincial, or local character, cease under Martial Law, 
or continue only with the sanction, or, if deemed necessary, the participation of the occupier 
or invader.  
Art. 7. Martial Law extends to property, and to persons, whether they are subjects of the 
enemy or aliens to that government.  
Art. 8. Consuls, among American and European nations, are not diplomatic agents. 
Nevertheless, their offices and persons will be subjected to Martial Law in cases of 
urgent necessity only: their property and business are not exempted. Any delinquency they 
commit against the established military rule may be punished as in the case of any other 
inhabitant, and such punishment furnishes no reasonable ground for international complaint.  
Art. 9. The functions of Ambassadors, Ministers, or other diplomatic agents accredited by 
neutral powers to the hostile government, cease, so far as regards the displaced government; 
but the conquering or occupying power usually recognizes them as temporarily accredited to 
itself.  
Art. 10. Martial Law affects chiefly the police and collection of public revenue and taxes, 
whether imposed by the expelled government or by the invader, and refers mainly to the 
support and efficiency of the army, its safety, and the safety of its operations.  
Art. 11. The law of war does not only disclaim all cruelty and bad faith concerning 
engagements concluded with the enemy during the war, but also the breaking of stipulations 
solemnly contracted by the belligerents in time of peace, and avowedly intended to remain in 
force in case of war between the contracting powers. 
It disclaims all extortions and other transactions for individual gain; all acts of private 
revenge, or connivance at such acts. 
Offenses to the contrary shall be severely punished, and especially so if committed by 
officers.  
Art. 12. Whenever feasible, Martial Law is carried out in cases of individual offenders by 
Military Courts; but sentences of death shall be executed only with the approval of the chief 
executive, provided the urgency of the case does not require a speedier execution, and then 
only with the approval of the chief commander.  
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Art. 13. Military jurisdiction is of two kinds: First, that which is conferred and defined by 
statute; second, that which is derived from the common law of war. Military offenses under 
the statute law must be tried in the manner therein directed; but military offenses which do not 
come within the statute must be tried and punished under the common law of war. The 
character of the courts which exercise these jurisdictions depends upon the local laws of each 
particular country. 
In the armies of the United States the first is exercised by courts-martial, while cases which do 
not come within the "Rules and Articles of War," or the jurisdiction conferred by statute on 
courts-martial, are tried by military commissions.  
Art. 14. Military necessity, as understood by modern civilized nations, consists in the 
necessity of those measures which are indispensable for securing the ends of the war, and 
which are lawful according to the modern law and usages of war.  
Art. 15. Military necessity admits of all direct destruction of life or limb of ' armed ' enemies, 
and of other persons whose destruction is incidentally ' unavoidable ' in the armed contests of 
the war; it allows of the capturing of every armed enemy, and every enemy of importance to 
the hostile government, or of peculiar danger to the captor; it allows of all destruction of 
property, and obstruction of the ways and channels of traffic, travel, or communication, and of 
all withholding of sustenance or means of life from the enemy; of the appropriation of 
whatever an enemy's country affords necessary for the subsistence and safety of the army, and 
of such deception as does not involve the breaking of good faith either positively pledged, 
regarding agreements entered into during the war, or supposed by the modern law of war to 
exist. Men who take up arms against one another in public war do not cease on this account to 
be moral beings, responsible to one another and to God.  
Art. 16. Military necessity does not admit of cruelty - that is, the infliction of suffering for the 
sake of suffering or for revenge, nor of maiming or wounding except in fight, nor of torture to 
extort confessions. It does not admit of the use of poison in any way, nor of the wanton 
devastation of a district. It admits of deception, but disclaims acts of perfidy; and, in general, 
military necessity does not include any act of hostility which makes the return to peace 
unnecessarily difficult.  
Art. 17. War is not carried on by arms alone. It is lawful to starve the hostile belligerent, 
armed or unarmed, so that it leads to the speedier subjection of the enemy.  
Art. 18. When a commander of a besieged place expels the noncombatants, in order to lessen 
the number of those who consume his stock of provisions, it is lawful, though an extreme 
measure, to drive them back, so as to hasten on the surrender.  
Art. 19. Commanders, whenever admissible, inform the enemy of their intention to bombard a 
place, so that the noncombatants, and especially the women and children, may be removed 
before the bombardment commences. But it is no infraction of the common law of war to omit 
thus to inform the enemy. Surprise may be a necessity.  
Art. 20. Public war is a state of armed hostility between sovereign nations or governments. It 
is a law and requisite of civilized existence that men live in political, continuous societies, 
forming organized units, called states or nations, whose constituents bear, enjoy, suffer, 
advance and retrograde together, in peace and in war.  
Art. 21. The citizen or native of a hostile country is thus an enemy, as one of the constituents 
of the hostile state or nation, and as such is subjected to the hardships of the war.  
Art. 22. Nevertheless, as civilization has advanced during the last centuries, so has likewise 
steadily advanced, especially in war on land, the distinction between the private individual 
belonging to a hostile country and the hostile country itself, with its men in arms. The 
principle has been more and more acknowledged that the unarmed citizen is to be spared in 
person, property, and honor as much as the exigencies of war will admit.  
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Art. 23. Private citizens are no longer murdered, enslaved, or carried off to distant parts, and 
the inoffensive individual is as little disturbed in his private relations as the commander of the 
hostile troops can afford to grant in the overruling demands of a vigorous war.  
Art. 24. The almost universal rule in remote times was, and continues to be with barbarous 
armies, that the private individual of the hostile country is destined to suffer every privation of 
liberty and protection, and every disruption of family ties. Protection was, and still is with 
uncivilized people, the exception.  
Art. 25. In modern regular wars of the Europeans, and their descendants in other portions of 
the globe, protection of the inoffensive citizen of the hostile country is the rule; privation and 
disturbance of private relations are the exceptions.  
Art. 26. Commanding generals may cause the magistrates and civil officers of the hostile 
country to take the oath of temporary allegiance or an oath of fidelity to their own victorious 
government or rulers, and they may expel everyone who declines to do so. But whether they 
do so or not, the people and their civil officers owe strict obedience to them as long as they 
hold sway over the district or country, at the peril of their lives.  
Art. 27. The law of war can no more wholly dispense with retaliation than can the law of 
nations, of which it is a branch. Yet civilized nations acknowledge retaliation as the sternest 
feature of war. A reckless enemy often leaves to his opponent no other means of securing 
himself against the repetition of barbarous outrage.  
Art. 28. Retaliation will, therefore, never be resorted to as a measure of mere revenge, but 
only as a means of protective retribution, and moreover, cautiously and unavoidably; that is to 
say, retaliation shall only be resorted to after careful inquiry into the real occurrence, and the 
character of the misdeeds that may demand retribution. 
Unjust or inconsiderate retaliation removes the belligerents farther and farther from the 
mitigating rules of regular war, and by rapid steps leads them nearer to the internecine wars of 
savages.  
Art. 29. Modern times are distinguished from earlier ages by the existence, at one and the 
same time, of many nations and great governments related to one another in close intercourse. 
Peace is their normal condition; war is the exception. The ultimate object of all modern war is 
a renewed state of peace. 
The more vigorously wars are pursued, the better it is for humanity. Sharp wars are brief.  
Art. 30. Ever since the formation and coexistence of modern nations, and ever since wars 
have become great national wars, war has come to be acknowledged not to be its own end, but 
the means to obtain great ends of state, or to consist in defense against wrong; and no 
conventional restriction of the modes adopted to injure the enemy is any longer admitted; but 
the law of war imposes many limitations and restrictions on principles of justice, faith, and 
honor.  
 
Section II: Public and private property of the enemy - Protection of persons, and especially of 
women, of religion, the arts and sciences - Punishment of crimes against the inhabitants of 
hostile countries 
Art. 31. A victorious army appropriates all public money, seizes all public movable property 
until further direction by its government, and sequesters for its own benefit or of that of its 
government all the revenues of real property belonging to the hostile government or nation. 
The title to such real property remains in abeyance during military occupation, and until the 
conquest is made complete.  
Art. 32. A victorious army, by the martial power inherent in the same, may suspend, change, 
or abolish, as far as the martial power extends, the relations which arise from the services due, 
according to the existing laws of the invaded country, from one citizen, subject, or native of 
the same to another. 
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The commander of the army must leave it to the ultimate treaty of peace to settle the 
permanency of this change.  
Art. 33. It is no longer considered lawful - on the contrary, it is held to be a serious breach of 
the law of war - to force the subjects of the enemy into the service of the victorious 
government, except the latter should proclaim, after a fair and complete conquest of the 
hostile country or district, that it is resolved to keep the country, district, or place permanently 
as its own and make it a portion of its own country.  
Art. 34. As a general rule, the property belonging to churches, to hospitals, or other 
establishments of an exclusively charitable character, to establishments of education, or 
foundations for the promotion of knowledge, whether public schools, universities, academies 
of learning or observatories, museums of the fine arts, or of a scientific character - such 
property is not to be considered public property in the sense of paragraph 31; but it may be 
taxed or used when the public service may require it.  
Art. 35. Classical works of art, libraries, scientific collections, or precious instruments, such 
as astronomical telescopes, as well as hospitals, must be secured against all avoidable injury, 
even when they are contained in fortified places whilst besieged or bombarded.  
Art. 36. If such works of art, libraries, collections, or instruments belonging to a hostile nation 
or government, cam be removed without injury, the ruler of the conquering state or nation 
may order them to be seized and removed for the benefit of the said nation. The ultimate 
ownership is to be settled by the ensuing treaty of peace. 
In no case shall they be sold or given away, if captured by the armies of the United States, nor 
shall they ever be privately appropriated, or wantonly destroyed or injured.  
Art. 37. The United States acknowledge and protect, in hostile countries occupied by them, 
religion and morality; strictly private property; the persons of the inhabitants, 
especially those of women: and the sacredness of domestic relations. Offenses to the contrary 
shall be rigorously punished. 
This rule does not interfere with the right of the victorious invader to tax the people or their 
property, to levy forced loans, to billet soldiers, or to appropriate property, especially houses, 
lands, boats or ships, and churches, for temporary and military uses.  
Art. 38. Private property, unless forfeited by crimes or by offenses of the owner, can be seized 
only by way of military necessity, for the support or other benefit of the army or of the United 
States. 
If the owner has not fled, the commanding officer will cause receipts to be given, which may 
serve the spoliated owner to obtain indemnity.  
Art. 39. The salaries of civil officers of the hostile government who remain in the invaded 
territory, and continue the work of their office, and can continue it according to the 
circumstances arising out of the war - such as judges, administrative or police officers, 
officers of city or communal governments - are paid from the public revenue of the invaded 
territory, until the military government has reason wholly or partially to discontinue it. 
Salaries or incomes connected with purely honorary titles are always stopped.  
Art. 40. There exists no law or body of authoritative rules of action between hostile armies, 
except that branch of the law of nature and nations which is called the law and usages of war 
on land.  
Art. 41. All municipal law of the ground on which the armies stand, or of the countries to 
which they belong, is silent and of no effect between armies in the field.  
Art. 42. Slavery, complicating and confounding the ideas of property, (that is of a 'thing',) and 
of personality, (that is of 'humanity',) exists according to municipal or local law only. The law 
of nature and nations has never acknowledged it. The digest of the Roman law enacts the 
early dictum of the pagan jurist, that "so far as the law of nature is concerned, all men are 
equal." Fugitives escaping from a country in which they were slaves, villains, or serfs, into 
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another country, have, for centuries past, been held free and acknowledged free by judicial 
decisions of European countries, even though the municipal law of the country in which the 
slave had taken refuge acknowledged slavery within its own dominions.  
Art. 43. Therefore, in a war between the United States and a belligerent which admits of 
slavery, if a person held in bondage by that belligerent be captured by or come as a fugitive 
under the protection of the military forces of the United States, such person is immediately 
entitled to the rights and privileges of a freeman. To return such person into slavery would 
amount to enslaving a free person, and neither the United States nor any officer under their 
authority can enslave any human being. Moreover, a person so made free by the law of war is 
under the shield of the law of nations, and the former owner or State can have, by the law of 
postliminy, no belligerent lien or claim of service.  
Art. 44. All wanton violence committed against persons in the invaded country, all destruction 
of property not commanded by the authorized officer, all robbery, all pillage or sacking, even 
after taking a place by main force, all rape, wounding, maiming, or killing of such inhabitants, 
are prohibited under the penalty of death, or such other severe punishment as may seem 
adequate for the gravity of the offense. 
A soldier, officer or private, in the act of committing such violence, and disobeying a superior 
ordering him to abstain from it, may be lawfully killed on the spot by such superior.  
Art. 45. All captures and booty belong, according to the modern law of war, primarily to the 
government of the captor. 
Prize money, whether on sea or land, can now only be claimed under local law.  
Art. 46. Neither officers nor soldiers are allowed to make use of their position or power in the 
hostile country for private gain, not even for commercial transactions otherwise legitimate. 
Offenses to the contrary committed by commissioned officers will be punished with 
cashiering or such other punishment as the nature of the offense may require; if by soldiers, 
they shall be punished according to the nature of the offense.  
Art. 47. Crimes punishable by all penal codes, such as arson, murder, maiming, assaults, 
highway robbery, theft, burglary, fraud, forgery, and rape, if committed by an American 
soldier in a hostile country against its inhabitants, are not only punishable as at home, but in 
all cases in which death is not inflicted, the severer punishment shall be preferred.  
 
Section III: Deserters - Prisoners of war - Hostages - Booty on the battle-field 
Art. 48. Deserters from the American Army, having entered the service of the enemy, suffer 
death if they fall again into the hands of the United States, whether by capture, or being 
delivered up to the American Army; and if a deserter from the enemy, having taken service in 
the Army of the United States, is captured by the enemy, and punished by them with death or 
otherwise, it is not a breach against the law and usages of war, requiring redress or retaliation.  
Art. 49. A prisoner of war is a public enemy armed or attached to the hostile army for active 
aid, who has fallen into the hands of the captor, either fighting or wounded, on the field or in 
the hospital, by individual surrender or by capitulation. 
All soldiers, of whatever species of arms; all men who belong to the rising en masse of the 
hostile country; all those who are attached to the army for its efficiency and promote directly 
the object of the war, except such as are hereinafter provided for; all disabled men or officers 
on the field or elsewhere, if captured; all enemies who have thrown away their arms and ask 
for quarter, are prisoners of war, and as such exposed to the inconveniences as well as entitled 
to the privileges of a prisoner of war.  
Art. 50. Moreover, citizens who accompany an army for whatever purpose, such as sutlers, 
editors, or reporters of journals, or contractors, if captured, may be made prisoners of war, and 
be detained as such. 
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The monarch and members of the hostile reigning family, male or female, the chief, and chief 
officers of the hostile government, its diplomatic agents, and all persons who are of particular 
and singular use and benefit to the hostile army or its government, are, if captured on 
belligerent ground, and if unprovided with a safe conduct granted by the captor's government, 
prisoners of war.  
Art. 51. If the people of that portion of an invaded country which is not yet occupied by the 
enemy, or of the whole country, at the approach of a hostile army, rise, under a duly 
authorized levy 'en masse' to resist the invader, they are now treated as public enemies, and, if 
captured, are prisoners of war.  
Art. 52. No belligerent has the right to declare that he will treat every captured man in arms of 
a levy ' en masse ' as a brigand or bandit. 
If, however, the people of a country, or any portion of the same, already occupied by an army, 
rise against it, they are violators of the laws of war, and are not entitled to their protection.  
Art. 53. The enemy's chaplains, officers of the medical staff, apothecaries, hospital nurses and 
servants, if they fall into the hands of the American Army, are not prisoners of war, unless the 
commander has reasons to retain them. In this latter case, or if, at their own desire, they are 
allowed to remain with their captured companions, they are treated as prisoners of war, and 
may be exchanged if the commander sees fit.  
Art. 54. A hostage is a person accepted as a pledge for the fulfillment of an agreement 
concluded between belligerents during the war, or in consequence of a war. Hostages are rare 
in the present age.  
Art. 55. If a hostage is accepted, he is treated like a prisoner of war, according to rank and 
condition, as circumstances may admit.  
Art. 56. A prisoner of war is subject to no punishment for being a public enemy, nor is any 
revenge wreaked upon him by the intentional infliction of any suffering, or disgrace, by cruel 
imprisonment, want of food, by mutilation, death, or any other barbarity.  
Art. 57. So soon as a man is armed by a sovereign government and takes the soldier's oath of 
fidelity, he is a belligerent; his killing, wounding, or other warlike acts are not individual 
crimes or offenses. No belligerent has a right to declare that enemies of a certain class, color, 
or condition, when properly organized as soldiers, will not be treated by him as public 
enemies.  
Art. 58. The law of nations knows of no distinction of color, and if an enemy of the United 
States should enslave and sell any captured persons of their army, it would be a case for the 
severest retaliation, if not redressed upon complaint. 
The United States cannot retaliate by enslavement; therefore death must be the retaliation for 
this crime against the law of nations.  
Art. 59. A prisoner of war remains answerable for his crimes committed against the captor's 
army or people, committed before he was captured, and for which he has not been punished 
by his own authorities. 
All prisoners of war are liable to the infliction of retaliatory measures.  
Art. 60. It is against the usage of modern war to resolve, in hatred and revenge, to give no 
quarter. No body of troops has the right to declare that it will not give, and therefore will not 
expect, quarter; but a commander is permitted to direct his troops to give no quarter, in great 
straits, when his own salvation makes it impossible to cumber himself with prisoners.  
Art. 61. Troops that give no quarter have no right to kill enemies already disabled on the 
ground, or prisoners captured by other troops.  
Art. 62. All troops of the enemy known or discovered to give no quarter in general, or to any 
portion of the army, receive none.  
Art. 63. Troops who fight in the uniform of their enemies, without any plain, striking, and 
uniform mark of distinction of their own, can expect no quarter.  
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Art. 64. If American troops capture a train containing uniforms of the enemy, and the 
commander considers it advisable to distribute them for use among his men, some striking 
mark or sign must be adopted to distinguish the American soldier from the enemy.  
Art. 65. The use of the enemy's national standard, flag, or other emblem of nationality, for the 
purpose of deceiving the enemy in battle, is an act of perfidy by which they lose all claim to 
the protection of the laws of war.  
Art. 66. Quarter having been given to an enemy by American troops, under a misapprehension 
of his true character, he may, nevertheless, be ordered to suffer death if, within three days 
after the battle, it be discovered that he belongs to a corps which gives no quarter.  
Art. 67. The law of nations allows every sovereign government to make war upon another 
sovereign state, and, therefore, admits of no rules or laws different from those of regular 
warfare, regarding the treatment of prisoners of war, although they may belong to the army of 
a government which the captor may consider as a wanton and unjust assailant.  
Art. 68. Modern wars are not internecine wars, in which the killing of the enemy is the object. 
The destruction of the enemy in modern war, and, indeed, modern war itself, are means to 
obtain that object of the belligerent which lies beyond the war. 
Unnecessary or revengeful destruction of life is not lawful.  
Art. 69. Outposts, sentinels, or pickets are not to be fired upon, except to drive them in, or 
when a positive order, special or general, has been issued to that effect.  
Art. 70. The use of poison in any manner, be it to poison wells, or food, or arms, is wholly 
excluded from modern warfare. He that uses it puts himself out of the pale of the law and 
usages of war.  
Art. 71. Whoever intentionally inflicts additional wounds on an enemy already wholly 
disabled, or kills such an enemy, or who orders or encourages soldiers to do so, shall suffer 
death, if duly convicted, whether he belongs to the Army of the United States, or is an enemy 
captured after having committed his misdeed.  
Art. 72. Money and other valuables on the person of a prisoner, such as watches or jewelry, as 
well as extra clothing, are regarded by the American Army as the private property of the 
prisoner, and the appropriation of such valuables or money is considered dishonorable, and is 
prohibited. 
Nevertheless, if ' large ' sums are found upon the persons of prisoners, or in their possession, 
they shall be taken from them, and the surplus, after providing for their own support, 
appropriated for the use of the army, under the direction of the commander, unless otherwise 
ordered by the government. Nor can prisoners claim, as private property, large sums found 
and captured in their train, although they have been placed in the private luggage of the 
prisoners.  
Art. 73. All officers, when captured, must surrender their side arms to the captor. They may 
be restored to the prisoner in marked cases, by the commander, to signalize admiration of his 
distinguished bravery or approbation of his humane treatment of prisoners before his capture. 
The captured officer to whom they may be restored can not wear them during captivity.  
Art. 74. A prisoner of war, being a public enemy, is the prisoner of the government, and not of 
the captor. No ransom cam be paid by a prisoner of war to his individual captor or to any 
officer in command. The government alone releases captives, according to rules prescribed by 
itself.  
Art. 75. Prisoners of war are subject to confinement or imprisonment such as may be deemed 
necessary on account of safety, but they are to be subjected to no other intentional suffering or 
indignity. The confinement and mode of treating a prisoner may be varied during his captivity 
according to the demands of safety.  
Art. 76. Prisoners of war shall be fed upon plain and wholesome food, whenever practicable, 
and treated with humanity. 
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They may be required to work for the benefit of the captor's government, according to their 
rank and condition.  
Art. 77. A prisoner of war who escapes may be shot or otherwise killed in his flight; but 
neither death nor any other punishment shall be inflicted upon him simply for his attempt to 
escape, which the law of war does not consider a crime. Stricter means of security shall be 
used after an unsuccessful attempt at escape. 
If, however, a conspiracy is discovered, the purpose of which is a united or general escape, 
the conspirators may be rigorously punished, even with death; and capital punishment may 
also be inflicted upon prisoners of war discovered to have plotted rebellion against the 
authorities of the captors, whether in union with fellow prisoners or other persons.  
Art. 78. If prisoners of war having given no pledge nor made any promise on their honor, 
forcibly or otherwise escape, and are captured again in battle after having rejoined their own 
army, they shall not be punished for their escape, but shall be treated as simple prisoners of 
war, although they will be subjected to stricter confinement.  
Art. 79. Every captured wounded enemy shall be medically treated, according to the ability of 
the medical staff.  
Art. 80. Honorable men, when captured, will abstain from giving to the enemy information 
concerning their own army, and the modern law of war permits no longer the use of any 
violence against prisoners in order to extort the desired information or to punish them for 
having given false information.  
 
Section IV: Partisans - Armed enemies not belonging to the hostile army - Scouts - Armed 
prowlers - War-rebels 
Art. 81. Partisans are soldiers armed and wearing the uniform of their army, but belonging to 
a corps which acts detached from the main body for the purpose of making in roads into the 
territory occupied by the enemy. If captured, they are entitled to all the privileges of the 
prisoner of war.  
Art. 82. Men, or squads of men, who commit hostilities, whether by fighting, or inroads for 
destruction or plunder, or by raids of any kind, without commission, without being part and 
portion of the organized hostile army, and without sharing continuously in the war, but who 
do so with intermitting returns to their homes and avocations, or with the occasional 
assumption of the semblance of peaceful pursuits, divesting themselves of the character or 
appearance of soldiers - such men, or squads of men, are not public enemies, and, therefore, if 
captured, are not entitled to the privileges of prisoners of war, but shall be treated summarily 
as highway robbers or pirates.  
Art. 83. Scouts, or single soldiers, if disguised in the dress of the country or in the uniform of 
the army hostile to their own, employed in obtaining information, if found within or lurking 
about the lines of the captor, are treated as spies, and suffer death.  
Art. 84. Armed prowlers, by whatever names they may be called, or persons of the enemy's 
territory, who steal within the lines of the hostile army for the purpose of robbing, killing, or 
of destroying bridges, roads or canals, or of robbing or destroying the mail, or of cutting the 
telegraph wires, are not entitled to the privileges of the prisoner of war.  
Art. 85. War-rebels are persons within an occupied territory who rise in arms against the 
occupying or conquering army, or against the authorities established by the same. If captured, 
they may suffer death, whether they rise singly, in small or large bands, and whether called 
upon to do so by their own, but expelled, government or not. They are not prisoners of war; 
nor are they if discovered and secured before their conspiracy has matured to an actual rising 
or armed violence.  
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Section V: Safe-conduct - Spies - War-traitors - Captured messengers - Abuse of the flag of 
truce 
Art. 86. All intercourse between the territories occupied by belligerent armies, whether by 
traffic, by letter, by travel, or in any other way, ceases. This is the general rule, to be observed 
without special proclamation. 
Exceptions to this rule, whether by safe-conduct, or permission to trade on a small or large 
scale, or by exchanging malls, or by travel from one territory into the other, can take place 
only according to agreement approved by the government, or by the highest military 
authority. 
Contraventions of this rule are highly punishable.  
Art. 87. Ambassadors, and all other diplomatic agents of neutral powers, accredited to the 
enemy, may receive safe-conducts through the territories occupied by the belligerents, unless 
there are military reasons to the contrary, and unless they may reach the place of their 
destination conveniently by another route. It implies no international affront if the safe-
conduct is declined. Such passes are usually given by the supreme authority of the State, and 
not by subordinate officers.  
Art. 88. A spy is a person who secretly, in disguise or under false pretense, seeks information 
with the intention of communicating it to the enemy. 
The spy is punishable with death by hanging by the neck, whether or not he succeed in 
obtaining the information or in conveying it to the enemy.  
Art. 89. If a citizen of the United States obtains information in a legitimate manner, and 
betrays it to the enemy, be he a military or civil officer, or a private citizen, he shall suffer 
death.  
Art. 90. A traitor under the law of war, or a war-traitor, is a person in a place or district under 
Martial Law who, unauthorized by the military commander, gives information of any kind to 
the enemy, or holds intercourse with him.  
Art. 91. The war-traitor is always severely punished. If his offense consists in betraying to the 
enemy anything concerning the condition, safety, operations, or plans of the troops holding or 
occupying the place or district, his punishment is death.  
Art. 92. If the citizen or subject of a country or place invaded or conquered gives information 
to his own government, from which he is separated by the hostile army, or to the army of his 
government, he is a war-traitor, and death is the penalty of his offense.  
Art. 93. All armies in the field stand in need of guides, and impress them if they cannot obtain 
them otherwise.  
Art. 94. No person having been forced by the enemy to serve as guide is punishable for 
having done so.  
Art. 95. If a citizen of a hostile and invaded district voluntarily serves as a guide to the enemy, 
or offers to do so, he is deemed a war-traitor, and shall suffer death.  
Art. 96. A citizen serving voluntarily as a guide against his own country commits treason, and 
will be dealt with according to the law of his country.  
Art. 97. Guides, when it is clearly proved that they have misled intentionally, may be put to 
death.  
Art. 98. All unauthorized or secret communication with the enemy is considered treasonable 
by the law of war. 
Foreign residents in an invaded or occupied territory, or foreign visitors in the same, can 
claim no immunity from this law. They may communicate with foreign parts, or with the 
inhabitants of the hostile country, so far as the military authority permits, but no further. 
Instant expulsion from the occupied territory would be the very least punishment for the 
infraction of this rule.  
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Art. 99. A messenger carrying written dispatches or verbal messages from one portion of the 
army, or from a besieged place, to another portion of the same army, or its government, if 
armed, and in the uniform of his army, and if captured, while doing so, in the territory 
occupied by the enemy, is treated by the captor as a prisoner of war. If not in uniform, nor a 
soldier, the circumstances connected with his capture must determine the disposition that shall 
be made of him.  
Art. 100. A messenger or agent who attempts to steal through the territory occupied by the 
enemy, to further, in any manner, the interests of the enemy, if captured, is not entitled to the 
privileges of the prisoner of war, and may be dealt with according to the circumstances of the 
case.  
Art. 101. While deception in war is admitted as a just and necessary means of hostility, and is 
consistent with honorable warfare, the common law of war allows even capital punishment 
for clandestine or treacherous attempts to injure an enemy, because they are so dangerous, and 
it is difficult to guard against them.  
Art. 102. The law of war, like the criminal law regarding other offenses, makes no difference 
on account of the difference of sexes, concerning the spy, the war-traitor, or the war-rebel.  
Art. 103. Spies, war-traitors, and war-rebels are not exchanged according to the common law 
of war. The exchange of such persons would require a special cartel, authorized by the 
government, or, at a great distance from it, by the chief commander of the army in the field.  
Art. 104. A successful spy or war-traitor, safely returned to his own army, and afterwards 
captured as an enemy, is not subject to punishment for his acts as a spy or war-traitor, but he 
may be held in closer custody as a person individually dangerous.  
 
Section VI: Exchange of prisoners - Flags of truce - Flags of protection 
Art. 105. Exchanges of prisoners take place - number for number - rank for rank - wounded 
for wounded - with added condition for added condition - such, for instance, as not to serve 
for a certain period.  
Art. 106. In exchanging prisoners of war, such numbers of persons of inferior rank may be 
substituted as an equivalent for one of superior rank as may be agreed upon by cartel, which 
requires the sanction of the government, or of the commander of the army in the field.  
Art. 107. A prisoner of war is in honor bound truly to state to the captor his rank; and he is not 
to assume a lower rank than belongs to him, in order to cause a more advantageous exchange, 
nor a higher rank, for the purpose of obtaining better treatment. 
Offenses to the contrary have been justly punished by the commanders of released prisoners, 
and may be good cause for refusing to release such prisoners.  
Art. 108. The surplus number of prisoners of war remaining after an exchange has taken place 
is sometimes released either for the payment of a stipulated sum of money, or, in urgent cases, 
of provision, clothing, or other necessaries. 
Such arrangement, however, requires the sanction of the highest authority.  
Art. 109. The exchange of prisoners of war is an act of convenience to both belligerents. If no 
general cartel has been concluded, it cannot be demanded by either of them. No belligerent is 
obliged to exchange prisoners of war. 
A cartel is voidable as soon as either party has violated it.  
Art. 110. No exchange of prisoners shall be made except after complete capture, and after an 
accurate account of them, and a list of the captured officers, has been taken.  
Art. 111. The bearer of a flag of truce cannot insist upon being admitted. He must always be 
admitted with great caution. Unnecessary frequency is carefully to be avoided.  
Art. 112. If the bearer of a flag of truce offer himself during an engagement, he can be 
admitted as a very rare exception only. It is no breach of good faith to retain such flag of 
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truce, if admitted during the engagement. Firing is not required to cease on the appearance of 
a flag of truce in battle.  
Art. 113. If the bearer of a flag of truce, presenting himself during an engagement, is killed or 
wounded, it furnishes no ground of complaint whatever.  
Art. 114. If it be discovered, and fairly proved, that a flag of truce has been abused for 
surreptitiously obtaining military knowledge, the bearer of the flag thus abusing his sacred 
character is deemed a spy. 
So sacred is the character of a flag of truce, and so necessary is its sacredness, that while its 
abuse is an especially heinous offense, great caution is requisite, on the other hand, in 
convicting the bearer of a flag of truce as a spy.  
Art. 115. It is customary to designate by certain flags (usually yellow) the hospitals in places 
which are shelled, so that the besieging enemy may avoid firing on them. The same has been 
done in battles, when hospitals are situated within the field of the engagement.  
Art. 116. Honorable belligerents often request that the hospitals within the territory of the 
enemy may be designated, so that they may be spared. An honorable belligerent allows 
himself to be guided by flags or signals of protection as much as the contingencies and the 
necessities of the fight will permit.  
Art. 117. It is justly considered an act of bad faith, of infamy or fiendishness, to deceive the 
enemy by flags of protection. Such act of bad faith may be good cause for refusing to respect 
such flags.  
Art. 118. The besieging belligerent has sometimes requested the besieged to designate the 
buildings containing collections of works of art, scientific museums, astronomical 
observatories, or precious libraries, so that their destruction may be avoided as much as 
possible.  
 
Section VII: Parole 
Art. 119. Prisoners of war may be released from captivity by exchange, and, under certain 
circumstances, also by parole.  
Art. 120. The term Parole designates the pledge of individual good faith and honor to do, or to 
omit doing, certain acts after he who gives his parole shall have been dismissed, wholly or 
partially, from the power of the captor.  
Art. 121. The pledge of the parole is always an individual, but not a private act.  
Art. 122. The parole applies chiefly to prisoners of war whom the captor allows to return to 
their country, or to live in greater freedom within the captor's country or territory, on 
conditions stated in the parole.  
Art. 123. Release of prisoners of war by exchange is the general rule; release by parole is the 
exception.  
Art. 124. Breaking the parole is punished with death when the person breaking the parole is 
captured again. 
Accurate lists, therefore, of the paroled persons must be kept by the belligerents.  
Art. 125. When paroles are given and received there must be an exchange of two written 
documents, in which the name and rank of the paroled individuals are accurately and 
truthfully stated.  
Art. 126. Commissioned officers only are allowed to give their parole, and they can give it 
only with the permission of their superior, as long as a superior in rank is within reach.  
Art. 127. No noncommissioned officer or private can give his parole except through an 
officer. Individual paroles not given through an officer are not only void, but subject the 
individuals giving them to the punishment of death as deserters. The only admissible 
exception is where individuals, properly separated from their commands, have suffered long 
confinement without the possibility of being paroled through an officer.  
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Art. 128. No paroling on the battlefield; no paroling of entire bodies of troops after a battle; 
and no dismissal of large numbers of prisoners, with a general declaration that they are 
paroled, is permitted, or of any value.  
Art. 129. In capitulations for the surrender of strong places or fortified camps the 
commanding officer, in cases of urgent necessity, may agree that the troops under his 
command shall not fight again during the war, unless exchanged  
Art. 130. The usual pledge given in the parole is not to serve during the existing war, unless 
exchanged. 
This pledge refers only to the active service in the field, against the paroling belligerent or his 
allies actively engaged in the same war. These cases of breaking the parole are patent acts, 
and can be visited with the punishment of death; but the pledge does not refer to internal 
service, such as recruiting or drilling the recruits, fortifying places not besieged, quelling civil 
commotions, fighting against belligerents unconnected with the paroling belligerents, or to 
civil or diplomatic service for which the paroled officer may be employed.  
Art. 131. If the government does not approve of the parole, the paroled officer must return 
into captivity, and should the enemy refuse to receive him, he is free of his parole.  
Art. 132. A belligerent government may declare, by a general order, whether it will allow 
paroling, and on what conditions it will allow it. Such order is communicated to the enemy.  
Art. 133. No prisoner of war can be forced by the hostile government to parole himself, and 
no government is obliged to parole prisoners of war, or to parole all captured officers, if it 
paroles any. As the pledging of the parole is an individual act, so is paroling, on the other 
hand, an act of choice on the part of the belligerent.  
Art. 134. The commander of an occupying army may require of the civil officers of the 
enemy, and of its citizens, any pledge he may consider necessary for the safety or security of 
his army, and upon their failure to give it he may arrest, confine, or detain them.  
 
Section VIII: Armistice – Capitulation 
Art. 135. An armistice is the cessation of active hostilities for a period agreed between 
belligerents. It must be agreed upon in writing, and duly ratified by the highest authorities of 
the contending parties.  
Art. 136. If an armistice be declared, without conditions, it extends no further than to require a 
total cessation of hostilities along the front of both belligerents. 
If conditions be agreed upon, they should be clearly expressed, and must be rigidly adhered to 
by both parties. If either party violates any express condition, the armistice may be declared 
null and void by the other.  
Art. 137. An armistice may be general, and valid for all points and lines of the belligerents; or 
special, that is, referring to certain troops or certain localities only. 
An armistice may be concluded for a definite time; or for an indefinite time, during which 
either belligerent may resume hostilities on giving the notice agreed upon to the other.  
Art. 138. The motives which induce the one or the other belligerent to conclude an armistice, 
whether it be expected to be preliminary to a treaty of peace, or to prepare during the 
armistice for a more vigorous prosecution of the war, does in no way affect the character of 
the armistice itself.  
Art. 139. An armistice is binding upon the belligerents from the day of the agreed 
commencement; but the officers of the armies are responsible from the day only when they 
receive official information of its existence.  
Art. 140. Commanding officers have the right to conclude armistices binding on the district 
over which their command extends, but such armistice is subject to the ratification of the 
superior authority, and ceases so soon as it is made known to the enemy that the armistice is 



24 
 

 
  
 

not ratified, even if a certain time for the elapsing between giving notice of cessation and the 
resumption of hostilities should have been stipulated for.  
Art. 141. It is incumbent upon the contracting parties of an armistice to stipulate what 
intercourse of persons or traffic between the inhabitants of the territories occupied by the 
hostile armies shall be allowed, if any. 
If nothing is stipulated the intercourse remains suspended, as during actual hostilities.  
Art. 142. An armistice is not a partial or a temporary peace; it is only the suspension of 
military operations to the extent agreed upon by the parties.  
Art. 143. When an armistice is concluded between a fortified place and the army besieging it, 
it is agreed by all the authorities on this subject that the besieger must cease all extension, 
perfection, or advance of his attacking works as much so as from attacks by main force. 
But as there is a difference of opinion among martial jurists, whether the besieged have the 
right to repair breaches or to erect new works of defense within the place during an armistice, 
this point should be determined by express agreement between the parties.  
Art. 144. So soon as a capitulation is signed, the capitulator has no right to demolish, destroy, 
or injure the works, arms, stores, or ammunition, in his possession, during the time which 
elapses between the signing and the execution of the capitulation, unless otherwise stipulated 
in the same.  
Art. 145. When an armistice is clearly broken by one of the parties, the other party is released 
from all obligation to observe it.  
Art. 146. Prisoners taken in the act of breaking an armistice must be treated as prisoners of 
war, the officer alone being responsible who gives the order for such a violation of an 
armistice. The highest authority of the belligerent aggrieved may demand redress for the 
infraction of an armistice.  
Art. 147. Belligerents sometimes conclude an armistice while their plenipotentiaries are met 
to discuss the conditions of a treaty of peace; but plenipotentiaries may meet without a 
preliminary armistice; in the latter case, the war is carried on without any abatement.  
 
Section IX: Assassination 
Art. 148. The law of war does not allow proclaiming either an individual belonging to the 
hostile army, or a citizen, or a subject of the hostile government, an outlaw, who may be slain 
without trial by any captor, any more than the modern law of peace allows such intentional 
outlawry; on the contrary, it abhors such outrage. The sternest retaliation should follow the 
murder committed in consequence of such proclamation, made by whatever authority. 
Civilized nations look with horror upon offers of rewards for the assassination of enemies as 
relapses into barbarism.  
 
Section X: Insurrection - Civil war – Rebellion 
Art. 149. Insurrection is the rising of people in arms against their government, or a portion of 
it, or against one or more of its laws, or against an officer or officers of the government. It 
may be confined to mere armed resistance, or it may have greater ends in view.  
Art. 150. Civil war is war between two or more portions of a country or state, each contending 
for the mastery of the whole, and each claiming to be the legitimate government. The term is 
also sometimes applied to war of rebellion, when the rebellious provinces or portions of the 
state are contiguous to those containing the seat of government.  
Art. 151. The term rebellion is applied to an insurrection of large extent, and is usually a war 
between the legitimate government of a country and portions of provinces of the same who 
seek to throw off their allegiance to it and set up a government of their own.  
Art. 152. When humanity induces the adoption of the rules of regular war to ward rebels, 
whether the adoption is partial or entire, it does in no way whatever imply a partial or 
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complete acknowledgement of their government, if they have set up one, or of them, as an 
independent and sovereign power. Neutrals have no right to make the adoption of the rules of 
war by the assailed government toward rebels the ground of their own acknowledgment of the 
revolted people as an independent power.  
Art. 153. Treating captured rebels as prisoners of war, exchanging them, concluding of 
cartels, capitulations, or other warlike agreements with them; addressing officers of a rebel 
army by the rank they may have in the same; accepting flags of truce; or, on the other hand, 
proclaiming Martial Law in their territory, or levying war-taxes or forced loans, or doing any 
other act sanctioned or demanded by the law and usages of public war between sovereign 
belligerents, neither proves nor establishes an acknowledgment of the rebellious people, or of 
the government which they may have erected, as a public or sovereign power. Nor does the 
adoption of the rules of war toward rebels imply an engagement with them extending beyond 
the limits of these rules. It is victory in the field that ends the strife and settles the future 
relations between the contending parties.  
Art. 154. Treating, in the field, the rebellious enemy according to the law and usages of war 
has never prevented the legitimate government from trying the leaders of the rebellion or 
chief rebels for high treason, and from treating them accordingly, unless they are included in a 
general amnesty.  
Art. 155. All enemies in regular war are divided into two general classes - that is to say, into 
combatants and noncombatants, or unarmed citizens of the hostile government. 
The military commander of the legitimate government, in a war of rebellion, distinguishes 
between the loyal citizen in the revolted portion of the country and the disloyal citizen. The 
disloyal citizens may further be classified into those citizens known to sympathize with the 
rebellion without positively aiding it, and those who, without taking up arms, give positive aid 
and comfort to the rebellious enemy without being bodily forced thereto.  
Art. 156. Common justice and plain expediency require that the military commander protect 
the manifestly loyal citizens, in revolted territories, against the hardships of the war as much 
as the common misfortune of all war admits. 
The commander will throw the burden of the war, as much as lies within his power, on the 
disloyal citizens, of the revolted portion or province, subjecting them to a stricter police than 
the noncombatant enemies have to suffer in regular war; and if he deems it appropriate, or if 
his government demands of him that every citizen shall, by an oath of allegiance, or by some 
other manifest act, declare his fidelity to the legitimate government, he may expel, transfer, 
imprison, or fine the revolted citizens who refuse to pledge themselves anew as citizens 
obedient to the law and loyal to the government. 
Whether it is expedient to do so, and whether reliance can be placed upon such oaths, the 
commander or his government have the right to decide.  
Art. 157. Armed or unarmed resistance by citizens of the United States against the lawful 
movements of their troops is levying war against the United States, and is therefore treason.  
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3. Haager Landkriegsordnung vom 29.07.1899 
 
(RGBl. 1901 S. 423) 

 
 
Abkommen betreffend die Gesetze und Gebräuche des Landkriegs  
 
Abgeschlossen in Den Haag am 29. Juli 1899 
 
Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preußen; Seine Majestät der Kaiser von 
Österreich, König von Böhmen usw. und Apostolischer König von Ungarn; Seine Majestät 
der König der Belgier; Seine Majestät der König von Dänemark; Seine Majestät der König 
von Spanien und in Seinem Namen Ihre Majestät die Königin-Regentin des Königreiches; der 
Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika; der Präsident der Vereinigten Staaten von 
Mexiko; der Präsident der Französischen Republik; Ihre Majestät die Königin des Vereinigten 
Königreichs von Großbritannien und Irland, Kaiserin von Indien; Seine Majestät der König 
der Hellenen; Seine Majestät der König von Italien; Seine Majestät der Kaiser von Japan; 
Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Luxemburg, Herzog zu Nassau; Seine Hoheit 
der Fürst von Montenegro; Ihre Majestät die Königin der Niederlande; Seine Kaiserliche 
Majestät der Schah von Persien; Seine Majestät der König von Portugal und Algarbien usw.; 
Seine Majestät der König von Rumänien; Seine Majestät der Kaiser aller Reussen; Seine 
Majestät der König von Serbien; Seine Majestät der König von Siam; Seine Majestät der 
König von Schweden und Norwegen; Seine Majestät der Kaiser der Osmanen und Seine 
Königliche Hoheit der Fürst von Bulgarien, haben in der Erwägung, dass es nicht genügt, 
Mittel und Wege zu suchen, um den Frieden zu sichern und bewaffnete Konflikte zwischen 
den Staaten zu verhüten, sondern dass auch der Fall ins Auge gefasst werden muss, wo ein 
Ruf zu den Waffen durch Ereignisse herbeigeführt wird, die ihre Fürsorge nicht hat abwenden 
können, von dem Wunsche beseelt, auch in diesem äußersten Falle den Gesetzen der 
Menschlichkeit und den sich immer steigernden Forderungen der Zivilisation zu dienen, in 
der Erkenntnis, dass es notwendig ist, zu diesem Zwecke die allgemeinen Kriegsgesetze und 
Gebräuche einer Durchsicht zu unterziehen, sei es, um sie näher zu bestimmen, sei es, um 
ihnen gewisse Grenzen zu ziehen, damit sie soviel als möglich von ihrer Schärfe verlieren, 
von all diesen Gesichtspunkten ausgehend, die heute wie vor 25 Jahren zur Zeit der Brüsseler 
Konferenz von 1874 durch eine weise und hochherzige Fürsorge nahe gelegt sind, in diesem 
Sinne zahlreiche Bestimmungen angenommen, die dem Zwecke dienen, die Gebräuche des 
Landkriegs näher zu bestimmen und zu regeln. 
Nach der Auffassung der hohen vertragsschließenden Teile sollen diese Bestimmungen, deren 
Abfassung durch den Wunsch angeregt wurde, die Leiden des Krieges zu mildern, soweit es 
die militärischen Interessen gestatten, den Kriegführenden als allgemeine Richtschnur für ihr 
Verhalten in den Beziehungen untereinander und mit der Bevölkerung dienen. 
Es war indessen nicht möglich, sich schon jetzt über Bestimmungen zu einigen, die sich auf 
alle in der Praxis vorkommenden Fälle erstrecken. 
Andererseits konnte es nicht in der Absicht der hohen vertragsschließenden Teile liegen, dass 
die nicht vorgesehenen Fälle, in Ermangelung eines schriftlichen Übereinkommens, der 
willkürlichen Beurteilung der militärischen Befehlshaber überlassen bleiben. 
In der Hoffnung, dass es später gelingen wird, ein vollständigeres Kriegsgesetzbuch zu 
erlassen, halten es die hohen vertragsschließenden Teile für zweckmäßig, festzusetzen, dass in 
den Fällen, die in den von ihnen angenommenen Bestimmungen nicht vorgesehen sind, die 
Bevölkerungen und Kriegführenden unter dem Schutze und den herrschenden Grundsätzen 
des Völkerrechts bleiben, wie sie sich aus den unter gesitteten Staaten geltenden Gebräuchen, 
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aus den Gesetzen der Menschlichkeit und aus den Forderungen des öffentlichen Gewissens 
herausgebildet haben. 
Sie erklären, dass namentlich die Artikel 1 und 2 der angenommenen Bestimmungen in 
diesem Sinne zu verstehen sind. 
Die hohen vertragsschließenden Teile, die hierüber eine Übereinkunft abzuschließen 
wünschen, haben zu ihren Bevollmächtigten ernannt: 
(Es folgen die Namen der Bevollmächtigten) 
welche, nachdem sie sich gegenseitig ihre Vollmachten mitgeteilt und sie in guter und 
gehöriger Form befunden haben, über folgende Bestimmungen übereingekommen sind: 
Artikel 1 
Die hohen vertragsschließenden Teile werden ihren Landheeren Verhaltungsmaßregeln 
geben, welche den der vorliegenden Übereinkunft beigefügten Bestimmungen über die 
Gesetze und Gebräuche des Landkriegs entsprechen. 
Artikel 2 
Die Vorschriften der im Artikel 1 genannten Bestimmungen sind für die vertragsschließenden 
Mächte nur bindend im Falle eines Krieges zwischen zwei oder mehreren von ihnen. 
Diese Bestimmungen hören mit dem Augenblick auf, verbindlich zu sein, wo in einem Kriege 
zwischen Vertragsmächten eine Nichtvertragsmacht sich einer der Kriegsparteien anschließt. 
Artikel 3 
Diese Übereinkunft soll sobald wie möglich ratifiziert werden. 
Die Ratifikationsurkunden sollen in Den Haag hinterlegt werden. 
Über die Hinterlegung einer jeden Ratifikationsurkunde soll ein Protokoll aufgenommen 
werden; von diesem soll eine beglaubigte Abschrift allen Vertragsmächten auf 
diplomatischem Wege mitgeteilt werden. 
Artikel 4 
Die Nichtsignatarmächte können dieser Übereinkunft beitreten. 
Sie haben zu diesem Zwecke ihren Beitritt den Vertragsmächten durch eine schriftliche 
Benachrichtigung bekannt zu geben, die an die Regierung der Niederlande zu richten und von 
dieser allen andern Vertragsmächten mitzuteilen ist. 
 
Artikel 5 
Falls einer der hohen vertragsschließenden Teile diese Übereinkunft kündigen sollte, würde 
die Kündigung erst ein Jahr nach der schriftlich an die Regierung der Niederlande ergehenden 
und von dieser allen andern Vertragsmächten unverzüglich mitzuteilenden Benachrichtigung 
wirksam werden. 
Diese Kündigung soll nur in Ansehung der Macht wirksam sein, die gekündigt hat. 
Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten diese Übereinkunft unterzeichnet und mit 
ihren Siegeln versehen. 
Geschehen in Den Haag, am neunundzwanzigsten Juli achtzehnhundertneunundneunzig in 
einer einzigen Ausfertigung, die im Archive der Niederlande hinterlegt bleiben soll und 
wovon beglaubigte Abschriften den Vertragsmächten auf diplomatischem Wege zugestellt 
werden sollen. 
(Es folgen die Unterschriften) 
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Reglement betreffend die Gesetze und Gebräuche des Landkriegs 
Erster Abschnitt 
Kriegsparteien 
Erstes Kapitel 
Bestimmung des Begriffs Kriegspartei 
Artikel 1 
Die Gesetze, die Rechte und die Pflichten des Krieges gelten nicht nur für das Heer, sondern 
auch für die Milizen und Freiwilligen-Korps unter folgenden Bedingungen: 
1.  dass jemand an ihrer Spitze steht, der für das Verhalten seiner Untergebenen 
verantwortlich ist, 
2.  dass sie ein festes, aus der Ferne erkennbares Abzeichen tragen, 
3.  dass sie die Waffen offen führen und 
4.  bei ihrer Kriegführung die Kriegsgesetze und -gebräuche beobachten. 
In den Staaten, in denen Milizen oder Freiwilligen-Korps das Heer oder einen Bestandteil des 
Heeres bilden, sind diese unter der Bezeichnung «Heer» einbegriffen. 
Artikel 2 
Die Bevölkerung eines nicht besetzten Gebiets, die beim Herannahen des Feindes aus 
eigenem Antriebe zu den Waffen greift, um die eindringenden Truppen zu bekämpfen, ohne 
Zeit gehabt zu haben, sich nach Artikel 1 zu organisieren, wird als Kriegspartei betrachtet, 
sofern sie die Gesetze und Gebräuche des Krieges beobachtet. 
Artikel 3 
Die bewaffnete Macht der kriegführenden Parteien kann sich zusammensetzen aus 
Kombattanten und Nichtkombattanten. Im Falle der Gefangennahme durch den Feind haben 
die einen wie die anderen Anspruch auf Behandlung als Kriegsgefangene. 
Zweites Kapitel 
Kriegsgefangene 
Artikel 4 
Die Kriegsgefangenen stehen unter der Gewalt der feindlichen Regierung, nicht in der Gewalt 
der Personen oder der Abteilungen, die sie gefangen genommen haben. 
Sie sollen mit Menschlichkeit behandelt werden. 
Alles, was ihnen persönlich gehört, verbleibt ihr Eigentum, ausgenommen Waffen, Pferde und 
Schriftstücke militärischen Inhalts. 
Artikel 5 
Die Kriegsgefangenen können in Städten, Festungen, Lagern oder an andern Orten interniert 
werden mit der Verpflichtung, sich nicht über eine bestimmte Grenze hinaus zu entfernen; 
dagegen dürfen sie nicht eingesperrt werden, wenn es nicht dringende Rücksichten der 
Sicherheit erfordern. 
Artikel 6 
Der Staat ist befugt, die Kriegsgefangenen nach ihrem Dienstgrad und nach ihren Fähigkeiten 
als Arbeiter zu verwenden. Diese Arbeiten dürfen nicht übermäßig sein und in keiner 
Beziehung zu den Kriegsunternehmungen stehen. 
Den Kriegsgefangenen kann gestattet werden, Arbeiten für öffentliche Verwaltungen oder für 
Privatpersonen oder für ihre eigene Rechnung auszuführen. 
Arbeiten für den Staat werden nach den Sätzen bezahlt, die für die gleichen Arbeiten von 
Militärpersonen des eigenen Heeres gelten. 
Werden die Arbeiten für Rechnung anderer öffentlicher Verwaltungen oder für 
Privatpersonen ausgeführt, so werden die Bedingungen im Einverständnis mit der 
Militärbehörde festgestellt. 
Der Verdienst der Kriegsgefangenen soll zur Besserung ihrer Lage verwendet und der 
Überschuss, nach Abzug der Unterhaltskosten, ihnen bei der Freilassung ausbezahlt werden. 



29 
 

 
  
 

Artikel 7 
Die Regierung, in deren Gewalt sich die Kriegsgefangenen befinden, hat für ihren Unterhalt 
zu sorgen. 
Falls nicht besondere Vereinbarungen zwischen den Kriegsparteien getroffen werden, sind die 
Kriegsgefangenen in Beziehung auf Nahrung, Kleidung und Unterkunft ebenso zu behandeln, 
wie die Truppen der Regierung, die sie gefangen genommen hat. 
Artikel 8 
Die Kriegsgefangenen unterstehen den Gesetzen, Vorschriften und Befehlen, die in dem 
Heere des Staates gelten, in dessen Gewalt sie sich befinden. Jede Unbotmäßigkeit kann mit 
der erforderlichen Strenge geahndet werden. 
Entwichene Kriegsgefangene, die wieder ergriffen werden, bevor es ihnen gelungen ist, ihr 
Heer zu erreichen, oder das von den Truppen, die sie gefangen genommen haben, besetzte 
Gebiet zu verlassen, unterliegen disziplinarischer Bestrafung. 
Kriegsgefangene, die nach gelungener Flucht wieder gefangen genommen werden, können für 
die frühere Flucht nicht bestraft werden. 
Artikel 9 
Jeder Kriegsgefangene ist verpflichtet, auf Befragen seinen wahren Namen und Dienstgrad 
anzugeben; 
handelt er gegen diese Vorschrift, so können ihm die Begünstigungen, die den 
Kriegsgefangenen seiner Klasse zustehen, entzogen werden. 
Artikel 10 
Kriegsgefangene können auf Ehrenwort freigelassen werden, wenn die Gesetze ihres Landes 
dies gestatten; sie sind alsdann bei ihrer persönlichen Ehre verbunden, die übernommenen 
Verpflichtungen sowohl ihrer eigenen Regierung als auch dem Staate gegenüber, der sie zu 
Kriegsgefangenen gemacht hat, gewissenhaft zu erfüllen. 
Ihre Regierung ist ebenfalls verpflichtet, keinerlei Dienste zu verlangen oder anzunehmen, die 
dem gegebenen Ehrenworte widersprechen. 
Artikel 11 
Ein Kriegsgefangener kann nicht gezwungen werden, seine Freilassung gegen Verpfändung 
des Ehrenwortes anzunehmen; ebenso wenig ist die feindliche Regierung verpflichtet, auf die 
Bitte eines Kriegsgefangenen hin die Entlassung auf Ehrenwort zu bewilligen. 
Artikel 12 
Jeder auf Ehrenwort freigelassene Kriegsgefangene, der gegen den Staat, der ihn entlassen hat 
oder gegen dessen Verbündete die Waffen trägt, verliert, wenn er wieder ergriffen wird, das 
Recht der Behandlung als Kriegsgefangener und kann den Gerichten überliefert werden. 
Artikel 13 
Personen, die einem Heere folgen, ohne ihm unmittelbar anzugehören, wie 
Kriegskorrespondenten, Zeitungsberichterstatter, Marketender und Lieferanten, haben, wenn 
sie in Feindeshand geraten und ihre Festhaltung zweckmäßig erscheint, das Recht auf 
Behandlung als Kriegsgefangene, vorausgesetzt, dass sie sich im Besitz eines Ausweises der 
Militärbehörde des Heeres befinden, dem sie folgen. 
Artikel 14 
Es wird beim Ausbruche der Feindseligkeiten in jedem der kriegführenden Staaten und 
gegebenenfalls in den neutralen Staaten, die Angehörige einer der Kriegsparteien in ihr Gebiet 
aufgenommen haben, eine Auskunftsstelle über die Kriegsgefangenen errichtet. Diese hat die 
Aufgabe, alle die Kriegsgefangenen betreffenden Anfragen zu beantworten, und erhält hierfür 
von den zuständigen Dienststellen die nötigen Angaben, die sie in den Stand setzen, über 
jeden Kriegsgefangenen ein Personalblatt zu führen. Die Auskunftsstelle muss auf dem 
Laufenden gehalten werden über die Unterbringung der Gefangenen und die dabei 
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eintretenden Veränderungen sowie über die Überführung in Krankenhäuser und über 
Todesfälle. 
Die Auskunftsstelle sammelt ferner alle zum persönlichen Gebrauche dienenden 
Gegenstände, Wertsachen, Briefe usw., die auf den Schlachtfeldern gefunden oder von den in 
Krankenhäusern oder Feldlazaretten gestorbenen Kriegsgefangenen hinterlassen werden, und 
stellt sie den Berechtigten zu. 
Artikel 15 
Die Hilfsgesellschaften für Kriegsgefangene, die ordnungsgemäß nach den Gesetzen ihres 
Landes gebildet worden sind und den Zweck verfolgen, die Vermittler der mildtätigen 
Nächstenhilfe zu sein, empfangen von den Kriegsparteien für sich und ihre ordnungsmäßig 
bevollmächtigten Agenten jede Erleichterung innerhalb der durch die militärischen 
Maßnahmen und die Verwaltungsvorschriften gezogenen Grenzen, um ihre 
menschenfreundlichen Bestrebungen wirksam ausführen zu können. Die Bevollmächtigten 
dieser Hilfsgesellschaften können die Erlaubnis erhalten, unter die Gefangenen an ihrem 
Aufenthaltsorte sowie unter die in die Heimat zurückkehrenden Kriegsgefangenen an ihren 
Rastorten Liebesgaben auszuteilen. Sie gebrauchen hierzu eine persönliche, von der 
Militärbehörde ausgestellte Erlaubnis, auch müssen sie sich schriftlich verpflichten, sich allen 
Ordnungs- und Polizeimaßnahmen, die diese Behörde anordnen sollte, zu fügen. 
Artikel 16 
Die Auskunftstellen genießen Portofreiheit. Briefe, Postanweisungen, Geldsendungen und 
Postpakete, die für die Kriegsgefangenen bestimmt sind oder von ihnen abgesandt werden, 
sind sowohl im Lande der Aufgabe als auch im Bestimmungsland und in den 
Zwischenländern von allen Postgebühren befreit. 
Liebesgaben für Kriegsgefangene sind von allen Eingangszöllen und anderen Gebühren sowie 
von den Frachtkosten auf Staatseisenbahnen befreit. 
Artikel 17 
Kriegsgefangene Offiziere können den ihnen in dieser Lage nach den Vorschriften ihres 
Landes zukommenden Sold erhalten; ihre Regierung hat ihn zurückzuerstatten. 
Artikel 18 
Den Kriegsgefangenen wird in der Ausübung ihrer Religion und in der Teilnahme am 
Gottesdienste volle Freiheit gelassen, unter der einzigen Bedingung, dass sie sich den 
Ordnungs- und Polizeivorschriften der Militärbehörde fügen. 
 
Artikel 19 
Für die Annahme oder Errichtung von Testamenten der Kriegsgefangenen gelten dieselben 
Bedingungen wie für die Militärpersonen des eigenen Heeres. 
Das gleiche gilt für die Sterbeurkunden sowie für die Beerdigung von Kriegsgefangenen, 
wobei deren Dienstgrad und Rang zu berücksichtigen ist. 
Artikel 20 
Nach dem Friedensschlusse sollen die Kriegsgefangenen binnen kürzester Frist in ihre Heimat 
entlassen werden. 
Drittes Kapitel: 
Kranke und Verwundete 
Artikel 21 
Die Pflichten der Kriegsparteien in Ansehung der Pflege der Kranken und Verwundeten sind 
durch die Genfer Konvention vom 22. August 18646 festgesetzt, unter Vorbehalt der 
Abänderungen, denen diese etwa unterworfen wird. 
Zweiter Abschnitt 
Feindseligkeiten 
Erstes Kapitel 
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Mittel zur Schädigung des Feindes, Belagerungen und Beschießungen 
Artikel 22 
Die Kriegsparteien haben kein unbeschränktes Recht in der Wahl der Mittel zur Schädigung 
des Feindes. 
Artikel 23 
Abgesehen von den durch Sonderverträge aufgestellten Verboten, ist namentlich untersagt: 
a.  die Verwendung von Gift oder vergifteten Waffen, 
b.  die meuchlerische Tötung oder Verwundung von Angehörigen des feindlichen Staates 
oder des feindlichen Heeres, 
c.  die Tötung oder Verwundung eines die Waffen streckenden oder wehrlosen Feindes, 
der sich auf Gnade oder Ungnade ergibt, 
d.  die Erklärung, dass kein Pardon gegeben wird, 
e.  der Gebrauch von Waffen, Geschossen oder Stoffen, die geeignet sind, unnötigerweise 
Leiden zu verursachen, 
f.  der Missbrauch der Parlamentärflagge, der Nationalflagge oder der militärischen 
Abzeichen und der Uniform des Feindes sowie der besonderen Abzeichen der Genfer 
Konvention, 
g.  die Zerstörung oder Wegnahme feindlichen Eigentums, es sei denn, dass die 
Kriegsnotwendigkeit dies dringend verlangt. 
Artikel 24 
Kriegslisten und die Anwendung der notwendigen Mittel, um sich Nachrichten über den 
Gegner und das Gelände zu verschaffen, sind erlaubt. 
Artikel 25 
Es ist verboten, unverteidigte Städte, Dörfer, Wohnungen oder Gebäude anzugreifen oder zu 
beschießen. 
Artikel 26 
Der Befehlshaber eines Belagerungsheers soll vor Beginn der Beschießung, den Fall eines 
Sturmangriffs ausgenommen, alles tun, was in seinen Kräften steht, um die Ortsobrigkeit 
davon zu benachrichtigen. 
Artikel 27 
Bei Belagerungen und Beschießungen sollen alle erforderlichen Maßnahmen getroffen 
werden, um die dem Gottesdienste, der Kunst, der Wissenschaft und der Wohltätigkeit 
gewidmeten Gebäude sowie die Krankenhäuser und Sammelplätze für Kranke und 
Verwundete so viel als möglich zu schonen, vorausgesetzt, dass sie nicht gleichzeitig zu 
einem militärischen Zwecke Verwendung finden. 
Pflicht der Belagerten ist es, diese Gebäude oder Sammelplätze mit besonderen sichtbaren 
Zeichen zu versehen und diese vorher dem Belagerer bekannt zu geben. 
Artikel 28 
Es ist verboten, Städte oder Ansiedelungen, selbst wenn sie im Sturme genommen sind, der 
Plünderung preiszugeben. 
Zweites Kapitel 
Spione 
Artikel 29 
Spion ist, wer heimlich oder unter falschem Vorwande in dem Operationsgebiet einer 
Kriegspartei Nachrichten einzieht oder einzuziehen sucht in der Absicht, sie der Gegenpartei 
mitzuteilen.  
Demgemäß sind Militärpersonen in Uniform, die in das Operationsgebiet des feindlichen 
Heeres eingedrungen sind, um sich Nachrichten zu verschaffen, nicht als Spione zu 
betrachten. Desgleichen gelten nicht als Spione: Militärpersonen und Nichtmilitärpersonen, 
die offen den ihnen erteilten Auftrag, Mitteilungen an ihr eigenes oder an das feindliche Heer 
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zu überbringen, ausführen. Dahin gehören ebenfalls die Personen, die in Luftschiffen 
befördert werden, um Nachrichten zu überbringen oder um überhaupt Verbindungen zwischen 
den verschiedenen Teilen eines Heeres oder eines Gebiets aufrechtzuerhalten. 
Artikel 30 
Der auf frischer Tat ergriffene Spion kann nicht ohne vorausgegangenes Urteil bestraft 
werden. 
Artikel 31 
Ein Spion, der zu seinem Heere zurückgekehrt ist und später vom Feinde gefangen 
genommen wird, ist als Kriegsgefangener zu behandeln und kann für früher begangene 
Spionage nicht verantwortlich gemacht werden. 
Drittes Kapitel 
Parlamentäre 
Artikel 32 
Parlamentär ist, wer von einer der Kriegsparteien bevollmächtig ist, in Unterhandlungen mit 
der andern Partei zu treten, und sich mit der weißen Fahne zeigt. Er ist unverletzlich, ebenso 
der ihn begleitende Trompeter, Hornist oder Trommler, Fahnenträger und Dolmetscher. 
Artikel 33 
Der Befehlshaber, zu dem ein Parlamentär gesandt wird, ist nicht verpflichtet, ihn unter allen 
Umständen zu empfangen. 
Er kann alle Maßregeln ergreifen, die erforderlich sind, um den Parlamentär zu verhindern, 
seine Sendung zur Einziehung von Nachrichten zu benutzen. Er ist berechtigt, bei Missbrauch 
den Parlamentär zeitweilig zurückzuhalten. 
Artikel 34 
Der Parlamentär verliert sein Recht der Unverletzlichkeit, wenn der bestimmte, 
unwiderlegliche Beweis vorliegt, dass er seine bevorrechtigte Stellung dazu benutzt hat, um 
Verrat zu üben oder dazu anzustiften. 
Viertes Kapitel 
Kapitulationen 
Artikel 35 
Die zwischen den verhandelnden Parteien vereinbarten Kapitulationen sollen den 
Forderungen der militärischen Ehre Rechnung tragen. 
Einmal abgeschlossen, sollen sie von beiden Parteien gewissenhaft beobachtet werden. 
Fünftes Kapitel 
Waffenstillstand 
Artikel 36 
Der Waffenstillstand unterbricht die Kriegsunternehmungen kraft eines wechselseitigen 
Übereinkommens der Kriegsparteien. Ist eine bestimmte Dauer nicht vereinbart worden, so 
können die Kriegsparteien jederzeit die Feindseligkeiten wieder aufnehmen, jedoch unter der 
Voraussetzung, dass der Feind, gemäß den Bedingungen des Waffenstillstandes, rechtzeitig 
benachrichtigt wird. 
Artikel 37 
Der Waffenstillstand kann ein allgemeiner oder ein örtlich begrenzter sein; der erstere 
unterbricht die Kriegsunternehmungen der kriegführenden Staaten allenthalben, der letztere 
nur für bestimmte Teile der kriegführenden Heere und innerhalb eines bestimmten Gebiets. 
Artikel 38 
Der Waffenstillstand muss in aller Form und rechtzeitig den zuständigen Behörden und den 
Truppen mitgeteilt werden. Sofort nach Mitteilung oder zu einem bestimmten Zeitpunkte sind 
die Feindseligkeiten einzustellen. 
Artikel 39 
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Es ist Sache der vertragsschließenden Parteien, in den Bedingungen des Waffenstillstandes 
festzusetzen, welche Beziehungen sie auf dem Kriegsschauplatz mit den Bevölkerungen und 
diese miteinander unterhalten können. 
Artikel 40 
Jede schwere Verletzung der Bedingungen des Waffenstillstandes durch eine der Parteien gibt 
der andern das Recht, ihn zu kündigen, und in dringenden Fällen sogar das Recht, die 
Feindseligkeiten sofort wieder aufzunehmen. 
Artikel 41 
Die Verletzung der Bedingungen des Waffenstillstandes durch Privatpersonen, die aus 
eigenem Antriebe handeln, gibt nur das Recht, die Bestrafung der Schuldigen und gegebenen 
Falles eine Entschädigung für den erlittenen Schaden zu fordern. 
Dritter Abschnitt 
Militärische Gewalt auf besetztem feindlichem Gebiete 
Artikel 42 
Ein Gebiet gilt als besetzt, wenn es tatsächlich in der Gewalt des feindlichen Heeres steht. 
Die Besetzung erstreckt sich nur auf die Gebiete, wo diese Gewalt hergestellt ist und ausgeübt 
werden kann. 
Artikel 43 
Nachdem die gesetzmäßige Gewalt tatsächlich in die Hände des Besetzenden übergegangen 
ist, trifft dieser alle ihm zu Gebote stehenden Maßnahmen, um nach Möglichkeit die 
öffentliche Ordnung und den regelmäßigen Gang der öffentlichen Angelegenheiten wieder 
herzustellen und zu sichern. Dabei soll er, wenn nicht unüberwindliche Hindernisse 
entgegenstehen, die im Land geltenden Gesetze aufrechterhalten. 
Artikel 44 
Es ist verboten, die Bevölkerung eines besetzten Gebietes zur Teilnahme an den 
Kriegsunternehmungen gegen ihr eigenes Land zu zwingen. 
Artikel 45 
Es ist verboten, die Bevölkerung eines besetzten Gebietes zu zwingen, der feindlichen Macht 
den Treueid zu leisten. 
Artikel 46 
Die Ehre und die Rechte der Familie, das Leben der Bürger, das Privateigentum, die 
religiösen Überzeugungen und die gottesdienstlichen Handlungen sollen geachtet werden. 
Das Privateigentum darf nicht eingezogen werden. 
Artikel 47 
Die Plünderung ist ausdrücklich verboten. 
Artikel 48 
Wenn die Kriegspartei in dem besetzten Gebiete die zugunsten des Staates bestehenden 
Steuern, Zölle und Abgaben erhebt, so soll sie es möglichst nach Maßgabe der für ihre 
Erhebung und Verteilung geltenden Vorschriften tun; es erwächst hiermit für sie die 
Verpflichtung, die Kosten der Verwaltung des besetzten Gebiets in demselben Umfange zu 
tragen, wie die gesetzmäßige Regierung hierzu verpflichtet war. 
Artikel 49 
Wenn der Besetzende außer den im vorstehenden Artikel erwähnten Abgaben andere 
Auflagen in Geld in dem besetzten Gebiet erhebt, so darf dies nur zur Deckung der 
Bedürfnisse des Heeres oder der Verwaltung dieses Gebiets geschehen. 
Artikel 50 
Keine Strafe in Geld oder anderer Art darf über eine ganze Bevölkerung wegen der 
Handlungen Einzelner verhängt werden, für welche die Gesamtheit nicht als verantwortlich 
angesehen werden kann. 
Artikel 51 
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Zwangsauflagen können nur auf Grund eines schriftlichen Befehls und unter der 
Verantwortlichkeit eines selbständig kommandierenden Generals erhoben werden. 
Die Erhebung soll soviel als möglich unter Beobachtung der für die Festsetzung und 
Verteilung der Steuern geltenden Vorschriften erfolgen. 
Über jede Zwangsleistung erhalten die Beitragspflichtigen eine Empfangsbescheinigung. 
Artikel 52 
Naturalleistungen und Dienstleistungen können von Gemeinden oder Einwohnern nur für die 
Bedürfnisse des Besetzungsheers gefordert werden. Sie müssen im Verhältnisse zu den 
Hilfsquellen des Landes stehen und dürfen für die Bevölkerung nicht die Verpflichtung 
enthalten, an Kriegsunternehmungen gegen ihr Vaterland teilzunehmen. 
Derartige Natural- und Dienstleistungen können nur mit der Ermächtigung des Befehlshabers 
des besetzten Gebiets verlangt werden. 
Naturalleistungen sind soviel als möglich bar zu bezahlen; andernfalls sind dafür 
Empfangsbescheinigungen auszustellen. 
Artikel 53 
Das Besetzungsheer kann nur mit Beschlag belegen: das Bargeld und die Wertbestände des 
Staates sowie die dem Staate zustehenden eintreibbaren Forderungen, die Waffenniederlagen, 
Beförderungsmittel, Vorratshäuser und Lebensmittelvorräte sowie überhaupt alles dem Staate 
gehörende bewegliche Eigentum, das geeignet erscheint, den Kriegsunternehmungen zu 
dienen. 
Das Eisenbahnmaterial, die Landtelegrafen, die Fernsprechanlagen, die Dampfschiffe und 
andere Fahrzeuge – soweit hier nicht die Vorschriften des Seerechts Platz greifen – die 
Waffenniederlagen und überhaupt jede Art Kriegsmunition, auch dann, wenn all dies 
Gesellschaften oder Privatpersonen gehört, sind ebenfalls ihrer Natur nach Mittel, die den 
Kriegsunternehmungen dienen; sie müssen aber wieder zurückerstattet werden. Die 
Entschädigungsfrage wird bei Abschluss des Friedens geregelt. 
Artikel 54 
Das Eisenbahnmaterial, das aus neutralen Staaten kommt, gehöre es diesen selbst oder 
Gesellschaften oder Privatpersonen, soll ihnen sobald als möglich zurückgesandt werden. 
Artikel 55 
Der Staat, von dem die Besetzung ausgeht, betrachtet sich nur als Verwalter und Nutznießer 
der öffentlichen Gebäude, Liegenschaften, Wälder und landwirtschaftlichen Anlagen, die dem 
feindlichen Staate gehören und in dem besetzten Gebiete liegen. 
Er ist verpflichtet, den Grundstock dieser Güter zu schützen und sie nach den Regeln des 
Nießbrauchs zu verwalten. 
Artikel 56 
Das Eigentum der Gemeinden und der dem Gottesdienste, der Wohltätigkeit, dem 
Unterrichte, der Kunst und Wissenschaft gewidmeten Anstalten, auch wenn diese dem Staate 
gehören, ist als Privateigentum zu behandeln. 
Jede absichtliche Entfernung, Zerstörung oder Beschädigung von derartigen Gebäuden, von 
geschichtlichen Denkmälern oder von Werken der Kunst und Wissenschaft ist verboten und 
muss geahndet werden. 
Vierter Abschnitt 
Bei Neutralen internierte Kriegrührende und in Pflege befindliche Verwundete 
Artikel 57 
Der neutrale Staat, auf dessen Gebiet Truppen der kriegführenden Heere übertreten, muss sie 
möglichst weit vom Kriegsschauplatz unterbringen.  
Er kann sie in Lagern verwahren und sie auch in Festungen oder in anderen zu diesem 
Zwecke geeigneten Orten einschließen. 
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Es hängt von seiner Entscheidung ab, ob Offiziere, die sich auf Ehrenwort verpflichten, das 
neutrale Gebiet nicht ohne Erlaubnis zu verlassen, freigelassen werden können. 
Artikel 58 
Mangels besonderer Vereinbarung hat der neutrale Staat den Internierten Nahrung, Kleidung 
und die durch die Menschlichkeit gebotenen Hilfsmittel zu gewähren. 
Die durch die Internierung verursachten Kosten sind nach dem Friedensschluss zu ersetzen. 
Artikel 59 
Der neutrale Staat kann den Durchzug von Verwundeten oder Kranken der kriegführenden 
Heere durch sein Gebiet gestatten, jedoch unter dem Vorbehalte, dass die zur Beförderung 
benutzten Züge weder Kriegspersonal noch Kriegsmaterial mit sich führen. Der neutrale Staat 
ist in solchen Fällen verpflichtet, die erforderlichen Sicherheits- und Aufsichtsmaßregeln zu 
treffen. 
Die von einer der Kriegsparteien auf neutrales Gebiet verbrachten, der Gegenpartei 
angehörenden Verwundeten oder Kranken sind von dem neutralen Staate so zu bewachen, 
dass sie nicht von neuem an den Kriegsunternehmungen teilnehmen können. 
Der neutrale Staat hat gegenüber den ihm anvertrauten Verwundeten oder Kranken des 
anderen Heeres die gleichen Verpflichtungen. 
Artikel 60 
Die Genfer Konvention gilt auch für die im neutralen Gebiet untergebrachten Kranken und 
Verwundeten. 
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4. (I. Haager) Abkommen vom 18.10.1907 zur friedlichen Erledigung internationaler 
Streitfälle 

(RGBl. 1910, S. 5) 

 

 
[Die Vertragsparteien] 
von dem festen Willen beseelt, zur Aufrechterhaltung des allgemeinen Friedens mitzuwirken, 
entschlossen, mit allen ihren Kräften die friedliche Erledigung internationaler Streitigkeiten 
zu begünstigen, 
in Anerkennung der Solidarität, welche die Glieder der Gemeinschaft der zivilisierten 
Nationen verbindet, 
gewillt, die Herrschaft des Rechtes auszubreiten und das Gefühl der internationalen 
Gerechtigkeit zu stärken, 
überzeugt, dass die dauernde Einrichtung einer allen zugänglichen Schiedsgerichtsbarkeit im 
Schosse der unabhängigen Mächte wirksam zu diesem Ergebnisse beitragen kann, 
in Erwägung der Vorteile einer allgemeinen und regelmäßigen Einrichtung des 
Schiedsverfahrens, 
mit dem Erlauchten Urheber der Internationalen Friedenskonferenz der Ansicht, 
dass es von Wichtigkeit ist, in einer internationalen Vereinbarung die Grundsätze der 
Billigkeit und des Rechtes festzulegen, auf denen die Sicherheit der Staaten und die 
Wohlfahrt der Völker beruhen, 
von dem Wunsche erfüllt, zu diesem Zwecke größere Sicherheit für die praktische Betätigung 
der Untersuchungskommissionen und der Schiedsgerichte zu gewinnen und für Streitfragen, 
die ein abgekürztes Verfahren gestatten, die Anrufung der Schiedssprechung zu erleichtern, 
haben für nötig befunden, das von der ersten Friedenskonferenz hergestellte Werk zur 
friedlichen Erledigung internationaler Streitfälle in gewissen Punkten zu verbessern und zu 
ergänzen. 
Die hohen vertragschließenden Teile haben beschlossen, zu diesem Zwecke ein neues 
Abkommen zu treffen, und haben zu ihren Bevollmächtigten ernannt: 
(Es folgen die Namen der Bevollmächtigten) 
welche, nachdem sie ihre Vollmachten hinterlegt und diese in guter und gehöriger Form 
befunden haben, über folgende Bestimmungen übereingekommen sind: 
Erster Titel. Erhaltung des allgemeinen Friedens. 
Art. 1. Um in den Beziehungen zwischen den Staaten die Anwendung von Gewalt soweit wie 
möglich zu verhüten, kommen die Vertragsmächte überein, all ihre Bemühungen aufwenden 
zu wollen, um die friedliche Erledigung der internationalen Streitfragen zu sichern. 
Zweiter Titel. Gute Dienste und Vermittlung 
Art. 2. Die Vertragsmächte kommen überein, im Falle einer ernsten Meinungsverschiedenheit 
oder eines Streites, bevor sie zu den Waffen greifen, die guten Dienste oder die Vermittlung 
einer befreundeten Macht oder mehrerer befreundeter Mächte anzurufen, soweit dies die 
Umstände gestatten werden. 
Art. 3. (1) Unabhängig hiervon halten die Vertragsmächte es für nützlich und wünschenswert, 
dass eine Macht oder mehrere Mächte, die am Streite nicht beteiligt sind, aus eigenem Antrieb 
den im Streite befindlichen Staaten ihre guten Dienste oder ihre Vermittlung anbieten, soweit 
sich die Umstände hierfür eignen. 
(2)  Das Recht, gute Dienste oder Vermittlung anzubieten, steht den am Streite nicht 
beteiligten Staaten auch während der Feindseligkeiten zu.  
(3)  Die Ausübung dieses Rechtes kann niemals von einem der streitenden Teile als 
unfreundliche Handlung angesehen werden. 
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Art. 4. Die Aufgabe des Vermittlers besteht darin, die einander entgegengesetzten Ansprüche 
auszugleichen und Verstimmungen zu beheben, die zwischen den im Streite befindlichen 
Staaten etwa entstanden sind. 
Art. 5. Die Tätigkeit des Vermittlers hört auf, sobald, sei es durch einen der streitenden Teile, 
sei es durch den Vermittler selbst, festgestellt wird, dass die von diesem vorgeschlagenen 
Mittel der Verständigung nicht angenommen werden. 
Art. 6. Gute Dienste und Vermittlung, seien sie auf Anrufen der im Streite befindlichen Teile 
eingetreten oder aus dem Antrieb der am Streite nicht beteiligten Mächte hervorgegangen, 
haben ausschliesslich die Bedeutung eines Rates und niemals verbindliche Kraft. 
Art. 7. Die Annahme der Vermittlung kann, unbeschadet anderweitiger Vereinbarung, nicht 
die Wirkung haben, die Mobilmachung und andere, den Krieg vorbereitende Massnahmen zu 
unterbrechen, zu verzögern oder zu hemmen. 
Erfolgt sie nach Eröffnung der Feindseligkeiten, so werden von ihr, unbeschadet 
anderweitiger Vereinbarung, die im Gange befindlichen militärischen Unternehmungen nicht 
unterbrochen. 
Art. 8. (1) Die Vertragsmächte sind einverstanden, unter Umständen, die dies gestatten, die 
Anwendung einer besonderen Vermittlung in folgender Form zu empfehlen: Bei ernsten, den 
Frieden gefährdenden Streitfragen wählt jeder der im Streite befindlichen Staaten eine Macht, 
die er mit der Aufgabe betraut, in unmittelbare Verbindung mit der von der anderen Seite 
gewählten Macht zu treten, um den Bruch der friedlichen Beziehungen zu verhüten. 
(2)  Während der Dauer dieses Auftrags, die, unbeschadet anderweitiger Abrede, eine Frist 
von dreissig Tagen nicht überschreiten darf, stellen die streitenden Staaten jedes unmittelbare 
Benehmen über den Streit ein, welcher als ausschliesslich den vermittelnden Mächten 
übertragen gilt. Diese sollen alle Bemühungen aufwenden, um die Streitfrage zu erledigen. 
(3)  Kommt es zum wirklichen Bruch der friedlichen Beziehungen, so bleiben diese 
Mächte mit der gemeinsamen Aufgabe betraut, jede Gelegenheit zu benutzen, um den Frieden 
wieder herzustellen. 
Dritter Titel. Internationale Untersuchungskommissionen.  
Art. 9. Bei internationalen Streitigkeiten, die weder die Ehre noch wesentliche Interessen 
berühren und einer verschiedenen Würdigung von Tatsachen entspringen, erachten die 
Vertragsmächte es für nützlich und wünschenswert, dass die Parteien, die sich auf 
diplomatischem Wege nicht haben einigen können, soweit es die Umstände gestatten, eine 
internationale Untersuchungskommission einsetzen mit dem Auftrage, die Lösung dieser 
Streitigkeiten zu erleichtern, indem sie durch eine unparteiische und gewissenhafte Prüfung 
die Tatfragen aufkläre. 
Art. 10. (1) Die internationalen Untersuchungskommissionen werden durch besonderes 
Abkommen der streitenden Teile gebildet. 
(2)  Das Untersuchungsabkommen gibt die zu untersuchenden Tatsachen an; es bestimmt 
die Art und die Frist, in denen die Kommission gebildet wird, sowie den Umfang der 
Befugnisse der Kommissare. 
(3)  Es bestimmt gegebenenfalls ferner den Sitz der Kommission und die Befugnis, ihn zu 
verlegen, die Sprache, deren die Kommission sich bedienen wird, und die Sprachen, deren 
Gebrauch von ihr gestattet sein soll, den Tag, bis zu dem jede Partei ihre Darstellung des 
Tatbestandes einzureichen hat, sowie überhaupt alle Punkte, worüber die Parteien sich 
geeinigt haben. 
(4) Erachten die Parteien die Ernennung von Beisitzern für nötig, so bestimmt das 
Untersuchungsabkommen die Art ihrer Bestellung und den Umfang ihrer Befugnisse. 
Art. 11. (1) Hat das Untersuchungsabkommen den Sitz der Kommission nicht bezeichnet, so 
hat diese ihren Sitz im Haag. 
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(2)  Der einmal bestimmte Sitz kann von der Kommission nur mit Zustimmung der 
Parteien verlegt werden. 
(3)  Hat das Untersuchungsabkommen die zu gebrauchenden Sprachen nicht bestimmt, so 
wird darüber von der Kommission entschieden. 
Art. 12.  Sofern nicht ein anderes verabredet ist, werden die Untersuchungskommissionen in 
der in den Artikeln 45 und 57 dieses Abkommens bezeichneten Weise gebildet. 
Art. 13. Im Falle des Todes, des Rücktritts oder der aus irgendeinem Grunde stattfindenden 
Verhinderung eines Kommissars oder eines etwaigen Beisitzers erfolgt sein Ersatz in der für 
seine Ernennung vorgesehenen Weise. 
Art. 14. (1) Die Parteien haben das Recht, bei der Untersuchungskommission besondere 
Agenten zu bestellen, mit der Aufgabe, sie zu vertreten und zwischen ihnen und der 
Kommission als Mittelspersonen zu dienen. 
(2)  Sie sind ausserdem berechtigt, Rechtsbeistände oder Anwälte, die sie ernennen, mit 
der Darlegung und Wahrnehmung ihrer Interessen vor der Kommission zu beauftragen. 
Art. 15. Das internationale Büro des ständigen Schiedshofes dient den Kommissionen, die 
ihren Sitz im Haag haben, als Kanzlei und hat seine Räumlichkeiten und seine 
Geschäftseinrichtung den Vertragsmächten für die Tätigkeit der Untersuchungskommission 
zur Verfügung zu stellen. 
Art. 16. (1) Hat die Kommission ihren Sitz anderswo als im Haag, so ernennt sie einen 
Generalsekretär, dessen Büro ihr als Kanzlei dient. 
(2)  Dem Bürovorstande liegt es ob, unter der Leitung des Vorsitzenden die äusseren 
Vorkehrungen für die Sitzungen der Kommission zu treffen, die Protokolle abzufassen und 
während der Dauer der Untersuchung das Archiv aufzubewahren, das später an das 
internationale Büro im Haag abzugeben ist. 
Art. 17. Um die Einsetzung und die Tätigkeit der Untersuchungskommissionen zu erleichtern, 
empfehlen die Vertragsmächte die nachstehenden Regeln, die auf das 
Untersuchungsverfahren Anwendung finden, soweit die Parteien nicht andere Regeln 
angenommen haben.  
Art. 18. Die Kommission soll die Einzelheiten des Verfahrens bestimmen, die weder in dem 
Untersuchungsabkommen noch in dem vorliegenden Abkommen geregelt sind; sie soll zu 
allen Förmlichkeiten schreiten, welche die Beweisaufnahme mit sich bringt. 
Art. 19. (1) Die Untersuchung erfolgt kontradiktorisch. 
(2)  Zu den vorgesehenen Zeiten übermittelt jede Partei der Kommission und der 
Gegenpartei, wenn nötig, die Darstellung des Tatbestandes und in jedem Falle die Akten, 
Schriftstücke und Urkunden, die sie zur Ermittlung der Wahrheit für nützlich erachtet, sowie 
eine Liste der Zeugen und Sachverständigen, deren Vernehmung sie wünscht. 
Art. 20. Die Kommission ist befugt, mit Zustimmung der Parteien sich zeitweilig an Ort und 
Stelle zu begeben, wenn sie einen Augenschein für nützlich erachtet, oder dorthin eines oder 
mehrere ihrer Mitglieder abzuordnen. 
Die Erlaubnis des Staates, auf dessen Gebiet zu der Aufklärung geschritten werden soll, ist 
einzuholen. 
Art. 21. Alle tatsächlichen Feststellungen und Augenscheine müssen in Gegenwart oder nach 
gehöriger Ladung der Agenten und Rechtsbeistände der Parteien stattfinden. 
Art. 22. Die Kommission hat das Recht, von beiden Parteien alle Auskünfte oder 
Aufklärungen zu verlangen, die sie für nützlich erachtet. 
Art. 23. (1) Die Parteien verpflichten sich, der Untersuchungskommission in dem weitesten 
Umfange, den sie für möglich halten, alle zur vollständigen Kenntnis und genauen Würdigung 
der in Frage kommenden Tatsachen notwendigen Mittel und Erleichterungen zu gewähren. 
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(2) Sie verpflichten sich, diejenigen Mittel, über welche sie nach ihrer inneren 
Gesetzgebung verfügen, anzuwenden, um das Erscheinen der vor die Kommission geladenen 
Zeugen und Sachverständigen, die sich auf ihrem Gebiete befinden, herbeizuführen. 
(3)  Sie werden, wenn diese nicht vor der Kommission erscheinen können, deren 
Vernehmung durch ihre zuständigen Behörden veranlassen. 
Art. 24. (1) Die Kommission wird sich zur Bewirkung aller Zustellungen, die sie im Gebiet 
einer dritten Vertragsmacht vorzunehmen hat, unmittelbar an die Regierung dieser Macht 
wenden. Das gleiche gilt, wenn es sich um Beweisaufnahmen an Ort und Stelle handelt.  
(2)  Die zu diesem Zweck erlassenen Ersuchen sind nach Massgabe derjenigen Mittel zu 
erledigen, über welche die ersuchte Macht nach ihrer inneren Gesetzgebung verfügt. 
(3)  Sie können nur abgelehnt werden, wenn diese Macht sie für geeignet hält, ihre 
Hoheitsrechte oder ihre Sicherheit zu gefährden. 
(4)  Auch steht der Kommission stets frei, die Vermittlung der Macht in Anspruch zu 
nehmen, in deren Gebiet sie ihren Sitz hat. 
Art. 25.  (1) Die Zeugen und die Sachverständigen werden durch die Kommission auf Antrag 
der Parteien oder von Amtes wegen geladen, und zwar in allen Fällen durch Vermittlung der 
Regierung des Staates, in dem sie sich befinden. 
(2)  Die Zeugen werden nacheinander und jeder für sich in Gegenwart der Agenten und 
Rechtsbeistände und in der von der Kommission bestimmten Reihenfolge vernommen. 
Art. 26. (1) Die Vernehmung der Zeugen erfolgt durch den Vorsitzenden. 
(2)  Doch dürfen die Mitglieder der Kommission an jeden Zeugen die Fragen richten, die 
sie zur Erläuterung oder Ergänzung seiner Aussage oder zu ihrer Aufklärung über alle den 
Zeugen betreffenden Umstände für zweckdienlich erachten, soweit es zur Ermittlung der 
Wahrheit notwendig ist. 
(3)  Die Agenten und die Rechtsbeistände der Parteien dürfen den Zeugen in seiner 
Aussage nicht unterbrechen noch irgendeine unmittelbare Anfrage an ihn richten; sie können 
aber den Vorsitzenden bitten, ergänzende Fragen, die sie für nützlich halten, dem Zeugen 
vorzulegen. 
Art. 27. Dem Zeugen ist es bei seiner Aussage nicht gestattet, einen geschriebenen Entwurf zu 
verlesen. Doch kann er von dem Vorsitzenden ermächtigt werden, Aufzeichnungen oder 
Urkunden zu benutzen, wenn die Natur der zu bekundenden Tatsachen eine solche Benutzung 
erheischt. 
Art. 28. (1) Über die Aussage des Zeugen wird während der Sitzung ein Protokoll 
aufgenommen, das dem Zeugen vorgelesen wird. Der Zeuge darf dazu die ihm 
gutscheinenden Änderungen und Zusätze machen, die am Schlusse seiner Aussage vermerkt 
werden.  
(2) Nachdem dem Zeugen seine ganze Aussage vorgelesen ist, wird er zur 
Unterzeichnung aufgefordert. 
Art. 29. Die Agenten sind befugt, im Laufe oder am Schlusse der Untersuchung der 
Kommission und der Gegenpartei solche Ausführungen, Anträge oder Sachdarstellungen 
schriftlich vorzulegen, die sie zur Ermittlung der Wahrheit für nützlich halten. 
Art. 30 (1) Die Beratung der Kommission erfolgt nicht öffentlich und bleibt geheim. 
(2) Jede Entscheidung ergeht nach der Mehrheit der Mitglieder der Kommission. 
(3) Die Weigerung eines Mitgliedes, an der Abstimmung teilzunehmen, muss im 
Protokoll festgestellt werden. 
Art. 31. Die Sitzungen der Kommission sind nur öffentlich und die Protokolle und Urkunden 
der Untersuchung werden nur veröffentlicht auf Grund eines mit Zustimmung der Parteien 
gefassten Kommissionsbeschlusses. 
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Art. 32. Nachdem die Parteien alle Aufklärungen und Beweise vorgetragen haben und 
nachdem alle Zeugen vernommen worden sind, spricht der Vorsitzende den Schluss der 
Untersuchung aus; die Kommission vertagt sich, um ihren Bericht zu beraten und abzufassen. 
Art. 33. (1) Der Bericht wird von allen Mitgliedern der Kommission unterzeichnet. 
(2)  Verweigert ein Mitglied seine Unterschrift, so wird dies vermerkt; der Bericht bleibt 
gleichwohl gültig. 
Art. 34. (1) Der Bericht der Kommission wird in öffentlicher Sitzung in Gegenwart oder nach 
gehöriger Ladung der Agenten und Rechtsbeistände der Parteien verlesen.  
(2)  Jeder Partei wird eine Ausfertigung des Berichtes zugestellt. 
Art. 35. Der Bericht der Kommission, der sich auf die Feststellung der Tatsachen beschränkt, 
hat in keiner Weise die Bedeutung eines Schiedsspruches. Er lässt den Parteien volle Freiheit 
in Ansehung der Folge, die dieser Feststellung zu geben ist. 
Art. 36. Jede Partei trägt ihre eigenen Kosten selbst und die Kosten der Kommission zu 
gleichem Anteile. 
Vierter Titel. Internationale Schiedssprechung 
I. Kapitel. Schiedswesen 
Art. 37. (1) Die internationale Schiedssprechung hat zum Gegenstande die Erledigung von 
Streitigkeiten zwischen den Staaten durch Richter ihrer Wahl auf Grund der Achtung vor dem 
Rechte. 
(2)  Die Anrufung der Schiedssprechung schliesst die Verpflichtung in sich, sich nach 
Treu und Glauben dem Schiedsspruche zu unterwerfen. 
Art. 38. (1) In Rechtsfragen und in erster Linie in Fragen der Auslegung oder der Anwendung 
internationaler Vereinbarungen wird die Schiedssprechung von den Vertragsmächten als das 
wirksamste und zugleich der Billigkeit am meisten entsprechende Mittel anerkannt, um die 
Streitigkeiten zu erledigen, die nicht auf diplomatischem Wege haben beseitigt werden 
können. 
(2) Demzufolge wäre es wünschenswert, dass bei Streitigkeiten über die vorerwähnten 
Fragen die Vertragsmächte eintretendenfalles die Schiedssprechung anrufen, soweit es die 
Umstände gestatten. 
Art. 39. (1) Schiedsabkommen werden für bereits entstandene oder für etwa entstehende 
Streitverhältnisse abgeschlossen. 
(2) Sie können sich auf alle Streitigkeiten oder nur auf Streitigkeiten einer bestimmten Art 
beziehen. 
Art. 40. Unabhängig von den allgemeinen und besonderen Verträgen, die schon jetzt den 
Vertragsmächten die Verpflichtung zur Anrufung der Schiedssprechung auferlegen, behalten 
diese Mächte sich vor, neue allgemeine oder besondere Übereinkommen abzuschliessen, um 
die obligatorische Schiedssprechung auf alle Fälle auszudehnen, die ihr nach ihrer Ansicht 
unterworfen werden können. 
II. Kapitel. Ständiger Schiedshof 
Art. 41. Um die unmittelbare Anrufung der Schiedssprechung für die internationalen 
Streitfragen zu erleichtern, die nicht auf diplomatischem Wege haben erledigt werden können, 
machen sich die Vertragsmächte anheischig, den ständigen Schiedshof, der jederzeit 
zugänglich ist und, unbeschadet anderweitiger Abrede der Parteien, nach Massgabe der in 
diesem Abkommen enthaltenen Bestimmungen über das Verfahren tätig wird, in der ihm von 
der ersten Friedenskonferenz gegebenen Einrichtung zu erhalten. 
Art. 42. Der ständige Schiedshof ist für alle Schiedsfälle zuständig, sofern nicht zwischen den 
Parteien über die Einsetzung eines besonderen Schiedsgerichtes Einverständnis besteht. 
Art. 43. (1) Der ständige Schiedshof hat seinen Sitz im Haag. 
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(2)  Ein internationales Büro dient dem Schiedshofe als Kanzlei. Es vermittelt die auf den 
Zusammentritt des Schiedshofes sich beziehenden Mitteilungen; es hat das Archiv unter 
seiner Obhut und besorgt alle Verwaltungsgeschäfte. 
(3) Die Vertragsmächte machen sich anheischig, dem Büro möglichst bald beglaubigte 
Abschrift einer jeden zwischen ihnen getroffenen Schiedsabrede sowie eines jeden 
Schiedsspruchs mitzuteilen, der sie betrifft und durch besondere Schiedsgerichte erlassen ist. 
(4) Sie machen sich anheischig, dem Büro ebenso die Gesetze, allgemeinen Anordnungen 
und Urkunden mitzuteilen, die gegebenenfalles die Vollziehung der von dem Schiedshof 
erlassenen Sprüche dartun. 
Art. 44. (1) Jede Vertragsmacht benennt höchstens vier Personen von anerkannter Sachkunde 
in Fragen des Völkerrechts, die sich der höchsten sittlichen Achtung erfreuen und bereit sind, 
ein Schiedsrichteramt zu übernehmen. 
(2) Die so benannten Personen sollen unter dem Titel von Mitgliedern des Schiedshofs in 
eine Liste eingetragen werden; diese soll allen Vertragsmächten durch das Büro mitgeteilt 
werden. 
(3) Jede Änderung in der Liste der Schiedsrichter wird durch das Büro zur Kenntnis der 
Vertragsmächte gebracht. 
(4) Zwei oder mehrere Mächte können sich über die gemeinschaftliche Benennung eines 
Mitgliedes oder mehrerer Mitglieder verständigen. 
(5) Dieselbe Person kann von verschiedenen Mächten benannt werden. 
(6) Die Mitglieder des Schiedshofs werden für einen Zeitraum von sechs Jahren ernannt. 
(7) Ihre Wiederernennung ist zulässig. 
(8) Im Falle des Todes oder des Ausscheidens eines Mitgliedes des Schiedshofs erfolgt 
sein Ersatz in der für seine Ernennung vorgesehenen Weise und für einen neuen Zeitraum von 
sechs Jahren. 
Art. 45. (1) Wollen die Vertragsmächte sich zur Erledigung einer unter ihnen entstandenen 
Streitfrage an den Schiedshof wenden, so muss die Auswahl der Schiedsrichter, welche 
berufen sind, das für die Entscheidung dieser Streitfrage zuständige Schiedsgericht zu bilden, 
aus der Gesamtliste der Mitglieder des Schiedshofs erfolgen. 
(2) In Ermangelung einer Bildung des Schiedsgerichts mittels Verständigung der Parteien 
wird in folgender Weise verfahren: 
(3) Jede Partei ernennt zwei Schiedsrichter, von denen nur einer ihr Staatsangehöriger 
sein oder unter den von ihr benannten Mitgliedern des ständigen Schiedshofs ausgewählt 
werden darf. Diese Schiedsrichter wählen gemeinschaftlich einen Obmann.  
(4) Bei Stimmengleichheit wird die Wahl des Obmanns einer dritten Macht anvertraut, 
über deren Bezeichnung sich die Parteien einigen. 
(5) Kommt eine Einigung hierüber nicht zustande, so bezeichnet jede Partei eine andere 
Macht, und die Wahl des Obmanns erfolgt durch die so bezeichneten Mächte in 
Übereinstimmung. 
(6) Können sich diese beiden Mächte binnen zwei Monaten nicht einigen, so schlägt jede 
von ihnen zwei Personen vor, die aus der Liste der Mitglieder des ständigen Schiedshofs, mit 
Ausnahme der von den Parteien benannten Mitglieder, genommen und nicht Staatsangehörige 
einer von ihnen sind. Das Los bestimmt, welche unter den so vorgeschlagenen Personen der 
Obmann sein soll. 
Art. 46. (1) Sobald das Schiedsgericht gebildet ist, teilen die Parteien dem Büro ihren 
Entschluss, sich an den Schiedshof zu wenden, den Wortlaut ihres Schiedsvertrages und die 
Namen der Schiedsrichter mit. 
(2) Das Büro gibt unverzüglich jedem Schiedsrichter den Schiedsvertrag und die Namen 
der übrigen Mitglieder des Schiedsgerichtes bekannt. 
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(3) Das Schiedsgericht tritt an dem von den Parteien festgesetzten Tage zusammen. Das 
Büro sorgt für seine Unterbringung. 
(4) Die Mitglieder des Schiedsgerichtes geniessen während der Ausübung ihres Amtes 
und ausserhalb ihres Heimatlandes die diplomatischen Vorrechte und Befreiungen. 
Art. 47. (1) Das Büro ist ermächtigt, seine Räumlichkeiten und seine Geschäftseinrichtung 
den Vertragsmächten für die Tätigkeit eines jeden besonderen Schiedsgerichtes zur 
Verfügung zu stellen. 
(2) Die Schiedsgerichtsbarkeit des ständigen Schiedshofes kann unter den durch die 
Reglemente festgesetzten Bedingungen auf Streitigkeiten zwischen anderen Mächten als 
Vertragsmächten oder zwischen Vertragsmächten und anderen Mächten erstreckt werden, 
wenn die Parteien übereingekommen sind, diese Schiedsgerichtsbarkeit anzurufen. 
Art. 48. (1) Die Vertragsmächte betrachten es als Pflicht, in dem Falle, wo ein ernsthafter 
Streit zwischen zwei oder mehreren von ihnen auszubrechen droht, diese daran zu erinnern, 
dass ihnen der ständige Schiedshof offensteht. 
(2) Sie erklären demzufolge, dass das Erinnern der im Streite befindlichen Teile an die 
Bestimmungen dieses Abkommens und der im höheren Interesse des Friedens erteilte Rat, 
sich an den ständigen Schiedshof zu wenden, immer nur als Betätigung guter Dienste 
angesehen werden darf. 
(3) Im Falle eines Streites zwischen zwei Mächten kann stets eine jede von ihnen an das 
internationale Büro eine Note richten, worin sie erklärt, dass sie bereit sei, den Streitfall einem 
Schiedsgericht zu unterbreiten. 
(4) Das Büro hat die Erklärung sogleich zur Kenntnis der andern Macht zu bringen. 
Art. 49. (1) Der ständige Verwaltungsrat, der aus den im Haag beglaubigten diplomatischen 
Vertretern der Vertragsmächte und dem niederländischen Minister der auswärtigen 
Angelegenheiten als Vorsitzendem besteht, hat das internationale Büro unter seiner Leitung 
und Aufsicht. 
(2) Der Verwaltungsrat erlässt seine Geschäftsordnung sowie alle sonst notwendigen 
allgemeinen Anordnungen. 
(3) Er entscheidet alle Verwaltungsfragen, die sich etwa in Beziehung auf den 
Geschäftsgang des Schiedshofes erheben. 
(4) Er hat volle Befugnis, die Beamten und Angestellten des Büros zu ernennen, ihres 
Dienstes vorläufig zu entheben oder zu entlassen. 
(5) Er setzt die Gehälter und Löhne fest und beaufsichtigt das Kassenwesen.  
(6) Die Anwesenheit von neun Mitgliedern in den ordnungsmässig berufenen 
Versammlungen genügt zur gültigen Beratung des Verwaltungsrates. Die Beschlussfassung 
erfolgt nach Stimmenmehrheit. 
(7) Der Verwaltungsrat teilt die von ihm genehmigten allgemeinen Anordnungen 
unverzüglich den Vertragsmächten mit. Er legt ihnen jährlich einen Bericht vor über die 
Arbeiten des Schiedshofes, über den Gang der Verwaltungsgeschäfte und über die Ausgaben. 
Der Bericht enthält ferner eine Zusammenstellung des wesentlichen Inhaltes der dem Büro 
von den Mächten auf Grund des Artikels 43 Absätze 3 und 4 mitgeteilten Urkunden. 
Art. 50. (1) Die Kosten des Büros werden von den Vertragsmächten nach dem für das 
internationale Büro des Weltpostvereins festgestellten Verteilungsmassstabe getragen. 
(2) Die Kosten, die den beitretenden Mächten zur Last fallen, werden von dem Tage an 
berechnet, wo ihr Beitritt wirksam wird. 
III. Kapitel: Schiedsverfahren 
Art. 51. Um die Entwicklung der Schiedssprechung zu fördern, haben die Vertragsmächte 
folgende Bestimmungen festgestellt, die auf das Schiedsverfahren Anwendung finden sollen, 
soweit nicht die Parteien über andere Bestimmungen übereingekommen sind. 
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Art. 52. (1) Die Mächte, welche die Schiedssprechung anrufen, unterzeichnen einen 
Schiedsvertrag, worin der Streitgegenstand, die Frist für die Ernennung der Schiedsrichter, die 
Form, die Reihenfolge und die Fristen für die im Artikel 63 vorgesehenen Mitteilungen sowie 
die Höhe des von jeder Partei als Kostenvorschuss zu hinterlegenden Betrages bestimmt 
werden. 
(2)  Der Schiedsvertrag bestimmt gegebenenfalles ferner die Art der Ernennung der 
Schiedsrichter, alle etwaigen besonderen Befugnisse des Schiedsgerichts, dessen Sitz, die 
Sprache, deren es sich bedienen wird, und die Sprachen, deren Gebrauch vor ihm gestattet 
sein soll, sowie überhaupt alle Punkte, worüber die Parteien sich geeinigt haben. 
Art. 53. (1) Der ständige Schiedshof ist für die Feststellung des Schiedsvertrages zuständig, 
wenn die Parteien darin einig sind, sie ihm zu überlassen.  
(2) Er ist ferner auf Antrag auch nur einer der Parteien zuständig, wenn zuvor eine 
Verständigung auf diplomatischem Wege vergeblich versucht worden ist und es sich handelt: 
1. um einen Streitfall, der unter ein nach dem Inkrafttreten dieses Abkommens 
abgeschlossenes oder erneuertes allgemeines Schiedsabkommen fällt, sofern letzteres für 
jeden einzelnen Streitfall einen Schiedsvertrag vorsieht und dessen Feststellung der 
Zuständigkeit des Schiedshofes weder ausdrücklich noch stillschweigend entzieht. Doch ist, 
wenn die Gegenpartei erklärt, dass nach ihrer Auffassung der Streitfall nicht zu den der 
obligatorischen Schiedssprechung unterliegenden Streitfällen gehört, die Anrufung des 
Schiedshofes nicht zulässig, es sei denn, dass das Schiedsabkommen dem Schiedsgericht die 
Befugnis zur Entscheidung dieser Vorfrage überträgt; 
2. um einen Streitfall, der aus den bei einer Macht von einer anderen Macht für deren 
Angehörige eingeforderten Vertragsschulden herrührt und für dessen Beilegung das 
Anerbieten schiedsgerichtlicher Erledigung angenommen worden ist. Diese Bestimmung 
findet keine Anwendung, wenn die Annahme unter der Bedingung erfolgt ist, dass der 
Schiedsvertrag auf einem anderen Wege festgestellt werden soll. 
Art. 54. (1) In den Fällen des vorstehenden Artikels erfolgt die Feststellung des 
Schiedsvertrages durch eine Kommission von fünf Mitgliedern, welche auf die im Artikel 45 
Absätze 3–6 angegebene Weise bestimmt werden. 
(2) Das fünfte Mitglied ist von Rechts wegen Vorsitzender der Kommission. 
Art. 55. (1) Das Schiedsrichteramt kann einem einzigen Schiedsrichter oder mehreren 
Schiedsrichtern übertragen werden, die von den Parteien nach ihrem Belieben ernannt oder 
von ihnen unter den Mitgliedern des durch dieses Abkommen festgesetzten ständigen 
Schiedshofes gewählt werden. 
(2) In Ermangelung einer Bildung des Schiedsgerichtes durch Verständigung der Parteien 
wird in der im Artikel 45 Absätze 3–6 angegebenen Weise verfahren. 
Art. 56. Wird ein Souverän oder ein sonstiges Staatsoberhaupt zum Schiedsrichter gewählt, so 
wird das Schiedsverfahren von ihm geregelt. 
Art. 57. (1) Der Obmann ist von Rechts wegen Vorsitzender des Schiedsgerichts. 
(2) Gehört dem Schiedsgericht kein Obmann an, so ernennt es selbst seinen Vorsitzenden. 
Art. 58. Im Falle der Feststellung des Schiedsvertrages durch eine Kommission, so wie sie im 
Artikel 54 vorgesehen ist, soll, unbeschadet anderweitiger Abrede, die Kommission selbst das 
Schiedsgericht sein. 
Art. 59. Im Falle des Todes, des Rücktritts oder der aus irgendeinem Grunde stattfindenden 
Verhinderung eines der Schiedsrichter erfolgt sein Ersatz in der für seine Ernennung 
vorgesehenen Weise. 
Art. 60. (1) In Ermangelung einer Bestimmung durch die Parteien hat das Schiedsgericht 
seinen Sitz im Haag. 
(2) Das Schiedsgericht kann seinen Sitz auf dem Gebiet einer dritten Macht nur mit deren 
Zustimmung haben. 
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(3) Der einmal bestimmte Sitz kann von dem Schiedsgericht nur mit Zustimmung der 
Parteien verlegt werden. 
Art. 61. Hat der Schiedsvertrag die zu gebrauchenden Sprachen nicht bestimmt, so wird 
darüber durch das Schiedsgericht entschieden. 
Art. 62. (1) Die Parteien haben das Recht, bei dem Schiedsgericht besondere Agenten zu 
bestellen mit der Aufgabe, zwischen ihnen und dem Schiedsgericht als Mittelspersonen zu 
dienen. 
(2) Sie sind ausserdem berechtigt, mit der Wahrnehmung ihrer Rechte und Interessen vor 
dem Schiedsgericht Rechtsbeistände oder Anwälte zu betrauen, die zu diesem Zwecke von 
ihnen bestellt werden. 
(3) Die Mitglieder des ständigen Schiedshofes dürfen als Agenten, Rechtsbeistände oder 
Anwälte nur zugunsten der Macht tätig sein, die sie zu Mitgliedern des Schiedshofes ernannt 
hat. 
Art. 63. (1) Das Schiedsverfahren zerfällt regelmässig in zwei gesonderte Abschnitte: das 
schriftliche Vorverfahren und die Verhandlung. 
(2) Das schriftliche Vorverfahren besteht in der von den betreffenden Agenten an die 
Mitglieder des Schiedsgerichts und an die Gegenpartei zu machenden Mitteilung der 
Schriftsätze, der Gegenschriftsätze und der etwa weiter erforderlichen Rückäusserungen; die 
Parteien fügen alle in der Sache angerufenen Aktenstücke und Urkunden bei. Diese 
Mitteilungen erfolgen unmittelbar oder durch Vermittlung des internationalen Büros in der 
Reihenfolge und in den Fristen, wie sie durch den Schiedsvertrag bestimmt sind. 
(3) Die im Schiedsvertrage festgesetzten Fristen können verlängert werden durch 
Übereinkommen der Parteien oder durch das Schiedsgericht, wenn dieses es für notwendig 
erachtet, um zu einer gerechten Entscheidung zu gelangen. 
(4) Die Verhandlung besteht in dem mündlichen Vortrage der Rechtsbehelfe der Parteien 
vor dem Schiedsgericht. 
Art. 64. Jedes von einer Partei vorgelegte Schriftstück muss der anderen Partei in beglaubigter 
Abschrift mitgeteilt werden. 
Art. 65. Abgesehen von besonderen Umständen tritt das Schiedsgericht erst nach dem 
Schlusse des Vorverfahrens zusammen. 
Art. 66. (1) Die Verhandlung wird vom Vorsitzenden geleitet. 
(2) Sie erfolgt öffentlich nur, wenn ein Beschluss des Schiedsgerichts mit Zustimmung 
der Parteien dahin ergeht. 
(3) Über die Verhandlung wird ein Protokoll aufgenommen von Sekretären, die der 
Vorsitzende ernennt. Dieses Protokoll wird vom Vorsitzenden und einem der Sekretäre 
unterzeichnet; es hat allein öffentliche Beweiskraft. 
Art. 67. Nach dem Schlusse des Vorverfahrens ist das Schiedsgericht befugt, alle neuen 
Aktenstücke oder Urkunden von der Verhandlung auszuschliessen, die ihm etwa eine Partei 
ohne Einwilligung der andern vorlegen will. 
Art. 68. (1) Dem Schiedsgerichte steht es jedoch frei, neue Aktenstücke oder Urkunden, auf 
welche etwa die Agenten oder Rechtsbeistände der Parteien seine Aufmerksamkeit lenken, in 
Betracht zu ziehen. 
(2) In diesem Falle ist das Schiedsgericht befugt, die Vorlegung dieser Aktenstücke oder 
Urkunden zu verlangen, unbeschadet der Verpflichtung, der Gegenpartei davon Kenntnis zu 
geben. 
Art. 69. Das Schiedsgericht kann ausserdem von den Agenten der Parteien die Vorlegung 
aller nötigen Aktenstücke und alle nötigen Aufklärungen verlangen. Im Falle der 
Verweigerung nimmt das Schiedsgericht von ihr Vermerk. 
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Art. 70. Die Agenten und die Rechtsbeistände der Parteien sind befugt, beim Schiedsgericht 
mündlich alle Rechtsbehelfe vorzubringen, die sie zur Verteidigung ihrer Sache für nützlich 
halten. 
Art. 71. Sie haben das Recht, Einreden sowie einen Zwischenstreit zu erheben. Die 
Entscheidungen des Schiedsgerichts über diese Punkte sind endgültig und können zu weiteren 
Erörterungen nicht Anlass geben. 
Art. 72. (1) Die Mitglieder des Schiedsgerichts sind befugt, an die Agenten und die 
Rechtsbeistände der Parteien Fragen zu richten und von ihnen Aufklärungen über zweifelhafte 
Punkte zu verlangen. 
(2) Weder die gestellten Fragen noch die von Mitgliedern des Schiedsgerichts im Laufe 
der Verhandlung gemachten Bemerkungen dürfen als Ausdruck der Meinung des ganzen 
Schiedsgerichts oder seiner einzelnen Mitglieder angesehen werden.  
Art. 73. Das Schiedsgericht ist befugt, seine Zuständigkeit zu bestimmen, indem es den 
Schiedsvertrag sowie die sonstigen Aktenstücke und Urkunden, die für den Gegenstand 
angeführt werden können, auslegt und die Grundsätze des Rechtes anwendet. 
Art. 74. Dem Schiedsgericht steht es zu, auf das Verfahren sich beziehende Anordnungen zur 
Leitung der Streitsache zu erlassen, die Formen, die Reihenfolge und die Fristen zu 
bestimmen, in denen jede Partei ihre Schlussanträge zu stellen hat, und zu allen 
Förmlichkeiten zu schreiten, welche die Beweisaufnahme mit sich bringt. 
Art. 75. Die Parteien verpflichten sich, dem Schiedsgericht in dem weitesten Umfange, den 
sie für möglich halten, alle für die Entscheidung der Streitigkeit notwendigen Mittel zu 
gewähren. 
Art. 76. (1) Das Schiedsgericht wird sich zur Bewirkung aller Zustellungen, die es im Gebiet 
einer dritten Vertragsmacht vorzunehmen hat, unmittelbar an die Regierung dieser Macht 
wenden. Das gleiche gilt, wenn es sich um Beweisaufnahmen an Ort und Stelle handelt. 
(2) Die zu diesem Zwecke erlassenen Ersuchen sind nach Massgabe derjenigen Mittel zu 
erledigen, über welche die ersuchte Macht nach ihrer inneren Gesetzgebung verfügt. 
(3) Sie können nur abgelehnt werden, wenn diese Macht sie für geeignet hält, ihre 
Hoheitsrechte oder ihre Sicherheit zu gefährden. 
(4) Auch steht dem Schiedsgericht stets frei, die Vermittlung der Macht in Anspruch zu 
nehmen, in deren Gebiet es seinen Sitz hat. 
Art. 77. Nachdem die Agenten und die Rechtsbeistände der Parteien alle Aufklärungen und 
Beweise zugunsten ihrer Sache vorgetragen haben, spricht der Vorsitzende den Schluss der 
Verhandlung aus. 
Art. 78. (1) Die Beratung des Schiedsgerichts erfolgt nicht öffentlich und bleibt geheim. 
(2) Jede Entscheidung ergeht nach der Mehrheit der Mitglieder des Schiedsgerichts. 
Art. 79. Der Schiedsspruch ist mit Gründen zu versehen. Er enthält die Namen der 
Schiedsrichter und wird vom Vorsitzenden und dem Bürovorstand oder dem dessen Tätigkeit 
wahrnehmenden Sekretär unterzeichnet. 
Art. 80. Der Schiedsspruch wird in öffentlicher Sitzung des Schiedsgerichts in Gegenwart 
oder nach gehöriger Ladung der Agenten und Rechtsbeistände der Parteien verlesen. 
Art. 81. Der gehörig verkündete und den Agenten der Parteien zugestellte Schiedsspruch 
entscheidet das Streitverhältnis endgültig und mit Ausschliessung der Berufung. 
Art. 82. Alle Streitfragen, die etwa zwischen den Parteien wegen der Auslegung und der 
Ausführung des Schiedsspruchs entstehen, unterliegen, unbeschadet anderweitiger Abrede, 
der Beurteilung des Schiedsgerichts, das den Spruch erlassen hat. 
Art. 83. (1) Die Parteien können sich im Schiedsvertrage vorbehalten, die Nachprüfung 
(Revision) des Schiedsspruchs zu beantragen. 
(2) Der Antrag muss in diesem Falle, unbeschadet anderweitiger Abrede, bei dem 
Schiedsgericht angebracht werden, das den Spruch erlassen hat. Er kann nur auf die 
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Ermittlung einer neuen Tatsache gegründet werden, die einen entscheidenden Einfluss auf den 
Spruch auszuüben geeignet gewesen wäre und bei Schluss der Verhandlung dem 
Schiedsgericht selbst und der Partei, welche die Nachprüfung beantragt hat, unbekannt war. 
(3) Das Nachprüfungsverfahren kann nur eröffnet werden durch einen Beschluss des 
Schiedsgerichts, der das Vorhandensein der neuen Tatsache ausdrücklich feststellt, ihr die im 
vorstehenden Absatze bezeichneten Merkmale zuerkennt und den Antrag insoweit für 
zulässig erklärt. 
(4) Der Schiedsvertrag bestimmt die Frist, innerhalb deren der Nachprüfungsantrag 
gestellt werden muss. 
Art. 84. (1) Der Schiedsspruch bindet nur die streitenden Parteien. 
(2) Wenn es sich um die Auslegung eines Abkommens handelt, an dem sich noch andere 
Mächte beteiligt haben als die streitenden Teile, so benachrichtigen diese rechtzeitig alle 
Signatarmächte. Jede dieser Mächte hat das Recht, sich an der Streitsache zu beteiligen. Wenn 
eine oder mehrere von ihnen von dieser Berechtigung Gebrauch gemacht haben, so ist die in 
dem Schiedsspruch enthaltene Auslegung auch für sie bindend. 
Art. 85. Jede Partei trägt ihre eigenen Kosten selbst und die Kosten des Schiedsgerichts zu 
gleichem Anteile. 
IV. Kapitel. Abgekürztes Schiedsverfahren 
Art. 86. Um die schiedsrichterliche Erledigung von Streitigkeiten zu erleichtern, die ihrer 
Natur nach ein abgekürztes Verfahren gestatten, stellen die Vertragsmächte die nachstehenden 
Regeln auf, die befolgt werden sollen, soweit nicht abweichende Abmachungen bestehen, und 
unter dem Vorbehalte, dass geeignetenfalls die nicht widersprechenden Bestimmungen des 
dritten Kapitels zur Anwendung kommen. 
Art. 87. (1) Jede der streitenden Parteien ernennt einen Schiedsrichter. Die beiden so 
bestellten Schiedsrichter wählen einen Obmann. Wenn sie sich hierüber nicht einigen, so 
schlägt jeder zwei Personen vor, die aus der allgemeinen Liste der Mitglieder des ständigen 
Schiedshofs, mit Ausnahme der von den Parteien selbst benannten Mitglieder, genommen und 
nicht Staatsangehörige einer von ihnen sind; das Los bestimmt, welche unter den so 
vorgeschlagenen Personen der Obmann sein soll. 
(2) Der Obmann sitzt dem Schiedsgericht vor, das seine Entscheidungen nach 
Stimmenmehrheit fällt. 
Art. 88. In Ermangelung einer vorherigen Vereinbarung bestimmt das Schiedsgericht, sobald 
es gebildet ist, die Frist, binnen deren ihm die beiden Parteien ihre Schriftsätze einreichen 
müssen. 
Art. 89. Jede Partei wird vor dem Schiedsgericht durch einen Agenten vertreten; dieser dient 
als Mittelsperson zwischen dem Schiedsgericht und der Regierung, die ihn bestellt hat. 
Art. 90. Das Verfahren ist ausschliesslich schriftlich. Doch hat jede Partei das Recht, das 
Erscheinen von Zeugen und Sachverständigen zu verlangen. Das Schiedsgericht ist seinerseits 
befugt, von den Agenten der beiden Parteien sowie von den Sachverständigen und Zeugen, 
deren Erscheinen es für nützlich hält, mündliche Aufklärungen zu verlangen. 
Fünfter Titel. Schlussbestimmungen 
Art. 91. Dieses Abkommen tritt nach seiner Ratifikation für die Beziehungen zwischen den 
Vertragsmächten an die Stelle des Abkommens vom 29. Juli 1899 zur friedlichen Erledigung 
internationaler Streitfälle. 
Art. 92. (1) Dieses Abkommen soll möglichst bald ratifiziert werden. 
(2) Die Ratifikationsurkunden sollen im Haag hinterlegt werden. 
(3) Die erste Hinterlegung von Ratifikationsurkunden wird durch ein Protokoll 
festgestellt, das von den Vertretern der daran teilnehmenden Mächte und von dem 
niederländischen Minister der auswärtigen Angelegenheiten unterzeichnet wird.  
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(4) Die späteren Hinterlegungen von Ratifikationsurkunden erfolgen mittels einer 
schriftlichen, an die Regierung der Niederlande gerichteten Anzeige, der die 
Ratifikationsurkunde beizufügen ist. 
(5) Beglaubigte Abschrift des Protokolls über die erste Hinterlegung von 
Ratifikationsurkunden, der im vorstehenden Absatz erwähnten Anzeigen sowie der 
Ratifikationsurkunden wird durch die Regierung der Niederlande unverzüglich den zur 
zweiten Friedenskonferenz eingeladenen Mächten sowie den andern Mächten, die dem 
Abkommen beigetreten sind, auf diplomatischem Wege mitgeteilt werden. In den Fällen des 
vorstehenden Absatzes wird die bezeichnete Regierung ihnen zugleich bekanntgeben, an 
welchem Tage sie die Anzeige erhalten hat. 
Art. 93. (1) Die Mächte, die zur zweiten Friedenskonferenz eingeladen worden sind, dieses 
Abkommen aber nicht gezeichnet haben, können ihm später beitreten.  
(2)  Die Macht, die beizutreten wünscht, hat ihre Absicht der Regierung der Niederlande 
schriftlich anzuzeigen und ihr dabei die Beitrittsurkunde zu übersenden, die im Archiv der 
bezeichneten Regierung hinterlegt werden wird. 
(3) Diese Regierung wird unverzüglich allen anderen zur zweiten Friedenskonferenz 
eingeladenen Mächten beglaubigte Abschrift der Anzeige wie der Beitrittsurkunde 
übersenden und zugleich angeben, an welchem Tage sie die Anzeige erhalten hat. 
Art. 94. Die Bedingungen, unter denen die zur zweiten Friedenskonferenz nicht eingeladenen 
Mächte diesem Abkommen beitreten können, sollen den Gegenstand einer späteren 
Verständigung zwischen den Vertragsmächten bilden. 
Art. 95. Dieses Abkommen wird wirksam für die Mächte, die an der ersten Hinterlegung von 
Ratifikationsurkunden teilgenommen haben, sechzig Tage nach dem Tage, an dem das 
Protokoll über diese Hinterlegung aufgenommen worden ist, und für die später ratifizierenden 
oder beitretenden Mächte sechzig Tage, nachdem die Regierung der Niederlande die Anzeige 
von ihrer Ratifikation oder von ihrem Beitritt erhalten hat. 
Art. 96. (1) Sollte eine der Vertragsmächte dieses Abkommen kündigen wollen, so soll die 
Kündigung schriftlich der Regierung der Niederlande erklärt werden, die unverzüglich 
beglaubigte Abschrift der Erklärung allen anderen Mächten mitteilt und ihnen zugleich 
bekanntgibt, an welchem Tage sie die Erklärung erhalten hat. 
(2) Die Kündigung soll nur in Ansehung der Macht wirksam sein, die sie erklärt hat, und 
erst ein Jahr, nachdem die Erklärung bei der Regierung der Niederlande eingegangen ist. 
Art. 97. (1) Ein im niederländischen Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten geführtes 
Register soll den Tag der gemäss Artikel 92 Absätze 3 und 4 erfolgten Hinterlegung von 
Ratifikationsurkunden angeben sowie den Tag, an dem die Anzeigen von dem Beitritt (Artikel 
93 Absatz 2) oder von der Kündigung (Artikel 96 Absatz 1) eingegangen sind. 
(2) Jede Vertragsmacht hat das Recht, von diesem Register Kenntnis zu nehmen und 
beglaubigte Auszüge daraus zu verlangen. 
 
Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten dieses Abkommen mit ihren Unterschriften 
versehen. 
Geschehen Im Haag, am achtzehnten Oktober neunzehnhundertsieben in einer einzigen 
Ausfertigung, die im Archiv der Regierung der Niederlande hinterlegt bleiben 
soll und wovon beglaubigte Abschriften den Vertragsmächten auf diplomatischem Wege 
übergeben werden sollen. 
(Es folgen die Unterschriften) 
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5.  (II. Haager) Abkommen vom 18.10.1907, betreffend die Beschränkung der 
Anwendung von Gewalt bei der Eintreibung von Vertragsschulden 

(RGBl. 1910, S. 59) 

 

 

(Angabe der Vertragsparteien) 
von dem Wunsche erfüllt, bewaffnete Streitigkeiten pekuniären Ursprungs, die aus einer bei 
der Regierung eines Landes von der Regierung eines anderen Landes für deren Angehörige 
eingeforderten Vertragsschuld herrühren, unter Völkern zu verhüten, 
haben beschlossen, zu diesem Zwecke ein Abkommen zu treffen und haben zu ihren 
Bevollmächtigten ernannt: 
(Namen der Bevollmächtigten) 
welche, nachdem sie ihre Vollmachten hinterlegt und diese in guter und gehöriger Form 
befunden haben, über folgende Bestimmungen übereingekommen sind: 
 
Artikel 1 [Gewaltverbot]. (1) Die Vertragsmächte sind übereingekommen, bei der Eintreibung 
von Vertragsschulden, die bei der Regierung eines Landes von der Regierung eines anderen 
Landes für deren Angehörige eingefordert werden, nicht zur Waffengewalt zu greifen. 
(2) Diese Bestimmung findet jedoch keine Anwendung, wenn der Schuldnerstaat ein 
Anerbieten schiedsgerichtlicher Erledigung ablehnt oder unbeantwortet läßt oder im Falle der 
Annahme den Abschluß des Schiedsvertrages vereitelt oder nach dem Schiedsverfahren dem 
Schiedsspruche nicht nachkommt. 
Artikel 2 [Schiedsverfahren].  Man ist ferner übereingekommen, daß die im Abs. 2 des 
vorstehenden Artikels erwähnte Schiedssprechung dem im Titel IV Kapitel 3 des Haager 
Abkommens zur friedlichen Erledigung internationaler Streitfälle vorgesehenen Verfahren 
unterworfen sein soll. In Ermangelung besonderer Abreden der Parteien entscheidet der 
Schiedsspruch über den Grund des Anspruchs über die Höhe der Schuld sowie über die Zeit 
und die Art der Zahlung. 
Artikel 3  [Ratifikation].   (1) Dieses Abkommen soll möglichst bald ratifiziert werden. 
(2) Die Ratifikationsurkunden sollen im Haag hinterlegt werden. 
(3) Die erste Hinterlegung von Ratifikationsurkunden wird durch ein Protokoll 
festgestellt, das von den Vertretern der daran teilnehmenden Mächte und von dem 
Niederländischen Minister der auswärtigen Angelegenheiten unterzeichnet wird. 
(4) Die späteren Hinterlegungen von Ratifikationsurkunden erfolgen mittels einer 
schriftlichen, an die Regierung der Niederlande gerichteten Anzeige, der die 
Ratifikationsurkunde beizufügen ist. 
(5) Beglaubigte Abschrift des Protokolls über die erste Hinterlegung von 
Ratifikationsurkunden, der im vorstehenden Absatz erwähnten Anzeigen sowie der 
Ratifikationsurkunden wird durch die Regierung der Niederlande den zur Zweiten 
Friedenskonferenz eingeladenen Mächten sowie den anderen Mächten, die dem Abkommen 
beigetreten sind, auf diplomatischem Wege mitgeteilt werden. In den Fällen des vorstehenden 
Absatzes wird die bezeichnete Regierung ihnen zugleich bekanntgeben, an welchem Tage sie 
die Anzeige erhalten hat. 
Artikel 4 [Beitritt].  (1) Die Mächte, die nicht unterzeichnet haben, können diesem 
Abkommen später beitreten. 
(2) Die Macht, die beizutreten wünscht, hat ihre Absicht der Regierung der Niederlande 
schriftlich anzuzeigen und ihr dabei die Beitrittsurkunde zu übersenden, die im Archive der 
bezeichneten Regierung hinterlegt werden wird. 
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(3) Diese Regierung wird unverzüglich allen anderen zur Zweiten Friedenskonferenz 
eingeladenen Mächten beglaubigte Abschriften der Anzeige wie der Beitrittsurkunde 
übersenden und zugleich angeben, an welchem Tage sie die Anzeige erhalten hat. 
Artikel 5 [Inkrafttreten].   Dieses Abkommen wird wirksam für die Mächte, die an der ersten 
Hinterlegung von Ratifikationsurkunden teilgenommen haben, sechzig Tage nach dem Tage, 
an dem das Protokoll über diese Hinterlegung aufgenommen ist, und für die später 
ratifizierenden oder beitretenden Mächte sechzig Tage, nachdem die Regierung der 
Niederlande die Anzeige von ihrer Ratifikation oder von ihrem Beitritt erhalten hat. 
Artikel 6 [Kündigung]. (1) Sollte einer der Vertragsmächte dieses Abkommen kündigen 
wollen, so soll die Kündigung schriftlich der Regierung der Niederlande erklärt werden, die 
unverzüglich beglaubigte Abschrift der Erklärung allen anderen Mächten mitteilt und ihnen 
zugleich bekanntgibt, an welchem Tage sie die Erklärung erhalten hat. 
(2) Die Kündigung soll nur in Ansehung der Macht wirksam sein, die sie erklärt hat, und 
erst ein Jahr, nachdem die Erklärung bei der Regierung der Niederlande eingegangen ist. 
Artikel 7 [Register]. (1) Ein im Niederländischen Ministerium der auswärtigen Ange-
legenheiten geführtes Register soll den Tag der gemäß Artikel 3 Abs. 3, 4 erfolgten 
Hinterlegung von Ratifikationsurkunden angeben sowie den Tag, an dem die Anzeigen von 
dem Beitritt (Artikel 4 Abs. 2) oder von der Kündigung (Artikel 6 Abs. 1) eingegangen sind. 
(2) Jede Vertragsmacht hat das Recht, von diesem Register Kenntnis zu nehmen und 
beglaubigte Auszüge daraus zu verlangen. 
 
Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten dieses Abkommen mit ihren Unterschriften 
versehen. 
Geschehen im Haag am achtzehnten Oktober neunzehnhundertsieben in einer einzigen 
Ausfertigung, die im Archive der Regierung der Niederlande hinterlegt bleiben soll und 
wovon beglaubigte Abschriften den Vertragsmächten auf diplomatischem Wege übergeben 
werden sollen. 
(Es folgen die Unterschriften) 
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6.  (X. Haager) Abkommen vom 18.10.1907, betr. die Anwendung der Grundsätze 

des Genfer Abkommens vom 06.07.1906 auf den Seekrieg2 
(RGBl. 1910, S. 283) 

 

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preußen,  
der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika,  
der Präsident der Argentinischen Republik,  
Seine Majestät der Kaiser von Österreich, König von Böhmen. u. s. w. und Apostolischer 
König von Ungarn,  
Seine Majestät der König der Belgier,  
... 
gleichermaßen von dem Wunsche beseelt, soviel an ihnen liegt, die vom Kriege 
unzertrennlichen Leiden zu mildern,  
und in der Absicht, zu diesem Zwecke die Grundsätze des Genfer Abkommens vom 6. Juli 
1906 auf den Seekrieg zur Anwendung zu bringen,  
haben beschlossen, ein Abkommen zu treffen, um das denselben Gebenstand behandelnde 
Abkommen vom 29. Juli 1899 zu verbessern, und haben zu Ihren Bevollmächtigten ernannt: 
... 
Welche, nachdem sie ihre Vollmachten hinterlegt und diese in guter und gehöriger Form 
befunden haben, über folgende Bestimmungen übereingekommen sind:  
Artikel 1. Die militärischen Lazarettschiffe, das heißt die Schiffe, die vom Staate einzig und 
allein erbaut oder eingerichtet worden sind, um den Verwundeten, Kranken und 
Schiffbrüchigen Hilfe zu bringen, und deren Namen beim Beginn oder im Verlaufe der 
Feindseligkeiten, jedenfalls aber vor irgendwelcher Verwendung, den kriegführenden 
Mächten mitgeteilt werden, sind zu achten und dürfen während der Dauer der 
Feindseligkeiten nicht weggenommen werden. Auch dürfen diese Schiffe bei einem 
Aufenthalt in neutralen Häfen nicht als Kriegsschiffe behandelt werden.  
Artikel 2. Lazarettschiffe, die ganz oder zum Teile auf Kosten von Privatpersonen oder von 
amtlich anerkannten Hilfsgesellschaften ausgerüstet worden sind, sind ebenfalls zu achten und 
von der Wegnahme ausgeschlossen, sofern die kriegführende Macht, der sie angehören eine 
amtliche Bescheinigung für sie ausgestellt und ihre Namen dem Gegner beim beginn oder im 
Verlaufe der Feinseligkeiten, jedenfalls aber vor irgendwelcher Verwendung, bekanntgemacht 
hat. Diese Schiffe müssen eine Bescheinigung der zuständigen Behörde darüber bei sich 
führen, daß sie sich während der Ausrüstung und beim Auslaufen unter ihrer Aufsicht 
befunden haben.  
Artikel 3. Lazarettschiffe, die ganz oder zum Teile auf Kosten von Privatpersonen oder von 
amtlich anerkannten Hilfsgesellschaften neutraler Staaten ausgerüstet worden sind, sind zu 
achten und von der Wegnahme ausgeschlossen unter der Bedingung, daß sie sich der Leitung 
eines der Kriegführenden mit vorgängiger Einwilligung ihrer eigenen Regierung und mit 
Ermächtigung des Kriegführenden selbst unterstellt haben und daß dieser ihren Namen zu 
Beginn oder im Verlaufe der Feindseligkeiten, jedenfalls aber vor irgendwelcher 
Verwendung, dem Gegner bekanntgemaccht hat. 

                                                 
 
 
 
 
2  Das Abkommen vom 18.10.1907 ist nach Art. 58 des II. Genfer Abkommens für dessen 
Vertragsmächte untereinander nicht mehr anzuwenden. 
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Artikel 4. Die in den Artikeln 1, 2, 3 bezeichneten Schiffe sollen den Verwundeten, Kranken 
und Schiffbrüchigen der Kriegführenden ohne Unterschied der Nationalität Hilfe und 
Beistand gewähren. Die Regierungen verpflichten sich, diese Schiffe zu keinerlei 
militärischen Zwecken zu benutzen. Diese Schiffe dürfen in keiner Weise die Bewegungen 
der Kriegsschiffe behindern. Während des Kampfes und nach dem Kampfe handeln sie auf 
ihre eigene Gefahr. Die Kriegführenden üben über sie ein Aufsichts- und Durchsuchungsrecht 
aus; sie können ihre Hilfe ablehnen, ihnen befehlen, sich zu entfernen, ihnen eine bestimmte 
Fahrtrichtung vorschreiben, einen Kommissar an Bord geben und sie auch zurückhalten, wenn 
besonders erhebliche Umstände es erfordern. Die Kriegführenden sollen die den 
Lazarettschiffen gegebenen Befehle soweit wie möglich in deren Schiffstagebuch eintragen. 
Artikel 5. Die militärischen Lazarettschiffe sind kenntlich zu machen durch einen äußeren 
weißen Anstrich mit einem wagerecht laufenden, etwa anderthalb Meter breiten gründen 
Streifen. Die in den Artikeln 2, 3 bezeichneten Schiffe sind kenntlich zu machen durch einen 
äußeren weißen Anstrich mit einem wagerecht laufenden, etwa anderthalb Meter breiten roten 
Streifen. Die Boote dieser Schiffe sowie die kleinen, zum Lazarettdienste verwendeten 
Fahrzeuge müssen durch einen ähnlichen Anstrich kenntlich gemahct wein. Alle 
Lazarettschiffe sollen sich dadurch erkennbar machen, daß sie neben der Nationalflagge die in 
dem Genfer Abkommen vorgesehene weiße Flagge mit dem roten Kreuze und außerdem, 
sofern sie einem neutralen Staate angehören, am Hauptmaste die Nationalflagge des 
Kriegführenden, dessen Leitung sie sich unterstellt haben, hissen. Lazarettschiffe, die gemäß 
Artikel 4 vom Feinde zurückgehalten werden, haben die Nationalflagge des Kriegführenden, 
dem sie unterstellt sind, niederzuholen. Wollen sich die vorstehend erwähnten Schiffe und 
Boote auch während der Nacht den ihnen gebührenden Schutz sichern, so haben sie mit 
Genehmigung des Kriegführenden, den sie begleiten, die notwendigen Vorkehrungen zu 
treffen, damit der sie kenntlich machende Anstrich genügend sichtbar ist.  
Artikel 6. Die im Artikel 5 vorgesehenen Abzeichen sollen sowohl in Friedens- als auch in 
Kriegszeiten nur zum Schutze und zur Bezeichnung der dort erwähnten Schiffe gebraucht 
werden.  
Artikel 7. Im Falle eines Kampfes an Bord eines Kriegsschiffs sollen die Lazarette tunlichst 
geachtet und geschont werden. Diese Lazarette und ihre Ausrüstung bleiben den 
Kriegsgesetzen unterworfen, dürfen aber ihrer Bestimmung nicht entzogen werden, solange 
sie für Verwendete und Kranke erforderlich sind. Gleichwohl kann der Befehlshaber, der sie 
in seiner Gewalt hat, im Falle gewichtiger militärischer Erfordernisse, darüber verfügen, wenn 
er zuvor den Verbleib der darin untergebrachten Verwundeten und Kranken sichergestellt hat.  
Artikel 8. Der den Lazarettschiffen und den Schiffslazaretten gebührende Schutz hört auf, 
wenn sie dazu verwendet werden, dem Feinde zu schaden. Als geeignet, um den Verlust des 
Schutzes zu begründen, soll weder die Tatsache gelten, daß das Personal dieser Schiffe und 
Lazarette zur Aufrechterhaltung der Ordnung und zur Verteidigung der Verwundeten oder 
Kranken bewaffent ist, nocht die Tatsache, daß sich eine funkentelegraphische Einrichtung an 
Bord befindet.  
Artikel 9. Die Kriegführenden können den Wohltätigkeitssinn der Führer neutraler 
Kauffahrteischiffe, Jachten oder Boote anrufen, damit sie Verwundete oder Kranke an Bord 
nehmen und versorgen. Fahrzeuge, die diesem Aufrufe nachkommen, ebenso wie solche, die 
unaufgefordert Verwundete, Kranke oder Schiffbrüchige aufgenommen haben, genießen 
einen besondern Schutz und bestimmte Vergünstigungen. In keinem Falle können sie wegen 
einer solchen Beförderung weggenommen werden; sie bleiben jedoch, sofern ihnen nicht ein 
anderes versprochen ist, im Falle von Neutralitätsverletzungen, deren sie sich etwa schuldig 
gemacht haben, der Wegnahme ausgesetzt.  
Artikel 10. Das geistliche, ärztliche und Lazarettpersonal weggenommener Schiffe ist 
unverletzlich und kann nicht kriegsgefangen gemacht werden. Es ist berechtigt, beim 
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Verlassen des Schiffes die Gegenstände und chirurgischen Instrumente, die sein 
Privateigentum sind, mit sich zu nehmen. Es soll jedoch seine Dienste so lange weiter leisten, 
als es notwendig erscheint, und kann sich erst dann zurückziehen, wenn der oberste 
Befehlshaber es für zulässig erklärt. Die Kriegführenden sind verpflichtet, diesem Personale, 
wenn es in ihre Hände fällt, dieselben Bezüge und dieselbe Löhnung zuzusichern wie dem 
Personale gleichen Dienstgrads der eigenen Marine.  
Artikel 11. Die an Bord befindlichen Marine- und Militäropersonen sowie andere den 
Marinen oder Heeren dienstlich beigegebene Personen sollen, sofern sie verwundet oder 
krank sind, von dem, der das Schiff nimmt, ohne Unterschied der Nationalität geachtet und 
versorgt werden.  
Artikel 12. Jedes Kriegsschiff einer Kriegspartei kann die Herausgabe der Verwundeten, 
Kranken oder Schiffbrüchigen verlangen, die sich an Bord von militärischen Lazarettschiffen, 
von Lazarettschiffen einer Hilfsgesellschaft oder einer Privatperson, von Kauffahrteischiffen, 
Jachten und Booten befinden, welches auch die Nationalität dieser Fahrzeuge sei.  
Artikel 13. Wenn ein neutrales Kriegsschiff Verwundete, Kranke oder Schiffbrüchige an Bord 
genommen hat, so muß soweit wie möglich dafür gesorgt werden, daß diese nicht wieder an 
den Kriegsunternehmungen teilnehmen können.  
Artikel 14. Schiffbrüchige, Verwundete oder Kranke eines Kriegführenden sind 
Kriegsgefangene, wenn sie in die Gewalt des anderen Kriegführenden fallen. Es bleibt diesem 
überlassen, den Umständen nach darüber zu befinden, ob sie festzuhalten oder ob sie nach 
einem Hafen seiner Nation, nach einem neutralen Hafen oder selbst nach einem Hafen des 
Gegners befördert werden sollen. Im letzteren Falle dürfen die so in ihre Heimat entlassenen 
Kriegsgefangenen während der Dauer des Krieges nicht mehr dienen.  
Artikel 15. Schiffbrüchige, Verwundete oder Kranke, die mit Genehmigung der Ortsbehörde 
in einem neutralen Hafen ausgeschifft worden sind, sollen, sofern nicht zwischen dem 
neutralen Staate und den kriegführenden Staaten ein anderes vereinbart ist, durch den 
neutralen Staat derart bewacht werden, daß sie nicht wieder an den Kriegsunternehmungen 
teilnehmen können. Die Kosten der Pflege und der Unterbringung sind von dem Staate zu 
tragen, dem die Schiffbrüchigen, Verwundeten oder Kranken angehören.  
Artikel 16. Nach jedem Kampfe sollen die beiden Kriegsparteien, soweit es die militärischen 
Zwecke gestatten, Vorkehrungen treffen, um die Schiffbrüchigen, Verwundeten und Kranken 
aufzusuchen und sie, ebenso wie die Gefallenen, gegen Beraubung und schlechte Behandlung 
zu schützen. Sie sollen darüber wachen, daß der Beerdigung, Versenkung oder Verbrennung 
der Gefallenen eine sorgfältige Leichenschau vorangeht.  
Artikel 17. Jeder Kriegführende soll sobald wie möglich die bei den Gefallenen 
aufgefundenen militärischen Erkennungsmarken und Beweisstücke der Identität sowie ein 
Namensverzeichnis der von ihm aufgenommenen Verwundeten oder Kranken deren 
Landesbehörden oder den Dienstbehörden ihrer Marine oder ihres Heeres übermitteln. Die 
Kriegführenden sollen sich über die Unterbringung von Kranken und Verwundeten, die sich 
in ihrer Gewalt befinden, und den Wechsel in der Unterbringung sowie über ihre Aufnahme in 
die Lazarette und die vorkemmenden Sterbefälle gegenseitig auf dem laufenden halten. Sie 
sollen alle zum persönlichen Gebrauche bestimmten Gegenstände, Wertsachen, Briefe u.w.w., 
die auf den genommenen Schiffen gefunden oder von den in Hospitälern sterbenden 
Verwundeten oder Kranken hinterlassen werden, sammeln, um sie durch deren 
Landesbehörden den Berechtigten übermitteln zu lassen.  
Artikel 18. Die Bestimmungen dieses Abkommens finden nur zwischen den Vertragsmächten 
Anwendung, und nur dann, wenn die Kriegführenden sämtlich Vertragsparteien sind.  
Artikel 19. Die Oberbefehlshaber der Flotten der Kriegführenden haben für die Einzelheiten 
der Ausführung der vorstehenden Artikel und für nicht vorgesehene Fälle gemäß den 
Weisungen ihrer Regierungen und im Sinne dieses Abkommens zu sorgen.  
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Artikel 20. Die Mächte, die unterzeichnet haben, werden die erforderlichen Maßnahmen 
treffen, um die Bestimmungen dieses Abkommens ihrer Marinen und besonders dem 
geschützten Perrsonale bekanntzumachen und sie zur Kenntnis der Bevölkerung zu bringen. 
Artikel 21. Die Mächte, die unterzeichnet haben, verpflichten sich gleichermaßen, im Falle 
der Unzulänglichkeit ihrer Strafgesetze die erforderlichen Maßnahmen zu treffen oder ihren 
gesetzgebenden Körperschaften vorzuschlagen, um in Kriegszeiten die von einzelnen 
begangenen Handlungen der Beraubung und der schlechten Behandlung von Verwundeten 
und Kranken der Marinen mit Strafe zu belegen sowie um den unbefugten Gebrauch der im 
Artikel 5 vorgesehenen Abzeichen durch die von diesem Abkommen nicht geschützten 
Schiffe als Anmaßung militärischer Abzeichen zu bestrafen. Sie werden sich durch 
Vermittelung der Niederländischen Regierung diese Strafbestimmungen spätestens in fünf 
Jahren nach der Ratifikation dieses Abkommens gegenseitig mitteilen.  
Artikel 22. Finden Kriegsunternehmungen zwischen Land- und Seestreitkräften der 
Kriegführenden statt, so sollen die Bestimmungen dieses Abkommens nur für die 
eingeschifften Streitkräfte Anwendung finden.  
Artikel 23. Dieses Abkommen soll möglichst bald ratifiziert werden. Die 
Ratifikationsurkunden sollen im Haag hinterlegt werden. Die erste Hinterlegung von 
Ratifikationsurkunden wird durch ein Protokoll festgestellt, das von den Vertretern der daran 
teilnehmenden Mächte und von dem Niederländischen Minister der auswärtigen 
Angelegenheiten unterzeichnet wird. Die späteren Hinterlegungen von Ratifikationsurkunden 
erfolgen mittels einer schriftlichen, an die Regierung der Niederlande gerichteten Anzeige, 
der die Ratifikationsurkunde beizufügen ist. Beglaubigte Abschrift des Protokolls über die 
erste Hinterlegung von Ratifikationsurkunden, der im vorstehenden Absatz erwähnten 
Anzeigen sowie der Ratifikationsurkunden wird durch die Regierung der Niederlande den zur 
Zweiten Friedenskonferenz eingeladenen Mächten sowie den anderen Mächten, die dem 
Abkommen beigetreten sind, auf diplomatischem Wege mitgeteilt werden. In den Fällen des 
vorstehenden Absatzes wird die bezeichnete Regierung ihnen zugleich bekanntgeben, an 
welchem Tage sie die Anzeige erhalten hat.  
Artikel 24. Die Mächte, die nicht unterzeichnet haben, aber das Genfer Abkommen vom 6. 
Juli 1906 angenommen haben, können dem vorliegenden Abkommen später beitreten. Die 
Macht, die beizutreten wünscht, hat ihre Absicht der Regierung der Niederlande schriftlich 
anzuzeigen und ihr dabei die Beitrittsurkunde zu übersenden, die im Archive der bezeichneten 
Regierung hinterlegt werden wird. Diese Regierung wird unverzüglich allen anderen Mächten 
beglaubigte Abschrift der Anzeige wie der Beitrittsurkunde übersenden und zugleich angeben, 
an welchem Tage sie die Anzeige erhalten hat.  
Artikel 25. Dieses Abkommen tritt nach seiner Ratifikation für die Beziehungen zwischen den 
Vertragsmächten an die Stelle des Abkommens vom 29. Juli 1899, betreffend die Anwendung 
der Grundsätze des Genfer Abkommens auf den Seekrieg. Das Abkommen von 1899 bleibt in 
Kraft für die Beziehungen zwischen den Mächten, die es unterzeichnet haben, die aber das 
vorliegende Abkommen nicht gleichermaßen ratifizieren sollen.  
Artikel 26. Dieses Abkommen wird wirksam für die Mächte, die an der ersten Hinterlegung 
von Ratifikationsurkunden teilgenommen haben, sechzig Tage nach dem Tage, an dem das 
Protokoll über diese Hinterlegung aufgenommen ist, und für die später ratifizierenden oder 
beitretenden Mächte sechzig Tage, nachdem die Regierung der Niederlande die Anzeige von 
ihrer Ratifikation oder von ihrem Beitritt erhalten hat.  
Artikel 27. Sollte eine der Vertragsmächte dieses Abkommen kündigen wollen, so soll die 
Kündigung schriftlich der Regierung der Niederlande erklärt werden, die unverzüglich 
beglaubigte Abschrift der Erklärung allen anderen Mächten mitteilt und ihnen zugleich 
bekanntgibt, an welchem Tage sie die Erklärung erhalten hat. Die Kündigung soll nur in 
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Ansehung der Macht wirksam sein, die sie erklärt hat, und erst ein Jahr, nachdem die 
Erklärung bei der Regierung der Niederlande eingegangen ist.  
Artikel 28. Ein im Niederländischen Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten geführtes 
Register soll den Tag der gemäß Artikel 23 Abs. 3,4 erfolgten Hinterlegung von 
Ratifikationsurkunden angeben sowie den Tag, an dem die Anzeigen von dem Beitritt (Artikel 
24, Abs. 2) oder von der Kündigung (Artikel 27 Abs. 1) eingegangen sind. Jede 
Vertragsmacht hat das Recht, von diesem Register Kenntnis zu nehmen und beglaubigte 
Auszüge daraus zu verlangen. Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten dieses 
Abkommen mit ihren Unterschriften versehen. Geschehen im Haag am achtzehnten Oktober 
neunzehnhundertsieben in einer einzigen Ausfertigung, die im Archive der Regierung der 
Niederlande hinterlegt bleiben soll und wovon beglaubigte Abschriften den zur Zweiten 
Friedenskonferenz eingeladenen Mächten auf diplomatischem Wege übergeben werden 
sollen.  
 
(Unterschriften) 
... 
18.  Für Großbritannien: Edw. Fry. Ernest Satow. Reay. Henry Howard. Unter Vorbehalt 
der Artikel 6 und 21 sowie der nachstehenden Erklärung:  
"Bei der Unterzeichnung dieses Abkommens erklären die Britischen Bevollmächtigten, daß 
die Regierung seiner Majestät den Artikel 12 so versteht, daß sich seine Anwendung auf den 
einzigen Fall beschränkt, wo Kombattanten während oder nach einem Kampfe zur See, an 
dem sie teilgenommen haben, aufgenommen worden sind."  
... 
33. Für Persien: Momtazos-Saltaneh M. Samad Khan. Sadigh ul Mulk M. Ahmed Khan. 
Mit Vorbehalt des von der Konferenz anerkannten Rechtes, Löwe und Sonne in rot statt und 
an Stelle des roten Kreuzes zu verwenden.  
...  
42. Für die Türkei: Turkhan. Mit Vorbehalt des von der Friedenskonferenz anerkannten 
Rechtes, den Roten Halbmond zu verwenden.  
... 
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7. (XII. Haager) Abkommen vom 18.10.1907 über die Errichtung eines 
Internationalen Prisenhofes3 

 

[von der Wiedergabe in deutscher Sprache wurde abgesehen] 

 

 

 

Convention (XII) relative to the Creation of an International Prize Court. The Hague, 18 
October 1907. 
(List of Contracting Parties) 
Animated by the desire to settle in an equitable manner the differences which sometimes arise 
in the course of a naval war in connection with the decisions of national prize courts; 
Considering that, if these courts are to continue to exercise their functions in the manner 
determined by national legislation, it is desirable that in certain cases an appeal should be 
provided under conditions conciliating, as far as possible, the public and private interests 
involved in matters of prize; 
Whereas, moreover, the institution of an International Court, whose jurisdiction and 
procedure would be carefully defined, has seemed to be the best method of attaining this 
object; 
Convinced, finally, that in this manner the hardships consequent on naval war would be 
mitigated; that, in particular, good relations will be more easily maintained between 
belligerents and neutrals and peace better assured; 
Desirous of concluding a Convention to this effect, have appointed the following as their 
Plenipotentiaries: 
(Here follow the names of Plenipotentiaries) 
Who, after depositing their full powers, found in good and due form, have agreed upon the 
following provisions:  
 
PART I. GENERAL PROVISIONS 
Article 1. The validity of the capture of a merchant ship or its cargo is decided before a prize 
court in accordance with the present Convention when neutral or enemy property is involved.  
Art. 2. Jurisdiction in matters of prize is exercized in the first instance by the prize courts of 
the belligerent captor. 
The judgments of these courts are pronounced in public or are officially notified to parties 
concerned who are neutrals or enemies.  
Art. 3. The judgments of national prize courts may be brought before the International Prize 
Court  
1.  When the judgment of the national prize courts affects the property of a neutral Power 
or individual; 
2.  When the judgment affects enemy property and relates to  
(a) Cargo on board a neutral ship; 
(b)  An enemy ship captured in the territorial waters of a neutral Power, when that Power 
has not made the capture the subject of a diplomatic claim; 

                                                 
 
 
 
 
3  Von keinem Staat ratifiziert.  
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(c)  A claim based upon the allegation that the seizure has been effected in violation, either 
of the provisions of a Convention in force between the belligerent Powers, or of an enactment 
issued by the belligerent captors. 
The appeal against the judgment of the national court can be based on the ground that the 
judgment was wrong either in fact or in law.  
 
 
Art. 4. An appeal may be brought  
1.  By a neutral Power, if the judgment of the national tribunals injuriously affects its 
property or the property of its nationals (Article 3, No. 1), or if the capture of an enemy vessel 
is alleged to have taken place in the territorial waters of that Power (Article 3, No. 2(b)). 
2.  By a neutral individual, if the judgment of the national court injuriously affects his 
property (Article 3, No. I), subject, however, to the reservation that the Power to which he 
belongs may forbid him to bring the case before the Court, or may itself undertake the 
proceedings in his place; 
3.  By an individual subject or citizen of an enemy Power, if the judgment of the national 
court injuriously affects his property in the cases referred to in Article 3, No. 2, except that 
mentioned in paragraph (b).  
Art. 5. An appeal may also be brought on the same conditions as in the preceding article, by 
persons belonging either to neutral States or to the enemy, deriving their rights from and 
entitled to represent an individual qualified to appeal, and who have taken part in the 
proceedings before the national court. Persons so entitled may appeal separately to the extent 
of their interest. 
The same rule applies in the case of persons belonging either to neutral States or to the enemy 
who derive their rights from and are entitled to represent a neutral Power whose property was 
the subject of the decision.  
Art. 6. When, in accordance with the above Article 3, the International Court has jurisdiction, 
the national courts cannot deal with a case in more than two instances. The municipal law of 
the belligerent captor shall decide whether the case may be brought before the International 
Court after judgment has been given in first instance or only after an appeal. 
If the national courts fail to give final judgment within two years from the date of capture, the 
case may be carried direct to the International Court.  
Art. 7. If a question of law to be decided is covered by a treaty in force between the 
belligerent captor and a Power which is itself or whose subject or citizen is a party to the 
proceedings, the Court is governed by the provisions in the said treaty. 
In the absence of such provisions, the Court shall apply the rules of international law. If no 
generally recognized rule exists, the Court shall give judgment in accordance with the general 
principles of justice and equity. 
The above provisions apply equally to questions relating to the order and mode of proof. 
If, in accordance with Article 3, No. 2(c), the ground of appeal is the violation of an 
enactment issued by the belligerent captor, the Court will enforce the enactment. 
The Court may disregard failure to comply with the procedure laid down in the enactments of 
the belligerent captor, when it is of opinion that the of complying therewith are unjust and 
inequitable.  
Art. 8. If the Court pronounces the capture of the vessel or cargo to be valid, they shall be 
disposed of in accordance with the laws of the belligerent captor. 
If it pronounces the capture to be null, the Court shall order restitution of the vessel or cargo, 
and shall fix, if there is occasion, the amount of the damages. If the vessel or cargo have been 
sold or destroyed, the Court shall determine the compensation to be given to the owner on this 
account. 
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If the national court pronounced the capture to be null, the Court can only be asked to decide 
as to the damages.  
Art. 9. The Contracting Powers undertake to submit in good faith to the decisions of the 
International Prize Court and to carry them out with the least possible delay.  
 
 
PART II. CONSTITUTION OF THE INTERNATIONAL PRIZE COURT 
Art. 10. The International Prize Court is composed of judges and deputy judges, who will be 
appointed by the Contracting Powers, and must all be jurists of known proficiency in 
questions of international maritime law, and of the highest moral reputation. 
The appointment of these judges and deputy judges shall be made within six months after the 
ratification of the present Convention.  
Art. 11. The judges and deputy judges are appointed for a period of six years, reckoned from 
the date on which the notification of their appointment is received by the Administrative 
Council established by the Convention for the pacific settlement of international disputes of 
the 29 July 1899. Their appointments can be renewed. 
Should one of the judges or deputy judges die or resign, the same procedure is followed for 
filling the vacancy as was followed for appointing him. In this case, the appointment is made 
for a fresh period of six years.  
Art. 12. The judges of the International Prize Court are all equal in rank and have precedence 
according to the date on which the notification of their appointment was received (Article 11, 
paragraph 1), and if they sit by rota (Article 15, paragraph 2), according to the date on which 
they entered upon their duties. When the date is the same the senior in age takes precedence. 
The deputy judges when acting are assimilaged to the judges. They rank, however, after them.  
Art. 13. The judges enjoy diplomatic privileges and immunities in the performance of their 
duties and when outside their own country. 
Before taking their seat, the judges must swear, or make a solemn promise before the 
Administrative Council, to discharge their duties impartially and conscientiously.  
Art. 14. The Court is composed of fifteen judges; nine judges constitute a quorum. 
A judge who is absent or prevented from sitting is replaced by the deputy judge.  
Art. 15. The judges appointed by the following Contracting Powers: Germany, the United 
States of America, Austria-Hungary, France, Great Britain, Italy, Japan, and Russia, are 
always summoned to sit. 
The judges and deputy judges appointed by the other Contracting Powers sit by rota as shown 
in the table annexed to the present Convention; their duties may be performed successively by 
the same person. The same judge may be appointed by several of the said Powers.  
Art. 16. If a belligerent Power has, according to the rota, no judge sitting in the Court, it may 
ask that the judge appointed by it should take part in the settlement of all cases arising from 
the war. Lots shall then be drawn as to which of the judges entitled to sit according to the rota 
shall withdraw. This arrangement does not affect the judge appointed by the other belligerent.  
Art. 17. No judge can sit who has been a party, in any way whatever, to the sentence 
pronounced by the national courts, or has taken part in the case as counsel or advocate for one 
of the parties. 
No judge or deputy judge can, during his tenure of office, appear as agent or advocate before 
the International Prize Court nor act for one of the parties in any capacity whatever.  
Art. 18. The belligerent captor is entitled to appoint a naval officer of high rank to sit as 
assessor, but with no voice in the decision. A neutral Power, which is a party to the 
proceedings or whose subject or citizen is a party, has the same right of appointment; if as the 
result of this last provision more than one Power is concerned, they must agree among 
themselves, if necessary by lot, on the officer to be appointed.  
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Art. 19. The Court elects its president and vice-president by an absolute majority of the votes 
cast. After two ballots, the election is made by a bare majority, and, in case the votes are 
equal, by lot.  
Art. 20. The judges on the International Prize Court are entitled to travelling allowances in 
accordance with the regulations in force in their own country, and in addition receive, while 
the Court is sitting or while they are carrying out duties conferred upon them by the Court, a 
sum of 100 Netherlands florins ' per diem '. 
These payments are included in the general expenses of the Court dealt with in Article 47, and 
are paid through the International Bureau established by the Convention of the 29 July 1899. 
The judges may not receive from their own Government or from that of any other Power any 
remuneration in their capacity of members of the Court.  
Art. 21. The seat of the International Prize Court is at The Hague and it cannot, except in the 
cases of 'force majeure' be transferred elsewhere without the consent of the belligerents.  
Art. 22. The Administrative Council fulfils, with regard to the International Prize Court, the 
same functions as to the Permanent Court of Arbitration, but only representatives of 
Contracting Powers will be members of it.  
Art. 23. The International Bureau acts as registry to the International Prize Court and must 
place its offices and staff at the disposal of the Court. It has charge of the archives and carries 
out the administrative work. 
The secretary general of the International Bureau acts as registrar. 
The necessary secretaries to assist the registrar, translators and shorthand writers are 
appointed and sworn in by the Court.  
Art. 24. The Court determines which language it will itself use and what languages may be 
used before it. 
In every case the official language of the national courts which have had cognizance of the 
case may be used before the Court.  
Art. 25. Powers which are concerned in a case may appoint special agents to act as 
intermediaries between themselves and the Court. They may also engage counsel or advocates 
to defend their rights and interests.  
Art. 26. A private person concerned in a case will be represented before the Court by an 
attorney, who must be either an advocate qualified to plead before a court of appeal or a high 
court of one of the Contracting States, or a lawyer practising before a similar court, or lastly, a 
professor of law at one of the higher teaching centres of those countries.  
Art. 27. For all notices to be served, in particular on the parties, witnesses, or experts, the 
Court may apply direct to the Government of the State on whose territory the service is to be 
carried out. The same rule applies in the case of steps being taken to procure evidence. 
The requests for this purpose are to be executed so far as the means at the disposal of the 
Power applied to under its municipal law allow. They cannot be rejected unless the Power in 
question considers them calculated to impair its sovereign rights or its safety. If the request is 
complied with, the fees charged must only comprise the expenses actually incurred. 
The Court is equally entitled to act through the Power on whose territory it sits. 
Notices to be given to parties in the place where the Court sits may be served through the 
International Bureau.  
 
PART III. PROCEDURE IN THE INTERNATIONAL PRIZE COURT 
Art. 28. An appeal to the International Prize Court is entered by means of a written 
declaration made in the national court which has already dealt with the case or addressed to 
the International Bureau; in the latter case the appeal can be entered by telegram. 
The period within which the appeal must be entered is fixed at 120 days, counting from the 
day the decision is delivered or notified (Article 2, paragraph 2).  
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Art. 29. If the notice of appeal is entered in the national court, this Court, without considering 
the question whether the appeal was entered in due time, will transmit within seven days the 
record of the case to the International Bureau. 
If the notice of the appeal is sent to the International Bureau, the Bureau will immediately 
inform the national court, when possible by telegraph. The latter will transmit the record as 
provided in the preceding paragraph. 
When the appeal is brought by a neutral individual the International Bureau at once informs 
by telegraph the individual's Government, in order to enable it to enforce the rights it enjoys 
under Article 4, paragraph 2.  
Art. 30. In the case provided for in Article 6, paragraph 2, the notice of appeal can be 
addressed to the International Bureau only. It must be entered within thirty days of the 
expiration of the period of two years.  
Art. 31. If the appellant does not enter his appeal within the period laid down in Articles 28 or 
30, it shall be rejected without discussion. 
Provided that he can show that he was prevented from so doing by ' force majeure, ' and that 
the appeal was entered within sixty days after the circumstances which prevented him 
entering it before had ceased to operate, the Court can, after hearing the respondent, grant 
relief from the effect of the above provision.  
Art. 32. If the appeal is entered in time, a certified copy of the notice of appeal is forthwith 
officially transmitted by the Court to the respondent.  
Art. 33. If, in addition to the parties who are before the Court, there are other parties 
concerned who are entitled to appeal, or if, in the case referred to in Article 29, paragraph 3, 
the Government who has received notice of an appeal has not announced its decision, the 
Court will await before dealing with the case the expiration of the period laid down in Articles 
28 or 30.  
Art. 34. The procedure before the International Court 
includes two distinct parts: the written pleadings and oral discussions. 
The written pleadings consist of the deposit and exchange of cases, counter-cases, and, if 
necessary, of replies, of which the order is fixed by the Court, as also the periods within 
which they must be delivered. The Parties annex thereto all papers and documents of which 
they intend to make use. 
A certified copy of every document produced by one Party must be communicated to the 
other Party through the medium of the Court.  
Art. 35. After the close of the pleadings, a public sitting is held on a day fixed by the Court. 
At this sitting the Parties state their view of the case both as to the law and as to the facts. 
The Court may, at any stage of the proceedings, suspend speeches of counsel, either at the 
request of one of the Parties, or on their own initiative, in order that supplementary evidence 
may be obtained.  
Art. 36. The International Court may order the supplementary evidence to be taken either in 
the manner provided by Article 27, or before itself, or one or more of the members of the 
Court, provided that this can be done without resort to compulsion or the use of threats. 
If steps are to be taken for the purpose of obtaining evidence by members of the Court outside 
the territory where it is sitting, the consent of the foreign Government must be obtained.  
Art. 37. The Parties are summoned to take part in all stages of the proceedings and receive 
certified copies of the minutes.  
Art. 38. The discussions are under the control of the president or vice-president, or, in case 
they are absent or cannot act, of the senior judge present. 
The judge appointed by a belligerent Party cannot preside.  
Art. 39. The discussions take place in public, subject to the right of a Government who is a 
Party to the case to demand that they be held in private. 
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Minutes are taken of these discussions and signed by the president and registrar, and these 
minutes alone have an authentic character.  
Art. 40. If a Party does not appear, despite the fact that it has been duly cited, or if a Party 
fails to comply with some step within the period fixed by the Court, the case proceeds without 
that Party, and the Court gives judgment in accordance with the material at its disposal.  
Art. 41. The Court official notifies to the Parties decrees or decisions made in their absence.  
Art. 42. The Court takes into consideration in arriving at its decision all the facts, evidence, 
and oral statements.  
Art. 43. The Court considers its decision in private and the proceedings are secret. 
All questions are decided by a majority of the judges present. If the number of judges is even 
and equally divided, the vote of the junior judge in the order of precedence laid down in 
Article 12, paragraph 1, is not counted.  
Art. 44. The judgment of the Court must give the reasons on which it is based. It contains the 
names of the judges taking part in it, and also of the assessors, if any; if is signed by the 
president and registrar.  
Art. 45. The sentence is pronounced in public sitting, the parties concerned being present or 
duly summoned to attend; the sentence is officially communicated to the parties. 
When this communication has been made, the Court transmits to the national prize court the 
record of the case, together with copies of the various decisions arrived at an of the minutes of 
the proceedings.  
Art. 46. Each party pays its own costs. 
The party against whom the Court decides bears, in addition, the costs of the trial, and also 
pays I per cent of the value of the subject-matter of the case as a contribution of the general 
expenses of the International Court. The amount of these payments is fixed in the judgment of 
the Court. 
If the appeal is brought by an individual, he will furnish the International Bureau with security 
to an amount fixed by the Court, for the purpose of guaranteeing eventual fulfilment of the 
two obligations mentioned in the preceding paragraph. The Court is entitled to postpone the 
opening of the proceedings until the security has been furnished.  
Art. 47. The general expenses of the International Prize Court are borne by the Contracting 
Powers in proportion to their share in the composition of the Court as laid down in Article 15 
and in the annexed table. The appointment of deputy judges does not involve any 
contribution. 
The Administrative Council applies to the Powers for the funds requisite for the working of 
the Court.  
Art. 48. When the Court is not sitting, the duties conferred upon it by Article 32, Article 34, 
paragraphs 2 and 3, Article 35, paragraph 1, and Article 46, paragraph 3, are discharged by a 
delegation of three judges appointed by the Court. This delegation decides by a majority of 
votes.  
Art. 49. The Court itself draws up its own rules of procedure, which must be communicated to 
the Contracting Powers. 
It will meet to elaborate these rules within a year of the ratification of the present Convention.  
Art. 50. The Court may propose modifications in the provisions of the present Convention 
concerning procedure. These proposals are communicated, through the medium of the 
Netherlands Government, to the Contracting Powers, which will consider together as to the 
measures to be taken.  
 
PART IV. FINAL PROVISIONS 
Art. 51. The present Convention does not apply as of right except when the belligerent Powers 
are all parties to the Convention. 
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It is further fully understood that an appeal to the International Prize Court can only be 
brought by a Contracting Power or the subject or citizen of a Contracting Power. 
In the cases mentioned in Article 5, the appeal is only admitted when both the owner and the 
person entitled to represent him are equally Contracting Powers or the subjects or citizens of 
Contracting Powers.  
Art. 52. The present Convention shall be ratified and the ratifications shall be deposited at The 
Hague as soon as all the powers mentioned in Article 15 and in the table annexed are in a 
position to do so. 
The deposit of the ratifications shall take place, in any case, on the 30 June 1909, if the 
Powers which are ready to ratify furnish nine judges and nine deputy judges to the Court, 
qualified to validly constitute a Court. If not, the deposit shall be postponed until this 
condition is fulfilled. 
A minute of the deposit of ratifications shall be drawn up, of which a certified copy shall be 
forwarded, through the diplomatic channel, to each of the Powers referred to in the first 
paragraph.  
Art. 53. The Powers referred to in Article 15 and in the table annexed are entitled to sign the 
present Convention up to the deposit of the ratifications contemplated in paragraph 2 of the 
preceding article. 
After this deposit, they can at any time adhere to it, purely and simply. A Power wishing to 
adhere, notifies its intention in writing to the Netherlands Government transmitting to it, at the 
same time, the act of adhesion, which shall be deposited in the archives of the said 
Government. The latter shall send, through the diplomatic channel, a certified copy of the 
notification and of the act of adhesion to all the Powers referred to in the preceding paragraph, 
informing them of the date on which it has received the notification.  
Art. 54. The present Convention shall come into force six months from the deposit of the 
ratifications contemplated in Article 52, paragraphs 1 and 2. 
The adhesions shall take effect sixty days after notification of such adhesion has been 
received by the Netherlands Government, or as soon as possible on the expiration of the 
period contemplated in the preceding paragraph. 
The International Court shall, however, have jurisdiction to deal with prize cases decided by 
the national courts at any time after the deposit of the ratifications or of the receipt of the 
notification of the adhesions. In such cases, the Period fixed in Article 28, paragraph 2, shall 
only be reckoned from the date when the Convention comes into force as regards a Power 
which has ratified or adhered.  
Art. 55. The present Convention shall remain in force for twelve years from the time it comes 
into force, as determined by Article 54, paragraph 1, even in the case of Powers which adhere 
subsequently. 
It shall be renewed tacitly from six years to six years unless denounced. 
Denunciation must be notified in writing, at least one year before the expiration of each of the 
periods mentioned in the two preceding paragraphs, to the Netherlands Government, which 
will inform all the other Contracting Powers. 
Denunciation shall only take effect in regard to the Power which has notified it. The 
Convention shall remain in force in the case of the other Contracting Powers, provided that 
their participation in the appointment of judges is sufficient to allow of the composition of the 
Court with nine judges and nine deputy judges.  
Art. 56. In case the present Convention is not in operation as regards all the Powers referred to 
in Article 15 and the annexed table, the Administrative Council shall draw up a list on the 
lines of that article and table of the judges and deputy judges through whom the Contracting 
Powers will share in the composition of the Court. The times allotted by the said table to 
judges who are summoned to sit in rota will be redistributed between the different years of the 
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six-year period in such a way that, as far as possible, the number of the judges of the Court in 
each year shall be the same. If the number of deputy judges is greater than that of the judges, 
the number of the latter can be completed by deputy judges chosen by lot among those 
Powers which do not nominate a judge. 
The list drawn up in this way by the Administrative Council shall be notified to the 
Contracting Powers. It shall be revised when the number of these Powers is modified as the 
result of adhesions or denunciations. 
The change resulting from an adhesion is not made until I January after the date on which the 
adhesion takes effect, unless the adhering Power is a belligerent Power, in which case it can 
ask to be at once represented in the Court, the provision of Article 16 being, moreover, 
applicable if necessary. 
When the total number of judges is less than eleven, seven judges form a quorum.  
Art. 57. Two years before the expiration of each period referred to in paragraphs 1 and 2 of 
Article 55 any Contracting Power can demand a modification of the provisions of Article 15 
and of the annexed table, relative to its participation in the composition of the Court. The 
demand shall be addressed to the Administrative Council, which will examine it and submit to 
all the Powers proposals as to the measures to be adopted. The Powers shall inform the 
Administrative Council of their decision with the least possible delay. The result shall be at 
once, and at least one year and thirty days before the expiration of the said period of two 
years, communicated to the Power which made the demand. 
When necessary, the modifications adopted by the Powers shall come into force from the 
commencement of the fresh period. 
 
In faith whereof the Plenipotentiaries have appended their signatures to the present 
Convention. 
Done at The Hague, 18 October 1907, in a single copy, which shall remain deposited in the 
archives of the Netherlands Government, and duly certified copies of which shall be sent, 
through the diplomatic channel to the Powers designated in Article 15 and in the table 
annexed. 
 
(Here follow signatures)  
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8.  (XIV. Haager Abkommen) Erklärung vom 18.10.1907 über das Verbot des 
Werfens von Geschossen und Sprengstoffen aus Luftschiffen4 

 

[von der Wiedergabe in deutscher Sprache wurde abgesehen] 

 

 

The undersigned, Plenipotentiaries of the Powers invited to the Second International Peace 
Conference at The Hague, duly authorized to that effect by their Governments, inspired by the 
sentiments which found expression in the Declaration of St. Petersburg of 29 November (11 
December) 1868, land being desirous of renewing the declaration of The Hague of 29 July 
1899, which has now expired, 
Declare: 
The Contracting Powers agree to prohibit, for a period extending to the close of the Third 
Peace Conference, the discharge of projectiles and explosives from balloons or by other new 
methods of a similar nature. 
The present Declaration is only binding on the Contracting Powers in case of war between 
two or more of them. 
It shall cease to be binding from the time when, in a war between the Contracting Powers, one 
of the belligerents is joined by a non-Contracting Power. 
The present Declaration shall be ratified as soon as possible. 
The ratifications shall be deposited at The Hague. 
A ' procès-verbal ' shall be drawn up recording the receipt of the ratifications, of which a duly 
certified copy shall be sent, through the diplomatic channel, to all the Contracting Powers. 
Non-Signatory Powers may adhere to the present Declaration. To do so, they must make 
known their adhesion to the Contracting Powers by means of a written notification, addressed 
to the Netherlands Government, and communicated by it to all the other Contracting Powers. 
In the event of one of the High Contracting Parties denouncing the present Declaration, such 
denunciation shall not take effect until a year after the notification made in writing to the 
Netherlands Government, and forthwith communicated by it to all the other Contracting 
Powers. 
This denunciation shall only have effect in regard to the notifying Power. 
In faith whereof the Plenipotentiaries have appended their signatures to the present 
Declaration. 
 
Done at The Hague, 18 October 1907 in a single copy, which shall remain deposited in the 
archives of the Netherlands Government, and duly certified copies of which shall be sent 
through the diplomatic channel, to the Contracting Powers. 
 
(signatures) 
 
 

                                                 
 
 
 
 
4  Nicht mit Wirkung für oder von der Bundesrepublik Deutschland ratifiziert. 
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9. Washingtoner U-Boot-Vertrag vom 06.02.1922 
 
(nicht mit Wirkung für oder von Deutschland ratifiziert) 

 
[von der Wiedergabe in deutscher Sprache wurde abgesehen] 

 
 
Treaty relating to the Use of Submarines and Noxious Gases in Warfare. Washington, 6 
February 1922. 
 
The United States of America, The British Empire, France, Italy and Japan, hereinafter 
referred to as the Signatory Powers, desiring to make more effective the rules adopted by 
civilized nations for the protection of the lives of neutrals and noncombatants at sea in time of 
war, and to prevent the use in war of noxious gases and chemicals, have determined to 
conclude a treaty to this effect, and have appointed as their Plenipotentiaries: 
(Here follow the names of Plenipotentiaries) 
Who, having communicated their full powers, found in good and due form, have agreed as 
follows:  
Article 1. The Signatory Powers declare that among the rules adopted by civilized nations for 
the protection of the lives of neutrals and noncombatants at sea in time of war, the following 
are to be deemed an established part of international law: 
(1) A merchant vessel must be ordered to submit to visit and search to determine its character 
before it can be seized. A merchant vessel must not be attacked unless it refuses to submit to 
visit and search after warning, or to proceed as directed after seizure. A merchant vessel must 
not be destroyed unless the crew and passengers have been first placed in safety. 
(2) Belligerent submarines are not under any circumstances exempt from the universal rules 
above stated; and if a submarine cannot capture a merchant vessel in conformity with these 
rules the existing law of nations requires it to desist from attack and from seizure and to 
permit the merchant vessel to proceed unmolested.  
Art. 2. The Signatory Powers invite all other civilized Powers to express their assent to the 
foregoing statement of established law so that there may be a clear public understanding 
throughout the world of the standards of conduct by which the public opinion of the world is 
to pass judgment upon future belligerents.  
Art. 3. The Signatory Powers, desiring to ensure the enforcement of the humane rules of 
existing law declared by them with respect to attacks upon and the seizure and destruction of 
merchant ships, further declare that any person in the service of any Power who shall violate 
any of those rules, whether or not such person is under orders of a governmental superior, 
shall be deemed to have violated the laws of war and shall be liable to trial and punishment as 
if for an act of piracy and may be brought to trial before the civil or military authorities of any 
Power within the jurisdiction of which he may be found.  
Art. 4. The Signatory Powers recognize the practical impossibility of using submarines as 
commerce destroyers without violating, as they were violated in the recent war of 1914-1918, 
the requirements universally accepted by civilized nations for the protection of the lives of 
neutrals and noncombatants, and to the end that the prohibition of the use of submarines as 
commerce destroyers shall be universally accepted as a part of the law of nations, they now 
accept that prohibition as henceforth binding as between themselves and they invite all other 
nations to adhere thereto.  
Art. 5. The use in war of asphyxiating, poisonous or other gases, and all analogous liquids, 
materials or devices, having been justly condemned by the general opinion of the civilized 
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world and a prohibition of such use having been declared in treaties to which a majority of the 
civilized Powers are parties. 
The Signatory Powers, to the end that this prohibition shall be universally accepted as a part 
of international law binding alike the conscience and practice of nations, declare their assent 
to such prohibition, agree to be bound thereby as between themselves and invite all other 
civilized nations to adhere thereto.  
Art. 6. The present Treaty shall be ratified as soon as possible in accordance with the 
constitutional methods of the Signatory Powers and shall take effect on the deposit of all the 
ratifications, which shall take place at Washington. 
The Government of the United States will transmit to all the Signatory Powers a certified 
copy of the “procès-verbal” of the deposit of ratifications. 
The present Treaty, of which the French and English texts are both authentic, shall remain 
deposited in the archives of the Government of the United States, and duly certified copies 
thereof will be transmitted by that Government to each of the Signatory Powers.  
Art. 7. The Government of the United States will further transmit to each of the non-Signatory 
Powers a duly certified copy of the present Treaty and invite its adherence thereto. 
Any non-Signatory Power may adhere to the present Treaty by communicating an instrument 
of adherence to the Government of the United States, which will thereupon transmit to each of 
the Signatory and Adhering Powers a certified copy of each instrument of adherence. 
In faith whereof, the above named Plenipotentiaries have signed the present Treaty. 
Done at the City of Washington, the sixth day of February, one thousand nine hundred and 
twenty-two. 
(Here follow signatures)  
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10. Konvention von Havanna über maritime Aeutralität vom 20.02.1928 
 
(nicht mit Wirkung für oder von Deutschland ratifiziert) 
 
[von der Wiedergabe in deutscher Sprache wurde abgesehen] 

 
 
Convention on Maritime Neutrality. Havana, 20 February 1928. 
 
The Governments of the Republics represented at the Sixth International Conference of 
America States, held in the City of Havana, Republic of Cuba, in the year 1928; 
Desiring that, in case war breaks out-between two or more states the other states may, in the 
service of peace, offer their good offices or mediation to bring the conflict to an end, without 
such an action being considered as an unfriendly act; 
Convinced that in case this aim cannot be attained, neutral states have equal interest in having 
their rights respected by the belligerents; 
Considering that neutrality is the juridical situation of states which do not take part in the 
hostilities, and that it creates rights and imposes obligations of impartiality, which should be 
regulated; 
Recognizing that international solidarity requires that the liberty of commerce should be 
always respected, avoiding as far as Possible unnecessary burdens for the neutrals; 
It being convenient, that as long as this object is not reached, to reduce those burdens as much 
as possible; and 
In the hope that it will be possible to regulate the matter so that all interests concerned may 
have every desired guaranty; 
Have resolved to formulate a convention to that effect and have appointed the following 
Plenipotentiaries: 
(Here follow the names of Plenipotentiaries) 
Who, after having presented their credentials, which were found in good and correct form, 
have agreed upon the following provisions:  
 
SECTION I. FREEDOM OF COMMERCE IN TIME OF WAR 
Article 1. The following rules shall govern commerce of war: 
(1) Warships of the belligerents have the right to stop and visit on the high seas and in 
territorial waters that are not neutral any merchant ship with the object of ascertaining its 
character and nationality and of verifying whether it conveys cargo prohibited by international 
law or has committed any violation of blockade. If the merchant ship does not heed the signal 
to stop, it may be pursued by the warship and stopped by force; outside of such a case the ship 
cannot be attacked unless, after being hailed, it fails to observe the instructions given it. 
The ship shall not be rendered incapable of navigation before the crew and passengers have 
been placed in safety. 
(2) Belligerent submarines are subject to the foregoing rules. If the submarine cannot capture 
the ship while observing these rules, it shall not have the right to continue to attack or to 
destroy the ship.  
Art. 2. Both the detention of the vessel and its crew for violation of neutrality shall be made in 
accordance with the procedure which best suits the state effecting it and at the expense of the 
transgressing ship. Said state, except in the case of grave fault on its Part, is not responsible 
for damages which the vessel may suffer.  
 
SECTION II. DUTIES AND RIGHTS OF BELLIGERENTS 
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Art. 3. Belligerent states are obligated to refrain from performing acts of war in neutral waters 
or other acts which may constitute on the part of the state that tolerates them, a violation of 
neutrality.  
Art. 4. Under the terms of the preceding article, a belligerent state is forbidden: 
(a) To make use of neutral waters as a base of naval operations against the enemy, or to renew 
or augment military supplies or the armament of its ships, or to complete the equipment of the 
latter; 
(b) To install in neutral waters radio-telegraph stations or any other apparatus which may 
serve as a means of communication with its military forces, or to make use of installations of 
this kind it may have established before the war and which may not have been opened to the 
public.  
Art. 5. Belligerent warships are forbidden to remain in the ports or waters of a neutral state 
more than twenty-four hours. This provision will be communicated to the ship as soon as it 
arrives in port or in the territorial waters, and if already there at the time of the declaration of 
war, as soon as the neutral state becomes aware of this declaration. 
Vessels used exclusively for scientific, religious, or philanthropic purposes are exempted from 
the foregoing provisions. 
A ship may extend its stay in port more than twenty-four hours in case of damage or bad 
conditions at sea, but must depart as soon as the cause of the delay has ceased. 
When, according to the domestic law of the neutral state, the ship may not receive fuel until 
twenty-four hours after its arrival in port the Period of its stay may be extended an equal 
length of time.  
Art. 6. The ship which does not conform to the foregoing rules may be interned by order of 
the neutral government. 
A ship shall be considered as interned from the moment it receives notice to that effect from 
the local neutral authority, even though a petition for reconsideration of the order has been 
interposed by the transgressing vessel, which shall remain under custody from the moment it 
receives the order.  
Art. 7. In the absence of a special provision of the local legislation, the maximum number of 
ships of war of a belligerent which may be in a neutral port at the same time shall be three.  
Art. 8. A ship of war may not depart from a neutral port within less than twenty-four hours 
after the departure of an enemy warship. The one entering first shall depart first, unless it is in 
such condition as to warrant extending its stay. In any case the ship which arrived later has the 
right to notify the other through the competent local authority that within twenty-four hours it 
will leave the port, the one first entering, however, having the right to depart within that time. 
If it leaves, the notifying ship must observe the interval which is above stipulated.  
Art. 9. Damaged belligerent ships shall not be permitted to make repairs in neutral ports 
beyond those that are essential to the continuance of the voyage and which in no degree 
constitute an increase in its military strength. 
Damages which are found to have been produced by the enemy's fire shall in no case be 
repaired. 
The neutral state shall ascertain the nature of the repairs to be made and will see that they are 
made as rapidly as possible.  
Art. 10. Belligerent warships may supply themselves with fuel and stores in neutral ports, 
under the conditions especially established by the local authority and in case there are no 
special provisions to that effect, they may supply themselves in the manner prescribed for 
provisioning in time of peace.  
Art. 11. Warships which obtain fuel in a neutral port cannot renew their supply in the same 
state until a period of three months has elapsed.  
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Art. 12. Where the sojourn, supplying, and provisioning of belligerent ships in the ports and 
jurisdictional waters of neutrals are concerned, the provisions relative to ships of war shall 
apply equally: 
(1)  To ordinary auxiliary ships; 
(2)  To merchant ships transformed into warships, in accordance with Convention VII of 
The Hague of 1907. The neutral vessel shall be seized and in general subjected to the same 
treatment as enemy merchantmen: 
(a) When taking a direct part in the hostilities. 
(b) When at the orders or under direction of an agent placed on board by an enemy 
government; 
(c) When entirely freight-loaded by an enemy government; 
(d)  When actually and exclusively destined for transporting enemy troops or for the 
transmission of information on behalf of the enemy. In the cases dealt with in this article, 
merchandise belonging to the owner of the vessel or ship shall also be liable to seizure. 
(3)  To armed merchantmen.  
Art. 13. Auxiliary ships of belligerents, converted anew into merchantmen, shall be admitted 
as such in neutral ports subject to the following conditions: 
(1) That the transformed vessel has not violated the neutrality of the country where it arrives; 
(2) That the transformation has been made in the ports or jurisdictional waters of the country 
to which the vessel belongs, or in the ports of its allies; 
(3) That the transformation be genuine, namely, that the vessel show neither in its crew nor in 
its equipment that it can serve the armed fleet of its country as an auxiliary, as it did before. 
(4) That the government of the country to which the ship belongs communicate to the states 
the names of auxiliary craft which have lost such character in order to recover that of 
merchantmen; and 
(5) That the same government obligate itself that said ships shall not again be used as 
auxiliaries to the war fleet.  
Art. 14. The airships of belligerents shall not fly above the territorial waters of neutrals if it is 
not in conformity with the regulations of the latter.  
 
SECTION III. RIGHTS AND DUTIES OF NEUTRALS 
Art. 15. Of the acts of assistance coming from the neutral states, and the acts of commerce on 
the part of individuals, only the first are contrary to neutrality.  
Art. 16. The neutral state is forbidden: 
(a) To deliver to the belligerent, directly or indirectly, or for any reason whatever, ships of 
war, munitions or any other war material; 
(b) To grant it loans, or to open credits for it during the duration of war. 
Credits that a neutral state may give to facilitate the sale or exportation of its food products 
and raw materials are not included in this prohibition.  
Art. 17. Prizes cannot be taken to a neutral port except in case of unseaworthiness, stress of 
weather, or want of fuel or provisions. When the cause has disappeared, the prizes must leave 
immediately; if none of the indicated conditions exist, the state shall suggest to them that they 
depart, and if not obeyed shall have recourse to the means at its disposal to disarm them with 
their officers and crew, or to intern the prize crew placed on board by the captor.  
Art. 18. Outside of the cases provided for in Article 17, the neutral state must release the 
prizes which may have been brought into its territorial waters.  
Art. 19. When a ship transporting merchandise is to be interned in a neutral state, cargo 
intended for said country shall be unloaded and that destined for others shall be transhipped.  
Art. 20. The merchantman supplied with fuel or other stores in a neutral state which 
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repeatedly delivers the whole or part of its supplies to a belligerent vessel, shall not again 
receive stores and fuel in the same state.  
Art. 21. Should it be found that a merchantman flying a belligerent flag, by its preparations or 
other circumstances, can supply to warships of a state the stores which they need, the local 
authority may refuse it supplies or demand of the agent of the company a guaranty that the 
said ship will not aid or assist any belligerent vessel.  
Art. 22. Neutral states are not obligated to prevent the export or transit at the expense of any 
one of the belligerents of arms, munitions and in general of anything which may be useful to 
their military forces. 
Transit shall be permitted when, in the event of a war between two American nations, one of 
the belligerents is a Mediterranean country, having no other means of supplying itself, 
provided the vital interests of the country through which transit is requested do not suffer by 
the granting thereof.  
Art. 23. Neutral states shall not oppose the voluntary departure of nationals of belligerent 
states even though they leave simultaneously in great numbers; but they may oppose the 
voluntary departure of their own nationals going to enlist in the armed forces.  
Art. 24. The use by the belligerents of the means of communication of neutral states or which 
cross or touch their territory is subject to the measures dictated by the local authority.  
Art. 25. If as the result of naval operations beyond the territorial waters of neutral states there 
should be dead or wounded on board belligerent vessels, said states may send hospital ships 
under the vigilance of the neutral government to the scene of the disaster. These ships shall 
enjoy complete immunity during the discharge of their mission.  
Art. 26. Neutral states are bound to exert all the vigilance within their power in order to 
prevent in their ports or territorial waters any violation of the foregoing provisions.  
 
SECTION IV. FULFILMENT AND OBSERVANCE OF THE LAWS OF NEUTRALITY 
Art. 27. A belligerent shall indemnify the damage caused by its violation of the foregoing 
provisions. It shall likewise be responsible for the acts of persons who may belong to its 
armed forces.  
Art. 28. The present Convention does not affect obligations previously undertaken by the 
Contracting Parties through international agreements.  
Art. 29. After being signed, the present Convention shall be submitted to the ratification of the 
Signatory States. The Government of Cuba is charged with transmitting authentic certified 
copies to the governments for the aforementioned purpose of ratification. The instrument of 
ratification shall be deposited in the archives of the Pan American Union in Washington, the 
Union to notify the signatory governments of said deposit. Such notification shall be 
considered as an exchange of ratifications. This Convention shall remain open to the 
adherents of non-Signatory States. 
In witness whereof, the aforenamed Plenipotentiaries sign the present Convention in Spanish, 
English, French and Portuguese, in the City of Havana, the twentieth day of February, 1928. 
 
(Here follow signatures)  
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11. Antarktis-Vertrag vom 01.12.1959 
(BGBl. 1978 II 1517, 1979 II 420) 

 
 
Die Regierungen 
Argentiniens, Australiens, Belgiens, Chiles, der Französischen Republik, Japans, 
Neuseelands, Norwegens, der Südafrikanischen Union, der Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken, des Vereinigten Königreichs Grossbritanniens, Nordirland und der 
Vereinigten Staaten von Amerika, in der Erkenntnis, dass es im Interesse der ganzen 
Menschheit liegt, die Antarktis für alle Zeiten ausschließlich für friedliche Zwecke zu nutzen 
und nicht zum Schauplatz oder Gegenstand internationaler Zwietracht werden zu lassen; in 
Annerkennung der bedeutenden wissenschaftlichen Fortschritte, die sich aus der 
internationalen Zusammenarbeit bei der wissenschaftlichen Forschung in der Antarktis 
ergeben; überzeugt, dass die Schaffung eines festen Fundaments für die Fortsetzung und den 
Ausbau dieser Zusammenarbeit auf der Grundlage der Freiheit der wissenschaftlichen 
Forschung in der Antarktis, wie sie während des internationalen Geophysikalischen Jahres 
gehandhabt wurde, den Interessen der Wissenschaft und dem Fortschritt der ganzen 
Menschheit entspricht; sowie in der Überzeugung, dass ein Vertrag, der die Nutzung der 
Antarktis für ausschließlich friedliche Zwecke und die Erhaltung der internationalen Eintracht 
in der Antarktis sichert, die in der Charta der Vereinten Nationen niedergelegten Ziele und 
Grundsätze fördern wird – 
sind wie folgt übereingekommen: 
 
Art. I 
(1)  Die Antarktis wird nur für friedliche Zwecke genutzt. Es werden unter anderem alle 
Massnahmen militärischer Art wie die Einrichtung militärischer Stützpunkte und 
Befestigungen, die Durchführung militärischer Manöver sowie die Erprobung von Waffen 
jeder Art verboten. 
(2)  Dieser Vertrag steht dem Einsatz militärischen Personals oder Materials für die 
wissenschaftliche Forschung oder für sonstige friedliche Zwecke nicht entgegen. 
Art. II 
Die Freiheit der wissenschaftlichen Forschung in der Antarktis und die Zusammenarbeit zu 
diesem Zweck, wie sie während des Internationalen Geophysikalischen Jahres gehandhabt 
wurden, bestehen nach Massgabe dieses Vertrags fort. 
Art. III 
(1) Um die in Artikel 2 vorgesehene internationale Zusammenarbeit bei der 
wissenschaftlichen Forschung in der Antarktis zu fördern, vereinbaren die Vertragsparteien, 
dass, soweit möglich und durchführbar,  
a)  Informationen über Pläne für wissenschaftliche Programme in der Antarktis 
ausgetauscht werden, um ein Höchstmass an Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit der 
Unternehmungen zu ermöglichen; 
b)  wissenschaftliches Personal in der Antarktis zwischen Expeditionen und Stationen 
ausgetauscht wird; 
c)  wissenschaftliche Beobachtungen und Ergebnisse aus der Antarktis ausgetauscht und 
ungehindert zur Verfügung gestellt werden. 
(2) Bei der Durchführung dieses Artikels wird die Herstellung von Arbeitsbeziehungen auf 
der Grundlage der Zusammenarbeit mit denjenigen Sonderorganisationen der Vereinten 
Nationen und anderen internationalen Organisationen, die auf ein wissenschaftliches oder 
technisches Interesse an der Antarktis haben, auf jede Weise 
gefördert. 
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Art. IV 
(1)  Dieser Vertrag ist nicht so auszulegen, 
a)  als stellte er einen Verzicht einer Vertragspartei auf vorher geltend gemachte Rechte 
und Ansprüche auf Gebietshoheit in der Antarktis dar; 
b) als stellte er einen vollständigen oder teilweisen Verzicht einer Vertragspartei auf die 
Grundlage eines Anspruchs auf Gebietshoheit in der Antarktis dar, die sich aus ihrer Tätigkeit 
oder derjenigen ihrer Staatsangehörigkeiten in der Antarktis oder auf andere Weise ergeben 
könnte; 
c)  als greife er der Haltung einer Vertragspartei hinsichtlich ihrer Anerkennung oder 
Nichtanerkennung des Rechts oder Anspruchs oder der Grundlage für den Anspruch eines 
anderen Staates auf Gebietshoheit in der Antarktis vor. 
(2)  Handlungen oder Tätigkeiten, die während der Geltungsdauer dieses Vertrags 
vorgenommen werden, bilden keine Grundlage für die Geltendmachung, Unterstützung oder 
Ablehnung eines Anspruchs auf Gebietshoheit in der Antarktis und begründen dort keine 
Hoheitsrechte. Solange dieser Vertrag in Kraft ist, werden keine neuen Ansprüche oder 
Erweiterungen neuer Ansprüche auf Gebietshoheit in der Antarktis geltend gemacht. 
Art. V 
(1)  Kernexplosionen und die Beseitigung radioaktiven Abfalls sind in der Antarktis 
verboten. 
(2)  Werden internationale Übereinkünfte über die Nutzung der Kernenergie 
einschliesslich von Kernexplosionen und der Beseitigung radioaktiven Abfalls geschlossen, 
denen alle Vertragsparteien angehören, deren Vertreter zur Teilnahme an den Artikel IX 
vorgesehenen Tagungen berechtigt sind, so finden die durch solche Übereinkünfte 
festgelegten Vorschriften in der Antarktis Anwendung.  
Art. VI 
Dieser Vertrag gilt für das Gebiet südlich von 60° südlicher Breite einschliesslich aller 
Eisbänke; jedoch lässt dieser Vertrag die Rechte oder die Ausübung der Rechte eines Staates 
nach dem Völkerrecht in bezug auf die Hohe See in jenem Gebiet unberührt. 
Art. VII 
(1)  Um die Ziele dieses Vertrags zu erreichen und die Einhaltung seiner Bestimmungen 
zu gewährleisten, hat jede Vertragspartei, deren Vertreter zur Teilnahme an den in Artikel IX 
vorgesehenen Tagungen berechtigt sind, das Recht, Beobachter zu ernennen, welche die im 
vorliegenden Artikel erwähnten Inspektionen durchführen. Die Beobachter müssen 
Staatsangehörige der sie benennenden Vertragspartei sein. Die Namen der Beobachter werden 
jeder anderen Vertragspartei mitgeteilt, die das Recht hat, Beobachter zu benennen; ihre 
Abberufung wird ebenfalls mitgeteilt. 
(2)  Jeder nach Absatz 1 benannte Beobachter hat jederzeit völlig freien Zugang zu allen 
Gebieten der Antarktis. 
(3)  Alle Gebiete der Antarktis einschliesslich aller Stationen, Einrichtungen und 
Ausrüstungen in jenen Gebieten sowie alle Schiffe und Luftfahrzeuge an Punkten zum 
Absetzen oder Aufnehmen von Ladung oder Personal in der Antarktis stehen jedem nach 
Absatz 1 benannten Beobachter jederzeit zur Inspektion offen. 
(4)  Jede der Vertragsparteien, die ein Recht auf Benennung von Beobachtern haben, kann 
jederzeit Luftbeobachtungen über einzelne oder allen Gebieten der Antarktis durchführen. 
(5)  Jede Vertragspartei unterrichtet zu dem Zeitpunkt, zu dem dieser Vertrag für sie in 
Kraft tritt, und danach jeweils im voraus die anderen Vertragsparteien  
a)  über alle nach und innerhalb der Antarktis von ihren Schiffen oder Staatsangehörigen 
durchgeführten Expeditionen und alle in ihrem Hoheitsgebiet organisierten oder von dort aus 
durchgeführten Expeditionen nach der Antarktis; 
b)  über alle von ihren Staatsangehörigen besetzten Stationen in der Antarktis und 
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c)  über alles militärische Personal oder Material, das sie unter den in Artikel 1 Absatz 2 
vorgesehenen Bedingungen in der Antarktis verbringen will. 
Art. VIII 
(1)  Um den nach Artikel 7 Absatz 1 benannten Beobachtern und dem nach Artikel III 
Absatz 1 Buchstabe b ausgetauschten wissenschaftlichen Personal sowie den diese Personen 
begleitenden Mitarbeitern die Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach diesem Vertrag zu 
erleichtern, unterstehen sie – unbeschadet der Haltung der Vertragsparteien bezüglich der 
Gerichtsbarkeit über alle anderen Personen in der Antarktis – in bezug auf alle Handlungen 
oder Unterlassungen, die sie während ihres der Wahrnehmung ihrer Aufgaben dienenden 
Aufenthalts in der Antarktis begehen, nur der Gerichtsbarkeit der Vertragsparteien, deren 
Staatsangehörige sie sind. 
(2)  Unbeschadet des Absatzes 1 werden bis zur Annahme von Massnahmen nach Artikel 
IX Absatz 1 Buchstabe e die Vertragsparteien, die an einer Streitigkeit über die Ausübung von 
Gerichtsbarkeit in der Antarktis beteiligt sind, einander umgehend konsultieren, um zu einer 
für alle Seiten annehmbaren Lösungen zu gelangen. 
Art. IX 
(1)  Vertreter der in der Präambel genannten Vertragsparteien halten binnen zwei Monaten 
nach Inkrafttreten dieses Vertrags in der Stadt Canberra und danach in angemessenen 
Abständen und an geeigneten Orten Tagungen ab, um Informationen auszutauschen, sich über 
Fragen von gemeinsamem Interesse im Zusammenhang mit der Antarktis zu konsultieren und 
Massnahmen auszuarbeiten, zu erörtern und ihren Regierungen zu empfehlen, durch welche 
die Grundsätze und Ziele des Vertrags gefördert werden, darunter Massnahmen 
a)  zur Nutzung der Antarktis für ausschliesslich friedliche Zwecke; 
b)  zur Erleichterung der wissenschaftlichen Forschung in der Antarktis; 
c)  zur Erleichterung der internationalen wissenschaftlichen Zusammenarbeit in der 
Antarktis; 
d)  zur Erleichterung der Ausübung der Inspektionsrechte nach Artikel VII; 
e)  im Zusammenhang mit Fragen betreffend die Ausübung von Gerichtsbarkeit in der 
Antarktis; 
f) zur Erhaltung und zum Schutz der lebenden Schätze in der Antarktis. 
(2)  Jede Vertragspartei, die durch Beitritt nach Artikel 13 Vertragspartei geworden ist, ist 
zur Benennung von Vertretern berechtigt, die an den in Absatz 1 genannten Tagungen 
teilnehmen, solange die betreffende Vertragspartei durch die Ausführung erheblicher 
wissenschaftlicher Forschungsarbeiten in der Antarktis wie die Einrichtung einer 
wissenschaftlichen Station oder die Entsendung einer wissenschaftlichen Expedition ihr 
Interesse an der Antarktis bekundet. 
(3)  Berichte der in Artikel VII genannten Beobachter werden den Vertretern der 
Vertragsparteien übermittelt, die an den in Absatz 1 genannten Tagungen teilnehmen. 
(4)  Die in Absatz 1 genannten Massnahmen werden wirksam, sobald sie von allen 
Vertragsparteien genehmigt worden sind, deren Vertreter zur Teilnahme an den zur 
Erörterung dieser Massnahmen abgehaltenen berechtigt waren. 
(5)  Einzelne oder alle der in diesem Vertrag vorgesehenen Rechte können vom Tag des 
Inkrafttretens des Vertrags an ausgeübt werden, gleichviel ob Massnahmen zur Erleichterung 
der Ausübung solcher Rechte nach diesem Artikel vorgeschlagen, erörtert oder genehmigt 
worden sind. 
Art. X 
Jede Vertragspartei verpflichtet sich, geeignete, im Einklang mit der Charta der Vereinten 
Nationen stehende Anstrengungen zu unternehmen, um zu verhindern, dass in der Antarktis 
eine Tätigkeit entgegen den Grundsätzen oder Zielen dieses Vertrags aufgenommen wird. 
Art. XI 
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(1)  Entsteht zwischen zwei oder mehr Vertragsparteien eine Streitigkeit über die 
Auslegung oder Anwendung dieses Vertrags, so konsultieren die betreffenden 
Vertragsparteien einander, um die Streitigkeit durch Verhandlung, Untersuchung, 
Vermittlung, Vergleich, Schiedsverfahren, gerichtliche Beilegung oder sonstige friedliche 
Mittel ihrer Wahl beilegen zu lassen. 
(2)  Jede derartige Streitigkeit, die nicht auf diese Weise beigelegt werden kann, wird – 
jeweils mit Zustimmung aller Streitparteien – dem Internationalen Gerichtshof zur Beilegung 
unterbreitet; wird keine Einigkeit über die Verweisung an den Internationalen Gerichtshof 
erzielt, so sind die Streitparteien nicht von der Verpflichtung befreit, sich weiterhin zu 
bemühen, die Streitigkeit durch eines der verschiedenen  in Absatz 1 genannten friedlichen 
Mittel beizulegen. 
Art. XII 
(1) a)  Dieser Vertrag kann jederzeit durch einhellige Übereinstimmung der Vertragsparteien, 
deren Vertreter zur Teilnahme an den in Artikel IX vorgesehenen Tagungen berechtigt sind, 
geändert oder ergänzt werden. Eine solche 
Änderung oder Ergänzung tritt in Kraft, wenn die Depositarregierung von allen diesen 
Vertragsparteien die Anzeige erhalten hat, dass sie sie ratifiziert haben. 
(b)  Danach tritt eine solche Änderung oder Ergänzung für jede andere Vertragspartei in 
Kraft, wenn deren Ratifikationsanzeige bei der Depositarregierung eingegangen ist. Jede 
Vertragspartei, von der binnen zwei Jahren nach Inkrafttreten der Änderung oder Ergänzung 
nach Buchstabe a keine Ratifikationsanzeige eingegangen ist, gilt mit Ablauf dieser Frist dem 
Vertrag zurückgetreten. 
(2) a)  Eine Konferenz aller Vertragsparteien wird so bald wie möglich abgehalten, um die 
Wirkungsweise dieses Vertrags zu überprüfen, wenn nach Ablauf von dreissig Jahren nach 
Inkrafttreten des Vertrags eine der Vertragsparteien, deren Vertreter zur Teilnahme an den in 
Artikel IX vorgesehenen Tagungen berechtigt sind, durch eine Mitteilung an die 
Depositarregierung darum ersucht. 
b)  Jede Änderung oder Ergänzung dieses Vertrags, die auf einer solchen Konferenz von 
der Mehrheit der dort vertretenen Vertragsparteien einschliesslich einer Mehrheit derjenigen 
genehmigt worden ist, deren Vertreter zur Teilnahme an den in Artikel IX vorgesehenen 
Tagungen berechtigt sind, wird von der Depositarregierung allen Vertragsparteien sofort nach 
Abschluss der Konferenz mitgeteilt und tritt gemäss Absatz 1 in Kraft. 
c)  Ist eine solche Änderung oder Ergänzung nicht binnen zwei Jahren nach Mitteilung an 
alle Vertragsparteien gemäss Absatz 1 Buchstabe a in Kraft getreten, so kann jede 
Vertragspartei jederzeit nach Ablauf dieser Frist der Depositarregierung ihren Rücktritt von 
diesem Vertrag mitteilen; der Rücktritt wird zwei Jahre nach Eingang der Mitteilung bei der 
Depositarregierung wirksam. 
Art. XIII 
(1)  Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation durch die Unterzeichnerstaaten. Er liegt für 
jeden Staat zum Beitritt auf, der Mitglied der Vereinten Nationen ist, sowie für jeden anderen 
Staat, der mit Zustimmung aller Vertragsparteien, deren Vertreter zur Teilnahme an den in 
Artikel IX vorgesehenen Tagungen berechtigt sind, zum Beitritt eingeladen wird. 
(2)  Die Ratifikation dieses Vertrags oder der Beitritt dazu wird durch jeden Staat nach 
Massgabe seiner verfassungsrechtlichen Verfahren durchgeführt. 
(3)  Ratifikationsurkunden und Beitrittsurkunden werden bei der Regierung der 
Vereinigten Staaten von Amerika hinterlegt, die hiermit zur Depositarregierung bestimmt 
wird. 
(4)  Die Depositarregierung teilt allen Unterzeichnerstaaten und beitretenden Staaten den 
Tag der Hinterlegung jeder Ratifikations- oder Beitrittsurkunde sowie den Tag der 
Inkrafttretens des Vertrags und etwaiger Änderungen oder Ergänzungen desselben mit. 
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(5)  Nach Hinterlegung der Ratifikationsurkunden durch alle Unterzeichnerstaaten tritt 
dieser Vertrag für jene Staaten und für Staaten in Kraft, die Beitrittsurkunden hinterlegt 
haben. Danach tritt der Vertrag für jeden beitretenden Staat mit Hinterlegung seiner 
Beitrittsurkunde in Kraft. 
(6)  Die Depositarregierung lässt diesen Vertrag nach Artikel 102 der Charta der Vereinten 
Nationen registrieren. 
Art. XIV 
Dieser Vertrag, der in englischer, französischer, russischer und spanischer Sprache abgefasst 
ist, wobei jede Fassung gleichermassen verbindlich ist, wird im Archiv der Regierung der 
Vereinigten Staaten von Amerika hinterlegt; diese übermittelt den Regierungen der 
Unterzeichnerstaaten und beitretenden Staaten gehörig beglaubigte Abschriften. 
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten, gehörig befugten Bevollmächtigten diesen 
Vertrag unterschrieben. 
Geschehen zu Washington am 1. Dezember 1959. 
(Es folgen die Unterschriften) 
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12. Abkommen über das Verbot von Kernwaffenversuchen in der Luft, im Weltraum 
und unter Wasser vom 05.08.1963 

(BGBl. 1964 II 906, 1965 II 124) 

 
 
Die Regierungen der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, des Vereinigten 
Königreiches von Großbritannien und Nordirland und der Vereinigten Staaten von Amerika, 
die im folgenden als die «Ursprünglichen Parteien» bezeichnet werden, 
in Bekundung ihres Hauptzieles, raschestmöglich ein Abkommen über die allgemeine und 
vollständige Abrüstung unter strikter internationaler Kontrolle in Übereinstimmung mit den 
Zielen der Vereinten Nationen zu erreichen, das dem Wettrüsten ein Ende bereitet und den 
Anreiz zur Herstellung und Erprobung aller Arten von Waffen, einschließlich der 
Kernwaffen, beseitigt,  
in dem Bestreben, die Einstellung aller Versuchsexplosionen von Kernwaffen für alle Zeiten 
zu erreichen,  
entschlossen, die Verhandlungen mit diesem Endziel fortzusetzen, 
und in dem Wunsch, der Verseuchung der Umwelt des Menschen durch radioaktive 
Substanzen ein Ende zu bereiten, 
haben folgendes vereinbart: 
Art. I 
1. Jede der Parteien dieses Abkommens verpflichtet sich, jede Atomwaffen-
Versuchsexplosion oder jede andere nukleare Explosion an jedem Ort unter ihrer Jurisdiktion 
oder Kontrolle zu verbieten, zu verhindern und nicht durchzuführen  
a.  in der Atmosphäre, jenseits ihrer Begrenzung mit Einschluss des Weltraumes, oder 
unter Wasser einschließlich der Territorialgewässer oder der hohen See; oder 
b.  in jeder anderen Umgebung, wenn eine solche Explosion radioaktive Ausfälle 
verursacht außerhalb des territorialen Bereiches des Staates, unter dessen Jurisdiktion oder 
Kontrolle die Explosion erfolgt. Es versteht sich in diesem Zusammenhang, dass die 
Bestimmungen dieses Unterabsatzes den Abschluss eines Abkommens über das dauernde 
Verbot aller Atomversuchsexplosionen, einschließlich aller solchen unterirdischen Versuche, 
nicht präjudizieren sollen, eines Abkommens, dessen Abschluss die Parteien, wie sie in der 
Präambel des vorliegenden Abkommens erklärt haben, erreichen wollen. 
2.  Jede der Parteien dieses Abkommens verpflichtet sich außerdem, Abstand zu nehmen 
von einem Verursachen, einer Ermutigung oder einer Teilnahme in irgendeiner Form an der 
Ausführung von Kernwaffen-Versuchsexplosionen oder irgendwelchen anderen atomaren 
Explosionen, die an einem der oben erwähnten Orte stattfinden oder die eine in Absatz 1 
dieses Artikels erwähnte Wirkung haben könnten. 
Art. II 
1.  Jede Partei kann Zusätze zu diesem Abkommen vorschlagen. Der Text jedes 
vorgeschlagenen Zusatzes soll den Depositarregierungen unterbreitet werden, die sie allen 
Parteien dieses Abkommens zustellen sollen. Sofern es von einem Drittel oder mehr der 
Parteien verlangt wird, sollen die Depositarregierungen eine Konferenz einberufen, zu der sie 
alle Parteien einladen sollen, um einen solchen Zusatz zu prüfen. 
2.  Jeder Zusatz muss mit einer Mehrheit der Stimmen aller Parteien dieses Abkommens 
einschließlich der Stimmen aller ursprünglichen Parteien gebilligt werden. Der Zusatz soll für 
alle Parteien mit der Hinterlegung der Ratifikationsurkunden seitens einer Mehrheit aller 
Parteien einschließlich der Ratifikationsurkunden aller ursprünglichen Parteien in Kraft treten. 
Art. III 
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1.  Dieses Abkommen soll allen Staaten zur Unterzeichnung offenstehen. Jeder Staat, der 
dieses Abkommen nicht vor dessen Inkrafttreten gemäss Absatz 3 dieses Artikels 
unterzeichnet, kann ihm jederzeit beitreten. 
2.  Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation durch die Signatarstaaten. Die 
Ratifikations- und Beitrittsurkunden sollen bei den Regierungen der ursprünglichen Parteien – 
der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, des Vereinigten Königreiches von 
Großbritannien und Nordirland und der Vereinigten Staaten von Amerika – hinterlegt werden, 
die hiermit als Depositarregierungen bestimmt werden. 
3.  Dieses Abkommen soll nach seiner Ratifizierung durch die ursprünglichen Parteien 
und der Hinterlegung ihrer Ratifikationsurkunden in Kraft treten. 
4.  Für die Staaten, deren Ratifikations- oder Beitrittsurkunden nach Inkrafttreten dieses 
Abkommens hinterlegt werden, soll es am Tage der Hinterlegung ihrer Ratifikations- oder 
Beitrittsurkunden in Kraft treten. 
5.  Die Depositarregierungen sollen alle Unterzeichnerstaaten und beitretenden Staaten 
sofort über das Datum jeder Unterzeichnung, der Hinterlegung jeder Ratifikations- und 
Beitrittsurkunde dieses Abkommens, den Tag seines Inkrafttretens, das Eingangsdatum von 
etwaigen Begehren betreffend Konferenzen oder anderen Mitteilungen unterrichten. 
6.  Dieses Abkommen soll gemäss Artikel 102 der Charta der Vereinten Nationen von 
den Depositarregierungen registriert werden. 
Art. IV 
Die Dauer dieses Abkommens ist unbegrenzt. Jede Partei soll in Ausübung ihrer nationalen 
Souveränität das Recht haben, vom Abkommen zurückzutreten, wenn sie entscheidet, dass 
außergewöhnliche Ereignisse im Zusammenhang mit dem Gegenstand dieses Abkommens die 
höchsten Interessen ihres Landes gefährden. Sie soll einen solchen Rücktritt allen anderen 
Parteien des Abkommens drei Monate im voraus ankündigen. 
Art. V 
Dieses Abkommen, dessen englische und russische Fassung gleichermaßen authentisch sind, 
soll in den Archiven der Depositarregierungen hinterlegt werden. Gehörig beglaubigte 
Abschriften dieses Abkommens sollen den Regierungen der Unterzeichnerstaaten und 
beitretenden Staaten durch die Depositarregierungen übermittelt werden. 
Zu Urkund dessen haben die gehörig bevollmächtigten Unterzeichneten dieses Abkommens 
unterzeichnet. 
Geschehen in Moskau, in drei Exemplaren, am fünften August neunzehnhundert-
dreiundsechzig. 
(Es folgen die Unterschriften) 
 
 
Vorbehalte und Erklärungen 
Bundesrepublik Deutschland 
Das Abkommen soll auch für das Land Berlin gelten, unter Vorbehalt der Rechte und 
Verantwortlichkeiten der alliierten Behörden und der ihnen zustehenden Vollmachten auf 
dem Gebiet der Abrüstung und Demilitarisierung. 
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13. Vertrag vom 01.07.1968 über die Aichtweiterverbreitung von Kernwaffen 
(BGBl. 1974 II 786, 1976 II 552) 

 
 
 
Die diesen Vertrag schliessenden Staaten, im folgenden als «Vertragsparteien» bezeichnet,  –  
in Anbetracht der Verwüstung, die ein Atomkrieg über die ganze Menschheit bringen würde, 
und angesichts der hieraus folgenden Notwendigkeit, alle Anstrengungen zur Abwendung der 
Gefahr eines solchen Krieges zu unternehmen und Massnahmen zur Gewährleistung der 
Sicherheit der Völker zu ergreifen, von der Auffassung geleitet, dass die Verbreitung von 
Kernwaffen die Gefahr eines Atomkrieges ernstlich erhöhen würde, im Einklang mit 
Entschliessungen der Generalversammlung der Vereinten Nationen, worin der Abschluss 
einer Übereinkunft zur Verhinderung der weiteren Verbreitung von Kernwaffen gefordert 
wird, unter Übernahme der Verpflichtung, zusammenzuarbeiten, um die Anwendung der 
Sicherungsmassnahmen der Internationalen Atomenergie-Organisation auf friedliche nukleare 
Tätigkeiten zu erleichtern, in dem Willen, Forschung, Entwicklung und sonstige Bemühungen 
zu unterstützen, die darauf gerichtet sind, im Rahmen des Sicherungssystems der 
Internationalen Atomenergie-Organisation die Anwendung des Grundsatzes einer wirksamen 
Sicherungsüberwachung des Flusses von Ausgangs- und besonderem spaltbarem Material zu 
fördern, und zwar durch Verwendung von Instrumenten und anderen technischen Verfahren 
an bestimmten strategischen Punkten, in Bekräftigung des Grundsatzes, dass die Vorteile der 
friedlichen Anwendung der Kerntechnik einschliesslich aller technologischen Nebenprodukte, 
die Kernwaffenstaaten gegebenenfalls bei der Entwicklung von Kernsprengkörpern gewinnen, 
allen Vertragsparteien, gleichviel ob Kernwaffenstaaten oder Nichtkernwaffenstaaten, für 
friedliche Zwecke zugänglich sein sollen, in der Überzeugung, dass im Verfolg dieses 
Grundsatzes alle Vertragsparteien berechtigt sind, an dem weitestmöglichen Austausch 
wissenschaftlicher Informationen zur Weiterentwicklung der Anwendung der Kernenergie für 
friedliche Zwecke teilzunehmen und allein oder in Zusammenarbeit mit anderen Staaten zu 
dieser Weiterentwicklung beizutragen, in der Absicht, zum frühestmöglichen Zeitpunkt die 
Beendigung des nuklearen Wettrüstens herbeizuführen und auf die nukleare Abrüstung 
gerichtete wirksame Massnahmen zu ergreifen, mit der eindringlichen Empfehlung einer 
Zusammenarbeit aller Staaten zur Verwirklichung dieses Zieles, eingedenk der in der 
Präambel des Vertrags von 1963 über das Verbot von Kernwaffenversuchen in der 
Atmosphäre, im Weltraum und unter Wasser durch dessen Vertragsparteien bekundeten 
Entschlossenheit, darauf hinzuwirken, dass alle Versuchsexplosionen von Kernwaffen für alle 
Zeiten eingestellt werden, und auf dieses Ziel gerichtete Verhandlungen fortzusetzen, in dem 
Wunsch, die internationale Entspannung zu fördern und das Vertrauen zwischen den Staaten 
zu stärken, damit die Einstellung der Produktion von Kernwaffen, die Auflösung aller 
vorhandenen Vorräte an solchen Waffen und die Entfernung der Kernwaffen und ihrer 
Einsatzmittel aus den nationalen Waffenbeständen auf Grund eines Vertrags über allgemeine 
und vollständige Abrüstung unter strenger und wirksamer internationaler Kontrolle erleichtert 
wird, eingedenk dessen, dass die Staaten im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen 
in ihren internationalen Beziehungen jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder die 
politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten 
Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt unterlassen müssen und dass 
die Herstellung und Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit unter 
möglichst geringer Abzweigung menschlicher und wirtschaftlicher Hilfsquellen der Welt für 
Rüstungszwecke zu fördern ist, – 
sind wie folgt übereingekommen: 
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Art. I. Jeder Kernwaffenstaat, der Vertragspartei ist, verpflichtet sich, Kernwaffen und 
sonstige Kernsprengkörper oder die Verfügungsgewalt darüber an niemanden unmittelbar 
oder mittelbar weiterzugeben und einen Nichtkernwaffenstaat weder zu unterstützen noch zu 
ermutigen, noch zu veranlassen, Kernwaffen oder sonstige Kernsprengkörper herzustellen 
oder sonstwie zu erwerben oder die Verfügungsgewalt darüber zu erlangen. 
Art. II. Jeder Nichtkernwaffenstaat, der Vertragspartei ist, verpflichtet sich, Kernwaffen und 
sonstige Kernsprengkörper oder die Verfügungsgewalt darüber von niemandem unmittelbar 
oder mittelbar anzunehmen, Kernwaffen oder sonstige Kernsprengkörper weder herzustellen 
noch sonstwie zu erwerben und keine Unterstützung zur Herstellung von Kernwaffen oder 
sonstigen Kernsprengkörpern zu suchen oder anzunehmen. 
Art. III. 1. Jeder Nichtkernwaffenstaat, der Vertragspartei ist, verpflichtet sich, 
Sicherungsmassnahmen anzunehmen, wie sie in einer mit der Internationalen Atomenergie-
Organisation nach Massgabe ihrer Satzungen 4 und ihres Sicherungssystems auszuhandelnden 
und zu schliessenden Übereinkunft festgelegt werden, wobei diese Sicherungsmassnahmen 
ausschliesslich dazu dienen, die Erfüllung seiner Verpflichtungen aus diesem Vertrag 
nachzuprüfen, damit verhindert wird, dass Kernenergie von der friedlichen Nutzung 
abgezweigt und für Kernwaffen oder sonstige Kernsprengkörper verwendet wird. Die 
Verfahren für die nach diesem Artikel erforderlichen Sicherungsmassnahmen werden in 
bezug auf Ausgangs- und besonderes spaltbares Material durchgeführt, gleichviel ob es in 
einer Hauptkernanlage hergestellt, verarbeitet oder verwendet wird oder sich ausserhalb einer 
solchen Anlage befindet. Die nach diesem Artikel erforderlichen Sicherungsmassnahmen 
finden Anwendung auf alles Ausgangs- und besondere spaltbare Material bei allen friedlichen 
nuklearen Tätigkeiten, die im Hoheitsgebiet dieses Staates, unter seiner Hoheitsgewalt oder 
unter seiner Kontrolle an irgendeinem Ort durchgeführt werden. 
2.  Jeder Staat, der Vertragspartei ist, verpflichtet sich,  
a)   Ausgangs- und besonderes spaltbares Material oder  
b)  Ausrüstungen und Materialien, die eigens für die Verarbeitung, Verwendung oder 
Herstellung von besonderem spaltbarem Material vorgesehen oder hergerichtet sind, einem 
Nichtkernwaffenstaat für friedliche Zwecke nur dann zur Verfügung zu stellen, wenn das 
Ausgangs- oder besondere spaltbare Material den nach diesem Artikel erforderlichen 
Sicherungsmassnahmen unterliegt.  
3.  Die nach diesem Artikel erforderlichen Sicherungsmassnahmen werden so 
durchgeführt, dass sie mit Artikel IV in Einklang stehen und keine Behinderung darstellen für 
die wirtschaftliche und technologische Entwicklung der Vertragsparteien oder für die 
internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet friedlicher nuklearer Tätigkeiten, 
einschliesslich des internationalen Austausches von Kernmaterial und Ausrüstungen für die 
Verarbeitung, Verwendung oder Herstellung von Kernmaterial für friedliche Zwecke in 
Übereinstimmung mit diesem Artikel und dem in der Präambel niedergelegten Grundsatz der 
Sicherungsüberwachung. 
4.  Nichtkernwaffenstaaten, die Vertragspartei sind, schliessen entweder einzeln oder 
gemeinsam mit anderen Staaten nach Massgabe der Satzung der Internationalen Atomenergie-
Organisation Übereinkünfte mit dieser, um den Erfordernissen dieses Artikels 
nachzukommen. Verhandlungen über derartige Übereinkünfte werden binnen 180 Tagen nach 
dem ursprünglichen Inkraftreten dieses Vertrags aufgenommen. Staaten, die ihre 
Ratifikations- oder Beitrittsurkunde nach Ablauf der Frist von 180 Tagen hinterlegen, nehmen 
Verhandlungen über derartige Übereinkünfte spätestens am Tag der Hinterlegung auf. Diese 
Übereinkünfte treten spätestens achtzehn Monate nach dem Tag des Verhandlungsbeginns in 
Kraft. 
Art. IV. 1. Dieser Vertrag ist nicht so auszulegen, als werde dadurch das unveräusserliche 
Recht aller Vertragsparteien beeinträchtigt, unter Wahrung der Gleichbehandlung und in 



79 
 

 
  
 

Übereinstimmung mit den Artikeln I und II die Erforschung, Erzeugung und Verwendung der 
Kernenergie für friedliche Zwecke zu entwickeln. 
2.  Alle Vertragsparteien verpflichten sich, den weitestmöglichen Austausch von 
Ausrüstungen, Material und wissenschaftlichen und technologischen Informationen zur 
friedlichen Nutzung der Kernenergie zu erleichtern, und sind berechtigt, daran teilzunehmen. 
Vertragsparteien, die hierzu in der Lage sind, arbeiten ferner zusammen, um allein oder 
gemeinsam mit anderen Staaten oder internationalen Organisationen zur Weiterentwicklung 
der Anwendung der Kernenergie für friedliche Zwecke, besonders im Hoheitsgebiet von 
Nichtkernwaffenstaaten, die Vertragspartei sind, unter gebührender Berücksichtigung der 
Bedürfnisse der Entwicklungsgebiete der Welt beizutragen. 
Art. V. Jede Vertragspartei verpflichtet sich, geeignete Massnahmen zu treffen, um 
sicherzustellen, dass im Einklang mit diesem Vertrag unter geeigneter internationaler 
Beobachtung und durch geeignete internationale Verfahren die möglichen Vorteile aus 
jeglicher friedlichen Anwendung von Kernsprengungen Nichtkernwaffenstaaten, die 
Vertragspartei sind, auf der Grundlage der Gleichbehandlung zugänglich gemacht werden und 
dass die diesen Vertragsparteien für die verwendeten Sprengkörper berechneten Gebühren so 
niedrig wie möglich sind und keine Kosten für Forschung und Entwicklung enthalten. 
Nichtkernwaffenstaaten, die Vertragspartei sind, können diese Vorteile auf Grund einer oder 
mehrerer internationaler Sonderübereinkünfte durch eine geeignete internationale 
Organisation erlangen, in der Nichtkernwaffenstaaten angemessen vertreten sind. 
Verhandlungen hierüber werden so bald wie möglich nach Inkrafttreten dieses Vertrags 
aufgenommen. Nichtkernwaffenstaaten, die Vertragspartei sind, können diese Vorteile, wenn 
sie es wünschen, auch auf Grund zweiseitiger Übereinkünfte erlangen. 
Art. Vl. Jede Vertragspartei verpflichtet sich, in redlicher Absicht Verhandlungen zu führen 
über wirksame Massnahmen zur Beendigung des nuklearen Wettrüstens in naher Zukunft und 
zur nuklearen Abrüstung sowie über einen Vertrag zur allgemeinen und vollständigen 
Abrüstung und strenger und wirksamer internationaler Kontrolle. 
Art. VII. Dieser Vertrag beeinträchtigt nicht das Recht einer Gruppe von Staaten, regionale 
Verträge zu schliessen, um sicherzustellen, dass ihre Hoheitsgebiete völlig frei von 
Kernwaffen sind. 
Art. VIII. 1. Jede Vertragspartei kann Änderungen dieses Vertrags vorschlagen. Der Wortlaut 
jedes Änderungsvorschlags wird den Depositarregierungen übermittelt, die ihn allen 
Vertragsparteien zuleiten. Daraufhin berufen die Depositarregierungen auf Antrag von 
mindestens einem Drittel der Vertragparteien zur Prüfung des Änderungsvorschlags eine 
Konferenz ein, zu der sie alle Vertragsparteien einladen. 
2.  Jede Änderung dieses Vertrags bedarf der Genehmigung durch Stimmenmehrheit aller 
Vertragsparteien einschliesslich der Stimmen aller Kernwaffenstaaten, die Vertragspartei 
sind, und aller sonstigen Vertragsparteien, die im Zeitpunkt der Zustellung des 
Änderungsvorschlags Mitglied des Gouverneursrats der Internationalen Atomenergie-
Organisation sind. Die Änderung tritt für jede Vertragspartei, die ihre Ratifikationsurkunde zu 
der Änderung hinterlegt hat, in Kraft mit der Hinterlegung von Ratifikationsurkunden durch 
die Mehrheit aller Vertragsparteien, einschliesslich der Ratifikationsurkunden aller 
Kernwaffenstaaten, die Vertragspartei sind, und aller sonstigen Vertragsparteien, die im 
Zeitpunkt der Zustellung des Änderungsvorschlags Mitglied des Gouverneursrats der 
Internationalen Atomenergie-Organisation sind. Danach tritt die Änderung für jede weitere 
Vertragspartei mit der Hinterlegung ihrer Ratifikationsurkunde zu der Änderung in Kraft. 
3.  Fünf Jahre nach dem Inkrafttreten dieses Vertrags wird in Genf (Schweiz) eine 
Konferenz der Vertragsparteien zu dem Zweck abgehalten, die Wirkungsweise dieses 
Vertrags zu überprüfen, um sicherzustellen, dass die Ziele der Präambel und die 
Bestimmungen des Vertrags verwirklicht werden. Danach kann eine Mehrheit der 
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Vertragsparteien in Abständen von je fünf Jahren die Einberufung weiterer Konferenzen mit 
demselben Ziel der Überprüfung der Wirkungsweise des Vertrags erreichen, indem sie den 
Depositarregierungen einen diesbezüglichen Vorschlag unterbreitet. 
Art. IX. 1. Dieser Vertrag liegt für alle Staaten zur Unterzeichnung auf. Jeder Staat, der den 
Vertrag nicht vor seinem nach Absatz 3 erfolgten Inkrafttreten unterzeichnet, kann ihm 
jederzeit beitreten. 
2.  Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation durch die Unterzeichnerstaaten. Die 
Ratifikations- und die Beitrittsurkunden sind bei den Regierungen der Union der 
Sozialistischen Sowjetrepubliken, des Vereinigten Königreichs Grossbritannien und 
Nordirland sowie der Vereinigten Staaten von Amerika zu hinterlegen; diese werden hiermit 
zu Depositarregierungen bestimmt. 
3.  Dieser Vertrag tritt in Kraft, sobald die Staaten, deren Regierungen zu Depositaren des 
Vertrags bestimmt worden sind, und vierzig sonstige Unterzeichnerstaaten ihn ratifiziert und 
ihre Ratifikationsurkunden hinterlegt haben. Für die Zwecke dieses Vertrags gilt als 
Kernwaffenstaat jeder Staat, der vor dem 1. Januar 1967 eine Kernwaffe oder einen sonstigen 
Kernsprengkörper hergestellt und gezündet hat. 
4.  Für Staaten, deren Ratifikations- oder Beitrittsurkunde nach dem Inkrafttreten dieses 
Vertrags hinterlegt wird, tritt er am Tag der Hinterlegung ihrer Ratifikations- oder 
Beitrittsurkunde in Kraft. 
5.  Die Depositarregierungen unterrichten alle Unterzeichnerstaaten und beitretenden 
Staaten sogleich vom Zeitpunkt jeder Unterzeichnung und jeder Hinterlegung einer 
Ratifikations- oder Beitrittsurkunde, vom Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Vertrags und 
vom Zeitpunkt des Eingangs von Anträgen auf Einberufung einer Konferenz oder von 
sonstigen Mitteilungen. 
6.  Dieser Vertrag wird von den Depositarregierungen nach Art 102 der Charta der 
Vereinten Nationen registriert. 
Art. X. 1. Jede Vertragspartei ist in Ausübung ihrer staatlichen Souveränität berechtigt, von 
diesem Vertrag zurückzutreten, wenn sie entscheidet, dass durch aussergewöhnliche, mit dem 
Inhalt dieses Vertrags zusammenhängende Ereignisse eine Gefährdung der höchsten 
Interessen ihres Landes eingetreten ist. Sie teilt diesen Rücktritt allen anderen 
Vertragsparteien sowie dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen drei Monate im voraus mit. 
Diese Mitteilung hat eine Darlegung der aussergewöhnlichen Ereignisse zu enthalten, durch 
die ihrer Ansicht nach eine Gefährdung ihrer höchsten Interessen eingetreten ist. 
2.  Fünfundzwanzig Jahre nach Inkrafttreten dieses Vertrags wird eine Konferenz 
einberufen, die beschliessen soll, ob der Vertrag auf unbegrenzte Zeit in Kraft bleibt oder um 
eine oder mehrere Frist oder Fristen verlängert wird. Dieser Beschluss bedarf der Mehrheit 
der Vertragsparteien. 
Art. XI. Dieser Vertrag, dessen chinesischer, englischer, französischer, russischer und 
spanischer Wortlaut gleichermassen verbindlich ist, wird in den Archiven der 
Depositarregierungen hinterlegt. Diese übermitteln den Regierungen der Unterzeichnerstaaten 
und der beitretenden Staaten gehörig beglaubigte Abschriften. 
 
Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig befugten Unterzeichneten diesen Vertrag 
unterschrieben. 
Geschehen in drei Ausfertigungen zu London, Moskau und Washington am 1. Juli 
tausendneunhundertachtundsechzig. 
(Es folgen die Unterschriften) 
 
Erklärungen (nur einzelne) 
Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland 
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1.  bekräftigt ihre Erwartung, dass der Vertrag ein Meilenstein auf dem Wege zur 
Abrüstung, zur internationalen Entspannung und zum Frieden sein wird und dass 
insbesondere die Kernwaffenmächte ihre Anstrengungen gemäss den Verpflichtungen und 
Zielen des Artikels Vl des Vertrages verstärken; 
2.  geht davon aus, dass die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland durch die NATO 
gewährleistet bleibt; die Bundesrepublik Deutschland bleibt ihrerseits den kollektiven 
Sicherheitsregelungen der NATO verpflichtet; 
3.  erklärt, dass keine Bestimmung des Vertrages so ausgelegt werden kann, als behindere 
sie die weitere Entwicklung der europäischen Einigung, insbesondere die Schaffung einer 
Europäischen Union mit entsprechenden Kompetenzen; 
4.  geht davon aus, dass die Forschung, Entwicklung und Nutzung der Kernenergie für 
friedliche Zwecke sowie die internationale und multinationale Zusammenarbeit auf diesem 
Gebiet durch den Vertrag nicht beeinträchtigt werden dürfen; 
5.  geht davon aus, dass die Anwendung des Vertrages, einschliesslich der Durchführung 
von Sicherheitsmassnahmen, nicht zu einer Benachteiligung der Kernindustrie der 
Bundesrepublik Deutschland im internationalen Wettbewerb führen wird; 
6.  betont in diesem Zusammenhang erneut die entscheidende Bedeutung, die sie der 
Zusicherung der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika und der Regierung des 
Vereinigten Königreiches Grossbritannien und Nordirland beimisst, ihre friedlichen nuklearen 
Anlagen Sicherungsmassnahmen zu unterstellen, und hofft, dass auch andere 
Kernwaffenstaaten entsprechende Verpflichtungen eingehen werden. 
Der Vertrag gilt mit Wirkung von dem Tage, an dem er für die Bundesrepublik Deutschland 
in Kraft tritt, auch für Berlin (West), wobei die alliierten Rechte und Verantwortlichkeiten, 
einschliesslich derjenigen, die die Entmilitarisierung betreffen, unberührt bleiben. 
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14. Vertrag vom 11.02.1971 über das Verbot der Anbringung von Kernwaffen und 
anderen Massenvernichtungswaffen auf dem Meeresboden und im Meeresgrund 

(BGBl. 1972 II 325, 1977 II 29) 

 

Die Staaten, die Vertragsparteien sind, 
in Anerkennung des gemeinsamen Interesses der Menschheit an den Fortschritten bei der 
Erforschung und Nutzung des Meeresbodens für friedliche Zwecke, 
in der Erwägung, dass die Verhinderung eines nuklearen Wettrüstens auf dem Meeresboden 
der Wahrung des Weltfriedens dient, internationale Spannungen vermindert und 
freundschaftliche Beziehungen zwischen den Staaten festigt, 
in der Überzeugung, dass dieser Vertrag einen Schritt auf das Ziel hin darstellt, den 
Meeresboden und den Meeresuntergrund aus dem Wettrüsten herauszuhalten, 
in der Überzeugung, dass dieser Vertrag einen Schritt in Richtung auf einen Vertrag über 
allgemeine und vollständige Abrüstung unter strenger und wirksamer internationaler 
Kontrolle darstellt, und entschlossen, auf dieses Ziel gerichtete Verhandlungen fortzusetzen, 
in der Überzeugung, dass dieser Vertrag die Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten 
Nationen in einer Weise fördern wird, die mit den Grundsätzen des Völkerrechts im Einklang 
steht und nicht gegen die Freiheit der Hohen See verstösst, 
sind wie folgt übereingekommen: 
 
Art. I. 1. Die Vertragsstaaten verpflichten sich, jenseits der äusseren Begrenzung einer Zone 
des Meeresbodens, wie sie in Artikel Il definiert ist, weder Kernwaffen noch sonstige Arten 
von Massenvernichtungswaffen noch Bauten, Abschussrampen oder sonstige eigens für die 
Lagerung, Erprobung oder Verwendung derartiger Waffen vorgesehene Einrichtungen auf 
dem Meeresboden und im Meeresuntergrund einzubauen oder anzubringen. 
2. Die Verpflichtungen aus Absatz 1 dieses Artikels gelten auch für die in dem gleichen 
Absatz angeführte Zone des Meeresbodens, innerhalb dieser Zone jedoch nicht für den 
Küstenstaat und den Meeresgrund unter seinen  Territorialgewässern. 3. Die Vertragsstaaten 
werden einen Staat weder unterstützen noch ermutigen, noch veranlassen, in Absatz 1 dieses 
Artikels angeführte Tätigkeiten auszuüben, und werden sich auch nicht anderweitig an 
solchen Handlungen beteiligen. 
Art. II. Für die Zwecke dieses Vertrages deckt sich die Aussengrenze der in Artikel I 
genannten Zone des  Meeresbodens mit der Zwölfmeilen-Aussengrenze der in Teil II des am 
29. April 1958 in Genf unterzeichneten Übereinkommens über das Küstenmeer und die 
Anschlusszone genannten Zone, und sie wird nach Massgabe des Teils I Abschnitt II dieses 
Übereinkommens sowie im Einklang mit dem Völkerrecht gemessen. 
Art. III. 1.  Um die Ziele dieses Vertrags zu fördern und die Erfüllung seiner 
Bestimmungen sicherzustellen, ist jeder Vertragsstaat berechtigt, durch Beobachtung die 
Tätigkeiten anderer Vertragsstaaten auf dem Meeresboden und im Meeresuntergrund 
außerhalb der in Artikel I genannten Zone nachzuprüfen, sofern die Beobachtung nicht in 
diese Tätigkeiten eingreift. 
2.  Bleiben nach solcher Beobachtung begründete Zweifel hinsichtlich der Erfüllung der 
in diesem Vertrag übernommenen Verpflichtungen, so werden der Vertragsstaat, der diese 
Zweifel hegt, und der Vertragsstaat, der für die Tätigkeiten, welche die Zweifel ausgelöst 
haben, verantwortlich ist, um die Zweifel zu zerstreuen, einander konsultieren. Bleiben die 
Zweifel bestehen, so wird der Vertragsstaat, der die Zweifel hegt, dies den anderen 
Vertragsstaaten notifizieren, und die betroffenen Vertragsparteien werden in weiteren 
Verfahren der Nachprüfung, auf die sie sich einigen können, zusammenarbeiten, 
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einschliesslich angemessener Inspektion von Gegenständen, Bauten, Anlagen und sonstigen 
Einrichtungen, von denen mit Grund angenommen werden kann, dass sie von der in Artikel 1 
beschriebenen Art sind. Die in der Region dieser Tätigkeiten liegenden Vertragsparteien, 
einschliesslich aller Küstenstaaten, und jede andere Vertragspartei, die darum nachsucht, sind 
zur Teilnahme an solcher Konsultation und Zusammenarbeit berechtigt. Nach Abschluss der 
weiteren Nachprüfungsverfahren lässt die Vertragspartei, die diese Verfahren eingeleitet hat, 
bei den anderen Vertragsparteien einen sachdienlichen Bericht zirkulieren.  
3.  Kann der für die Tätigkeiten, welche die begründeten Zweifel ausgelöst haben, 
verantwortliche Staat durch Beobachtung des Gegenstandes, des Bauwerks, der Anlage oder 
sonstigen Einrichtung nicht identifiziert werden, so wird der Staat, der diese Zweifel hegt, 
dies den Vertragsstaaten in der Region dieser Tätigkeiten und jedem beliebigen anderen 
Vertragsstaat notifizieren und bei ihnen sachdienliche Erkundigungen einholen. Wird durch 
diese Erkundigungen festgestellt, dass ein bestimmter Vertragsstaat für diese Tätigkeiten 
verantwortlich ist, so wird dieser Vertragsstaat mit den anderen Vertragsparteien beraten und 
zusammenarbeiten, wie in Absatz 2 dieses Artikels vorgesehen. Kann die Identität des 
Staates, der für die Tätigkeit verantwortlich ist, durch diese Erkundigungen nicht festgestellt 
werden, so kann der untersuchende Staat weitere Nachprüfungen, einschliesslich 
Inspektionen, anstellen; er hat die in der Region der Tätigkeiten liegenden Vertragsparteien, 
einschließlich aller Küstenstaaten, und jede andere Partei, die mitzuwirken wünscht, zur 
Teilnahme einzuladen. 
4.  Werden die Zweifel bezüglich der Tätigkeiten durch Konsultationen und 
Zusammenarbeit gemäss den Absätzen 2 und 3 dieses Artikels nicht beseitigt und besteht eine 
ernste Frage bezüglich der Erfüllung der in diesem Vertrag übernommenen Verpflichtungen 
fort, so kann ein Vertragsstaat im Einklang mit den Bestimmungen der Charta der Vereinten 
Nationen die Angelegenheit dem Sicherheitsrat vorlegen, der im Einklang mit der Charta tätig 
werden kann. 
5.  Eine Nachprüfung gemäss diesem Artikel kann vorgenommen werden von jedem 
Vertragsstaat mit seinen eigenen Mitteln oder mit voller oder partieller Unterstützung durch 
jeden anderen Vertragsstaat sowie durch geeignete internationale Verfahren im Rahmen der 
Vereinten Nationen und im Einklang mit ihrer Charta. 
6.  Tätigkeiten der Nachprüfung gemäss diesem Vertrag sollen nicht in die Tätigkeiten 
anderer Vertragsstaaten eingreifen, und bei ihrer Ausführung sind völkerrechtlich anerkannte 
Rechte, einschliesslich der Freiheit der Hohen See, sowie die Rechte der Küstenstaaten 
hinsichtlich der Erforschung und Ausbeutung ihrer Festlandsockel gebührend zu beachten. 
Art. IV. Keine Bestimmung dieses Vertrags darf so ausgelegt werden, als stütze oder 
beeinträchtige sie die Stellung eines Vertragsstaats im Hinblick auf bestehende internationale 
Übereinkommen, einschliesslich des Abkommens von 1958 über das Küstenmeer und die 
Anschlusszone, oder im Hinblick auf Rechte oder Ansprüche, die ein solcher Vertragsstaat 
geltend machen könnte, oder im Hinblick auf Anerkennung oder Nichtanerkennung von 
Rechten oder Ansprüchen, die ein anderer Staat bezüglich der Gewässer vor seinen Küsten 
geltend macht; dies gilt unter anderem auch für Küstenmeere und Anschlusszonen oder den 
Meeresboden, Festlandsockel eingeschlossen. 
Art. V. Die Vertragsparteien verpflichten sich, in redlicher Absicht Verhandlungen über 
weitere Massnahmen auf dem Gebiet der Abrüstung zur Verhinderung eines Wettrüstens auf 
dem Meeresboden und im Meeresuntergrund zu führen. 
Art. VI. Jeder Vertragsstaat kann Änderungen dieses Vertrags vorschlagen. Änderungen 
treten für jeden sie annehmenden Vertragsstaat mit ihrer Annahme durch eine Mehrheit der 
Vertragsstaaten in Kraft und danach für jeden weiteren Vertragsstaat mit ihrer Annahme 
durch diesen. 
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Art. VII. Fünf Jahre nach dem Inkrafttreten dieses Vertrags wird in Genf (Schweiz) eine 
Konferenz der Vertragsparteien zu dem Zweck abgehalten, die Wirkungsweise dieses 
Vertrags zu überprüfen, um sicherzustellen, dass die Ziele der Präambel und die 
Bestimmungen des Vertrags verwirklicht werden. Bei dieser Überprüfung ist den 
einschlägigen technologischen Entwicklungen Rechnung zu tragen. Auf der 
Überprüfungskonferenz wird im Einklang mit der Auffassung einer Mehrheit der 
teilnehmenden Vertragsparteien bestimmt, ob und wann eine weitere Überprüfungskonferenz 
einzuberufen ist. 
Art. VIII. Jeder Vertragsstaat ist in Ausübung seiner staatlichen Souveränität berechtigt, 
diesen Vertrag für sich zu kündigen, wenn er entscheidet, dass durch aussergewöhnliche, mit 
dem Inhalt dieses Vertrags zusammenhängende Ereignisse eine Gefährdung der höchsten 
Interessen seines Landes eingetreten ist. Er teilt die Kündigung mit einer Frist von drei 
Monaten allen anderen Vertragsstaaten sowie dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen mit. 
Diese Mitteilung hat eine Darlegung der aussergewöhnlichen Ereignisse zu enthalten, durch 
die seiner Ansicht nach eine Gefährdung seiner höchsten Interessen eingetreten ist. 
Art. IX. Die Bestimmungen dieses Vertrags berühren in keiner Weise die Verpflichtungen, 
die Vertragsstaaten unter internationalen Verträgen zur Errichtung von kernwaffenfreien 
Zonen eingegangen sind. 
Art. X. 1.  Dieser Vertrag liegt für alle Staaten zur Unterzeichnung auf. Jeder Staat, der 
den Vertrag nicht vor seinem nach Absatz 3 dieses Artikels erfolgten Inkrafttreten 
unterzeichnet, kann ihm jederzeit beitreten. 
2.  Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation durch die Unterzeichnerstaaten. Die 
Ratifikations- und Beitrittsurkunden sind bei den Regierungen des Vereinigten Königreiches 
von Grossbritannien und Nordirland, der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken und der 
Vereinigten Staaten von Amerika zu hinterlegen; diese werden hiermit als 
Depositarregierungen bestimmt. 
3.  Dieser Vertrag tritt in Kraft, sobald zweiundzwanzig Regierungen, einschließlich der 
zu Depositarregierungen dieses Vertrags bestimmten, Ratifikationsurkunden hinterlegt haben. 
4.  Für Staaten, deren Ratifikations- oder Beitrittsurkunde nach dem Inkrafttreten dieses 
Vertrags hinterlegt wird, tritt er am Tag der Hinterlegung ihrer Ratifikations- oder 
Beitrittsurkunde in Kraft. 
5.  Die Depositarregierungen unterrichten die Regierungen aller Unterzeichnerstaaten und 
beitretenden Staaten sogleich vom Zeitpunkt jeder Unterzeichnung und jeder Hinterlegung 
einer Ratifikations- oder Beitrittsurkunde, vom Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Vertrags 
und vom Eingang sonstiger Mitteilungen. 
6.  Dieser Vertrag wird von den Depositarregierungen nach Artikel 102 der Charta der 
Vereinten Nationen registriert. 
Art. XI. Dieser Vertrag, dessen englischer, russischer, französischer, spanischer und 
chinesischer Wortlaut gleichermassen verbindlich ist, wird in den Archiven der 
Depositarregierungen hinterlegt. Diese übermitteln den Regierungen der Unterzeichnerstaaten 
und der beitretenden Staaten gehörig beglaubigte Abschriften. 
Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig befugten Unterzeichneten diesen Vertrag 
unterschrieben. 
 
Geschehen in drei Ausfertigungen zu London, Moskau und Washington am elften Februar 
neunzehnhunderteinundsiebzig. 
(Es folgen die Unterschriften) 
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15. Erklärung der Bundesregierung zu C-Waffen vom 10.04.19725 
(Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung vom 11.04.1972, 4r. 51, S. 

728) 

 

 

1.  Die Bundesregierung hat am 10. April 1972 das „Übereinkommen über das Verbot der 
Entwicklung, Herstellung und Lagerung bakteriologischer (biologischer) Waffen und von 
Toxinwaffen sowie über die Vernichtung solcher Waffen“ in den Hauptstädten der drei 
Depositarmächte UdSSR, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland und USA 
unterzeichnet. Damit hat die Bundesrepublik Deutschland in konsequenter Fortführung ihrer 
bisherigen Politik einen weiteren Beitrag zum Verbot aller Massenvernichtungswaffen und 
damit zur Entspannung in Europa und in der Welt geleistet. An der Vorbereitung des 
Übereinkommens hat sich die Bundesrepublik Deutschland im Rahmen des nordatlantischen 
Bündnisses intensiv beteiligt. Deutschland hat das Genfer Protokoll von 1925 über das 
„Verbot der Verwendung von erstickenden, giftigen oder ähnlichen Gasen sowie von 
bakteriologischen Mitteln im Kriege“ 1929 ohne Vorbehalte ratifiziert. Die Bundesrepublik 
Deutschland hat darüber hinaus 1954 im Brüsseler Vertrag auf die Herstellung von A-, B- und 
C-Waffen völkerrechtlich verbindlich verzichtet. Das „Gesetz über die Kontrolle von 
Kriegswaffen“ von 1961 bedroht Zuwiderhandlungen mit Strafe.  
2.  Die Bundesregierung erklärt, daß sie auch im Bereich chemischer Waffen solche 
Kampfstoffe, auf deren Herstellung sie bereits verzichtet hat, darüber hinaus weder 
entwickeln, noch erwerben, noch unter eigener Kontrolle lagern wird. Dies entspricht der 
schon bisher von der Bundesrepublik Deutschland eingenommenen Haltung. 

                                                 
 
 
 
 
5  Die Bundesrepublik Deutschland hat sich bereits in Artikel 1 des Protokolls Nr. III zum WEU-Vertrag 
vom 20.10.1954 (BGBl. 1955 II, S. 266) verpflichtet, keine chemischen Waffen herzustellen. Die Erklärung vom 
10.04.1972 erfolgte bei der Unterzeichnung des sog. B-Waffen-Übereinkommens (BGBl. 1983 II, S. 132). 
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16. Definition des Begriffs Aggression der UA-Generalversammlung vom 14.12.19746 
(Anhang der Resolution 4r. 3314 [XXIX] vom 14.12.1974) 

 

 
 
 
Die Generalversammlung, 
- auf Grund der Tatsache, daß es einer der grundlegenden Zwecke der Vereinten 
Nationen ist, den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren und wirksam 
Kollektivmaßnahmen zu treffen, um Bedrohungen des Friedens zu verhüten und zu 
beseitigen, Angriffshandlungen und andere Friedensbrüche zu unterdrücken, 
- eingedenk dessen, daß der Sicherheitsrat gemäß Artikel 39 der Charta der Vereinten 
Nationen feststellen soll, ob eine Bedrohung oder ein Bruch des Friedens oder eine 
Angriffshandlung vorliegt, und daß er Empfehlungen abgeben oder beschließen soll, welche 
Maßnahmen auf Grund der Artikel 41 und 42 zu treffen sind, um den Weltfrieden und die 
internationale Sicherheit zu wahren oder wiederherzustellen, 
- ebenfalls eingedenk der Pflicht der Staaten auf Grund der Charta, ihre internationalen 
Streitigkeiten durch friedliche Mittel beizulegen, um den Weltfrieden, die internationale 
Sicherheit und die Gerechtigkeit nicht zu gefährden, 
- in der Erwägung, daß keine Bestimmung dieser Definition so ausgelegt werden soll, 
daß in irgendeiner Weise der Anwendungsbereich der Bestimmungen der Charta über die 
Aufgaben und Befugnisse der Organe der Vereinten Nationen berührt wird, 
- in der Erwägung ferner, daß, da die Aggression die schwerste und gefährlichste Form 
der unrechtmäßigen Gewaltanwendung ist, die wegen der durch die Existenz von 
Massenvernichtungswaffen aller Art geschaffene Lage die mögliche Gefahr eines weltweiten 
Konflikts und all seiner verheerenden Folgen mit sich bringt, der Begriff Aggression zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt definiert werden sollte, 
- unter erneuter Bestätigung der Pflicht der Staaten, keine Waffengewalt mit dem Ziel 
anzuwenden, Völkern ihr Recht auf Selbstbestimmung, Freiheit und Unabhängigkeit zu 
entziehen oder die territoriale Unversehrtheit zu verletzen, 
- ebenfalls unter erneuter Bestätigung dessen, daß das Hoheitsgebiet eines Staates nicht 
dadurch verletzt werden darf; daß es, wenn auch nur vorübergehend, Gegenstand einer 
militärischen Besetzung oder sonstiger Gewaltmaßnahmen durch einen anderen Staat unter 
Verletzung der Charta wird, und daß es nicht Gegenstand eines Erwerbs durch einen anderen 
Staat infolge solcher Maßnahmen oder deren Androhung werden darf, 
- ebenfalls unter erneuter Bestätigung der Bestimmungen der Erklärung über die Grundsätze 
des Völkerrechts für freundschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen den 
Staaten gemäß der Charta der Vereinten Nationen, 
- in der Überzeugung. daß die Annahme einer Definition des Begriffs Aggression im Ergebnis 
einen abschreckenden Einfluß auf einen potentiellen Angreifer ausübt, die Feststellung von 

                                                 
 
 
 
 
6  Bei den Resolutionen der Generalversammlung handelt es sich nach allgemeiner Meinung um keine 
verbindliche Völkerrechtsquelle. Indes können solche Resolutionen spätere Verträge motivieren oder Grundlage 
der Bildung künftigen Völkergewohnheitsrechts sein. Auch zur Auslegung von Völkerrechtsquellen können sie 
mitunter herangezogen werden. 
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Angriffshandlungen und die Durchführung von Maßnahmen zu ihrer Unterdrückung 
vereinfacht und auch den Schutz der Rechte und berechtigten Interessen des Angegriffenen 
und die Leistung von Hilfe diesem gegenüber erleichtert, 
- in der Auffassung, daß obwohl die Frage, ob eine Angriffshandlung begangen worden ist, 
unter Berücksichtigung aller Umstände jedes Einzelfalles geprüft werden muß, es trotzdem 
wünschenswert ist, Grundprinzipien zur Orientierung bei einer solchen Feststellung 
aufzustellen, 
nimmt folgende Definition an: 
Art. 1 [Begriff der Aggression].  Aggression bedeutet Anwendung von Waffengewalt durch 
einen Staat gegen die Souveränität, die territoriale Unversehrtheit oder politische 
Unabhängigkeit eines anderen Staates oder auf eine andere mit der Charta der Vereinten 
Nationen nicht vereinbare Art und Weise, wie sie in dieser Definition aufgeführt ist. 
Erläuterung: Der Begriff „Staat“ in dieser Definition  
a)  wird ohne Stellungnahme zur Frage der Anerkennung oder der weiteren Frage 
verwendet, ob ein Staat Mitglied der Vereinten Nationen ist, und 
b)  schließt gegebenenfalls den Begriff „Staatengruppe“ mit ein. 
Art. 2 [Beweisregel].   Wendet ein Staat als erster Waffengewalt unter Verletzung der Charta 
an, so stellt dies einen Beweis des ersten Anscheins für eine Angriffshandlung dar, obwohl 
der Sicherheitsrat gemäß der Charta zu dem Schluß gelangen kann, daß eine Feststellung, es 
sei eine Angriffshandlung begangen worden, nicht gerechtfertigt wäre angesichts anderer 
bedeutsamer Umstände, einschließlich der Tatsache, daß die betreffenden Handlungen oder 
ihre Folgen nicht von ausreichender Schwere sind. 
Art. 3 [Beispiele von Aggressionen]. Jede der folgenden Handlungen gilt, ohne Rücksicht auf 
eine Kriegserklärung, vorbehaltlich und entsprechend den Bestimmungen in Artikel 2 als 
Angriffshandlung: 
a)  die Invasion oder der Angriff durch die Streitkräfte eines Staates auf das Gebiet eines 
anderen Staates, oder jene auch noch so vorübergehende militärische Besetzung als Folge 
einer solchen Invasion oder eines solchen Angriffs, oder jede gewaltsame Einverleibung des 
Hoheitsgebietes eines anderen Staates oder eines Teils davon; 
b)  die Beschießung oder Bombardierung des Hoheitsgebietes eines Staates durch die 
Streitkräfte eines anderen Staates, oder die Anwendung von Waffen jeder Art durch einen 
Staat gegen das Hoheitsgebiet eines anderen Staates; 
c) die Blockade der Häfen oder Küsten eines Staates durch die Streitkräfte eines anderen 
Staates; 
d)  ein Angriff durch die Streitkräfte eines Staates gegen die Land-, See- oder 
Luftstreitkräfte oder die See- und Luftflotte eines anderen Staates; 
e)  der Einsatz von Streitkräften eines Staates, die sich im Hoheitsgebiet eines anderen 
Staates mit dessen Zustimmung befinden, unter Verstoß gegen die in der Zustimmung 
vorgesehenen Bedingungen, oder jede Verlängerung ihrer Anwesenheit in diesem Gebiet über 
das Ende der Zustimmung hinaus; 
f) die Handlung eines Staates, die in seiner Duldung besteht, daß sein Hoheitsgebiet, das 
er einem anderen Staat zur Verfügung gestellt hat, von diesem anderen Staat dazu benutzt 
wird, eine Angriffshandlung gegen einen dritten Staat zu begehen; 
g)  das Entsenden bewaffneter Banden, Gruppen, Freischärler oder Söldner durch einen 
Staat oder für ihn, wenn sie mit Waffengewalt Handlungen gegen einen anderen Staat von so 
schwerer Art ausführen, daß sie den oben angeführten Handlungen gleichkommen, oder die 
wesentliche Beteiligung an einer solchen Entsendung. 
Art. 4 [Regelbeispiele]. Die obenstehende Aufzählung der Handlungen ist nicht erschöpfend; 
der Sicherheitsrat kann feststellen, daß andere Handlungen ebenfalls eine Aggression nach 
den Bestimmungen der Charta darstellen. 
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Art. 5 [Rechtswidrigkeit]. Keine Überlegung irgendwelcher Art, ob politisch, wirtschaftlich, 
militärisch oder sonstwie, kann als Rechtfertigung für eine Aggression dienen. Ein 
Angriffskrieg ist ein Verbrechen gegen den Weltfrieden. Eine Aggression führt zu interna-
tionaler Verantwortung. Kein sich aus einer Aggression ergebender Gebietserwerb oder 
besonderer Vorteil wird als rechtmäßig anerkannt oder darf als rechtmäßig anerkannt werden. 
Art. 6 [VN-Charta]. Keine Bestimmung dieser Definition ist so auszulegen, daß sie in 
irgendeiner Weise den Anwendungsbereich der Charta einschließlich ihrer Bestimmungen für 
Fälle, in denen die Anwendung von Gewalt rechtmäßig ist, erweitert oder einschränkt. 
Art. 7 [Selbstbestimmungsrecht der Völker]. Keine Bestimmung dieser Definition, 
insbesondere Artikel 3, kann in irgendeiner Weise das aus der Charta hergeleitete Recht auf 
Selbstbestimmung, Freiheit und Unabhängigkeit von Völkern beeinträchtigen, denen dieses 
Recht gewaltsam entzogen wurde und auf die in der Erklärung über die Grundsätze des 
Völkerrechts für freundschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen den Staaten 
gemäß der Charta der Vereinten Nationen Bezug genommen wird, insbesondere Völker unter 
Kolonial- und Rassenherrschaft oder anderen Formen der Fremdherrschaft; auch nicht das 
Recht dieser Völker, zu diesem Zweck zu kämpfen und zu versuchen, Unterstützung zu 
erhalten, im Einklang mit den Grundsätzen der Charta und in Übereinstimmung mit der oben 
erwähnten Erklärung. 
Art. 8 [Auslegungsregel]. Bei ihrer Auslegung und Anwendung stehen die obigen 
Bestimmungen miteinander in Zusammenhang, und jede einzelne Bestimmung ist im 
Zusammenhang mit den anderen Bestimmungen auszulegen.  
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17. Begriff Aggression im novellierten Römischen Statut 
 
Beschluss der Konferenz von Kampala/Uganda vom 11.06.2010 
(noch nicht in Kraft getreten) 
 
 
 
Article 8 bis 

Crime of aggression 
1. For the purpose of this Statute, “crime of aggression” means the planning, preparation, 
initiation or execution, by a person in a position effectively to exercise control over or to 
direct the political or military action of a State, of an act of aggression which, by its character, 
gravity and scale, constitutes a manifest violation of the Charter of the United Nations. 
2. For the purpose of paragraph 1, “act of aggression” means the use of armed force by a State 
against the sovereignty, territorial integrity or political independence of another State, or in 
any other manner inconsistent with the Charter of the United Nations. Any of the following 
acts, regardless of a declaration of war, shall, in accordance with United Nations General 
Assembly resolution 3314 (XXIX) of 14 December 1974, qualify as an act of aggression: 
(a) The invasion or attack by the armed forces of a State of the territory of another State, or 
any military occupation, however temporary, resulting from such invasion or attack, or any 
annexation by the use of force of the territory of another State or part thereof; 
(b) Bombardment by the armed forces of a State against the territory of another State or the 
use of any weapons by a State against the territory of another State;  
(c) The blockade of the ports or coasts of a State by the armed forces of another State; 
(d) An attack by the armed forces of a State on the land, sea or air forces, or marine and air 
fleets of another State; 
(e) The use of armed forces of one State which are within the territory of another State with 
the agreement of the receiving State, in contravention of the conditions provided for in the 
agreement or any extension of their presence in such territory beyond the termination of the 
agreement; 
(f) The action of a State in allowing its territory, which it has placed at the disposal of another 
State, to be used by that other State for perpetrating an act of aggression against a third State; 
(g) The sending by or on behalf of a State of armed bands, groups, irregulars or mercenaries, 
which carry out acts of armed force against another State of such gravity as to amount to the 
acts listed above, or its substantial involvement therein. 
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18. Vertrag über konventionelle Streitkräfte in Europa vom 19.11.1990 
(BGBl. 1991 II 1155, 1992 II, 1037) 

 

[von der Wiedergabe wurde abgesehen] 
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19. Übereinkommen vom 13.01.1993 über das Verbot der Entwicklung, Herstellung, 
Lagerung und des Einsatzes chemischer Waffen  

(sog. Chemiewaffenübereinkommen) 

(BGBl. 1994 II 807, 1996 II 2618) 

 

 

 

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens – 
entschlossen zu handeln, um wirksame Fortschritte in Richtung auf eine allgemeine und 
vollständige Abrüstung unter strenger und wirksamer internationaler Kontrolle, einschließlich 
des Verbots und der Beseitigung aller Arten von Massenvernichtungswaffen, zu erzielen, 
in dem Wunsch, zur Verwirklichung der Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten 
Nationen beizutragen, 
eingedenk dessen, daß die Generalversammlung der Vereinten Nationen wiederholt alle 
Maßnahmen 
verurteilt hat, die im Widerspruch stehen zu den Grundsätzen und Zielen des am 17. Juni 
1925 in Genf unterzeichneten Protokolls über das Verbot der Verwendung von erstickenden, 
giftigen oder ähnlichen Gasen sowie von bakteriologischen Mitteln im Kriege (Genfer 
Protokoll von 1925), 
in der Erkenntnis, daß das Übereinkommen die Grundsätze und Ziele des Genfer Protokolls 
von 1925 und des am 10. April 1972 in London, Moskau und Washington unterzeichneten 
Übereinkommens über das Verbot der Entwicklung, Herstellung und Lagerung 
bakteriologischer (biologischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie über die Vernichtung 
solcher Waffen und die aufgrund dieser Übereinkünfte übernommenen Verpflichtungen 
bekräftigt, 
eingedenk des in Artikel IX des Übereinkommens über das Verbot der Entwicklung, 
Herstellung und Lagerung bakteriologischer (biologischer) Waffen und von Toxinwaffen 
sowie über die Vernichtung solcher Waffen angegebenen Zieles, 
entschlossen, im Interesse der gesamten Menschheit die Möglichkeit des Einsatzes 
chemischer Waffen durch die Anwendung dieses Übereinkommens vollständig 
auszuschließen und dadurch die mit dem Genfer Protokoll von 1925 eingegangenen 
Verpflichtungen zu ergänzen, 
in Anerkennung des in einschlägigen Übereinkünften und diesbezüglichen Grundsätzen des 
Völkerrechts verankerten Verbots, Herbizide als Mittel der Kriegführung einzusetzen, 
in der Erwägung, daß Fortschritte auf dem Gebiet der Chemie ausschließlich zum Wohl der 
Menschheit genutzt werden sollen, 
in dem Wunsch, die Freiheit des Handels mit Chemikalien und die zwischenstaatliche 
Zusammenarbeit sowie den internationalen Austausch wissenschaftlicher und technischer 
Informationen über Tätigkeiten für nach diesem Übereinkommen nicht verbotene Zwecke zu 
fördern, um die wirtschaftliche und technologische Entwicklung aller Vertragsstaaten 
voranzutreiben, überzeugt, daß ein vollständiges und wirksames Verbot der Entwicklung, der 
Herstellung, des Erwerbs, der Lagerung und des Einsatzes chemischer Waffen und die 
Vernichtung solcher Waffen einen notwendigen Schritt zur Erreichung dieser gemeinsamen 
Ziele darstellen – 
sind wie folgt übereingekommen: 
 
Art. I. Allgemeine Verpflichtungen. (1) Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, unter keinen 
Umständen jemals 
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a)  chemische Waffen zu entwickeln, herzustellen, auf andere Weise zu erwerben, zu 
lagern oder zurückzubehalten oder chemische Waffen an irgend jemanden unmittelbar oder 
mittelbar weiterzugeben; 
b)  chemische Waffen einzusetzen; 
c)  militärische Vorbereitungen für den Einsatz chemischer Waffen zu treffen; 
d)  irgend jemanden in irgendeiner Weise zu unterstützen, zu ermutigen oder zu 
veranlassen, Tätigkeiten vorzunehmen, die einem Vertragsstaat aufgrund dieses 
Übereinkommens verboten sind. 
(2)  Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, die in seinem Eigentum oder Besitz oder an 
einem Ort unter seiner Hoheitsgewalt oder Kontrolle befindlichen chemischen Waffen nach 
Maßgabe dieses Übereinkommens zu vernichten. 
(3)  Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, die chemischen Waffen, die er im Hoheitsgebiet 
eines anderen Vertragsstaats zurückgelassen hat, nach Maßgabe dieses Übereinkommens zu 
vernichten. 
(4)  Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, alle in seinem Eigentum oder Besitz oder an 
einem Ort unter seiner Hoheitsgewalt oder Kontrolle befindlichen Einrichtungen zur 
Herstellung chemischer Waffen nach Maßgabe dieses Übereinkommens zu vernichten. 
(5)  Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, Mittel zur Bekämpfung von Unruhen nicht als 
Mittel der Kriegführung einzusetzen. 
Art. II. Begriffsbestimmungen und Kriterien. Im Sinne dieses Übereinkommens haben die 
nachstehenden Ausdrücke folgende Bedeutung: 
1.  Der Ausdruck „chemische Waffen“ bezeichnet folgende Gegenstände, zusammen oder 
für sich allein: 
a)  toxische Chemikalien und ihre Vorprodukte, mit Ausnahme derjenigen, die für nach 
diesem Übereinkommen nicht verbotene Zwecke bestimmt sind, solange diese nach Art und 
Menge mit solchen Zwecken vereinbar sind; 
b)  Munition oder Geräte, die eigens dazu entworfen sind, durch die toxischen 
Eigenschaften der unter Buchstabe a bezeichneten toxischen Chemikalien, welche infolge der 
Verwendung solcher Munition oder Geräte freigesetzt würden, den Tod oder sonstige 
Körperschäden herbeizuführen; 
c)  jede Ausrüstung, die eigens dazu entworfen ist, im unmittelbaren Zusammenhang mit 
Munition oder Geräten verwendet zu werden, wie sie unter Buchstabe b bezeichnet sind. 
2.  „Toxische Chemikalie“ bedeutet 
jede Chemikalie, die durch ihre chemische Wirkung auf die Lebensvorgänge den Tod, eine 
vorübergehende Handlungsunfähigkeit oder einen Dauerschaden bei Mensch oder Tier 
herbeiführen kann. Dazu gehören alle derartigen Chemikalien, ungeachtet ihrer Herkunft oder 
der Art ihrer Produktion und ungeachtet dessen, ob sie in Einrichtungen, in Munition oder 
anderswo produziert werden. 
(Für die Zwecke der Durchführung dieses Übereinkommens sind die toxischen Chemikalien, 
bei denen festgestellt wurde, daß auf sie Verifikationsmaßnahmen angewandt werden müssen, 
in den Listen im Anhang über Chemikalien genannt.) 
3.  „Vorprodukt“ bedeutet 
eine chemische Reaktionskomponente, die auf irgendeiner Stufe bei jeder Art von Produktion 
einer toxischen Chemikalie beteiligt ist. Dazu gehört jede Schlüsselkomponente eines binären 
oder Mehrkomponentensystems. 
(Für die Zwecke der Durchführung dieses Übereinkommens sind die Vorprodukte, bei denen 
festgestellt wurde, daß auf sie Verifikationsmaßnahmen angewandt werden müssen, in den 
Listen im Anhang über Chemikalien genannt.) 
4.  „Schlüsselkomponente eines binären oder Mehrkomponentensystems“ (im folgenden 
als „Schlüsselkomponente“ bezeichnet) bedeutet 
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das Vorprodukt, das für die Bestimmung der toxischen Eigenschaften des Endprodukts 
maßgeblich verantwortlich ist und mit anderen Chemikalien im binären oder 
Mehrkomponentensystem schnell reagiert. 
5.  „Alte chemische Waffen“ bedeutet 
a)  vor 1925 hergestellte chemische Waffen oder 
b)  zwischen 1925 und 1946 hergestellte chemische Waffen, die in derart schlechtem 
Zustand sind, daß sie nicht mehr als chemische Waffen eingesetzt werden können. 
6.  „Zurückgelassene chemische Waffen“ bedeutet 
chemische Waffen, einschließlich alter chemischer Waffen, die nach dem 1. Januar 1925 von 
einem Staat im Hoheitsgebiet eines anderen Staates ohne dessen Zustimmung zurückgelassen 
worden sind. 
7.  „Mittel zur Bekämpfung von Unruhen“ bedeutet 
jede nicht in einer der Listen genannte Chemikalie, die beim Menschen spontan sensorische 
Irritationen oder handlungsunfähig machende Wirkungen hervorrufen kann, welche innerhalb 
kurzer Zeit nach Beendigung der Exposition verschwinden7. 
8. „Einrichtung zur Herstellung chemischer Waffen“ 
a)  bedeutet jede Ausrüstung - sowie jedes Gebäude, in dem eine solche Ausrüstung 
unter-gebracht ist -, die zu irgendeinem Zeitpunkt seit dem 1. Januar 1946 geplant, gebaut  
oder verwendet wurde 
i)  als Teil jener Stufe der Produktion von Chemikalien („letzter Prozeßschritt“), auf der 
während ihres Betriebs der Materialfluß folgendes enthält: 
(1)  eine in Liste 1 des Anhangs über Chemikalien genannte Chemikalie oder 
(2)  eine andere Chemikalie, die bei mehr als einer Jahrestonne im Hoheitsgebiet oder an 
einem anderen Ort unter der Hoheitsgewalt oder Kontrolle eines Vertragsstaats für nach 
diesem Übereinkommen nicht verbotene Zwecke keine Verwendung findet, aber für Zwecke 
chemischer Waffen verwendet werden kann, oder 
ii)  für das Füllen chemischer Waffen, darunter unter anderem das Abfüllen von in Liste 1 
genannten Chemikalien in Munition, Geräte oder Lagerbehälter, das Abfüllen von 
Chemikalien in Behälter, die Komponenten von Binärmunition und entsprechenden Geräten 
sind, oder in chemische Tochtermunition, die Teil eines komplexen Munitionssystems oder 
entsprechender anderer Geräte ist, 
sowie das Einführen der Behälter und chemischen Tochtermunition in entsprechende 
Munition und Geräte; 
b)  bedeutet nicht 
i)  Einrichtungen, deren Produktionskapazität zur Synthese der unter Buchstabe a Ziffer i 
bezeichneten Chemikalien geringer ist als eine Tonne;  

                                                 
 
 
 
 
7   Für Deutschland: Nach § 1 Nr. 2 b) CWÜAG i.d.F. des CWÜAGÄndG 1  sind 
„erlaubte Zwecke“ im Sinne des Gesetzes:  „der Einsatz von Mitteln zur Bekämpfung von 
Unruhen im Sinne von Artikel II Nr. 7 des Übereinkommens zur Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung ... durch die Bundeswehr bei der Anwendung von 
Maßnahmen nach dem Gesetz über die Anwendung unmittelbaren Zwanges und die 
Ausübung besonderer Befugnisse durch Soldaten der Bundeswehr und verbündeter 
Streitkräfte sowie zivile Wachpersonen oder - durch die Bundeswehr bei Einsätzen im 
Rahmen eines Systems gegenseitiger kollektiver Sicherheit (Artikel 24 Abs. 2 des 
Grundgesetzes) sowie die Ausbildung zu einem solchen Einsatz “. 
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ii)  Einrichtungen, in denen eine unter Buchstabe a Ziffer i bezeichnete Chemikalie als 
unvermeidliches Nebenprodukt im Zuge von Tätigkeiten für nach diesem Übereinkommen 
nicht verbotene Zwecke produziert wird oder wurde, solange die Chemikalie nicht drei 
Prozent des Gesamtprodukts übersteigt und die Einrichtung der Meldung und Inspektion nach 
Maßgabe des Anhangs über Durchführung und Verifikation (im folgenden als 
„Verifikationsanhang“ bezeichnet) unterliegt; 
iii)  die in Teil VI des Verifikationsanhangs vorgesehene einzige Kleinanlage zur 
Produktion von in Liste 1 genannten Chemikalien für nach diesem Übereinkommen  nicht 
verbotene Zwecke. 
9.  „Nach diesem Übereinkommen nicht verbotene Zwecke“ bedeutet 
a)  industrielle, landwirtschaftliche, forschungsbezogene, medizinische, pharmazeutische 
oder sonstige friedliche Zwecke; 
b)  Schutzzwecke, das heißt solche Zwecke, die mit dem Schutz gegen toxische 
Chemikalien und dem Schutz gegen chemische Waffen unmittelbar im Zusammenhang 
stehen; 
c)  militärische Zwecke, die nicht mit dem Einsatz chemischer Waffen zusammenhängen 
und die nicht von den toxischen Eigenschaften der Chemikalien als Mittel der Kriegführung 
abhängen; 
d)  Zwecke der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung einschließlich der 
innerstaatlichen Bekämpfung von Unruhen. 
10.  „Produktionskapazität“ bedeutet folgendes: 
Die Menge einer bestimmten Chemikalie, die jedes Jahr mit Hilfe eines tatsächlich 
angewandten oder, falls noch nicht in Betrieb, eines zur Anwendung vorgesehenen 
technischen Prozesses in der entsprechenden Einrichtung produziert werden könnte. Die 
Produktionskapazität ist mit der Nennkapazität auf dem Typenschild oder, ist die 
Nennkapazität nicht angegeben, mit der Auslegungskapazität gleichzusetzen. Die 
Nennkapazität auf dem Typenschild bedeutet die unter günstigsten Bedingungen erzielbare 
und durch einen oder mehrere Probeläufe nachgewiesene höchste Produktionsmenge der 
Produktionseinrichtung. Die Auslegungskapazität bedeutet die entsprechende theoretisch 
berechnete Produktionsmenge.  
11. „Organisation“ bedeutet die nach Artikel VIII errichtete Organisation für das Verbot 
chemischer Waffen. 
12.  Im Sinne des Artikels VI 
a)  bedeutet „Produktion“ einer Chemikalie ihre Bildung durch chemische Reaktion; 
b)  bedeutet „Verarbeitung“ einer Chemikalie einen physikalischen Prozeß, wie z.B. 
Formulierung, Extraktion und Reinigung, in dem eine Chemikalie nicht in eine andere 
umgewandelt wird; 
c)  bedeutet „Verbrauch“ einer Chemikalie ihre Umwandlung in eine andere Chemikalie 
mittels chemischer Reaktion. 
Art. III. Meldungen. (1) Jeder Vertragsstaat gibt der Organisation spätestens 30 Tage, 
nachdem dieses Übereinkommen für ihn in Kraft getreten ist, eine Meldung ab, in der er 
a)  in bezug auf chemische Waffen 
i)  meldet, ob er Eigentümer oder Besitzer chemischer Waffen ist oder ob sich an 
irgendeinem Ort unter seiner Hoheitsgewalt oder Kontrolle chemische Waffen befinden; 
ii)  nach Maßgabe des Teiles IV (A) Absätze 1 bis 3 des Verifikationsanhangs den 
genauen Standort, die Gesamtmenge und ein ausführliches Verzeichnis der in seinem 
Eigentum oder Besitz oder an irgendeinem Ort unter seiner Hoheitsgewalt oder Kontrolle 
befindlichen chemischen Waffen angibt, ausgenommen die unter Ziffer iii bezeichneten 
chemischen Waffen; 
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iii)  nach Maßgabe des Teiles IV (A) Absatz 4 des Verifikationsanhangs über alle in 
seinem Hoheitsgebiet an irgendeinem Ort unter der Hoheitsgewalt oder Kontrolle eines 
anderen Staates befindlichen chemischen Waffen berichtet, die im Eigentum oder Besitz eines 
anderen Staates sind; 
iv)  meldet, ob er seit dem 1. Januar 1946 unmittelbar oder mittelbar chemische Waffen 
weitergegeben oder empfangen hat, und nach Maßgabe des Teiles IV (A) Absatz 5 des 
Verifikationsanhangs die Weitergabe oder den Empfang dieser Waffen angibt; 
v)  nach Maßgabe des Teiles IV (A) Absatz 6 des Verifikationsanhangs seinen 
allgemeinen Plan für die Vernichtung der in seinem Eigentum oder Besitz oder an 
irgendeinem Ort unter seiner Hoheitsgewalt oder Kontrolle befindlichen chemischen Waffen 
darlegt; 
b)  in bezug auf alte chemische Waffen und zurückgelassene chemische Waffen 
i)  meldet, ob sich in seinem Hoheitsgebiet alte chemische Waffen befinden, und nach 
Maßgabe des Teiles IV (B) Absatz 3 des Verifikationsanhangs alle verfügbaren Informationen 
beibringt; 
ii)  meldet, ob sich in seinem Hoheitsgebiet zurückgelassene chemische Waffen befinden, 
und nach Maßgabe des Teiles IV (B) Absatz 8 des Verifikationsanhangs alle verfügbaren 
Informationen beibringt; 
iii)  meldet, ob er chemische Waffen im Hoheitsgebiet anderer Staaten zurückgelassen hat, 
und nach Maßgabe des Teiles IV (B) Absatz 10 des Verifikationsanhangs alle verfügbaren 
Informationen beibringt; 
c)  in bezug auf Einrichtungen zur Herstellung chemischer Waffen 
i)  meldet, ob er Einrichtungen zur Herstellung chemischer Waffen in seinem Eigentum 
oder Besitz hat oder gehabt hat oder ob sich solche Einrichtungen an irgendeinem Ort unter 
seiner Hoheitsgewalt oder Kontrolle befinden oder zu irgendeinem Zeitpunkt seit dem 1. 
Januar 1946 befunden haben; 
ii)  nach Maßgabe des Teiles V Absatz 1 des Verifikationsanhangs die Einrichtungen zur 
Herstellung chemischer Waffen angibt, die sich in seinem Eigentum oder Besitz oder an 
irgendeinem Ort unter seiner Hoheitsgewalt oder Kontrolle befinden oder zu irgendeinem 
Zeitpunkt seit dem 1. Januar 1946 befunden haben, ausgenommen die unter Ziffer iii 
bezeichneten Einrichtungen; 
iii)  nach Maßgabe des Teiles V Absatz 2 des Verifikationsanhangs über alle 
Einrichtungen zur Herstellung chemischer Waffen in seinem Hoheitsgebiet berichtet, die im 
Eigentum oder Besitz eines anderen Staates sind oder gewesen sind oder die sich zu 
irgendeinem Zeitpunkt seit dem 1. Januar 1946 an irgendeinem Ort unter der Hoheitsgewalt 
oder Kontrolle eines anderen Staates befunden haben; 
iv)  nach Maßgabe des Teiles V Absätze 3 bis 5 des Verifikationsanhangs meldet, ob er 
seit dem 1. Januar 1946 unmittelbar oder mittelbar Einrichtungen zur Herstellung chemischer 
Waffen weitergegeben oder empfangen hat, und die Weitergabe oder den Empfang dieser 
Einrichtungen angibt;  
v)  nach Maßgabe des Teiles V Absatz 6 des Verifikationsanhangs seinen allgemeinen 
Plan für die Vernichtung der in seinem Eigentum oder Besitz oder an irgendeinem Ort unter 
seiner Hoheitsgewalt oder Kontrolle befindlichen Einrichtungen zur Herstellung chemischer 
Waffen darlegt; 
vi)  nach Maßgabe des Teiles V Absatz 1 Ziffer i des Verifikationsanhangs Maßnahmen 
angibt, die zur Schließung von in seinem Eigentum oder Besitz oder an irgendeinem Ort unter 
seiner Hoheitsgewalt oder Kontrolle befindlichen Einrichtungen zur Herstellung chemischer 
Waffen zu treffen sind;  
vii)  nach Maßgabe des Teiles V Absatz 7 des Verifikationsanhangs seinen allgemeinen 
Plan für jede zeitweilige Umstellung der in seinem Eigentum oder Besitz oder an irgendeinem 
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Ort unter seiner Hoheitsgewalt oder Kontrolle befindlichen Einrichtungen zur Herstellung 
chemischer Waffen in Einrichtungen zur Vernichtung chemischer Waffen darlegt; 
d)  in bezug auf sonstige Einrichtungen den genauen Standort, die Art und den 
allgemeinen Umfang der Tätigkeiten jeder in seinem Eigentum oder Besitz oder an 
irgendeinem Ort unter seiner Hoheitsgewalt oder Kontrolle befindlichen Einrichtung oder 
jedes entsprechenden Unternehmens angibt, die seit dem 1. Januar 1946 hauptsächlich für die 
Entwicklung chemischer Waffen geplant, gebaut oder verwendet worden sind. Die Meldung 
bezieht sich auch auf Laboratorien und Erprobungsstellen; 
e)  in bezug auf Mittel zur Bekämpfung von Unruhen die chemische Bezeichnung, die 
Strukturformel und - falls zugeordnet - die Registriernummer jeder Chemikalie nach 
Chemical Abstracts Service angibt, die er zur Bekämpfung von Unruhen besitzt. Diese 
Meldung wird spätestens 30 Tage, nachdem eine Veränderung stattgefunden hat, auf den 
neuesten Stand gebracht. 
(2)  Es steht einem Vertragsstaat frei, die Bestimmungen dieses Artikels und die 
entsprechenden Bestimmungen des Teiles IV des Verifikationsanhangs auf die vor dem 1. 
Januar 1977 in seinem Hoheitsgebiet vergrabenen und dort verbleibenden oder auf die vor 
dem 1. Januar 1985 ins Meer eingebrachten chemischen Waffen anzuwenden. 
Art. IV. Chemische Waffen. (1) Dieser Artikel und die genauen Verfahren für seine 
Durchführung finden Anwendung auf alle im Eigentum oder Besitz eines Vertragsstaats oder 
an irgendeinem Ort unter seiner Hoheitsgewalt oder Kontrolle befindlichen chemischen 
Waffen, ausgenommen alte chemische Waffen und zurückgelassene chemische Waffen, auf 
die Teil IV (B) des Verifikationsanhangs Anwendung findet. 
(2)  Die genauen Verfahren für die Durchführung dieses Artikels sind im 
Verifikationsanhang dargelegt. 
(3)  Alle Orte, an denen die in Absatz 1 bezeichneten chemischen Waffen gelagert sind 
oder vernichtet werden, unterliegen der systematischen Verifikation durch Inspektion vor Ort 
und der Überwachung durch Instrumente vor Ort nach Maßgabe des Teiles IV (A) des 
Verifikationsanhangs. 
(4)  Jeder Vertragsstaat gewährt sofort nach Abgabe seiner Meldung gemäß Artikel III 
Absatz 1 Buchstabe a Zugang zu den in Absatz 1 bezeichneten chemischen Waffen zwecks 
systematischer Verifikation der Meldung durch Inspektion vor Ort. Danach darf ein 
Vertragsstaat keine dieser chemischen Waffen entfernen, es sei denn, er bringt sie zu einer 
Einrichtung zur Vernichtung chemischer Waffen. Er gewährt Zugang zu solchen chemischen 
Waffen zum Zweck der systematischen Verifikation vor Ort. 
(5)  Jeder Vertragsstaat gewährt Zugang zu den in seinem Eigentum oder Besitz oder an 
irgendeinem Ort unter seiner Hoheitsgewalt oder Kontrolle befindlichen Einrichtungen zur 
Vernichtung chemischer Waffen zwecks systematischer Verifikation durch Inspektion vor Ort 
und Überwachung durch Instrumente vor Ort. 
(6)  Jeder Vertragsstaat vernichtet alle in Absatz 1 bezeichneten chemischen Waffen nach 
Maßgabe des Verifikationsanhangs und in Übereinstimmung mit der vereinbarten 
Geschwindigkeit und Abfolge der Vernichtung (im folgenden als "Reihenfolge der 
Vernichtung" bezeichnet). Die Vernichtung beginnt spätestens zwei Jahre, nachdem dieses 
Übereinkommen für ihn in Kraft getreten ist, und endet spätestens zehn Jahre nach 
Inkrafttreten des Übereinkommens. Ein Vertragsstaat wird jedoch nicht daran gehindert, die 
chemischen Waffen in kürzerer Zeit zu vernichten. 
(7)  Jeder Vertragsstaat 
a)  legt spätestens 60 Tage vor Beginn jedes jährlichen Vernichtungszeitraums nach Teil 
IV (A) Absatz 29 des Verifikationsanhangs ausführliche Pläne für die Vernichtung der in 
Absatz 1 bezeichneten chemischen Waffen vor; die ausführlichen Pläne erfassen alle 
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Bestände, die im Lauf des nächsten jährlichen Vernichtungszeitraums vernichtet werden 
sollen; 
b)  gibt jedes Jahr spätestens 60 Tage nach Ablauf jedes jährlichen 
Vernichtungszeitraums Meldungen ab über die Durchführung seiner Pläne zur Vernichtung 
der in Absatz 1 bezeichneten chemischen Waffen; 
c)  bestätigt spätestens 30 Tage nach Abschluß des Vernichtungsvorgangs, daß alle in 
Absatz 1 bezeichneten chemischen Waffen vernichtet worden sind. 
(8)  Ratifiziert ein Staat dieses Übereinkommen oder tritt er ihm nach dem in Absatz 6 
festgelegten zehnjährigen Vernichtungszeitraum bei, so vernichtet er die in Absatz 1 
bezeichneten chemischen Waffen so bald wie möglich. Für diesen Vertragsstaat legt der 
Exekutivrat die Reihenfolge der Vernichtung und die Verfahren für eine strenge Verifikation 
der Vernichtung fest. 
(9)  Chemische Waffen, die ein Vertragsstaat nach der Erstmeldung der chemischen 
Waffen entdeckt, werden nach Maßgabe des Teiles IV (A) des Verifikationsanhangs 
angegeben, sichergestellt und vernichtet. 
(10)  Jeder Vertragsstaat sorgt bei der Beförderung, Probenahme, Lagerung und 
Vernichtung chemischer Waffen vorrangig für die Sicherheit des Menschen und den Schutz 
der Umwelt. Jeder Vertragsstaat befördert chemische Waffen, entnimmt Proben von ihnen, 
lagert und vernichtet sie im Einklang mit seinen innerstaatlichen Sicherheits- und 
Emissionsnormen. 
(11)  Jeder Vertragsstaat, in dessen Hoheitsgebiet sich chemische Waffen im Eigentum oder 
Besitz eines anderen Staates oder an irgendeinem Ort unter der Hoheitsgewalt oder Kontrolle 
eines anderen Staates befinden, bemüht sich nach besten Kräften sicherzustellen, daß diese 
chemischen Waffen spätestens ein Jahr nach dem Zeitpunkt, zu dem das Übereinkommen für 
ihn in Kraft getreten ist, von seinem Hoheitsgebiet entfernt werden. Werden sie nicht 
innerhalb eines Jahres entfernt, so kann der Vertragsstaat die Organisation und andere 
Vertragsstaaten ersuchen, bei der Vernichtung dieser chemischen Waffen Hilfe zu leisten. 
(12)  Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, mit anderen Vertragsstaaten 
zusammenzuarbeiten, die auf zweiseitiger Grundlage oder über das Technische Sekretariat um 
Information oder Hilfe in bezug auf Methoden und Verfahren für eine sichere und 
ordnungsgemäße Vernichtung chemischer Waffen ersuchen. 
(13)  Bei der Durchführung der Verifikationstätigkeiten nach diesem Artikel und Teil IV 
(A) des Verifikationsanhangs prüft die Organisation Maßnahmen, durch die vermieden wird, 
daß die Bestimmungen der zweiseitigen oder mehrseitigen Übereinkünfte zwischen den 
Vertragsstaaten über die Verifikation der Lagerung chemischer Waffen und ihrer Vernichtung 
doppelt erfüllt werden. Zu diesem Zweck beschließt der Exekutivrat, die Verifikation auf 
Ergänzungen der aufgrund solcher zweiseitigen oder mehrseitigen Übereinkünfte 
durchgeführten Maßnahmen zu beschränken, falls er der Auffassung ist, daß 
a)  die Verifikationsbestimmungen einer solchen Übereinkunft mit den 
Verifikationsbestimmungen in diesem Artikel und in Teil IV (A) des Verifikationsanhangs 
übereinstimmen; 
b)  die Durchführung einer solchen Übereinkunft eine ausreichende Gewähr für die 
Einhaltung der einschlägigen Bestimmungen dieses Übereinkommens bietet; 
c)  die Vertragsparteien der zweiseitigen oder mehrseitigen Übereinkunft die 
Organisation uneingeschränkt über ihre Verifikationstätigkeiten auf dem laufenden halten. 
(14)  Faßt der Exekutivrat einen Beschluß nach Absatz 13, so hat die Organisation das 
Recht, die Durchführung der zweiseitigen oder mehrseitigen Übereinkunft zu überwachen. 
(15)  Die Absätze 13 und 14 lassen die Verpflichtung eines Vertragsstaats, Meldungen 
aufgrund des Artikels III, des vorliegenden Artikels und des Teiles IV (A) des 
Verifikationsanhangs abzugeben, unberührt. 
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(16)  Jeder Vertragsstaat trägt die Kosten für die Vernichtung der chemischen Waffen, zu 
deren Vernichtung er verpflichtet ist. Er trägt ferner die Kosten für die Verifikation der 
Lagerung und Vernichtung dieser chemischen Waffen, sofern der Exekutivrat nichts anderes 
beschließt. Beschließt der Exekutivrat, die Verifikationsmaßnahmen der Organisation nach 
Absatz 13 zu beschränken, so werden die Kosten für die ergänzende Verifikation und 
Überwachung durch die Organisation, wie in Artikel VIII Absatz 7 festgelegt, nach dem 
Berechnungsschlüssel der Vereinten Nationen getragen. 
(17)  Es steht einem Vertragsstaat frei, die Bestimmungen dieses Artikels und die 
einschlägigen Bestimmungen des Teiles IV des Verifikationsanhangs auf die vor dem 1. 
Januar 1977 in seinem Hoheitsgebiet vergrabenen und dort verbleibenden oder auf die vor 
dem 1. Januar 1985 ins Meer eingebrachten chemischen Waffen anzuwenden. 
Art. V. Einrichtungen zur Herstellung chemischer Waffen. (1) Dieser Artikel und die genauen 
Verfahren für seine Durchführung finden Anwendung auf sämtliche im Eigentum oder Besitz 
eines Vertragsstaats oder an irgendeinem Ort unter seiner Hoheitsgewalt oder Kontrolle 
befindlichen Einrichtungen zur Herstellung chemischer Waffen. 
(2)  Die genauen Verfahren für die Durchführung dieses Artikels sind im 
Verifikationsanhang festgelegt. 
(3)  Alle in Absatz 1 bezeichneten Einrichtungen zur Herstellung chemischer Waffen 
unterliegen der systematischen Verifikation durch Inspektion vor Ort und Überwachung durch 
Instrumente vor Ort nach Maßgabe des Teiles V des Verifikationsanhangs.  
(4)  Jeder Vertragsstaat stellt sogleich alle Tätigkeiten in den in Absatz 1 bezeichneten 
Einrichtungen zur Herstellung chemischer Waffen ein, soweit es sich nicht um Tätigkeiten 
handelt, die für die Schließung der Einrichtung erforderlich sind. 
(5)  Ein Vertragsstaat darf keine neue Einrichtung zur Herstellung chemischer Waffen 
bauen und keine vorhandene Einrichtung für den Zweck der Herstellung chemischer Waffen 
oder für eine andere nach diesem Übereinkommen verbotene Tätigkeit verändern. 
(6)  Jeder Vertragsstaat gewährt, nachdem er die Meldung nach Artikel III Absatz 1 
Buchstabe c abgegeben hat, sofort Zugang zu den in Absatz 1 bezeichneten Einrichtungen zur 
Herstellung chemischer Waffen zwecks systematischer Verifikation der Meldung durch 
Inspektion vor Ort. 
(7)  Jeder Vertragsstaat 
a)  schließt spätestens 90 Tage, nachdem dieses Übereinkommen für ihn in Kraft getreten 
ist, alle in Absatz 1 bezeichneten Einrichtungen zur Herstellung chemischer Waffen nach 
Maßgabe des Teiles V des Verifikationsanhangs und gibt dies bekannt; 
b)  gewährt nach der Schließung Zugang zu den in Absatz 1 bezeichneten Einrichtungen 
zur Herstellung chemischer Waffen zwecks systematischer Verifikation durch Inspektion vor 
Ort und Überwachung durch Instrumente vor Ort, um zu gewährleisten, daß die Einrichtung 
geschlossen bleibt und später vernichtet wird. 
(8)  Jeder Vertragsstaat vernichtet alle in Absatz 1 bezeichneten Einrichtungen zur 
Herstellung chemischer Waffen und die damit zusammenhängenden Einrichtungen und 
Ausrüstungen nach Maßgabe des Verifikationsanhangs und in Übereinstimmung mit der 
vereinbarten Geschwindigkeit und Abfolge der Vernichtung (im folgenden als „Reihenfolge 
der Vernichtung“ bezeichnet). Die Vernichtung beginnt spätestens ein Jahr, nachdem dieses 
Übereinkommen für ihn in Kraft getreten ist, und endet spätestens zehn Jahre nach 
Inkrafttreten des Übereinkommens. Ein Vertragsstaat wird jedoch nicht daran gehindert, die 
Einrichtungen in kürzerer Zeit zu vernichten. 
(9)  Jeder Vertragsstaat 
a)  legt spätestens 180 Tage vor Beginn der Vernichtung der in Absatz 1 bezeichneten 
Einrichtungen zur Herstellung chemischer Waffen ausführliche Pläne für die Vernichtung 
jeder Einrichtung vor; 
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b)  gibt jedes Jahr spätestens 90 Tage nach dem Ablauf jedes jährlichen 
Vernichtungszeitraums Meldungen ab über die Durchführung seiner Pläne zur Vernichtung 
aller in Absatz 1 bezeichneten Einrichtungen zur Herstellung chemischer Waffen; 
c)  bestätigt spätestens 30 Tage nach Abschluß des Vernichtungsvorgangs, daß alle in 
Absatz 1 bezeichneten Einrichtungen zur Herstellung chemischer Waffen vernichtet worden 
sind. 
(10)  Ratifiziert ein Staat dieses Übereinkommen oder tritt er ihm nach dem in Absatz 8 
festgelegten zehnjährigen Vernichtungszeitraum bei, so vernichtet er die in Absatz 1 
bezeichneten Einrichtungen zur Herstellung chemischer Waffen so bald wie möglich. Für 
diesen Vertragsstaat legt der Exekutivrat die Reihenfolge der Vernichtung und die Verfahren 
für eine strenge Verifikation der Vernichtung fest. 
(11)  Jeder Vertragsstaat sorgt bei der Vernichtung der Einrichtungen zur Herstellung 
chemischer Waffen vorrangig für die Sicherheit des Menschen und den Schutz der Umwelt. 
Jeder Vertragsstaat vernichtet die Einrichtungen zur Herstellung chemischer Waffen im 
Einklang mit seinen innerstaatlichen Sicherheits- und Emissionsnormen.  
(12)  Die in Absatz 1 bezeichneten Einrichtungen zur Herstellung chemischer Waffen 
können in Übereinstimmung mit Teil V Absätze 18 bis 25 des Verifikationsanhangs 
zeitweilig auf die Vernichtung chemischer Waffen umgestellt werden. Eine derart umgestellte 
Einrichtung muß vernichtet werden, sobald sie nicht mehr zur Vernichtung chemischer 
Waffen verwendet wird, in jedem Fall jedoch spätestens zehn Jahre nach Inkrafttreten dieses 
Übereinkommens. 
(13)  In Ausnahmefällen zwingender Notwendigkeit kann ein Vertragsstaat darum ersuchen, 
eine in Absatz 1 bezeichnete Einrichtung zur Herstellung chemischer Waffen für nach diesem 
Übereinkommen nicht verbotene Zwecke zu benutzen. Auf Empfehlung des Exekutivrats 
entscheidet die Konferenz der Vertragsstaaten, ob dem Ersuchen stattgegeben wird, und legt 
die Bedingungen fest, unter denen die Genehmigung nach Maßgabe des Teiles V Abschnitt D 
des Verifikationsanhangs erteilt wird. 
(14)  Die Einrichtung zur Herstellung chemischer Waffen wird so umgestellt, daß sie später 
ebenso wenig in eine Einrichtung zur Herstellung chemischer Waffen zurückverwandelt 
werden kann wie jede andere Einrichtung, die ohne Einbeziehung von in Liste 1 genannten 
Chemikalien für industrielle, landwirtschaftliche, forschungsbezogene, medizinische, 
pharmazeutische oder sonstige friedliche Zwecke genutzt wird. 
(15)  Alle umgestellten Einrichtungen unterliegen der systematischen Verifikation durch 
Inspektion vor Ort und Überwachung durch Instrumente vor Ort nach Maßgabe des Teiles V 
Abschnitt D des Verifikationsanhangs. 
(16)  Bei der Durchführung der Verifikationstätigkeiten nach diesem Artikel und Teil V des 
Verifikationsanhangs prüft die Organisation Maßnahmen, durch die vermieden wird, daß die 
Bestimmungen der zweiseitigen oder mehrseitigen Übereinkünfte zwischen den 
Vertragsstaaten über die Verifikation der Einrichtungen zur Herstellung chemischer Waffen 
und ihrer Vernichtung doppelt erfüllt werden. Zu diesem Zweck beschließt der Exekutivrat, 
die Verifikation auf Ergänzungen der aufgrund solcher zweiseitigen oder mehrseitigen 
Übereinkünfte durchgeführten Maßnahmen zu beschränken, falls er der Auffassung ist, daß 
a) die Verifikationsbestimmungen einer solchen Übereinkunft mit den 
Verifikationsbestimmungen 
in diesem Artikel und in Teil V des Verifikationsanhangs übereinstimmen; 
b)  die Durchführung der Übereinkunft eine ausreichende Gewähr für die Einhaltung der 
einschlägigen Bestimmungen dieses Übereinkommens bietet; 
c)  die Vertragsparteien der zweiseitigen oder mehrseitigen Übereinkunft die 
Organisation uneingeschränkt über ihre Verifikationstätigkeiten auf dem laufenden halten. 
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(17)  Faßt der Exekutivrat einen Beschluß nach Absatz 16, so hat die Organisation das 
Recht, die Durchführung der zweiseitigen oder mehrseitigen Übereinkunft zu überwachen. 
(18)  Die Absätze 16 und 17 lassen die Verpflichtung eines Vertragsstaats, Meldungen 
aufgrund des Artikels III, des vorliegenden Artikels und des Teiles V des 
Verifikationsanhangs abzugeben, unberührt. 
(19)  Jeder Vertragsstaat trägt die Kosten für die Vernichtung der Einrichtungen zur 
Herstellung chemischer Waffen, zu deren Vernichtung er verpflichtet ist. Er trägt ferner die 
Kosten für die Verifikation aufgrund dieses Artikels, sofern der Exekutivrat nichts anderes 
beschließt. Beschließt der Exekutivrat, die Verifikationsmaßnahmen der Organisation nach 
Absatz 16 zu beschränken, so werden die Kosten für die ergänzende Verifikation und 
Überwachung durch die Organisation, wie in Artikel VIII Absatz 7 festgelegt, nach dem 
Berechnungsschlüssel der Vereinten Nationen getragen. 
Art. VI. Nach diesem Übereinkommen nicht verbotene Tätigkeiten. (1) Vorbehaltlich dieses 
Übereinkommens hat jeder Vertragsstaat das Recht, toxische Chemikalien und ihre 
Vorprodukte für nach diesem Übereinkommen nicht verbotene Zwecke zu entwickeln, zu 
produzieren, anderweitig zu erwerben, zurückzubehalten, weiterzugeben und zu verwenden. 
(2)  Jeder Vertragsstaat trifft die notwendigen Maßnahmen, um sicherzustellen, daß 
toxische Chemikalien und ihre Vorprodukte in seinem Hoheitsgebiet oder an einem anderen 
Ort unter seiner Hoheitsgewalt oder Kontrolle nur für nach diesem Übereinkommen nicht 
verbotene Zwecke entwickelt, produziert, anderweitig erworben, zurückbehalten, 
weitergegeben oder verwendet werden. Zu diesem Zweck und um zu überprüfen, ob die 
Tätigkeiten mit seinen Verpflichtungen aus dem Übereinkommen im Einklang sind, 
unterwirft jeder Vertragsstaat die in den Listen 1, 2 und 3 des Anhangs über Chemikalien 
genannten Chemikalien sowie Einrichtungen im Zusammenhang mit diesen Chemikalien und 
andere im Verifikationsanhang bezeichnete Einrichtungen, die sich in seinem Hoheitsgebiet 
oder an einem anderen Ort unter seiner Hoheitsgewalt oder Kontrolle befinden, den in dem 
Verifikationsanhang vorgesehenen Verifikationsmaßnahmen. 
(3)  Jeder Vertragsstaat unterwirft die in Liste 1 genannten Chemikalien (im folgenden als 
„Chemikalien der Liste 1“ bezeichnet) den in Teil VI des Verifikationsanhangs bezeichneten 
Verboten über die Produktion, den Erwerb, die Zurückbehaltung, die Weitergabe und die 
Verwendung. Er unterwirft die Chemikalien der Liste 1 und die in Teil VI des 
Verifikationsanhangs bezeichneten Einrichtungen einer systematischen Verifikation durch 
Inspektion vor Ort und Überwachung durch Instrumente vor Ort nach Maßgabe jenes Teiles 
des Verifikationsanhangs. 
(4)  Jeder Vertragsstaat unterwirft die in Liste 2 genannten Chemikalien (im folgenden als 
„Chemikalien der Liste 2“ bezeichnet) und die in Teil VII des Verifikationsanhangs 
bezeichneten Einrichtungen der Datenüberwachung und der Verifikation vor Ort nach 
Maßgabe jenes Teiles des Verifikationsanhangs.  
(5)  Jeder Vertragsstaat unterwirft die in Liste 3 genannten Chemikalien (im folgenden als 
„Chemikalien der Liste 3“ bezeichnet) und die in Teil VIII des Verifikationsanhangs 
bezeichneten Einrichtungen der Datenüberwachung und der Verifikation vor Ort nach 
Maßgabe jenes Teiles des Verifikationsanhangs. 
(6)  Jeder Vertragsstaat unterwirft die in Teil IX des Verifikationsanhangs bezeichneten 
Einrichtungen der Datenüberwachung und gegebenenfalls der Verifikation vor Ort nach 
Maßgabe jenes Teiles des Verifikationsanhangs, sofern die Konferenz der Vertragsstaaten 
nicht nach Teil IX Absatz 22 des Verifikationsanhangs etwas anderes beschließt. 
(7)  Jeder Vertragsstaat gibt spätestens 30 Tage, nachdem dieses Übereinkommen für ihn 
in Kraft getreten ist, eine Erstmeldung der betreffenden Chemikalien und Einrichtungen in 
Übereinstimmung mit dem Verifikationsanhang ab. 
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(8)  Jeder Vertragsstaat gibt jährliche Meldungen über die betreffenden Chemikalien und 
Einrichtungen in Übereinstimmung mit dem Verifikationsanhang ab. 
(9)  Für die Zwecke der Verifikation vor Ort gewährt jeder Vertragsstaat, wie im 
Verifikationsanhang vorgeschrieben, den Inspektoren Zugang zu den Einrichtungen. 
(10)  Bei der Durchführung von Verifikationstätigkeiten vermeidet das Technische 
Sekretariat jede unangemessene Einmischung in die Tätigkeiten des Vertragsstaats auf 
chemischem Gebiet für nach diesem Übereinkommen nicht verbotene Zwecke und beachtet 
insbesondere die im Anhang über den Schutz vertraulicher Informationen (im folgenden als 
„Vertraulichkeitsanhang“ bezeichnet) festgelegten Bestimmungen. 
(11)  Dieser Artikel ist so anzuwenden, daß eine Behinderung der wirtschaftlichen oder 
technologischen Entwicklung der Vertragsstaaten und der internationalen Zusammenarbeit im 
Bereich der Tätigkeiten auf chemischem Gebiet für nach diesem Übereinkommen nicht 
verbotene Zwecke vermieden wird; hierzu zählt der internationale Austausch 
wissenschaftlicher und technischer Informationen und von Chemikalien und Ausrüstungen für 
die Produktion, Verarbeitung oder Verwendung von Chemikalien für nach diesem 
Übereinkommen nicht verbotene Zwecke. 
Art. VII. Innerstaatliche Durchführungsmaßnahmen. Allgemeine Verpflichtungen.             (1) 
Jeder Vertragsstaat trifft im Einklang mit seinen verfassungsrechtlichen Verfahren die 
notwendigen Maßnahmen, um seine Verpflichtungen aus diesem Übereinkommen zu erfüllen. 
Insbesondere 
a)  verbietet er natürlichen und juristischen Personen, an irgendeinem Ort in seinem 
Hoheitsgebiet oder an einem anderen Ort unter seiner völkerrechtlich anerkannten 
Hoheitsgewalt Tätigkeiten vorzunehmen, die einem Vertragsstaat aufgrund dieses 
Übereinkommens verboten sind; hierzu gehört auch die Schaffung von Strafbestimmungen in 
bezug auf solche Tätigkeiten; 
b)  läßt er an keinem Ort unter seiner Kontrolle Tätigkeiten zu, die einem Vertragsstaat 
aufgrund dieses Übereinkommens verboten sind; 
c)  erstreckt er im Einklang mit dem Völkerrecht die unter Buchstabe a geschaffenen 
Strafbestimmungen auf Tätigkeiten, die einem Vertragsstaat aufgrund dieses 
Übereinkommens verboten sind und von natürlichen Personen seiner Staatsangehörigkeit an 
irgendeinem Ort vorgenommen werden. 
(2)  Jeder Vertragsstaat arbeitet mit anderen Vertragsstaaten zusammen und gewährt in 
geeigneter Form rechtliche Hilfe, um die Erfüllung der Verpflichtungen nach Absatz 1 zu 
erleichtern. 
(3)  Jeder Vertragsstaat sorgt bei der Erfüllung seiner Verpflichtungen aus diesem 
Übereinkommen vorrangig für die Sicherheit des Menschen und den Schutz der Umwelt und 
arbeitet gegebenenfalls mit anderen Vertragsstaaten in dieser Hinsicht zusammen.  
Beziehungen zwischen dem Vertragsstaat und der Organisation. 
(4)  Jeder Vertragsstaat bestimmt oder errichtet zur Erfüllung seiner Verpflichtungen aus 
diesem Übereinkommen eine nationale Behörde, die als innerstaatliche Anlaufstelle für die 
wirksame Verbindung zu der Organisation und anderen Vertragsstaaten dient. Jeder 
Vertragsstaat teilt der Organisation zu dem Zeitpunkt, zu dem das Übereinkommen für ihn in 
Kraft tritt, seine nationale Behörde mit. 
(5)  Jeder Vertragsstaat unterrichtet die Organisation über die zur Durchführung dieses 
Übereinkommens getroffenen Gesetzgebungs- und Verwaltungsmaßnahmen. 
(6)  Jeder Vertragsstaat behandelt Informationen und Daten, die er im Zusammenhang mit 
der Durchführung dieses Übereinkommens von der Organisation vertraulich erhält, 
vertraulich und mit besonderer Sorgfalt. Er behandelt solche Informationen und Daten 
ausschließlich im Zusammenhang mit seinen Rechten und Pflichten aus dem Übereinkommen 
und nach Maßgabe des Vertraulichkeitsanhangs. 
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(7)  Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, mit der Organisation bei der Wahrnehmung ihrer 
sämtlichen Aufgaben zusammenzuarbeiten und insbesondere dem Technischen Sekretariat 
Hilfe zu leisten. 
Artikel VIII. Die Organisation. A. Allgemeine Bestimmungen. (1)  Die Vertragsstaaten dieses 
Übereinkommens errichten hiermit die Organisation für das Verbot chemischer Waffen zur 
Verwirklichung von Ziel und Zweck des Übereinkommens, zur Gewährleistung der 
Durchführung seiner Bestimmungen, einschließlich derjenigen über die internationale 
Verifikation der Einhaltung des Übereinkommens, und als Rahmen für die Konsultation und 
Zusammenarbeit zwischen den Vertragsstaaten. 
(2)  Alle Vertragsstaaten dieses Übereinkommens sind Mitglieder der Organisation. Einem 
Vertragsstaat darf seine Mitgliedschaft in der Organisation nicht entzogen werden. 
(3)  Die Organisation hat ihren Sitz in Den Haag, Königreich der Niederlande. 
(4)  Als Organe der Organisation werden hiermit die Konferenz der Vertragsstaaten, der 
Exekutivrat und das Technische Sekretariat geschaffen. 
(5)  Die Organisation führt ihre in diesem Übereinkommen vorgesehenen 
Verifikationstätigkeiten mit der größtmöglichen Zurückhaltung durch, ohne die fristgerechte 
und wirksame Erreichung ihrer Ziele zu gefährden. Sie fordert nur die Informationen und 
Daten an, die zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus dem Übereinkommen erforderlich sind. 
Sie trifft alle Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz der Vertraulichkeit von Informationen über 
zivile und militärische Tätigkeiten und Einrichtungen, von denen sie bei der Durchführung 
des Übereinkommens Kenntnis erhält, und beachtet insbesondere die Bestimmungen des 
Vertraulichkeitsanhangs. 
(6)  Bei der Durchführung ihrer Verifikationstätigkeiten prüft die Organisation 
Maßnahmen, mit denen sie aus den in Wissenschaft und Technik erzielten Fortschritten 
Nutzen ziehen kann. 
(7)  Die Kosten für die Tätigkeiten der Organisation werden von den Vertragsstaaten nach 
dem Berechnungsschlüssel der Vereinten Nationen getragen, der der unterschiedlichen 
Anzahl der Mitglieder in den Vereinten Nationen und dieser Organisation angepaßt ist, 
vorbehaltlich der Artikel IV und V. Die finanziellen Beiträge der Vertragsstaaten an die 
Vorbereitungskommission werden in angemessener Weise von ihren Beiträgen zum 
ordentlichen Haushalt abgezogen. Der Haushalt der Organisation umfaßt zwei getrennte 
Kapitel, einen für die Verwaltungs- und sonstigen Kosten und einen für die 
Verifikationskosten. 
(8)  Ein Mitglied der Organisation, das mit der Zahlung seiner finanziellen Beiträge an die 
Organisation im Rückstand ist, hat kein Stimmrecht in der Organisation, wenn die Höhe 
seiner Rückstände dem Betrag seiner Beiträge für die vorangegangenen vollen zwei Jahre 
entspricht oder diesen Betrag übersteigt. Die Konferenz der Vertragsstaaten kann diesem 
Mitglied trotzdem erlauben, sein Stimmrecht auszuüben, wenn sie sich davon überzeugt hat, 
daß das Zahlungsversäumnis auf Umstände zurückzuführen ist, auf die das Mitglied keinen 
Einfluß hat. 
B. Die Konferenz der Vertragsstaaten. Zusammensetzung, Verfahren und Beschlussfassung. 
(9)  Die Konferenz der Vertragsstaaten (im folgenden als "Konferenz" bezeichnet) besteht 
aus allen Mitgliedern dieser Organisation. Jedes Mitglied hat einen Vertreter in der 
Konferenz; er kann von Stellvertretern und Beratern begleitet werden. 
(10)  Die erste Tagung der Konferenz wird vom Verwahrer spätestens 30 Tage nach 
Inkrafttreten dieses Übereinkommens einberufen. 
(11)  Die Konferenz tritt zu ordentlichen Tagungen zusammen; diese finden jedes Jahr statt, 
sofern die Konferenz nichts anderes beschließt. 
(12)  Außerordentliche Tagungen der Konferenz werden einberufen 
a)  auf Beschluß der Konferenz; 
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b)  auf Antrag des Exekutivrats; 
c)  auf Antrag eines Mitglieds, unterstützt von einem Drittel der Mitglieder, oder 
d)  zur Überprüfung der Wirkungsweise dieses Übereinkommens nach Absatz 22. 
Die außerordentliche Tagung wird spätestens 30 Tage nach Eingang des Antrags beim 
Generaldirektor des Technischen Sekretariats einberufen, sofern in dem Antrag nichts anderes 
vorgesehen ist und es sich nicht um einen Fall nach Buchstabe d handelt. 
(13)  Die Konferenz wird auch in Übereinstimmung mit Artikel XV Absatz 2 als 
Änderungskonferenz einberufen. 
(14)  Die Tagungen der Konferenz finden am Sitz der Organisation statt, sofern die 
Konferenz nichts anderes beschließt. 
(15)  Die Konferenz gibt sich eine Geschäftsordnung. Zu Beginn jeder ordentlichen Tagung 
wählt sie ihren Vorsitzenden und sonstige erforderliche Amtsträger. Diese bleiben so lange im 
Amt, bis auf der nächsten ordentlichen Tagung ein neuer Vorsitzender und andere Amtsträger 
gewählt sind. 
(16)  Die Konferenz ist beschlußfähig, wenn die Mehrheit der Mitglieder der Organisation 
anwesend ist. 
(17)  Jedes Mitglied der Organisation hat in der Konferenz eine Stimme. 
(18)  Die Konferenz faßt ihre Beschlüsse über Verfahrensfragen mit der einfachen Mehrheit 
der anwesenden und abstimmenden Mitglieder. Beschlüsse über Sachfragen sollen soweit 
möglich durch Konsens gefaßt werden. Kommt ein Konsens nicht zustande, wenn eine Frage 
zur Abstimmung gestellt wird, so vertagt der Vorsitzende die Abstimmung um 24 Stunden 
und bemüht sich während dieser Frist nach Kräften, das Zustandekommen eines Konsenses zu 
erleichtern; vor Ablauf dieser Frist erstattet er der Konferenz Bericht. Kommt nach Ablauf 
von 24 Stunden ein Konsens nicht zustande, so faßt die Konferenz den Beschluß mit 
Zweidrittelmehrheit der anwesenden und abstimmenden Mitglieder, sofern in diesem 
Übereinkommen nichts anderes vorgesehen ist. Ist strittig, ob es sich bei einer Frage um eine 
Sachfrage handelt, so wird die Frage als Sachfrage behandelt, sofern nicht die Konferenz mit 
der für Beschlüsse über Sachfragen erforderlichen Mehrheit etwas anderes beschließt.  
Befugnisse und Aufgaben. 
(19)  Die Konferenz ist das Hauptorgan der Organisation. Sie behandelt alle Fragen, 
Angelegenheiten oder Themen im Rahmen dieses Übereinkommens, einschließlich derjenigen 
im Zusammenhang mit den Befugnissen und Aufgaben des Exekutivrats und des Technischen 
Sekretariats. Sie kann zu allen Fragen, Angelegenheiten oder Themen, die das 
Übereinkommen betreffen und von einem Vertragsstaat aufgeworfen oder ihr vom 
Exekutivrat zur Kenntnis gebracht werden, Empfehlungen abgeben und Beschlüsse fassen. 
(20)  Die Konferenz der Vertragsstaaten wacht über die Durchführung dieses 
Übereinkommens und handelt im Interesse der Förderung seines Ziels und seines Zwecks. Die 
Konferenz überprüft die Einhaltung des Übereinkommens. Sie wacht ferner über die 
Tätigkeiten des Exekutivrats und des Technischen Sekretariats; sie kann beiden Organen für 
die Wahrnehmung ihrer Aufgaben Leitlinien im Einklang mit dem Übereinkommen erteilen. 
(21)  Die Konferenz 
a)  prüft und verabschiedet auf ihren ordentlichen Tagungen den Bericht, das Programm 
und den Haushalt der Organisation, die vom Exekutivrat vorgelegt werden, und prüft andere 
Berichte; 
b)  entscheidet über den Schlüssel für die von den Vertragsstaaten zu entrichtenden 
finanziellen Beiträge nach Absatz 7; 
c)  wählt die Mitglieder des Exekutivrats; 
d)  ernennt den Generaldirektor des Technischen Sekretariats (im folgenden als 
"Generaldirektor" bezeichnet); 
e)  genehmigt die vom Exekutivrat vorgelegte Geschäftsordnung des Exekutivrats; 



104 
 

 
  
 

f)  setzt die Nebenorgane ein, die sie zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben in 
Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen für notwendig hält; 
g)  fördert die internationale Zusammenarbeit zu friedlichen Zwecken im Bereich der 
Tätigkeiten  auf chemischem Gebiet; 
h)  überprüft wissenschaftliche und technologische Entwicklungen, die auf die 
Wirksamkeit dieses Übereinkommens Auswirkungen haben könnten, und weist in diesem 
Zusammenhang den Generaldirektor an, einen wissenschaftlichen Beirat einzusetzen, der es 
ihm in Wahrnehmung seiner Aufgaben ermöglicht, der Konferenz, dem Exekutivrat oder 
Vertragsstaaten auf wissenschaftlichen und technologischen Gebieten, die das 
Übereinkommen berühren, fachliche Beratung zu erteilen. Der wissenschaftliche Beirat setzt 
sich aus unabhängigen Fachleuten zusammen, die aufgrund der von der Konferenz 
angenommenen Aufgabenstellung ernannt werden; 
i)  prüft und genehmigt auf ihrer ersten Tagung die von der Vorbereitungskommission 
ausgearbeiteten Entwürfe von Vereinbarungen, Bestimmungen und Leitlinien; 
j)  gründet auf ihrer ersten Tagung den freiwilligen Hilfsfonds nach Artikel X; 
k)  trifft die erforderlichen Maßnahmen, um nach Artikel XII die Einhaltung dieses 
Übereinkommens zu gewährleisten und jede Lage zu bereinigen und zu beheben, die zu 
dem Übereinkommen im Widerspruch steht. 
(22)  Die Konferenz tritt spätestens ein Jahr nach Ablauf des fünften und des zehnten Jahres 
nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens und zu jedem anderen möglicherweise 
beschlossenen Zeitpunkt innerhalb dieses Zeitraums zu außerordentlichen Tagungen 
zusammen, um die Wirkungsweise des Übereinkommens zu überprüfen. Bei diesen 
Überprüfungen wird einschlägigen wissenschaftlichen und technologischen Entwicklungen 
Rechnung getragen. Danach werden zu demselben Zweck weitere Tagungen der Konferenz in 
Abständen von fünf Jahren einberufen, sofern nichts anderes beschlossen wird. 
C. Der Exekutivrat. 
Zusammensetzung, Verfahren und Beschlussfassung. 
(23)  Der Exekutivrat besteht aus 41 Mitgliedern. Jeder Vertragsstaat hat das Recht, nach 
dem Grundsatz der Rotation dem Exekutivrat anzugehören. Die Mitglieder des Exekutivrats 
werden von der Konferenz für eine Amtszeit von zwei Jahren gewählt. Um die wirksame 
Arbeitsweise dieses Übereinkommens zu gewährleisten, setzt sich der Exekutivrat unter 
besonderer Berücksichtigung einer gerechten geographischen Verteilung, der Bedeutung der 
chemischen Industrie sowie der politischen und Sicherheitsinteressen wie folgt zusammen:  
a)  neun Vertragsstaaten aus Afrika, die von den in dieser Region ansässigen 
Vertragsstaaten bestimmt werden. Es gilt als vereinbart, daß als Grundlage für diese 
Bestimmung in der Regel drei von diesen neun Vertragsstaaten aufgrund international 
gemeldeter und veröffentlichter Daten die Vertragsstaaten mit der bedeutendsten nationalen 
chemischen Industrie in der Region sind; außerdem vereinbart die regionale Gruppe auch 
weitere regionale Faktoren, die für die Bestimmung dieser drei Mitglieder zu berücksichtigen 
sind; 
b)  neun Vertragsstaaten aus Asien, die von den in dieser Region ansässigen 
Vertragsstaaten bestimmt werden. Es gilt als vereinbart, daß als Grundlage für diese 
Bestimmung in der Regel vier von diesen neun Vertragsstaaten aufgrund international 
gemeldeter und veröffentlichter Daten die Vertragsstaaten mit der bedeutendsten nationalen 
chemischen Industrie in der Region sind; außerdem vereinbart die regionale Gruppe auch 
weitere regionale Faktoren, die für die Bestimmung dieser vier Mitglieder zu berücksichtigen 
sind; 
c)  fünf Vertragsstaaten aus Osteuropa, die von den in dieser Region ansässigen 
Vertragsstaaten 
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bestimmt werden. Es gilt als vereinbart, daß als Grundlage für diese Bestimmung in der Regel 
einer von diesen fünf Vertragsstaaten aufgrund international gemeldeter und veröffentlichter 
Daten der Vertragsstaat mit der bedeutendsten nationalen chemischen Industrie in der Region 
ist; außerdem vereinbart die regionale Gruppe auch weitere regionale Faktoren, die für die 
Bestimmung dieses einen Mitglieds zu berücksichtigen sind; 
d)  sieben Vertragsstaaten aus Lateinamerika und der Karibik, die von den in dieser 
Region ansässigen Vertragsstaaten bestimmt werden. Es gilt als vereinbart, daß als Grundlage 
für diese Bestimmung in der Regel drei von diesen sieben Vertragsstaaten aufgrund 
international gemeldeter und veröffentlichter Daten die Vertragsstaaten mit der bedeutendsten 
nationalen chemischen Industrie in der Region sind; außerdem vereinbart die regionale 
Gruppe auch weitere regionale Faktoren, die für die Bestimmung dieser drei Mitglieder zu 
berücksichtigen sind; 
e)  zehn Vertragsstaaten aus der Gruppe der westeuropäischen und anderen Staaten, die 
von den in dieser Region ansässigen Vertragsstaaten bestimmt werden. Es gilt als vereinbart, 
daß als Grundlage für diese Bestimmung in der Regel fünf von diesen zehn Vertragsstaaten 
aufgrund international gemeldeter und veröffentlichter Daten die Vertragsstaaten mit der 
bedeutendsten nationalen chemischen Industrie in der Region sind; außerdem vereinbart die 
regionale Gruppe auch weitere regionale Faktoren, die für die Bestimmung dieser fünf 
Mitglieder zu berücksichtigen sind; 
f)  ein weiterer Vertragsstaat, der von den in den Regionen Afrika, Asien sowie 
Lateinamerika und der Karibik ansässigen Vertragsstaaten der Reihe nach bestimmt wird. Es 
gilt als vereinbart, daß als Grundlage für die Bestimmung dieses Mitglieds der Grundsatz der 
Rotation angewendet wird. 
(24)  Bei der ersten Wahl in den Exekutivrat werden 20 Mitglieder für eine Amtszeit von 
einem Jahr gewählt; hierbei ist das in Absatz 23 beschriebene Zahlenverhältnis zu beachten. 
(25)  Nach vollständiger Durchführung der Artikel IV und V kann die Konferenz auf 
Ersuchen der Mehrheit der Mitglieder des Exekutivrats dessen Zusammensetzung im Licht 
von Entwicklungen überprüfen, die sich auf die in Absatz 23 bezeichneten und die 
Zusammensetzung des Exekutivrats bestimmenden Grundsätze beziehen. 
(26)  Der Exekutivrat arbeitet seine Geschäftsordnung aus und legt sie der Konferenz zur 
Genehmigung vor. 
(27)  Der Exekutivrat wählt seinen Vorsitzenden aus den Reihen seiner Mitglieder. 
(28)  Der Exekutivrat tritt zu ordentlichen Tagungen zusammen. Zwischen den ordentlichen 
Tagungen tritt er so oft zusammen, wie dies zur Wahrnehmung seiner Befugnisse und 
Aufgaben notwendig ist. 
(29)  Jedes Mitglied des Exekutivrats hat eine Stimme. Sofern in diesem Übereinkommen 
nichts anderes festgelegt ist, faßt der Exekutivrat seine Beschlüsse über Sachfragen mit 
Zweidrittelmehrheit aller seiner Mitglieder. Beschlüsse über Verfahrensfragen faßt der 
Exekutivrat mit der einfachen Mehrheit aller seiner Mitglieder. Ist strittig, ob es sich bei einer 
Frage um eine Sachfrage handelt, so wird die Frage als Sachfrage behandelt, sofern der 
Exekutivrat nicht mit der für Beschlüsse über Sachfragen erforderlichen Mehrheit etwas 
anderes beschließt. 
Befugnisse und Aufgaben. 
(30)  Der Exekutivrat ist das ausführende Organ der Organisation. Er ist der Konferenz 
gegenüber verantwortlich. Der Exekutivrat nimmt die ihm durch dieses Übereinkommen 
übertragenen Befugnisse und Aufgaben sowie die Aufgaben wahr, die ihm von der Konferenz 
zugewiesen werden. Dabei handelt er nach Maßgabe der Empfehlungen, Beschlüsse und 
Leitlinien der Konferenz und wacht darüber, daß sie ordnungsgemäß und ohne Unterbrechung 
durchgeführt werden. 
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(31)  Der Exekutivrat setzt sich für die wirksame Durchführung und Einhaltung dieses 
Übereinkommens ein. Er überwacht die Tätigkeiten des Technischen Sekretariats, arbeitet mit 
der zuständigen nationalen Behörde jedes einzelnen Vertragsstaats zusammen und erleichtert 
auf Ersuchen der Vertragsstaaten die Konsultationen und die Zusammenarbeit zwischen 
ihnen. 
(32)  Der Exekutivrat 
a)  prüft den Entwurf des Programms und des Haushalts der Organisation und legt ihn der 
Konferenz vor; 
b)  prüft den Entwurf des Berichts der Organisation über die Durchführung dieses 
Übereinkommens, den Bericht über die Ausübung seiner eigenen Tätigkeiten und etwaige 
Sonderberichte, die er für notwendig hält oder um welche die Konferenz ersucht, und legt dies 
alles der Konferenz vor; 
c)  trifft Vorkehrungen für die Tagungen der Konferenz; insbesondere arbeitet er die 
vorläufige Tagesordnung aus. 
(33)  Der Exekutivrat kann die Einberufung einer außerordentlichen Tagung der Konferenz 
beantragen. 
(34)  Der Exekutivrat 
a)  trifft im Namen der Organisation und vorbehaltlich der vorherigen Genehmigung 
durch die Konferenz Vereinbarungen oder Regelungen mit Staaten und internationalen 
Organisationen; 
b) trifft im Namen der Organisation Vereinbarungen mit Vertragsstaaten im 
Zusammenhang mit Artikel X und überwacht den in Artikel X bezeichneten freiwilligen 
Fonds;  
c)  genehmigt die vom Technischen Sekretariat mit Vertragsstaaten ausgehandelten 
Vereinbarungen oder Regelungen über die Durchführung von Verifikationstätigkeiten. 
(35)  Der Exekutivrat prüft jede in seinen Zuständigkeitsbereich fallende Frage oder 
Angelegenheit, die dieses Übereinkommen und seine Durchführung betrifft, darunter 
Bedenken wegen der Einhaltung des Übereinkommens und der Fälle der Nichteinhaltung; er 
unterrichtet gegebenenfalls die Vertragsstaaten und bringt die Frage oder Angelegenheit der 
Konferenz zur Kenntnis. 
(36)  Bei seiner Prüfung von Zweifeln oder Bedenken wegen der Einhaltung dieses 
Übereinkommens und der Fälle der Nichteinhaltung, darunter insbesondere der Mißbrauch 
der in diesem Übereinkommen vorgesehenen Rechte, konsultiert der Exekutivrat die 
betroffenen Vertragsstaaten und ersucht gegebenenfalls den Vertragsstaat, Maßnahmen zu 
treffen, um die Lage innerhalb einer festgesetzten Frist zu bereinigen. Soweit der Exekutivrat 
weitere Schritte für erforderlich hält, trifft er unter anderem eine oder mehrere der folgenden 
Maßnahmen:  
a)  Er unterrichtet alle Vertragsstaaten über die Frage oder Angelegenheit; 
b)  er bringt die Frage oder Angelegenheit der Konferenz zur Kenntnis; 
c)  er erteilt der Konferenz Empfehlungen über Maßnahmen zur Bereinigung der Lage 
und zur Gewährleistung der Einhaltung. 
In besonders schwerwiegenden und dringenden Fällen bringt der Exekutivrat die Frage oder 
Angelegenheit samt einschlägigen Informationen und Schlußfolgerungen unmittelbar der 
Generalversammlung oder dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zur Kenntnis. 
Gleichzeitig unterrichtet er alle Vertragsstaaten über diesen Schritt. 
D.  Das Technische Sekretariat 
(37)  Das Technische Sekretariat unterstützt die Konferenz und den Exekutivrat bei der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben. Das Technische Sekretariat führt die in diesem 
Übereinkommen vorgesehenen Verifikationsmaßnahmen durch. Es nimmt die übrigen ihm 
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durch das Übereinkommen übertragenen Aufgaben sowie die Aufgaben wahr, die ihm von der 
Konferenz und vom Exekutivrat zugewiesen werden. 
(38)  Das Technische Sekretariat 
a)  arbeitet den Entwurf des Programms und des Haushalts der Organisation aus und legt 
ihn dem Exekutivrat vor; 
b)  arbeitet den Entwurf des Berichts der Organisation über die Durchführung dieses 
Übereinkommens und weitere Berichte aus, welche die Konferenz oder der Exekutivrat 
anfordern, und legt sie dem Exekutivrat vor; 
c)  leistet der Konferenz, dem Exekutivrat und Nebenorganen verwaltungsmäßige und 
technische Hilfe; 
d)  richtet im Namen der Organisation Mitteilungen über Angelegenheiten bezüglich der 
Durchführung dieses Übereinkommens an die Vertragsstaaten und nimmt von diesen 
entsprechende Mitteilungen entgegen; 
e)  leistet den Vertragsstaaten bei der Durchführung dieses Übereinkommens technische 
Hilfe und nimmt technische Auswertungen vor, insbesondere der in den Listen genannten und 
der nicht genannten Chemikalien. 
(39)  Das Technische Sekretariat 
a)  handelt mit Vertragsstaaten Vereinbarungen oder Regelungen, die dem Exekutivrat 
zur Genehmigung vorgelegt werden, über die Durchführung von Verifikationstätigkeiten aus; 
b)  koordiniert spätestens 180 Tage nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens die 
Errichtung und Unterhaltung ständiger Lager, die für Soforthilfemaßnahmen und humanitäre 
Hilfe seitens der Vertragsstaaten nach Artikel X Absatz 7 Buchstaben b und c bestimmt sind. 
Das Technische Sekretariat kann die gelagerten Gegenstände auf ihre Verwendbarkeit 
überprüfen. Die Konferenz prüft und genehmigt nach Absatz 21 Buchstabe i die 
Verzeichnisse der einzulagernden Gegenstände; 
c) verwaltet den in Artikel X bezeichneten freiwilligen Fonds, sammelt die von den 
Vertragsstaaten abgegebenen Meldungen und trägt auf Verlangen die für die Zwecke des 
Artikels X geschlossenen zweiseitigen Vereinbarungen zwischen Vertragsstaaten oder 
zwischen einem Vertragsstaat und der Organisation in ein Verzeichnis ein. 
(40)  Das Technische Sekretariat unterrichtet den Exekutivrat über jedes Problem, das sich 
bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben ergeben hat, einschließlich der Zweifel, Unklarheiten 
oder Unsicherheiten in bezug auf die Einhaltung dieses Übereinkommens, die ihm bei der 
Durchführung seiner Verifikationstätigkeiten zur Kenntnis gelangt sind und die es durch seine 
Konsultationen mit dem betreffenden Vertragsstaat nicht hat ausräumen oder klären können. 
(41)  Das Technische Sekretariat besteht aus einem Generaldirektor, der dessen Leiter und 
höchster Verwaltungsbeamter ist, sowie aus Inspektoren und dem gegebenenfalls benötigten 
wissenschaftlichen, technischen und sonstigen Personal. 
(42)  Das Inspektorat ist Teil des Technischen Sekretariats; es untersteht der Aufsicht des 
Generaldirektors. 
(43)  Der Generaldirektor wird von der Konferenz auf Empfehlung des Exekutivrats für 
eine Amtszeit von vier Jahren ernannt, die einmal verlängert werden kann. 
(44)  Der Generaldirektor ist gegenüber der Konferenz und dem Exekutivrat für die 
Ernennung der Bediensteten sowie für die Organisation und die Arbeitsweise des Technischen 
Sekretariats verantwortlich. Bei der Einstellung des Personals und der Festsetzung der 
Dienstverhältnisse ist vorrangig der Notwendigkeit Rechnung zu tragen, daß ein Höchstmaß 
an Leistungsfähigkeit, fachlicher Eignung und Ehrenhaftigkeit gewährleistet ist. Nur 
Staatsangehörige der Vertragsstaaten dürfen als Inspektoren oder als sonstiges Fach- und 
Büropersonal tätig sein. Die Bedeutung einer Auswahl des Personals auf möglichst breiter 
geographischer Grundlage ist gebührend zu berücksichtigen. Bei der Einstellung ist von dem 
Grundsatz auszugehen, daß das Personal auf das Mindestmaß beschränkt bleibt, das für die 
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ordnungsgemäße Wahrnehmung der Verantwortlichkeiten des Technischen Sekretariats 
erforderlich ist. 
(45)  Der Generaldirektor ist für die Organisation und die Arbeitsweise des in Absatz 21 
Buchstabe h bezeichneten wissenschaftlichen Beirats verantwortlich. Der Generaldirektor 
ernennt in Absprache mit den Vertragsstaaten die Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats, 
die diesem in persönlicher Eigenschaft angehören. Die Mitglieder des Beirats werden 
aufgrund ihres Fachwissens auf den für die Durchführung dieses Übereinkommens 
maßgeblichen besonderen Wissenschaftsgebieten ernannt. Der Generaldirektor kann auch 
gegebenenfalls in Absprache mit Mitgliedern des Beirats vorübergehend Arbeitsgruppen aus 
wissenschaftlichen Fachleuten einsetzen, damit sie Empfehlungen zu bestimmten Themen 
abgeben. In diesem Zusammenhang können die Vertragsstaaten dem Generaldirektor Listen 
von Fachleuten vorlegen. 
(46)  Der Generaldirektor, die Inspektoren und die sonstigen Mitglieder des Personals 
dürfen in Erfüllung ihrer Pflichten von einer Regierung oder von einer anderen Stelle 
außerhalb der Organisation Weisungen weder einholen noch entgegennehmen. Sie haben sich 
jeder Handlung zu enthalten, die ihrer Stellung als internationale, nur der Konferenz und dem 
Exekutivrat verantwortliche Bedienstete abträglich sein könnte.  
(47)  Jeder Vertragsstaat achtet den ausschließlich internationalen Charakter der 
Verantwortung des Generaldirektors, der Inspektoren oder der sonstigen Mitglieder des 
Personals und versucht nicht, sie bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu beeinflussen.  
E. Vorrechte und Immunitäten. 
(48)  Die Organisation besitzt im Hoheitsgebiet oder an jedem anderen Ort unter der 
Hoheitsgewalt 
oder Kontrolle eines Vertragsstaats die für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderliche 
Rechts- und Geschäftsfähigkeit und genießt die dafür notwendigen Vorrechte und 
Immunitäten. 
(49)  Die Delegierten der Vertragsstaaten mit ihren Stellvertretern und Beratern, die in den 
Exekutivrat ernannten Vertreter mit ihren Stellvertretern und Beratern, der Generaldirektor 
und das Personal der Organisation genießen die für die unabhängige Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben im Zusammenhang mit der Organisation erforderlichen Vorrechte und 
Immunitäten. 
(50)  Die Rechts- und Geschäftsfähigkeit, die Vorrechte und Immunitäten, auf die in diesem 
Artikel Bezug genommen wird, werden in Vereinbarungen zwischen der Organisation und 
den Vertragsstaaten sowie in Abkommen zwischen der Organisation und dem Staat, in dem 
sich der Sitz der Organisation befindet, festgelegt. Diese Vereinbarungen und Abkommen 
werden nach Absatz 21 Buchstabe i von der Konferenz geprüft und genehmigt. 
(51)  Unbeschadet der Absätze 48 und 49 genießen der Generaldirektor und das Personal 
des Technischen Sekretariats während der Durchführung von Verifikationstätigkeiten die in 
Teil II Abschnitt B des Verifikationsanhangs genannten Vorrechte und Immunitäten. 
Art. IX. Konsultationen, Zusammenarbeit und Tatsachenfeststellung. (1) Die Vertragsstaaten 
konsultieren einander und arbeiten unmittelbar oder über die Organisation oder durch andere 
geeignete internationale Verfahren, einschließlich solcher im Rahmen der Vereinten Nationen 
und im Einklang mit deren Charta, in jeder Angelegenheit zusammen, die in bezug auf Ziel 
und Zweck oder Durchführung dieses Übereinkommens aufgeworfen werden könnte. 
(2)  Unbeschadet des Rechts jedes Vertragsstaats, um eine Verdachtsinspektion zu 
ersuchen, sollen sich die Vertragsstaaten soweit möglich zunächst bemühen, durch Austausch 
von Informationen und durch Konsultationen untereinander jede Angelegenheit zu klären und 
zu bereinigen, die Zweifel über die Einhaltung dieses Übereinkommens hervorrufen kann 
oder wegen einer damit zusammenhängenden Angelegenheit, welche als zweifelhaft 
betrachtet werden kann, zu Bedenken Anlaß gibt. Ein Vertragsstaat, der von einem anderen 
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Vertragsstaat um Klarstellung einer Angelegenheit ersucht wird, welche nach Auffassung des 
ersuchenden Vertragsstaats zu Zweifeln oder Bedenken Anlaß gibt, übermittelt dem 
ersuchenden Vertragsstaat so bald wie möglich, spätestens jedoch zehn Tage nach Eingang 
des Ersuchens, ausreichende Informationen zur Beantwortung der entstandenen Zweifel oder 
Bedenken sowie eine Erklärung darüber, wie die übermittelten Informationen die 
Angelegenheit bereinigen. Das Übereinkommen läßt das Recht von zwei oder mehr 
Vertragsstaaten unberührt, im gegenseitigen Einvernehmen Inspektionen oder andere 
Verfahren untereinander zu vereinbaren, um eine Angelegenheit zu klären und zu bereinigen, 
die Zweifel über die Einhaltung des Übereinkommens hervorrufen kann oder wegen einer 
damit zusammenhängenden Angelegenheit, welche als zweifelhaft betrachtet werden kann, zu 
Bedenken Anlaß gibt. Solche Vereinbarungen lassen die Rechte und Pflichten eines 
Vertragsstaats aus anderen 
Bestimmungen des Übereinkommens unberührt.  
Verfahren bei einem Ersuchen um Klarstellung. 
(3)  Ein Vertragsstaat hat das Recht, den Exekutivrat zu ersuchen, bei der Klarstellung 
einer Lage zu helfen, die als zweifelhaft betrachtet werden kann oder die zu Bedenken über 
die Einhaltung dieses Übereinkommens durch einen anderen Vertragsstaat Anlaß gibt. Der 
Exekutivrat legt in seinem Besitz befindliche diesbezügliche geeignete Informationen vor. 
(4)  Ein Vertragsstaat hat das Recht, den Exekutivrat zu ersuchen, von einem anderen 
Vertragsstaat die Klarstellung einer Lage zu erwirken, die als zweifelhaft betrachtet werden 
kann oder die zu Bedenken über die Nichteinhaltung dieses Übereinkommens durch den 
Vertragsstaat Anlaß gibt. In solchem Fall gilt folgendes: 
a)  Der Exekutivrat leitet das Ersuchen um Klarstellung spätestens 24 Stunden nach 
dessen Eingang über den Generaldirektor an den betreffenden Vertragsstaat weiter; 
b)  der ersuchte Vertragsstaat legt dem Exekutivrat so bald wie möglich, spätestens 
jedoch zehn Tage nach Eingang des Ersuchens, die Klarstellung vor; 
c)  der Exekutivrat nimmt von der Klarstellung Kenntnis und übermittelt sie dem 
ersuchenden Vertragsstaat spätestens 24 Stunden nach ihrem Eingang; 
d)  hält der ersuchende Vertragsstaat die Klarstellung für unzulänglich, so hat er das 
Recht, den Exekutivrat zu ersuchen, von dem ersuchten Vertragsstaat eine weitere 
Klarstellung zu erhalten; 
e)  für die Beschaffung einer weiteren nach Buchstabe d erbetenen Klarstellung kann der 
Exekutivrat den Generaldirektor auffordern, aus den Mitarbeitern des Technischen 
Sekretariats oder, ist geeignetes Personal im Technischen Sekretariat nicht verfügbar, von 
außerhalb eine Sachverständigengruppe zur Prüfung aller verfügbaren Informationen und 
Daten der die Bedenken hervorrufenden Lage einzusetzen. Die Sachverständigengruppe 
übermittelt dem Exekutivrat einen Sachbericht über ihre Feststellungen; 
f)  hält der ersuchende Vertragsstaat die nach den Buchstaben d und e erhaltene 
Klarstellung für unbefriedigend, so hat er das Recht, eine außerordentliche Tagung des 
Exekutivrats zu beantragen, an der betroffene Vertragsstaaten, die nicht Mitglieder des 
Exekutivrats sind, teilzunehmen berechtigt sind. Auf dieser außerordentlichen Tagung prüft 
der Exekutivrat die Angelegenheit; er kann jede Maßnahme empfehlen, die er zur 
Bereinigung der Lage für angebracht hält. 
(5)  Ein Vertragsstaat hat ferner das Recht, den Exekutivrat um Klarstellung einer Lage zu 
ersuchen, die als zweifelhaft betrachtet wird oder die zu Bedenken über die mögliche 
Nichteinhaltung dieses Übereinkommens durch den Vertragsstaat Anlaß gibt. Der Exekutivrat 
entspricht dem Ersuchen, indem er angemessene Hilfe leistet. 
(6)  Der Exekutivrat unterrichtet die Vertragsstaaten über jedes nach diesem Artikel 
gestellte Ersuchen um Klarstellung. 
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(7)  Werden die Zweifel oder Bedenken eines Vertragsstaats über eine mögliche 
Nichteinhaltung nicht innerhalb von 60 Tagen beseitigt, nachdem dem Exekutivrat das 
Ersuchen um Klarstellung vorgelegt wurde, oder ist dieser Vertragsstaat der Auffassung, daß 
seine Zweifel eine dringende Prüfung rechtfertigen, so ist er unbeschadet seines Rechts, um 
eine Verdachtsinspektion zu ersuchen, berechtigt, nach Artikel VIII Absatz 12 Buchstabe c 
eine außerordentliche Tagung der Konferenz zu beantragen. Auf dieser außerordentlichen 
Tagung prüft die Konferenz die Angelegenheit; sie kann jede Maßnahme empfehlen, die sie 
zur Bereinigung der Lage für angebracht hält.  
Verfahren bei Verdachtsinspektionen. 
(8)  Jeder Vertragsstaat hat das Recht, um eine Verdachtsinspektion vor Ort jeder 
Einrichtung oder an jedem Standort im Hoheitsgebiet oder an einem anderen Ort unter der 
Hoheitsgewalt oder Kontrolle eines anderen Vertragsstaats ausschließlich zum Zweck der 
Klarstellung oder Lösung von Fragen über die mögliche Nichteinhaltung dieses 
Übereinkommens zu ersuchen und diese Inspektion unverzüglich nach Maßgabe des 
Verifikationsanhangs an irgendeinem Ort von einem Inspektionsteam durchführen zu lassen, 
das vom Generaldirektor bestellt wird. 
(9)  Jeder Vertragsstaat ist verpflichtet, dafür zu sorgen, daß das Inspektionsersuchen nicht 
den Rahmen dieses Übereinkommens überschreitet und daß mit dem Inspektionsersuchen alle 
sachdienlichen Informationen beigebracht werden, auf deren Grundlage Bedenken über eine 
mögliche Nichteinhaltung des Übereinkommens, wie im Verifikationsanhang festgelegt ist, 
entstanden sind. Jeder Vertragsstaat unterläßt unbegründete Inspektionsersuchen in dem 
Bemühen, Mißbrauch zu vermeiden. Eine Verdachtsinspektion wird ausschließlich zu dem 
Zweck durchgeführt, Tatsachen über eine mögliche Nichteinhaltung festzustellen. 
(10)  Um die Einhaltung dieses Übereinkommens zu überprüfen, erlaubt jeder Vertragsstaat 
dem Technischen Sekretariat, die Verdachtsinspektion vor Ort nach Absatz 8 durchzuführen. 
(11)  Aufgrund eines Ersuchens um eine Verdachtsinspektion einer Einrichtung oder eines 
Standorts und nach den im Verifikationsanhang vorgesehenen Verfahren hat ein inspizierter 
Vertragsstaat 
a)  das Recht und die Verpflichtung, nach besten Kräften darzulegen, daß er dieses 
Übereinkommen einhält, und zu diesem Zweck das Inspektionsteam in die Lage zu versetzen, 
seinen Auftrag zu erfüllen; 
b)  die Verpflichtung, Zugang zum Inneren des im Ersuchen genannten Betriebsgeländes 
ausschließlich zu dem Zweck zu gewähren, Tatsachen in bezug auf die Bedenken wegen einer 
möglichen Nichteinhaltung des Übereinkommens festzustellen; 
c)  das Recht, Maßnahmen zum Schutz sicherheitsempfindlicher Vorrichtungen zu treffen 
und zu verhindern, daß vertrauliche Informationen und Daten, die mit diesem 
Übereinkommen nicht im Zusammenhang stehen, preisgegeben werden. 
(12)  Für die Teilnahme eines Beobachters gilt folgendes: 
a)  Der ersuchende Vertragsstaat darf, vorbehaltlich der Einwilligung des inspizierten 
Vertragsstaats, einen Vertreter entsenden, der Staatsangehöriger des ersuchenden 
Vertragsstaats oder eines dritten Vertragsstaats ist, um die Durchführung der 
Verdachtsinspektion zu beobachten. 
b)  Der inspizierte Vertragsstaat gewährt sodann dem Beobachter Zugang nach Maßgabe 
des Verifikationsanhangs. 
c)  Der inspizierte Vertragsstaat läßt in der Regel den vorgeschlagenen Beobachter zu; 
lehnt er ihn jedoch ab, so wird diese Tatsache im Schlußbericht festgehalten. 
(13)  Der ersuchende Vertragsstaat legt das Inspektionsersuchen um eine 
Verdachtsinspektion vor Ort dem Exekutivrat und gleichzeitig dem Generaldirektor zur 
sofortigen Erledigung vor. 
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(14)  Der Generaldirektor vergewissert sich sofort, daß das Inspektionsersuchen die in Teil 
X Absatz 4 des Verifikationsanhangs genannten Voraussetzungen erfüllt; falls notwendig, 
hilft er dem ersuchenden Vertragsstaat, das Inspektionsersuchen entsprechend abzufassen. 
Sobald das Inspektionsersuchen die vorgegebenen Voraussetzungen erfüllt, beginnen die 
Vorbereitungen für die Verdachtsinspektion. 
(15)  Der Generaldirektor übermittelt dem inspizierten Vertragsstaat das 
Inspektionsersuchen spätestens 12 Stunden vor der geplanten Ankunft des Inspektionsteams 
am Punkt der Einreise. 
(16)  Nachdem der Exekutivrat das Inspektionsersuchen erhalten hat, nimmt er Kenntnis 
von den Handlungen des Generaldirektors bezüglich des Ersuchens und verfolgt die 
Angelegenheit während des gesamten Inspektionsverfahrens. Seine Ausführungen dürfen den 
Inspektionsvorgang jedoch nicht verzögern. 
(17)  Der Exekutivrat kann spätestens 12 Stunden, nachdem er das Inspektionsersuchen 
erhalten hat, mit Dreiviertelmehrheit aller seiner Mitglieder beschließen, daß die Inspektion 
nicht vorgenommen wird, wenn er der Auffassung ist, daß das Ersuchen nicht stichhaltig, 
sondern mißbräuchlich ist oder, wie in Absatz 8 beschrieben, ganz eindeutig den Rahmen 
dieses Übereinkommens überschreitet. Weder der ersuchende noch der inspizierte 
Vertragsstaat nehmen an der Beschlußfassung teil. Faßt der Exekutivrat einen Beschluß gegen 
die Verdachtsinspektion, so werden die Vorbereitungen eingestellt und keine weiteren 
Handlungen bezüglich des Inspektionsersuchens vorgenommen; die betroffenen 
Vertragsstaaten werden entsprechend unterrichtet. 
(18) Der Generaldirektor erteilt einen Inspektionsauftrag für die Durchführung der 
Verdachtsinspektion. Der Inspektionsauftrag ist das in praktische Anordnungen umgesetzte 
Inspektionsersuchen nach den Absätzen 8 und 9; er entspricht dem Inspektionsersuchen. 
(19)  Die Verdachtsinspektion erfolgt nach Maßgabe des Teiles X oder im Fall eines 
behaupteten Einsatzes nach Maßgabe des Teiles XI des Verifikationsanhangs. Das 
Inspektionsteam handelt nach dem Grundsatz, die Verdachtsinspektion mit der 
größtmöglichen Zurückhaltung durchzuführen, die der wirksamen und fristgerechten 
Erfüllung seines Auftrags entspricht. 
(20)  Der inspizierte Vertragsstaat hilft dem Inspektionsteam während der gesamten 
Verdachtsinspektion und erleichtert seine Aufgabe. Schlägt der inspizierte Vertragsstaat nach 
Teil X Abschnitt C des Verifikationsanhangs andere Regelungen, mit deren Hilfe die 
Einhaltung dieses Übereinkommens dargelegt werden kann, als den uneingeschränkten und 
umfassenden Zugang vor, so bemüht er sich nach besten Kräften durch Konsultationen mit 
dem Inspektionsteam um eine Einigung über die Modalitäten für die Tatsachenfeststellung 
mit dem Ziel darzulegen, daß er das Übereinkommen einhält. 
(21)  Der Schlußbericht enthält die festgestellten Tatsachen sowie eine Bewertung durch 
das Inspektionsteam von Umfang und Art des Zugangs und der Zusammenarbeit, die für die 
zufriedenstellende Durchführung der Verdachtsinspektion gewährt wurden. Der 
Generaldirektor übermittelt den Schlußbericht des Inspektionsteams umgehend dem 
ersuchenden Vertragsstaat, dem inspizierten Vertragsstaat, dem Exekutivrat und allen anderen 
Vertragsstaaten. Der Generaldirektor übermittelt ferner dem Exekutivrat sogleich die 
Bewertungen des ersuchenden und des inspizierten Vertragsstaats sowie die Auffassungen 
anderer Vertragsstaaten, die dem Generaldirektor für diesen Zweck zugeleitet werden können, 
und stellt sie dann allen anderen Vertragsstaaten zur Verfügung. 
(22)  Der Exekutivrat überprüft den Schlußbericht des Inspektionsteams, sobald er ihm 
vorliegt, im Einklang mit seinen Befugnissen und Aufgaben; er greift alle Bedenken auf, die 
sich auf folgende Fragen beziehen: 
a)  ob ein Fall der Nichteinhaltung vorlag; 
b)  ob das Ersuchen nicht den Rahmen des Übereinkommens überschritt; 
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c)  ob das Recht, um eine Verdachtsinspektion zu ersuchen, mißbraucht wurde. 
(23)  Gelangt der Exekutivrat im Einklang mit seinen Befugnissen und Aufgaben zu der 
Auffassung, daß im Hinblick auf Absatz 22 weitere Maßnahmen erforderlich sind, so ergreift 
er die geeigneten Maßnahmen, um die Lage zu bereinigen und um sicherzustellen, daß das 
Übereinkommen eingehalten wird; insbesondere erteilt er der Konferenz besondere 
Empfehlungen. Im Falle des Mißbrauchs prüft der Exekutivrat die Frage, ob der ersuchende 
Vertragsstaat die finanziellen Lasten der Verdachtsinspektion mitzutragen hat. 
(24)  Der ersuchende Vertragsstaat und der inspizierte Vertragsstaat haben das Recht, sich 
am Überprüfungsverfahren zu beteiligen. Der Exekutivrat unterrichtet die Vertragsstaaten und 
die nächste Tagung der Konferenz von dem Ergebnis des Verfahrens. 
(25)  Hat der Exekutivrat der Konferenz besondere Empfehlungen erteilt, so prüft die 
Konferenz Maßnahmen nach Artikel XII. 
Artikel X. Hilfeleistung und Schutz gegen chemische Waffen. (1) Im Sinne dieses Artikels 
bedeutet "Hilfeleistung" die Koordinierung und die Gewährung von Schutz gegen chemische 
Waffen für die Vertragsstaaten; sie umfaßt unter anderem folgendes: Nachweisgeräte und 
Alarmsysteme, Schutzausrüstungen, Entgiftungsausrüstungen und Entgiftungsmittel, 
medizinische Gegenmittel und Behandlungen sowie Beratung über jede dieser 
Schutzmaßnahmen. 
(2)  Dieses Übereinkommen ist nicht so auszulegen, als beeinträchtige es das Recht eines 
Vertragsstaats, Mittel zum Schutz gegen chemische Waffen für nach diesem Übereinkommen 
nicht verbotene Zwecke zu erforschen, zu entwickeln, herzustellen, zu erwerben, 
weiterzugeben oder einzusetzen. 
(3)  Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, einen möglichst umfangreichen Austausch von 
Ausrüstung, Material sowie wissenschaftlichen und technischen Informationen über Mittel 
zum Schutz gegen chemische Waffen zu erleichtern, und er hat das Recht, sich daran zu 
beteiligen. 
(4)  Zur Erhöhung der Transparenz innerstaatlicher Programme im Zusammenhang mit 
Schutzmaßnahmen übermittelt jeder Vertragsstaat dem Technischen Sekretariat jedes Jahr 
Informationen über seine Programme in Übereinstimmung mit den von der Konferenz nach 
Artikel VIII Absatz 21 Buchstabe i zu prüfenden und zu genehmigenden Verfahren. 
(5)  Das Technische Sekretariat richtet spätestens 180 Tage nach Inkrafttreten dieses 
Übereinkommens eine Datenbank ein mit frei zugänglichen Informationen über verschiedene 
Mittel zum Schutz gegen chemische Waffen sowie mit den von den Vertragsstaaten 
beschafften Informationen und unterhält die Datenbank zur Benutzung durch jeden 
ersuchenden Vertragsstaat. Das Technische Sekretariat holt auch im Rahmen der ihm zur 
Verfügung stehenden Mittel auf Ersuchen eines Vertragsstaats Sachverständigengutachten ein 
und hilft diesem Vertragsstaat, seine Programme zur Entwicklung und Verbesserung seiner 
Fähigkeit zum Schutz gegen chemische Waffen umzusetzen. 
(6)  Dieses Übereinkommen ist nicht so auszulegen, als beeinträchtige es das Recht der 
Vertragsstaaten, auf zweiseitiger Ebene Hilfe zu erbitten und zu leisten und mit anderen 
Vertragsstaaten Einzelabkommen über Hilfeleistung in Notfällen zu schließen. 
(7)  Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, über die Organisation Hilfe zu leisten; zu diesem 
Zweck kann er eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen wählen: 
a)  Er beteiligt sich an dem freiwilligen Hilfsfonds, der von der Konferenz auf ihrer ersten 
Tagung gegründet wird; 
b)  er schließt nach Möglichkeit spätestens 180 Tage, nachdem dieses Übereinkommen 
für ihn in Kraft getreten ist, mit der Organisation Vereinbarungen über die auf Ersuchen zu 
leistende Hilfe; 
c)  er meldet spätestens 180 Tage, nachdem das Übereinkommen für ihn in Kraft getreten 
ist, die Art der Hilfe, die er zu leisten bereit ist, falls die Organisation dazu aufruft. Ist ein 
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Vertragsstaat später nicht imstande, die in seiner Meldung angegebene Hilfe zu leisten, so 
bleibt er gleichwohl verpflichtet, nach Maßgabe dieses Absatzes Hilfe zu leisten. 
(8)  Jeder Vertragsstaat hat das Recht, Hilfe und Schutz gegen den Einsatz oder die 
Androhung des Einsatzes chemischer Waffen zu erbitten und vorbehaltlich der in den 
Absätzen 9, 10 und 11 dargelegten Verfahren zu erhalten, wenn er der Auffassung ist, 
a)  daß chemische Waffen gegen ihn eingesetzt worden sind; 
b)  daß Mittel zur Bekämpfung von Unruhen als Mittel der Kriegführung gegen ihn 
eingesetzt worden sind; 
c)  daß er durch Handlungen oder Tätigkeiten eines Staates bedroht wird, die für die 
Vertragsstaaten nach Artikel I verboten sind. 
(9)  Das Ersuchen, das durch sachdienliche Informationen begründet wird, ist beim 
Generaldirektor einzureichen; dieser übermittelt es sofort dem Exekutivrat und allen 
Vertragsstaaten. Der Generaldirektor leitet das Ersuchen sofort an die Vertragsstaaten weiter, 
die angeboten haben, nach Absatz 7 Buchstaben b und c gegenüber dem betroffenen 
Vertragsstaat spätestens 12 Stunden nach Eingang des Ersuchens Soforthilfemaßnahmen bei 
einem Einsatz von chemischen Waffen oder von Mitteln zur Bekämpfung von Unruhen als 
Mittel der Kriegführung beziehungsweise humanitäre Hilfe bei einer ernsthaften Bedrohung 
durch den Einsatz von chemischen Waffen oder von Mitteln zur Bekämpfung von Unruhen 
als Mittel der Kriegführung einzuleiten. Der Generaldirektor leitet spätestens 24 Stunden nach 
Eingang des Ersuchens eine Untersuchung ein, auf die sich die später zu ergreifenden 
weiteren Maßnahmen stützen sollen. Er schließt die Untersuchung innerhalb von 72 Stunden 
ab und leitet dem Exekutivrat einen Bericht zu. Ist für den Abschluß der Untersuchung mehr 
Zeit erforderlich, so wird innerhalb derselben Frist ein Zwischenbericht vorgelegt. Die für die 
Untersuchung benötigte zusätzliche Frist darf 72 Stunden nicht überschreiten. Sie kann jedoch 
durch ähnliche Fristen weiter verlängert werden. Am Ende jeder zusätzlichen Frist wird dem 
Exekutivrat ein Bericht vorgelegt. Die Untersuchung stellt gegebenenfalls und im Einklang 
mit dem Ersuchen und den beigefügten Informationen die mit dem Ersuchen 
zusammenhängenden maßgeblichen Tatsachen sowie die Art und den Umfang der 
erforderlichen zusätzlichen Hilfe und des benötigten Schutzes fest. 
(10)  Der Exekutivrat tritt spätestens 24 Stunden nach Eingang eines Untersuchungsberichts 
zur Erörterung der Lage zusammen; innerhalb der folgenden 24 Stunden beschließt er mit 
einfacher Mehrheit über die Frage, ob das Technische Sekretariat angewiesen werden soll, 
zusätzliche Hilfe zu leisten. Das Technische Sekretariat übermittelt den Untersuchungsbericht 
und den vom Exekutivrat getroffenen Beschluß sofort allen Vertragsstaaten und einschlägigen 
internationalen Organisationen. Auf entsprechenden Beschluß des Exekutivrats leistet der 
Generaldirektor sofort Hilfe. Zu diesem Zweck kann der Generaldirektor mit dem 
ersuchenden Vertragsstaat, mit anderen Vertragsstaaten und mit einschlägigen internationalen 
Organisationen zusammenarbeiten. Die Vertragsstaaten bemühen sich nach besten Kräften, 
Hilfe zu leisten. 
(11)  Ergeben sich aus den aufgrund der laufenden Untersuchung zur Verfügung stehenden 
Informationen oder aus anderen zuverlässigen Quellen ausreichende Beweise dafür, daß der 
Einsatz chemischer Waffen Opfer gefordert hat und daß sofortiges Handeln unerläßlich ist, so 
unterrichtet der Generaldirektor alle Vertragsstaaten und trifft sofortige Hilfsmaßnahmen, 
wobei er sich der Mittel bedient, die ihm von der Konferenz für derartige Notfälle zur 
Verfügung gestellt worden sind. Der Generaldirektor hält den Exekutivrat über die nach 
diesem Absatz getroffenen Maßnahmen auf dem laufenden. 
Artikel XI. Wirtschaftliche und technologische Entwicklung. (1) Dieses Übereinkommen wird 
derart durchgeführt, daß eine Behinderung der wirtschaftlichen oder technologischen 
Entwicklung der Vertragsstaaten und der internationalen Zusammenarbeit im Bereich der 
Tätigkeiten auf chemischem Gebiet für nach diesem Übereinkommen nicht verbotene Zwecke 
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vermieden wird; dazu zählt der internationale Austausch wissenschaftlicher und technischer 
Informationen sowie von Chemikalien und Ausrüstungen zur Produktion, zur Verarbeitung 
und zum Einsatz von Chemikalien für nach diesem Übereinkommen nicht verbotene Zwecke. 
(2)  Vorbehaltlich dieses Übereinkommens und unbeschadet der Grundsätze und 
anwendbaren Regeln des Völkerrechts gilt für die Vertragsstaaten folgendes: 
a)  Sie haben das Recht, einzeln oder gemeinsam Chemikalien zu erforschen, zu 
entwickeln, zu produzieren, zu erwerben, zurückzuhalten, weiterzugeben und einzusetzen; 
b)  sie verpflichten sich, einen möglichst umfangreichen Austausch von Chemikalien, 
Ausrüstungen sowie wissenschaftlichen und technischen Informationen im Zusammenhang 
mit der Weiterentwicklung und Anwendung der Chemie für nach diesem Übereinkommen 
nicht verbotene Zwecke zu erleichtern, und sie haben das Recht, sich daran zu beteiligen; 
c)  sie behalten untereinander keine Beschränkungen bei, die mit den in diesem 
Übereinkommen übernommenen Verpflichtungen unvereinbar sind - auch nicht solche aus 
internationalen Übereinkünften -, welche den Handel mit wissenschaftlichen und technischen 
Kenntnissen beziehungsweise die Entwicklung und Förderung dieser Kenntnisse im Bereich 
der Chemie für industrielle, landwirtschaftliche, forschungsbezogene, medizinische, 
pharmazeutische oder sonstige friedliche Zwecke einschränken oder behindern würden; 
d)  sie benutzen dieses Übereinkommen nicht als Grundlage für die Anwendung anderer 
als in dem Übereinkommen vorgesehener oder erlaubter Maßnahmen und benutzen auch 
keine andere internationale Übereinkunft, um ein Ziel zu verfolgen, das mit diesem 
Übereinkommen unvereinbar ist; 
e)  sie verpflichten sich, ihre geltenden innerstaatlichen Rechtsvorschriften im Bereich 
des Handels mit Chemikalien zu überprüfen, um sie mit Ziel und Zweck dieses 
Übereinkommens in Einklang zu bringen. 
Artikel XII. Maßnahmen zur Bereinigung einer Lage und zur Gewährleistung der Einhaltung 
dieses Übereinkommens, einschließlich Sanktionen. (1) Die Konferenz trifft die in den 
Absätzen 2, 3 und 4 dargelegten notwendigen Maßnahmen, um die Einhaltung dieses 
Übereinkommens zu gewährleisten und jede Lage zu bereinigen und zu beheben, die zu dem 
Übereinkommen im Widerspruch steht. Bei der Prüfung der nach diesem Absatz zu 
ergreifenden Maßnahmen berücksichtigt die Konferenz alle vom Exekutivrat zu den Fragen 
vorgelegten Informationen und Empfehlungen. 
(2)  Ist ein Vertragsstaat vom Exekutivrat aufgefordert worden, Maßnahmen zur 
Bereinigung einer Lage zu treffen, die hinsichtlich der Einhaltung dieses Übereinkommens 
durch den Vertragsstaat Probleme aufwirft, und kommt er der Aufforderung innerhalb der 
festgesetzten Frist nicht nach, so kann die Konferenz unter anderem auf Empfehlung des 
Exekutivrats die Rechte und Vorrechte des Vertragsstaats aus dem Übereinkommen 
einschränken oder aussetzen, bis er die notwendigen Schritte unternimmt, um seinen 
Verpflichtungen aus dem Übereinkommen nachzukommen. 
(3)  Kann durch Tätigkeiten, die nach diesem Übereinkommen, insbesondere nach Artikel 
I, verboten sind, schwerer Schaden für Ziel und Zweck dieses Übereinkommens entstehen, so 
kann die Konferenz den Vertragsstaaten gemeinsame Maßnahmen im Einklang mit dem 
Völkerrecht empfehlen. 
(4)  In besonders schwerwiegenden Fällen bringt die Konferenz die Frage samt 
sachdienlichen Informationen und Schlußfolgerungen der Generalversammlung und dem 
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zur Kenntnis. 
Artikel XIII. Beziehung zu anderen internationalen Übereinkünften. Dieses Übereinkommen 
ist nicht so auszulegen, als beschränke oder verringere es in irgendeiner Weise die 
Verpflichtungen eines Staates aus dem am 17. Juni 1925 in Genf unterzeichneten Protokoll 
über das Verbot der Verwendung von erstickenden, giftigen oder ähnlichen Gasen sowie von 
bakteriologischen Mitteln im Kriege und aus dem am 10. April 1972 in London, Moskau und 
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Washington unterzeichneten Übereinkommen über das Verbot der Entwicklung, Herstellung 
und Lagerung bakteriologischer (biologischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie über die 
Vernichtung solcher Waffen. 
Artikel XIV. Beilegung von Streitigkeiten. (1) Streitigkeiten, die über die Anwendung oder 
Auslegung dieses Übereinkommens entstehen können, werden im Einklang mit den 
einschlägigen Bestimmungen des Übereinkommens und nach Maßgabe der Charta der 
Vereinten Nationen beigelegt. 
(2)  Entsteht zwischen zwei oder mehr Vertragsstaaten oder zwischen einem oder 
mehreren Vertragsstaaten und der Organisation eine Streitigkeit über die Auslegung oder 
Anwendung dieses Übereinkommens, so konsultieren die Parteien einander mit dem Ziel, eine 
umgehende Beilegung der Streitigkeit durch Verhandlung oder andere friedliche Mittel ihrer 
Wahl herbeizuführen, unter anderem durch Inanspruchnahme der geeigneten Organe des 
Übereinkommens sowie im gegenseitigen Einvernehmen durch Verweisung an den 
Internationalen Gerichtshof nach Maßgabe seines Statuts. Die beteiligten Vertragsstaaten 
halten den Exekutivrat über die getroffenen Maßnahmen auf dem laufenden. 
(3)  Der Exekutivrat kann zur Beilegung einer Streitigkeit durch die von ihm für 
zweckmäßig erachteten Mittel beitragen, indem er unter anderem seine guten Dienste 
anbietet, die an der Streitigkeit beteiligten Vertragsstaaten auffordert, das 
Beilegungsverfahren ihrer Wahl in Gang zu setzen, und für jedes vereinbarte Verfahren eine 
Frist vorschlägt.  
(4)  Die Konferenz prüft Fragen im Zusammenhang mit Streitigkeiten, die von 
Vertragsstaaten aufgeworfen oder ihr durch den Exekutivrat zur Kenntnis gebracht werden. 
Soweit sie dies für notwendig hält, schafft sie nach Maßgabe des Artikels VIII Absatz 21 
Buchstabe f Organe für die Beilegung dieser Streitigkeiten oder betraut vorhandene Organe 
mit dieser Aufgabe. 
(5)  Die Konferenz und der Exekutivrat werden unabhängig voneinander ermächtigt, den 
Internationalen Gerichtshof vorbehaltlich der Genehmigung durch die Generalversammlung 
der Vereinten Nationen um ein Gutachten zu einer Rechtsfrage zu ersuchen, die sich im 
Rahmen der Tätigkeiten der Organisation ergibt. Zwischen der Organisation und den 
Vereinten Nationen wird zu diesem Zweck im Einklang mit Artikel VIII Absatz 34 Buchstabe 
a eine Vereinbarung getroffen. 
(6)  Dieser Artikel läßt Artikel IX oder die Bestimmungen über Maßnahmen zur 
Bereinigung einer Lage und zur Gewährleistung der Einhaltung, einschließlich Sanktionen, 
unberührt. 
Artikel XV. Änderungen. (1) Jeder Vertragsstaat kann Änderungen dieses Übereinkommens 
vorschlagen. Jeder Vertragsstaat kann auch, wie in Absatz 4 festgelegt, Modifikationen der 
Anhänge des Übereinkommens vorschlagen. Die Vorschläge von Änderungen unterliegen den 
Verfahren in den 
Absätzen 2 und 3. Die in Absatz 4 bezeichneten Vorschläge von Modifikationen unterliegen 
den Verfahren in Absatz 5. 
(2)  Der Wortlaut eines Änderungsvorschlags wird dem Generaldirektor vorgelegt, der ihn 
an alle Vertragsstaaten und den Verwahrer weiterleitet. Der Änderungsvorschlag darf nur von 
einer Änderungskonferenz geprüft werden. Eine derartige Änderungskonferenz wird 
einberufen, wenn ein Drittel oder mehr der Vertragsstaaten dem Generaldirektor spätestens 30 
Tage nach der Weiterleitung des Änderungsvorschlags notifizieren, daß sie eine weitere 
Prüfung des Vorschlags befürworten. Die Änderungskonferenz findet unmittelbar im 
Anschluß an eine ordentliche Tagung der Konferenz statt, sofern die ersuchenden 
Vertragsstaaten nicht eine frühere Sitzung beantragen. Eine Änderungskonferenz findet 
frühestens 60 Tage nach der Weiterleitung des Änderungsvorschlags statt. 
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(3)  Änderungen treten für alle Vertragsstaaten 30 Tage nach Hinterlegung der 
Ratifikations- oder Annahmeurkunden durch alle unter Buchstabe b bezeichneten 
Vertragsstaaten in Kraft, 
a)  sobald sie auf der Änderungskonferenz durch Ja-Stimme der Mehrheit aller 
Vertragsstaaten ohne Nein-Stimme eines Vertragsstaats beschlossen worden sind und b) 
sobald sie von allen Vertragsstaaten, die auf der Änderungskonferenz eine Ja-Stimme 
abgegeben haben, ratifiziert oder angenommen worden sind. 
(4)  Um die Durchführbarkeit und Wirksamkeit des Übereinkommens zu gewährleisten, 
werden die Bestimmungen in den Anhängen in Übereinstimmung mit Absatz 5 modifiziert, 
soweit sich die vorgeschlagenen Modifikationen nur auf Angelegenheiten 
verwaltungsmäßiger oder technischer Art beziehen. Auch alle Modifikationen des Anhangs 
über Chemikalien erfolgen in Übereinstimmung mit Absatz 5. Das Verfahren der 
Modifikation nach Absatz 5 findet keine Anwendung auf die Abschnitte A und C des 
Vertraulichkeitsanhangs, Teil X des Verifikationsanhangs und die Begriffsbestimmungen in 
Teil I des Verifikationsanhangs, die sich ausschließlich auf Verdachtsinspektionen beziehen. 
(5)  Die in Absatz 4 bezeichneten Vorschläge von Modifikationen unterliegen folgenden 
Verfahren: 
a)  Der Wortlaut der vorgeschlagenen Modifikationen wird dem Generaldirektor mit den 
notwendigen Informationen übermittelt. Jeder Vertragsstaat und der Generaldirektor können 
zur Prüfung des Vorschlags zusätzliche Informationen beibringen. Der Generaldirektor leitet 
diese Vorschläge und Informationen umgehend an alle Vertragsstaaten, den Exekutivrat und 
den Verwahrer weiter; 
b)  spätestens 60 Tage nach Eingang des Vorschlags wertet der Generaldirektor ihn aus, 
um seine möglichen Folgen für dieses Übereinkommen und dessen Durchführung 
festzustellen, und übermittelt allen Vertragsstaaten und dem Exekutivrat einschlägige 
Informationen; 
c)  der Exekutivrat prüft den Vorschlag anhand aller ihm verfügbaren Informationen, 
insbesondere die Frage, ob der Vorschlag die Voraussetzungen des Absatzes 4 erfüllt. 
Spätestens 90 Tage nach Eingang des Vorschlags notifiziert der Exekutivrat allen 
Vertragsstaaten seine Empfehlung mit entsprechenden Erklärungen zur Prüfung. Die 
Vertragsstaaten bestätigen den Eingang innerhalb von zehn Tagen; 
d)  empfiehlt der Exekutivrat allen Vertragsstaaten, den Vorschlag anzunehmen, so gilt er 
als genehmigt, wenn innerhalb von 90 Tagen nach Eingang der Empfehlung kein 
Vertragsstaat dagegen Einspruch erhebt. Empfiehlt der Exekutivrat, den Vorschlag 
abzulehnen, so gilt er als abgelehnt, wenn innerhalb von 90 Tagen nach Eingang der 
Empfehlung kein Vertragsstaat gegen die Ablehnung Einspruch erhebt; 
e)  findet eine Empfehlung des Exekutivrats nicht die nach Buchstabe d erforderliche 
Annahme, so entscheidet die Konferenz auf ihrer nächsten Tagung über den Vorschlag, 
einschließlich der Frage, ob er die Voraussetzungen des Absatzes 4 erfüllt, als Sachfrage;  
f)  der Generaldirektor notifiziert allen Vertragsstaaten und dem Verwahrer jeden 
aufgrund dieses Absatzes gefaßten Beschluß; 
g)  nach diesem Verfahren genehmigte Modifikationen treten für alle Vertragsstaaten 180 
Tage nach dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem der Generalsekretär ihre Genehmigung notifiziert 
hat, sofern nicht eine andere Frist vom Exekutivrat empfohlen oder von der Konferenz 
beschlossen wird. 
Artikel XVI. Geltungsdauer und Rücktritt. (1) Die Geltungsdauer dieses Übereinkommens ist 
unbegrenzt. 
(2)  Jeder Vertragsstaat hat in Ausübung seiner staatlichen Souveränität das Recht, von 
diesem Übereinkommen zurückzutreten, wenn er feststellt, daß außergewöhnliche, mit dem 
Gegenstand des Übereinkommens zusammenhängende Ereignisse die höchsten Interessen 



117 
 

 
  
 

seines Landes gefährden. Er zeigt seinen Rücktritt allen anderen Vertragsstaaten, dem 
Exekutivrat, dem Verwahrer und dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen 90 Tage im 
voraus an. Diese Anzeige enthält eine Darlegung der außergewöhnlichen Ereignisse, die nach 
Auffassung des Vertragsstaats seine höchsten Interessen gefährden. 
(3)  Der Rücktritt eines Vertragsstaats von diesem Übereinkommen läßt die Pflicht der 
Staaten, weiterhin die aufgrund einschlägiger Regeln des Völkerrechts, insbesondere des 
Genfer Protokolls von 1925, übernommenen Verpflichtungen zu erfüllen, unberührt. 
Artikel XVII. Status der Anhänge. Die Anhänge sind Bestandteil dieses Übereinkommens. 
Jede Bezugnahme auf das Übereinkommen schließt die Anhänge ein. 
Artikel XVIII. Unterzeichnung. Dieses Übereinkommen liegt vor seinem Inkrafttreten für alle 
Staaten zur Unterzeichnung auf. 
Artikel XIX. Ratifikation. Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation durch die 
Unterzeichnerstaaten nach Maßgabe ihrer verfassungsrechtlichen Verfahren. 
Artikel XX. Beitritt. Jeder Staat, der dieses Übereinkommen nicht vor seinem Inkrafttreten 
unterzeichnet, kann ihm jederzeit danach beitreten. 
Artikel XXI. Inkrafttreten. (1) Dieses Übereinkommen tritt 180 Tage nach Hinterlegung der 
65. Ratifikationsurkunde in Kraft, keinesfalls jedoch früher als vor Ablauf von zwei Jahren, 
nachdem es zur Unterzeichnung aufgelegt wurde. 
(2)  Für Staaten, deren Ratifikations- oder Beitrittsurkunden nach Inkrafttreten dieses 
Übereinkommens hinterlegt werden, tritt es am 30. Tag nach Hinterlegung ihrer Ratifikations- 
oder Beitrittsurkunde in Kraft. 
Artikel XXII. Vorbehalte. Vorbehalte zu den Artikeln dieses Übereinkommens sind nicht 
zulässig. Vorbehalte zu den Anhängen des Übereinkommens, die mit Ziel und Zweck des 
Übereinkommens unvereinbar sind, sind nicht zulässig. 
Artikel XXIII. Verwahrer. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen wird hiermit zum 
Verwahrer dieses Übereinkommens bestimmt; er hat unter anderem folgende Aufgaben: 
a)  Er unterrichtet umgehend alle Unterzeichnerstaaten und alle beitretenden Staaten über 
den Zeitpunkt jeder Unterzeichnung, den Zeitpunkt jeder Hinterlegung einer Ratifikations- 
oder Beitrittsurkunde, den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Übereinkommens und den 
Eingang sonstiger Mitteilungen; 
b)  er übermittelt den Regierungen aller Unterzeichnerstaaten und aller beitretenden 
Staaten gehörig beglaubigte Abschriften dieses Übereinkommens; 
c)  er registriert dieses Übereinkommen nach Artikel 102 der Charta der Vereinten 
Nationen. 
Artikel XXIV. Verbindliche Wortlaute. Dieses Übereinkommen, dessen arabischer, 
chinesischer, englischer, französischer, russischer und spanischer Wortlaut gleichermaßen 
verbindlich ist, wird beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt. 
Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig befugten Unterzeichneten dieses Übereinkommen 
unterschrieben. 
Geschehen zu Paris am 13. Januar 1993. 
Anhang 1: Anhang über Chemikalien  
Anhang 2: Anhang über die Durchführung und Verifikation  
(„Verifikationsanhang“) 
Anhang 3:  Anhang über den Schutz vertraulicher Informationen  
(„Vertraulichkeitsanhang“) 
 
(von der Wiedergabe der Anhänge 1-3 [verfügbar über:  

http://www.bafa.de/ausfuhrkontrolle/de/cwue/vorschriften_pdf/cwue.pdf] wurde abgesehen) 
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20. Übereinkommen über nukleare Sicherheit vom 17.06.1994 
(BGBl. 1997 II 131) 

 
 
Präambel 
Die Vertragsparteien - 
i)  im Bewusstsein der Bedeutung, die der Gewährleistung einer sicheren, gut geregelten 
und umweltverträglichen Nutzung der Kernenergie für die internationale Staatengemeinschaft 
zukommt; 
ii)  in erneuter Bekräftigung der Notwendigkeit, weiterhin einen hohen Stand nuklearer 
Sicherheit weltweit zu fördern; 
iii)  in erneuter Bekräftigung dessen, dass die Verantwortung für die nukleare Sicherheit 
bei dem Staat liegt, dem die Hoheitsgewalt über eine Kernanlage zukommt; 
iv)  in dem Wunsch, eine wirksame nukleare Sicherheitskultur zu fördern; 
v)  in dem Bewusstsein, dass Unfälle in Kernanlagen grenzüberschreitende Auswirkungen 
haben können; 
vi)  eingedenk des Übereinkommens von 1979 über den physischen Schutz von 
Kernmaterial, des Übereinkommens von 1986 über die frühzeitige Benachrichtigung bei 
nuklearen Unfällen und des Übereinkommens von 1986 über Hilfeleistung bei nuklearen 
Unfällen oder radiologischen Notfällen; 
vii)  in Bekräftigung der Bedeutung internationaler Zusammenarbeit zur Verbesserung der 
nuklearen Sicherheit durch bestehende zweiseitige und mehrseitige Mechanismen und die 
Schaffung dieses wegbereitenden Übereinkommens; 
viii)  in der Erkenntnis, dass dieses Übereinkommen eine Verpflichtung zur Anwendung 
von Grundsätzen der Sicherheit für Kernanlagen und nicht so sehr von 
Sicherheitsanforderungen im einzelnen schafft und dass es international ausgearbeitete 
Sicherheitsrichtlinien gibt, die von Zeit zu Zeit auf den neusten Stand gebracht werden und 
somit richtungweisend sein können, wie mit gegenwärtigen Möglichkeiten ein hoher 
Sicherheitsstand erreicht werden kann; 
ix)  in Bekräftigung der Notwendigkeit, sofort mit der Ausarbeitung eines internationalen 
Übereinkommens über die Sicherheit im Umgang mit radioaktiven Abfällen zu beginnen, 
sobald der laufende Prozess der Entwicklung von Sicherheitsgrundlagen für den Umgang mit 
Abfällen zu breiter internationaler Übereinstimmung geführt hat; 
x)  in der Erkenntnis, dass weitere fachliche Arbeit im Zusammenhang mit der Sicherheit 
anderer Teile des Kernbrennstoffkreislaufs nützlich ist und dass diese Arbeit mit der Zeit die 
Entwicklung bestehender oder künftiger internationaler Instrumente erleichtern kann - 
sind wie folgt übereingekommen: 
Kapitel 1. Ziele, Begriffsbestimmungen und Anwendungsbereich 
Artikel 1. Ziele 
Ziele dieses Übereinkommens sind: 
i)  Erreichung und Beibehaltung eines weltweit hohen Standes nuklearer Sicherheit durch 
Verbesserung innerstaatlicher Maßnahmen und internationaler Zusammenarbeit, 
gegebenenfalls einschließlich sicherheitsbezogener technischer Zusammenarbeit; 
ii)  Schaffung und Beibehaltung wirksamer Abwehrvorkehrungen in Kernanlagen gegen 
mögliche radiologische Gefahren, um den einzelnen, die Gesellschaft und die Umwelt vor 
schädlichen Auswirkungen der von solchen Anlagen ausgehenden ionisierenden Strahlung zu 
schützen; 
iii)  Verhütung von Unfällen mit radiologischen Folgen und Milderung solcher Folgen, 
falls sie eintreten. 
Artikel 2. Begriffsbestimmungen 
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Im Sinne dieses Übereinkommens bedeutet 
i)  „Kernanlage“ für jede Vertragspartei jedes ortsgebundene zivile Kernkraftwerk unter 
ihrer Hoheitsgewalt einschließlich solcher Lagerungs-, Handhabungs- und 
Bearbeitungseinrichtungen für radioaktives Material, die sich auf demselben Gelände 
befinden und mit dem Betrieb des Kernkraftwerks unmittelbar zusammenhängen. Ein solches 
Werk gilt nicht mehr als Kernanlage, sobald alle nuklearen Brennelemente endgültig aus dem 
Reaktorkern entfernt, in Übereinstimmung mit genehmigten Verfahren sicher gelagert worden 
sind und die staatliche Stelle einem Stillegungsprogramm zugestimmt hat; 
ii)  „staatliche Stelle“ für jede Vertragspartei eine oder mehrere Stellen, die von dieser 
Vertragspartei mit der rechtlichen Befugnis ausgestattet sind, Genehmigungen zu erteilen und 
Standortwahl, Auslegung, Bau, Inbetriebnahme, Betrieb oder Stillegung von Kernanlagen zu 
regeln; 
iii)  „Genehmigung“ jede dem Antragsteller von der staatlichen Stelle erteilte 
Ermächtigung, die diesem die Verantwortung für Standortwahl, Auslegung, Bau, 
Inbetriebnahme, Betrieb und Stillegung einer Kernanlage überträgt. 
Artikel 3. Anwendungsbereich 
Dieses Übereinkommen findet auf die Sicherheit von Kernanlagen Anwendung. 
Kapitel 2. Verpflichtungen 
a)  Allgemeine Bestimmungen 
Artikel 4. Durchführungsmaßnahmen 
Jede Vertragspartei trifft im Rahmen ihres innerstaatlichen Rechts die Gesetzes-, 
Verordnungs- und Verwaltungsmaßnahmen und unternimmt sonstige Schritte, die zur 
Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus diesem Übereinkommen erforderlich sind. 
Artikel 5. Berichterstattung 
Jede Vertragspartei legt vor jeder in Artikel 20 bezeichneten Tagung einen Bericht über die 
von ihr getroffenen Maßnahmen zur Erfüllung jeder einzelnen Verpflichtung aus diesem 
Übereinkommen vor. 
Artikel 6. Vorhandene Kernanlagen 
Jede Vertragspartei trifft die geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Sicherheit 
der Kernanlagen, die zu dem Zeitpunkt, zu dem das Übereinkommen für die Vertragspartei in 
Kraft tritt, vorhanden sind, so bald wie möglich überprüft wird. Sollte es sich im 
Zusammenhang mit diesem Übereinkommen als notwendig erweisen, stellt die Vertragspartei 
sicher, dass alle zumutbaren und praktisch möglichen Verbesserungen dringend 
vorgenommen werden, um die Sicherheit der Kernanlage zu erhöhen. Kann eine solche 
Verbesserung nicht erreicht werden, sollen Pläne durchgeführt werden, die Kernanlagen so 
bald wie praktisch möglich abzuschalten. Bei der zeitlichen Festlegung der Abschaltung 
können der ganze energiewirtschaftliche Zusammenhang und mögliche Alternativen sowie 
die sozialen, umweltbezogenen und wirtschaftlichen Auswirkungen berücksichtigt werden. 
b)  Rahmen für Gesetzgebung und Vollzug 
Artikel 7. Rahmen für Gesetzgebung und Vollzug 
(1)  Jede Vertragspartei schafft einen Rahmen für Gesetzgebung und Vollzug zur 
Regelung der Sicherheit der Kernanlagen und erhält diesen aufrecht. 
(2)  Der Rahmen für Gesetzgebung und Vollzug sieht folgendes vor: 
i)  die Schaffung einschlägiger innerstaatlicher Sicherheitsvorschriften und -regelungen; 
ii)  ein Genehmigungssystem für Kernanlagen und das Verbot des Betriebs einer 
Kernanlage ohne Genehmigung; 
iii)  ein System für behördliche Prüfung und Beurteilung von Kernanlagen, um feststellen 
zu können, ob die einschlägigen Vorschriften und Genehmigungsbestimmungen eingehalten 
werden; 
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iv)  die Durchsetzung der einschlägigen Vorschriften und Genehmigungsbestimmungen, 
einschließlich Aussetzung, Änderung oder Widerruf. 
Artikel 8. Staatliche Stelle 
(1)  Jede Vertragspartei errichtet oder bestimmt eine staatliche Stelle, die mit der 
Durchführung des in Artikel 7 bezeichneten Rahmens für Gesetzgebung und Vollzug betraut 
und mit entsprechenden Befugnissen, Zuständigkeiten, Finanzmitteln und Personal 
ausgestattet ist, um die ihr übertragenen Aufgaben zu erfüllen. 
(2)  Jede Vertragspartei trifft die geeigneten Maßnahmen, um eine wirksame Trennung der 
Aufgaben der staatlichen Stelle von denjenigen anderer Stellen oder Organisationen, die mit 
der Förderung oder Nutzung von Kernenergie befasst sind, zu gewährleisten. 
Artikel 9. Verantwortung des Genehmigungsinhabers 
Jede Vertragspartei stellt sicher, dass die Verantwortung für die Sicherheit einer Kernanlage 
in erster Linie dem jeweiligen Genehmigungsinhaber obliegt; sie trifft die geeigneten 
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass jeder Inhaber einer solchen Genehmigung seiner 
Verantwortung nachkommt. 
c)  Allgemeine Sicherheitsüberlegungen 
Artikel 10. Vorrang der Sicherheit 
Jede Vertragspartei trifft die geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, dass alle 
Organisationen, die mit Tätigkeiten in unmittelbarem Zusammenhang mit Kernanlagen 
befasst sind, Leitlinien entwickeln, die der nuklearen Sicherheit den gebotenen Vorrang 
einräumen. 
Artikel 11. Finanzmittel und Personal 
(1)  Jede Vertragspartei trifft die geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 
angemessene Finanzmittel zur Verfügung stehen, um die Sicherheit jeder Kernanlage 
während ihrer gesamten Lebensdauer zu unterstützen. 
(2)  Jede Vertragspartei trifft die geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 
während der gesamten Lebensdauer jeder Kernanlage eine ausreichende Anzahl von 
qualifiziertem Personal mit entsprechender Ausbildung, Schulung und 
Wiederholungsschulung für alle sicherheitsbezogenen Tätigkeiten in jeder oder für jede 
Kernanlage zur Verfügung steht. 
Artikel 12. Menschliche Faktoren 
Jede Vertragspartei trifft die geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Fähigkeiten 
und Grenzen menschlichen Handelns während der gesamten Lebensdauer einer Kernanlage 
Berücksichtigung finden. 
Artikel 13. Qualitätssicherung 
Jede Vertragspartei trifft die geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Programme zur 
Qualitätssicherung aufgestellt und durchgeführt werden, die das Vertrauen vermitteln, dass 
den besonderen Anforderungen aller für die nukleare Sicherheit bedeutsamen Tätigkeiten 
während der gesamten Lebensdauer einer Kernanlage Genüge getan wird. 
Artikel 14. Bewertung und Nachprüfung der Sicherheit 
Jede Vertragspartei trifft die geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, 
i)  dass umfassende und systematische Sicherheitsbewertungen sowohl vor dem Bau und 
der Inbetriebnahme einer Kernanlage als auch während ihrer gesamten Lebensdauer 
vorgenommen werden. Solche Bewertungen sind gut zu dokumentieren, in der Folge im Licht 
betrieblicher Erfahrungen und bedeutender neuer Sicherheitsinformationen auf den neuesten 
Stand zu bringen und im Auftrag der staatlichen Stelle zu überprüfen; 
ii)  dass Nachprüfungen durch Analyse, Überwachung, Erprobung und Prüfung 
vorgenommen werden, um sicherzustellen, dass der physische Zustand und der Betrieb einer 
Kernanlage seiner Auslegung, den geltenden innerstaatlichen Sicherheitsanforderungen sowie 
den betrieblichen Grenzwerten und Bedingungen weiterhin entsprechen. 
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Artikel 15. Strahlenschutz 
Jede Vertragspartei trifft die geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die von einer 
Kernanlage ausgehende Strahlenbelastung für die Beschäftigten und die Öffentlichkeit in 
sämtlichen Betriebsphasen so gering wie vernünftigerweise erzielbar gehalten wird und dass 
niemand einer Strahlendosis ausgesetzt wird, welche die innerstaatlich vorgeschriebenen 
Grenzwerte überschreitet. 
Artikel 16. Notfallvorsorge 
(1)  Jede Vertragspartei trifft die geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 
Notfallpläne sowohl innerhalb als auch außerhalb der Kernanlage zur Verfügung stehen, die 
regelmäßig erprobt werden und die im Notfall zu ergreifenden Maßnahmen enthalten. Für 
jede neue Kernanlage sind solche Pläne auszuarbeiten und zu erproben, bevor der Betrieb das 
von der staatlichen Stelle zugelassene niedrige Leistungsniveau übersteigt. 
(2)  Jede Vertragspartei trifft die geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, dass ihre 
eigene Bevölkerung und die zuständigen Behörden der Staaten in der Nachbarschaft einer 
Kernanlage, soweit sie von einem strahlungsbedingten Notfall betroffen sein könnten, die 
entsprechenden Informationen für die Notfallplanung und -bekämpfung erhalten. 
(3)  Vertragsparteien, die in Gebiet keine Kernanlage haben, jedoch von einem 
radiologischen Notfall in einer benachbarten Kernanlage betroffen sein könnten, treffen die 
geeigneten Maßnahmen zur Vorbereitung und Erprobung von Notfallplänen für ihr Gebiet, 
welche die in einem solchen Notfall zu 
ergreifenden Maßnahmen enthalten. 
d)  Anlagensicherheit 
Artikel 17. Standortwahl 
Jede Vertragspartei trifft die geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, dass geeignete 
Verfahren geschaffen und angewendet werden, 
i)  um die Bewertung aller standortbezogenen einschlägigen Faktoren zu ermöglichen, 
welche die Sicherheit einer Kernanlage während ihrer vorgesehenen Lebensdauer 
beeinträchtigen könnten; 
ii)  um die Bewertung der mutmaßlichen Auswirkungen unter dem Gesichtspunkt der 
Sicherheit einer vorgesehenen Kernanlage auf den einzelnen, die Gesellschaft und die 
Umwelt zu ermöglichen; 
iii)  um, soweit notwendig, die Neubewertung aller einschlägigen Faktoren, auf die unter 
den Ziffern i) und ii) Bezug genommen wird, zu ermöglichen, damit die Sicherheitsakzeptanz 
gewährleistet bleibt; 
iv)  um Konsultationen mit Vertragsparteien in der Nachbarschaft einer vorgesehenen 
Kernanlage aufnehmen zu können, soweit sie durch diese Anlage betroffen sein könnten, und 
um die Übermittlung der notwendigen Informationen an solche Vertragsparteien auf deren 
Verlangen zu ermöglichen, damit diese die mutmaßlichen Auswirkungen auf die Sicherheit 
ihres Gebiets selbst beurteilen und eigene Bewertungen vornehmen können. 
Artikel 18. Auslegung und Bau 
Jede Vertragspartei trifft die geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, 
i)  dass die Auslegung und der Bau einer Kernanlage mehrere zuverlässige Ebenen und 
Methoden zum Schutz (in die Tiefe gestaffelte Abwehr) gegen die Freisetzung radioaktiven 
Materials vorsehen, um Unfälle zu verhüten und, falls sie eintreten, ihre radiologischen 
Folgen zu mildern; 
ii)  dass sich die bei der Auslegung und dem Bau einer Kernanlage eingesetzten 
Techniken durch Erfahrung beziehungsweise durch Erprobung oder Analyse bewährt haben; 
iii)  dass die Auslegung einer Kernanlage den zuverlässigen, beständigen und leicht zu 
handhabenden Betrieb ermöglicht, wobei die menschlichen Faktoren und die Schnittstelle 
Mensch/Maschine besondere Berücksichtigung finden. 
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Artikel 19. Betrieb 
Jede Vertragspartei trifft die geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, 
 
i)  dass die Erlaubnis für den Betriebsbeginn einer Kernanlage auf einer geeigneten 
Sicherheitsanalyse und einem Programm zur Inbetriebnahme beruht, aus denen hervorgeht, 
dass die Anlage, wie sie gebaut wurde, den Auslegungs- und Sicherheitsanforderungen 
entspricht; 
ii)  dass die aus der Sicherheitsanalyse, den Erprobungen und der Betriebserfahrung 
hervorgehenden betrieblichen Grenzwerte und Bedingungen festgelegt und bei Bedarf 
überarbeitet werden, um die Grenzen eines sicheren Betriebs festzustellen; 
iii) dass Betrieb, Wartung, Inspektion und Erprobung einer Kernanlage in 
Übereinstimmung mit genehmigten Verfahren erfolgen; 
iv)  dass Verfahren festgelegt sind, um auf mögliche Betriebsstörungen und Unfälle zu 
reagieren; 
v)  dass die notwendige ingenieurtechnische und technische Unterstützung in allen 
sicherheitsbezogenen Bereichen während der gesamten Lebensdauer der Kernanlage zur 
Verfügung steht; 
vi)  dass für die Sicherheit bedeutsame Ereignisse vom Inhaber der entsprechenden 
Genehmigung der staatlichen Stelle rechtzeitig gemeldet werden; 
vii)  dass Programme zur Sammlung und Analyse von Betriebserfahrungen aufgestellt 
werden, die erzielten Ergebnisse und Schlussfolgerungen als Grundlage des Handelns dienen 
und dass vorhandene Mechanismen dazu genutzt werden, um wichtige Erfahrungen mit 
internationalen Gremien, anderen Betreiberorganisationen und staatlichen Stellen 
auszutauschen; 
viii) dass die Erzeugung radioaktiven Abfalls durch den Betrieb einer Kernanlage sowohl 
hinsichtlich der Aktivität als auch des Volumens auf das für das jeweilige Verfahren mögliche 
Mindestmaß beschränkt wird und dass bei jeder notwendigen Behandlung und Lagerung von 
abgebranntem Brennstoff und Abfall, die mit dem Betrieb in unmittelbarem Zusammenhang 
stehen und auf demselben Gelände der Kernanlage stattfinden, Konditionierung und 
Beseitigung Berücksichtigung finden. 
Kapitel 3. Tagungen der Vertragsparteien 
Artikel 20. Überprüfungstagungen 
(1)  Die Vertragsparteien halten Tagungen (im folgenden als „Überprüfungstagungen“ 
bezeichnet) ab zur Überprüfung der nach Artikel 5 in Übereinstimmung mit den nach Artikel 
22 angenommenen Verfahren vorgelegten Berichte. 
(2)  Vorbehaltlich des Artikels 24 können aus Vertretern der Vertragsparteien 
zusammengesetzte Untergruppen gebildet werden, die während der Überprüfungstagungen 
tätig werden, sofern dies zum Zweck der Überprüfung in den Berichten enthaltener 
besonderer Themen als notwendig erachtet wird. 
(3) Jede Vertragspartei erhält angemessen Gelegenheit, die von anderen Vertragsparteien 
vorgelegten Berichte zu erörtern und um Klarstellung zu diesen Berichten zu ersuchen. 
Artikel 21. Zeitplan 
(1)  Eine Vorbereitungstagung der Vertragsparteien findet spätestens sechs Monate nach 
Inkrafttreten dieses Übereinkommens statt. 
(2)  Auf dieser Vorbereitungstagung legen die Vertragsparteien den Zeitpunkt für die erste 
Überprüfungstagung fest. Diese Überprüfungstagung findet so bald wie möglich statt, 
spätestens jedoch dreißig Monate nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens. 
(3)  Auf jeder Überprüfungstagung legen die Vertragsparteien den Zeitpunkt für die 
nächste Überprüfungstagung fest. Die Zeitspanne zwischen den Überprüfungstagungen darf 
drei Jahre nicht überschreiten. 
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Artikel 22. Verfahrensregelungen 
(1)  Auf der nach Artikel 21 abgehaltenen Vorbereitungstagung arbeiten die 
Vertragsparteien eine Geschäftsordnung und Finanzregeln aus und nehmen diese durch 
Konsens an. Die Vertragsparteien legen insbesondere und in Übereinstimmung mit der 
Geschäftsordnung folgendes fest: 
i)  Richtlinien hinsichtlich Form und Gliederung der nach Artikel 5 vorzulegenden 
Berichte; 
ii)  den Zeitpunkt für die Vorlage der Berichte; 
iii)  das Verfahren zur Überprüfung der Berichte. 
(2)  Auf den Überprüfungstagungen können die Vertragsparteien erforderlichenfalls die 
unter den Ziffern i) bis iii) des Absatzes 1 getroffenen Vereinbarungen überprüfen und 
Änderungen durch Konsens annehmen, sofern in der Geschäftsordnung nichts anderes 
vorgesehen ist. Sie können auch die Geschäftsordnung und die Finanzregeln durch Konsens 
ändern. 
Artikel 23. Außerordentliche Tagungen 
Eine außerordentliche Tagung der Vertragsparteien 
i)  findet statt, wenn diese von der Mehrheit der auf einer Tagung anwesenden und 
abstimmenden Vertragsparteien vereinbart wird, wobei Enthaltungen als abgegebene 
Stimmen gelten; 
ii)  findet statt auf schriftliches Ersuchen einer Vertragspartei innerhalb von sechs 
Monaten, nachdem dieses Ersuchen den Vertragsparteien übermittelt wurde und bei dem in 
Artikel 28 bezeichneten Sekretariat die Notifikation eingegangen ist, dass das Ersuchen von 
der Mehrheit der Vertragsparteien unterstützt wird. 
Artikel 24. Teilnahme 
(1)  Jede Vertragspartei nimmt an den Tagungen der Vertragsparteien teil; sie ist durch 
einen Delegierten 
und so viele Vertreter, Sachverständige und Berater vertreten, wie sie für erforderlich hält. 
(2)  Die Vertragsparteien können durch Konsens jede zwischenstaatliche Organisation, die 
für die durch dieses Übereinkommen erfassten Angelegenheiten zuständig ist, zur Teilnahme 
als Beobachter an jeder Tagung oder an einzelnen Sitzungen einer Tagung einladen. Von den 
Beobachtern wird verlangt, zuvor die Bestimmungen des Artikels 27 schriftlich 
anzuerkennen. 
Artikel 25. Zusammenfassende Berichte 
Die Vertragsparteien nehmen durch Konsens ein Dokument an, das die auf einer Tagung 
erörterten Fragen und gezogenen Schlussfolgerungen enthält, und machen es der 
Öffentlichkeit zugänglich. 
Artikel 26. Sprachen 
(1)  Die Sprachen auf den Tagungen der Vertragsparteien sind Arabisch, Chinesisch, 
Englisch, Französisch, Russisch und Spanisch, sofern in der Geschäftsordnung nichts anderes 
vorgesehen ist. 
(2)  Die nach Artikel 5 vorgelegten Berichte werden in der Landessprache der 
Vertragspartei abgefasst, die den Bericht vorlegt, oder in einer einzigen in der 
Geschäftsordnung zu vereinbarenden bezeichneten Sprache. Sollte der Bericht in einer 
anderen als der bezeichneten Landessprache vorgelegt werden, stellt die Vertragspartei eine 
Übersetzung des Berichts in die bezeichnete Sprache zur Verfügung. 
(3)  Ungeachtet des Absatzes 2 wird das Sekretariat gegen Kostenerstattung die 
Übersetzung der in einer anderen Tagungssprache vorgelegten Berichte in die bezeichnete 
Sprache übernehmen. 
Artikel 27. Vertraulichkeit 
(1)  Dieses Übereinkommen lässt die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien aus ihren 
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Rechtsvorschriften zum Schutz von Informationen vor einer Preisangabe unberührt. Im Sinne 
dieses Artikels umfasst der Ausdruck „Informationen“ unter anderem 
i)  personenbezogene Daten, 
ii)  durch Rechte des geistigen Eigentums oder durch industrielle oder gewerbliche 
Geheimhaltung geschützte Informationen und 
iii)  Informationen in bezug auf die nationale Sicherheit oder den physischen Schutz von 
Kernmaterial oder Kernanlagen.  
(2)  Stellt eine Vertragspartei im Zusammenhang mit diesem Übereinkommen 
Informationen zur Verfügung, die sie nach der Beschreibung in Absatz 1 als geschützte 
Informationen eingestuft hat, so werden diese ausschließlich für die Zwecke verwendet, für 
die sie zur Verfügung gestellt wurden; die Vertraulichkeit dieser Informationen ist zu wahren. 
(3)  Der Inhalt der Debatten während der Überprüfung der Berichte durch die 
Vertragsparteien auf jeder Tagung ist vertraulich. 
Artikel 28. Sekretariat  
(1)  Die Internationale Atomenergieorganisation (im folgenden als „Organisation“ 
bezeichnet) stellt für die Tagungen der Vertragsparteien das Sekretariat zur Verfügung. 
(2)  Das Sekretariat: 
i)  beruft die Tagungen der Vertragsparteien ein, bereitet sie vor und stellt auf den 
Tagungen die Dienstleistungen zur Verfügung; 
ii)  übermittelt den Vertragsparteien die aufgrund dieses Übereinkommens eingegangenen 
oder vorbereiteten Informationen. Die der Organisation durch die unter den Ziffern i) und ii) 
genannten Aufgaben entstandenen Kosten werden von der Organisation als Teil ihres 
ordentlichen Haushalts getragen. 
(3)  Die Vertragsparteien können durch Konsens die Organisation ersuchen, weitere 
Dienstleistungen zur Unterstützung der Tagungen der Vertragsparteien zu erbringen. Die 
Organisation kann solche Dienste leisten, falls diese im Rahmen ihres Programms und ihres 
ordentlichen Haushalts erbracht werden können. Sollte dies nicht möglich sein, kann die 
Organisation solche Dienstleistungen erbringen, falls freiwillige Finanzmittel aus anderen 
Quellen zur Verfügung gestellt werden. 
Kapitel 4. Schlussklauseln und sonstige Bestimmungen 
Artikel 29. Beilegung von Meinungsverschiedenheiten 
Im Fall einer Meinungsverschiedenheit zwischen zwei oder mehr Vertragsparteien über die 
Auslegung oder Anwendung dieses Übereinkommens konsultieren die Vertragsparteien 
einander im Rahmen einer Tagung der Vertragsparteien zur Beilegung dieser 
Meinungsverschiedenheit. 
Artikel 30. Unterzeichnung, Ratifikation, Annahme, Genehmigung und Beitritt 
(1)  Dieses Übereinkommen liegt für alle Staaten vom 20. September 1994 bis zu seinem 
Inkrafttreten am Sitz der Organisation in Wien zur Unterzeichnung auf. 
(2)  Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung durch 
die Unterzeichnerstaaten. 
(3)  Nach seinem Inkrafttreten steht dieses Übereinkommen für alle Staaten zum Beitritt 
offen. 
(4) i)  Dieses Übereinkommen steht für regionale Organisationen mit Integrations- oder 
anderem Charakter zur Unterzeichnung oder zum Beitritt offen, sofern diese von souveränen 
Staaten gebildet sind und für das Aushandeln, den Abschluss und die Anwendung 
internationaler Übereinkünfte betreffend die durch das Übereinkommen erfassten 
Angelegenheiten zuständig sind. 
ii)  Bei Angelegenheiten, die in ihren Zuständigkeitsbereich fallen, handeln diese 
Organisationen bei Ausübung der Rechte und Erfüllung der Pflichten, die dieses 
Übereinkommen den Vertragsstaaten zuweist, im eigenen Namen. 
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iii)  Wird eine solche Organisation Vertragspartei dieses Übereinkommens, so übermittelt 
sie dem in Artikel 34 bezeichneten Verwahrer eine Erklärung, in der sie angibt, welche 
Staaten Mitglieder der Organisation sind, welche Artikel des Übereinkommens auf sie 
anwendbar sind und welches der Umfang ihrer Zuständigkeit in dem von diesen Artikeln 
geregelten Bereich darstellt.  
iv)  Eine solche Organisation besitzt keine zusätzliche Stimme neben den Stimmen ihrer 
Mitgliedstaaten.  
(5)  Die Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunden werden beim 
Verwahrer hinterlegt. 
Artikel 31. Inkrafttreten 
(1)  Dieses Übereinkommen tritt am neunzigsten Tag nach Hinterlegung der 
zweiundzwanzigsten Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde beim Verwahrer 
in Kraft, einschließlich der Urkunden von siebzehn Staaten, von denen jeder über mindestens 
eine Kernanlage verfügt, bei der ein Reaktorkern einen kritischen Zustand erreicht hat. 
(2)  Für jeden Staat oder jede regionale Organisation mit Integrations- oder anderem 
Charakter, die dieses Übereinkommen nach Hinterlegung der letzten, zur Erfüllung der in 
Absatz 1 genannten Bedingungen notwendigen Urkunde ratifizieren, annehmen, genehmigen 
oder ihm beitreten, tritt das Übereinkommen am neunzigsten Tag nach Hinterlegung der 
entsprechenden Urkunde beim Verwahrer durch diesen Staat oder 
diese Organisation in Kraft. 
Artikel 32. Änderungen des Übereinkommens 
(1)  Jede Vertragspartei kann Änderungen dieses Übereinkommens vorschlagen. 
Änderungsvorschläge werden auf einer Überprüfungstagung oder einer außerordentlichen 
Tagung geprüft. 
(2)  Der Wortlaut jedes Änderungsvorschlags und die Begründung dafür werden dem 
Verwahrer vorgelegt, der den Vertragsparteien den Vorschlag umgehend bis spätestens 
neunzig Tage vor der Tagung, auf der er geprüft werden soll, übermittelt. Alle zu einem 
solchen Vorschlag eingegangenen Stellungnahmen werden den Vertragsparteien vom 
Verwahrer übermittelt. 
(3)  Die Vertragsparteien beschließen nach Prüfung der vorgeschlagenen Änderung, ob sie 
diese durch Konsens annehmen oder, falls ein Konsens nicht zustande kommt, ob sie sie einer 
Diplomatischen Konferenz vorlegen. Für den Beschluss, eine vorgeschlagene Änderung einer 
Diplomatischen Konferenz vorzulegen, ist die Zweidrittelmehrheit der auf der Tagung 
anwesenden und abstimmenden Vertragsparteien erforderlich, mit der Maßgabe, dass 
mindestens die Hälfte der Vertragsparteien zum Zeitpunkt der Abstimmung anwesend ist. 
Enthaltungen gelten als abgegebene Stimmen. 
(4)  Die Diplomatische Konferenz zur Überprüfung und Annahme von Änderungen dieses 
Übereinkommens wird vom Verwahrer einberufen; sie findet spätestens ein Jahr nach dem 
diesbezüglichen Beschluss in Übereinstimmung mit Absatz 3 statt. Die Diplomatische 
Konferenz bemüht sich nach besten Kräften sicherzustellen, dass Änderungen durch Konsens 
angenommen werden. Ist dies nicht möglich, werden Änderungen mit Zweidrittelmehrheit 
aller Vertragsparteien angenommen. 
(5)  Änderungen dieses Übereinkommens, die nach den Absätzen 3 und 4 angenommen 
wurden, bedürfen der Ratifikation, Annahme, Genehmigung oder Bestätigung durch die 
Vertragsparteien; sie treten für die Vertragsparteien, die sie ratifiziert, angenommen, 
genehmigt oder bestätigt haben, am neunzigsten Tag nach Eingang der entsprechenden 
Urkunden von mindestens drei Vierteln der Vertragsparteien beim Verwahrer in Kraft. Für 
eine Vertragspartei, welche die betreffenden Änderungen später ratifiziert, annimmt, 
genehmigt oder bestätigt, treten die Änderungen am neunzigsten Tag, nachdem die 
Vertragspartei die entsprechende Urkunde hinterlegt hat, in Kraft. 
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Artikel 33. Kündigung 
(1)  Jede Vertragspartei kann dieses Übereinkommen durch eine an den Verwahrer 
gerichtete schriftliche Notifikation kündigen. 
(2)  Die Kündigung wird ein Jahr nach Eingang der Notifikation beim Verwahrer oder zu 
einem späteren in der Notifikation festgelegten Zeitpunkt wirksam. 
Artikel 34. Verwahrer 
(1)  Der Generaldirektor der Organisation ist Verwahrer dieses Übereinkommens. 
(2)  Der Verwahrer unterrichtet die Vertragsparteien 
i)  von der Unterzeichnung dieses Übereinkommens und der Hinterlegung der 
Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunden nach Artikel 30; 
ii)  von dem Inkrafttreten dieses Übereinkommens nach Artikel 31; 
iii)  von den nach Artikel 33 erfolgten Notifikationen der Kündigung dieses 
Übereinkommens und dem Zeitpunkt der Kündigung; 
iv)  von den von Vertragsparteien vorgelegten Änderungsvorschlägen zu diesem 
Übereinkommen und den auf der entsprechenden Diplomatischen Konferenz oder der Tagung 
der Vertragsparteien angenommenen Änderungen sowie von dem Inkrafttreten der 
betreffenden Änderungen nach Artikel 32. 
Artikel 35. Verbindliche Wortlaute 
Die Urschrift dieses Übereinkommens, dessen arabischer, chinesischer, englischer, 
französischer, russischer und spanischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, wird beim 
Verwahrer hinterlegt; dieser übermittelt den Vertragsparteien beglaubigte Abschriften. 
Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig befugten Unterzeichneten dieses Übereinkommen 
unterschrieben. 
Geschehen zu Wien am 20. September 1994. 
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21. Vertrag vom 24.09.1996 über das umfassende Verbot von Auklearversuchen 
(BGBl. 1998 II 1211) 

 

[von der Wiedergabe wurde abgesehen] 
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22. Übereinkommen vom 18.09.1997 über das Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der 
Herstellung und der Weitergabe von Antipersonenminen und über deren 
Vernichtung („Ottawa-Übereinkommen“) 

(BGBl. 1998 II 779, 3004) 

 

 

Die Vertragsstaaten -  
entschlossen, das Leiden und Sterben zu beenden, das durch Antipersonenminen verursacht 
wird, die jede Woche Hunderte von Menschen, überwiegend unschuldige, wehrlose 
Zivilpersonen und insbesondere Kinder, töten oder verstümmeln, die wirtschaftliche 
Entwicklung und den Wiederaufbau behindern, die Rückführung von Flüchtlingen und die 
Rückkehr von Binnenvertriebenen erschweren und noch Jahre nach ihrer Verlegung weitere 
schwerwiegende Folgen nach sich ziehen,  
überzeugt von der Notwendigkeit, daß sie auf wirksame und aufeinander abgestimmte Weise 
ihr möglichstes beitragen, um sich der Herausforderung zu stellen, die auf der ganzen Welt 
verlegten Antipersonenminen zu räumen und deren Vernichtung sicherzustellen,  
in dem Wunsch, bei der Unterstützung der Fürsorge und Rehabilitation einschließlich der 
sozialen und wirtschaftlichen Wiedereingliederung von Minenopfern ihr möglichstes zu tun,  
in der Erkenntnis, daß ein vollständiges Verbot von Antipersonenminen auch eine wichtige 
vertrauensbildende Maßnahme darstellen würde,  
erfreut über die Annahme des Protokolls über das Verbot oder die Beschränkung des 
Einsatzes von Minen, Sprengfallen und anderen Vorrichtungen in der am 3. Mai 1996 
geänderten Fassung zu dem Übereinkommen über das Verbot oder die Beschränkung des 
Einsatzes bestimmter konventioneller Waffen, die übermäßige Leiden verursachen oder 
unterschiedslos wirken können, und mit dem Aufruf, daß dieses Protokoll bald durch alle 
Staaten ratifiziert wird, die dies noch nicht getan haben,  
sowie erfreut über die Resolution 51/45 S der Generalversammlung der Vereinten Nationen 
vom 10. Dezember 1996, in der alle Staaten eindringlich aufgefordert werden, mit Nachdruck 
den Abschluß eines wirksamen, rechtsverbindlichen internationalen Übereinkommens zum 
Zweck des Verbots des Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung und der Weitergabe von 
Antipersonenminen zu verfolgen,  
erfreut ferner über die Maßnahmen, die in den letzten Jahren sowohl einseitig als auch 
mehrseitig mit dem Ziel des Verbots, der Beschränkung oder der Aussetzung des Einsatzes, 
der Lagerung, der Herstellung und der Weitergabe von Antipersonenminen ergriffen worden 
sind,  
unter Betonung der Rolle des öffentlichen Gewissens bei der Förderung der Grundsätze der 
Menschlichkeit, erkennbar an dem Ruf nach einem vollständigen Verbot von 
Antipersonenminen, und in Anerkennung der diesbezüglichen Anstrengungen der 
Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung, der Internationalen Kampagne gegen 
Landminen und zahlreicher anderer nichtstaatlicher Organisationen weltweit,  
eingedenk der Erklärung von Ottawa vom 5. Oktober 1996 und der Erklärung von Brüssel 
vom 27. Juni 1997, in denen die Staatengemeinschaft eindringlich aufgefordert wird, ein 
rechtsverbindliches internationales Übereinkommen auszuhandeln, durch das der Einsatz, die 
Lagerung, die Herstellung und die Weitergabe von Antipersonenminen verboten werden,  
dem Wunsch Nachdruck verleihend, alle Staaten für den Beitritt zu diesem Übereinkommen 
zu gewinnen, sowie entschlossen, in allen einschlägigen Gremien, darunter den Vereinten 
Nationen, der Abrüstungskonferenz, regionalen Organisationen und Gruppierungen sowie 
Überprüfungskonferenzen zum Übereinkommen über das Verbot oder die Beschränkung des 
Einsatzes bestimmter konventioneller Waffen, die übermäßige Leiden verursachen oder 
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unterschiedslos wirken können, nach besten Kräften auf seine weltweite Geltung 
hinzuwirken,  
gestützt auf den Grundsatz des humanitären Völkerrechts, nach dem die an einem 
bewaffneten Konflikt beteiligten Parteien kein unbeschränktes Recht in der Wahl der 
Methoden und Mittel der Kriegführung haben, auf den Grundsatz, nach dem es verboten ist, 
in bewaffneten Konflikten Waffen, Geschosse und Materialien sowie Methoden der 
Kriegführung zu verwenden, die geeignet sind, überflüssige Verletzungen oder unnötige 
Leiden zu verursachen, und auf den Grundsatz, nach dem zwischen Zivilpersonen und 
Kombattanten unterschieden werden muß -  
sind wie folgt übereingekommen:  
 
Artikel 1. Allgemeine Verpflichtungen. (1) Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, unter keinen 
Umständen jemals  
a)  Antipersonenminen einzusetzen,  
b)  Antipersonenminen zu entwickeln, herzustellen, auf andere Weise zu erwerben, zu 
lagern, zurückzubehalten oder an irgend jemanden unmittelbar oder mittelbar weiterzugeben,  
c)  irgend jemanden in irgendeiner Weise zu unterstützen, zu ermutigen oder zu 
veranlassen, Tätigkeiten vorzunehmen, die einem Vertragsstaat aufgrund dieses 
Übereinkommens verboten sind.  
(2)  Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, alle Antipersonenminen nach Maßgabe dieses 
Übereinkommens zu vernichten oder deren Vernichtung sicherzustellen.  
Artikel 2. Begriffsbestimmungen. (1) „Antipersonenmine“ bezeichnet eine Mine, die dazu 
bestimmt ist, durch die Gegenwart, Nähe oder Berührung einer Person zur Explosion gebracht 
zu werden, und die eine oder mehrere Personen kampfunfähig macht, verletzt oder tötet. 
Minen, die dazu bestimmt sind, durch die Gegenwart, Nähe oder Berührung nicht einer 
Person, sondern eines Fahrzeugs zur Detonation gebracht zu werden, und die mit 
Aufhebesperren ausgestattet sind, werden wegen dieser Ausstattung nicht als 
Antipersonenminen betrachtet.  
(2)  „Mine“ bezeichnet ein Kampfmittel, das dazu bestimmt ist, unter, auf oder nahe dem 
Erdboden oder einer anderen Oberfläche angebracht und durch die Gegenwart, Nähe oder 
Berührung einer Person oder eines Fahrzeugs zur Explosion gebracht zu werden.  
(3)  „Aufhebesperre“ bezeichnet eine Vorrichtung, die eine Mine schützen soll und Teil 
der Mine, mit ihr verbunden, an ihr befestigt oder unter ihr angebracht ist und die bei dem 
Versuch, sich an der Mine zu schaffen zu machen oder sie anderweitig gezielt zu stören, 
aktiviert wird.  
(4)  „Weitergabe“ umfaßt neben der physischen Verbringung von Antipersonenminen in 
ein staatliches oder aus einem staatlichen Hoheitsgebiet auch die Übertragung des Rechts an 
den Minen und der Kontrolle über die Minen, nicht jedoch die Übertragung von 
Hoheitsgebiet, in dem Antipersonenminen verlegt sind.  
(5)  „Vermintes Gebiet“ bezeichnet ein Gebiet, das aufgrund des Vorhandenseins oder des 
mutmaßlichen Vorhandenseins von Minen gefährlich ist.  
Artikel 3. Ausnahmen. (1) Unbeschadet der allgemeinen Verpflichtungen nach Artikel 1 ist 
die Zurückbehaltung oder Weitergabe einer Anzahl von Antipersonenminen für die 
Entwicklung von Verfahren zur Minensuche, Minenräumung oder Minenvernichtung und die 
Ausbildung in diesen Verfahren zulässig. Die für die genannten Zwecke absolut erforderliche 
Mindestanzahl von Minen darf nicht überschritten werden.  
(2) Die Weitergabe von Antipersonenminen zum Zweck ihrer Vernichtung ist zulässig.  
Artikel 4. Vernichtung gelagerter Antipersonenminen. Soweit in Artikel 3 nichts anderes 
bestimmt ist, verpflichtet sich jeder Vertragsstaat, alle gelagerten Antipersonenminen, die sich 
in seinem Eigentum oder Besitz oder unter seiner Hoheitsgewalt oder Kontrolle befinden, so 



130 
 

 
  
 

bald wie möglich, spätestens jedoch vier Jahre, nachdem dieses Übereinkommen für den 
betreffenden Vertragsstaat in Kraft getreten ist, zu vernichten oder ihre Vernichtung 
sicherzustellen.  
Artikel 5. Vernichtung von Antipersonenminen. in verminten Gebieten (1) Jeder Vertragsstaat 
verpflichtet sich, alle Antipersonenminen in verminten Gebieten unter seiner Hoheitsgewalt 
oder Kontrolle so bald wie möglich, spätestens jedoch zehn Jahre, nachdem dieses 
Übereinkommen für den betreffenden Vertragsstaat in Kraft getreten ist, zu vernichten oder 
ihre Vernichtung sicherzustellen.  
(2)  Jeder Vertragsstaat bemüht sich nach Kräften, alle Gebiete unter seiner Hoheitsgewalt 
oder Kontrolle, in denen Antipersonenminen bekannterweise oder mutmaßlich verlegt sind, 
zu identifizieren; er stellt so bald wie möglich sicher, daß alle Antipersonenminen in 
verminten Gebieten unter seiner Hoheitsgewalt oder Kontrolle rundum markiert, überwacht 
und durch Einzäunung oder andere Mittel gesichert werden, damit Zivilpersonen bis zur 
Vernichtung aller in diesen Gebieten verlegten Antipersonenminen wirksam ferngehalten 
werden. Die Markierung muß zumindest den Normen entsprechen, die im Protokoll über das 
Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes von Minen, Sprengfallen und anderen 
Vorrichtungen in der am 3. Mai 1996 geänderten Fassung zu dem Übereinkommen über das 
Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes bestimmter konventioneller Waffen, die 
übermäßige Leiden verursachen oder unterschiedslos wirken können, festgelegt sind.  
(3)  Glaubt ein Vertragsstaat, nicht in der Lage zu sein, alle in Absatz 1 bezeichneten 
Antipersonenminen innerhalb der genannten Frist zu vernichten oder ihre Vernichtung 
sicherzustellen, so kann er das Treffen der Vertragsstaaten oder eine Überprüfungskonferenz 
um eine Verlängerung der Frist für die Beendigung der Vernichtung dieser 
Antipersonenminen um bis zu zehn Jahre ersuchen.  
(4)  Jedes Ersuchen enthält   
a)  Angaben über die Dauer der vorgeschlagenen Fristverlängerung,  
b)  eine ausführliche Begründung für die vorgeschlagene Fristverlängerung, 
einschließlich  
i)  Angaben über die Vorbereitung und den Stand der im Rahmen innerstaatlicher 
Minenräumprogramme vorgenommenen Arbeiten,  
ii) Angaben über die dem Vertragsstaat für die Vernichtung aller Antipersonenminen zur 
Verfügung stehenden finanziellen und technischen Mittel und  
iii) Angaben über Umstände, die den Vertragsstaat daran hindern, alle Antipersonenminen in 
verminten Gebieten zu vernichten,  
c)  Angaben über die humanitären, sozialen, wirtschaftlichen und umweltbezogenen 
Auswirkungen der Fristverlängerung und  
d)  sonstige für das Ersuchen um die vorgeschlagene Fristverlängerung sachdienliche 
Informationen.  
(5)  Das Treffen der Vertragsstaaten oder die Überprüfungskonferenz prüft das Ersuchen 
unter Berücksichtigung der in Absatz 4 genannten Angaben und entscheidet mit der Mehrheit 
der Stimmen der anwesenden und abstimmenden Vertragsstaaten, ob dem Ersuchen um 
Fristverlängerung stattgegeben wird.  
(6)  Diese Fristverlängerung kann bei Vorlage eines neuen Ersuchens nach den Absätzen 
3, 4 und 5 erneuert werden. In dem Ersuchen um weitere Verlängerung legt der Vertragsstaat 
zusätzliche sachdienliche Informationen darüber vor, welche Maßnahmen im Sinne dieses 
Artikels während der vorangegangenen Fristverlängerung ergriffen worden sind.  
Artikel 6. Internationale Zusammenarbeit und Hilfe. (1)  Bei der Erfüllung seiner 
Verpflichtungen aus diesem Übereinkommen hat jeder Vertragsstaat das Recht, soweit 
machbar Hilfe von anderen Vertragsstaaten im Rahmen des Möglichen zu erbitten und zu 
erhalten.  
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(2)  Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, den größtmöglichen Austausch von Ausrüstung 
und Material sowie von wissenschaftlichen und technologischen Informationen bezüglich der 
Durchführung dieses Übereinkommens zu erleichtern, und er hat das Recht, daran 
teilzunehmen. Die Vertragsstaaten erlegen der Bereitstellung von Minenräumausrüstung und 
damit zusammenhängenden technologischen Informationen für humanitäre Zwecke keine 
ungebührlichen Beschränkungen auf.  
(3)  Jeder Vertragsstaat, der hierzu in der Lage ist, leistet Hilfe bei der Fürsorge und 
Rehabilitation sowie bei der sozialen und wirtschaftlichen Wiedereingliederung von 
Minenopfern und unterstützt Programme zur Aufklärung über die Gefahren von Minen. Diese 
Hilfe kann unter anderem über das System der Vereinten Nationen, über internationale, 
regionale oder nationale Organisationen oder Einrichtungen, über das Internationale Komitee 
vom Roten Kreuz, über nationale Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften und ihre 
Internationale Föderation, über nichtstaatliche Organisationen oder auf zweiseitiger 
Grundlage geleistet werden.  
(4)  Jeder Vertragsstaat, der hierzu in der Lage ist, leistet Hilfe bei der Minenräumung und 
damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten. Diese Hilfe kann unter anderem über das 
System der Vereinten Nationen, über internationale oder regionale Organisationen oder 
Einrichtungen, über nichtstaatliche Organisationen oder Einrichtungen, auf zweiseitiger 
Grundlage oder durch Beiträge zum Freiwilligen Treuhandfonds der Vereinten Nationen zur 
Unterstützung bei der Minenräumung oder zu anderen regionalen, mit Minenräumung 
befaßten Fonds geleistet werden.  
(5)  Jeder Vertragsstaat, der hierzu in der Lage ist, leistet Hilfe bei der Vernichtung von 
gelagerten Antipersonenminen.  
(6)  Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, Informationen an die im System der Vereinten 
Nationen eingerichtete Datenbank über Minenräumung zu liefern, insbesondere solche über 
die verschiedenen Mittel und Technologien der Minenräumung, sowie Listen von Fachleuten, 
Expertenagenturen oder nationalen Kontaktstellen für Minenräumung.  
(7)  Vertragsstaaten können die Vereinten Nationen, regionale Organisationen, andere 
Vertragsstaaten oder andere zuständige zwischenstaatliche oder nichtstaatliche Gremien 
ersuchen, ihre Behörden bei der Ausarbeitung eines innerstaatlichen Minenräumprogramms 
zu unterstützen, um unter anderem folgendes festzulegen:  
a)  Umfang und Ausmaß der durch Antipersonenminen verursachten Probleme,  
b)  die für die Durchführung des Programms erforderlichen finanziellen, technologischen 
und personellen Mittel,  
c)  die geschätzte Anzahl von Jahren, die erforderlich ist, um alle Antipersonenminen in 
verminten Gebieten unter der Hoheitsgewalt oder Kontrolle des betreffenden Vertragsstaats 
zu vernichten,  
d)  Maßnahmen zur Aufklärung über die Gefahren von Minen, um die auf sie 
zurückzuführenden Verletzungen und Todesfälle zu verringern,  
e)  Hilfe für Minenopfer,  
f) die Beziehung zwischen der Regierung des betreffenden Vertragsstaats und den 
einschlägigen staatlichen, zwischenstaatlichen oder nichtstaatlichen Einrichtungen, die an der 
Durchführung des Programms beteiligt sein werden.  
(8)  Alle Vertragsstaaten, die aufgrund dieses Artikels Hilfe leisten und erhalten, arbeiten 
im Hinblick auf die  Sicherstellung der vollständigen und umgehenden Durchführung 
vereinbarter Hilfsprogramme zusammen.  
Artikel 7. Maßnahmen zur Schaffung von Transparenz. (1) Jeder Vertragsstaat berichtet dem 
Generalsekretär der Vereinten Nationen so bald wie praktisch möglich, spätestens jedoch 180 
Tage, nachdem dieses Übereinkommen für den betreffenden Vertragsstaat in Kraft getreten 
ist,  
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a)  über die in Artikel 9 bezeichneten innerstaatlichen Durchführungsmaßnahmen,  
b)  über die Gesamtzahl aller gelagerten Antipersonenminen in seinem Eigentum oder 
Besitz oder unter seiner Hoheitsgewalt oder Kontrolle, aufgeschlüsselt nach Art und Menge 
und wenn möglich unter Angabe der Losnummern jeder Art von gelagerten 
Antipersonenminen,  
c)  soweit möglich über die Lage aller verminten Gebiete, in denen sich 
Antipersonenminen unter seiner Hoheitsgewalt oder Kontrolle befinden oder mutmaßlich 
befinden, einschließlich möglichst ausführlicher Angaben über die Art und die Menge jeder 
Art von Antipersonenminen in jedem verminten Gebiet sowie über den Zeitpunkt der 
Verlegung,  
d)  über Art, Menge und nach Möglichkeit über die Losnummern aller für die 
Entwicklung von Verfahren zur Minensuche, Minenräumung und Minenvernichtung und die 
Ausbildung in diesen Verfahren zurückbehaltenen oder weitergegebenen oder zum Zweck der 
Vernichtung weitergegebenen Antipersonenminen sowie über die Stellen, die durch den 
betreffenden Vertragsstaat ermächtigt sind, nach Artikel 3 Antipersonenminen 
zurückzubehalten oder weiterzugeben,  
e)  über den Stand der Programme zur Umstellung oder Stillegung von Einrichtungen zur 
Herstellung von Antipersonenminen,  
f)  über den Stand der Programme zur Vernichtung von Antipersonenminen nach den 
Artikeln 4 und 5, einschließlich ausführlicher Angaben über die Methoden, die bei der 
Vernichtung angewandt werden, die Lage aller Vernichtungsstätten und die zu beachtenden 
einschlägigen Sicherheits- und Umweltschutznormen,  
g)  über Art und Menge aller Antipersonenminen, die, nachdem dieses Übereinkommen 
für den betreffenden Vertragsstaat in Kraft getreten ist, vernichtet worden sind, 
aufgeschlüsselt nach der Menge der einzelnen Arten von nach den Artikeln 4 
beziehungsweise 5 vernichteten Antipersonenminen und nach Möglichkeit unter Angabe der 
Losnummern der einzelnen Arten von Antipersonenminen bei Vernichtung nach Artikel 4,  
h)  über die technischen Merkmale jeder hergestellten Art von Antipersonenminen, soweit 
sie bekannt sind, sowie über die technischen Merkmale jeder derzeit im Eigentum oder Besitz 
des betreffenden Vertragsstaats befindlichen Art von Antipersonenminen und liefert nach 
Möglichkeit Informationen, die geeignet sind, die Identifizierung und Räumung von 
Antipersonenminen zu erleichtern; dazu gehören zumindest die Abmessungen, die 
Zündvorrichtung, der Sprengstoff- und der Metallanteil, Farbfotos und sonstige 
Informationen, welche die Minenräumung erleichtern können,  
i)  über die Maßnahmen, die zur unverzüglichen und wirksamen Warnung der 
Bevölkerung in bezug auf alle nach Artikel 5 Absatz 2 identifizierten Gebiete getroffen 
worden sind.  
(2)  Die nach diesem Artikel gelieferten Informationen werden von den Vertragsstaaten 
alljährlich auf den neuesten Stand gebracht; spätestens am 30. April eines jeden Jahres wird 
dem Generalsekretär der Vereinten Nationen ein Bericht über das jeweils vorangegangene 
Kalenderjahr vorgelegt.  
(3)  Der Generalsekretär der Vereinten Nationen leitet alle ihm zugegangenen Berichte an 
die Vertragsstaaten weiter.  
Artikel 8. Maßnahmen zur Erleichterung und Klarstellung der Einhaltung des 
Übereinkommens. (1) Die Vertragsstaaten vereinbaren, in bezug auf die Durchführung dieses 
Übereinkommens einander zu konsultieren und zusammenzuarbeiten und im Geist der 
Zusammenarbeit gemeinsam auf die Erleichterung der Einhaltung der Verpflichtungen der 
Vertragsstaaten aus diesem Übereinkommen hinzuwirken.  
(2)  Wünscht ein Vertragsstaat oder wünschen mehrere Vertragsstaaten die Klarstellung 
und Lösung von Fragen, die sich auf die Einhaltung dieses Übereinkommens durch einen 
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anderen Vertragsstaat beziehen, so kann er oder können sie dem betroffenen Vertragsstaat 
über den Generalsekretär der Vereinten Nationen ein Ersuchen um Klarstellung dieser 
Angelegenheit vorlegen. Ein solches Ersuchen ist mit allen sachdienlichen Informationen zu 
versehen. Jeder Vertragsstaat unterläßt unbegründete Ersuchen um Klarstellung in dem 
Bemühen, Mißbrauch zu vermeiden. Ein Vertragsstaat, der ein Ersuchen um Klarstellung 
erhält, legt dem ersuchenden Vertragsstaat über den Generalsekretär der Vereinten Nationen 
binnen 28 Tagen alle der Klarstellung dieser Angelegenheit dienlichen Informationen vor.  
(3)  Erhält der ersuchende Vertragsstaat innerhalb dieses Zeitraums keine Antwort über 
den Generalsekretär der Vereinten Nationen oder hält er die Antwort auf das Ersuchen um 
Klarstellung für unbefriedigend, so kann er die Angelegenheit über den Generalsekretär der 
Vereinten Nationen dem nächsten Treffen der Vertragsstaaten vorlegen. Der Generalsekretär 
der Vereinten Nationen übermittelt die Vorlage, einschließlich aller geeigneten Informationen 
zu dem Ersuchen um Klarstellung, an alle Vertragsstaaten. Diese Informationen werden dem 
ersuchten Vertragsstaat vorgelegt, der ein Recht auf Abgabe einer Stellungnahme hat.  
(4)  Bis zur Einberufung eines Treffens der Vertragsstaaten kann jeder betroffene 
Vertragsstaat den Generalsekretär der Vereinten Nationen ersuchen, zur Erleichterung der 
ersuchten Klarstellung seine guten Dienste zu leisten.  
(5)  Der ersuchende Vertragsstaat kann über den Generalsekretär der Vereinten Nationen 
vorschlagen, zur Prüfung der Angelegenheit ein Sondertreffen der Vertragsstaaten 
einzuberufen. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen übermittelt diesen Vorschlag und 
alle von den betroffenen Vertragsstaaten vorgelegten Informationen an alle Vertragsstaaten 
mit der Aufforderung, mitzuteilen, ob sie ein Sondertreffen der Vertragsstaaten zur Prüfung 
der Angelegenheit befürworten. Befürwortet innerhalb von 14 Tagen nach Übermittlung 
mindestens ein Drittel der Vertragsstaaten ein Sondertreffen, so beruft der Generalsekretär der 
Vereinten Nationen dieses Sondertreffen der Vertragsstaaten innerhalb weiterer 14 Tage ein. 
Das Treffen ist beschlußfähig, wenn die Mehrheit der Vertragsstaaten anwesend ist.  
(6)  Das Treffen der Vertragsstaaten beziehungsweise das Sondertreffen der 
Vertragsstaaten legt unter Berücksichtigung aller von den betroffenen Vertragsstaaten 
vorgelegten Informationen zunächst fest, ob die Angelegenheit weiter geprüft werden soll. 
Das Treffen der Vertragsstaaten beziehungsweise das Sondertreffen der Vertragsstaaten 
bemüht sich nach Kräften, einen Beschluß durch Konsens zu fassen. Kommt trotz aller 
diesbezüglichen Anstrengungen eine Einigung nicht zustande, so wird der Beschluß mit der 
Mehrheit der anwesenden und abstimmenden Vertragsstaaten gefaßt.  
(7)  Alle Vertragsstaaten arbeiten bei der Überprüfung der Angelegenheit uneingeschränkt 
mit dem Treffen der Vertragsstaaten beziehungsweise dem Sondertreffen der Vertragsstaaten 
zusammen; dies gilt auch für alle nach Absatz 8 ermächtigten Missionen zur 
Tatsachenermittlung.  
(8) Ist eine weitere Klarstellung erforderlich, so wird auf dem Treffen der Vertragsstaaten 
beziehungsweise dem Sondertreffen der Vertragsstaaten mit der Mehrheit der anwesenden 
und abstimmenden Vertragsstaaten eine Mission zur Tatsachenermittlung ermächtigt und 
deren Auftrag beschlossen. Der ersuchte Vertragsstaat kann eine Mission zur 
Tatsachenermittlung jederzeit in sein Hoheitsgebiet einladen. Diese wird tätig, ohne daß das 
Treffen der Vertragsstaaten beziehungsweise ein Sondertreffen der Vertragsstaaten einen 
Beschluß zur Ermächtigung dieser Mission faßt. Die Mission, die aus bis zu 9 nach den 
Absätzen 9 und 10 bestellten und genehmigten Fachleuten besteht, kann zusätzliche 
Informationen an Ort und Stelle oder an anderen Orten unter der Hoheitsgewalt oder 
Kontrolle des ersuchten Vertragsstaats einholen, die unmittelbar mit der behaupteten 
Nichteinhaltung im Zusammenhang stehen.  
(9)  Der Generalsekretär der Vereinten Nationen erstellt und aktualisiert eine Liste, welche 
die Namen, die jeweilige Staatsangehörigkeit und andere von den Vertragsstaaten zur 
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Verfügung gestellte sachdienliche Daten von qualifizierten Fachleuten enthält, und 
übermittelt sie allen Vertragsstaaten. Jeder in dieser Liste genannte Fachmann gilt als für alle 
Missionen zur Tatsachenermittlung bestellt, sofern nicht ein Vertragsstaat schriftlich seine 
Ablehnung erklärt. Im Fall der Ablehnung beteiligt sich der Fachmann nicht an Missionen zur 
Tatsachenermittlung im Hoheitsgebiet oder an einem anderen Ort unter der Hoheitsgewalt 
oder Kontrolle des ablehnenden Vertragsstaats, sofern die Ablehnung vor der Berufung des 
Fachmanns in derartige Missionen erklärt worden ist.  
(10)  Nach Eingang eines Ersuchens von Seiten des Treffens der Vertragsstaaten 
beziehungsweise eines Sondertreffens der Vertragsstaaten beruft der Generalsekretär der 
Vereinten Nationen nach Konsultierung des ersuchten Vertragsstaats die Mitglieder der 
Mission sowie ihren Leiter. Staatsangehörige von Vertragsstaaten, die um die Mission zur 
Tatsachenermittlung ersucht haben oder von ihr unmittelbar betroffen sind, dürfen nicht in die 
Mission berufen werden. Die Mitglieder der Mission zur Tatsachenermittlung genießen die 
nach Artikel VI des Übereinkommens vom 13. Februar 1946 über die Vorrechte und 
Immunitäten der Vereinten Nationen vorgesehenen Vorrechte und Immunitäten.  
(11)  Die Mitglieder der Mission zur Tatsachenermittlung treffen nach einer 
Vorankündigung von mindestens 72 Stunden bei der frühesten Gelegenheit im Hoheitsgebiet 
des ersuchten Vertragsstaats ein. Der ersuchte Vertragsstaat trifft die erforderlichen 
Verwaltungsmaßnahmen für den Empfang, die Beförderung und die Unterbringung der 
Mission; solange sich die Mission in einem Gebiet unter seiner Kontrolle aufhält, ist er in 
größtmöglichem Umfang für ihre Sicherheit verantwortlich.  
(12) Unbeschadet der Souveränität des ersuchten Vertragsstaats kann die Mission zur 
Tatsachenermittlung die erforderliche Ausrüstung, die ausschließlich der Einholung von 
Informationen über die behauptete Nichteinhaltung dient, in das Hoheitsgebiet des ersuchten 
Vertragsstaats verbringen. Vor ihrer Ankunft teilt die Mission dem ersuchten Vertragsstaat 
mit, welche Ausrüstung sie im Verlauf ihrer Mission zur Tatsachenermittlung zu verwenden 
beabsichtigt.  
(13)  Der ersuchte Vertragsstaat bemüht sich nach Kräften, dafür zu sorgen, daß die Mission 
zur Tatsachenermittlung die Möglichkeit erhält, mit allen Personen zu sprechen, die in diesem 
Zusammenhang gegebenenfalls Informationen über die behauptete Nichteinhaltung liefern 
können.  
(14)  Der ersuchte Vertragsstaat gewährt der Mission zur Tatsachenermittlung Zugang zu 
allen Bereichen und Einrichtungen unter seiner Kontrolle, in denen Tatsachen im 
Zusammenhang mit der Frage der Nichteinhaltung ermittelt werden könnten. Dies geschieht 
vorbehaltlich aller Regelungen, die der ersuchte Vertragsstaat für erforderlich hält  
a) zum Schutz sicherheitsempfindlicher Ausrüstungsgegenstände, Informationen und 
Bereiche,  
b) zum Schutz aller verfassungsmäßigen Verpflichtungen, die der ersuchte Vertragsstaat 
gegebenenfalls in bezug auf Eigentumsrechte und eigentumsähnliche Rechte, 
Durchsuchungen und Beschlagnahmen oder andere verfassungsmäßig garantierte Rechte hat, 
oder  
c) zum Schutz der körperlichen Unversehrtheit und für die Sicherheit der Mitglieder der 
Mission zur Tatsachenermittlung.  Trifft der ersuchte Vertragsstaat derartige Regelungen, so 
bemüht er sich nach besten Kräften, auf andere Weise die Einhaltung dieses Übereinkommens 
darzulegen.  
(15)  Die Mission zur Tatsachenermittlung darf sich im Hoheitsgebiet des betroffenen 
Vertragsstaats nicht länger als 14 Tage und an einer bestimmten Stätte nicht länger als 7 Tage 
aufhalten, soweit nichts anderes vereinbart ist.  
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(16)  Alle Informationen, die vertraulich zur Verfügung gestellt werden und nicht mit dem 
Gegenstand der Mission zur Tatsachenermittlung im Zusammenhang stehen, sind vertraulich 
zu behandeln.  
(17)  Die Mission zur Tatsachenermittlung berichtet dem Treffen der Vertragsstaaten 
beziehungsweise  dem Sondertreffen der Vertragsstaaten über den Generalsekretär der 
Vereinten Nationen über die Ergebnisse ihrer Feststellungen.  
(18)  Das Treffen der Vertragsstaaten beziehungsweise das Sondertreffen der 
Vertragsstaaten prüft alle sachdienlichen Informationen, einschließlich des von der Mission 
zur Tatsachenermittlung vorgelegten Berichts, und kann den ersuchten Vertragsstaat 
auffordern, innerhalb eines bestimmten Zeitraums Maßnahmen in der Frage der 
Nichteinhaltung zu ergreifen. Der ersuchte Vertragsstaat berichtet über alle im 
Zusammenhang mit dieser Aufforderung getroffenen Maßnahmen.  
(19)  Das Treffen der Vertragsstaaten beziehungsweise das Sondertreffen der 
Vertragsstaaten kann den betroffenen Vertragsstaaten Möglichkeiten zur weiteren 
Klarstellung oder Lösung der zu prüfenden Angelegenheit, einschließlich der Einleitung 
geeigneter, im Einklang mit dem Völkerrecht stehender Verfahren, vorschlagen. Wird 
gegebenenfalls festgestellt, daß das betreffende Problem auf Umstände zurückzuführen ist, 
die nicht der Kontrolle des ersuchten Vertragsstaats unterliegen, so kann das Treffen der 
Vertragsstaaten beziehungsweise das Sondertreffen der Vertragsstaaten geeignete 
Maßnahmen empfehlen, darunter auch Maßnahmen der Zusammenarbeit nach Artikel 6.  
(20) Das Treffen der Vertragsstaaten beziehungsweise das Sondertreffen der Vertragsstaaten 
bemüht sich nach Kräften, die in den Absätzen 18 und 19 genannten Beschlüsse durch 
Konsens oder andernfalls mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden und abstimmenden 
Vertragsstaaten zu fassen.  
Artikel 9. Innerstaatliche Durchführungsmaßnahmen. Jeder Vertragsstaat trifft alle geeigneten 
gesetzlichen, verwaltungsmäßigen und sonstigen Maßnahmen, einschließlich der Verhängung 
von Strafen, um jede Tätigkeit, die einem Vertragsstaat aufgrund dieses Übereinkommens 
verboten ist und von Personen oder in Gebieten unter seiner Hoheitsgewalt oder Kontrolle 
vorgenommen wird, zu verhüten und zu unterbinden.  
Artikel 10. Beilegung von Streitigkeiten. (1) Die Vertragsstaaten konsultieren einander und 
arbeiten zusammen, um jede Streitigkeit, die über die Anwendung oder die Auslegung dieses 
Übereinkommens entstehen kann, beizulegen. Jeder Vertragsstaat kann jede derartige 
Streitigkeit dem Treffen der Vertragsstaaten vorlegen.  
(2)  Das Treffen der Vertragsstaaten kann zur Beilegung der Streitigkeit durch alle von 
ihm für zweckmäßig erachteten Mittel beitragen, indem es unter anderem seine guten Dienste 
anbietet, die Streitparteien auffordert, das Beilegungsverfahren ihrer Wahl in Gang zu setzen, 
und für jedes vereinbarte Verfahren eine Frist empfiehlt.  
(3)  Dieser Artikel läßt die Bestimmungen dieses Übereinkommens über die Maßnahmen 
zur Erleichterung und Klarstellung der Einhaltung des Übereinkommens unberührt.  
Artikel 11. Treffen der Vertragsstaaten. (1) Die Vertragsstaaten kommen zu regelmäßigen 
Treffen zusammen, um alle Angelegenheiten in bezug auf die Anwendung oder Durchführung 
dieses Übereinkommens zu prüfen; dazu gehören  
a)  die Wirkungsweise und der Status dieses Übereinkommens,  
b)  Angelegenheiten, die sich im Zusammenhang mit den aufgrund dieses 
Übereinkommens vorgelegten Berichten ergeben,  
c)  die internationale Zusammenarbeit und Hilfe nach Artikel 6,  
d)  die Entwicklung von Technologien für die Räumung von Antipersonenminen,  
e)  Vorlagen von Seiten der Vertragsstaaten nach Artikel 8 und  
f)  Beschlüsse im Zusammenhang mit Vorlagen von Seiten der Vertragsstaaten  nach 
Artikel 5.  
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(2)  Das erste Treffen der Vertragsstaaten wird vom Generalsekretär der Vereinten 
Nationen innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens einberufen. Die 
nachfolgenden Treffen werden vom Generalsekretär der Vereinten Nationen alljährlich bis 
zur ersten Überprüfungskonferenz einberufen.  
(3)  Unter den in Artikel 8 genannten Voraussetzungen beruft der Generalsekretär der 
Vereinten Nationen ein Sondertreffen der Vertragsstaaten ein.  
(4)  Staaten, die nicht Vertragsparteien dieses Übereinkommens sind, sowie die Vereinten 
Nationen, sonstige einschlägige internationale Organisationen oder Einrichtungen, regionale 
Organisationen, das Internationale Komitee vom Roten Kreuz und einschlägige 
nichtstaatliche Organisationen können entsprechend den vereinbarten Verfahrensregeln als 
Beobachter zu diesen Treffen eingeladen werden.  
Artikel 12. Überprüfungskonferenzen. (1) Fünf Jahre nach Inkrafttreten dieses 
Übereinkommens beruft der Generalsekretär der Vereinten Nationen eine 
Überprüfungskonferenz ein. Weitere Überprüfungskonferenzen werden vom Generalsekretär 
der Vereinten Nationen auf Ersuchen eines Vertragsstaats oder mehrerer Vertragsstaaten 
einberufen, wobei der Abstand zwischen den einzelnen Überprüfungskonferenzen mindestens 
fünf Jahre betragen muß. Alle Vertragsstaaten dieses Übereinkommens werden zu diesen 
Überprüfungskonferenzen eingeladen.  
(2)  Zweck der Überprüfungskonferenz ist es,  
a)  die Wirkungsweise und den Status dieses Übereinkommens zu überprüfen,  
b)  die Notwendigkeit für weitere Treffen der Vertragsstaaten nach Artikel 11 Absatz 2 
sowie die Abstände zwischen diesen Treffen zu prüfen,  
c)  Beschlüsse über Vorlagen von Seiten der Vertragsstaaten nach Artikel 5 zu fassen und  
d)  erforderlichenfalls im Abschlußbericht Schlußfolgerungen über die Durchführung 
dieses Übereinkommens anzunehmen.  
(3)  Staaten, die nicht Vertragsparteien dieses Übereinkommens sind, sowie die Vereinten 
Nationen, sonstige einschlägige internationale Organisationen oder Einrichtungen, regionale 
Organisationen, das Internationale Komitee vom Roten Kreuz und einschlägige 
nichtstaatliche Organisationen können entsprechend den vereinbarten Verfahrensregeln als 
Beobachter zu jeder Überprüfungskonferenz eingeladen werden.  
Artikel 13. Änderungen.  (1) Jederzeit nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens kann jeder 
Vertragsstaat Änderungen dieses Übereinkommens vorschlagen. Jeder Änderungsvorschlag 
wird dem Verwahrer mitgeteilt; dieser leitet ihn an alle Vertragsstaaten weiter und holt ihre 
Ansicht darüber ein, ob eine Änderungskonferenz zur Prüfung des Vorschlags einberufen 
werden soll. Notifiziert die Mehrheit der Vertragsstaaten dem Verwahrer spätestens 30 Tage 
nach Weiterleitung des Vorschlags, daß sie eine weitere Prüfung des Vorschlags befürwortet, 
so beruft der Verwahrer eine Änderungskonferenz ein, zu der alle Vertragsstaaten eingeladen 
werden.  
(2)  Staaten, die nicht Vertragsparteien dieses Übereinkommens sind, sowie die Vereinten 
Nationen, sonstige einschlägige internationale Organisationen oder Einrichtungen, regionale 
Organisationen, das Internationale Komitee vom Roten Kreuz und einschlägige 
nichtstaatliche Organisationen können entsprechend den vereinbarten Verfahrensregeln als 
Beobachter zu jeder Änderungskonferenz eingeladen werden.  
(3)  Die Änderungskonferenz findet unmittelbar im Anschluß an ein Treffen der 
Vertragsstaaten oder eine Überprüfungskonferenz statt, sofern die Mehrheit der 
Vertragsstaaten nicht einen früheren Termin beantragt.  
(4)  Jede Änderung dieses Übereinkommens wird mit Zweidrittelmehrheit der auf der 
Änderungskonferenz anwesenden und abstimmenden Vertragsstaaten beschlossen. Der 
Verwahrer teilt den Vertragsstaaten jede so beschlossene Änderung mit.  
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(5)  Eine Änderung dieses Übereinkommens tritt für alle Vertragsstaaten dieses 
Übereinkommens, die sie angenommen haben, in Kraft, sobald die Mehrheit der 
Vertragsstaaten die Annahmeurkunden beim Verwahrer hinterlegt hat. Danach tritt sie für 
jeden weiteren Vertragsstaat am Tag der Hinterlegung seiner Annahmeurkunde in Kraft.  
Artikel 14. Kosten. (1) Die Kosten der Treffen der Vertragsstaaten, der Sondertreffen der 
Vertragsstaaten, der Überprüfungskonferenzen und der Änderungskonferenzen werden von 
den Vertragsstaaten und den an ihnen teilnehmenden Staaten, die nicht Vertragsparteien 
dieses Übereinkommens sind, in Übereinstimmung mit dem entsprechend angepaßten Berech-
nungsschlüssel der Vereinten Nationen getragen.  
(2)  Die durch den Generalsekretär der Vereinten Nationen nach den Artikeln 7 und 8 
sowie die durch die Missionen zur Tatsachenermittlung entstandenen Kosten werden von den 
Vertragsstaaten in Übereinstimmung mit dem entsprechend angepaßten Berechnungsschlüssel 
der Vereinten Nationen getragen.  
Artikel 15. Unterzeichnung. Dieses in Oslo, Norwegen, am 18. September 1997 beschlossene 
Übereinkommen liegt für alle Staaten vom 3. Dezember 1997 bis zum 4. Dezember 1997 in 
Ottawa, Kanada, und vom 5. Dezember 1997 bis zu seinem Inkrafttreten am Sitz der 
Vereinten Nationen in New York zur Unterzeichnung auf.  
Artikel 16. Ratifikation, Annahme, Genehmigung oder Beitritt. (1) Dieses Übereinkommen 
bedarf der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung durch die Unterzeichner.  
(2)  Es steht jedem Staat, der das Übereinkommen nicht unterzeichnet hat, zum Beitritt 
offen.  
(3)  Die Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunden werden beim 
Verwahrer hinterlegt.  
Artikel 17. Inkrafttreten. (1) Dieses Übereinkommen tritt am ersten Tag des sechsten Monats 
nach dem Monat in Kraft, in dem die 40. Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder 
Beitrittsurkunde hinterlegt worden ist.  
(2)  Für jeden Staat, der seine Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder 
Beitrittsurkunde nach Hinterlegung der 40. Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder 
Beitrittsurkunde hinterlegt, tritt dieses Übereinkommen am ersten Tag des sechsten Monats 
nach dem Tag der Hinterlegung seiner Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder 
Beitrittsurkunde in Kraft.  
Artikel 18. Vorläufige Anwendung. Jeder Vertragsstaat kann bei seiner Ratifikation, 
Annahme, Genehmigung oder bei seinem Beitritt erklären, daß er Artikel 1 Absatz 1 dieses 
Übereinkommens bis zu dessen Inkrafttreten vorläufig anwenden wird.  
Artikel 19. Vorbehalte. Vorbehalte zu den Artikeln dieses Übereinkommens sind nicht 
zulässig.  
Artikel 20. Geltungsdauer und Rücktritt. (1) Die Geltungsdauer dieses Übereinkommens ist 
unbegrenzt.  
(2)  Jeder Vertragsstaat hat in Ausübung seiner staatlichen Souveränität das Recht, von 
diesem Übereinkommen zurückzutreten. Er zeigt seinen Rücktritt allen anderen 
Vertragsstaaten, dem Verwahrer und dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen an. Die 
Rücktrittsurkunde muß eine vollständige Darlegung der Gründe für den Rücktritt enthalten.  
(3)  Der Rücktritt wird erst sechs Monate nach Eingang der Rücktrittsurkunde beim 
Verwahrer wirksam. Ist der zurücktretende Vertragsstaat jedoch bei Ablauf dieser sechs 
Monate in einen bewaffneten Konflikt verwickelt, so wird der Rücktritt erst nach Beendigung 
dieses bewaffneten Konflikts wirksam.  
(4)  Der Rücktritt eines Vertragsstaats von diesem Übereinkommen läßt die Pflicht der 
Staaten, weiterhin die aufgrund einschlägiger Regeln des Völkerrechts übernommenen 
Verpflichtungen zu erfüllen, unberührt.  
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Artikel 21. Verwahrer. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen wird hiermit zum 
Verwahrer dieses Übereinkommens bestimmt.  
Artikel 22. Verbindliche Wortlaute. Die Urschrift dieses Übereinkommens, dessen arabischer, 
chinesischer, englischer, französischer, russischer und spanischer Wortlaut gleichermaßen 
verbindlich ist, wird beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt. 
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23. Abkommen zwischen Deutschland und der UdSSR über die Verhütung von 
Zwischenfällen auf See außerhalb der Hoheitsgewässer vom 25.10.1988 

 
(BGBl. 1989 II 193, 1992 II 119) 
 
 
Präambel 
Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland und die Regierung der Union der 
Sozialistischen Sowjetrepubliken 
in dem Bestreben, die Sicherheit der Schiffahrt und Luftfahrt für die Schiffe und 
Luftfahrzeuge der jeweiligen Streitkräfte außerhalb der Hoheitsgewässer zu gewährleisten, 
in dem Bestreben, in Übereinstimmung mit dem in dem Vertrag vom 12. August 1970 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken zum Ausdruck gebrachten Wunsch, zur Festigung des Friedens und der 
Sicherheit in Europa und in der Welt beizutragen, 
in Anerkennung der Tatsache, daß die von diesem Abkommen untersagten gefährlichen 
Handlungen auch nicht in bezug auf zivile Schiffe der beiden Seiten vorzunehmen sind, 
geleitet von den Grundsätzen und Regeln des Völkerrechts 
sind wie folgt übereingekommen: 
Artikel 1. Definitionen 
Im Sinne dieses Abkommens gelten die folgenden Definitionen: 
1.  „Schiff" bedeutet 
a)  Ein Kriegsschiff, das zu den Streitkräften einer der Seiten gehört und äußere 
Kennzeichen führt, durch die sich Kriegsschiffe seiner Nationalität unterscheiden, unter dem 
Kommando eines Kommandanten im Staatsdienst steht, dessen Name in der entsprechenden 
Soldatenliste oder in einem gleichwertigen Dokument aufgeführt ist, und mit einer der 
regulären militärischen Disziplin unterstehenden Besatzung bemannt ist; 
b)  ein Hilfsschiff, das zu den Streitkräften einer der Seiten gehört und berechtigt ist, die 
Flagge der Hilfsschiffe in den Fällen zu führen, in denen die jeweilige Seite das Führen der 
Flagge vorsieht. 
2.  „Luftfahrzeug" bedeutet jedes militärisch bemannte Fluggerät mit Ausnahme von 
Raumfahrzeugen. 
3.  „Formation" bedeutet eine Anordnung von zwei oder mehr Schiffen, die miteinander 
operieren. 
Artikel 2. Internationale Vereinbarungen 
Beide Seiten stellen sicher, daß die internationalen Regeln von 1972 zur Verhütung von 
Zusammenstößen auf See (SeeStrO-72) nach Geist und Buchstabe von den Schiffsführern 
beachtet werden. Beide Seiten erkennen an, daß die Grundlage für die Freiheit der 
Durchführung von Operationen außerhalb der Hoheitsgewässer die völkerrechtlich 
anerkannten Grundsätze sind, wie sie insbesondere in dem Genfer Übereinkommen vom 29. 
April 1958 über die Hohe See dargelegt sind. 
Artikel 3. Verhaltensweisen auf offener See 
(1)  Schiffe der beiden Seiten, die in der Nähe voneinander operieren, haben sich stets gut 
freizuhalten, um das Risiko eines Zusammenstoßes zu vermeiden, es sei denn, daß sie nach 
der SeeStrO-72 verpflichtet sind, Kurs und Fahrt beizubehalten. 
(2)  Schiffe, die auf eine Formation der anderen Seite treffen oder in ihrer Nähe operieren, 
sollen unter Beachtung der SeeStrO-72 alle Manöver vermeiden, die die Fahrübungen dieser 
Formation behindern. 
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(3)  Fahrübungen von Formationen beider Seiten sollen mit Rücksicht auf den sonstigen 
Schiffsverkehr im Bereich international anerkannter Verkehrs-Trennungsgebiete nicht 
ausgeführt werden. 
(4)  Schiffe, die Schiffe der anderen Seite beobachten, sollen in einer Entfernung Bleiben, 
die das Risiko von Kollisionen ausschließt, sowie Manöver vermeiden, durch die Schiffe der 
anderen Seite in Schwierigkeiten oder Gefahr geraten können. Ein Beobachtungsschiff wird 
so, wie gute Seemannschaft es erfordert, frühzeitig und entschlossen Manöver ausführen, um 
die zu beobachtenden Schiffe nicht zu behindern oder zu gefährden, es sei denn, es muß in 
Übereinstimmung mit der SeeStrO-72 Kurs und Fahrt beibehalten. 
(5)  Schiffe beider Seiten, die in Sichtweite voneinander operieren, sollen, um ihre 
Operationen und Absichten anzuzeigen, die in der SeeStrO-72, im Internationalen Signalbuch 
sowie in der Tabelle für Sondersignale (Anlage zu diesem Abkommen) vorgesehenen Signale 
(Flaggen-, Schall- und Lichtsignale) verwenden. Bei Nacht oder bei verminderter Sicht, bei 
Beleuchtungsverhältnissen oder Entfernungen, bei denen Flaggensignale nicht mehr zu 
unterscheiden sind, ist zu diesem Zweck ein Signalscheinwerfer oder eine UKW-
Funkverbindung auf Kanal 16 (156,8 MHz) zu verwenden. 
(6)  Schiffe beider Seiten sollen keine simulierten Angriffe durchführen, indem sie 
Geschütze, Startvorrichtungen, Torpedorohre oder andere Waffen auf Schiffe oder 
Luftfahrzeuge der anderen Seite richten, sie sollen keinerlei Gegenstände in Richtung auf 
Schiffe oder Luftfahrzeuge der anderen Seite so ausbringen, daß diese eine Gefährdung für 
diese Schiffe  oder Luftfahrzeuge oder eine Behinderung für die Schiffahrt oder Luftfahrt 
darstellen, und sie dürfen auch keine Scheinwerfer oder andere starke 
Beleuchtungseinrichtungen benutzen, um die Kommandobrücke von Schiffen der anderen 
Seite zu beleuchten. Die gleichen Handlungen haben die Schiffe beider Seiten auch in bezug 
auf zivile Schiffe der anderen Seite zu unterlassen. 
(7)  Bei Übungen mit getauchten U-Booten sollen die Unterstützungsfahrzeuge das 
entsprechende Signal aus dem Internationalen Signalbuch oder der Sondersignaltabelle 
setzen, um andere Schiffe auf die Anwesenheit von U-Booten in diesem Seegebiet 
aufmerksam zu machen. 
(8)  Schiffe der einen Seite sollen, wenn sie sich Schiffen der anderen Seite nähern, die 
gemäß der Regel 3 g der SeeStrO-72 in ihrer Manövrierfähigkeit eingeschränkt sind, 
insbesondere Schiffe, auf denen Luftfahrzeuge starten oder landen, und Schiffe die in See 
versorgen, geeignete Maßnahmen treffen, um die Manöver dieser Schiffe nicht zu behindern 
und sich von ihnen gut freizuhalten. 
Artikel 4. Luftfahrzeuge 
(1)  Flugzeugführer beider Seiten sollen bei der Annäherung an Luftfahrzeuge und Schiffe 
der anderen Seite äußerste Vorsicht und Sorgfalt walten lassen; dies gilt insbesondere bei 
Schiffen, auf denen Luftfahrzeuge starten oder landen. Im Interesse beiderseitiger Sicherheit 
sollen simulierte Angriffe durch simulierten Waffeneinsatz gegen Luftfahrzeuge und Schiffe 
der anderen Seite sowie Kunstflug über Schiffen der anderen Seite nicht erlaubt sein. Jegliche 
Gegenstände sollen in ihrer Nähe nicht so abgeworfen werden, daß Schiffe oder Schiffahrt 
gefährdet werden. Die gleichen Handlungen sollen Luftfahrzeuge auch in bezug auf zivile 
Schiffe der anderen Seite unterlassen. 
(2)  Luftfahrzeuge beider Seiten sollen bei Dunkelheit oder Instrumentenflugbedingungen 
möglichst Navigationslichter setzen. 
Artikel 5. Inkenntnissetzung der zivilen Schiffahrt 
Beide Seiten ergreifen Maßnahmen, um die zivilen Schiffe jeder Seite über die 
Bestimmungen dieses Abkommens zu unterrichten, die die Gewährleistung der beiderseitigen 
Sicherheit zum Inhalt haben. 
Artikel 6. Mitteilungen über Gefahren 
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Beide Seiten stellen sicher, daß über das bestehende internationale Funkmeldenetz für 
Mitteilungen und Warnungen für Seefahrer in der Regel nicht später als fünf Tage im voraus 
eine Mitteilung über Vorhaben außerhalb der Hoheitsgewässer erfolgt, die eine Gefahr für die 
Schiffahrt oder den Flugverkehr darstellen. 
Artikel 7. Informationsaustausch über Kollisionen und Zwischenfälle 
Beide Seiten werden unverzüglich Informationen über Kollisionen und Zwischenfälle, bei 
denen Sachschaden entstanden ist, sowie über andere Zwischenfälle auf See zwischen 
Schiffen und Luftfahrzeugen der beiden Seiten austauschen. Die Marine der Bundesrepublik 
Deutschland wird diese Informationen über den Marine- oder einen anderen Militärattaché der 
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken in Bonn und die Marine der Union der 
Sozialistischen Sowjetrepubliken über den Marine- oder einen anderen Militärattaché der 
Bundesrepublik Deutschland in Moskau weiterleiten. 
Artikel 8. Inkrafttreten 
Dieses Abkommen mit seiner Anlage tritt einen Monat nach seiner Unterzeichnung in Kraft. 
Es kann von jeder Seite mit einer Frist von sechs Monaten durch schriftliche Anzeige an die 
andere Seite gekündigt werden. 
Artikel 9. Weitere Konsultationen 
Spätestens ein Jahr nach Unterzeichnung dieses Abkommens treten die Vertreter beider Seiten 
zusammen, um über die Anwendung des Abkommens sowie über mögliche Wege zur 
weiteren Verbesserung der Sicherheit in der Schiffahrt für ihre Schiffe und im Luftverkehr zu 
beraten. Danach finden derartige Konsultationen jährlich oder, wenn eine Seite dies wünscht, 
häufiger statt. 
Geschehen zu Moskau am 25. Oktober 1988 in zwei Urschriften, jede in deutscher und 
russischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist. 
Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland  
... 
Für die Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 
... 
 
 

 

Anlage 

(nicht wiedergegeben) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 
 

 
  
 

 

24. Abkommen vom 30.05.2008 über Streumunition 
(BGBl. 2009 II 504) 

 
 
Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens – 
tief besorgt darüber, dass die Zivilbevölkerung und einzelne Zivilpersonen weiterhin die 
Hauptleidtragenden von bewaffneten Konflikten sind; 
entschlossen, ein für alle Mal das Leiden und Sterben zu beenden, das durch Streumunition 
im Zeitpunkt ihres Einsatzes verursacht wird, wenn sie nicht wie vorgesehen funktioniert oder 
wenn sie aufgegeben wird; 
besorgt darüber, dass Streumunitionsrückstände Zivilpersonen, einschließlich Frauen und 
Kindern, töten oder verstümmeln, die wirtschaftliche und soziale Entwicklung unter anderem 
durch den Verlust der Existenzgrundlagen behindern, die Wiederherstellung und den 
Wiederaufbau nach Konflikten beeinträchtigen, die Rückkehr von Flüchtlingen und 
Binnenvertriebenen verzögern oder verhindern, sich nachteilig auf nationale und international 
Bemühungen um die Schaffung von Frieden und um humanitäre Hilfe auswirken können und 
weitere schwerwiegende Folgen nach sich ziehen, die noch Jahre nach Einsatz der Munition 
anhalten können; 
tief besorgt ferner über die Gefahren, die von den großen einzelstaatlichen 
Streumunitionsbeständen ausgehen, die für einen operativen Einsatz zurückbehalten werden, 
und entschlossen, deren rasche Vernichtung sicherzustellen; 
überzeugt von der Notwendigkeit, auf wirksame, aufeinander abgestimmte Weise tatsächlich 
zur Bewältigung der Herausforderung beizutragen, die auf der ganzen Welt befindlichen 
Streumunitionsrückstände zu räumen und deren Vernichtung sicherzustellen; 
in dem festen Willen, die volle Verwirklichung der Rechte aller Streumunitionsopfer 
sicherzustellen, und in Anerkennung der ihnen innewohnenden Würde; 
entschlossen, ihr Möglichstes zu tun,  um Streumunitionsopfern Hilfe zu leisten, 
einschließlich medizinischer Versorgung, Rehabilitation und psychologischer Unterstützung, 
und für ihre soziale und wirtschaftliche Eingliederung zu sorgen; 
in Anerkennung der Notwendigkeit, Streumunitionsopfern in einer Weise zu helfen, die das 
Alter und das Geschlecht berücksichtigt, und auf die besonderen Bedürfnisse von Gruppen 
einzugehen, die Schutz benötigen; 
eingedenk des Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, das unter 
anderem vorschreibt, dass die Vertragsstaaten jenes Übereinkommens sich dazu verpflichten, 
die volle Verwirklichung aller Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle Menschen mit 
Behinderungen ohne jede Diskriminierung aufgrund von Behinderung zu gewährleisten und 
zu fördern;  
im Bewusstsein der Notwendigkeit einer angemessenen Koordinierung der Anstrengungen, 
die in verschiedenen Gremien unternommen werden, um auf die Rechte und Bedürfnisse der 
Opfer verschiedener Arten von Waffen einzugehen, und entschlossen, Diskriminierung unter 
den Opfern verschiedener Arten von Waffen zu vermeiden; 
in Bekräftigung dessen, dass in Fällen, die von diesem Übereinkommen oder anderen 
internationalen Übereinkünften nicht erfasst sind, Zivilpersonen und Kombattanten unter dem 
Schutz und der Herrschaft der Grundsätze des Völkerrechts verbleiben, wie sie sich aus 
feststehenden Gebräuchen, aus den Grundsätzen der Menschlichkeit und aus den Forderungen 
des öffentlichen Gewissens ergeben;  
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fest entschlossen ferner, dass es bewaffneten Gruppen, bei denen es sich nicht um die 
Streitkräfte eines Staates handelt, unter keinen Umständen gestattet werden darf, Tätigkeiten 
vorzunehmen, die einem Vertragsstaat dieses Übereinkommens verboten sind; 
erfreut über die sehr breite international Unterstützung für die völkerrechtliche Regel des 
Verbots von Antipersonenminen, die im Übereinkommen von 1997 über das Verbot des 
Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung und der Weitergabe von Antipersonenminen und 
über deren Vernichtung niedergelegt ist; 
erfreut ferner über die Annahme des Protokolls über explosive Kampfmittelrückstände zum 
Übereinkommen über das Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes bestimmter 
konventioneller Waffen, die übermäßige Leiden verursachen oder unterschiedslos wirken 
können, und sein Inkrafttreten am 12. November 2006 und von dem Wunsch geleitet, den 
Schutz von Zivilpersonen vor den Auswirkungen von Streumunitionsrückständen in 
Situationen nach Konflikten zu verstärken; 
eingedenk ferner der Resolution 1325 des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen über Frauen, 
Frieden und Sicherheit und der Resolution 1612 des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen 
über Kinder in bewaffneten Konflikten; 
erfreut außerdem über die Schritte, die in den letzten Jahren auf nationaler, regionaler und 
weltweiter Ebene mit dem Ziel des Verbots, der Beschränkung oder der Aussetzung des 
Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung und der Weitergabe von Streumunition 
unternommen worden sind; 
unter Betonung der Rolle des öffentlichen Gewissens bei der Förderung der Grundsätze der 
Menschlichkeit, erkennbar am weltweiten Ruf nach einem Ende des Leidens von 
Zivilpersonen, das durch Streumunition verursacht wird, und in Anerkennung der 
diesbezüglichen Anstrengungen der Vereinten Nationen, des Internationalen Komitees vom 
Roten Kreuz, der Cluster Munition Coalition und zahlreicher anderer nichtstaatlicher 
Organisationen weltweit; 
in Bekräftigung der Erklärung der Konferenz von Oslo über Streumunition, mit der Staaten 
unter anderem die durch den Einsatz von Streumunition verursachten schwerwiegenden 
Folgen anerkannten und sich dazu verpflichteten, bis 2008 eine rechtsverbindliche 
Übereinkunft zu schließen, die den Einsatz, die Herstellung, die Weitergabe und die Lagerung 
von Streumunition, welche Zivilpersonen unannehmbaren Schaden zufügt, verbietet und 
einen Rahmen für Zusammenarbeit und Hilfe schafft, der eine ausreichende Fürsorge und 
Rehabilitation für die Opfer, die Räumung kontaminierter Gebiete, Aufklärung zur 
Gefahrenminderung und die Vernichtung von Beständen sicherstellt; 
nachdrücklich betonend, dass es wünschenswert ist, alle Staaten für dieses Übereinkommen 
zu gewinnen, sowie entschlossen, nach besten Kräften auf seine weltweite Geltung und seine 
umfassende Durchführung hinzuwirken;  
gestützt auf die Grundsätze und Regeln des humanitären Völkerrechts, insbesondere den 
Grundsatz, nach dem die an einem bewaffneten Konflikt beteiligten Parteien kein 
unbeschränktes Recht in der Wahl der Methoden und Mittel der Kriegführung haben, und die 
Regeln, nach denen die an einem Konflikt beteiligten Parteien jederzeit zwischen der 
Zivilbevölkerung und Kombattanten sowie zwischen zivilen Objekten und militärischen 
Zielen unterscheiden müssen und sie daher ihre Kriegshandlungen nur gegen militärische 
Ziele richten dürfen, nach denen bei Kriegshandlungen stets darauf zu achten ist, dass die 
Zivilbevölkerung, Zivilpersonen und zivile Objekte verschont bleiben, und nach denen die 
Zivilbevölkerung und einzelne Zivilpersonen allgemeinen Schutz vor den von 
Kriegshandlungen ausgehenden Gefahren genießen – 
sind wie folgt übereingekommen: 
Artikel 1. Allgemeine Verpflichtungen und Anwendungsbereich. (1) Jeder Vertragsstaat 
verpflichtet sich, unter keinen Umständen jemals 
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a) Streumunition einzusetzen, 
b) Streumunition zu entwickeln, herzustellen, auf andere Weise zu erwerben, zu lagern, 
zurückzubehalten oder an irgendjemanden unmittelbar oder mittelbar weiterzugeben, 
c) irgendjemanden zu unterstützen, zu ermutigen oder zu veranlassen, Tätigkeiten 
vorzunehmen, die einem Vertragsstaat aufgrund dieses Übereinkommens verboten sind. 
(2) Absatz 1 findet auf explosive Bomblets, die eigens dazu bestimmt sind, von an 
Luftfahrzeugen angebrachten Ausstoßbehältern verstreut oder freigegeben zu werden, 
entsprechend Anwendung.  
(3) Dieses Übereinkommen findet keine Anwendung auf Minen. 
Artikel 2. Begriffsbestimmungen 
Im Sinne dieses Übereinkommens 
1. bezeichnet „Streumunitionsopfer“ alle Personen, die durch den Einsatz von Streumunition 
getötet worden sind oder körperliche oder psychische Verletzungen, wirtschaftlichen 
Schaden, gesellschaftliche Ausgrenzung oder eine erhebliche Beeinträchtigung der 
Verwirklichung ihrer Rechte erlitten haben. Dazu zählen die unmittelbar von Streumunition 
getroffenen Personen sowie ihre betroffenen Familien und Gemeinschaften; 
2. bezeichnet „Streumunition“ konventionelle Munition, die dazu bestimmt ist, explosive 
Submunitionen mit jeweils weniger als 20 Kilogramm Gewicht zu verstreuen oder 
freizugeben, und schließt diese explosive Submunitionen ein. „Streumunition“ bezeichnet 
nicht 
a) Munition oder Submunition, die dazu bestimmt ist, Täuschkörper, Rauch, pyrotechnische 
Mittel oder Düppel freizusetzen beziehungsweise auszustoßen, oder Munition, die 
ausschließlich für Flugabwehrzwecke bestimmt ist; 
b) Munition oder Submunition, die dazu bestimmt ist, elektrische oder elektronische 
Wirkungen zu erzeugen; 
c) Munition, die zur Vermeidung von unterschiedslosen Flächenwirkungen und von Gefahren, 
die von nicht zur Wirkung gelangter Submunition ausgehen, alle nachstehenden Merkmale 
aufweist: 
i) jede Munition enthält weniger als zehn explosive Submunitionen, 
ii) jede explosive Submunition wiegt mehr als vier Kilogramm, 
iii) jede explosive Submunition ist dazu bestimmt, ein einzelnes Zielobjekt zu erfassen und zu 
bekämpfen, 
iv) jede explosive Submunition ist mit einem elektronischen Selbstzerstörungsmechanismus 
ausgestattet, 
v) jede explosive Submunition ist mit einer elektronischen Selbstdeaktivierungseigenschaft 
ausgestattet; 
3. bezeichnet „explosive Submunition“ konventionelle Munition, die zur Erfüllung ihres 
Zwecks durch Streumunition verstreut oder freigegeben wird und dazu bestimmt ist, durch 
Auslösung einer Sprengladung vor, bei oder nach dem Aufschlag zur Wirkung zu gelangen; 
4. bezeichnet „Blindgänger“ Streumunition, die abgefeuert, abgeworfen, gestartet, 
ausgestoßen oder auf andere Weise zum Einsatz gebracht wurde und entgegen ihrer 
Bestimmung ihre explosiven Submunitionen nicht verstreut oder freigegeben hat; 
5. bezeichnet „nicht zur Wirkung gelangte Submunition“ explosive 
Submunition, die durch Streumunition verstreut oder freigegeben oder auf andere Weise von 
ihr getrennt wurde und nicht wie vorgesehen explodiert ist; 
6. bezeichnet „aufgegebene Streumunition“ nicht eingesetzte Streumunition oder explosive 
Submunition, die zurückgelassen oder weggeworfen wurde und sich nicht mehr unter der 
Kontrolle der Partei befindet, von der sie zurückgelassen oder weggeworfen wurde. Sie kann 
einsatzbereit gemacht worden sein oder nicht; 
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7. bezeichnet „Streumunitionsrückstände“ Blindgänger, aufgegebene Streumunition, nicht zur 
Wirkung gelangte Submunition und nicht zur Wirkung gelangte Bomblets; 
8. umfasst „Weitergabe“ neben der physischen Verbringung von Streumunition in ein 
staatliches oder aus einem staatlichen Hoheitsgebiet auch die Übertragung des Rechts an 
Streumunition und der Kontrolle über Streumunition, nicht jedoch die Übertragung von 
Hoheitsgebiet, in dem sich Streumunitionsrückstände befinden; 
9. bezeichnet „Selbstzerstörungsmechanismus“ einen eingebauten, selbsttätig arbeitenden 
Mechanismus, der zusätzlich zum Hauptauslösemechanismus der Munition vorhanden ist und 
die Zerstörung der Munition sicherstellt, in die er eingebaut ist; 
10. bezeichnet „Selbstdeaktivierung“ einen Vorgang, durch den eine Munition aufgrund der 
unumkehrbaren Erschöpfung eines Bestandteils, beispielsweise einer Batterie, der für die 
Wirkungsweise der Munition unentbehrlich ist, selbsttätig unwirksam gemacht wird; 
11. bezeichnet „durch Streumunition kontaminiertes Gebiet“ ein Gebiet, in dem sich 
bekannterweise oder mutmaßlich Streumunitionsrückstände befinden; 
12. bezeichnet „Mine“ ein Kampfmittel, das dazu bestimmt ist, unter, auf oder nahe dem 
Erdboden oder einer anderen Oberfläche angebracht und durch die Gegenwart, Nähe oder 
Berührung einer Person oder eines Fahrzeugs zur Explosion gebracht zu werden; 
13. bezeichnet „explosives Bomblet“ eine konventionelle Munition mit weniger als 20 
Kilogramm Gewicht, die nicht mit einem eigenen Antrieb ausgestattet ist und die zur 
Erfüllung ihres Zwecks von einem Ausstoßbehälter verstreut oder freigegeben wird und dazu 
bestimmt ist, durch Auslösung einer Sprengladung vor, bei oder nach dem Aufschlag zur 
Wirkung zu gelangen; 
14. bezeichnet „Ausstoßbehälter“ einen Behälter, der dazu bestimmt ist, explosive Bomblets 
zu verstreuen oder freizugeben, und im Zeitpunkt des Verstreuens oder Freigebens an einem 
Luftfahrzeug angebracht ist; 
15. bezeichnet „nicht zur Wirkung gelangtes Bomblet“ ein explosives Bomblet, das von 
einem Ausstoßbehälter verstreut, freigegeben oder auf andere Weise von diesem getrennt 
wurde und nicht wie vorgesehen explodiert ist. 
Artikel 3. Lagerung und Vernichtung von Lagerbeständen. (1) Jeder Vertragsstaat trennt 
nach Maßgabe der innerstaatlichen Vorschriften sämtliche Streumunition unter seiner 
Hoheitsgewalt und Kontrolle von Munition, die für einen operativen Einsatz zurückbehalten 
wird, und markiert sie zum Zweck der Vernichtung. 
(2) Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, so bald wie möglich, spätestens jedoch acht Jahre, 
nachdem dieses Übereinkom men für den betreffenden Vertragsstaat in Kraft getreten ist, 
sämtliche in Absatz 1 genannte Streumunition zu vernichten oder ihre Vernichtung 
sicherzustellen. Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, dafür zu sorgen, dass die 
Vernichtungsmethoden den geltenden internationalen Normen zum Schutz der Gesundheit 
und der Umwelt entsprechen. 
(3) Glaubt ein Vertragsstaat, nicht in der Lage zu sein, binnen acht Jahren nach dem 
Inkrafttreten dieses Übereinkommens für den betreffenden Vertragsstaat sämtliche in Absatz 
1 bezeichnete Streumunition zu vernichten oder ihre Vernichtung sicherzustellen, so kann er 
das Treffen der Vertragsstaaten oder eine Überprüfungskonferenz um eine Verlängerung der 
Frist für den Abschluss der Vernichtung dieser Streumunition um bis zu vier Jahre ersuchen. 
Ein Vertragsstaat kann unter außergewöhnlichen Umständen um zusätzliche 
Fristverlängerungen um bis zu vier Jahre ersuchen. Die Fristverlängerungen, um die ersucht 
wird, dürfen die Anzahl Jahre, die der betreffende Vertragsstaat zur Erfüllung seiner 
Verpflichtungen nach Absatz 2 unbedingt benötigt, nicht überschreiten. 
(4) Jedes Ersuchen um Fristverlängerung enthält 
a) Angaben über die Dauer der vorgeschlagenen Fristverlängerung, 
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b) eine ausführliche Begründung für die vorgeschlagene Fristverlängerung, einschließlich 
Angaben über die dem Vertragsstaat für die Vernichtung sämtlicher in Absatz 1 genannter 
Streumunition zur Verfügung stehenden oder von ihm hierfür benötigten finanziellen und 
technischen Mittel und gegebenenfalls Angaben über die außergewöhnlichen Umstände, die 
diese Fristverlängerung rechtfertigen, 
c) einen Plan mit Angaben darüber, wie und wann die Vernichtung der Lagerbestände 
abgeschlossen wird, 
d) Angaben über die Menge und Art der Streumunition und explosiven Submunitionen, die 
sich im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Übereinkommens für den betreffenden 
Vertragsstaat in dessen Besitz befinden, sowie sämtlicher weiteren Streumunition oder 
weiteren explosiven Submunitionen, die nach diesem Inkrafttreten entdeckt worden sind, 
e) Angaben über die Menge und Art der Streumunition und explosiven Submunitionen, die 
während des in Absatz 2 genannten Zeitabschnitts vernichtet worden sind, und 
f) Angaben über die Menge und Art der Streumunition und explosiven Submunitionen, die 
während der vorgeschlagenen Fristverlängerung noch zu vernichten sind, und die jährliche 
Vernichtungsrate, die voraussichtlich erzielt wird. 
(5) Das Treffen der Vertragsstaaten oder die Überprüfungskonferenz prüft das Ersuchen unter 
Berücksichtigung der in Absatz 4 genannten Angaben und entscheidet mit der Mehrheit der 
Stimmen der anwesenden und abstimmenden Vertragsstaaten, ob dem Ersuchen um 
Fristverlängerung stattgegeben wird. Die Vertragsparteien können, soweit angebracht, 
beschließen, eine kürzere Fristverlängerung als die, um die ersucht wird, zu gewähren, und 
Richtwerte für die Fristverlängerung vorschlagen. Ein Ersuchen um Fristverlängerung wird 
mindestens neun Monate vor dem Treffen der Vertragsstaaten oder der 
Überprüfungskonferenz, auf dem beziehungsweise auf der es geprüft werden soll, vorgelegt. 
(6) Unbeschadet des Artikels 1 ist die Zurückbehaltung oder der Erwerb einer beschränkten 
Anzahl von Streumunitionen und explosiven Submunitionen für die Entwicklung von 
Verfahren zur Suche, Räumung und Vernichtung von Streumunition und explosiven 
Submunitionen und die Ausbildung in diesen Verfahren oder für die Entwicklung von 
Maßnahmen gegen Streumunition zulässig. Die Menge der zurückbehaltenen oder 
erworbenen explosive Submunitionen darf die für diese Zwecke unbedingt erforderliche 
Mindestzahl nicht überschreiten. 
(7) Unbeschadet des Artikels 1 ist die Weitergabe von Streumunition an einen anderen 
Vertragsstaat zum Zweck der Vernichtung sowie für die in Absatz 6 genannten Zwecke 
zulässig. 
(8) Vertragsstaaten, die Streumunition oder explosive Submunitionen für die in den Absätzen 
6 und 7 genannten Zwecke zurückbehalten, erwerben oder weitergeben, legen einen 
ausführlichen Bericht über die geplante und tatsächliche Verwendung dieser Streumunition 
und explosive Submunitionen und ihre Art, Menge und Losnummern vor. Werden 
Streumunition oder explosive Submunitionen für diese Zwecke an einen anderen 
Vertragsstaat weitergegeben, so enthält der Bericht einen Hinweis auf den Vertragsstaat, der 
sie erhält. Ein solcher Bericht wird für jedes Jahr, während dessen ein Vertragsstaat 
Streumunition oder explosive Submunitionen zurückbehalten, erworben oder weitergegeben 
hat, verfasst und wird dem Generalsekretär der Vereinten Nationen spätestens bis zum 30. 
April des darauffolgenden Jahres vorgelegt. 
Artikel 4. Räumung und Vernichtung von Streumunitionsrückständen und Aufklärung 
zur Gefahrenminderung. (1) Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, 
Streumunitionsrückstände, die sich in durch Streumunition kontaminierten Gebieten unter 
seiner Hoheitsgewalt oder Kontrolle befinden, zu räumen und zu vernichten oder deren 
Räumung und Vernichtung sicherzustellen; hierfür gilt Folgendes: 
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a) Befinden sich im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Übereinkommens für den betreffenden 
Vertragsstaat Streumunitionsrückstände in Gebieten unter seiner Hoheitsgewalt oder 
Kontrolle, so werden die Räumung und Vernichtung so bald wie möglich, spätestens jedoch 
zehn Jahre nach diesem Zeitpunkt, abgeschlossen; 
b) ist nach dem Inkrafttreten dieses Übereinkommens für den betreffenden Vertragsstaat 
Streumunition zu Streumunitionsrückständen geworden, die sich in Gebieten unter seiner 
Hoheitsgewalt oder Kontrolle befinden, so müssen die Räumung und Vernichtung so bald wie 
möglich abgeschlossen werden, spätestens jedoch zehn Jahre nach dem Ende der aktiven 
Feindseligkeiten, in deren Verlauf diese Streumunition zu Streumunitionsrückständen 
geworden ist; und  
c) nach Erfüllung seiner Verpflichtungen aus Buchstabe a oder b legt der betreffende 
Vertragsstaat auf dem nächsten Treffen der Vertragsstaaten eine Einhaltungserklärung vor. 
(2) Bei der Erfüllung seiner Verpflichtungen nach Absatz 1 trifft jeder Vertragsstaat unter 
Berücksichtigung der Bestimmungen des Artikels 6 über international Zusammenarbeit und 
Hilfe so bald wie möglich folgende Maßnahmen: 
a) Untersuchung, Bewertung und Aufzeichnung der von Streumunitionsrückständen 
ausgehenden Bedrohung, wobei er alles unternimmt, um alle durch Streumunition 
kontaminierten Gebiete unter seiner Hoheitsgewalt oder Kontrolle zu identifizieren; 
b) Einschätzung der Erfordernisse hinsichtlich Kennzeichnung, Schutz von 
Zivilpersonen, Räumung und Vernichtung und Einstufung dieser Erfordernisse nach 
Dringlichkeit sowie Ergreifung von Maßnahmen zur Mobilisierung von Mitteln und zur 
Entwicklung eines innerstaatlichen Plans für die Durchführung dieser Tätigkeiten, wobei er 
gegebenenfalls auf vorhandene Strukturen, Erfahrungen und Vorgehensweisen zurückgreift; 
c) Ergreifung aller praktisch möglichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass alle durch 
Streumunition kontaminierten Gebiete unter seiner Hoheitsgewalt oder Kontrolle rundum 
gekennzeichnet, überwacht und durch Einzäunung oder andere Mittel gesichert werden, damit 
Zivilpersonen wirksam ferngehalten werden. Bei der Kennzeichnung mutmaßlich gefährlicher 
Gebiete sollen Warnschilder verwendet werden, die so gekennzeichnet sind, dass die 
betroffene Gemeinschaft sie leicht verstehen kann. Schilder und andere 
Begrenzungsmarkierungen für gefährliche Gebiete sollen soweit möglich sichtbar, lesbar, 
widerstandsfähig und umweltbeständig sein und deutlich erkennbar machen, welche Seite der 
gekennzeichneten Begrenzung als innerhalb des durch Streumunition kontaminierten Gebiets 
liegend und welche Seite als sicher angesehen wird; 
d) Räumung und Vernichtung sämtlicher Streumunitionsrückstände, die sich in Gebieten 
unter seiner Hoheitsgewalt oder Kontrolle befinden; und  
e) Aufklärung zur Gefahrenminderung, um sicherzustellen, dass sich die Zivilpersonen, die in 
durch Streumunition kontaminierten Gebieten oder in deren Umgebung leben, der Gefahren 
bewusst sind, die von solchen Rückständen ausgehen. 
(3) Bei der Durchführung der Tätigkeiten nach Absatz 2 berücksichtigt jeder Vertragsstaat die 
internationalen Normen, einschließlich der Internationalen Normen für Antiminenprogramme 
(International Mine Action Standards - IMAS). 
(4) Dieser Absatz gilt in Fällen, in denen Streumunition von einem Vertragsstaat vor dem 
Inkrafttreten dieses Übereinkommens für den betreffenden Vertragsstaat eingesetzt oder 
aufgegeben worden ist und daraus Streumunitionsrückstände geworden sind, die sich im 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Übereinkommens für einen anderen Vertragsstaat in 
Gebieten unter der Hoheitsgewalt oder Kontrolle dieses anderen Staates befinden. 
a) Der erstgenannte Vertragsstaat wird nachdrücklich dazu ermutigt, in solchen Fällen beim 
Inkrafttreten dieses Übereinkommens für beide Vertragsstaaten dem letztgenannten 
Vertragsstaat bilateral oder über einen gemeinsam vereinbarten Dritten, unter anderem über 
das System der Vereinten Nationen oder andere einschlägige Organisationen, Hilfe, unter 
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anderem technischer, finanzieller, materieller oder personeller Art, zu leisten, um die 
Kennzeichnung, Räumung und Vernichtung dieser Streumunitionsrückstände zu erleichtern. 
b) Diese Hilfe umfasst, soweit verfügbar, Informationen über die Arten und Mengen der 
eingesetzten Streumunition, die genauen Orte von Streumunitionseinsätzen und die genaue 
Lage von Gebieten, in denen sich bekannterweise Streumunitionsrückstände befinden. 
(5) Glaubt ein Vertragsstaat, nicht in der Lage zu sein, binnen zehn Jahren nach dem 
Inkrafttreten dieses Übereinkommens für den betreffenden Vertragsstaat alle in Absatz 1 
bezeichneten Streumunitionsrückstände zu räumen und zu vernichten oder ihre Räumung und 
Vernichtung sicherzustellen, so kann er das Treffen der Vertragsstaaten oder eine 
Überprüfungskonferenz um eine Verlängerung der Frist für den Abschluss der Räumung und 
Vernichtung dieser Streumunitionsrückstände um bis zu fünf Jahre ersuchen. Die 
Fristverlängerung, um die ersucht wird, darf die Anzahl Jahre, die der betreffende 
Vertragsstaat zur Erfüllung seiner Verpflichtungen nach Absatz 1 unbedingt benötigt, nicht 
überschreiten. 
(6) Ein Ersuchen um Fristverlängerung wird einem Treffen der Vertragsstaaten oder einer 
Überprüfungskonferenz vor Ablauf der in Absatz 1 genannten Frist für den betreffenden 
Vertragsstaat vorgelegt. Jedes Ersuchen wird mindestens neun Monate vor dem Treffen der 
Vertragsstaaten oder der Überprüfungskonferenz, auf dem beziehungsweise auf der es geprüft 
werden soll, vorgelegt. Jedes Ersuchen enthält 
a) Angaben über die Dauer der vorgeschlagenen Fristverlängerung, 
b) eine ausführliche Begründung für die vorgeschlagene Fristverlängerung, einschließlich 
Angaben über die dem Vertragsstaat für die Räumung und Vernichtung aller 
Streumunitionsrückstände während der vorgeschlagenen Fristverlängerung zur Verfügung 
stehenden oder von ihm hierfür benötigten finanziellen und technischen Mittel, 
c) Angaben über die Vorbereitung künftiger Arbeiten und den Stand der Arbeiten, die im 
Rahmen innerstaatlicher Räumungs- und Minenräumprogramme während des in Absatz 1 
genannten ersten Zeitabschnitts von zehn Jahren und aller nachfolgenden Fristverlängerungen 
bereits durchgeführt wurden, 
d) Angaben über das Gesamtgebiet mit Streumunitionsrückständen im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Übereinkommens für den betreffenden Vertragsstaat und alle weiteren 
Gebiete mit Streumunitionsrückständen, die nach diesem Inkrafttreten entdeckt worden sind, 
e) Angaben über das Gesamtgebiet mit Streumunitionsrückständen, das seit dem Inkrafttreten 
dieses Übereinkommens geräumt worden ist, 
f) Angaben über das Gesamtgebiet mit Streumunitionsrückständen, das während der 
vorgeschlagenen Fristverlängerung noch zu räumen ist, 
g) Angaben über die Umstände, die den Vertragsstaat daran gehindert haben, alle 
Streumunitionsrückstände, die sich in Gebieten unter seiner Hoheitsgewalt oder Kontrolle 
befinden, während des in Absatz 1 genannten ersten Zeitabschnitts von zehn Jahren zu 
vernichten, und diejenigen, die ihn während der vorgeschlagenen Fristverlängerung daran 
hindern können, 
h) Angaben über die humanitären, sozialen, wirtschaftlichen und umweltbezogenen 
Auswirkungen der vorgeschlagenen Fristverlängerung und  
i) sonstige für das Ersuchen um die vorgeschlagene Fristverlängerung sachdienliche 
Informationen. 
(7) Das Treffen der Vertragsstaaten oder die Überprüfungskonferenz prüft das Ersuchen unter 
Berücksichtigung der in Absatz 6 genannten Angaben, einschließlich unter anderem der 
Mengen der gemeldeten Streumunitionsrückstände, und entscheidet mit der Mehrheit der 
Stimmen der anwesenden und abstimmenden Vertragsstaaten, ob dem Ersuchen um 
Fristverlängerung stattgegeben wird. Die Vertragsstaaten können, soweit angebracht, 
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beschließen, eine kürzere Fristverlängerung als die, um die ersucht wird, zu gewähren, und 
Richtwerte für die Fristverlängerung 
vorschlagen. 
(8) Eine solche Fristverlängerung kann bei Vorlage eines neuen Ersuchens nach den Absätzen 
5, 6 und 7 für bis zu fünf Jahre erneuert werden. Mit dem Ersuchen um weitere Verlängerung 
legt der Vertragsstaat zusätzliche sachdienliche Informationen darüber vor, welche 
Maßnahmen während der vorangegangenen Fristverlängerung, die nach diesem Artikel 
gewährt wurde, ergriffen worden sind. 
Artikel 5. Hilfe für Opfer. (1) Jeder Vertragsstaat leistet Streumunitionsopfern in Gebieten 
unter seiner Hoheitsgewalt oder Kontrolle nach Maßgabe des geltenden humanitären 
Völkerrechts und der geltenden internationalen Menschenrechtsnormen in angemessener 
Weise eine Hilfe, einschließlich medizinischer Versorgung, Rehabilitation und 
psychologischer Unterstützung, die das Alter und das Geschlecht berücksichtigt, und sorgt für 
ihre soziale und wirtschaftliche Eingliederung. Jeder Vertragsstaat bemüht sich nach besten 
Kräften darum, zuverlässige einschlägige Daten zu Streumunitionsopfern zu sammeln. 
(2) Bei der Erfüllung seiner Verpflichtungen nach Absatz 1 muss jeder Vertragsstaat  
a) die Bedürfnisse von Streumunitionsopfern abschätzen, 
b) alle erforderlichen innerstaatlichen Rechtsvorschriften und politischen Konzepte 
ausarbeiten, umsetzen und durchsetzen, 
c) einen innerstaatlichen Plan und einen innerstaatlichen Haushalt aufstellen, einschließlich 
Zeitrahmen für die Durchführung dieser Tätigkeiten, im Hinblick auf deren Einbeziehung in 
die bestehenden innerstaatlichen Strukturen und Mechanismen für Behinderungs-, 
Entwicklungs- und Menschenrechtsfragen, wobei die spezifische Rolle und der spezifische 
Beitrag der einschlägigen Akteure zu beachten sind, 
d) Maßnahmen treffen, um nationale und internationale Mittel zu mobilisieren, 
e) jede Diskriminierung von Streumunitionsopfern oder unter ihnen oder zwischen 
Streumunitionsopfern und Personen, die Verletzungen oder Behinderungen als Folge anderer 
Ursachen erlitten haben, unterlassen; Unterschiede in der Behandlung sollen allein auf 
medizinischen, rehabilitativen, psychologischen oder sozioökonomischen Erfordernissen 
beruhen, 
f) mit Streumunitionsopfern und den sie vertretenden Organisationen enge Konsultationen 
führen und sie aktiv einbeziehen, 
g) eine staatliche Anlaufstelle zur Koordinierung von Angelegenheiten im Zusammenhang 
mit der Durchführung dieses Artikels bestimmen und 
h) sich bemühen, einschlägige Leitlinien und bewährte Praktiken, einschließlich in den 
Bereichen medizinische Versorgung, Rehabilitation und psychologische Unterstützung sowie 
soziale und wirtschaftliche Eingliederung, einzubeziehen.  
Artikel 6. Internationale Zusammenarbeit und Hilfe. (1) Bei der Erfüllung seiner 
Verpflichtungen aus diesem Übereinkommen hat jeder Vertragsstaat das Recht, Hilfe zu 
erbitten und zu erhalten. 
(2) Jeder Vertragsstaat, der hierzu in der Lage ist, leistet Vertragsstaaten, die von 
Streumunition betroffen sind, technische, materielle und finanzielle Hilfe mit dem Ziel der 
Erfüllung der Verpflichtungen aus diesem Übereinkommen. Diese Hilfe kann unter anderem 
über das System der Vereinten Nationen, über internationale, regionale oder nationale 
Organisationen oder Einrichtungen, über nichtstaatliche Organisationen oder Einrichtungen 
oder auf zweiseitiger Grundlage geleistet werden. 
(3) Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, den größtmöglichen Austausch von Ausrüstung und 
von wissenschaftlichen und technologischen Informationen bezüglich der Durchführung 
dieses Übereinkommens zu erleichtern, und hat das Recht, daran teilzunehmen. Die 
Vertragsstaaten erlegen der Bereitstellung und der Entgegennahme von Räum- und ähnlicher 
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Ausrüstung und damit zusammenhängenden technologischen Informationen für humanitäre 
Zwecke keine ungebührlichen Beschränkungen auf. 
(4) Zusätzlich zu allen Verpflichtungen, die er nach Artikel 4 Absatz 4 hat, leistet jeder 
Vertragsstaat, der hierzu in der Lage ist, Hilfe bei der Räumung und Vernichtung von 
Streumunitionsrückständen und liefert Informationen über die verschiedenen Mittel und 
Technologien für die Räumung von Streumunition sowie Listen von Fachleuten, 
Expertenagenturen oder nationalen Kontaktstellen für die Räumung und Vernichtung von 
Streumunitionsrückständen und damit zusammenhängende Tätigkeiten. 
(5) Jeder Vertragsstaat, der hierzu in der Lage ist, leistet Hilfe bei der Vernichtung von 
gelagerter Streumunition und leistet ferner Hilfe bei der Ermittlung und Einschätzung der 
Erfordernisse und praktischen Maßnahmen hinsichtlich Kennzeichnung, Aufklärung zur 
Gefahrenminderung, Schutz von Zivilpersonen und Räumung und Vernichtung sowie der 
Einstufung dieser Erfordernisse und Maßnahmen nach Dringlichkeit nach Artikel 4. 
(6) Ist nach dem Inkrafttreten dieses Übereinkommens Streumunition zu 
Streumunitionsrückständen geworden, die sich in Gebieten unter der Hoheitsgewalt oder 
Kontrolle eines Vertragsstaats befinden, so leistet jeder Vertragsstaat, der hierzu in der Lage 
ist, dem betroffenen Vertragsstaat sofort Nothilfe.  
(7) Jeder Vertragsstaat, der hierzu in der Lage ist, leistet Hilfe bei der Erfüllung der in Artikel 
5 genannten Verpflichtungen, in angemessener Weise eine Hilfe, einschließlich medizinischer 
Versorgung, Rehabilitation und psychologischer Unterstützung, zu leisten, die das Alter und 
das Geschlecht berücksichtigt, und für die soziale und wirtschaftliche Eingliederung von 
Streumunitionsopfern zu sorgen. Diese Hilfe kann unter anderem über das System der 
Vereinten Nationen, über internationale, regionale oder nationale Organisationen oder 
Einrichtungen, über das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, über nationale Rotkreuz- 
und Rothalbmondgesellschaften und ihre Internationale Föderation, über nichtstaatliche 
Organisationen oder auf zweiseitiger Grundlage geleistet werden. 
(8) Jeder Vertragsstaat, der hierzu in der Lage ist, leistet Hilfe, um zu der wirtschaftlichen und 
sozialen Erholung beizutragen, die aufgrund des Einsatzes von Streumunition in den 
betroffenen Vertragsstaaten erforderlich ist.  
(9) Jeder Vertragsstaat, der hierzu in der Lage ist, kann Beiträge zu einschlägigen 
Treuhandfonds leisten, um die Bereitstellung von Hilfe nach diesem Artikel zu erleichtern. 
(10) Jeder Vertragsstaat, der Hilfe erbittet und erhält, trifft alle geeigneten Maßnahmen, um 
die rechtzeitige und wirksame Durchführung dieses Übereinkommens, einschließlich der 
Erleichterung der Ein- und Ausreise von Personal und der Ein- und Ausfuhr von Material und 
Ausrüstung, in einer den innerstaatlichen Rechtsvorschriften entsprechenden Weise zu 
erleichtern; dabei berücksichtigt er international bewährte Praktiken. 
(11) Jeder Vertragsstaat kann zum Zweck der Aufstellung eines innerstaatlichen Aktionsplans 
das System der Vereinten Nationen, regionale Organisationen, andere Vertragsstaaten oder 
andere zuständige zwischenstaatliche oder nichtstaatliche Einrichtungen ersuchen, seine 
Behörden dabei zu unterstützen, unter anderem Folgendes festzustellen beziehungsweise 
festzulegen:  
a) Art und Umfang der Streumunitionsrückstände, die sich in Gebieten unter seiner 
Hoheitsgewalt oder Kontrolle befinden, 
b) die für die Durchführung des Plans erforderlichen finanziellen, technologischen und 
personellen Mittel, 
c) den geschätzten Zeitbedarf für die Räumung und Vernichtung aller 
Streumunitionsrückstände, die sich in Gebieten unter seiner Hoheitsgewalt oder Kontrolle 
befinden, 
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d) Aufklärungsprogramme zur Gefahrenminderung und Tätigkeiten zur Schärfung des 
Bewusstseins, um die durch Streumunitionsrückstände verursachten Verletzungen oder 
Todesfälle zu verringern, 
e) Hilfe für Streumunitionsopfer und  
f) die Koordinierungsbeziehung zwischen der Regierung des betreffenden Vertragsstaats und 
den einschlägigen staatlichen, zwischenstaatlichen oder nichtstaatlichen Einrichtungen, die an 
der Durchführung des Plans beteiligt sein werden. 
(12) Vertragsstaaten, die aufgrund dieses Artikels Hilfe leisten und erhalten, arbeiten im 
Hinblick auf die Sicherstellung der vollständigen und umgehenden Durchführung vereinbarter 
Hilfsprogramme zusammen. 
Artikel 7. Maßnahmen zur Schaffung von Transparenz. (1) Jeder Vertragsstaat berichtet 
dem Generalsekretär der Vereinten Nationen so bald wie praktisch möglich, spätestens jedoch 
180 Tage, nachdem dieses Übereinkommen für den betreffenden Vertragsstaat in Kraft 
getreten ist,  
a) über die in Artikel 9 bezeichneten innerstaatlichen Durchführungsmaßnahmen; 
b) über die Gesamtzahl aller in Artikel 3 Absatz 1 bezeichneten Streumunitionen, 
einschließlich explosiver Submunitionen, aufgeschlüsselt nach ihrer Art und Menge und wenn 
möglich unter Angabe der Losnummern jeder Art; 
c) über die technischen Merkmale jeder Art von Streumunition, die vom betreffenden 
Vertragsstaat hergestellt wurde, bevor dieses Übereinkommen für ihn in Kraft getreten ist, 
soweit sie bekannt sind, sowie über die technischen Merkmale jeder derzeit in seinem 
Eigentum oder Besitz befindlichen Art von Streumunition und liefert nach Möglichkeit 
Informationen, die geeignet sind, die Identifizierung und Räumung von Streumunition zu 
erleichtern; dazu gehören zumindest die Abmessungen, die Zündvorrichtung, der Sprengstoff 
und der Metallanteil, Farbfotos und sonstige Informationen, welche die Räumung der 
Streumunitionsrückstände erleichtern können; 
d) über den Stand und den Fortschritt der Programme zur Umstellung oder Stilllegung von 
Einrichtungen zur Herstellung von Streumunition; 
e) über den Stand und den Fortschritt der Programme zur Vernichtung von Streumunition, 
einschließlich explosive Submunitionen, nach Artikel 3 mit ausführlichen Angaben über die 
Methoden, die bei der Vernichtung angewandt werden, die Lage aller Vernichtungsstätten und 
die zu beachtenden einschlägigen Sicherheits- und Umweltschutznormen; 
f) über Art und Menge der Streumunition, einschließlich explosiver Submunitionen, die nach 
Artikel 3 vernichtet worden ist, einschließlich ausführlicher Angaben über die angewandten 
Vernichtungsmethoden, die Lage der Vernichtungsstätten und die beachteten einschlägigen 
Sicherheits- und Umweltschutznormen; 
g) über Lagerbestände von Streumunition, einschließlich explosiver Submunitionen, die nach 
dem gemeldeten Abschluss des unter Buchstabe e genannten Programms entdeckt worden 
sind, und über Pläne zu ihrer Vernichtung nach Artikel 3; 
h) soweit möglich über die Größe und die Lage aller durch Streumunition kontaminierten 
Gebiete unter seiner Hoheitsgewalt oder Kontrolle, einschließlich möglichst ausführlicher 
Angaben über die Art und die Menge jeder Art von Streumunitionsrückständen in jedem 
dieser Gebiete sowie über den Zeitpunkt ihres Einsatzes;  
i) über den Stand und den Fortschritt der Programme zur Räumung und Vernichtung aller 
Arten und Mengen von Streumunitionsrückständen, die nach Artikel 4 geräumt und vernichtet 
worden sind, einschließlich Angaben über die Größe und die Lage des durch Streumunition 
kontaminierten Gebiets, das geräumt worden ist, aufgeschlüsselt nach der Menge der 
einzelnen Arten der geräumten und vernichteten Streumunitionsrückstände; 
j) über die Maßnahmen, die getroffen worden sind, um Aufklärung zur Gefahrenminderung 
zu vermitteln, und insbesondere, um die Zivilpersonen, die in durch Streumunition 
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kontaminierten Gebieten unter seiner Hoheitsgewalt oder Kontrolle leben, unverzüglich und 
wirksam zu warnen;  
k) über den Stand und den Fortschritt der Erfüllung seiner Verpflichtungen nach Artikel 5, in 
angemessener Weise eine Hilfe, einschließlich medizinischer Versorgung, Rehabilitation und 
psychologischer Unterstützung, zu leisten, die das Alter und das Geschlecht berücksichtigt, 
und für die soziale und wirtschaftliche Eingliederung von Streumunitionsopfern zu sorgen 
sowie zuverlässige einschlägige Daten zu Streumunitionsopfern zu sammeln; 
l) über den Namen und die Kontaktdaten der Einrichtungen, die beauftragt worden sind, 
Informationen zu liefern und die in diesem Absatz beschriebenen Maßnahmen durchzuführen;  
m) über den Umfang der für die Durchführung der Artikel 3, 4 und 5 bereitgestellten 
innerstaatlichen Mittel, einschließlich finanzieller oder materieller Mittel oder Naturalien; und 
n) über den Umfang, die Art und die Bestimmung der nach Artikel 6 geleisteten 
internationalen Zusammenarbeit und Hilfe. 
(2) Die nach Absatz 1 gelieferten Informationen werden von den Vertragsstaaten alljährlich 
auf den neuesten Stand gebracht; spätestens am 30. April eines jeden Jahres wird dem 
Generalsekretär der Vereinten Nationen ein Bericht über das jeweils vorangegangene 
Kalenderjahr vorgelegt. 
(3) Der Generalsekretär der Vereinten Nationen leitet alle ihm zugegangenen Berichte an die 
Vertragsstaaten weiter. 
Artikel 8. Maßnahmen zur Erleichterung und Klarstellung der Einhaltung des 
Übereinkommens. (1) Die Vertragsstaaten vereinbaren, in Bezug auf die Durchführung 
dieses Übereinkommens einander zu konsultieren und zusammenzuarbeiten und im Geist der 
Zusammenarbeit gemeinsam auf die Erleichterung der Einhaltung der Verpflichtungen der 
Vertragsstaaten aus diesem Übereinkommen hinzuwirken.  
(2) Wünscht ein Vertragsstaat oder wünschen mehrere Vertragsstaaten die Klarstellung und 
Lösung von Fragen im Zusammenhang mit einer Angelegenheit, die sich auf die Einhaltung 
dieses Übereinkommens durch einen anderen Vertragsstaat bezieht, so kann er oder können 
sie dem betroffenen Vertragsstaat über den Generalsekretär der Vereinten Nationen ein 
Ersuchen um Klarstellung dieser Angelegenheit vorlegen. Ein solches Ersuchen ist mit allen 
sachdienlichen Informationen zu versehen. Jeder Vertragsstaat unterlässt unbegründete 
Ersuchen um Klarstellung in dem Bemühen, Missbrauch zu vermeiden. Ein Vertragsstaat, der 
ein Ersuchen um Klarstellung erhält, legt dem ersuchenden Vertragsstaat über den 
Generalsekretär der Vereinten Nationen binnen 28 Tagen alle der Klarstellung dieser 
Angelegenheit dienlichen Informationen vor. 
(3) Erhält der ersuchende Vertragsstaat innerhalb dieses Zeitraums keine Antwort über den 
Generalsekretär der Vereinten Nationen oder hält er die Antwort auf das Ersuchen um 
Klarstellung für unbefriedigend, so kann er die Angelegenheit über den Generalsekretär der 
Vereinten Nationen dem nächsten Treffen der Vertragsstaaten vorlegen. Der Generalsekretär 
der Vereinten Nationen übermittelt die Vorlage, einschließlich aller sachdienlichen 
Informationen zu dem Ersuchen um Klarstellung, an alle Vertragsstaaten. Diese 
Informationen werden dem ersuchten Vertragsstaat vorgelegt, der ein Recht auf Abgabe einer 
Stellungnahme hat. 
(4) Bis zur Einberufung eines Treffens der Vertragsstaaten kann jeder betroffene Vertragsstaat 
den Generalsekretär der Vereinten Nationen ersuchen, zur Erleichterung der Klarstellung, um 
die ersucht wurde, seine guten Dienste zu leisten.  
(5) Ist dem Treffen der Vertragsstaaten eine Angelegenheit nach Absatz 3 vorgelegt worden, 
so legt es unter Berücksichtigung aller von den betroffenen Vertragsstaaten vorgelegten 
Informationen zunächst fest, ob die Angelegenheit weiter geprüft werden soll. Erachtet es 
eine solche weitere Prüfung für erforderlich, so kann das Treffen der Vertragsstaaten den 
betroffenen Vertragsstaaten Möglichkeiten zur weiteren Klarstellung oder Lösung der zu 
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prüfenden Angelegenheit, einschließlich der Einleitung geeigneter, im Einklang mit dem 
Völkerrecht stehender Verfahren, vorschlagen. Wird gegebenenfalls festgestellt, dass das 
betreffende Problem auf Umstände zurückzuführen ist, die nicht der Kontrolle des ersuchten 
Vertragsstaats unterliegen, so kann das Treffen der Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen 
empfehlen, darunter auch Maßnahmen der Zusammenarbeit nach Artikel 6. 
(6) Zusätzlich zu den in den Absätzen 2 bis 5 vorgesehenen Verfahren kann das Treffen der 
Vertragsstaaten die Annahme anderer allgemeiner Verfahren oder spezifischer Mechanismen 
zur Klarstellung der Einhaltung, einschließlich Tatsachen, und zur Lösung von Fällen der 
Nichteinhaltung dieses Übereinkommens beschließen, die es für geeignet erachtet. 
Artikel 9. Innerstaatliche Durchführungsmaßnahmen. Jeder Vertragsstaat trifft alle 
geeigneten gesetzlichen, verwaltungsmäßigen und sonstigen Maßnahmen zur Durchführung 
dieses Übereinkommens, einschließlich der Verhängung von Strafen, um jede Tätigkeit, die 
einem Vertragsstaat aufgrund dieses Übereinkommens verboten ist und von Personen oder in 
Gebieten unter seiner Hoheitsgewalt oder Kontrolle vorgenommen wird, zu verhüten und zu 
unterbinden. 
Artikel 10. Beilegung von Streitigkeiten. (1) Entsteht eine Streitigkeit zwischen zwei oder 
mehr Vertragsstaaten über die Auslegung oder Anwendung dieses Übereinkommens, so 
konsultieren die betroffenen Vertragsstaaten einander im Hinblick auf die zügige Beilegung 
der Streitigkeit durch Verhandlungen oder durch andere friedliche Mittel ihrer Wahl, 
einschließlich der Inanspruchnahme des Treffens der Vertragsstaaten und der Verweisung an 
den Internationalen Gerichtshof im Einklang mit dem Statut des Gerichtshofs. 
(2) Das Treffen der Vertragsstaaten kann zur Beilegung der Streitigkeit durch alle von ihm für 
zweckmäßig erachteten Mittel beitragen, indem es unter anderem seine guten Dienste 
anbietet, die Streitparteien auffordert, das Beilegungsverfahren ihrer Wahl in Gang zu setzen, 
und für jedes vereinbarte Verfahren eine Frist empfiehlt. 
Artikel 11. Treffen der Vertragsstaaten. (1) Die Vertragsstaaten kommen zu regelmäßigen 
Treffen zusammen, um alle Angelegenheiten in Bezug auf die Anwendung oder 
Durchführung dieses Übereinkommens zu prüfen und erforderlichenfalls diesbezüglich 
Beschlüsse zu fassen; dazu gehören 
a) die Wirkungsweise und der Status dieses Übereinkommens, 
b) Angelegenheiten, die sich im Zusammenhang mit den aufgrund dieses Übereinkommens 
vorgelegten Berichten ergeben,  
c) die internationale Zusammenarbeit und Hilfe nach Artikel 6, 
d) die Entwicklung von Technologien für die Räumung von Streumunitionsrückständen, 
e) Vorlagen von Seiten der Vertragsstaaten nach den Artikeln 8 und 10 und f) Vorlagen von 
Seiten der Vertragsstaaten nach den Artikeln 3 und 4. 
(2) Das erste Treffen der Vertragsstaaten wird vom Generalsekretär der Vereinten Nationen 
innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens einberufen. Die 
nachfolgenden Treffen werden vom Generalsekretär der Vereinten Nationen alljährlich bis 
zur ersten Überprüfungskonferenz einberufen. 
(3) Staaten, die nicht Vertragsparteien dieses Übereinkommens sind, sowie die Vereinten 
Nationen, sonstige einschlägige internationale Organisationen oder Einrichtungen, regionale 
Organisationen, das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, die Internationale Föderation 
der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften und einschlägige nichtstaatliche 
Organisationen können entsprechend den vereinbarten Verfahrensregeln als Beobachter zu 
diesen Treffen eingeladen werden. 
Artikel 12. Überprüfungskonferenzen. (1) Fünf Jahre nach Inkrafttreten dieses 
Übereinkommens beruft der Generalsekretär der Vereinten Nationen eine 
Überprüfungskonferenz ein. Weitere Überprüfungskonferenzen werden vom Generalsekretär 
der Vereinten Nationen auf Ersuchen eines Vertragsstaats oder mehrerer Vertragsstaaten  
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einberufen, wobei der Abstand zwischen den einzelnen Überprüfungskonferenzen mindestens 
fünf Jahre betragen muss. Alle Vertragsstaaten dieses Übereinkommens werden zu diesen 
Überprüfungskonferenzen eingeladen.  
(2) Zweck der Überprüfungskonferenz ist es, 
a) die Wirkungsweise und den Status dieses Übereinkommens zu überprüfen, 
b) die Notwendigkeit für weitere Treffen der Vertragsstaaten nach Artikel 11 Absatz 2 sowie 
die Abstände zwischen diesen Treffen zu prüfen und  
c) Beschlüsse über Vorlagen von Seiten der Vertragsstaaten nach den Artikeln 3 und 4 zu 
fassen. 
(3) Staaten, die nicht Vertragsparteien dieses Übereinkommens sind, sowie die Vereinten 
Nationen, sonstige einschlägige internationale Organisationen oder Einrichtungen, regionale 
Organisationen, das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, die Internationale Föderation 
der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften und einschlägige nichtstaatliche 
Organisationen können entsprechend den vereinbarten Verfahrensregeln als Beobachter zu 
jeder Überprüfungskonferenz eingeladen werden. 
Artikel 13. Änderungen. (1) Jederzeit nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens kann jeder 
Vertragsstaat Änderungen des Übereinkommens vorschlagen. Jeder Änderungsvorschlag wird 
dem Generalsekretär der Vereinten Nationen mitgeteilt; dieser leitet ihn an alle 
Vertragsstaaten weiter und holt ihre Ansicht darüber ein, ob eine Änderungskonferenz zur 
Prüfung des Vorschlags einberufen werden soll. Notifiziert die Mehrheit der Vertragsstaaten 
dem Generalsekretär der Vereinten Nationen spätestens 90 Tage nach Weiterleitung des 
Vorschlags, dass sie eine weitere Prüfung des Vorschlags befürwortet, so beruft der 
Generalsekretär der Vereinten Nationen eine Änderungskonferenz ein, zu der alle 
Vertragsstaaten eingeladen werden. 
(2) Staaten, die nicht Vertragsparteien dieses Übereinkommens sind, sowie die Vereinten 
Nationen, sonstige einschlägige internationale Organisationen oder Einrichtungen, regionale 
Organisationen, das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, die Internationale Föderation 
der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften und einschlägige nichtstaatliche 
Organisationen können entsprechend den vereinbarten Verfahrensregeln als Beobachter zu 
jeder Änderungskonferenz eingeladen werden. 
(3) Die Änderungskonferenz findet unmittelbar im Anschluss an ein Treffen der 
Vertragsstaaten oder eine Überprüfungskonferenz statt, sofern die Mehrheit der 
Vertragsstaaten nicht einen früheren Termin beantragt. 
(4) Jede Änderung dieses Übereinkommens wird mit Zweidrittelmehrheit der auf der 
Änderungskonferenz anwesenden und abstimmenden Vertragsstaaten beschlossen. Der 
Verwahrer teilt allen Staaten jede so beschlossene Änderung mit.  
(5) Eine Änderung dieses Übereinkommens tritt für die Vertragsstaaten, welche die Änderung 
angenommen haben, am Tag der Hinterlegung der Annahme durch die Mehrheit der Staaten, 
die im Zeitpunkt der Beschlussfassung über die Änderung Vertragsparteien waren, in Kraft. 
Danach tritt sie für jeden weiteren Vertragsstaat am Tag der Hinterlegung seiner 
Annahmeurkunde in Kraft. 
Artikel 14. Kosten und Verwaltungsaufgaben. (1) Die Kosten der Treffen der 
Vertragsstaaten, der Überprüfungskonferenzen und der Änderungskonferenzen warden von 
den Vertragsstaaten und den an ihnen teilnehmenden Staaten, die nicht Vertragsparteien 
dieses Übereinkommens sind, in Übereinstimmung mit dem entsprechend angepassten 
Berechnungsschlüssel der Vereinten Nationen getragen. 
(2) Die durch den Generalsekretär der  Vereinten Nationen nach den Artikeln 7 und 8 
entstandenen Kosten werden von den Vertragsstaaten in Übereinstimmung mit dem 
entsprechend angepassten Berechnungsschlüssel der Vereinten Nationen getragen. 
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(3) Der Generalsekretär der Vereinten Nationen nimmt die ihm nach diesem Übereinkommen 
übertragenen Aufgaben vorbehaltlich eines entsprechenden Mandats der Vereinten Nationen 
wahr. 
Artikel 15. Unterzeichnung. Dieses in Dublin am 30. Mai 2008 beschlossene 
Übereinkommen liegt für alle Staaten am 3. Dezember 2008 in Oslo und danach bis zu 
seinem Inkrafttreten am Sitz der Vereinten Nationen in New York zur Unterzeichnung auf. 
Artikel 16. Ratifikation, Annahme, Genehmigung oder Beitritt. (1) Dieses 
Übereinkommen bedarf der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung durch die 
Unterzeichner. 
(2) Es steht jedem Staat, der das Übereinkommen nicht unterzeichnet hat, zum Beitritt offen. 
(3) Die Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunden werden beim 
Verwahrer hinterlegt. 
Artikel 17. Inkrafttreten. (1) Dieses Übereinkommen tritt am ersten Tag des sechsten 
Monats nach dem Monat in Kraft, in dem die dreißigste Ratifikations-, Annahme-, 
Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde hinterlegt worden ist. 
(2) Für jeden Staat, der seine Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde 
nach Hinterlegung der dreißigsten Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder 
Beitrittsurkunde hinterlegt, tritt dieses Übereinkommen am ersten Tag des sechsten Monats 
nach dem Tag der Hinterlegung seiner Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder 
Beitrittsurkunde in Kraft. 
Artikel 18. Vorläufige Anwendung. Jeder Vertragsstaat kann bei seiner Ratifikation, 
Annahme, Genehmigung oder bei seinem Beitritt erklären, dass er Artikel 1 dieses 
Übereinkommens bis zu dessen Inkrafttreten für ihn vorläufig anwenden wird. 
Artikel 19. Vorbehalte. Vorbehalte zu den Artikeln dieses Übereinkommens sind nicht 
zulässig. 
Artikel 20. Geltungsdauer und Rücktritt. (1) Die Geltungsdauer dieses Übereinkommens 
ist unbegrenzt. 
(2) Jeder Vertragsstaat hat in Ausübung seiner staatlichen Souveränität das Recht, von diesem 
Übereinkommen zurückzutreten. Er zeigt seinen Rücktritt allen anderen Vertragsstaaten, dem 
Verwahrer und dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen an. Die Rücktrittsurkunde muss 
eine vollständige Darlegung der Gründe für den Rücktritt enthalten. 
(3) Der Rücktritt wird erst sechs Monate nach Eingang der Rücktrittsurkunde beim Verwahrer 
wirksam. Ist der zurücktretende Vertragsstaat jedoch bei Ablauf dieser sechs Monate in einen 
bewaffneten Konflikt verwickelt, so wird der Rücktritt erst nach Beendigung dieses 
bewaffneten Konflikts wirksam. 
Artikel 21. Beziehungen zu Staaten, die nicht Vertragsparteien dieses Übereinkommens 
sind. (1) Jeder Vertragsstaat ermutigt Staaten, die nicht Vertragsparteien dieses 
Übereinkommens sind, dieses Übereinkommen zu ratifizieren, anzunehmen, zu genehmigen 
oder ihm beizutreten mit dem Ziel, alle Staaten für dieses Übereinkommen zu gewinnen.  
(2) Jeder Vertragsstaat notifiziert den Regierungen aller in Absatz 3 genannten Staaten, die 
nicht Vertragsparteien dieses Übereinkommens sind, seine Verpflichtungen aus diesem 
Übereinkommen, fördert die Normen, die darin niedergelegt sind, und bemüht sich nach 
besten Kräften, Staaten, die nicht Vertragsparteien dieses Übereinkommens sind, vom Einsatz 
von Streumunition abzubringen. 
(3) Unbeschadet des Artikels 1 und in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht können 
Vertragsstaaten, ihr Militärpersonal oder ihre Staatsangehörigen militärische Zusammenarbeit 
und militärische Einsätze mit Staaten durchführen, die nicht Vertragsparteien dieses 
Übereinkommens sind und die möglicherweise Tätigkeiten vornehmen, die einem 
Vertragsstaat verboten sind. 
(4) Durch Absatz 3 wird ein Vertragsstaat nicht ermächtigt, 
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a) Streumunition zu entwickeln, herzustellen oder auf andere Weise zu erwerben, 
b) selbst Streumunition zu lagern oder weiterzugeben, 
c) selbst Streumunition einzusetzen oder 
d) ausdrücklich um den Einsatz von Streumunition in Fällen zu ersuchen, in denen die Wahl 
der eingesetzten Munition seiner ausschließlichen Kontrolle unterliegt. 
Artikel 22. Verwahrer. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen wird hiermit zum 
Verwahrer dieses Übereinkommens bestimmt. 
Artikel 23. Verbindliche Wortlaute. Der arabische, der chinesische, der englische, der 
französische, der russische und der spanische Wortlaut dieses Übereinkommens sind 
gleichermaßen verbindlich 
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II. Teil: Kulturgutschutz 
 
 

 

25. Vertrag von Washington vom 15.04.1935 über den Schutz künstlerischer und 
wissenschaftlicher Einrichtungen und geschichtlicher Denkmale (Roerich-Pakt) 

 

 

(nicht für Deutschland in Kraft) 

 

 

Protection of Artistic and Scientific Institutions and Historic Monuments,  
15 April 1935.  
The High Contracting Parties, animated by the purpose of giving conventional form to the 
postulates of the Resolution approved on December 16,  1933, by all the States represented at 
the Seventh International Conference of American States, held at Montevideo, which 
recommended to "the Governments of America which have not yet done so that they sign the 
„Roerich Pact“, initiated by the Roerich Museum in the United States, and which has as its 
object, the universal adoption of a flag, already designed and generally known, in order 
thereby to preserve in any time of danger all nationally and privately owned immovable 
monuments which form the cultural treasure of peoples", have resolved to conclude a treaty 
with that end in view, and to the effect that the treasures of culture be respected and protected 
in time of war and in peace, have agreed upon the following articles:   
ARTICLE I. The historic monuments, museums, scientific, artistic, educational and cultural 
institutions shall be considered as neutral and as such respected and protected by belligerents. 
The same respect and protection shall be due to the personnel of the institutions mentioned 
above.  
The same respect and protection shall be accorded to the historic monuments, museums, 
scientific, artistic, educational and cultural institutions in time of peace as well as in war.  
ARTICLE II. The neutrality of, and protection and respect due to, the monuments and 
institutions mentioned in the preceding article, shall be recognized in the entire expanse of 
territories subject to the sovereignty of each of the signatory and acceding States, Without any 
discrimination as to the State allegiance of said monuments and institutions. The respective 
Governments agree to adopt the measures of internal legislation necessary to insure said 
protection and respect. 
ARTICLE III. In order to identify the monuments and institutions mentioned in article I, use 
may be made of a distinctive flag (red circle with a triple red sphere in the circle on a white 
background) in accordance with the model attached to this treaty. 
 
Redaktionelle Anmerkung: Schutzzeichen nach Art. 3 Roerich-Pakt 
 
 
1. 
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ARTICLE IV. The signatory Governments and those which accede to this treaty, shall send to 
the Pan American Union, at the time of signature or accession, or at any time thereafter, a list 
of the monuments and institutions for which they desire the protection agreed to in this treaty. 
The Pan American Union, when notifying the Governments of signatures or accessions, shall 
also send the list of monuments and institutions mentioned in this article, and shall inform the 
other Governments of any changes in said list.  
ARTICLE V. The monuments and institutions mentioned in article I shall cease to enjoy the 
privileges recognized in the present treaty in case they are made use of for military purposes. 
ARTICLE VI. The States which do not sign the present treaty on the date it is opened for 
signature, may sign or adhere to it at any time. 
ARTICLE VII. The instruments of accession, as well as those of ratification and denunciation 
of the present treaty, shall be deposited with the Pan American Union, which shall 
communicate notice of the act of deposit to the other signatory or acceding States. 
ARTICLE VIII. The present treaty may be denounced at any time by any of the signatory or 
acceding States, and the denunciation shall go into effect three months after notice of it has 
been given to the other signatory or acceding States. 
IN WITNESS WHEREOF, the Undersigned Plenipotentiaries, after having deposited their 
full powers found to be in due and proper form, sign this treaty on behalf of their respective 
governments, and affix thereto their seals, on the dates appearing opposite their signatures.
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26. Übereinkommen der UAESCO vom 14.11.1970 über Massnahmen zum Verbot und 
zur Verhütung der rechtswidrigen Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung von 
Kulturgut 

 
(BGBl. 2007 II 627) 
 
 
 
Die Generalkonferenz der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung,Wissenschaft 
und Kultur, die vom 12. Oktober bis 14. November 1970 in Paris ihre 16. Tagung abhielt, 
im Hinblick auf die Bedeutung der Bestimmungen der von der Generalkonferenz auf ihrer 14. 
Tagung angenommenen Erklärung über die Grundsätze der internationalen kulturellen 
Zusammenarbeit, 
in der Erwägung, dass der Austausch von Kulturgut unter den Nationen zu 
wissenschaftlichen, kulturellen und erzieherischen Zwecken die Kenntnisse über die 
Zivilisation des Menschen vertieft, das kulturelle Leben aller Völker bereichert und die 
gegenseitige Achtung und das Verständnis unter den Nationen fördert, 
in der Erwägung, dass das Kulturgut zu den wesentlichen Elementen der Zivilisation und der 
Kultur der Völker gehört, und dass sein wahrer Wert nur im Zusammenhang mit möglichst 
weitreichenden Kenntnissen über seinen Ursprung, seine Geschichte und seinen traditionellen 
Hintergrund erfasst werden kann, 
in der Erwägung, dass es jedem Staat obliegt, das in seinem Hoheitsgebiet befindliche 
Kulturgut vor den Gefahren des Diebstahls, der unerlaubten Ausgrabung und der 
rechtswidrigen Ausfuhr zu schützen, 
in der Erwägung, dass zur Abwendung dieser Gefahren sich jeder Staat notwendigerweise in 
zunehmendem Masse der moralischen Verpflichtung bewusst werden muss, sein kulturelles 
Erbe und das aller Nationen zu achten, 
in der Erwägung, dass Museen, Bibliotheken und Archive als kulturelle Einrichtungen zu 
gewährleisten haben, dass ihre Bestände nach weltweit anerkannten moralischen Grundsätzen 
angelegt werden, 
in der Erwägung, dass die rechtswidrige Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung von Kulturgut der 
Verständigung zwischen den Nationen im Wege steht, die zu fördern Aufgabe der UNESCO 
ist, unter anderem durch Empfehlung internationaler Übereinkünfte zu diesem Zweck an 
interessierte Staaten, 
in der Erwägung, dass der Schutz des kulturellen Erbes nur wirkungsvoll sein kann, wenn er 
sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene durch enge Zusammenarbeit der Staaten 
gestaltet wird, 
in der Erwägung, dass die Generalkonferenz der UNESCO zu diesem Zweck im Jahre 1964 
eine Empfehlung angenommen hat, angesichts weiterer Vorschläge über Massnahmen zum 
Verbot und zur Verhütung der rechtswidrigen Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung von 
Kulturgut, die als Punkt 19 auf der Tagesordnung der Tagung stehen, 
eingedenk des auf ihrer 15. Tagung gefassten Beschlusses, dieses Thema zum Inhalt eines 
internationalen Übereinkommens zu machen, 
nimmt dieses Übereinkommen am 14. November 1970 an. 
Art. 1. Im Sinne dieses Übereinkommens gilt als Kulturgut das von jedem Staat aus religiösen 
oder weltlichen Gründen als für Archäologie, Vorgeschichte, Geschichte, Literatur, Kunst 
oder Wissenschaft bedeutungsvoll bezeichnete Gut, das folgenden Kategorien angehört: 
a)  seltene Sammlungen und Exemplare der Zoologie, Botanik, Mineralogie und 
Anatomie sowie Gegenstände vom paläontologischem Interesse; 
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b)  die Geschichte betreffendes Gut, einschliesslich der Geschichte von Wissenschaft und 
Technik, der Militär- und Gesellschaftsgeschichte sowie des Lebens der führenden 
Persönlichkeiten, Denker, Wissenschaftler und Künstler und der Ereignisse von nationaler 
Bedeutung; 
c)  Ergebnisse archäologischer Ausgrabungen (sowohl vorschriftsmässiger als auch 
unerlaubter) oder archäologischer Entdeckungen; 
d)  Teile künstlerischer oder geschichtlicher Denkmäler oder von Ausgrabungsstätten, die 
zerstückelt sind; 
e)  Antiquitäten, die mehr als hundert Jahre alt sind, wie beispielsweise Inschriften, 
Münzen und gravierte Siegel; 
f)  Gegenstände aus dem Gebiet der Ethnologie; 
g)  Gut von künstlerischem Interesse wie 
i)  Bilder, Gemälde und Zeichnungen, die ausschliesslich von Hand auf irgendeinem 
Träger und in irgendeinem Material angefertigt sind (ausgenommen industrielle Entwürfe und 
handverzierte Manufakturwaren); 
ii)  Originalarbeiten der Bildhauerkunst und der Skulptur in irgendeinem Material; 
iii)  Originalgravuren, -drucke und -lithografien; 
iv)  Originale von künstlerischen Zusammenstellungen und Montagen in irgendeinem 
Material 
h)  seltene Manuskripte und Inkunabeln, alte Bücher, Dokumente und Publikationen von 
besonderem Interesse (historisch, künstlerisch, wissenschaftlich, literarisch usw.), einzeln 
oder in Sammlungen; 
i)  Briefmarken, Steuermarken und ähnliches, einzeln oder in Sammlungen; 
j)  Archive einschliesslich Phono-, Foto- und Filmarchive; 
k)  Möbelstücke, die mehr als hundert Jahre alt sind, und alte Musikinstrumente. 
Art. 2. 
1.  Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens erkennen an, dass die rechtswidrige 
Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung von Kulturgut eine der Hauptursachen für die Verarmung 
der Ursprungsländer an kulturellem Erbe darstellen, und dass die internationale 
Zusammenarbeit eines der wirksamsten Mittel zum Schutz des Kulturgutes jedes Landes 
gegen alle sich daraus ergebenden Gefahren ist. 
2.  Zu diesem Zweck verpflichten sich die Vertragsstaaten, mit den ihnen zur Verfügung 
stehenden Mitteln diese Praktiken zu bekämpfen, insbesondere ihre Ursachen zu beseitigen, 
ihre Anwendung zu beenden und die Entrichtung der erforderlichen Entschädigungen zu 
unterstützen. 
Art. 3. Die Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung von Kulturgut gelten als rechtswidrig, wenn sie 
im Widerspruch zu den Bestimmungen stehen, die von den Vertragsstaaten in diesem 
Übereinkommen angenommen worden sind. 
Art. 4. Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens erkennen an, dass im Sinne dieses 
Übereinkommens das zu folgenden Kategorien gehörende Kulturgut Teil des kulturellen 
Erbes jedes Staates ist: 
a)  Kulturgut, das durch die individuelle oder kollektive Schöpferkraft von Angehörigen 
des betreffenden Staates entstanden ist, und für den betreffenden Staat bedeutsames 
Kulturgut, das in seinem Hoheitsgebiet von dort ansässigen Ausländern oder Staatenlosen 
geschaffen wurde; 
b)  im Staatsgebiet gefundenes Kulturgut; 
c)  durch archäologische, ethnologische oder naturwissenschaftliche Aufträge mit 
Billigung der zuständigen Behörden des Ursprungslandes erworbenes Kulturgut; 
d)  Kulturgut, das auf Grund freier Vereinbarung ausgetauscht worden ist; 
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e)  Kulturgut, das unentgeltlich empfangen wurde oder rechtmässig mit Billigung der 
zuständigen Behörden des Ursprungslandes käuflich erworben wurde. 
Art. 5. Zum Schutz ihres Kulturgutes vor rechtswidriger Einfuhr, Ausfuhr oder Übereignung 
verpflichten sich die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens, in der in jedem Land 
geeignetsten Weise in ihren Hoheitsgebieten eine oder mehrere staatliche Dienststellen 
einzusetzen, soweit solche nicht bereits vorhanden sind, die das kulturelle Erbe schützen und 
mit qualifiziertem und zahlenmässig ausreichendem Personal ausgestattet sind, das in der 
Lage ist, folgende Aufgaben wirksam zu erfüllen: 
a)  Mitwirkung an der Ausarbeitung von Gesetzentwürfen und sonstigen 
Rechtsvorschriften zum Schutz des kulturellen Erbes und insbesondere zur Verhütung der 
rechtswidrigen Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung bedeutsamen Kulturgutes; 
b)  Aufstellung und Führung eines Verzeichnisses des bedeutenden öffentlichen und 
privaten Kulturgutes auf der Grundlage eines nationalen Inventars des zu schützenden Gutes, 
dessen Ausfuhr für den Staat einen merklichen Verlust an seinem kulturellen Erbe darstellen 
würde; 
c)  Förderung des Ausbaus oder der Errichtung wissenschaftlicher und technischer 
Einrichtungen (Museen, Bibliotheken, Archive, Laboratorien, Werkstätten usw.), die zur 
Erhaltung und Ausstellung von Kulturgut notwendig sind; 
d)  Überwachung archäologischer Ausgrabungen, Gewährleistung der Konservierung 
bestimmten Kulturgutes «in situ» und Schutz bestimmter Gebiete, die zukünftigen 
archäologischen Forschungszwecken vorbehalten sind; 
e)  Aufstellung von Vorschriften für die betroffenen Personen (Kuratoren, Konservatoren, 
Sammler, Antiquitätenhändler usw.) entsprechend den ethischen Grundsätzen dieses 
Übereinkommens und Überwachung der Einhaltung dieser Vorschriften; 
f)  Durchführung von Bildungsmassnahmen, um die Achtung vor dem kulturellen Erbe 
aller Staaten zu wecken und zu entfalten, und weiter Verbreitung der Kenntnisse über die 
Bestimmungen dieses Übereinkommens; 
g)  Gewährleistung einer ausreichenden Bekanntmachung in der Öffentlichkeit jedes 
Falles von Verschwinden von Kulturgut. 
Art. 6. Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens übernehmen folgende Verpflichtungen: 
a)   Sie führen eine geeignete Bescheinigung ein, in welcher der ausführende Staat angibt, 
dass die Ausfuhr des fraglichen Kulturgutes bzw. der fraglichen Kulturgüter genehmigt ist. 
Jedes vorschriftsmässig ausgeführte Kulturgut muss von einer solchen Bescheinigung 
begleitet sein. 
b)  Sie verbieten die Ausfuhr von Kulturgut aus ihrem Hoheitsgebiet, sofern die oben 
genannte Ausfuhrbescheinigung nicht beiliegt. 
c)  Sie bringen dieses Verbot auf geeignete Weise der Öffentlichkeit zur Kenntnis und 
insbesondere den Personen, die für die Ausfuhr oder Einfuhr von Kulturgut in Frage kommen. 
Art. 7. Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens übernehmen folgende Verpflichtungen: 
a)  Sie ergreifen im Rahmen der innerstaatlichen Rechtsvorschriften alle erforderlichen 
Massnahmen, um Museen und ähnliche Einrichtungen in ihrem Hoheitsgebiet am Erwerb von 
Kulturgut zu hindern, das aus einem anderen Vertragsstaat stammt und nach Inkrafttreten 
dieses Übereinkommens widerrechtlich aus dem betreffenden Staat ausgeführt worden ist. 
Soweit möglich teilen sie einem Ursprungsstaat, der Vertragspartei dieses Übereinkommens 
ist, mit, wenn Kulturgut angeboten wird, das nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens für 
beide Staaten widerrechtlich aus jenem Staat entfernt worden ist. 
b) i)  Sie verbieten die Einfuhr von Kulturgut, das nach Inkrafttreten dieses 
Übereinkommens für die betreffenden Staaten aus einem Museum oder einem öffentlichen 
weltlichen oder religiösen Bauwerk oder einer ähnlichen Einrichtung in einem anderen 
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Vertragsstaat dieses Übereinkommens gestohlen worden ist, sofern nachgewiesen werden 
kann, dass dieses Gut zum Inventar jener Einrichtung gehört. 
ii)  Auf Ersuchen des Ursprungsstaates, der Vertragspartei dieses Übereinkommens ist, 
ergreifen sie geeignete Massnahmen zur Wiedererlangung und Rückgabe jedes Kulturguts, 
das nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens für beide betreffenden Staaten auf diese Weise 
gestohlen und eingeführt wurde, sofern der ersuchende Staat einem gutgläubigen Erwerber 
oder einer Person mit einem Rechtsanspruch an diesem Gut eine angemessene Entschädigung 
zahlt. Gesuche um Wiedererlangung und Rückgabe sind auf diplomatischem Wege an den 
ersuchten Staat zu übermitteln. Der ersuchende Staat stellt auf seine Kosten die Unterlagen 
und das übrige Beweismaterial zur Verfügung, das zur Feststellung seines Anspruchs auf 
Wiedererlangung und Rückgabe erforderlich sind. Die Vertragsstaaten erheben auf dem nach 
diesem Artikel zurückgegebenen Gut weder Zölle noch sonstige Abgaben. Alle Kosten im 
Zusammenhang mit der Rückgabe und Zustellung des Kulturgutes werden von dem 
ersuchenden Staat getragen. 
Art. 8. Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens verpflichten sich, gegen jeden, der für 
einen Verstoss gegen die in Artikel 6 Buchstabe b und Artikel 7 Buchstabe b genannten 
Verbote verantwortlich ist, Kriminal- oder Ordnungsstrafen zu verhängen. 
Art. 9. Jeder Vertragsstaat dieses Übereinkommens, dessen kulturelles Erbe durch 
archäologische oder ethnologische Ausbeutung gefährdet ist, kann sich an andere betroffene 
Vertragsstaaten wenden. Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens verpflichten sich, in 
diesen Fällen an jeder gemeinsamen internationalen Aktion teilzunehmen mit dem Ziel, 
erforderliche konkrete Massnahmen festzulegen und durchzuführen, einschliesslich der 
Überwachung der Ausfuhr, der Einfuhr und des internationalen Handels mit den fraglichen 
Kulturgütern. Bis zu einer Vereinbarung ergreift jeder betroffene Staat im Rahmen seiner 
Möglichkeiten einstweilige Massnahmen, um zu verhindern, dass dem kulturellen Erbe des 
ersuchenden Staates unersetzlicher Schaden zugefügt wird. 
Art. 10. Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens übernehmen folgende Verpflichtungen: 
a)  Durch Erziehung, Information und aufmerksame Beobachtung schränken sie den 
Verkehr mit Kulturgut, das aus irgendeinem Vertragsstaat dieses Übereinkommens 
rechtswidrig entfernt worden ist, ein und verpflichten im Rahmen der in jedem Land 
gegebenen Möglichkeiten die Antiquitätenhändler unter Androhung von Strafen oder 
verwaltungsrechtlichen Massnahmen ein Verzeichnis zu führen, aus dem der Ursprung jedes 
einzelnen Kulturgutes, die Namen und Anschriften der Lieferanten, die Beschreibung und der 
Preis für jeden verkauften Gegenstand hervorgeht; ferner haben sie den Käufer eines 
Kulturgutes über das für den Gegenstand möglicherweise bestehende Ausfuhrverbot zu 
unterrichten. 
b)  Durch Bildungsmassnahmen bemühen sie sich, in der Öffentlichkeit das Verständnis 
für den Wert des Kulturgutes sowie für die Gefahren zu wecken und zu entwickeln, die durch 
Diebstahl, unerlaubte Ausgrabungen und rechtswidrige Ausfuhr für das kulturelle Erbe 
entstehen. 
Art. 11. Die erzwungene Ausfuhr und Übereignung von Kulturgut, die sich unmittelbar oder 
mittelbar aus der Besetzung eines Landes durch eine fremde Macht ergeben, gelten als 
rechtswidrig. 
Art. 12. Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens achten das kulturelle Erbe in den 
Hoheitsgebieten, für deren internationale Beziehungen sie verantwortlich sind; sie ergreifen 
alle geeigneten Massnahmen, um die rechtswidrige Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung von 
Kulturgut in diesen Hoheitsgebieten zu verbieten und zu verhüten.  
Art. 13. Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens übernehmen ferner im Rahmen ihrer 
innerstaatlichen Rechtsordnung folgende Verpflichtungen: 
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a)  Sie verhindern mit allen geeigneten Mitteln Übereignungen von Kulturgut, durch die 
eine rechtswidrige Einfuhr oder Ausfuhr desselben begünstigt werden könnte. 
b)  Sie tragen für eine Zusammenarbeit zwischen ihren zuständigen Dienststellen Sorge, 
damit die schnellstmögliche Rückgabe des rechtswidrig ausgeführten Kulturgutes an den 
Berechtigten erleichtert wird. 
c)  Sie lassen Verfahren zur Wiedererlangung verloren gegangenen oder gestohlenen 
Kulturgutes zu, die vom rechtmässigen Eigentümer oder in dessen Namen angestrengt 
werden. 
d)  Sie erkennen das unverjährbare Recht jedes Vertragsstaates dieses Übereinkommens 
an, bestimmtes Kulturgut als unveräusserlich einzustufen und zu erklären, das deshalb ipso 
facto nicht ausgeführt werden darf, und sie erleichtern die Wiedererlangung solchen Gutes 
durch den betreffenden Staat, falls es ausgeführt worden ist. 
Art. 14. Zur Verhinderung der rechtswidrigen Ausfuhr und zur Einhaltung der aus der 
Anwendung dieses Übereinkommens entstehenden Verpflichtungen wird jeder Vertragsstaat 
dieses Übereinkommens im Rahmen seiner Möglichkeiten seine innerstaatlichen 
Dienststellen, die mit dem Schutz seines kulturellen Erbes betraut sind, mit ausreichenden 
Mitteln ausstatten und, soweit erforderlich, zu diesem Zweck einen Fonds schaffen. 
Art. 15. Dieses Übereinkommen hindert die Vertragsstaaten nicht, untereinander 
Sonderabkommen zu schliessen oder bereits geschlossene Abkommen weiter anzuwenden, 
welche die Rückgabe von Kulturgut zum Inhalt haben, das aus irgendwelchen Gründen vor 
Inkrafttreten dieses Übereinkommens für die betreffenden Staaten aus dem Ursprungsland 
entfernt worden ist.  
Art. 16. In ihren regelmässigen Berichten an die Generalkonferenz der Organisation der 
Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, welche die Vertragsstaaten zu 
den von der Generalkonferenz festzulegenden Zeitpunkten und in der von ihr anzugebenden 
Weise vorlegen, geben sie Auskunft über die von ihnen erlassenen Gesetzes- und 
Verwaltungsvorschriften sowie über sonstige von ihnen zur Durchführung dieses 
Übereinkommens ergriffene Massnahmen, und sie schildern ihre aus diesem Gebiet 
gewonnenen Erfahrungen. 
Art. 17 
1.  Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens können die technische Hilfe der 
Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur in Anspruch 
nehmen, insbesondere in folgenden Belangen:  
a)  Information und Erziehung; 
b)  Beratung und Sachverständigengutachten; 
c)  Koordinierung und gute Dienste. 
2.  Die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur 
kann von sich aus über Fragen im Zusammenhang mit dem rechtswidrigen Verkehr von 
Kulturgut Untersuchungen durchführen und Abhandlungen veröffentlichen. 
3.  Zu diesem Zweck kann sich die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, 
Wissenschaft und Kultur mit der Bitte um Zusammenarbeit auch an jede sachverständige 
nichtstaatliche Organisation wenden. 
4.  Die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur 
kann von sich aus den Vertragsstaaten dieses Übereinkommens Vorschläge für dessen 
Durchführung unterbreiten. 
5.  Auf Ersuchen von wenigstens zwei Vertragsstaaten dieses Übereinkommens, 
zwischen denen eine Streitigkeit über dessen Durchführung entstanden ist, kann die UNESCO 
zur Schlichtung ihre guten Dienste anbieten. 
Art. 18. Dieses Übereinkommen ist in englischer, spanischer, französischer und russischer 
Sprache abgefasst, wobei jeder Wortlaut gleichermassen verbindlich ist. 
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Art. 19 
1.  Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifizierung oder Annahme durch die 
Mitgliedstaaten der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und 
Kultur nach Massgabe ihrer verfassungsrechtlichen Verfahren. 
2.  Die Ratifikations- oder Annahmeurkunden sind beim Generaldirektor der 
Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur zu hinterlegen. 
Art. 20 
1.  Dieses Übereinkommen steht allen Staaten, die nicht Mitglieder der Organisation der 
Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur sind und die vom Exekutivrat der 
Organisation zum Beitritt eingeladen werden, zum Beitritt offen. 
2.  Der Beitritt erfolgt durch Hinterlegung einer Beitrittsurkunde beim Generaldirektor 
der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur. 
Art. 21. Dieses Übereinkommen tritt drei Monate nach Hinterlegung der dritten Ratifi-
kations-, Annahme- oder Beitrittsurkunde für diejenigen Staaten in Kraft, die zu diesem 
Zeitpunkt oder vorher ihre Ratifikations-, Annahme- oder Beitrittsurkunden hinterlegt haben. 
Für jeden weiteren Staat tritt es drei Monate nach Hinterlegung seiner Ratifikations-, 
Annahme- oder Beitrittsurkunde in Kraft. 
Art. 22. Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens erkennen an, dass das Übereinkommen 
nicht nur in ihren Mutterländern anzuwenden ist, sondern ebenso in allen Hoheitsgebieten, für 
deren internationale Beziehungen sie verantwortlich sind; sie verpflichten sich, nötigenfalls 
die Regierungen oder sonstigen zuständigen Behörden jener Hoheitsgebiete im Zeitpunkt oder 
vor der Ratifikation, der Annahme oder dem Beitritt zu konsultieren, damit die Anwendung 
des Übereinkommens in diesen Gebieten gewährleistet ist, und dem Generaldirektor der 
Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur die 
Hoheitsgebiete zu notifizieren, in denen das Übereinkommen Anwendung findet; die 
Notifikation wird drei Monate nach ihrem Eingang wirksam. 
Art. 23 
1.  Jeder Vertragsstaat dieses Übereinkommens kann das Übereinkommen für sich selbst 
oder für ein Hoheitsgebiet, für dessen internationale Beziehungen er verantwortlich ist, 
kündigen. 
2.  Die Kündigung wird durch eine schriftliche, beim Generaldirektor der Organisation 
der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur zu hinterlegende Urkunde 
notifiziert. 
3.  Die Kündigung wird zwölf Monate nach Eingang der Kündigungsurkunde wirksam. 
Art. 24. Der Generaldirektor der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, 
Wissenschaft und Kultur teilt den Mitgliedstaaten der Organisation, den in Artikel 20 
erwähnten Staaten, die nicht Mitglieder der Organisation sind, sowie den Vereinten Nationen 
die Hinterlegung aller in den Artikeln 19 und 20 genannten Ratifikations-, Annahme- und 
Beitrittsurkunde mit, desgleichen die in den Artikeln 22 und 23 vorgesehenen Notifikationen 
und Kündigungen. 
Art. 25 
1.  Dieses Übereinkommen kann durch die Generalkonferenz der Organisation der 
Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur revidiert werden. Die Revision 
bindet jedoch nur die Staaten, die Vertragsparteien des Revisionsübereinkommens werden. 
2.  Nimmt die Generalkonferenz ein neues Übereinkommen an, durch das dieses 
Übereinkommen ganz oder teilweise revidiert wird, so steht dieses Übereinkommen, sofern 
das neue Übereinkommen nichts anderes bestimmt, mit dem Inkrafttreten des neuen 
Revisionsübereinkommens nicht länger zur Ratifizierung, Annahme oder zum Beitritt offen. 
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Art. 26. In Übereinstimmung mit Artikel 102 der Charta der Vereinten Nationen wird dieses 
Übereinkommen auf Ersuchen des Generaldirektors der Organisation der Vereinten Nationen 
für Erziehung, Wissenschaft und Kultur beim Sekretariat der Vereinten Nationen registriert. 
Geschehen zu Paris am 17. November 1970 in zwei Originalausfertigungen, welche die 
Unterschrift des Präsidenten der 16. Tagung der Generalkonferenz und des Generaldirektors 
der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur tragen; 
diese Originalfassungen werden im Archiv der Organisation der Vereinten Nationen für 
Erziehung, Wissenschaft und Kultur hinterlegt, und allen in den Artikeln 19 und 20 erwähnten 
Staaten sowie den Vereinten Nationen werden beglaubigte Abschriften übermittelt. 
Dieses ist der verbindliche Wortlaut des Übereinkommens, das von der Generalkonferenz der 
Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur auf ihrer in Paris abgehaltenen 
und am 14. November 1970 für beendet erklärten 16. Tagung ordnungsgemäss angenommen 
wurde. 
Zu Urkund dessen haben wir am 17. November 1970 das Übereinkommen mit unseren 
Unterschriften versehen. 
... 
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27. Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Aaturerbes der Welt vom 16.11.1972 

 

Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt 

(BGBl. 1977 II 215) 

 

 

Die Generalkonferenz der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft 
und Kultur, die vom 17. Oktober bis 21. November 1972 in Paris zu ihrer 17. Tagung 
zusammengetreten ist -  

im Hinblick darauf, daß das Kulturerbe und das Naturerbe zunehmend von Zerstörung 
bedroht sind, nicht nur durch die herkömmlichen Verfallsursachen, sondern auch durch den 
Wandel der sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse, der durch noch verhängnisvollere 
Formen der Beschädigung oder Zerstörung die Lage verschlimmert;  

in der Erwägung, daß der Verfall oder der Untergang jedes einzelnen Bestandteils des Kultur- 
oder Naturerbes eine beklagenswerte Schmälerung des Erbes aller Völker der Welt darstellt;  

in der Erwägung, daß der Schutz dieses Erbes auf nationaler Ebene wegen der Höhe der 
erforderlichen Mittel und der unzureichenden wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und 
technischen Hilfsquellen des Landes, in dem sich das zu schützende Gut befindet, oft 
unvollkommen ist;  

eingedenk der Tatsache, daß die Satzung der Organisation vorsieht, daß sie Kenntnisse 
aufrechterhalten, vertiefen und verbreiten wird, und zwar durch Erhaltung und Schutz des 
Erbes der Welt sowie dadurch, daß sie den beteiligten Staaten die diesbezüglich 
erforderlichen internationalen Übereinkünfte empfiehlt;  

in der Erwägung, daß die bestehenden internationalen Übereinkünfte, Empfehlungen und 
Entschließungen über Kultur- und Naturgut zeigen, welche Bedeutung der Sicherung dieses 
einzigartigen und unersetzlichen Gutes, gleichviel welchem Volk es gehört, für alle Völker 
der Welt zukommt;  

in der Erwägung, daß Teile des Kultur- oder Naturerbes von außergewöhnlicher Bedeutung 
sind und daher als Bestandteil des Welterbes der ganzen Menschheit erhalten werden müssen;  

in der Erwägung, daß es angesichts der Größe und Schwere der drohenden neuen Gefahren 
Aufgabe der internationalen Gemeinschaft als Gesamtheit ist, sich am Schutz des Kultur- und 
Naturerbes von außergewöhnlichem universellem Wert zu beteiligen, indem sie eine 
gemeinschaftliche Unterstützung gewährt, welche die Maßnahmen des betreffenden Staates 
zwar nicht ersetzt, jedoch wirksam ergänzt;  

in der Erwägung, daß es zu diesem Zweck erforderlich ist, neue Bestimmungen in Form eines 
Übereinkommens zur Schaffung eines wirksamen Systems des gemeinschaftlichen Schutzes 
des Kultur- und Naturerbes von außergewöhnlichem universellem Wert zu beschließen, das 
als ständige Einrichtung nach modernen wissenschaftlichen Methoden aufgebaut wird;  
nach dem auf ihrer 16. Tagung gefaßten Beschluß, diese Frage zum Gegenstand eines 
internationalen Übereinkommens zu machen -  
beschließt am 16. November 1972 dieses Übereinkommen.  
 
I. Begriffsbestimmung des Kultur- und Naturerbes 
Artikel 1 
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Im Sinne dieses Übereinkommens gelten als "Kulturerbe"  
Denkmäler: Werke der Architektur, Großplastik und Monumentalmalerei, Objekte oder 
Überreste archäologischer Art, Inschriften, Höhlen und Verbindungen solcher 
Erscheinungsformen, die aus geschichtlichen, künstlerischen oder wissenschaftlichen 
Gründen von außergewöhnlichem universellem Wert sind;  
Ensembles: Gruppen einzelner oder miteinander verbundener Gebäude, die wegen ihrer 
Architektur, ihrer Geschlossenheit oder ihrer Stellung in der Landschaft aus geschichtlichen, 
künstlerischen oder wissenschaftlichen Gründen von außergewöhnlichem universellem Wert 
sind;  
Stätten: Werke von Menschenhand oder gemeinsame Werke von Natur und Mensch sowie 
Gebiete einschließlich archäologischer Stätten, die aus geschichtlichen, ästhetischen, 
ethnologischen oder anthropologischen Gründen von außergewöhnlichem universellem Wert 
sind.  
Artikel 2 
Im Sinne dieses Übereinkommens gelten als "Naturerbe"  
Naturgebilde, die aus physikalischen und biologischen Erscheinungsformen oder -gruppen 
bestehen, welche aus ästhetischen oder wissenschaftlichen Gründen von außergewöhnlichem 
universellem Wert sind;  
geologische und physiographische Erscheinungsformen und genau abgegrenzte Gebiete, die 
den Lebensraum für bedrohte Pflanzen- und Tierarten bilden, welche aus wissenschaftlichen 
Gründen oder ihrer Erhaltung wegen von außergewöhnlichem universellem Wert sind;  
Naturstätten oder genau abgegrenzte Naturgebiete, die aus wissenschaftlichen Gründen oder 
ihrer Erhaltung oder natürlichen Schönheit wegen von außergewöhnlichem universellem Wert 
sind.  
Artikel 3 
Es ist Sache jedes Vertragsstaats, die in seinem Hoheitsgebiet befindlichen, in den Artikeln 1 
und 2 bezeichneten verschiedenen Güter zu erfassen und zu bestimmen.  
 
II. Schutz des Kultur- und Naturerbes auf nationaler und internationaler Ebene 
Artikel 4 
Jeder Vertragsstaat erkennt an, daß es in erster Linie seine eigene Aufgabe ist, Erfassung, 
Schutz und Erhaltung in Bestand und Wertigkeit des in seinem Hoheitsgebiet befindlichen, in 
den Artikeln 1 und 2 bezeichneten Kultur- und Naturerbes sowie seine Weitergabe an 
künftige Generationen sicherzustellen. Er wird hierfür alles in seinen Kräften Stehende tun, 
unter vollem Einsatz seiner eigenen Hilfsmittel und gegebenenfalls unter Nutzung jeder ihm 
erreichbaren internationalen Unterstützung und Zusammenarbeit, insbesondere auf 
finanziellem, künstlerischem, wissenschaftlichem und technischem Gebiet.  
Artikel 5 
Um zu gewährleisten, daß wirksame und tatkräftige Maßnahmen zum Schutz und zur 
Erhaltung in Bestand und Wertigkeit des in seinem Hoheitsgebiet befindlichen Kultur- und 
Naturerbes getroffen werden, wird sich jeder Vertragsstaat bemühen, nach Möglichkeit und 
im Rahmen der Gegebenheiten seines Landes  
a) eine allgemeine Politik zu verfolgen, die darauf gerichtet ist, dem Kultur- und Naturerbe 
eine Funktion im öffentlichen Leben zu geben und den Schutz dieses Erbes in erschöpfende 
Planungen einzubeziehen;  
b) in seinem Hoheitsgebiet, sofern Dienststellen für den Schutz und die Erhaltung des Kultur- 
und Naturerbes in Bestand und Wertigkeit nicht vorhanden sind, eine oder mehrere derartige 
Dienststellen einzurichten, die über geeignetes Personal und die zur Durchführung ihrer 
Aufgaben erforderlichen Mittel verfügen;  
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c) wissenschaftliche und technische Untersuchungen und Forschungen durchzuführen und 
Arbeitsmethoden zu entwickeln, die es ihm ermöglichen, die seinem Kultur- und Naturerbe 
drohenden Gefahren zu bekämpfen;  
d) geeignete rechtliche, wissenschaftliche, technische, Verwaltungs- und Finanzmaßnahmen 
zu treffen, die für Erfassung, Schutz, Erhaltung in Bestand und Wertigkeit sowie 
Revitalisierung dieses Erbes erforderlich sind, und  
e) die Errichtung oder den Ausbau nationaler oder regionaler Zentren zur Ausbildung auf dem 
Gebiet des Schutzes und der Erhaltung des Kultur- und Naturerbes in Bestand und Wertigkeit 
zu fördern und die wissenschaftliche Forschung in diesem Bereich zu unterstützen.  
Artikel 6 
(1) Unter voller Achtung der Souveränität der Staaten, in deren Hoheitsgebiet sich das in den 
Artikeln 1 und 2 bezeichnete Kultur- und Naturerbe befindet, und unbeschadet der durch das 
innerstaatliche Recht gewährten Eigentumsrechte erkennen die Vertragsstaaten an, daß dieses 
Erbe ein Welterbe darstellt, zu dessen Schutz die internationale Staatengemeinschaft als 
Gesamtheit zusammenarbeiten muß.  
(2) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, im Einklang mit diesem Übereinkommen bei 
Erfassung, Schutz und Erhaltung des in Artikel 11 Absätze 2 und 4 bezeichneten Kultur- und 
Naturerbes in Bestand und Wertigkeit Hilfe zu leisten, wenn die Staaten, in deren 
Hoheitsgebiet sich dieses Erbe befindet, darum ersuchen.  
(3) Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, alle vorsätzlichen Maßnahmen zu unterlassen, die das 
in den Artikeln 1 und 2 bezeichnete, im Hoheitsgebiet anderer Vertragsstaaten befindliche 
Kultur- und Naturerbe mittelbar oder unmittelbar schädigen könnten.  
Artikel 7 
Im Sinne dieses Übereinkommens bedeutet internationaler Schutz des Kultur- und Naturerbes 
der Welt die Einrichtung eines Systems internationaler Zusammenarbeit und Hilfe, das die 
Vertragsstaaten in ihren Bemühungen um die Erhaltung und Erfassung dieses Erbes 
unterstützen soll.  
 
III. Zwischenstaatliches Komitee für den Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt 
Artikel 8 
(1) Hiermit wird innerhalb der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, 
Wissenschaft und Kultur ein Zwischenstaatliches Komitee für den Schutz des Kultur- und 
Naturerbes von außergewöhnlichem universellem Wert mit der Bezeichnung "Komitee für 
das Erbe der Welt" errichtet. Ihm gehören 15 Vertragsstaaten an; sie werden von den 
Vertragsstaaten gewählt, die während der ordentlichen Tagung der Generalkonferenz der 
Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur zu einer 
Hauptversammlung zusammentreten. Die Zahl der dem Komitee angehörenden 
Mitgliedstaaten wird auf 21 erhöht, sobald eine ordentliche Tagung der Generalkonferenz 
nach dem Zeitpunkt stattfindet, an dem das Übereinkommen für mindestens 40 Staaten in 
Kraft tritt.  
(2) Bei der Wahl der Komiteemitglieder ist eine ausgewogene Vertretung der verschiedenen 
Regionen und Kulturen der Welt zu gewährleisten.  
(3) Je ein Vertreter der Internationalen Studienzentrale für die Erhaltung und Restaurierung 
von Kulturgut (Römische Zentrale), des Internationalen Rates für Denkmalpflege (ICO-MOS) 
und der Internationalen Union zur Erhaltung der Natur und der natürlichen Hilfsquellen 
(IUCN) sowie auf Verlangen der Vertragsstaaten, die während der ordentlichen Tagungen der 
Generalkonferenz der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und 
Kultur zu einer Hauptversammlung zusammentreten, weitere Vertreter anderer 
zwischenstaatlicher oder nichtstaatlicher Organisationen mit ähnlichen Zielen können in 
beratender Eigenschaft an den Sitzungen des Komitees teilnehmen.  
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Artikel 9 
(1) Die Amtszeit der Mitgliedstaaten des Komitees für das Erbe der Welt beginnt mit Ablauf 
der ordentlichen Tagung der Generalkonferenz, auf der sie gewählt wurden, und endet mit 
Ablauf der dritten darauffolgenden ordentlichen Tagung.  
(2) Die Amtszeit eines Drittels der bei der ersten Wahl bestellten Mitglieder endet jedoch mit 
Ablauf der ersten ordentlichen Tagung der Generalkonferenz nach der Tagung, auf der sie 
gewählt wurden; die Amtszeit eines weiteren Drittels der zur selben Zeit bestellten Mitglieder 
endet mit Ablauf der zweiten ordentlichen Tagung der Generalkonferenz nach der Tagung, 
auf der sie gewählt wurden. Die Namen dieser Mitglieder werden vom Präsidenten der 
Generalkonferenz der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und 
Kultur nach der ersten Wahl durch das Los ermittelt.  
(3) Die Mitgliedstaaten des Komitees wählen zu ihren Vertretern Personen, die 
Sachverständige auf dem Gebiet des Kulturerbes oder des Naturerbes sind.  
Artikel 10 
(1) Das Komitee für das Erbe der Welt gibt sich eine Geschäftsordnung.  
(2) Das Komitee kann jederzeit Organisationen des öffentlichen oder privaten Rechts oder 
Einzelpersonen einladen, zur Konsultation über Einzelfragen an seinen Sitzungen 
teilzunehmen.  
(3) Das Komitee kann beratende Gremien einsetzen, die es zur Wahrnehmung seiner 
Aufgaben für erforderlich hält.  
Artikel 11 
(1) Jeder Vertragsstaat legt dem Komitee für das Erbe der Welt nach Möglichkeit ein 
Verzeichnis des Gutes vor, das zu dem in seinem Hoheitsgebiet befindlichen Kultur- und 
Naturerbe gehört und für eine Aufnahme in die in Absatz 2 vorgesehene Liste geeignet ist. 
Dieses Verzeichnis, das nicht als erschöpfend anzusehen ist, muß Angaben über Lage und 
Bedeutung des betreffenden Gutes enthalten.  
(2) Das Komitee wird auf Grund der von den Staaten nach Absatz 1 vorgelegten 
Verzeichnisse unter der Bezeichnung "Liste des Erbes der Welt" eine Liste der zu dem 
Kultur- und Naturerbe im Sinne der Artikel 1 und 2 gehörenden Güter, die nach seiner 
Auffassung nach den von ihm festgelegten Maßstäben von außergewöhnlichem universellem 
Wert sind, aufstellen, auf dem neuesten Stand halten und veröffentlichen. Eine auf den 
neuesten Stand gebrachte Liste wird mindestens alle zwei Jahre verbreitet.  
(3) Die Aufnahme eines Gutes in die Liste des Erbes der Welt bedarf der Zustimmung des 
betreffenden Staates. Die Aufnahme eines Gutes, das sich in einem Gebiet befindet, über das 
von mehr als einem Staat Souveränität oder Hoheitsgewalt beansprucht wird, berührt nicht die 
Rechte der Streitparteien.  
(4) Das Komitee wird unter der Bezeichnung "Liste des gefährdeten Erbes der Welt" nach 
Bedarf eine Liste des in der Liste des Erbes der Welt aufgeführten Gutes, zu dessen Erhaltung 
umfangreiche Maßnahmen erforderlich sind und für das auf Grund dieses Übereinkommens 
Unterstützung angefordert wurde, aufstellen, auf dem neuesten Stand halten und 
veröffentlichen. Diese Liste hat einen Voranschlag der Kosten für derartige Maßnahmen zu 
enthalten. In die Liste darf nur solches zu dem Kultur- und Naturerbe gehörendes Gut 
aufgenommen werden, das durch ernste und spezifische Gefahren bedroht ist, z.B. Gefahr des 
Untergangs durch beschleunigten Verfall, öffentliche oder private Großvorhaben oder rasch 
vorangetriebene städtebauliche oder touristische Entwicklungsvorhaben; Zerstörung durch 
einen Wechsel in der Nutzung des Grundbesitzes oder im Eigentum daran; größere 
Veränderungen auf Grund unbekannter Ursachen; Preisgabe aus irgendwelchen Gründen; 
Ausbruch oder Gefahr eines bewaffneten Konflikts; Natur- und sonstige Katastrophen; 
Feuersbrünste, Erdbeben, Erdrutsche; Vulkanausbrüche; Veränderungen des Wasserspiegels, 
Überschwemmungen und Sturmfluten. Das Komitee kann, wenn dies dringend notwendig ist, 
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jederzeit eine neue Eintragung in die Liste des gefährdeten Erbes der Welt vornehmen und 
diese Eintragung sofort bekanntmachen.  
(5) Das Komitee bestimmt die Maßstäbe, nach denen ein zum Kultur- oder Naturerbe 
gehörendes Gut in eine der in den Absätzen 2 und 4 bezeichneten Listen aufgenommen 
werden kann.  
(6) Bevor das Komitee einen Antrag auf Aufnahme in eine der beiden in den Absätzen 2 und 
4 bezeichneten Listen ablehnt, konsultiert es den Vertragsstaat, in dessen Hoheitsgebiet sich 
das betreffende Kultur- oder Naturgut befindet.  
(7) Das Komitee koordiniert und fördert im Einvernehmen mit den betreffenden Staaten die 
Untersuchungen und Forschungen, die zur Aufstellung der in den Absätzen 2 und 4 
bezeichneten Listen erforderlich sind.  
Artikel 12 
Ist ein zum Kultur- oder Naturerbe gehörendes Gut in keine der in Artikel 11 Absätze 2 und 4 
bezeichneten Listen aufgenommen worden, so bedeutet das nicht, daß dieses Gut nicht für 
andere als die sich aus der Aufnahme in diese Listen ergebenden Zwecke von 
außergewöhnlichem universellem Wert ist.  
Artikel 13 
(1) Das Komitee für das Erbe der Welt nimmt die von Vertragsstaaten für in ihrem 
Hoheitsgebiet befindliches, zum Kultur- oder Naturerbe gehörendes Gut, das in die in Artikel 
11 Absätze 2 und 4 bezeichneten Listen aufgenommen oder möglicherweise für eine 
Aufnahme geeignet ist, gestellten Anträge auf internationale Unterstützung entgegen und 
prüft sie. Derartige Anträge können gestellt werden, um den Schutz, die Erhaltung in Bestand 
und Wertigkeit oder die Revitalisierung dieses Gutes zu sichern.  
(2) Anträge auf internationale Unterstützung nach Absatz 1 können auch die Erfassung von 
Kultur- oder Naturgut im Sinne der Artikel 1 und 2 zum Gegenstand haben, wenn 
Voruntersuchungen gezeigt haben, daß weitere Untersuchungen gerechtfertigt wären.  
(3) Das Komitee entscheidet über die hinsichtlich dieser Anträge zu treffenden Maßnahmen, 
bestimmt gegebenenfalls Art und Ausmaß seiner Unterstützung und genehmigt den Abschluß 
der in seinem Namen mit der beteiligten Regierung zu treffenden erforderlichen 
Vereinbarungen.  
(4) Das Komitee legt eine Rangordnung seiner Maßnahmen fest. Dabei berücksichtigt es die 
Bedeutung des schutzbedürftigen Gutes für das Kultur- und Naturerbe der Welt, die 
Notwendigkeit, internationale Unterstützung für das Gut zu gewähren, das die natürliche 
Umwelt oder die schöpferische Kraft und die Geschichte der Völker der Welt am besten 
verkörpert, ferner die Dringlichkeit der zu leistenden Arbeit, die Mittel, die den Staaten, in 
deren Hoheitsgebiet sich das bedrohte Gut befindet, zur Verfügung stehen, und insbesondere 
das Ausmaß, in dem sie dieses Gut mit eigenen Mitteln sichern können.  
(5) Das Komitee wird eine Liste des Gutes, für das internationale Unterstützung gewährt 
wurde, aufstellen, auf dem neuesten Stand halten und veröffentlichen.  
(6) Das Komitee entscheidet über die Verwendung der Mittel des nach Artikel 15 errichteten 
Fonds. Es erkundet Möglichkeiten, diese Mittel zu erhöhen, und trifft dazu alle 
zweckdienlichen Maßnahmen.  
(7) Das Komitee arbeitet mit internationalen und nationalen staatlichen und nichtstaatlichen 
Organisationen zusammen, deren Ziele denen dieses Übereinkommens gleichen. Zur 
Durchführung seiner Programme und Vorhaben kann das Komitee die Hilfe derartiger 
Organisationen, insbesondere der Internationalen Studienzentrale für die Erhaltung und 
Restaurierung von Kulturgut (Römische Zentrale), des Internationalen Rates für 
Denkmalpflege (ICOMOS) und der Internationalen Union zur Erhaltung der Natur und der 
natürlichen Hilfsquellen (IUCN) sowie sonstiger Einrichtungen des öffentlichen und privaten 
Rechts und von Einzelpersonen in Anspruch nehmen.  
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(8) Die Beschlüsse des Komitees bedürfen der Zweidrittelmehrheit seiner anwesenden und 
abstimmenden Mitglieder. Das Komitee ist beschlußfähig, wenn die Mehrheit der Mitglieder 
anwesend ist.  
Artikel 14 
(1) Dem Komitee für das Erbe der Welt steht ein Sekretariat zur Seite, das vom 
Generaldirektor der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und 
Kultur bestellt wird.  
(2) Der Generaldirektor der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft 
und Kultur bereitet unter möglichst weitgehender Nutzung der Dienste der Internationalen 
Studienzentrale für die Erhaltung und Restaurierung von Kulturgut (Römische Zentrale), des 
Internationalen Rates für Denkmalpflege (ICOMOS) und der Internationalen Union zur 
Erhaltung der Natur und der natürlichen Hilfsquellen (IUCN) in ihrem jeweiligen 
Zuständigkeits- und Fachbereich die Dokumentation des Komitees und die Tagesordnung 
seiner Sitzungen vor und ist für die Durchführung seiner Beschlüsse verantwortlich.  
 
IV. Fonds für den Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt 
Artikel 15 
(1) Hiermit wird ein Fonds für den Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt von 
außergewöhnlichem universellem Wert errichtet; er wird als "Fonds für das Erbe der Welt" 
bezeichnet.  
(2) Der Fonds stellt ein Treuhandvermögen im Sinne der Finanzordnung der Organisation der 
Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur dar.  
(3) Die Mittel des Fonds bestehen aus  
a) Pflichtbeiträgen und freiwilligen Beiträgen der Vertragsstaaten;  
b) Beiträgen, Spenden oder Vermächtnissen  
i) anderer Staaten, 
ii) der Organisationen der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, 
anderer Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, insbesondere des 
Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen, sowie sonstiger zwischenstaatlicher 
Organisationen, 
iii) von Einrichtungen des öffentlichen oder privaten Rechts oder von Einzelpersonen; 
c) den für die Mittel des Fonds anfallenden Zinsen;  
d) Mitteln, die durch Sammlungen und Einnahmen aus Veranstaltungen zugunsten des Fonds 
aufgebracht werden, und  
e) allen sonstigen Mitteln, die durch die vom Komitee für das Erbe der Welt für den Fonds 
aufgestellten Vorschriften genehmigt sind.  
(4) Beiträge an den Fonds und sonstige dem Komitee zur Verfügung gestellte 
Unterstützungsbeiträge dürfen nur für die vom Komitee bestimmten Zwecke verwendet 
werden. Das Komitee kann Beiträge entgegennehmen, die nur für ein bestimmtes Programm 
oder Vorhaben verwendet werden sollen, sofern es die Durchführung dieses Programms oder 
Vorhabens beschlossen hat. An die dem Fonds gezahlten Beiträge dürfen keine politischen 
Bedingungen geknüpft werden.  
Artikel 16 
(1) Unbeschadet etwaiger zusätzlicher freiwilliger Beiträge verpflichten sich die 
Vertragsstaaten, regelmäßig alle zwei Jahre an den Fonds für das Erbe der Welt Beiträge zu 
zahlen, deren Höhe nach einem einheitlichen, für alle Staaten geltenden Schlüssel errechnet 
und von der Generalversammlung der Vertragsstaaten festgesetzt wird, die während der 
Tagungen der Generalkonferenz der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, 
Wissenschaft und Kultur zusammentritt. Dieser Beschluß der Generalversammlung bedarf der 
Mehrheit der anwesenden und abstimmenden Vertragsstaaten, die nicht die in Absatz 2 
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genannte Erklärung abgegeben haben. Der Pflichtbeitrag der Vertragsstaaten darf 1 v.H. des 
Beitrags zum ordentlichen Haushalt der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, 
Wissenschaft und Kultur nicht überschreiten.  
(2) Ein in Artikel 31 oder 32 genannter Staat kann jedoch bei der Hinterlegung seiner 
Ratifikations-, Annahme- oder Beitrittsurkunde erklären, daß er durch Absatz 1 des 
vorliegenden Artikels nicht gebunden ist.  
(3) Ein Vertragsstaat, der die in Absatz 2 genannte Erklärung abgegeben hat, kann diese 
jederzeit durch eine an den Generaldirektor der Organisation der Vereinten Nationen für 
Erziehung, Wissenschaft und Kultur gerichtete Notifikation zurücknehmen. Die Rücknahme 
der Erklärung wird jedoch für den Pflichtbeitrag des betreffenden Staates erst mit dem 
Zeitpunkt der nächsten Generalversammlung der Vertragsstaaten wirksam.  
(4) Um dem Komitee die wirksame Planung seiner Tätigkeit zu ermöglichen, sind die 
Beiträge von Vertragsstaaten, welche die in Absatz 2 genannte Erklärung abgegeben haben, 
regelmäßig, mindestens jedoch alle zwei Jahre zu entrichten; sie sollen nicht niedriger sein als 
die Beiträge, die sie zu zahlen hätten, wenn Absatz 1 für sie gelten würde.  
(5) Ein Vertragsstaat, der mit der Zahlung seiner Pflichtbeiträge oder seiner freiwilligen 
Beiträge für das laufende Jahr und das unmittelbar vorhergegangene Kalenderjahr im 
Rückstand ist, kann nicht Mitglied des Komitees für das Erbe der Welt werden; dies gilt 
jedoch nicht für die erste Wahl.  
Die Amtszeit eines solchen Staates, der bereits Mitglied des Komitees ist, endet im Zeitpunkt 
der in Artikel 8 Absatz 1 vorgesehenen Wahl.  
Artikel 17 
Die Vertragsstaaten erwägen oder fördern die Errichtung nationaler Stiftungen oder 
Vereinigungen des öffentlichen und privaten Rechts, die den Zweck haben, Spenden für den 
Schutz des Kultur- und Naturerbes im Sinne der Artikel 1 und 2 anzuregen.  
Artikel 18 
Die Vertragsstaaten unterstützen die unter der Schirmherrschaft der Organisation der 
Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur zugunsten des Fonds für das Erbe 
der Welt durchgeführten Werbemaßnahmen zur Aufbringung von Mitteln. Sie erleichtern die 
Sammlungen, die von den in Artikel 15 Absatz 3 bezeichneten Einrichtungen für diesen 
Zweck durchgeführt werden.  
 
V. Voraussetzungen und Maßnahmen der internationalen Unterstützung 
Artikel 19 
Jeder Vertragsstaat kann internationale Unterstützung für in seinem Hoheitsgebiet 
befindliches und zum Kultur- oder Naturerbe von außergewöhnlichem universellem Wert 
gehörendes Gut beantragen. Mit seinem Antrag hat er alle in Artikel 21 genannten 
Informationen und Unterlagen vorzulegen, über die er verfügt und die das Komitee benötigt, 
um einen Beschluß zu fassen.  
Artikel 20 
Vorbehaltlich des Artikels 13 Absatz 2, des Artikels 22 Buchstabe c und des Artikels 23 kann 
die in diesem Übereinkommen vorgesehene internationale Unterstützung nur für solches zum 
Kultur- und Naturerbe gehörendes Gut gewährt werden, dessen Aufnahme in eine der in 
Artikel 11 Absätze 2 und 4 bezeichneten Listen vom Komitee für das Erbe der Welt 
beschlossen wurde oder künftig beschlossen wird.  
Artikel 21 
(1) Das Komitee für das Erbe der Welt bestimmt das Verfahren, nach dem die ihm 
unterbreiteten Anträge auf internationale Unterstützung zu behandeln sind, und schreibt die 
Einzelheiten des Antrags vor, der die erwogene Maßnahme, die erforderliche Arbeit, die 
voraussichtlichen Kosten, den Dringlichkeitsgrad und die Gründe, warum die Eigenmittel des 
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antragstellenden Staates nicht zur Deckung aller Kosten ausreichen, umfassen soll. Den 
Anträgen sind, sofern irgend möglich, Sachverständigengutachten beizufügen.  
(2) Anträge auf Grund von Natur- oder sonstigen Katastrophen sollen vom Komitee wegen 
der gegebenenfalls erforderlichen dringlichen Arbeiten sofort und vorrangig erörtert werden; 
es soll für derartige Notfälle über einen Reservefonds verfügen.  
(3) Bevor das Komitee einen Beschluß faßt, führt es alle Untersuchungen und Konsultationen 
durch, die es für erforderlich hält.  
Artikel 22 
Unterstützung durch das Komitee für das Erbe der Welt kann in folgender Form gewährt 
werden:  
a) Untersuchungen über die künstlerischen, wissenschaftlichen und technischen Probleme, die 
der Schutz, die Erhaltung in Bestand und Wertigkeit und die Revitalisierung des Kultur- und 
Naturerbes im Sinne des Artikels 11 Absätze 2 und 4 aufwerfen;  
b) Bereitstellung von Sachverständigen, Technikern und Facharbeitern, um sicherzustellen, 
daß die genehmigte Arbeit richtig ausgeführt wird;  
c) Ausbildung von Personal und Fachkräften aller Ebenen auf dem Gebiet der Erfassung, des 
Schutzes, der Erhaltung in Bestand und Wertigkeit und der Revitalisierung des Kultur- und 
Naturerbes;  
d) Lieferung von Ausrüstungsgegenständen, die der betreffende Staat nicht besitzt oder nicht 
erwerben kann;  
e) Darlehen mit niedrigem Zinssatz oder zinslose Darlehen, die langfristig zurückgezahlt 
werden können;  
f) in Ausnahmefällen und aus besonderen Gründen Gewährung verlorener Zuschüsse.  
Artikel 23 
Das Komitee für das Erbe der Welt kann auch internationale Unterstützung für nationale oder 
regionale Zentren zur Ausbildung von Personal und Fachkräften aller Ebenen auf dem Gebiet 
der Erfassung, des Schutzes, der Erhaltung in Bestand und Wertigkeit und der Revitalisierung 
des Kultur- und Naturerbes gewähren.  
Artikel 24 
Einer großangelegten internationalen Unterstützung müssen eingehende wissenschaftliche, 
wirtschaftliche und technische Untersuchungen vorausgehen. Diesen Untersuchungen müssen 
die fortschrittlichsten Verfahren für Schutz, Erhaltung in Bestand und Wertigkeit und 
Revitalisierung des Natur- und Kulturerbes zugrunde liegen; sie müssen den Zielen dieses 
Übereinkommens entsprechen. Die Untersuchungen müssen auch Mittel und Wege erkunden, 
die in dem betreffenden Staat vorhandenen Hilfsquellen rationell zu nutzen.  
Artikel 25 
In der Regel wird nur ein Teil der Kosten für die erforderliche Arbeit von der internationalen 
Gemeinschaft getragen. Der Beitrag des Staates, dem die internationale Unterstützung zuteil 
wird, muß einen wesentlichen Teil der für jedes Programm oder Vorhaben aufgewendeten 
Mittel darstellen, es sei denn, seine Mittel erlauben dies nicht.  
Artikel 26 
Das Komitee für das Erbe der Welt und der Empfängerstaat legen in dem von ihnen zu 
schließenden Abkommen die Bedingungen für die Durchführung eines Programms oder 
Vorhabens fest, für das nach diesem Übereinkommen internationale Unterstützung gewährt 
wird. Es ist Aufgabe des Staates, der die internationale Unterstützung erhält, das betreffende 
Gut danach im Einklang mit diesem Übereinkommen zu schützen sowie in Bestand und 
Wertigkeit zu erhalten.  
 
VI. Erziehungsprogramme 
Artikel 27 
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(1) Die Vertragsstaaten bemühen sich unter Einsatz aller geeigneten Mittel, insbesondere 
durch Erziehungs- und Informationsprogramme, die Würdigung und Achtung des in den 
Artikeln 1 und 2 bezeichneten Kultur- und Naturerbes durch ihre Völker zu stärken.  
(2) Sie verpflichten sich, die Öffentlichkeit über die diesem Erbe drohenden Gefahren und die 
Maßnahmen auf Grund dieses Übereinkommens umfassend zu unterrichten.  
Artikel 28 
Die Vertragsstaaten, die internationale Unterstützung auf Grund dieses Übereinkommens 
erhalten, treffen geeignete Maßnahmen, um die Bedeutung sowohl des Gutes, für das 
Unterstützung empfangen wurde, als auch der Unterstützung bekanntzumachen.  
 
VII. Berichte 
Artikel 29 
(1) Die Vertragsstaaten machen in den Berichten, die sie der Generalkonferenz der 
Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur zu den von 
dieser festgesetzten Terminen in der von ihr bestimmten Weise vorlegen, Angaben über die 
von ihnen erlassenen Rechts- und Verwaltungsvorschriften und über sonstige Maßnahmen, 
die sie zur Anwendung dieses Übereinkommens getroffen haben, sowie über Einzelheiten der 
auf diesem Gebiet gesammelten Erfahrungen.  
(2) Die Berichte sind dem Komitee für das Erbe der Welt zur Kenntnis zu bringen.  
(3) Das Komitee legt auf jeder ordentlichen Tagung der Generalkonferenz der Organisation 
der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur einen Tätigkeitsbericht vor.  
 
VIII. Schlußbestimmungen 
Artikel 30 
Dieses Übereinkommen ist in arabischer, englischer, französischer, russischer und spanischer 
Sprache abgefaßt, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.  
Artikel 31 
(1) Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation oder Annahme durch die Mitgliedsstaaten 
der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur nach 
Maßgabe ihrer Verfassungsrechtlichen Verfahren.  
(2) Die Ratifikations- oder Annahmeurkunden werden beim Generaldirektor der Organisation 
der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur hinterlegt.  
Artikel 32 
(1) Dieses Übereinkommen liegt für alle Nichtmitgliedstaaten der Organisation der Vereinten 
Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, die von der Generalkonferenz der 
Organisation hierzu aufgefordert werden, zum Beitritt auf.  
(2) Der Beitritt erfolgt durch Hinterlegung einer Beitrittsurkunde beim Generaldirektor der 
Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur.  
Artikel 33 
Dieses Übereinkommen tritt drei Monate nach Hinterlegung der zwanzigsten Ratifikations-, 
Annahme- oder Beitrittsurkunde in Kraft, jedoch nur für die Staaten, die bis zu diesem Tag 
ihre Ratifikations-, Annahme- oder Beitrittsurkunde hinterlegt haben. Für jeden anderen Staat 
tritt es drei Monate nach Hinterlegung seiner Ratifikations-, Annahme- oder Beitrittsurkunde 
in Kraft.  
Artikel 34 
Folgende Bestimmungen gelten für die Vertragsstaaten, die ein bundesstaatliches oder nicht 
einheitsstaatliches Verfassungssystem haben:  
a) Hinsichtlich derjenigen Bestimmungen dieses Übereinkommens, deren Durchführung in 
die Zuständigkeit des Bundes- oder Zentral-Gesetzgebungsorgans fällt, sind die 
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Verpflichtungen der Bundes- oder Zentralregierung dieselben wie für diejenigen 
Vertragsstaaten, die nicht Bundesstaaten sind;  
b) hinsichtlich derjenigen Bestimmungen dieses Übereinkommens, deren Durchführung in die 
Zuständigkeit eines einzelnen Gliedstaats, eines Landes, einer Provinz oder eines Kantons 
fällt, die nicht durch das Verfassungssystem des Bundes verpflichtet sind, gesetzgeberische 
Maßnahmen zu treffen, unterrichtet die Bundesregierung die zuständigen Stellen dieser 
Staaten, Länder, Provinzen oder Kantone von den genannten Bestimmungen und empfiehlt 
ihnen ihre Annahme.  
Artikel 35 
(1) Jeder Vertragsstaat kann dieses Übereinkommen kündigen.  
(2) Die Kündigung wird durch eine Urkunde notifiziert, die beim Generaldirektor der 
Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur hinterlegt wird.  
(3) Die Kündigung wird zwölf Monate nach Eingang der Kündigungsurkunde wirksam. Sie 
läßt die finanziellen Verpflichtungen des kündigenden Staates bis zu dem Tag unberührt, an 
dem der Rücktritt wirksam wird.  
Artikel 36 
Der Generaldirektor der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft 
und Kultur unterrichtet die Mitgliedstaaten der Organisation, die in Artikel 32 bezeichneten 
Nichtmitgliedstaaten der Organisation sowie die Vereinten Nationen von der Hinterlegung 
aller Ratifikations-, Annahme- oder Beitrittsurkunden nach den Artikeln 31 und 32 und von 
den Kündigungen nach Artikel 35.  

Artikel 37 

(1) Dieses Übereinkommen kann von der Generalkonferenz der Organisation der Vereinten 
Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur revidiert werden. Jede Revision ist jedoch 
nur für diejenigen Staaten verbindlich, die Vertragsparteien des Revisionsübereinkommens 
werden.  
(2) Beschließt die Generalkonferenz ein neues Übereinkommen, das dieses Übereinkommen 
ganz oder teilweise revidiert, so liegt dieses Übereinkommen, sofern nicht das neue 
Übereinkommen etwas anderes bestimmt, vom Tag des Inkrafttretens des neuen 
Revisionsübereinkommens an nicht mehr zur Ratifikation, zur Annahme oder zum Beitritt 
auf.  
Artikel 38 
Auf Ersuchen des Generaldirektors der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, 
Wissenschaft und Kultur wird dieses Übereinkommen nach Artikel 102 der Charta der 
Vereinten Nationen beim Sekretariat der Vereinten Nationen registriert.  
GESCHEHEN zu Paris am 23. November 1972 in zwei Urschriften, die mit den 
Unterschriften des Präsidenten der 17. Tagung der Generalkonferenz und des 
Generaldirektors der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und 
Kultur versehen sind und im Archiv der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, 
Wissenschaft und Kultur hinterlegt werden; allen in den Artikeln 31 und 32 bezeichneten 
Staaten sowie den Vereinten Nationen werden beglaubigte Abschriften übermittelt.  
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III. Teil: Humanitäres Völkerrecht (insb. Genfer Recht) 
 
 
28. (Genfer) Abkommen vom 22.08.1864, betreffend die Linderung des Loses der im 

Felddienste verwundeten Militärpersonen8 
(PreußGS 1865, S. 841) 

 

 

Artikel 1. Die leichten und die Hauptfeldlazarette sollen als neutral anerkannt und demgemäß 
von den Kriegführenden geschützt und geachtet werden, solange sich Kranke oder 
Verwundete darin befinden. 
Artikel 2. Das Personal der leichten und Hauptfeldlazarette, inbegriffen die mit der Aufsicht, 
der Gesundheitspflege, der Verwaltung, dem Transport der Verwundeten beauftragten 
Personen, sowie die Feldprediger nehmen solange an der Wohltat der Neutralität teil, als sie 
ihren Verpflichtungen obliegen und als Verwundete aufzuheben oder zu verpflegen sind. 
Artikel 3. (1) Die im vorhergehenden Artikel bezeichneten Personen können selbst nach der 
feindlichen Besitznahme fortfahren, in den von ihnen bedienten leichten oder 
Hauptfeldlazaretten ihrem Amt obzuliegen oder sich zurückziehen, um sich den Truppen 
anzuschließen, zu denen sie gehören. 
(2)  Wenn diese Personen unter solchen Umständen ihre Tätigkeit einstellen, wird die den 
Platz behauptende Armee dafür sorgen, daß sie den feindlichen Vorposten zugeführt werden. 
Artikel 4.  (1) Das Material der Hauptfeldlazarette unterliegt den Kriegsgesetzen, und die zu 
diesen Lazaretten gehörigen Personen dürfen daher bei ihrem Rückzug nur diejenigen 
Gegenstände mitnehmen, welche ihr Privateigentum sind. 
(2) Das leichte Feldlazarett  bleibt unter gleichen Umständen im Besitze seines Materials.  
Artikel 5. (1) Die Landesbewohner, welche den Verwundeten zu Hilfe kommen, sollen 
geschont werden und frei bleiben. 
(2) Die Generale der kriegführenden Mächte haben die Aufgabe, die Einwohner von dem 
an ihre Menschlichkeit ergehenden Rufe und der daraus sich ergebenden Neutralität in 
Kenntnis zu setzen. 
Jeder in einem Hause aufgenommene und verpflegte Verwundete soll demselben als Schutz 
dienen. Der Einwohner, welcher Verwundete bei sich aufnimmt, soll mit 
Truppeneinquartierung sowie mit einem teil der etwa auferlegten Kriegskontribution 
verschont werden. 
Artikel 6. (1) Die verwundeten oder erkrankten Militärs sollen ohne Unterschied der 
Nationalität aufgenommen und verpflegt werden. 
Den Oberbefehlshabern soll es freistehen, die während des Gefechts verwundeten feindlichen 
Militärs sofort den feindlichen Vorposten zu übergeben, wenn die Umstände dies gestatten 
und beide Parteien einverstanden sind. 
(3) Diejenigen, welche nach ihrer Heilung als dienstunfähig befunden worden sind, sollen 
in ihre Heimat zuruckgeschickt werden. 
(4) Die anderen können ebenfalls zurückgeschickt werden unter der Bedingung, während 
der Dauer des Krieges die Waffen nicht wieder zu ergreifen. 

                                                 
 
 
 
 
8  Das Abkommen vom 22.08.1864 ist nach Art. 59 des I. Genfer Abkommens von dessen 
Vertragsmächten nicht mehr untereinander anwendbar. 
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(5) Die Verbandplätze und Depots nebst dem sie leitenden Personal genießen unbedingte 
Neutralität. 
Artikel 7. (1) Eine deutlich erkennbare und übereinstimmende Fahne soll bei den 
Feldlazaretten, den Verbandplätzen und Depots aufgesteckt werden. Daneben muß unter allen 
Umständen die Nationalflagge aufgepflanzt werden. 
(2) Ebenso soll für das unter dem Schutz der Neutralität stehende Personal eine Armbinde 
zulässig sein; aber die Verabfolgung einer solchen bleibt der Militärbehörde überlassen. 
(3) Die Fahne und die Armbinde sollen ein rotes Kreuz auf weißem Grunde tragen. 
Artikel 8. Die Einzelheiten der Ausführung der gegenwärtigen Konvention sollen von den 
Oberbefehlshabern der kriegführenden Armeen nach den Anweisungen ihrer betreffenden 
Regierungen und nach Maßgabe der in dieser Konvention ausgesprochenen allgemeinen 
Grundsätze angeordnet werden. 
Artikel 9. Die hohen vertragschließenden Mächte sind übereingekommen, gegenwärtige 
Konvention denjenigen Regierungen, welche keine Bevollmächtigte zur internationalen 
Konferenz in Genf haben schicken können, mitzuteilen und sie zum Beitritt einzuladen. Das 
Protokoll wird zu diesem Zweck offen gelassen. 
Artikel 10. Die gegenwärtige Konvention soll ratifiziert und die Ratifikationsurkunden sollen 
in Bern binnen vier Monaten oder, wenn es sein kann, früher ausgewechselt werden. 
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29. Brüsseler Deklaration vom 27.08.1874 
(nicht in Kraft getreten) 

 
 
On military authority over hostile territory 
 
Article 1. Territory is considered occupied when it is actually placed under the authority of 
the hostile army. 
The occupation extends only to the territory where such authority has been established and 
can be exercised. 
Art. 2. The authority of the legitimate Power being suspended and having in fact passed into 
the hands of the occupants, the latter shall take all the measures in his power to restore and 
ensure, as far as possible, public order and safety. 
Art. 3. With this object he shall maintain the laws which were in force in the country in time 
of peace, and shall not modify, suspend or replace them unless necessary. 
Art. 4. The functionaries and employees of every class who consent, on his invitation, to 
continue their functions, shall enjoy his protection. They shall not be dismissed or subjected 
to disciplinary punishment unless they fall in fulfilling the obligations undertaken by them, 
and they shall not be prosecuted unless they betray their trust. 
Art. 5. The army of occupation shall only collect the taxes, dues, duties, and tolls imposed for 
the benefit of the State, or their equivalent, if it is impossible to collect them, and, as far as is 
possible, in accordance with the existing forms and practice. It shall devote them to defraying 
the expenses of the administration of the country to the same extent as the legitimate 
Government was so obligated. 
Art. 6. An army of occupation can only take possession of cash, funds, and realizable 
securities which are strictly the property of the State, depots of arms, means of transport, 
stores and supplies, and generally, all movable property belonging to the State which may be 
used for the operations of the war. 
Railway plant, land telegraphs, steamers and other ships, apart from cases governed by 
maritime law, as well as depots of arms and, generally, all kinds of war material, even if 
belonging to companies or to private persons, are likewise material which may serve for 
military operations and which cannot be left by the army of occupation at the disposal of the 
enemy. Railway plant, land telegraphs, as well as steamers and other ships above mentioned 
shall be restored and compensation fixed when peace is made. 
Art. 7. The occupying State shall be regarded only as administrator and usufructuary of public 
buildings, real estate, forests, and agricultural estates belonging to the hostile State, and 
situated in the occupied country. It must safeguard the capital of these properties, and 
administer them in accordance with the rules of usufruct. 
Art. 8. The property of municipalities, that of institutions dedicated to religion, charity and 
education, the arts and sciences even when State property, shall be treated as private property. 
All seizure or destruction of, or wilful damage to, institutions of this character, historic 
monuments, works of art and science should be made the subject of legal proceedings by the 
competent authorities. 
 
Who should be recognized as belligerents combatants and non-combatants 
 
Art. 9. The laws, rights, and duties of war apply not only to armies, but also to militia and 
volunteer corps fulfilling the following conditions: 
1.  That they be commanded by a person responsible for his subordinates; 
2.  That they have a fixed distinctive emblem recognizable at a distance; 
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3.  That they carry arms openly; and 
4.  That they conduct their operations in accordance with the laws and customs of war. 
In countries where militia constitute the army, or form part of it, they are included under the 
denomination ' army '. 
Art. 10. The population of a territory which has not been occupied, who, on the approach of 
the enemy, spontaneously take up arms to resist the invading troops without having had time 
to organize themselves in accordance with Article 9, shall be regarded as belligerents if they 
respect the laws and customs of war. 
Art 11. The armed forces of the belligerent parties may consist of combatants and 
noncombatants.  
In case of capture by the enemy, both shall enjoy the rights of prisoners of war. 
 
Means of injuring the enemy 
 
Art. 12. The laws of war do not recognize in belligerents an unlimited power in the adoption  
of means of injuring the enemy. 
Art. 13. According to this principle are especially ' forbidden ': 
(a) Employment of poison or poisoned weapons; 
(b) Murder by treachery of individuals belonging to the hostile nation or army; 
(c) Murder of an enemy who, having laid down his arms or having no longer means of 
defense, has surrendered at discretion; 
(d) The declaration that no quarter will be given; 
(e) The employment of arms, projectiles or material calculated to cause unnecessary suffering, 
as well as the use of projectiles prohibited by the Declaration of St. Petersburg of 1868; 
(f) Making improper use of a flag of truce, of the national flag or of the military insignia and 
uniform of the enemy, as well as the distinctive badges of the Geneva Convention; 
(g) Any destruction or seizure of the enemy's property that is not imperatively demanded by 
the necessity of war. 
Art. 14. Ruses of war and the employment of measures necessary for obtaining information 
about the enemy and the country (excepting the provisions of Article 36) are considered 
permissible. 
 
Sieges and bombardments 
 
Art. 15. Fortified places are alone liable to be besieged. Open towns, agglomerations of 
dwellings, or villages which are not defended can neither be attacked nor bombarded. 
Art. 16. But if a town or fortress, agglomeration of dwellings, or village, is defended, the 
officer in command of an attacking force must, before commencing a bombardment, except in 
assault, do all in his power to warn the authorities. 
Art. 17. In such cases all necessary steps must be taken to spare, as far as possible, buildings 
dedicated to art, science, or charitable purposes, hospitals, and places where the sick and 
wounded are collected provided they are not being used at the time for military purposes. 
It is the duty of the besieged to indicate the presence of such buildings by distinctive and 
visible signs to be communicated to the enemy beforehand 
Art. 18. A town taken by assault ought not to be given over to pillage by the victorious troops.  
 
Spies 
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Art. 19. A person can only be considered a spy when acting clandestinely or on false 
pretenses he obtains or endeavours to obtain information in the districts occupied by the 
enemy, with the intention of communicating it to the hostile party. 
Art. 20. A spy taken in the act shall be tried and treated according to the laws in force in the 
army which captures him. 
Art. 21. A spy who rejoins the army to which he belongs and who is subsequently captured by 
the enemy is treated as a prisoner of war and incurs no responsibility for his previous acts. 
Art. 22. Soldiers not wearing a disguise who have penetrated into the zone of operations of 
the hostile army, for the purpose of obtaining information, are not considered spies. 
Similarly, the following should not be considered 
spies, if they are captured by the enemy: soldiers (and also civilians, carrying out their 
mission openly) entrusted with the delivery of dispatches intended either for their own army 
or for the enemy's army. 
To this class belong likewise, if they are captured, persons sent in balloons for the purpose of 
carrying dispatches and, generally, of maintaining communications between the different 
parts of an army or a territory. 
 
Prisoners of war 
 
Art. 23. Prisoners of war are lawful and disarmed enemies. 
They are in the power of the hostile Government, but not in that of the individuals or corps 
who captured them. 
They must be humanely treated. 
Any act of insubordination justifies the adoption of such measures of severity as may be 
necessary. All their personal belongings except arms shall remain their property. 
Art. 24. Prisoners of war may be interned in a town, fortress, camp, or other place, under 
obligation not to go beyond certain fixed limits; but they can only be placed in confinement as 
an indispensable measure of safety. 
Art. 25. Prisoners of war may be employed on certain public works which have no direct 
connection with the operations in the theatre of war and which are not excessive or 
humiliating to their military rank, if they belong to the army, or to their official or social 
position, if they do not belong to it. 
They may also, subject to such regulations as may be drawn up by the military authorities, 
undertake private work. 
Their wages shall go towards improving their position or shall be paid to them on their 
release. 
In this case the cost of maintenance may be deducted from said wages. 
Art. 26. Prisoners of war cannot be compelled in any way to take any part whatever in 
carrying on the operations of the war. 
Art. 27. The Government into whose hands prisoners of war have fallen charges itself with 
their maintenance. 
The conditions of such maintenance may be settled by a reciprocal agreement between the 
belligerent parties. 
In the absence of this agreement, and as a general principle, prisoners of war shall be treated 
as regards food and clothing, on the same footing as the troops of the Government which 
captured them. 
Art. 28. Prisoners of war are subject to the laws and regulations in force in the army in whose 
power they are. 
Arms may be used, after summoning, against a prisoner of war attempting to escape. If 
recaptured he is liable to disciplinary punishment or subject to a stricter surveillance. 
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If, after succeeding in escaping, he is again taken prisoner, he is not liable to punishment for 
his previous acts. 
Art. 29. Every prisoner of war is bound to give, if questioned on the subject, his true name 
and rank, and if he infringes this rule, he is liable to a curtailment of the advantages accorded 
to the prisoners of war of his class. 
Art. 30. The exchange of prisoners of war is regulated by a mutual understanding between the 
belligerent parties. 
Art. 31. Prisoners of war may be set at liberty on parole if the laws of their country allow it, 
and, in such cases, they are bound, on their personal honour, scrupulously to fulfill, both 
towards their own Government and the Government by which they were made prisoners, the 
engagements they have contracted. 
In such cases their own Government ought neither to require of nor accept from them any 
service incompatible with the parole given. 
Art. 32. A prisoner of war cannot be compelled to accept his liberty on parole; similarly the 
hostile Government is not obliged to accede to the request of the prisoner to be set at liberty 
on parole. 
Art. 33. Any prisoner of war liberated on parole and recaptured bearing arms against the 
Government to which he had pledged his honour may be deprived of the rights accorded to 
prisoners of war and brought before the courts. 
Art. 34. Individuals in the vicinity of armies but not directly forming part of them, such as 
correspondents, newspaper reporters, sutlers, contractors, etc., can also be made prisoners. 
These prisoners should however be in possession of a permit issued by the competent 
authority and of a certificate of identity. 
 
The sick and wounded 
 
Art. 35. The obligations of belligerents with respect to the service of the sick and wounded are 
governed by the Geneva Convention of 22 August 1864, save such modifications as the latter 
may undergo. 
On the military power with respect to private persons 
Art. 36. The population of occupied territory cannot be forced to take part in military 
operations against its own country. 
Art. 37. The population of occupied territory cannot be compelled to swear allegiance to the 
hostile Power. 
Art. 38. Family honour and rights, and the lives and property of persons, as well as their 
religious convictions and their practice, must be respected. 
Private property cannot be confiscated. 
Art. 39. Pillage is formally forbidden. 
 
On taxes and requisitions 
Art. 40. As private property should be respected, the enemy will demand from communes or 
inhabitants only such payments and services as are connected with the generally recognized 
necessities of war, in proportion to the resources of the country, and not implying, with regard 
to the inhabitants, the obligation of taking part in operations of war against their country. 
Art. 41. The enemy in levying contributions, whether as an equivalent for taxes (see Article 5) 
or for payments that should be made in kind, or as fines, shall proceed, so far as possible, only 
in accordance with the rules for incidence and assessment in force in the territory occupied.  
The civil authorities of the legitimate Government shall lend it their assistance if they have 
remained at their posts. 
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Contributions shall be imposed only on the order and on the responsibility of the commander 
in chief or the superior civil authority established by the enemy in the occupied territory. 
For every contribution, a receipt shall be given to the person furnishing it. 
Art. 42. Requisitions shall be made only with the authorization of the commander in the 
territory occupied. 
For every requisition indemnity shall be granted or a receipt delivered. 
 
On parlementaires 
 
Art. 43. A person is regarded as a parlementaire who has been authorized by one of the 
belligerents to enter into communication with the other, and who advances bearing a white 
flag, accompanied by a trumpeter (bugler or drummer) or also by a flag-bearer. He shall have 
a right to inviolability as well as the trumpeter (bugler or drummer) and the flag-bearer who 
accompany him. 
Art. 44. The commander to whom a parlementaire is sent is not in all cases and under all 
conditions obliged to receive him. 
It is lawful for him to take all the necessary steps to prevent the parlementaire taking 
advantage of his stay within the radius of the enemy's position to the prejudice of the latter, 
and if the parlementaire has rendered himself guilty of such an abuse of confidence, he has the 
right to detain him temporarily. 
He may likewise declare beforehand that he will not receive parlementaires during a certain 
period. Parlementaires presenting themselves after such a notification, from the side to which 
it has been given, forfeit the right of inviolability. 
Art. 45. The parlementaire loses his rights of inviolability if it is proved in a clear and 
incontestable manner that he has taken advantage of his privileged position to provoke or 
commit an act of treason. 
 
Capitulations 
 
Art. 46. The conditions of capitulations are discussed between the Contracting Parties. They 
must not be contrary to military honour. Once settled by a convention, they must be 
scrupulously observed by both parties. 
 
Armistices 
 
Art. 47. An armistice suspends military operations by mutual agreement, between the 
belligerent parties. If its duration is not defined, the belligerent parties may resume operations 
at any time, provided always that the enemy is warned within the time agreed upon, in 
accordance with the terms of the armistice. 
Art. 48. The armistice may be general or local. The first suspends the military operations of 
the belligerent States everywhere; the second only between certain fractions of the belligerent 
armies and within a fixed radius. 
Art. 49. An armistice must be officially and without delay notified to the competent 
authorities and to the troops. Hostilities are suspended immediately after the notification. 
Art. 50. It rests with the Contracting Parties to settle, in the terms of the armistice, what 
communications may be held between the populations. 
Art. 51. The violation of the armistice by one of the parties gives the other party the right of 
denouncing it. 
Art. 52. A violation of the terms of the armistice by individuals acting on their own initiative 
only entitles the injured party to demand the punishment of the offenders or, if necessary, 
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compensation for the losses sustained. 
 
Interned belligerents and wounded cared for by neutrals 
Art. 53. A neutral State which receives on its territory troops belonging to the belligerent 
armies shall intern them, as far as possible, at a distance from the theatre of war. 
It may keep them in camps and even confine them in fortresses or in places set apart for this 
purpose. 
It shall decide whether officers can be left at liberty on giving their parole not to leave the 
neutral territory without permission. 
Art. 54. In the absence of a special convention, the neutral State shall supply the interned with 
the food, clothing and relief required by humanity. 
At the conclusion of peace the expenses caused by the internment shall be made good. 
Art. 55. A neutral State may authorize the passage through its territory of the wounded or sick 
belonging to the belligerent armies, on condition that the trains bringing them shall carry 
neither personnel nor material of war. 
In such a case, the neutral State is bound to take whatever measures of safety and control are 
necessary for the purpose. 
Art. 56. The Geneva Convention applies to sick and wounded interned in neutral territory. 
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30. Abkommen vom 29.07.1899, betreffend die Anwendung der Grundsätze der Genfer 
Konvention vom 22.08.1864 auf den Seekrieg 

(RGBl. 1901, S. 455) 

 

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preußen, Seine Majestät der Kaiser von 
Oesterreich, König von Böhmen u. s. w. und Apostolischer König von Ungarn, Seine 
Majestät der König der Belgier, Seine Majestät der Kaiser von China, Seine Majestät der 
König von Dänemark, Seine Majestät der König von Spanien und in Seinem Namen Ihre 
Majestät die Königin-Regentin des Königreichs, der Präsident der Vereinigten Staaten von 
Amerika, der Präsident der Vereinigten Staaten von Mexiko, der Präsident der Französischen 
Republik, Ihre Majestät die Königin des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und 
Irland, Kaiserin von Indien, Seine Majestät der König der Hellenen, Seine Majestät der König 
von Italien, Seine Majestät der Kaiser von Japan, Seine Königliche Hoheit der Großherzog 
von Luxemburg, Herzog zu Nassau, Seine Hoheit der Fürst von Montenegro, Ihre Majestät 
die Königin der Niederlande, Seine Kaiserliche Majestät der Schah von Persien, Seine 
Majestät der König von Portugal und Algarvien u. s. w., Seine Majestät der König von 
Rumänien, Seine Majestät der Kaiser aller Reußen, Seine Majestät der König von Serbien, 
Seine Majestät der König von Siam, Seine Majestät der König von Schweden und Norwegen, 
der Schweizerische Bundesrath, Seine Majestät der Kaiser der Osmanen und Seine 
Königliche Hoheit der Fürst von Bulgarien, 
gleichermaßen von dem Wunsche beseelt, so viel an ihnen liegt, die vom Kriege 
unzertrennlichen Leiden zu mildern und in der Absicht, zu diesem Zwecke die Grundsätze der 
Genfer Konvention vom 22. August 1864 auch auf den Seekrieg auszudehnen, haben 
beschlossen, ein Abkommen zu dem Ende einzugehen, 
sie haben demgemäß zu Bevollmächtigten ernannt:  
... 
welche nach Austausch ihrer, in guter und gehöriger Form befundenen Vollmachten, folgende 
Bestimmungen vereinbart haben: 
Artikel 1. Die militärischen Lazarettschiffe, die einzig und allein vom Staate erbaut oder 
eingerichtet worden sind, um den Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen Hülfe zu 
bringen, sind bei Beginn oder im Verlaufe der Feindseligkeiten, jedenfalls aber vor der 
Verwendung, den kriegführenden Mächten mit Namen anzumelden. Diese Schiffe sind zu 
achten und dürfen während der Dauer der Feindseligkeiten nicht weggenommen werden. 
Auch dürfen sie bei einem Aufenthalt in neutralen Häfen nicht nach den für Kriegsschiffe 
geltenden Regeln behandelt werden.  
Artikel 2. Lazarettschiffe, die ganz oder zum Theil auf Kosten von Privatpersonen oder von 
amtlich anerkannten Hülfsgesellschaften ausgerüstet worden sind, sind ebenfalls zu achten 
und von der Wegnahme ausgeschlossen, sofern die kriegführende Macht, der sie angehören, 
eine amtliche Bescheinigung für sie ausgestellt und ihre Namen dem Gegner bei Beginn oder 
im Verlaufe der Feindseligkeiten, jedenfalls aber vor dem Verwendung, bekannt gemacht hat. 
Diese Schiffe müssen eine von der zuständigen Behörde auszustellende Bescheinigung bei 
sich führen, daß sie sich während der Ausrüstung und beim Auslaufen unter ihrer Aufsicht 
befunden haben.  
Artikel 3. Lazarettschiffe, die ganz oder zum Theil auf Kosten von Privatpersonen oder von 
amtlich anerkannten Hilfsgesellschaften neutraler Staaten ausgerüstet worden sind, sind zu 
achten und von der Wegnahme ausgeschlossen, sofern der neutrale Staat, dem sie angehören, 
einen amtlichen Auftrag für sie ausgestellt hat und den kriegführenden Mächten ihre Namen 
zu Beginn oder im Verlaufe der Feindseligkeiten, jedenfalls aber vor ihrer Verwendung, 
bekannt gemacht hat. 
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Artikel 4. Die in den Artikel 1, 2, 3 bezeichneten Schiffe sollen den Verwundeten, Kranken 
und Schiffbrüchigen der Kriegsparteien ohne Unterschied der Nationalität Hülfe und Beistand 
gewähren. 
Die Regierungen verpflichten sich, diese Schiffe zu keinerlei militärischen Zwecken zu 
benutzen. 
Diese Schiffe dürfen in keiner Weise die Bewegungen der Kriegsschiffe behindern. 
Während und nach dem Kampfe handeln sie auf ihre eigene Gefahr. 
Die Kriegsparteien üben ein Aufsichts- und Durchsuchungsrecht über sie aus. Sie können ihre 
Hülfe ablehnen, ihnen befehlen, sich zu entfernen, ihnen eine bestimmte Fahrtrichtung 
vorschreiben, einen Kommissar an Bord geben und sie auch zurückhalten, wenn besonders 
erhebliche Umstände es erfordern. 
Die Kriegsparteien sollen die den Lazarettschiffen gegebenen Befehle, soweit wie möglich, in 
deren Schiffstagebuch eintragen.  
Artikel 5. Die militärischen Lazarettschiffe sind kenntlich zu machen durch einen äußeren 
weißen Anstrich mit einem wagrecht laufenden, etwa 1½ Meter breiten, grünen Streifen. 
Die in den Artikel 2, 3 bezeichneten Schiffe sind kenntlich zu machen durch einen äußeren 
weißen Anstrich mit einem wagrecht laufenden, etwa 1½ Meter breiten, rothen Streifen. 
Die Boote dieser Schiffe sowie die kleinen zum Lazarettdienste verwendeten Fahrzeuge 
müssen durch eine ähnlichen Anstrich kenntlich gemacht sein. 
Alle Lazarettschiffe sollen sich dadurch erkennbar machen, daß sie neben der Nationalflagge 
die in der Genfer Konvention vorgesehene weiße Flagge mit den rothen Kreuze hissen.  
Artikel 6. Handelsschiffe, Yachten oder neutrale Fahrzeuge, die Verwundete, Kranke oder 
Schiffbrüchige der Kriegsparteien an Bord genommen haben, können aus diesem Anlasse 
nicht weggenommen werden, aber sie bleiben der Wegnahme ausgesetzt im Falle von 
Neutralitätsverletzungen, deren sie sich etwa schuldig gemacht haben. 
Artikel 7. Das geistliche, ärztliche und Lazarettpersonal weggenommener Schiffe ist 
unverletzlich und kann nicht kriegsgefangen gemacht werden. Es ist berechtigt, beim 
Verlassen des Schiffes die Gegenstände und chirurgischen Instrumente, die Privateigenthum 
sind, mit sich zu nehmen. 
Es soll jedoch seine Dienste solange weiter leiten, als es nothwendig erscheint, und kann sich 
erst dann zurückziehen, wenn der Befehlshaber des Schiffes es für zulässig erklärt. 
Die Kriegsparteien sind verpflichtet, diesem Personale, wenn es in ihre Hände fällt, den 
vollen Genuß der Gebührnisse zu sichern.  
Artikel 8. Die an Bord befindlichen Marine- und Militärpersonen, die verwundet oder krank 
sind, sollen von der Partei, die das Schiff genommen hat, ohne Unterschied der Nationalität 
geschützt und gepflegt werden. 
Artikel 9. Schiffbrüchige, Verwundete oder Kranke einer Kriegspartei, die in die Hände der 
anderen fallen, sind Kriegsgefangene. 
Der Partei, die sie gefangen genommen hat, bleibt es überlassen, sie je nach den Umständen 
festzuhalten oder nach einem ihrer Häfen, nach einem neutralen Hafen oder selbst nach einem 
Hafen des Gegners zu befördern. Im letzteren Falle dürfen die so in ihre Heimat entlassenen 
Kriegsgefangenen während der Dauer des Krieges nicht mehr dienen.  
Artikel 10. ... 
Artikel 11. Die in den vorstehenden Artikeln getroffenen Vereinbarungen sind für die 
vertragschließenden Mächte nur bindend im Falle eines Krieges zwischen zwei oder mehreren 
von ihnen. 
Die Vereinbarungen hören mit dem Augenblick auf verbindlich zu sein, wo in einem Kriege 
zwischen Vertragsmächten eine Nichtvertragsmacht sich einer der Kriegsparteien anschließen 
sollte.  
Artikel 12. Dieses Abkommen soll sobald wie möglich ratifiziert werden. 
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Die Ratifikationsurkunden sollen im Haag hinterlegt werden. 
Über die Hinterlegung einer jeden Ratifikationsurkunde soll ein Protokoll aufgenommen 
werden; von diesem soll eine beglaubigte Abschrift allen Vertragsmächten auf 
diplomatischem Wege mitgeteilt werden.  
Artikel 13. Die Nichtsignatarmächte, die der Genfer Konvention vom 22. August 1864 
beigetreten sind, können ihren Beitritt zu diesem Abkommen erklären. 
Sie haben zu diesem Zwecke ihren Beitritt den Vertragsmächten durch eine schriftliche 
Benachrichtigung bekannt zu geben, die an die Regierung der Niederlande zu richten und von 
dieser allen anderen Vertragsmächten mitzutheilen ist.  
Artikel 14. Falls einer der hohen vertragschließenden Theile dieses Abkommen kündigen 
sollte, würde diese Kündigung erst ein Jahr nach der schriftlich an die Regierung der 
Niederlande ergehenden und von dieser allen anderen Vertragsmächten unverzüglich 
mitzuteilenden Benachrichtigung wirksam werden. 
Diese Kündigung soll nur in Ansehung der Macht wirksam sein, die sie erklärt hat. 
Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten dieses Abkommen unterzeichnet und mit ihren 
Siegeln versehen. 
Geschehen im Haag am neunundzwanzigsten Juli achtzehnhundertneunundneunzig in einer 
einzigen Ausfertigung, die im Archive der Regierung der Niederlande hinterlegt bleiben soll 
und wovon beglaubigte Abschriften den Vertragsmächten auf diplomatischem Wege 
übergeben werden sollen.  
 

 

 

 



187 
 

 
  
 

31. Erklärung vom 29.07.1899, betreffend das Verbot des Werfens von Geschossen und 
Sprengstoffen aus Luftschiffen oder auf anderen ähnlichen neuen Wegen 

(RGBl. 1901, S. 470) 

 
 
Erklärung.  
Die unterzeichneten Bevollmächtigten der auf der internationalen Friedenskonferenz im Haag 
vertretenen Mächte,  
von dem Gedanken geleitet, der in der Deklaration von St. Petersburg vom 29. November/11. 
Dezember 1868 Ausdruck gefunden hat,  
erklären:  
 
Die vertragschließenden Mächte sind dahin übereingekommen, daß das Werfen von 
Geschossen und Sprengstoffen aus Luftschiffen oder auf anderen ähnlichen neuen Wegen für 
die Dauer von fünf Jahren verboten ist.  
 
Diese Erklärung ist für die vertragschließenden Mächte nur bindend im Falle eines Krieges 
zwischen zwei oder mehreren von ihnen.  
Sie hört mit dem Augenblick auf verbindlich zu sein, wo in einem Kriege zwischen 
Vertragsmächten eine Nichtvertragsmacht sich einer der Kriegsparteien anschließt.  
Diese Erklärung soll sobald wie möglich ratifiziert werden.  
Die Ratifikationsurkunden sollen im Haag hinterlegt werden.  
Ueber die Hinterlegung einer jeden Ratifikationsurkunde soll ein Protokoll aufgenommen 
werden; von diesem soll eine beglaubigte Abschrift allen Vertragsmächten auf 
diplomatischem Wege mitgetheilt werden.  
Die Nichtsignatarmächte können dieser Erklärung beitreten. Sie haben zu diesem Zweck ihren 
Beitritt den Vertragsmächten durch eine schriftliche Benachrichtigung bekannt zu geben, die 
an die Regierung der Niederlande zu richten und von dieser allen anderen Vertragsmächten 
mitzutheilen ist.  
Falls einer der hohen vertragschließenden Theile diese Erklärung kündigen sollte, würde diese 
Kündigung erst ein Jahr nach der schriftlich an die Regierung der Niederlande ergehenden 
und von dieser allen anderen Vertragsmächten unverzüglich mitzutheilenden 
Benachrichtigung wirksam werden.  
Diese Kündigung soll nur in Ansehung der Macht wirksam sein, die sie erklärt hat.  
Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten diese Erklärung unterzeichnet und mit ihren 
Siegeln versehen.  
Geschehen im Haag am neunundzwanzigsten Juli achtzehnhundertneunundneunzig in einer 
einzigen Ausfertigung, die im Archive der Regierung der Niederlande hinterlegt bleiben soll 
und wovon beglaubigte Abschriften den Vertragsmächten auf diplomatischem Wege 
übergeben werden sollen.  
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32. Abkommen vom 21.12.1904 über die Lazarettschiffe 
(RGBl. 1907, S. 722) 

 

 

(Angabe der Vertragsparteien) 
von der Erwägung ausgehend, daß das im Haag am 29. Juli 1899 getroffene Abkommen, 
betreffend die Anwendung der Grundsätze der Genfer Konvention vom 22. August 1864 auf 
den Seekrieg, den Grundsatz der Betätigung des Roten Kreuzes in den Seekriegen durch 
Bestimmungen zugunsten der Lazarettschiffe anerkannt hat, 
und von dem Wunsche geleitet, ein Abkommen zu treffen, um die Aufgaben dieser Schiffe 
durch neue Bestimmung zu erleichtern, haben zu Bevollmächtigen ernannt: 
(Namen der Bevollmächtigten) 
welche, nachdem sie sich ihre Vollmachten mitgeteilt und sie in guter und gehöriger Form 
befunden haben, über folgende Bestimmungen übereingekommen sind: 
 
Artikel 1 [Gebührenfreiheit] Die Lazarettschiffe, in Anlehnung deren die Voraussetzungen 
erfüllt sind, die in den Artikeln 1, 2, 3 des am 29. Juli 1899 im Haag getroffenen Abkommens, 
betreffend die Anwendung der Grundsätze der Genfer Konvention vom 22. August 1864 auf 
den Seekrieg, aufgestellt werden, sollen im Kriegsfall in den Häfen der vertragschließenden 
Teile von allen Gebühren und Abgaben befreit sein, die den Schiffen zugunsten des Staates 
auferlegt sind. 
Artikel 2 [Konkurrenzen] Die Bestimmung des vorstehenden Artikels steht der 
Anwendung der in den Häfen geltenden fiskalischen oder sonstigen Gesetze bei 
Besichtigungen oder anderen Förmlichkeiten nicht entgegen. 
Artikel 3 [Anwendungsbereich] (1) Die im Artikel 1 enthaltene Vorschrift ist für die 
Vertragsmächte nur bindend im Falle eines Krieges zwischen zwei oder mehreren von ihnen. 
(2) Die bezeichnete Vorschrift hört mit dem Augenblick auf verbindlich zu sein, wo in 
einem Kriege zwischen Vertragsmächten eine Nichtvertragsmacht sich einer der 
Kriegsparteien anschließen sollte. 
Artikel 4 [Ratifikation] (1) Dieses Abkommen, welches das Datum von heute trägt und bis 
zum 1. Oktober 1905 von den Mächten unterzeichnet werden kann, die den Wunsch hierzu 
geäußert haben sollten, soll so bald wie möglich ratifiziert werden. 
(2) Die Ratifikationsurkunden sollen im Haag hinterlegt werden. Über die Hinterlegung 
der Ratifikationsurkunden soll ein Protokoll aufgenommen werden; von diesem soll eine 
beglaubigte Abschrift nach jeder Hinterlegung allen Vertragsmächten auf diplomatischem 
Wege mitgeteilt werden. 
Artikel 5 [Beitritt] (1) Die Nichtsignatarmächte können ihren Beitritt zu diesem Abkommen 
nach dem 1. Oktober 1905 erklären. 
(2) Sie haben zu diesem Zweck ihren Beitritt den Vertragsmächten durch eine schriftliche 
Benachrichtigung bekannt zu geben, die an die Regierung der Niederlande zu richten und von 
dieser allen anderen Vertragsmächten mitzuteilen ist. 
Artikel 6 [Kündigung] (1) Falls einer der Hohen vertragschließenden Teile dieses 
Abkommens kündigen sollte, würde diese Kündigung erst ein Jahr nach der schriftlich an die 
Regierung der Niederlande erfolgten und von dieser allen anderen Vertragsmächten unver-
züglich mitzuteilenden Erklärung wirksam werden. 
(2) Diese Kündigung soll nur in Ansehung der Macht wirksam sein, die sie erklärt hat. 
(3) Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten dieses Abkommen unterzeichnet und 
mit ihren Siegeln versehen. Geschehen im Haag am einundzwanzigsten Dezember 
neunzehnhundertvier in einer einzigen Ausfertigung, die im Archive der Regierung der 
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Niederlande hinterlegt bleiben soll und wovon beglaubigte Abschriften den Vertragsmächten 
auf diplomatischem Wege übergeben werden sollen. 
Schlußakte [Andere Aufgaben]  
Bei der Unterzeichnung des Abkommens, das bezweckt, Lazarettschiffe in Kriegszeiten in 
den Häfen der vertragschließenden Parteien von allen Gebühren und Aufgaben zu befreien, 
die den Schiffen zugunsten des Staates auferlegt sind, sprechen die diese Akte 
unterzeichnenden Bevollmächtigten den Wunsch aus, in Anbetracht der im höchstens Grade 
humanitären Aufgabe dieser Schiffe Mächten die vertragschließenden Regierungen die 
nötigen Maßnahmen treffen, um in kurzer Frist diese Schiffe auch von der Zahlung derjenigen 
Gebühren und Abgaben zu befreien, die in ihren Häfen zugunsten anderer als des Staates 
erhoben werden, namentlich derjenigen die zugunsten von Gemeinden, Privatgesellschaften 
und Privatpersonen eingezogen werden. 
 
Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten dieses Protokoll unterzeichnet, welches, mit 
Datum von heute, bis zum 1. Oktober 1905 unterzeichnet werden kann. 
Geschehen im Haag, am einundzwanzigsten Dezember neunzehnhundertvier, in einer 
einzigen Ausfertigung, welche im Archive der Regierung der Niederlande hinterlegt bleiben 
soll, und wovon beglaubigte Abschriften auf diplomatischem Wege den Vertragsmächten des 
erwähnten Abkommens übergeben werden sollen. 
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33. (Genfer) Abkommen vom 06.07.1906 zur Verbesserung des Loses der Verwundeten 
und Kranken bei den im Felde stehenden Heeren9   

(RGBl. 1907, S. 279) 

 

[von der Wiedergabe in deutscher Sprache wurde abgesehen] 

 
 
Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armies in the 
Field. Geneva, 6 July 1906. 
 
Preamble 
(List of Contracting Parties) 
Being equally animated by the desire to lessen the inherent evils of warfare as far as is within 
their power, and wishing for this purpose to improve and supplement the provisions agreed 
upon at Geneva on 22 August 1864, for the amelioration of the condition of the wounded or 
sick in armies in the field, 
Have decided to conclude a new convention to that effect, and have appointed as their 
Plenipotentiaries: 
(Here follow the names of Plenipotentiaries) 
Who, after having communicated to each other their full powers, found in good and due form, 
have agreed on the following: 
Chapter I : The sick and wounded 
Article 1. Officers, soldiers, and other persons officially attached to armies, who are sick or 
wounded, shall be respected and cared for, without distinction of nationality, by the 
belligerent in whose power they are. 
A belligerent, however, when compelled to leave his wounded in the hands of his adversary, 
shall leave with them, so far as military conditions permit, a portion of the personnel and ' 
matériel ' of his sanitary service to assist in caring for them. 
Art. 2. Subject to the care that must be taken of them under the preceding Article, the sick and 
wounded of an army who fall into the power of the other belligerent become prisoners of war, 
and the general rules of international law in respect to prisoners become applicable to them. 
The belligerents remain free, however, to mutually agree upon such clauses, by way of 
exception or favor, in relation to the wounded or sick as they may deem proper. They shall 
especially have authority to agree: 
1.  To mutually return the sick and wounded left on the field of battle after an 
engagement. 
2.  To send back to their own country the sick and wounded who have recovered, or who 
are in a condition to be transported and whom they do not desire to retain as prisoners. 
To send the sick and wounded of the enemy to a neutral state, with the consent of the latter 
and on condition that it shall charge itself with their internment until the close of hostilities. 
Art. 3. After every engagement the belligerent who remains in possession of the field of battle 
shall take measures to search for the wounded and to protect the wounded and dead from 
robbery and ill treatment. 

                                                 
 
 
 
 
9  Das Abkommen vom 06.07.1906 ist nach Art. 59 des I. Genfer Abkommens von dessen 
Vertragsmächten nicht mehr untereinander anwendbar. 
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He will see that a careful examination is made of the bodies of the dead prior to their 
interment or incineration. 
Art. 4. As soon as possible each belligerent shall forward to the authorities of their country or 
army the marks or military papers of identification found upon the bodies of the dead, 
together with a list of names of the sick and wounded taken in charge by him. 
Belligerents will keep each other mutually advised of internments and transfers, together with 
admissions to hospitals and deaths which occur among the sick and wounded in their hands. 
They will collect all objects of personal use, valuables, letters, etc., which are found upon the 
field of battle, or have been left by the sick or wounded who have died in sanitary formations 
or other establishments, for transmission to persons in interest through the authorities of their 
own country. 
Art. 5. Military authority may make an appeal to the charitable zeal of the inhabitants to 
receive and, under its supervision, to care for the sick and wounded of the armies, granting to 
persons responding to such appeals special protection and certain immunities. 
Chapter II : Sanitary formations and establishments 
Art. 6. Mobile sanitary formations (i.e., those which are intended to accompany armies in the 
field) and the fixed establishments belonging to the sanitary service shall be protected and 
respected by belligerents. 
Art. 7. The protection due to sanitary formations and establishments ceases if they are used to 
commit acts injurious to the enemy. 
Art. 8. A sanitary formation or establishment shall not be deprived of the protection accorded 
by Article 6 by the fact: 
1.  That the personnel of a formation or establishment is armed and uses its arms in self 
defense or in defense of its sick and wounded. 
2. That in the absence of armed hospital attendants, the formation is guarded by an armed 
detachment or by sentinels acting under competent orders. 
3.  That arms or cartridges, taken from the wounded and not yet turned over to the proper 
authorities, are found in the formation or establishment. 
Art. 9. The personnel charged exclusively with the removal, transportation, and treatment of 
the sick and wounded, as well as with the administration of sanitary formations and 
establishments, and the chaplains attached to armies, shall be respected and protected under 
all circumstances. If they fall into the hands of the enemy they shall not be considered as 
prisoners of war. 
These provisions apply to the guards of sanitary formations and establishments in the case 
provided for in section 2 of Article 8. 
Chapter III : Personnel 
Art. 10. The personnel of volunteer aid societies, duly recognized and authorized by their own 
governments, who are employed in the sanitary formations and establishments of armies, are 
assimilated to the personnel contemplated in the preceding article, upon condition that the 
said personnel shall be subject to military laws and regulations. 
Each state shall make known to the other, either in time of peace or at the opening, or during 
the progress of hostilities, and in any case before actual employment, the names of the 
societies which it has authorized to render assistance, under its responsibility, in the official 
sanitary service of its armies. 
Art. 11. A recognized society of a neutral state can only lend the services of its sanitary 
personnel and formations to a belligerent with the prior consent of its own government and 
the authority of such belligerent. The belligerent who has accepted such assistance is required 
to notify the enemy before making any use thereof. 
Art. 12. Persons described in Articles 9, 10, and 11 will continue in the exercise of their 
functions, under the direction of the enemy, after they have fallen into his power. 
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When their assistance is no longer indispensable they will be sent back to their army or 
country, within such period and by such route as may accord with military necessity. They 
will carry with them such effects, instruments, arms, and horses as are their private property. 
 
 
 
Art. 13. While they remain in his power, the enemy will secure to the personnel mentioned in 
Article 9 the same pay and allowances to which persons of the same grade in his own army 
are entitled. 
Chapter IV : Matériel 
Art. 14. If mobile sanitary formations fall into the power of the enemy, they shall retain their ' 
matériel, ' including the teams, whatever may be the means of transportation and the 
conducting personnel. Competent military authority, however, shall have the right to employ 
it in caring for the sick and wounded. The restitution of the matériel shall take place in 
accordance with the conditions prescribed for the sanitary personnel, and, as far as possible, at 
the same time. 
Art. 15. Buildings and ' materiel ' pertaining to fixed establishments shall remain subject to 
the laws of war, but cannot be diverted from their use so long as they are necessary for the 
sick and wounded. Commanders of troops engaged in operations, however, may use them, in 
case of important military necessity, if, before such use, the sick and wounded who are in 
them have been provided for. 
Art. 16. The ' matériel ' of aid societies admitted to the benefits of this convention, in 
conformity to the conditions therein established, is regarded as private property and, as such, 
will be respected under all circumstances, save that it is subject to the recognized right of 
requisition by belligerents in conformity to the laws and usages of war. 
Chapter V : Convoys of evacuation 
Art. 17. Convoys of evacuation shall be treated as mobile sanitary formations subject to the 
following special provisions: 
1.  A belligerent intercepting a convoy may, if required by military necessity, break up 
such convoy, charging himself with the care of the sick and wounded whom it contains. 
2.  In this case the obligation to return the sanitary personnel, as provided for in Article 
12, shall be extended to include the entire military personnel employed, under competent 
orders, in the transportation and protection of the convoy. 
The obligation to return the sanitary ' matériel, ' as provided for in Article 14, shall apply to 
railway trains and vessels intended for interior navigation which have been especially 
equipped for evacuation purposes, as well as to the ordinary vehicles, trains, and vessels 
which belong to the sanitary service. 
Military vehicles, with their teams, other than those belonging to the sanitary service, may be 
captured. 
The civil personnel and the various means of transportation obtained by requisition, including 
railway ' matériel ' and vessels utilized for convoys, are subject to the general rules of 
international law. 
Chapter VI : Distinctive emblem 
Art. 18. Out of respect to Switzerland the heraldic emblem of the red cross on a white ground, 
formed by the reversal of the federal colors, is continued as the emblem and distinctive sign of 
the sanitary service of armies.  
Art. 19. This emblem appears on flags and brassards, as well as upon all ' matériel ' 
appertaining to the sanitary service, with the permission of the competent military authority. 
Art. 20. The personnel protected in virtue of the first paragraph of Article 9, and Articles 10 
and 11, will wear attached to the left arm a brassard bearing a red cross on a white ground, 
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which will be issued and stamped by competent military authority, and accompanied by a 
certificate of identity in the case of persons attached to the sanitary service of armies who do 
not have military uniform. 
Art. 21. The distinctive flag of the convention can only be displayed over the sanitary 
formations and establishments which the convention provides shall be respected, and with the 
consent of the military authorities. It shall be accompanied by the national flag of the 
belligerent to whose service the formation or establishment is attached. 
Sanitary formations which have fallen into the power of the enemy, however, shall fly no 
other flag than that of the Red Cross so long as they continue in that situation. 
Art. 22. The sanitary formations of neutral countries which, under the conditions set forth in 
Article Il have been authorized to render their services, shall fly, with the flag of the 
convention, the national flag of the belligerent to which they are attached. The provisions of 
the second paragraph of the preceding article are applicable to them. 
Art. 23. The emblem of the red cross on a white ground and the words ' Red Cross ' or ' 
Geneva Cross ' may only be used, whether in time of peace or war, to protect or designate 
sanitary formations and establishments, the personnel and ' matériel ' protected by the 
convention. 
Chapter VII : Application and execution of the convention 
Art. 24. The provisions of the present Convention are obligatory only on the Contracting 
Powers, in case of war between two or more of them. The said provisions shall cease to be 
obligatory if one of the belligerent Powers should not be signatory to the Convention. 
Chapter VII : Application and execution of the convention 
Art. 25. It shall be the duty of the commanders in chief of the belligerent armies to provide for 
the details of execution of the foregoing articles, as well as for unforeseen cases, in 
accordance with the instructions of their respective governments, and conformably to the 
general principles of this convention. 
Chapter VII : Application and execution of the convention 
Art. 26. The signatory governments shall take the necessary steps to acquaint their troops, and 
particularly the protected personnel, with the provisions of this convention and to make them 
known to the people at large. 
Chapter VIII : Repression of abuses and infractions 
Art. 27. The signatory powers whose legislation may not now be adequate engage to take or 
recommend to their legislatures such measures as may be necessary to prevent the use, by 
private persons or by societies other than those upon which this convention confers the right 
thereto, of the emblem or name of the Red Cross or Geneva Cross, particularly for 
commercial purposes by means of trade-marks or commercial labels. 
The prohibition of the use of the emblem or name in question shall take effect from the time 
set in each act of legislation, and at the latest five years after this convention goes into effect. 
After such going into effect, it shall be unlawful to use a trade-mark or commercial label 
contrary to such prohibition. 
Chapter VIII : Repression of abuses and infractions 
Art 28. In the event of their military penal laws being insufficient, the signatory governments 
also engage to take, or to recommend to their legislatures, the necessary measures to repress, 
in time of war, individual acts of robbery and ill treatment of the sick and wounded of the 
armies, as well as to punish, as usurpations of military insignia, the wrongful use of the flag 
and brassard of the Red Cross by military persons or private individuals not protected by the 
present convention. 
They will communicate to each other through the Swiss Federal Council the measures taken 
with a view to such repression, not later than five years from the ratification of the present 
convention. 
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General provisions 
Art. 29. The present convention shall be ratified as soon as possible. The ratifications will be 
deposited at Berne. 
A record of the deposit of each act of ratification shall be prepared, of which a duly certified 
copy shall be sent, through diplomatic channels, to each of the contracting powers. 
 
Art. 30. The present convention shall become operative, as to each power, six months after the 
date of deposit of its ratification. 
Art. 31. The present convention, when duly ratified, shall supersede the Convention of August 
22, 1864, in the relations between the contracting states. 
The Convention of 1864 remains in force in the relations between the parties who signed it 
but who may not also ratify the present convention. 
Art. 32. The present convention may, until December 31, proximo, be signed by the powers 
represented at the conference which opened at Geneva on June 11, 1906, as well as by the 
powers not represented at the conference who have signed the Convention of 1864. 
Such of these powers as shall not have signed the present convention on or before December 
31, 1906, will remain at liberty to accede to it after that date. They shall signify their 
adherence in a written notification addressed to the Swiss Federal Council, and communicated 
to all the contracting powers by the said Council. 
Other powers may request to adhere in the same manner, but their request shall only be 
effective if, within the period of one year from its notification to the Federal Council, such 
Council has not been advised of any opposition on the part of any of the contracting powers. 
Art. 33. Each of the contracting parties shall have the right to denounce the present 
convention. This denunciation shall only become operative one year after a notification in 
writing shall have been made to the Swiss Federal Council, which shall forthwith 
communicate such notification to all the other contracting parties. 
This denunciation shall only become operative in respect to the power which has given it. 
In faith whereof the plenipotentiaries have signed the present convention and affixed their 
seals thereto. 
Done at Geneva, the sixth day of July, one thousand nine hundred and six, in a single copy, 
which shall remain in the archives of the Swiss Confederation and certified copies of which 
shall be delivered to the Contracting Parties through diplomatic channels. 
(Here follow signatures) 
Final Protocol 
(List of the Contracting Parties) 
The Conference called by the Swiss Federal Council, with a view to revising the International 
Convention of 22 August 1864, for the Amelioration of the Condition of Soldiers wounded in 
Armies in the field, met at Geneva on 11 June 1906. The Powers herein below enumerated 
took part in the Conference to which they had designated the delegates herein below named: 
(Here follow the names of Plenipotentiaries) 
In a series of meetings held from 11 June to 5 July 1906, the Conference discussed and 
framed, for the signatures of the Plenipotentiaries, the text of a Convention which will bear 
the date of 6 July 1906. 
In addition, and conformably to Article 16 of the Convention for the peaceful settlement of 
international disputes, of 29 July 1899, which recognized arbitration as the most effective and 
at the same time, most equitable means of adjusting differences that have not been resolved 
through the diplomatic channel, the Conference uttered the following wish: 
The Conference expressed the wish that, in order to arrive at as exact as possible an 
interpretation and application of the Geneva Convention, the Contracting Powers will refer to 
the Permanent Court at The Hague, if permitted by the cases and circumstances, such 
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differences as may arise among them, in time of peace, concerning the interpretation of the 
said Convention. 
This wish was adopted by the following States: 
... 
Germany 
.. 
The wish was rejected by the following States: 
Great Britain 
Japan  
and  
Korea 
In witness whereof, the Delegates have signed the present Protocol. 
Done at Geneva, the sixth day of July, one thousand nine hundred and six, in a single copy 
which shall be deposited in the archives of the Swiss Confederation and certified copies of 
which shall be delivered to all the Powers represented at the Conference. 
(Here follow signatures) 
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34. Genfer Abkommen vom 27.07.1929 zur Verbesserung des Loses der Verwundeten 
und Kranken der Heere im Felde10  

(RGBl. 1934 II 208) 

 

[von der Wiedergabe in deutscher Sprache wurde abgesehen] 

 

Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armies in the 
Field. Geneva, 27 July 1929. 
 
(List of Contracting Parties) 
Being equally animated by the desire to lessen, so far as lies in their power, the evils 
inseparable from war and desiring, for this purpose, to perfect and complete the provisions 
agreed to at Geneva on 22 August 1864, and 6 July 1906, for the amelioration of the condition 
of the wounded and sick in armies in the field, 
Have resolved to conclude a new Convention for that purpose and have appointed as their 
Plenipotentiaries: 
(Here follow the names of Plenipotentiaries) 
Who, after having communicated to each other their full powers, found in good and due form, 
have agreed as follows.  
CHAPTER I. WOUNDED AND SICK 
Article 1. Officers and soldiers and other persons officially attached to the armed forces who 
are wounded or sick shall be respected and protected in all circumstances; they shall be 
treated with humanity and cared for medically, without distinction of nationality, by the 
belligerent in whose power they may be. 
Nevertheless, the belligerent who is compelled to abandon wounded or sick to the enemy, 
shall, as far as military exigencies permit, leave with them a portion of his medical personnel 
and material to help with their treatment. 
Art. 2. Except as regards the treatment to be provided for them in virtue of the preceding 
Article, the wounded and sick of an army who fall into the hands of the enemy shall be 
prisoners of war, and the general provisions of international law concerning prisoners of war 
shall be applicable to them. 
Belligerents shall, however, be free to prescribe, for the benefit of wounded or sick prisoners 
such arrangements as they may think fit beyond the limits of the existing obligations.  
Art. 3. After each engagement the occupant of the field of battle shall take measures to search 
for the wounded and dead, and to protect them against pillage and maltreatment. 
Whenever circumstances permit, a local armistice or a suspension of fire shall be arranged to 
permit the removal of the wounded remaining between the lines. 
Art. 4. Belligerents shall communicate to each other reciprocally, as soon as possible, the 
names of the wounded, sick and dead, collected or discovered, together with any indications 
which may assist in their identification. 
They shall establish and transmit to each other the certificates of death. 

                                                 
 
 
 
 
10  Dieses Abkommen vom 27.07.1929 ist nach Art. 59 des I. Genfer Abkommens von dessen 
Vertragsmächten nicht mehr untereinander anwendbar. 
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They shall likewise collect and transmit to each other all articles of a personal nature found on 
the field of battle or on the dead, especially one half of their identity discs, the other hall to 
remain attached to the body. 
They shall ensure that the burial or cremation of the dead is preceded by a careful, and if 
possible medical, examination of the bodies, with a view to confirming death, establishing 
identity and enabling a report to be made. 
They shall further ensure that the dead are honourably interred, that their graves are respected 
and marked so that they may always be found. 
To this end, at the commencement of hostilities, they shall organize officially a graves 
registration service, to render eventual exhumations possible, and to ensure the identification 
of bodies whatever may be the subsequent site of the grave. 
After the cessation of hostilities they shall exchange the list of graves and of dead interred in 
their cemeteries and elsewhere.  
Art. 5. The military authorities may appeal to the charitable zeal of the inhabitants to collect 
and afford medical assistance under their direction to the wounded or sick of armies, and may 
accord to persons who have responded to this appeal special protection and certain facilities.  
 
CHAPTER II. MEDICAL FORMATIONS AND ESTABLISHMENTS 
Art. 6. Mobile medical formations, that is to say, those which are intended to accompany 
armies in the field, and the fixed establishments of the medical service shall be respected and 
protected by the belligerents.  
Art. 7. The protection to which medical formations and establishments are entitled shall cease 
if they are made use of to commit acts harmful to the enemy.  
Art. 8. The following conditions are not considered to be of such a nature as to deprive a 
medical formation or establishment of the protection guaranteed by Article 6: 
1.  That the personnel of the formation or establishment is armed, and that they use the 
arms in their own defence or in that of the sick and wounded in charge; 
2.  That in the absence of armed orderlies the formation or establishment is protected by a 
piquet or by sentries; 
3.  That small arms and ammunition taken from the wounded and sick, which have not 
yet been transferred to the proper service, are found in the formation or establishment; 
4.  That personnel and material of the veterinary service are found in the formation or 
establishment, without forming an integral part of the same.  
 
CHAPTER III. PERSONNEL 
Art. 9. The personnel engaged exclusively in the collection, transport and treatment of the 
wounded and sick, and in the administration of medical formations and establishments, and 
chaplains attached to armies, shall be respected and protected under all circumstances. If they 
fall into the hands of the enemy they shall not be treated as prisoners of war. 
Soldiers specially trained to be employed, in case of necessity, as auxiliary nurses or 
stretcher-bearers for the collection, transport and treatment of the wounded and sick, and 
furnished with a proof of identity, shall enjoy the same treatment as the permanent medical 
personnel if they are taken prisoners while carrying out these functions.  
Art. 10. The personnel of Voluntary Aid Societies, duly recognized and authorized by their 
Government, who may be employed on the same duties as those of the personnel mentioned 
in the rust paragraph of Article 9, are placed on the same footing as the personnel 
contemplated in that paragraph, provided that the personnel of such societies are subject to 
military law and regulations. 
Each High Contracting Party shall notify to the other, either in time of peace or at the 
commencement of or during the course of hostilities, but in every case before actually 
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employing them, the names of the societies which it has authorized, under its responsibility, to 
render assistance to the regular medical service of its armed forces.  
Art. 11. A recognized society of a neutral country can only afford the assistance of its medical 
personnel and formations to a belligerent with the previous consent of its own Government 
and the authorization of the belligerent concerned. 
The belligerent who accepts such assistance is bound to notify the enemy thereof before 
making any use of it.  
Art. 12. The persons designated in Articles 9, 10 and 11 may not be retained after they have 
fallen into the hands of the enemy. 
In the absence of an agreement to the contrary, they shall be sent back to the belligerent to 
which they belong as soon as a route for their return shall be open and military considerations 
permit. 
Pending their return they shall continue to carry out their duties under the direction of the 
enemy; they shall preferably be engaged in the care of the wounded and sick of the belligerent 
to which they belong. 
On their departure, they shall take with them the effects, instruments, arms and means of 
transport belonging to them.  
Art. 13. Belligerents shall secure to the personnel mentioned in Articles 9, 10 and 11, while in 
their hands, the same food, the same lodging, the same allowances and the same pay as are 
granted to the corresponding personnel of their own armed forces. 
At the outbreak of hostilities the belligerents will notify one another of the grades of their 
respective medical personnel.  
 
CHAPTER IV. BUILDINGS AND MATERIAL 
Art. 14. Mobile medical formations, of whatsoever kind, shall retain, if they fall into the 
hands of the enemy, their equipment and stores, their means of transport and the drivers 
employed. 
Nevertheless, the competent military authority shall be free to use the equipment and stores 
for the care of the wounded and sick; it shall be restored under the conditions laid down for 
the medical personnel, and as far as possible at the same time.  
Art. 15. The buildings and material of the fixed medical establishments of the army shall be 
subject to the laws of war, but may not be diverted from their purpose so long as they are 
necessary for the wounded and sick. 
Nevertheless, the commanders of troops in the field may make use of them, in case of urgent 
military necessity, provided that they make previous arrangements for the welfare of the 
wounded and sick who are being treated therein.  
Art. 16. The buildings of aid societies which are admitted to the privileges of the Convention 
shall be regarded as private property. 
The material of these societies, wherever it may be, shall similarly be considered as private 
property. 
The right of requisition recognized for belligerents by the laws and customs of war, shall only 
be exercised in case of urgent necessity and only after the welfare of the wounded and sick 
has been secured.  
 
CHAPTER V. MEDICAL TRANSPORT 
Art. 17. Vehicles equipped for the evacuation of wounded and sick, proceeding singly or in 
convoy, shall be treated as mobile medical formations, subject to the 
following special provisions: 
A belligerent intercepting vehicles of medical transport, singly or in convoy, may, if military 
exigencies demand, stop them, and break up the convoy, provided he takes charge in every 
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case of the wounded and sick who are in it. He can only use the vehicles in the sector where 
they have been intercepted, and exclusively for medical requirements. These vehicles, as soon 
as they are no longer required for local use, shall be given up in accordance with the 
conditions laid down in Article 14. 
The military personnel in charge of the transport and furnished for this purpose with authority 
in due form, shall be sent back in accordance with the conditions prescribed in Article 12 for 
medical personnel, subject to the condition of the last paragraph of Article 18. 
All means of transport specially organized for evacuation and the material used in equipping 
these means of transport belonging to the medical service shall be restored in accordance with 
the provisions of Chapter IV. 
Military means of transport other than those of the medical service may be captured, with 
their teams. 
The civilian personnel and all means of transport obtained by requisition shall be subject to 
the general rules of international law.  
Art. 18. Aircraft used as means of medical transport shall enjoy the protection of the 
Convention during the period in which they are reserved exclusively for the evacuation of 
wounded and sick and the transport of medical personnel and material. 
They shall be painted white and shall bear, clearly marked, the distinctive emblem prescribed 
in Article 19, side by side with their national colours, on their lower and upper surfaces. 
In the absence of special and express permission, flying over the firing line, and over the zone 
situated in front of clearing or dressing stations, and generally over all enemy territory or 
territory occupied by the enemy, is prohibited. 
Medical aircraft shall obey every summons to land. 
In the event of a landing thus imposed, or of an involuntary landing in enemy territory and 
territory occupied by the enemy, the wounded and sick, as well as the medical personnel and 
material, including the aircraft, shall enjoy the privileges of the present Convention. 
The pilot, mechanics and wireless telegraph operators captured shall be sent back, on 
condition that they shall be employed until the close of hostilities in the medical service only.  
 
CHAPTER VI. THE DISTINCTIVE EMBLEM 
Art. 19. As a compliment to Switzerland, the heraldic emblem of the red cross on a white 
ground, formed by reversing the Federal colours, is retained as the emblem and distinctive 
sign of the medical service of armed forces. 
Nevertheless, in the case of countries which already use, in place of the red cross, the red 
crescent or the red lion and sun on a white ground as a distinctive sign, these emblems are 
also recognized by the terms of the present Convention.  
Art. 20. The emblem shall figure on the flags, armlets, and on all material belonging to the 
medical service, with the permission of the competent military authority.  
Art. 21. The personnel protected in pursuance of Articles 9 (paragaph 1), 10 and 11, shall 
wear, affixed to the left arm, an armlet bearing the distinctive sign, issued and stamped by 
military authority. 
The personnel mentioned in Article 9, paragraphs 1 and 2, shall be provided with a certificate 
of identity, consisting either of an entry in their small book (paybook) or a special document. 
The persons mentioned in Articles 10 and 11 who have no military uniform shall be furnished 
by the competent military authority with a certificate of identity with photograph, certifying 
their status as medical personnel. 
The certificates of identity shall be uniform and of the same pattern in each army. 
In no case may the medical personnel be deprived of their armlets or the certificates of 
identity belonging to them. 
In case of loss they have the right to obtain duplicates.  
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Art. 22. The distinctive flag of the Convention shall be hoisted only over such medical 
formations and establishments as are entitled to be respected under the Convention and with 
the consent of the military authorities. In fixed establishments it shall be, and in mobile 
formations it may be, accompanied by the national flag of the belligerent to whom the 
formation or establishment belongs. 
Nevertheless, medical formations which have fallen into the hands of the enemy, so long as 
they are in that situation, shall not fly any other flag than that of the Convention. 
Belligerents shall take the necessary steps, so far as military exigencies permit, to make 
clearly visible to the enemy forces, whether land, air or sea, the distinctive emblems 
indicating medical formations and establishments, in order to avoid the possibility of any 
offensive action.  
Art. 23. The medical units belonging to neutral countries which shall have been authorized to 
lend their services under the conditions laid down in Article Il, shall fly, along with the flag of 
the Convention, the national flag of the belligerent to whose army they are attached. 
They shall also have the right, so long as they shall lend their services to a belligerent, to fly 
their national flag. 
The provisions of the second paragraph of the preceding article are applicable to them.  
Art. 24. The emblem of the red cross on a white ground and the words "Red Cross" or 
"Geneva Cross" shall not be used either in time of peace or in time of war, except to protect or 
to indicate the medical formations and establishments and the personnel and material 
protected by the Convention. 
The same shall apply, as regards the emblems mentioned in Article 19, paragraph 2, in respect 
of the countries which use them. 
The Voluntary Aid Societies mentioned in Article 10, may, in accordance with their national 
legislation, use the distinctive emblem in connection with their humanitarian activities in time 
of peace. 
As an exceptional measure, and with the express authority of one of the national societies of 
the Red Cross (Red Crescent, Red Lion and Sun), use may be made of the emblem of the 
Convention in time of peace to mark the position of aid stations exclusively reserved for the 
purpose of giving free treatment to the wounded or the sick.  
 
CHAPTER VII. APPLICATION AND EXECUTION OF THE CONVENTION 
Art. 25. The provisions of the present Convention shall be respected by the High Contracting 
Parties in all circumstances. 
If, in time of war, a belligerent is not a party to the Convention, its provisions shall, 
nevertheless, be binding as between all the belligerents who are parties thereto.  
Art 26. The Commanders-in-Chief of belligerent armies shall arrange the details for carrying 
out the preceding articles as well as for cases not provided for in accordance with the 
instructions of their respective Governments and in conformity with the general principles of 
the present Convention.  
Art. 27. The High Contracting Parties shall take the necessary steps to instruct their troops, 
and in particular the personnel protected, in the provisions of the present Convention, and to 
bring them to the notice of the civil population. 
 
CHAPTER VIII. SUPPRESSION OF ABUSES AND INFRACTIONS 
Art. 28. The Governments of the High Contracting Parties whose legislation is not at present 
adequate for the purpose, shall adopt or propose to their legislatures 
the measures necessary to prevent at all times: 
(a)  The use of the emblem or designation "Red Cross" or "Geneva Cross" by private 
individuals orassociations, firms or companies, other than those entitled thereto under the 
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present Convention, as well as the use of any sign or designation constituting an imitation, for 
commercial or any other purposes; 
(b)  By reason of the compliment paid to Switzerland by the adoption of the reversed 
Federal colours, the use by private individuals or associations, firms or companies of the arms 
of the Swiss Confederation or marks constituting an imitation, whether as trademarks or as 
parts of such marks, for a purpose contrary to commercial honesty, or in circumstances 
capable of wounding Swiss national sentiment. 
The prohibition in (a) of the use of marks or designations constituting an imitation of the 
emblem or designation of "Red Cross" or "Geneva Cross," as well as the prohibition in (b) of 
the use of the arms of the Swiss Confederation or marks constituting an imitation, shall take 
effect as from the date fixed by each legislature, and not later than five years after the coming 
into force of the present Convention. From the date of such coming into force, it shall no 
longer be lawful to adopt a trademark in contravention of these rules.  
Art. 29. The Governments of the High Contracting Parties shall also propose to their 
legislatures should their penal laws be inadequate, the necessary measures for the repression 
in time of war of any act contrary to the provisions of the present Convention. 
They shall communicate to one another, through the Swiss Federal Council, the provisions 
relative to such repression not later than five years from the ratification of the present 
Convention.  
Art. 30. On the request of a belligerent, an enquiry shall be instituted, in a manner to be 
decided between the interested parties, concerning any alleged violation of the Convention; 
when such violation has been established the belligerents shall put an end to and repress it as 
promptly as possible.  
 
FINAL PROVISIONS 
Art. 31. The present Convention, which shall bear this day's date, may be signed, up to the 1 
February 1930, on behalf of all the countries represented at the Conference which opened at 
Geneva on 1 July 1929, as well as by countries not represented at that Conference but which 
were parties to the Geneva Conventions of 1864 and 1906.  
Art. 32. The present Convention shall be ratified as soon as possible. 
The ratifications shall be deposited at Berne. 
A ' procès-verbal ' of the deposit of each instrument of ratification shall be drawn up, one 
copy of which, certified to be correct, shall be transmitted by the Swiss Federal Council to the 
Governments of all countries on whose behalf the Convention has been signed, or whose 
accession has been notified.  
Art. 33. The present Convention shall come into force six months after not less than two 
instruments of ratification have been deposited. 
Thereafter, it shall enter into force for each High Contracting Party six months after the 
deposit of its instrument of ratification.  
Art. 34. The present Convention shall replace the Conventions of 22 August 1864, and 6 July 
1906, in relations between the High Contracting Parties.  
Art. 35. From the date of its coming into force, the present Convention shall be open to 
accession duly notified on behalf of any country on whose behalf this Convention has not 
been signed.  
Art. 36. Accessions shall be notified in writing to the Swiss Federal Council, and shall take 
effect six months after the date on which they are received. 
The Swiss Federal Council shall communicate the accessions to the Governments of all the 
countries on whose behalf the Convention has been signed or whose accession has been 
notified.  
Art. 37. A state of war shall give immediate effect to ratifications deposited and accessions 



202 
 

 
  
 

notified by the belligerent Powers before or after the outbreak of hostilities. The 
communication of ratifications or accessions received from Powers in a state of war shall be 
made by the Swiss federal Council by the quickest method.  
Art. 38. Each of the High Contracting Parties shall be at liberty to denounce the present 
Convention. The denunciation shall not take effect until one year after the notification thereof 
in writing has been made to the Swiss Federal Council. The latter shall communicate such 
notification to the Governments of all the High Contracting Parties. 
The denunciation shall only have effect in respect of the High Contracting Party which has 
made notification thereof. 
Moreover, this denunciation shall not take effect during a war in which the denouncing Power 
is involved. In such a case the present Convention shall continue to be binding beyond the 
period of one year, until the conclusion of peace.  
Art. 39. A certified copy of the present Convention shall be deposited in the archives of the 
League of Nations by the Swiss Federal Council. Similarly, ratifications, accessions and 
denunciations which shall be notified to the Swiss Federal Council shall be communicated by 
them to the League of Nations. 
 
In witness whereof, the above-named Plenipotentiaries have signed the present Convention. 
Done at Geneva the twenty-seventh July, one thousand nine hundred and twenty-nine, in a 
single copy, which shall remain deposited in the archives of the Swiss Confederation, and of 
which copies, certified to be correct, shall be transmitted to the Governments of all the 
countries invited to the Conference. 
 
(Here follow signatures)  
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35. Abkommen vom 27.07.1929 über die Behandlung der Kriegsgefangenen11   
(RGBl. 1934 II 227) 

 

[von der Wiedergabe in deutscher Sprache wurde abgesehen] 

 

 

Convention relative to the Treatment of Prisoners of War. Geneva, 27 July 1929. 
(List of Contracting Parties) 
Recognizing that, in the extreme event of a war, it will be the duty of every Power, to mitigate 
as far as possible, the inevitable rigours thereof and to alleviate the condition of prisoners of 
war; 
Being desirous of developing the principles which have inspired the international conventions 
of The Hague, in particular the Convention concerning the Laws and Customs of War and the 
Regulations thereunto annexed, 
Have resolved to conclude a Convention for that purpose and have appointed as their 
Plenipotentiaries: 
(Here follow the names of Plenipotentiaries) 
Who, having communicated their full powers, found in good and due form, have agreed is 
follows.  
 
 
PART I. GENERAL PROVISIONS 
 
Article 1. The present Convention shall apply without prejudice to the stipulations of Part VII: 
(1)  To all persons referred to in Articles 1, 2 and 3 of the Regulations annexed to the 
Hague Convention (IV) of 18 October 1907, concerning the Laws and Customs of War on 
Land, who are captured by the enemy. 
(2)  To all persons belonging to the armed forces of belligerents who are captured by the 
enemy in the course of operations of maritime or aerial war, subject to such exceptions 
(derogations) as the conditions of such capture render inevitable. Nevertheless these 
exceptions shall not infringe the fundamental principles of the present Convention; they shall 
cease from the moment when the captured persons shall have reached a prisoners of war 
camp.  
Art. 2. Prisoners of war are in the power of the hostile Government, but not of the individuals 
or formation which captured them. 
They shall at all times be humanely treated and protected, particularly against acts of 
violence, from insults and from public curiosity. 
Measures of reprisal against them are forbidden.  
Art. 3. Prisoners of war are entitled to respect for their persons and honour. Women shall be 
treated with all consideration due to their sex. 
Prisoners retain their full civil capacity.  
Art. 4. The detaining Power is required to provide for the maintenance of prisoners of war in 
its charge. 

                                                 
 
 
 
 
11  Das Kriegsgefangenenabkommen vom 27.07.1929 wird nach Art. 134 des III. Genfer Abkommens in 
den Beziehungen zwischen dessen Vertragsmächten ersetzt. 
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Differences of treatment between prisoners are permissible only if such differences are based 
on the military rank, the state of physical or mental health, the professional abilities, or the sex 
of those who benefit from them.  
 
PART II. CAPTURE 
Art. 5. Every prisoner of war is required to declare, if he is interrogated on the subject, his 
true names and rank, or his regimental number. 
If he infringes this rule, he exposes himself to a restriction of the privileges accorded to 
prisoners of his category. 
No pressure shall be exercised on prisoners to obtain information regarding the situation in 
their armed forces or their country. Prisoners who refuse to reply may not be threatened, 
insulted, or exposed to unpleasantness or disadvantages of any kind whatsoever. 
If, by reason of his physical or mental condition, a prisoner is incapable of stating his identity, 
he shall be handed over to the Medical Service.  
Art. 6. All personal effects and articles in personal use -- except arms, horses, military 
equipment and military papers -- shall remain in the possession of prisoners of war, as well as 
their metal helmets and gas-masks. 
Sums of money carried by prisoners may only be taken from them on the order of an officer 
and after the amount has been recorded. A receipt shall be given for them. Sums thus 
impounded shall be placed to the account of each prisoner. 
Their identity tokens, badges of rank, decorations and articles of value may not be taken from 
prisoners.  
 
PART III. CAPTIVITY 
 
SECTION I. EVACUATION OF PRISONERS OF WAR 
Art. 7. As soon as possible after their capture, prisoners of war shall be evacuated to depots 
sufficiently removed from the fighting zone for them to be out of danger. 
Only prisoners who, by reason of their wounds or maladies, would run greater risks by being 
evacuated than by remaining may be kept temporarily in a dangerous zone. 
Prisoners shall not be unnecessarily exposed to danger while awaiting evacuation from a 
fighting zone. 
The evacuation of prisoners on foot shall in normal circumstances be effected by stages of not 
more than 20 kilometres per day, unless the necessity for reaching water and food depots 
requires longer stages.  
Art. 8. Belligerents are required to notify each other of all captures of prisoners as soon as 
possible, through the intermediary of the Information Bureaux organised in accordance with 
Article 77. They are likewise required to inform each other of the official addresses to which 
letter from the prisoners' families may be addressed to the prisoners of war. 
As soon as possible, every prisoner shall be enabled to correspond personally with his family, 
in accordance with the conditions prescribed in Article 36 and the following Articles. 
As regards prisoners captured at sea, the provisions of the present article shall be observed as 
soon as possible after arrival in port.  
SECTION II. PRISONERS OF WAR CAMPS 
Art. 9. Prisoners of war may be interned in a town, fortress or other place, and may be 
required not to go beyond certain fixed limits. They may also be interned in fenced camps; 
they shall not be confined or imprisoned except as a measure indispensable for safety or 
health, and only so long as circumstances exist which necessitate such a measure. 
Prisoners captured in districts which are unhealthy or whose climate is deleterious to persons 
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coming from temperate climates shall be removed as soon as possible to a more favourable 
climate. 
Belligerents shall as far as possible avoid bringing together in the same camp prisoners of 
different races or nationalities. 
No prisoner may at any time be sent to an area where he would be exposed to the fire of the 
fighting zone, or be employed to render by his presence certain points or areas immune from 
bombardment.  
CHAPTER 1. Installation of camps 
Art. 10. Prisoners of war shall be lodged in buildings or huts which afford all possible 
safeguards as regards hygiene and salubrity. 
The premises must be entirely free from damp, and adequately heated and lighted. All 
precautions shall be taken against the danger of fire. 
As regards dormitories, their total area, minimum cubic air space, fittings and bedding 
material, the conditions shall be the same as for the depot troops of the detaining Power.  
CHAPTER 2. Food and clothing of prisoners of war 
Art. 11. The food ration of prisoners of war shall be equivalent in quantity and quality to that 
of the depot troops. 
Prisoners shall also be afforded the means of preparing for themselves such additional articles 
of food as they may possess. 
Sufficient drinking water shall be supplied to them. The use of tobacco shall be authorized. 
Prisoners may be employed in the kitchens. 
All collective disciplinary measures affecting food are prohibited.  
Art. 12. Clothing, underwear and footwear shall be supplied to prisoners of war by the 
detaining Power. The regular replacement and repair of such articles shall be assured. 
Workers shall also receive working kit wherever the nature of the work requires it. 
In all camps, canteens shall be installed at which prisoners shall be able to procure, at the 
local market price, food commodities and ordinary articles. 
The profits accruing to the administrations of the camps from the canteens shall be utilised for 
the benefit of the prisoners.  
CHAPTER 3. Hygiene in camps 
Art. 13. Belligerents shall be required to take all necessary hygienic measures to ensure the 
cleanliness and salubrity of camps and to prevent epidemics. 
Prisoners of war shall have for their use, day and night, conveniences which conform to the 
rules of hygiene and are maintained in a constant state of cleanliness. 
In addition and without prejudice to the provision as far as possible of baths and shower-baths 
in the camps, the prisoners shall be provided with a sufficient quantity of water for their 
bodily cleanliness. 
They shall have facilities for engaging in physical exercises and obtaining the benefit of being 
out of doors.  
Art. 14. Each camp shall possess an infirmary, where prisoners of war shall receive attention 
of any kind of which they may be in need. If necessary, isolation establishments shall be 
reserved for patients suffering from infectious and contagious diseases. 
The expenses of treatment, including those of temporary remedial apparatus, shall be borne by 
the detaining Power. 
Belligerents shall be required to issue, on demand, to any prisoner treated, and official 
statement indicating the nature and duration of his illness and of the treatment received. 
It shall be permissible for belligerents mutually to authorize each other, by means of special 
agreements, to retain in the camps doctors and medical orderlies for the purpose of caring for 
their prisoner compatriots. 
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Prisoners who have contracted a serious malady, or whose condition necessitates important 
surgical treatment, shall be admitted, at the expense of the detaining Power, to any military or 
civil institution qualified to treat them.  
Art. 15. Medical inspections of prisoners of war shall be arranged at least once a month. Their 
object shall be the supervision of the general state of health and cleanliness, and the detection 
of infectious and contagious diseases., particularly tuberculosis and venereal complaints.  
CHAPTER 4. Intellectual and moral needs of prisoners of war 
Art. 16. Prisoners of war shall be permitted complete freedom in the performance of their 
religious duties, including attendance at the services of their faith, on the sole condition that 
they comply with the routine and police regulations prescribed by the military authorities. 
Ministers of religion, who are prisoners of war, whatever may be their denomination, shall be 
allowed freely to minister to their co-religionists.  
Art. 17. belligerents shall encourage as much as possible the organization of intellectual and 
sporting pursuits by the prisoners of war.  
CHAPTER 5. Internal discipline of camps 
Art. 18. Each prisoners of war camp shall be placed under the authority of a responsible 
officer. 
In addition to external marks of respect required by the regulations in force in their own 
armed forces with regard to their nationals, prisoners of war shall be required to salute all 
officers of the detaining Power. 
Officer prisoners of war shall be required to salute only officers of that Power who are their 
superiors or equals in rank.  
Art. 19. The wearing of badges of rank and decorations shall be permitted.  
Art. 20. Regulations, orders, announcements and publications of any kind shall be 
communicated to prisoners of war in a language which they understand. The same principle 
shall be applied to questions.  
CHAPTER 6. Special provisions concerning officers and persons of equivalent status 
Art. 21. At the commencement of hostilities, belligerents shall be required reciprocally to 
inform each other of the titles and ranks in use in their respective armed forces, with the view 
of ensuring equality of treatment between the corresponding ranks of officers and persons of 
equivalent status. 
Officers and persons of equivalent status who are prisoners of war shall be treated with due 
regard to their rank and age.  
Art. 22. In order to ensure the service of officers' camps, soldier prisoners of war of the same 
armed forces, and as far as possible speaking the same language, shall be detached for service 
therein in sufficient number, having regard to the rank of the officers and persons of 
equivalent status. 
Officers and persons of equivalent status shall procure their food and clothing from the pay to 
be paid to them by the detaining Power. The management of a mess by officers themselves 
shall be facilitated in every way.  
CHAPTER 7. Pecuniary resources of prisoners of war 
Art. 23. Subject to any special arrangements made between the belligerent Powers, and 
particularly those contemplated in Article 24, officers and persons of equivalent status who 
are prisoners of war shall receive from the detaining Power the same pay as officers of 
corresponding rank in the armed forces of that Power, provided, however, that such pay does 
not exceed that to which they are entitled in the armed forces of the country in whose service 
they have been. This pay shall be paid to them in full, once a month if possible, and no 
deduction therefrom shall be made for expenditure devolving upon the detaining Power, even 
if such expenditure is incurred on their behalf. 
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An agreement between the belligerents shall prescribe the rate of exchange applicable to this 
payment; in default of such agreement, the rate of exchange adopted shall be that in force at 
the moment of the commencement of hostilities. 
All advances made to prisoners of war by way of pay shall be reimbursed, at the end of 
hostilities, by the Power in whose service they were.  
Art. 24. At the commencement of hostilities, belligerents shall determine by common accord 
the maximum amount of cash which prisoners of war of various ranks and categories shall be 
permitted to retain in their possession. Any excess withdrawn or withheld from a prisoner, 
and any deposit of money effected by him, shall be carried to his account, and may not be 
converted into another currency without his consent. 
The credit balances of their accounts shall be paid to the prisoners of war at the end of their 
captivity. 
During the continuance of the latter, facilities shall be accorded to them for the transfer of 
these amounts, wholly or in part, to banks or private individuals in their country of origin.  
CHAPTER 8. Transfer of prisoners of war 
Art. 25. Unless the course of military operations demands it, sick and wounded prisoners of 
war shall not be transferred if their recovery might be prejudiced by the journey.  
Art. 26. In the event of transfer, prisoners of war shall be officially informed in advance of 
their new destination; they shall be authorized to take with them their personal effects, their 
correspondence and parcels which have arrived for them. 
All necessary arrangements shall be made so that correspondence and parcels addressed to 
their former camp shall be sent on to them without delay. 
The sums credited to the account of transferred prisoners shall be transmitted to the competent 
authority of their new place of residence. 
Expenses incurred by the transfers shall be borne by the detaining Power.  
SECTION III. WORK OF PRISONERS OF WAR 
CHAPTER 1. General 
Art. 27. Belligerents may employ as workmen prisoners of war who are physically fit, other 
than officers and persons of equivalent statue, according to their rink and their ability. 
Nevertheless, if officers or persons of equivalent status ask for suitable work, this shall be 
found for them as far as possible. 
Non-commissioned officers who are prisoners of war may be compelled to undertake only 
supervisory work, unless they expressly request remunerative occupation. 
During the whole period of captivity, belligerents are required to admit prisoners of war who 
are victims of accidents at work to the benefit of provisions applicable to workmen of the 
same category under the legislation of the detaining Power. As regards prisoners of war to 
whom these legal provisions could not be applied by reason of the legislation of that Power, 
the latter undertakes to recommend to its legislative body all proper measures for the 
equitable compensation of the victims.  
CHAPTER 2. Organization of work 
Art. 28. The detaining Power shall assume entire responsibility for the maintenance, care, 
treatment and the payment of the wages of prisoners of war working for private individuals.  
Art. 29. No prisoner of war may be employed on work for which he is physically unsuited.  
Art. 30. The duration of the daily work of prisoners of war, including the time of the journey 
to and from work, shall not be excessive and shall in no case exceed that permitted for civil 
workers of the locality employed on the same work. Each prisoner shall be allowed a rest of 
twenty-four consecutive hours each week, preferably on Sunday.  
CHAPTER 3. Prohibited work 
Art. 31. Work done by prisoners of war shall have no direct connection with the operations of 
the war. In particular, it is forbidden to employ prisoners in the manufacture or transport of 
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arms or munitions of any kind, or on the transport of material destined for combatant units. 
In the event of violation of the provisions of the preceding paragraph, prisoners are at liberty, 
after performing or commencing to perform the order, to have their complaints presented 
through the intermediary of the prisoners' representatives whose functions are described in 
Articles 43 an 44, or, in the absence of a prisoners' representative, through the intermediary of 
the representatives of the protecting Power.  
Art. 32. It is forbidden to employ prisoners of war on unhealthy or dangerous work. 
Conditions of work shall not be rendered more arduous by disciplinary measures.  
CHAPTER 4. Labour detachments 
Art. 33. Conditions governing labour detachments shall be similar to those of prisoners-of-
war camps, particularly as concerns hygienic conditions, food, care in case of accidents or 
sickness, correspondence, and the reception of parcels. 
Every labour detachment shall be attached to a prisoners' camp. The commander of this camp 
shall be responsible for the observance in the labour detachment of the provisions of the 
present Convention.  
CHAPTER 5. Pay 
Art. 34. Prisoners of war shall not receive pay for work in connection with the administration, 
internal arrangement and maintenance of camps. 
Prisoners employed on other work shall be entitled to a rate of pay, to be fixed by agreements 
between the belligerents. 
These agreements shall also specify the portion which may be retained by the camp 
administration, the amount which shall belong to the prisoner of war and the manner in which 
this amount shall be placed at his disposal during the period of his captivity. 
Pending the conclusion of the said agreements, remuneration of the work of prisoners shall be 
fixed according to the following standards: 
(a)  Work done for the State shall be paid for according to the rates in force for soldiers of 
the national forces doing the same work, or, if no such rates exist, according to a tariff 
corresponding to the work executed. 
(b)  When the work is done for other public administrations or for private individuals, the 
conditions shall be settled in agreement with the military authorities. 
The pay which remains to the credit of a prisoner shall be remitted to him on the termination 
of his captivity. In case of death, it shall be remitted through the diplomatic channel to the 
heirs of the deceased.  
SECTION IV. RELATIONS OF PRISONERS OF WAR WITH THE EXTERIOR 
Art. 35. On the commencement of hostilities, belligerents shall publish the measures 
prescribed for the execution of the provisions of the present section.  
Art. 36. Each of the belligerents shall fix periodically the number of letters and postcards 
which prisoners of war of different categories shall be permitted to send per month, and shall 
notify that number to the other belligerent. These letters and cards shall be sent by post by the 
shortest route. They may not be delayed or withheld for disciplinary motives. 
Not later than one week after his arrival in camp, and similarly in case of sickness, each 
prisoner shall be enabled to send a postcard to his family informing them of his capture and 
the state of his health. The said postcards shall be forwarded as quickly as possible and shall 
not be delayed in any manner. 
As a general rule, the correspondence of prisoners shall be written in their native language. 
Belligerents may authorize correspondence in other languages.  
Art. 37. Prisoners of war shall be authorized to receive individually postal parcels containing 
foodstuffs and other articles intended for consumption or clothing. The parcels shall be 
delivered to the addressees and a receipt given.  
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Art. 38. Letters and remittances of money or valuables, as well as postal parcels addressed to 
prisoners of war, or despatched by them, either directly or through the intermediary of the 
information bureaux mentioned in Article 77, shall be exempt from all postal charges in the 
countries of origin and destination and in the countries through which they pass. 
Presents and relief in kind intended for prisoners of war shall also be exempt from all import 
or other duties, as well as any charges for carriage on railways operated by the State. 
Prisoners may, in cases of recognized urgency, be authorized to send telegrams on payment of 
the usual charges.  
Art. 39. Prisoners of war shall be permitted to receive individually consignments of books 
which may be subject to censorship. 
Representatives of the protecting Powers and of duly recognized and authorized relief 
societies may send works and collections of books to the libraries of prisoners, camps. The 
transmission of such consignments to libraries may not be delayed under pretext of difficulties 
of censorship.  
Art. 40. The censoring of correspondence shall be accomplished as quickly as possible. The 
examination of postal parcels shall, moreover, be effected under such conditions as will 
ensure the preservation of any foodstuffs which they may contain, and, if possible, be done in 
the presence of the addressee or of a representative duly recognized by him. 
Any prohibition of correspondence ordered by the belligerents, for military or political 
reasons, shall only be of a temporary character and shall also be for as brief a time as possible.  
Art. 41. Belligerents shall accord all facilities for the transmission of documents destined for 
prisoners of war or signed by them, in particular powers of attorney and wills. 
They shall take the necessary measures to secure, in case of need, the legalisation of 
signatures of prisoners.  
SECTION V. RELATIONS BETWEEN PRISONERS OF WAR AND THE AUTHORITIES 
CHAPTER 1. Complaints of prisoners of war respecting the conditions of captivity 
Art. 42. Prisoners of war shall have the right to bring to the notice of the military authorities, 
in whose hands they are, their petitions concerning the conditions of captivity to which they 
are subjected. 
They shall also have the right to communicate with the representatives of the protecting 
Powers in order to draw their attention to the points on which they have complaints to make 
with regard to the conditions of captivity. 
Such petitions and complaints shall be transmitted immediately. 
Even though they are found to be groundless, they shall not give rise to any punishment.  
CHAPTER 2. Representatives of prisoners of war 
Art. 43. In any locality where there may be prisoners of war, they shall be authorized to 
appoint representatives to represent them before the military authorities and the protecting 
Powers. 
Such appointments shall be subject to the approval of the military authorities. 
The prisoners' representatives shall be charged with the reception and distribution of 
collective consignments. Similarly, in the event of the prisoners deciding to organize amongst 
themselves a system of mutual aid, such organization shall be one of the functions of the 
prisoners" representatives. On the other hand, the latter may offer their services to prisoners to 
facilitate their relations with the relief societies mentioned in Article 78. 
In camps of officers and persons of equivalent status the senior officer prisoner of the highest 
rank shall be recognized as intermediary between the camp authorities and the officers and 
similar persons who are prisoners, for this purpose he shall have the power to appoint an 
officer prisoner to assist him as interpreter in the course of conferences with the authorities of 
the camp.  



210 
 

 
  
 

Art. 44. When the prisoners representatives are employed as workmen, their work as 
representatives of the prisoners of war shall be reckoned in the compulsory period of labour. 
All facilities shall be accorded to the prisoners' representatives for their correspondence with 
the military authorities and the protecting Power. Such correspondence shall not be subject to 
any limitation. 
No prisoners' representative may be transferred without his having been allowed the time 
necessary to acquaint his successors with the current business.  
CHAPTER 3. Penal sanctions with regard to prisoners of war 
I. General provisions 
Art. 45. Prisoners of war shall be subject to the laws, regulations and orders in force in the 
armed forces of the detaining Power. 
Any act of insubordination shall render them liable to the measures prescribed by such laws, 
regulations, and orders, except as otherwise provided in this Chapter.  
Art. 46. Prisoners of war shall not be subjected by the military authorities or the tribunals of 
the detaining Power to penalties other than those which are prescribed for similar acts by 
members of the national forces. 
Officers, non-commissioned officers or private soldiers, prisoners of war, undergoing 
disciplinary punishment shall not be subjected to treatment less favourable than that 
prescribed, as regards the same punishment, for similar ranks in the armed forces of the 
detaining Power. 
All forms of corporal punishment, confinement in premises not lighted by daylight and, in 
general, all forms of cruelty whatsoever are prohibited. 
Collective penalties for individual acts are also prohibited.  
Art. 47. A statement of the facts in cases of acts constituting a breach of discipline, and 
particularly an attempt to escape, shall be drawn up in writing without delay. The period 
during which prisoners of war of whatever rank are detained in custody (pending the 
investigation of such offences) shall be reduced to a strict minimum. 
The judicial proceedings against a prisoner of war shall be conducted as quickly as 
circumstances will allow. The period during which prisoners shall be detained in custody shall 
be as short as possible. 
In all cases the period during which a prisoner is under arrest (awaiting punishment or trial) 
shall be deducted from the sentence, whether disciplinary or judicial, provided such deduction 
is permitted in the case of members of the national forces.  
Art. 48. After undergoing the judicial or disciplinary punishment which has been inflicted on 
them, prisoners of war shall not be treated differently from other prisoners. 
Nevertheless, prisoners who have been punished as the result of an attempt to escape may be 
subjected to a special régime of surveillance, but this shall not involve the suppression of any 
of the safeguards accorded to prisoners by the present Convention.  
Art. 49. No prisoner of war may be deprived of his rank by the detaining Power. 
Prisoners on whom disciplinary punishment is inflicted shall not be deprived of the privileges 
attaching to their rank. In particular, officers and persons of equivalent status who suffer 
penalties entailing deprivation of liberty shall not be placed in the same premises as non-
commissioned officers or private soldiers undergoing punishment.  
Art. 50. Escaped prisoners of war who are re-captured before they have been able to rejoin 
their own armed forces or to leave the territory occupied by the armed forces which captured 
them shall be liable only to disciplinary punishment. 
Prisoners who, after succeeding in rejoining their armed forces or in leaving the territory 
occupied by the armed forces which captured them, are again taken prisoner shall not be 
liable to any punishment for their previous escape.  



211 
 

 
  
 

Art. 51. Attempted escape, even if it is nut a first offence, shall not be considered as an 
aggravation of the offence in the event of the prisoner of war being brought before the courts 
for crimes or offences against persons or property committed in the course of such attempt. 
After an attempted or successful escape, the comrades of the escaped person who aided the 
escape shall incur only disciplinary punishment therefor.  
Art. 52. Belligerents shall ensure that the competent authorities exercize the greatest leniency 
in considering the question whether an offence committed by a prisoner of war should be 
punished by disciplinary or by judicial measures. 
This provision shall be observed in particular in appraising facts in connexion with escape or 
attempted escape. 
A prisoner shall not be punished more than once for the same act or on the same charge.  
Art. 53. No prisoner who has been awarded any disciplinary punishment for an offence and 
who fulfils the conditions laid down for repatriation shall be retained on the ground that he 
has not undergone his punishment. 
Prisoners qualified for repatriation against whom any prosecution for a criminal offence has 
been brought may be excluded from repatriation until the termination of the proceedings and 
until fulfilment of their sentence, if any; prisoners already serving a sentence of imprisonment 
may be retained until the expiry of the sentence. 
Belligerents shall communicate to each other lists of those who cannot be repatriated for the 
reasons indicated in the preceding paragraph.  
II. Disciplinary punishments.  
Art. 54. Imprisonment is the most severe disciplinary punishment which may be inflicted on a 
prisoner of war. 
The duration of any single punishment shall not exceed thirty days. 
This maximum of thirty days shall, moreover, not be exceeded in the event of there being 
several acts for which the prisoner is answerable to discipline at the time when his case is 
disposed of, whether such acts are connected or not. 
Where, during the course or after the termination of a period of imprisonment, a prisoner is 
sentenced to a fresh disciplinary penalty, a period of at least three days shall intervene 
between each of the periods of imprisonment, if one of such periods is of ten days or over.  
Art. 55. Subject to the provisions of the last paragraph of Article 11, the restrictions in regard 
to food permitted in the armed forces of the detaining Power may be applied, as an additional 
penalty, to prisoners of war undergoing disciplinary punishment. 
Such restrictions shall, however, only be ordered if the state of the prisoner's health permits.  
Art. 56. In no case shall prisoners of war be transferred to penitentiary establishments 
(prisoners, penitentiaries, convict establishments, etc.) in order to undergo disciplinary 
sentence there. 
Establishments in which disciplinary sentences are undergone shall conform to the 
requirements of hygiene. 
Facilities shall be afforded to prisoners undergoing sentence to keep themselves in a state of 
cleanliness. 
Every day, such prisoners shall have facilities for taking exercise or for remaining out of 
doors for at least two hours.  
Art. 57. Prisoners of war undergoing disciplinary punishment shall be permitted to read and 
write and to send and receive letters. 
On the other hand, it shall be permissible not to deliver parcels and remittances of money to 
the addressees until the expiration of the sentence. If the undelivered parcels contain 
perishable foodstuffs, these shall be handed over to the infirmary or to the camp kitchen.  
Art. 58. Prisoners of war undergoing disciplinary punishment shall be permitted, on their 
request, to present themselves for daily medical inspection. They shall receive such attention 
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as the medical officers may consider necessary, and, if need be, shall be evacuated to the 
camp infirmary or to hospital.  
Art. 59. Without prejudice to the competency of the courts and the superior military 
authorities, disciplinary sentences may only be awarded by an officer vested with disciplinary 
powers in his capacity as commander of the camp or detachment, or by the responsible officer 
acting as his substitute.  
III. Judicial proceedings 
Art. 60. At the commencement of a judicial hearing against a prisoner of war, the detaining 
Power shall notify the representative of the protecting Power as soon as possible, and in any 
case before the date fixed for the opening of the hearing. 
The said notification shall contain the following particulars: 
(a) Civil status and rank of the prisoner. 
(b) Place of residence or detention. 
(c)  Statement of the charge or charges, and of the legal provisions applicable. 
If it is not possible in this notification to indicate particulars of the court which will try the 
case, the date of the opening of the hearing and the place where it will take place, these 
particulars shall be furnished to the representative of the protecting Power at a later date, but 
as soon as possible and in any case at least three weeks before the opening of the hearing.  
Art. 61. No prisoner of war shall be sentenced without being given the opportunity to defend 
himself. 
No prisoner shall be compelled to admit that he is guilty of the offence of which he is 
accused.  
Art. 62. The prisoner of war shall have the right to be assisted by a qualified. advocate of his 
own choice and, if necessary, to have recourse to the offices of a competent interpreter.  
He shall be informed of his right by the detaining Power in good time before the hearing. 
Failing a choice on the part of the prisoner, the protecting Power may procure an advocate for 
him. The detaining Power shall, on the request of the protecting Power, furnish to the latter a 
list of persons qualified to conduct the defence. 
The representatives of the protecting Power shall have the right to attend the hearing of the 
case. 
The only exception to this rule is where the hearing has to be kept secret in the interests of the 
safety of the State. The detaining Power would then notify the protecting Power accordingly.  
Art. 63. A sentence shall only be pronounced on a prisoner of war by the same tribunals and 
in accordance with the same procedure as in the case of persons belonging to the armed forces 
of the detaining Power.  
Art. 64. Every prisoner of war shall have the right of appeal against any sentence against him 
in the same manner as persons belonging to the armed forces of the detaining Power.  
Art. 65. Sentences pronounced against prisoners of war shall be communicated immediately 
to the protecting Power.  
Art. 66. If sentence of death is passed on a prisoner of war, a communication setting forth in 
detail the nature and the circumstances of the offence shall be addressed as soon as possible to 
the representative of the protecting Power for transmission to the Power in whose armed 
forces the prisoner served. 
The sentence shall not be carried out before the expiration of a period of at least three months 
from the date of the receipt of this communication by the protecting Power.  
Art. 67. No prisoner of war may be deprived of the benefit of the provisions of Article 42 of 
the present Convention as the result of a judgment or otherwise.  
 
PART IV. END OF CAPTIVITY 
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SECTION I . DIRECT REPATRIATION AND ACCOMMODATION IN A NEUTRAL 
COUNTRY 
Art. 68. Belligerents shall be required to send back to their own country, without regard to 
rank or numbers, after rendering them in a fit condition for transport, prisoners of war who are 
seriously ill or seriously wounded. 
Agreements between the belligerents shall therefore determine, as soon as possible, the forms 
of disablement or sickness requiring direct repatriation and cases which may necessitate 
accommodation in a neutral country. Pending the conclusion of such agreements, the 
belligerents may refer to the model draft agreement annexed to the present Convention.  
Art. 69. On the opening of hostilities, belligerents shall come to an understanding as to the 
appointment of mixed medical commissions. These commissions shall consist of three 
members, two of whom shall belong to a neutral country and one appointed by the detaining 
Power; one of the medical officers of the neutral country shall preside. These mixed medical 
commissions shall proceed to the examination of sick or wounded prisoners and shall make 
all appropriate decisions with regard to them. 
The decisions of these commissions shall be decided by majority and shall be carried into 
effect as soon as possible.  
Art. 70. In addition to those prisoners of war selected by the medical officer of the camp, the 
following shall be inspected by the mixed medical Commission mentioned in Article 69, with 
a view to their direct repatriation or accommodation in a neutral country: 
(a)  Prisoners who make a direct request to that effect to the medical officer of the camp; 
(b)  Prisoners presented by the prisoners' representatives mentioned in Article 43, the latter 
acting on their own initiative or on the request of the prisoners themselves; 
(c)  Prisoners nominated by the Power in whose armed forces they served or by a relief 
society duly recognized and authorized by that Power.  
Art. 71. Prisoners of war who meet with accidents at work, unless the injury is self-inflicted, 
shall have the benefit of the same provisions as regards repatriation or accommodation in a 
neutral country.  
Art. 72. During the continuance of hostilities, and for humanitarian reasons, belligerents may 
conclude agreements with a view to the direct repatriation or accommodation in a neutral 
country of prisoners of war in good health who have been in captivity for a long time.  
Art. 73. The expenses of repatriation or transport to a neutral country of prisoners of war shall 
be borne, as from the frontier of the detaining Power, by the Power in whose armed forces 
such prisoners served.  
Art. 74. No repatriated person shall be employed on active military service.  
SECTION II. LIBERATION AND REPATRIATION AT THE END OF HOSTILITIES 
Art. 75. When belligerents conclude an armistice convention, they shall normally cause to be 
included therein provisions concerning the repatriation of prisoners of war. If it has not been 
possible to insert in that convention such stipulations, the belligerents shall, nevertheless, 
enter into communication with each other on the question as soon as possible. In any case, the 
repatriation of prisoners shall be effected as soon as possible after the conclusion of peace. 
Prisoners of war who are subject to criminal proceedings for a crime or offence at common 
law may, however, be detained until the end of the proceedings, and, if need be, until the 
expiration of the sentence. The same applies to prisoners convicted for a crime or offence at 
common law. 
By agreement between the belligerents, commissions may be instituted for the purpose of 
searching for scattered prisoners and ensuring their repatriation.  
 
PART V. DEATHS OF PRISONERS OF WAR 
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Art. 76. The wills of prisoners of war shall be received and drawn up under the same 
conditions as for soldiers of the national armed forces. 
The same rules shall be followed as regards the documents relative to the certification of the 
death. 
The belligerents shall ensure that prisoners of war who have died in captivity are honourably 
buried, and that the graves bear the necessary indications and are treated with respect and 
suitably maintained.  
 
PART VI. BUREAUX OF RELIEF AND INFORMATION CONCERNING PRISONERS 
OF WAR 
 
Art. 77. At the commencement of hostilities, each of the belligerent Powers and the neutral 
Powers who have belligerents in their care, shall institute an official bureau to give 
information about the prisoners of war in their territory. 
Each of the belligerent Powers shall inform its Information Bureau as soon as possible of all 
captures of prisoners effected by its armed forces, furnishing them with all particulars of 
identity at its disposal to enable the families concerned to be quickly notified, and stating the 
official addresses to which families may write to the prisoners. 
The Information Bureau shall transmit all such information immediately to the Powers 
concerned, on the one hand through the intermediary of the protecting Powers, and on the 
other through the Central Agency contemplated in Article 79. 
The Information Bureau, being charged with replying to all enquiries relative to prisoners of 
war, shall receive from the various services concerned all particulars respecting internments 
and transfers, releases on parole, repatriations, escapes, stays in hospitals, and deaths, together 
with all other particulars necessary for establishing and keeping up to date an individual 
record for each prisoner of war. 
The Bureau shall note in this record, as far as possible, and subject to the provisions of Article 
5, the regimental number, names and surnames, date and place of birth, rank and unit of the 
prisoner, the surname of the father and name of the mother, the address of the person to be 
notified in case of accident, wounds, dates and places of capture, of internment, of wounds, of 
death, together with all other important particulars. 
Weekly lists containing all additional particulars capable of facilitating the identification of 
each prisoner shall be transmitted to the interested Powers. 
The individual record of a prisoner of war shall be sent after the conclusion of peace to the 
Power in whose service he was. 
The Information Bureau shall also be required to collect all personal effects, valuables, 
correspondence, pay-books, identity tokens, etc., which have been left by prisoners of war 
who have been repatriated or released on parole, or who have escaped or died, and to transmit 
them to the countries concerned.  
Art. 78. Societies for the relief of prisoners of war, regularly constituted in accordance with 
the laws of their country, and having for their object to serve as intermediaries for charitable 
purposes, shall receive from the belligerents, for themselves and their duly accredited agents, 
all facilities for the efficacious performance of their humane task within the limits imposed by 
military exigencies. Representatives of these societies shall be permitted to distribute relief in 
the camps and at the halting places of repatriated prisoners under a personal permit issued by 
the military authority, and on giving an undertaking in writing to comply with all routine and 
police orders which the said authority shall prescribe.  
Art. 79. A Central Agency of information regarding prisoners of war shall be established in a 
neutral country. The International Red Cross Committee shall, if they consider it necessary, 
propose to the Powers concerned the organization of such an agency. 
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This agency shall be charged with the duty of collecting all information regarding prisoners 
which they may be able to obtain through official or private channels, and the agency shall 
transmit the information as rapidly as possible to the prisoners' own country or the Power in 
whose service they have been. 
These provisions shall not be interpreted as restricting the humanitarian work of the 
International Red Cross Committee.  
Art. 80. Information Bureaux shall enjoy exemption from fees on postal matter as well as all 
the exemptions prescribed in Article 38.  
 
PART VII. APPLICATION OF THE CONVENTION TO CERTAIN CATEGORIES OF 
CIVILIANS 
 
Art. 81. Persons who follow the armed forces without directly belonging thereto, such as 
correspondents, newspaper reporters, sutlers, or contractors, who fall into the hands of the 
enemy, and whom the latter think fit to detain, shall be entitled to be treated as prisoners of 
war, provided they are in possession of an authorization from the military authorities of the 
armed forces which they were following.  
 
PART VIII. EXECUTION OF THE CONVENTION 
 
SECTION I. GENERAL PROVISIONS 
Art. 82. The provisions of the present Convention shall be respected by the High Contracting 
Parties in all circumstances. 
In time of war if one of the belligerents is not a party to the Convention, its provisions shall, 
nevertheless, remain binding as between the belligerents who are parties thereto.  
Art. 83. The High Contracting Parties reserve to themselves the right to conclude special 
conventions on all questions relating to prisoners of war concerning which they may consider 
it desirable to make special provisions. 
Prisoners of war shall continue to enjoy the benefits of these agreements until their 
repatriation has been effected, subject to any provisions expressly to the contrary contained in 
the above-mentioned agreements or in subsequent agreements, and subject to any more 
favourable measures by one or the other of the belligerent Powers concerning the prisoners 
detained by that Power. 
In order to ensure the application, on both sides, of the provisions of the present Convention, 
and to facilitate the conclusion of the special conventions mentioned above, the belligerents 
may, at the commencement of hostilities, authorize meetings of representatives of the 
respective authorities charged with the administration of prisoners of war.  
Art. 84. The text of the present Convention and of the special conventions mentioned in the 
preceding Article shall be posted, whenever possible, in the native language of the prisoners 
of war, in places where it may be consulted by all the prisoners. 
The text of these conventions shall be communicated, on their request, to prisoners who are 
unable to inform themselves of the text posted.  
Art. 85. The High Contracting Parties shall communicate to each other, through the 
intermediary of the Swiss Federal Council, the official translations of the present Convention, 
together with such laws and regulations as they may adopt to ensure the application of the 
present Convention.  
SECTION II. ORGANIZATION OF CONTROL 
Art. 86. The High Contracting Parties recognize that a guarantee of the regular application of 
the present Convention will be found in the possibility of collaboration between the protecting 
Powers charged with the protection of the interests of the belligerents; in this connexion, the 
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protecting Powers may, apart from their diplomatic personnel, appoint delegates from among 
their own nationals or the nationals of other neutral Powers. The appointment of these 
delegates shall be subject to the approval of the belligerent with whom they are to carry out 
their mission. 
The representatives of the protecting Power or their recognized delegates shall be authorized 
to proceed to any place, without exception, where prisoners of war are interned. They shall 
have access to all premises occupied by prisoners and may hold conversation with prisoners, 
as a general rule without witnesses, either personally or through the intermediary of 
interpreters. 
Belligerents shall facilitate as much as possible the task of the representatives or recognized 
delegates of the protecting Power. The military authorities shall be informed of their visits. 
Belligerents may mutually agree to allow persons of the prisoners own nationality to 
participate in the tours of inspection.  
Art. 87. In the event of dispute between the belligerents regarding the application of the 
provisions of the present Convention, the protecting Powers shall, as far as possible, lend their 
good offices with the object of settling the dispute. 
To this end, each of the protecting Powers may, for instance, propose to the belligerents 
concerned that a conference of representatives of the latter should be held, on suitably chosen 
neutral territory. The belligerents shall be required to give effect to proposals made to them 
with this object. The protecting Power may, if necessary, submit fur the approval of the 
Powers in dispute the name of a person belonging to a neutral Power or nominated by the 
International Red Cross Committee, who shall be invited to take part in this conference.  
Art. 88. The foregoing provisions do not constitute any obstacle to the humanitarian work 
which the International Red Cross Committee may perform for the protection of prisoners of 
war with the consent of the belligerents concerned.  
SECTION III. FINAL PROVISIONS 
Art. 89. In the relations between the Powers who are bound either by The Hague Convention 
concerning the Laws and Customs of War on Land of 29 July 1899, or that of 18 October 
1907, and are parties to the present Convention, the latter shall be complementary to Chapter 
2 of the Regulations annexed to the above-mentioned Conventions of The Hague.  
Art. 90. The present Convention, which shall bear this day's date, may be signed up to 1 
February 1930, on behalf of any of the countries represented at the Conference which opened 
at Geneva on 1 July 1929.  
Art. 91. The present Convention shall be ratified as soon as possible. 
The ratifications shall be deposited at Berne. 
In respect of the deposit of each instrument of ratification, a ' procès-verbal ' shall be drawn 
up, and copy thereof, certified correct, shall be sent by the Swiss Federal Council to the 
Governments of all the countries on whose behalf the Convention has been signed or whose 
accession has been notified.  
Art. 92. The present Convention shall enter into force six months after at least two 
instruments of ratification have been deposited. 
Thereafter it shall enter into force for each High Contracting Party six months after the 
deposit of its instrument of ratification.  
Art. 93. As from the date of its entry into force, the present Convention shall be open to 
accession notified in respect of any country on whose behalf this Convention has not been 
signed.  
Art. 94. Accessions shall be notified in writing to the Swiss Federal Council and shall take 
Effect six months after the date on which they have been received. 
The Swiss Federal Council shall notify the accessions to the Governments of all the countries 
on whose behalf the Convention has been signed or whose accession has been notified.  
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Art. 95. A state of war shall give immediate effect to ratifications deposited-and to accessions 
notified by the belligerent Powers before or after the commencement of hostilities. The 
communication of ratifications or accessions received from Powers in a state of war shall be 
effected by the Swiss Federal Council by the quickest method.  
Art. 96. Each of the High Contracting Parties shall have the right to denounce the present 
Convention. The denunciation shall only take effect one year after notification thereof has 
been made in writing to the Swiss Federal Council. The latter shall communicate this 
notification to the Governments of ill the High Contracting Parties. 
The denunciation shall only be valid in respect of the High Contracting Party which has made 
notification thereof. 
Such denunciation shall, moreover, not take effect during a war in which the denouncing 
Power is involved. In this case, the present Convention shall continue binding, beyond the 
period of one year, until the conclusion of peace and, in any case, until operations of 
repatriation shall have terminated.  
Art. 97. A copy of the present Convention, certified to be correct, shall be deposited by the 
Swiss Federal Council in the archives of the League of Nations. Similarly, ratifications, 
accessions and denunciations notified to the Swiss Federal Council shall be communicated by 
them to the League of Nations. 
 
In faith whereof the above-mentioned Plenipotentiaries have signed the present Convention. 
Done at Geneva the twenty-seventh July, one thousand nine hundred and twenty-nine, in a 
single copy, which shall remain deposited in the archives of the Swiss Confederation, and of 
which copies, certified correct, shall be transmitted to the Governments of all the countries 
invited to the Conference. 
 
(Here follow signatures)  
 
 
 
ANNEX TO THE CONVENTION OF 27 JULY 1929, RELATIVE TO THE TREATMENT 
OF PRISONERS OF WAR 
 
Model draft agreement concerning the direct repatriation or accommodation in a neutral 
country of prisoners of war for reasons of health  
 
 
I.  Guiding Principles for Direct Repatriation or Accommodation in a Neutral Country 
 
A.  'Guiding Principles for Direct Repatriation' 
The following shall be repatriated directly: 
1.  Sick and wounded whose recovery within one year is not probable according to 
medical prognosis, whose condition requires treatment, and whose intellectual or bodily 
powers appear to have undergone a considerable diminution. 
2.  Incurable sick and wounded whose intellectual or bodily powers appear to have 
undergone a considerable diminution. 
3.  Convalescent sick and wounded, whose intellectual or bodily powers appear to have 
undergone a considerable diminution. 
 
B.  'Guiding Principles for Accommodation in a Neutral Country.' 
The following shall be accommodated in a neutral country: 



218 
 

 
  
 

1.  Sick and wounded whose recovery is presumable within the period of one year, which 
it appears that such recovery would be more certain and more rapid if the sick and wounded 
were given the benefit of the resources offered by the neutral country than if their captivity, 
properly so called, were prolonged. 
2.  Prisoners of war whose intellectual or physical health appears, according to medical 
opinion, to be seriously threatened by continuance in captivity, while accommodation in a 
neutral country would probably diminish that risk. 
 
C.  'Guiding Principles for the Repatriation of Prisoners in a Neutral Country.' 
Prisoners of war who have been accommodated in a neutral country, and belong to the 
following categories, shall be repatriated: 
1.  Those whose state of health appears to be, or likely to become such that they would 
fall into the categories of those to be repatriated for reasons of health. 
2.  Those who are convalescent, whose intellectual or physical powers appear to have 
undergone a considerable diminution. 
 
II.  Special Principles for Direct Repatriation or Accommodation in a Neutral Country 
 
A.  'Special Principles for Repatriation' 
The following shall be repatriated: 
1.  All prisoners of war suffering the following effective or functional disabilities as the 
result of organic injuries: loss of a limb, paralysis, articular or other disabilities, when the 
defect is at least the loss of a foot or a hand, or the equivalent of the loss of a foot or a hand. 
2.  All wounded or injured prisoners of war whose condition is such as to render them 
invalids whose cure within a year cannot be medically foreseen. 
3.  All sick prisoners whose condition is such as to render them invalids whose cure 
within a year cannot be medically foreseen. 
The following in particular belong to this category: 
(a)  Progressive tuberculosis of any organ which, according to medical prognosis, cannot 
be cured or at least considerably improved by treatment in a neutral country; 
(b)  Non-tubercular affections of the respiratory organs which are presumed to be 
incurable (in particular, strongly developed pulmonary emphysema, with or without 
bronchitis, bronchiectasis, serious asthma, gas poisoning, etc.): 
(c)  Grave chronic affections of the circulatory organs (for example: valvular affections 
with a tendency to compensatory troubles, relatively gave affections of the myocardium, 
pericardium or the vessels, in particular, aneurism of the larger vessels which cannot be 
operated on, etc.); 
(d)  Grave chronic affections of the digestive organs; 
(e)  Grave chronic affections of the urinary and sexual organs, in particular, for example: 
any case of chronic nephritis, confirmed by symptoms, and especially when cardiac and 
vascular deterioration already exists; the same applies to chronic pyelitis and cystitis, etc.; 
(f)  Grave chronic maladies of the central and peripheral nervous system; in particular 
grave neurasthenia and hysteria, any indisputable case of epilepsy, grave Basedow's disease, 
etc.; 
(g)  Blindness of both eyes, or of one eye when the vision of the other is less than 1 in 
spite of the use of corrective glasses. Diminution of visual acuteness in cases where it is 
impossible to restore it by correction to an acuteness of 1/2 in at least one eye. The other 
ocular affections falling within the present category (glaucoma, iritis, choroiditis, etc.); 
(h)  Total bilateral deafness, and total unilateral deafness in cases where the ear which is 
not completely deaf cannot hear ordinary speaking voice at a distance of one metre; 
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(i)  Any indisputable case of mental affection; 
(k)  Grave cases of chronic poisoning by metals or other causes (lead poisoning, mercury 
poisoning, morphinism, cocainism, alcoholism, gas poisoning, etc.); 
(l)  Chronic affections of the locomotive organs (arthritis deformans, gout, or rheumatism 
with impairment, which can be ascertained clinically), provided that they are serious; 
(m)  Malignant growths, if they are not amenable to relatively mild operations without 
danger to the life of the person operated upon; 
(n)  All cases of malaria with appreciable organic deterioration (serious chronic 
enlargement of the liver or spleen, cachexy, etc.); 
(o)  Grave chronic cutaneous affections, when their nature does not constitute a medical 
reason for treatment in a neutral country; 
(p)  Serious avitaminosis (beri-beri, pellagra, chronic scurvy). 
 
B.  'Special Principles for Accommodation in a Neutral Country.' 
Prisoners of war shall be accommodated in a neutral country if they suffer from the following 
affections: 
1.  All forms of tuberculosis of any organ, if, according to present medical knowledge, 
they can be cured or their condition considerably improved by methods applicable in a neutral 
country(altitude, treatment in sanatoria, etc.). 
2.  All forms necessitating treatment of affections of the respiratory, circulatory, 
digestive, genito-urinary, or nervous organs, of the organs of the senses, or of the locomotive 
or cutaneous functions, provided that such forms of affection do not belong to the categories 
necessitating direct repatriation, or that they are not acute maladies (properly so called) 
susceptible of complete cure. The affections referred to in this paragraph are such as admit, by 
the application of methods of treatment available in the neutral country, of really better 
chances of the patient's recovery than if he were treated in captivity. 
Special consideration should be given to nervous troubles, the effective or determining causes 
of which are the effects of the war or of captivity, such as psychasthenia of prisoners of war or 
other analogous cases. 
All duly established cases of this nature must be treated in neutral countries when their gravity 
or their consitutional character does not render them cases for direct repatriation. 
Cases of psychasthenia of prisoners of war who are not cured after three months' sojourn in a 
neutral country, or which after that period are not manifestly on the way to complete recovery, 
shall be repatriated. 
3.  All cases of wounds or injuries or their consequences which offer better prospects of 
cure in a neutral country than in captivity, provided that such cases are neither such as justify 
direct repatriation, nor insignificant cases. 
4.  All duly established cases of malaria which do not show organic deterioration 
clinically ascertainable (chronic enlargement of the liver or spleen, cachexy, etc.), if sojourn 
in a neutral country offers particularly favourable prospects of final cure. 
5.  All cases of poisoning (in particular by gas, metals, or alkaloids) for which the 
prospects of cure in a neutral country are especially favourable. 
 
The following are excluded from accommodation in a neutral country: 
1.  All cases of duly established mental affections. 
2.  All organic or functional nervous affections which are reputed to be incurable. (These 
two categories belong to those which entitle direct repatriation). 
3.  Grave chronic alcoholism. 
4.  All contagious affections during the period when they are transmissible (acute 
infectious diseases, primary and secondary (syphilis, trachoma, leprosy, etc.). 
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III.  General Observations 
 
The conditions stated above must, in a general way, be interpreted and applied in as broad a 
spirit as possible. 
This breadth of interpretation must especially be applied in neuropathic or psychopathic cases 
caused or aggravated by the effects of war or captivity (psychasthenia of prisoners of war), 
and in cases of tuberculosis in all degrees. 
It is obvious that camp doctors and mixed medical commissions may find themselves faced 
with many cases not mentioned amongst the examples given under Section II above, or with 
cases that cannot be assimilated to these examples. The above-mentioned examples are only 
given as typical examples; a similar list of surgical disabilities has not been drawn up because, 
apart from cases which are indisputable on account of their very nature (amputations), it is 
difficult to draw up a list of specified types; experience has shown that a list of such specified 
cases was not without inconvenience in practice. 
Cases not conforming exactly with the examples quoted shall be determined in the spirit of 
the guiding principles given above. 
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36. Abkommen vom 19.03.1993 zur Festlegung der rechtlichen Stellung des IKRK in 
der Schweiz 

(www.admin.ch) 
 
 
 
Abkommen zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und dem Internationalen Komitee vom 
Roten Kreuz zur Festlegung der rechtlichen Stellung des Komitees in der Schweiz vom 
19.03.1993 
 
Der Schweizerische Bundesrat 
einerseits 
und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz 
andererseits 
haben, vom Wunsche beseelt, die rechtliche Stellung des Komitees in der Schweiz 
festzulegen und zu diesem Zweck ihre Beziehungen in einem Sitzabkommen zu regeln, die 
folgenden Bestimmungen vereinbart: 
I. Rechtsstellung, Vorrechte und Immunitäten des IKRK 
Art. 1. Rechtspersönlichkeit. Der Schweizerische Bundesrat anerkennt die internationale 
Rechtspersönlichkeit und die Rechtsfähigkeit des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz 
(nachstehend «Komitee» oder «IKRK») in der Schweiz, dessen Funktionen in den Genfer 
Konventionen von 1949 und den Zusatzprotokollen von 1977 sowie in den Statuten der 
Internationalen Rotkreuz und Rothalbmond-Bewegung verankert sind. 
Art. 2. Handlungsfreiheit des IKRK. Der Schweizerische Bundesrat gewährleistet die 
Unabhängigkeit und die Handlungsfreiheit des IKRK. 
Art. 3 Unverletzbarkeit der Räumlichkeiten. Die Gebäude oder Gebäudeteile und das 
anliegende Gelände, die, wer immer ihr Eigentümer ist, vom IKRK für seine eigenen Zwecke 
benützt werden, sind unverletzbar. Kein Vertreter schweizerischer Behörden darf sie ohne 
ausdrückliche Zustimmung des Komitees betreten. Nur der Präsident oder die von ihm 
gehörig ermächtigte Person ist befugt, auf diese Unverletzbarkeit zu verzichten. 
Art. 4. Unverletzbarkeit der Archive. Die Archive des IKRK und, ganz allgemein, alle diesem 
gehörenden oder in dessen Besitz befindlichen Dokumente und Datenträger sind jederzeit und 
wo immer sie sich befinden unverletzbar. 
Art. 5. Befreiung von der Gerichtsbarkeit und der Vollstreckung. 
1.  Das IKRK geniesst im Rahmen seiner Tätigkeit Befreiung von der Gerichtsbarkeit und 
der Vollstreckung, ausser in folgenden Fällen: 
a)  soweit diese Befreiung im Einzelfall ausdrücklich vom Präsidenten des IKRK oder 
von der vom Präsidenten gehörig ermächtigten Person aufgehoben worden ist; 
b)  im Falle einer gegen das IKRK angestrengten zivilrechtlichen Haftungsklage wegen 
eines Schadens, der durch irgendein jenem gehörendes oder für es betriebenes Fahrzeug 
verursacht wurde; 
c)  im Falle einer Streitigkeit zwischen dem Komitee und seinen Mitarbeitern oder 
ehemaligen Mitarbeitern bzw. deren Rechtsnachfolgern in Angelegenheiten der 
Dienstverhältnisse; 
d) im Falle einer durch gerichtliche Entscheidung angeordneten Pfändung von Gehältern, 
Löhnen und sonstigen Bezügen, welche das IKRK einem Mitglied des Personals schuldet; 
e)  im Falle einer Streitigkeit zwischen dem IKRK und der in Artikel 10 Absatz 1 des 
vorliegenden Abkommens vorgesehenen Pensionskasse oder Fürsorgeeinrichtung; 
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f)  im Falle einer Widerklage, die in direktem Zusammenhang mit einer durch das IKRK 
erhobenen Hauptklage steht, 
g)  im Falle der Vollstreckung eines in Anwendung von Artikel 22 des vorliegenden 
Abkommens getroffenen Schiedsspruchs. 
2.  Die Gebäude oder Gebäudeteile, das anliegende Gelände sowie die beweglichen 
Vermögenswerte, die Eigentum des IKRK sind oder vom Komitee für seine Zwecke 
verwendet werden, dürfen, unabhängig davon, wo sie sich befinden und wer sie im Besitz hat, 
Gegenstand keiner Zwangsvollstreckungsmassnahme, Enteignung oder Requisition sein. 
Art. 6. Steuerliche Behandlung. 
1.  Das IKRK, seine Guthaben, Einkünfte und anderen Vermögenswerte sind von den 
direkten Steuern des Bundes, der Kantone und der Gemeinden befreit. Für Liegenschaften 
und ihren Ertrag gilt diese Befreiung jedoch nur, soweit die Liegenschaften Eigentum des 
Komitees sind und von dessen Dienststellen benützt werden. 
2.  Das IKRK ist von den indirekten Steuern des Bundes, der Kantone und der 
Gemeinden befreit. Bei der eidgenössischen Warenumsatzsteuer gilt die Befreiung nur für 
Bezüge, die für den amtlichen Gebrauch des Komitees erfolgen, und wenn der 
Rechnungsbetrag für ein und denselben Bezug fünfhundert Schweizerfranken übersteigt. 
3.  Das IKRK ist von allen Gebühren des Bundes, der Kantone und der Gemeinden 
befreit, soweit diese nicht als Vergütung für bestimmte Dienstleistungen erhoben werden. 
4.  Die erwähnten Befreiungen sind gegebenenfalls auf Antrag des IKRK im Wege der 
Rückerstattung zu erwirken, nach einem Verfahren, das vom IKRK und den zuständigen 
schweizerischen Behörden zu vereinbaren ist. 
Art. 7. Zollbehandlung. Die zollamtliche Behandlung der für den amtlichen Gebrauch des 
IKRK bestimmten Gegenstände erfolgt gemäss der Verordnung vom 13. November 1985 über 
Zollvorrechte der internationalen Organisationen, der Staaten in ihren Beziehungen zu diesen 
Organisationen und der Sondermissionen fremder Staaten. 
Art. 8. Freie Verfügung über Guthaben. Das Komitee kann jede Art von Guthaben, Gold 
sowie jede Art von Devisen, Bargeld und andern beweglichen Werten in Empfang nehmen, 
verwahren, konvertieren und transferieren und darüber sowohl in der Schweiz als auch in 
seinen Beziehungen zum Ausland frei verfügen. 
Art. 9 Mitteilungen.  
1.  Das IKRK geniesst für seine amtlichen Mitteilungen eine mindestens ebenso günstige 
Behandlung, wie sie den internationalen Organisationen in der Schweiz zugesichert ist, soweit 
es mit dem Internationalen Fernmeldevertrag vom 6. November 1982 vereinbar ist. 
2.  Das IKRK hat das Recht, seine Korrespondenz, einschliesslich Datenträger, durch 
gebührend ausgewiesene Kuriere oder gebührend identifizierbares Kuriergepäck zu 
verschicken und zu empfangen, welche die gleichen Vorrechte und Immunitäten geniessen 
wie die diplomatischen Kuriere und das diplomatische Kuriergepäck.  
3.  Die amtliche Korrespondenz und die übrigen amtlichen Mitteilungen des IKRK, die 
ordnungsgemäss als solche gekennzeichnet sind, dürfen keiner Zensur unterworfen werden. 
4.  Der Betrieb von Fernmeldeeinrichtungen muss, was den technischen Bereich betrifft, 
mit den schweizerischen PTT-Betrieben koordiniert werden. 
Art. 10 Pensionskasse. 
1.  Jede vom IKRK geschaffene, zugunsten des Präsidenten, der Komiteemitglieder oder 
der Mitarbeiter des IKRK offiziell wirkende Pensionskasse oder Fürsorgeeinrichtung mit oder 
ohne Rechtspersönlichkeit geniesst hinsichtlich ihrer beweglichen Werte die gleichen 
Befreiungen, Vorrechte und Immunitäten wie das IKRK. 
2.  Die Fonds und Stiftungen mit oder ohne Rechtspersönlichkeit, die unter der Aufsicht 
des IKRK verwaltet werden und dessen amtlichen Zwecken dienen, geniessen hinsichtlich 
ihrer beweglichen Werte die gleichen Befreiungen, Vorrechte und Immunitäten wie das 
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IKRK. Die nach dem Inkrafttreten des vorliegenden Abkommens geschaffenen Fonds werden 
unter Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Bundesbehörden die gleichen Vorrechte 
und Immunitäten geniessen. 
II. Vorrechte und Immunitäten für Personen in offizieller Eigenschaft beim IKRK 
Art. 11. Vorrechte und Immunitäten für den Präsidenten und die Komiteemitglieder sowie für 
die Mitarbeiter und die Sachverständigen des IKRK. Der Präsident und die Komiteemitglieder 
sowie die Mitarbeiter und die Sachverständigen des IKRK geniessen unabhängig von ihrer 
Staatsangehörigkeit folgende Vorrechte und Immunitäten: 
a)  Immunität von der Gerichtsbarkeit, auch nach Beendigung ihres Auftrages, 
hinsichtlich der von ihnen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben vorgenommenen 
Handlungen, einschliesslich ihrer mündlichen und schriftlichen Äusserungen; 
b)  Unverletzbarkeit aller ihrer Schriftstücke und Urkunden. 
Art. 12. Vorrechte und Immunitäten für nicht-schweizerische Mitarbeiter. Zu den in Artikel 
11 erwähnten Vorrechten und Immunitäten hinzu geniessen die Mitarbeiter des IKRK, welche 
die schweizerische Staatsangehörigkeit nicht besitzen, folgende Vorrechte und Immunitäten: 
a)  Befreiung von jeder Verpflichtung zu nationalen Dienstleistungen in der Schweiz; 
b)  wie auch ihre Ehegatten und die von ihnen unterhaltenen Familienmitglieder: 
Nichtunterstellung unter die die Einwanderung einschränkenden Bestimmungen und die 
Formalitäten zur Ausländerregistrierung; 
c)  in bezug auf die Erleichterungen im Geldwechsl und in der Überführung ihrer 
Guthaben in die Schweiz und ins Ausland Genuss der gleichen Vorrechte, wie sie den 
Beamten der internationalen Organisationen zuerkannt werden; 
d)  wie auch die von ihnen unterhaltenden Mitglieder ihrer Familie und ihre 
Hausangestellten: Genuss derselben Erleichterungen in bezug auf die Rückkehr in ihre 
Heimat wie die Beamten der internationalen Organisationen; 
e)  weiterhin Unterstellung unter das Gesetz über die Alters- und 
Hinterlassenenversicherung6 und weiterhin Beitragsleistungen an die AHV/IV/EO sowie an 
die Arbeitslosen- und die Unfallversicherung. 
Art. 13. Ausnahmen von der Befreiung von Gerichtsbarkeit und Vollstreckung. Die in Artikel 
11 des vorliegenden Abkommens erwähnten Personen geniessen keine Befreiung von der 
Gerichtsbarkeit, falls wegen eines Schadens, den ein ihnen gehörendes oder von ihnen 
gelenktes Fahrzeug verursacht hat, gegen sie eine Haftpflichtklage eingereicht wird oder 
Strassenverkehrsvorschriften des Bundes verletzt werden, sofern letzteres mit einer 
Ordnungsbusse geahndet werden kann. 
Art. 14. Militärdienst der schweizerischen Mitarbeiter. 
1.  Schweizerischen Mitarbeitern, die am Sitz des IKRK leitende Funktionen ausüben, 
kann eine beschränkte Anzahl von Militärurlauben (Auslandurlaube) gewährt werden; die 
solchermassen Beurlaubten sind von den Instruktionsdiensten, den Inspektionen und den 
vorgeschriebenen Schiessübungen befreit. 
2.  Für die andern schweizerischen Mitarbeiter des IKRK können die vom Interessierten 
gebührend begründeten und gegengezeichneten Gesuche um Befreiung vom 
Instruktionsdienst oder dienstliche Umtellung vom IKRK dem Eidgenössischen Departement 
für auswärtige Angelegenheiten zur Weiterleitung ans Eidgenössische Militärdepartement 
unterbreitet werden, welches sie wohlwollend prüft. 
3.  Schliesslich wird den Mitarbeitern des IKRK eine beschränkte Anzahl von 
Befreiungen vom Aktivdienst gewährt werden, im Hinblick auf die Fortsetzung der Tätigkeit 
der Institution sogar in Mobilisationszeiten. 
Art. 15. Gegenstand der Immunitäten. 
1.  Die im vorliegenden Abkommen vorgesehenen Vorrechte und Immunitäten werden 
nicht eingeräumt, um den davon Begünstigten persönliche Vorteile zu verschaffen. Sie sind 
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einzig und allein vorgesehen, um die freie Abwicklung der Tätigkeit des IKRK und die volle 
Unabhängigkeit der betreffenden Personen in der Ausübung ihrer Funktionen unter allen 
Umständen zu gewährleisten. 
2.  Der Präsident des IKRK muss die Immunität eines Mitarbeiters oder eines 
Sachverständigen aufheben, wenn er der Auffassung ist, dass diese Immunität den normalen 
Gang der Rechtspflege hindert, und wenn die Aufhebung möglich ist, ohne dass dadurch die 
Interessen des IKRK betroffen werden. Die Versammlung des Komitees ist befugt, die 
Aufhebung der Immunität des Präsidenten oder der Immunität der Mitglieder auszusprechen. 
Art. 16. Einreise, Aufenthalt und Ausreise. Die schweizerischen Behörden treffen alle 
zweckdienlichen Massnahmen, um die Einreise in die Schweiz, die Ausreise und den 
Aufenthalt aller Personen, ohne Rücksicht auf ihre Staatsangehörigkeit, zu erleichtern, die in 
amtlicher Eigenschaft zum IKRK berufen werden. 
Art. 17. Legitimationskarten. 
1.  Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten übergibt dem IKRK 
zuhanden des Präsidenten, der Komiteemitglieder und der Mitarbeiter je eine mit der 
Photographie des Inhabers versehene Legitimationskarte. Diese vom Eidgenössischen 
Departement für auswärtige Angelegenheiten und vom IKRK beglaubigte Karte dient dem 
Inhaber zur Legitimation gegenüber allen Behörden des Bundes, der Kantone und der 
Gemeinden. 
2.  Das IKRK übergibt dem Eidgenössischen Departement für auswärtige 
Angelegenheiten regelmässig je eine Liste der Komiteemitglieder und der dem Sitz des IKRK 
dauerhaft zugewiesenen Mitarbeiter der Organisation. Das IKRK führt das Geburtsdatum, die 
Staatsangehörigkeit, den Wohnort in der Schweiz oder im Ausland und die Funktion jeder 
dieser Personen auf. 
Art. 18. Verhinderung von Missbrauch. Das IKRK und die schweizerischen Behörden werden 
stets zusammenarbeiten, um eine gute Handhabung der Rechtspflege zu erleichtern, die 
Einhaltung der Polizeivorschriften zu gewährleisten und jeden Missbrauch der im 
vorliegenden Abkommen vorgesehenen Vorrechte und Immunitäten zu verhindern. 
Art. 19. Streitigkeiten privater Art. Das IKRK wird zweckdienliche Massnahmen treffen im 
Hinblick auf eine zufriedenstellende Beilegung 
a)  von Streitigkeiten aus Verträgen mit dem IKRK als Partei und anderer Streitigkeiten, 
die sich auf eine Frage des Privatrechts beziehen; 
b)  von Streitigkeiten, in die ein Mitarbeiter des IKRK verwickelt ist, der zufolge seiner 
dienstlichen Stellung die Immunität geniesst, sofern diese Immunität nicht gemäss Artikel 15 
aufgehoben worden ist. 
III. Nichtverantwortlichkeit der Schweiz 
Art. 20. Nichtverantwortlichkeit der Schweiz. Der Schweiz erwächst aus der Tätigkeit des 
IKRK in ihrem Hoheitsgebiet keinerlei internationale Verantwortlichkeit, weder aus den 
Handlungen und Unterlassungen des IKRK noch aus den Handlungen und Unterlassungen 
dessen Mitarbeiter.  
IV. Schlussbestimmungen 
Art. 21. Vollzug. Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten ist die mit 
dem Vollzug des vorliegenden Abkommens beauftragte schweizerische Behörde. 
Art. 22. Beilegung von Streitigkeiten. 
1.  Jede Meinungsverschiedenheit über Anwendung oder Auslegung des vorliegenden 
Abkommens, die nicht durch direkte Verhandlungen zwischen den Parteien geregelt werden 
konnte, kann von der einen oder andern Partei einem aus drei Mitgliedern, einschliesslich des 
Präsidenten, bestehenden Schiedsgericht unterbreitet werden. 
2.  Der Schweizerische Bundesrat und das IKRK bezeichnen je ein Mitglied des 
Schiedsgerichts. 
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3.  Die so bezeichneten Mitglieder wählen ihren Präsidenten. 
4.  Im Fall der Uneinigkeit der Mitglieder über die Person des Präsidenten wird dieser auf 
Begehren der Mitglieder des Schiedsgerichts durch den Präsidenten des Internationalen 
Gerichtshofs oder, wenn dieser verhindert ist, seine Funktion auszuüben, durch den 
Vizepräsidenten oder, wenn auch dieser verhindert ist, durch das 
dienstälteste Mitglied des Gerichtshofs bezeichnet. 
5.  Das Gericht wird von der einen oder andern Partei auf dem Gesuchswege angerufen. 
6.  Das Schiedsgericht setzt sein Verfahren selbst fest. 
7.  Der Schiedsspruch bindet die Streitparteien. 
Art. 23. Änderung der Abkommens. 
1.  Das vorliegende Abkommen kann auf Verlangen der einen oder andern Partei 
geändert werden. 
2.  In diesem Fall werden sich die beiden Parteien über die vorzunehmenden Änderungen 
der Bestimmungen des vorliegenden Abkommens verständigen. 
Art. 24. Kündigung. Das vorliegende Abkommen kann von der einen oder andern Partei unter 
Einhaltung einer Frist von zwei Jahren schriftlich gekündigt werden. 
Art. 25. Inkrafttreten. Das vorliegende Abkommen tritt am Tage seiner Unterzeichnung in 
Kraft. 
Geschehen in Bern, am 19. März 1993, in doppelter Ausfertigung in französischer Sprache. 
Für den      Für das Internationale 
Schweizerischen Bundesrat:    Komitee vom Roten Kreuz: 
Der Vorsteher des Eidgenössischen   Der Präsident 
Departements für auswärtige   Cornelio Sommaruga 
Angelegenheiten: 
René Felber  
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37. Bulletin12 des Generalsekretärs der VA zur Einhaltung des humanitären 
Völkerrechts durch Truppen der Vereinten Aationen vom 06.08.1999 

(www.un.org/Depts/german) 

 

 

Mit dem Ziel, die Grundprinzipien und Grundregeln des humanitären Völkerrechts 
darzulegen, die auf Truppen der Vereinten Nationen Anwendung finden, die Operationen 
unter der Einsatzführung der Vereinten Nationen durchführen, verfügt der Generalsekretär 
folgendes: 
 
Abschnitt 1. Anwendungsbereich 
1.1  Die in diesem Bulletin aufgeführten Grundprinzipien und Grundregeln des 
humanitären Völkerrechts finden Anwendung auf Truppen der Vereinten Nationen, soweit 
und solange sie in Situationen des bewaffneten Konflikts als Kombattanten aktiv an dem 
Konflikt beteiligt sind. Sie finden demzufolge Anwendung bei Zwangsmaßnahmen oder bei 
Friedensoperationen, wenn der Einsatz von Gewalt zur Selbstverteidigung gestattet ist. 
1.2  Die Herausgabe dieses Bulletins beeinträchtigt weder den geschützten Status der 
Angehörigen  von Friedensoperationen nach dem Übereinkommen von 1994 über die 
Sicherheit von Personal der Vereinten Nationen und beigeordnetem Personal noch ihren 
Status als Nichtkombattanten, solange sie Anspruch auf den Schutz haben, der Zivilpersonen 
nach dem Recht der internationalen bewaffneten Konflikte gewährt wird. 
Abschnitt 2. Anwendbarkeit innerstaatlichen Rechts  
Die vorliegenden Bestimmungen stellen weder eine erschöpfende Aufzählung der für 
Militärpersonal verbindlichen Grundsätze und Regeln des humanitären Völkerrechts dar, noch 
beeinträchtigen sie deren Anwendung oder treten an die Stelle des innerstaatlichen Rechts, an 
das das Militärpersonal während der gesamten Operation gebunden bleibt. 
Abschnitt 3. Abkommen über die Rechtsstellung der Truppen  
In den zwischen den Vereinten Nationen und einem Staat, in dessen Hoheitsgebiet eine 
Truppe der Vereinten Nationen disloziert wird, geschlossenen Abkommen über die 
Rechtsstellung der Truppen verpflichten sich die Vereinten Nationen sicherzustellen, daß die 
Truppe ihre Operationen unter voller Achtung der Grundsätze und Regeln der auf das 
Verhalten von Militärpersonal anwendbaren allgemeinen Übereinkünfte durchführt. Die 
Vereinten Nationen verpflichten sich außerdem sicherzustellen, daß die Angehörigen des 
Militärpersonals der Truppe voll mit den Grundsätzen und Regeln dieser internationalen 
Rechtsakte vertraut sind. Die Verpflichtung zur Achtung dieser Grundsätze und Regeln 
obliegt den Truppen der Vereinten Nationen auch dann, wenn kein Abkommen über die 
Rechtsstellung der Truppen geschlossen wurde. 
Abschnitt 4. Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht  
Verstoßen Angehörige des Militärpersonals einer Truppe der Vereinten Nationen gegen das 
humanitäre Völkerrecht, so unterliegen sie der Strafverfolgung durch die Gerichte ihres 
Heimatstaats. 
Abschnitt 5. Schutz der Zivilbevölkerung  

                                                 
 
 
 
 
12  Verfügungen, Bulletins etc. des Generalsekretärs der Vereinten Nationen haben nicht den Charakter 
von Völkerrechtsquellen. 
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5.1  Die Truppe der Vereinten Nationen unterscheidet stets klar zwischen Zivilpersonen 
und Kombattanten sowie zwischen zivilen Objekten und militärischen Zielen. Militärische 
Operationen richten sich ausschließlich gegen Kombattanten und militärische Ziele. Angriffe 
auf Zivilpersonen oder zivile Objekte sind verboten. 
5.2  Zivilpersonen genießen den durch diesen Abschnitt gewährten Schutz, sofern und 
solange sie nicht unmittelbar an den Feindseligkeiten teilnehmen. 
5.3  Die Truppe der Vereinten Nationen trifft alle praktisch möglichen 
Vorsichtsmaßnahmen, um Verluste unter der Zivilbevölkerung, die Verwundung von 
Zivilpersonen oder die Beschädigung zivilen Eigentums, die dadurch mit verursacht werden 
könnten, zu vermeiden und in jedem Fall auf ein Mindestmaß zu beschränken. 
5.4  In ihrem Einsatzgebiet vermeidet es die Truppe der Vereinten Nationen nach 
Möglichkeit, militärische Ziele innerhalb oder in der Nähe dicht bevölkerter Gebiete 
anzusiedeln und trifft alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, um die Zivilbevölkerung, 
einzelne Zivilpersonen und zivile Objekte vor den von militärischen Operationen 
ausgehenden Gefahren zu schützen. Die militärischen Anlagen und das militärische Gerät von 
Friedensoperationen als solche sind nicht als militärische Ziele anzusehen. 
5.5  Es ist der Truppe der Vereinten Nationen verboten, Operationen einzuleiten, die 
aufgrund ihres Wesens geeignet sind, militärische Ziele und Zivilpersonen unterschiedslos zu 
treffen, sowie Operationen, von denen erwartet werden kann, daß sie auch Verluste unter der 
Zivilbevölkerung, die Verwundung von Zivilpersonen oder die Beschädigung ziviler Objekte 
verursachen, die in keinem Verhältnis zum erwarteten konkreten und unmittelbaren 
militärischen Vorteil stehen. 
5.6  Die Truppe der Vereinten Nationen übt keine Repressalien gegen Zivilpersonen oder 
zivile Objekte aus. 
Abschnitt 6. Mittel und Methoden des Kampfes  
6.1  Die Truppe der Vereinten Nationen hat kein unbeschränktes Recht in der Wahl der 
Methoden und Mittel des Kampfes. 
6.2  Die Truppe der Vereinten Nationen achtet die Regeln, die den Einsatz bestimmter 
Waffen und Methoden des Kampfes nach den maßgeblichen Rechtsakten des humanitären 
Völkerrechts verbieten oder einschränken. Dazu gehört insbesondere das Verbot der 
Verwendung von erstickenden, giftigen oder ähnlichen Gasen sowie von bakteriologischen 
Mitteln im Kriege; von Geschossen, die im menschlichen Körper leicht explodieren, sich 
ausdehnen oder verflachen; sowie von bestimmten Sprenggeschossen. Der Einsatz bestimmter 
konventioneller Waffen, beispielsweise von nichtentdeckbaren Splittern, Antipersonenminen, 
Sprengfallen und Brandwaffen, ist verboten. 
6.3 Es ist der Truppe der Vereinten Nationen verboten, Methoden der Kriegführung zu 
verwenden, die 
überflüssige Verletzungen oder unnötige Leiden verursachen können, oder die dazu bestimmt 
sind oder von denen erwartet werden kann, daß sie ausgedehnte, langanhaltende und schwere 
Schäden der natürlichen Umwelt verursachen. 
6.4  Es ist der Truppe der Vereinten Nationen verboten, Waffen oder Methoden des 
Kampfes zu verwenden, die geeignet sind, unnötige Leiden zu verursachen. 
6.5  Es ist verboten, den Befehl zu erteilen, niemanden am Leben zu lassen. 
6.6  Es ist der Truppe der Vereinten Nationen verboten, Kunst-, Bau- oder geschichtliche 
Denkmäler, archäologische Stätten, Kunstwerke, Kultstätten, Museen und Bibliotheken, die 
zum kulturellen oder geistigen Erbe der Völker gehören, anzugreifen. In ihrem Einsatzgebiet 
benutzt die Truppe der Vereinten Nationen dieses Kulturgut oder seine unmittelbare 
Umgebung nicht für Zwecke, die es der Vernichtung oder Beschädigung aussetzen könnten. 
Der Diebstahl, die Plünderung, die widerrechtliche Inbesitznahme und jede sinnlose 
Zerstörung von Kulturgut sind streng verboten. 
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6.7 Es ist der Truppe der Vereinten Nationen verboten, für die Zivilbevölkerung 
lebensnotwendige Objekte wie Nahrungsmittel, Ernte- und Viehbestände, 
Trinkwasserversorgungsanlagen und -vorräte anzugreifen, zu zerstören, zu entfernen oder 
unbrauchbar zu machen. 
6.8  Die Truppe der Vereinten Nationen darf Einrichtungen, die gefährliche Kräfte 
enthalten, nämlich Staudämme, Deiche und Kernkraftwerke, nicht zum Ziel militärischer 
Operationen machen, sofern eine solche Operation gefährliche Kräfte freisetzen und dadurch 
schwere Verluste unter der Zivilbevölkerung verursachen kann. 
6.9  Die Truppe der Vereinten Nationen übt keine Repressalien gegen Objekte und 
Einrichtungen aus, die durch diesen Abschnitt geschützt sind. 
Abschnitt 7. Behandlung von Zivilpersonen und außer Gefecht befindlichen Personen  
7.1  Personen, die nicht oder nicht mehr an militärischen Operationen teilnehmen, 
einschließlich Zivilpersonen, Mitglieder der Streitkräfte, welche die Waffen gestreckt haben, 
und der Personen, die durch Krankheit, Verwundung oder Gefangennahme außer Gefecht 
gesetzt sind, werden unter allen Umständen mit Menschlichkeit behandelt, ohne jede 
Benachteiligung aufgrund der Rasse, des Geschlechts, der religiösen Überzeugung oder eines 
anderen Unterscheidungsmerkmals. Ihre Person, ihre Ehre sowie ihre religiösen und sonstigen 
Überzeugungen werden uneingeschränkt geachtet. 
7.2  In bezug auf alle in Ziffer 7.1 erwähnten Personen sind jederzeit und überall verboten: 
Angriffe auf das Leben oder die körperliche Unversehrtheit; vorsätzliche Tötung sowie 
grausame Behandlung wie Folterung, Verstümmelung oder jede Art körperlicher Züchtigung; 
Kollektivstrafen; Repressalien; Geiselnahme; Vergewaltigung; Nötigung zur Prostitution; jede 
Form der sexuellen Gewalt sowie Erniedrigung und entwürdigende Behandlung; 
Versklavung; und Beraubung. 
7.3  Frauen werden besonders vor allen Angriffen geschützt; insbesondere vor 
Vergewaltigung, Nötigung zur Prostitution oder jeder anderen unzüchtigen Handlung. 
7.4  Kinder werden besonders geschont; sie werden vor jeder unzüchtigen Handlung 
geschützt. 
Abschnitt 8. Behandlung von in Haft gehaltenen Personen  
Die Truppe der Vereinten Nationen behandelt in Haft gehaltene Angehörige der Streitkräfte 
und andere Personen, die infolge der Haft nicht mehr an militärischen Operationen 
teilnehmen, mit Menschlichkeit und achtet ihre Würde. Unbeschadet ihres Rechtsstatus 
werden sie im Einklang mit den sinngemäß auf sie zutreffenden Bestimmungen des III. 
Genfer Abkommens von 1949 behandelt. Insbesondere  
a)  werden die Partei, von der sie abhängen, sowie der Zentrale Suchdienst des 
Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) unverzüglich von ihrer Gefangennahme 
und Haft unterrichtet, namentlich damit ihre Familienangehörigen informiert werden können; 
b)  werden sie in sicheren Räumlichkeiten untergebracht, die jede mögliche Gewähr für 
Hygiene und Gesundheit bieten, und werden nicht in einem Gebiet in Haft gehalten, das den 
Gefahren der Kampfzone ausgesetzt ist; 
c)  haben sie Anspruch auf Verpflegung und Bekleidung, Gesundheitspflege und 
medizinische Betreuung; 
d)  werden sie unter keinen Umständen irgendeiner Form der Folter oder Mißhandlung 
unterworfen; 
e)  werden Frauen, denen die Freiheit entzogen wurde, in Räumlichkeiten untergebracht, 
die von denen der Männer getrennt sind, und unterstehen der unmittelbaren Überwachung 
durch Frauen; 
f)  genießen Kinder unter sechzehn Jahren, die unmittelbar an Feindseligkeiten 
teilgenommen haben und von der Truppe der Vereinten Nationen festgenommen, inhaftiert 
oder interniert wurden, auch weiterhin besonderen Schutz. Insbesondere werden sie in 
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Räumlichkeiten festgehalten, die von denen der Erwachsenen getrennt sind, es sei denn, sie 
werden zusammen mit ihren Familien untergebracht;  
g)  wird das Recht des IKRK, Gefangene und in Haft gehaltene Personen zu besuchen, 
geachtet und gewährleistet. 
Abschnitt 9. Schutz der Verwundeten und Kranken sowie des Sanitäts- und Hilfspersonals  
9.1  Angehörige der Streitkräfte und sonstige Personen in der Gewalt der Truppe der 
Vereinten Nationen, die verwundet oder krank sind, werden unter allen Umständen geschont 
und geschützt. Sie werden mit Menschlichkeit behandelt und erhalten ohne jede 
Benachteiligung die für ihren Zustand erforderliche medizinische Pflege und Betreuung. Nur 
dringliche medizinische Gründe rechtfertigen eine Bevorzugung in der Reihenfolge der 
Behandlung. 
9.2  Wann immer es die Umstände gestatten, werden eine Feuerpause oder andere örtliche 
Abmachungen vereinbart, um die Suche nach den auf dem Schlachtfeld gebliebenen 
Verwundeten, Kranken und Gefallenen sowie ihre Identifizierung, ihre Sammlung, ihre 
Bergung, ihren Austausch und ihren Abtransport zu ermöglichen. 
9.3  Die Truppe der Vereinten Nationen greift keine Sanitätseinrichtungen oder 
beweglichen Einheiten des Sanitätsdienstes an. Diese werden jederzeit geschont und 
geschützt, es sei denn, sie werden außerhalb ihrer humanitären Bestimmung dazu verwendet, 
die Truppe der Vereinten Nationen anzugreifen oder auf sonstige Weise zu schädigen. 
9.4  Die Truppe der Vereinten Nationen schont und schützt unter allen Umständen das 
ausschließlich zur Suche nach Verwundeten und Kranken und zu ihrer Beförderung oder 
Behandlung verwendete Sanitätspersonal sowie das Seelsorgepersonal. 
9.5  Die Truppe der Vereinten Nationen schont und schützt Transporte von Verwundeten 
und Kranken oder von Sanitätsmaterial in gleicher Weise wie die beweglichen 
Sanitätseinheiten. 
9.6  Die Truppe der Vereinten Nationen übt keine Repressalien gegen Verwundete und 
Kranke oder das Personal, die Einrichtungen und das Material aus, die durch diesen Abschnitt 
geschützt sind. 
9.7  Die Truppe der Vereinten Nationen achtet unter allen Umständen die Schutzzeichen 
des Roten Kreuzes und des Roten Halbmonds. Diese Schutzzeichen dürfen nur zur 
Kennzeichnung oder zum Schutz von Sanitätseinheiten und Sanitätseinrichtungen, -personal 
und -material verwendet werden. Jeder Mißbrauch der Schutzzeichen des Roten Kreuzes oder 
des Roten Halbmonds ist verboten. 
9.8  Die Truppe der Vereinten Nationen achtet das Recht der Familienangehörigen, 
Kenntnis von dem Schicksal ihrer kranken, verwundeten und verstorbenen Verwandten zu 
erlangen. Zu diesem Zweck erleichtert die Truppe die Arbeit des Zentralen Suchdienstes des 
IKRK. 
9.9  Die Truppe der Vereinten Nationen erleichtert die Arbeit von humanitären und 
unparteiischen Hilfseinsätzen, die ohne jede Benachteiligung durchgeführt werden, und 
schont das an solchen Einsätzen beteiligte Personal sowie die entsprechenden Fahrzeuge und 
Räumlichkeiten. 
Abschnitt 10. Inkrafttreten 
Dieses Bulletin tritt am 12. August 1999 in Kraft. 
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IV. Teil: Verhütung von Krieg 
 

 

38. Konvention für die friedliche Regelung internationaler Streitigkeiten vom 
29.07.189913 

(RGBl. 1901, S. 393, 482) 

 
 
(Die Vertragsparteien) 
von dem festen Willen beseelt, zur Erhaltung des allgemeinen Friedens beizutragen; 
entschlossen, alles zu tun, was in ihrer Macht steht, um die friedliche Regelung internationaler 
Streitigkeiten zu begünstigen; 
in Anerkennung der Solidarität, die die Glieder der Gemeinschaft der zivilisierten Staaten 
verbindet; 
in der Absicht, die Herrschaft des Rechts auszudehnen und das Gefühl der internationalen 
Gerechtigkeit zu stärken; 
überzeugt, dass die dauernde Einrichtung einer allen zugänglichen Schiedsgerichtsbarkeit im 
Schosse der unabhängigen Mächte zu diesem Ziele wirksam beitragen kann, 
in Anbetracht der Vorteile, welche eine allgemeine und regelmässige Einrichtung des 
Schiedsgerichtsverfahrens gewährt; 
die Überzeugung des erhabenen Urhebers der internationalen Friedenskonferenz teilend, dass 
es angezeigt ist, in einer internationalen Vereinbarung die Grundsätze der Billigkeit und des 
Rechtes feierlich auszusprechen, auf denen die Sicherheit der Staaten und die Wohlfahrt der 
Völker beruht; 
von dem Wunsche geleitet, zu diesem Ende eine Konvention abzuschliessen, haben als ihre 
Bevollmächtigten ernannt: 
(Es folgen die Namen der Bevollmächtigten) 
welche nach Vorweisung ihrer Vollmachten, die in guter und gehöriger Form befunden 
wurden, folgende Bestimmungen vereinbart haben: 
Titel I. Über die Erhaltung des allgemeinen Friedens 
Art. 1. Um in den internationalen Beziehungen die Anwendung von Gewalt so weit als 
möglich zu vermeiden, kommen die Signatarmächte überein, alle ihre Bemühungen 
anzuwenden, um die friedliche Regelung internationaler Streitigkeiten herbeizuführen. 
Titel II. Gute Dienste und Vermittlung 
Art. 2. Die Vertragsmächte verpflichten sich, in Fällen schwerer Meinungsverschiedenheit 
oder von Konflikten, bevor sie zu den Waffen greifen, die guten Dienste oder die Vermittlung 
einer oder mehrerer befreundeten Mächte anzurufen, insoweit die Umstände es gestatten. 

                                                 
 
 
 
 
13  Das I. Haager Abkommen vom 18.10.1907 ersetzt gemäß seinem Art. 91 für die Beziehungen zwischen 
den Vertragsmächten die Konvention für die friedliche Regelung internationaler Streitigkeiten vom 29. Juli 
1899. – Siehe noch: Europäisches Übereinkommen zur friedlichen Beilegung von Streitigkeiten vom 29.04.1957 
(BGBl. 1961 II, S. 82). 
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Art. 3. Unabhängig hiervon halten die Signatarmächte es für nützlich, dass eine oder mehrere 
der nicht am Streite beteiligten Mächte aus eigenem Antriebe, soweit die Umstände es 
gestatten, den streitenden Staaten ihre guten Dienste oder ihre Vermittlung anbieten. 
Den nicht am Streite beteiligten Staaten bleibt das Recht, ihre guten Dienste oder ihre 
Vermittlung anzubieten, auch während der Feindseligkeiten gewahrt. Die Ausübung dieses 
Rechtes soll nie von einer der streitenden Parteien als ein unfreundlicher Akt angesehen 
werden. 
Art. 4. Die Aufgabe des Vermittlers besteht darin, die hervorgetretenen Gegensätze 
auszugleichen und die etwa entstandene Verstimmung zwischen den streitenden Staaten zu 
beschwichtigen. 
Art. 5. Die Aufgabe des Vermittlers ist beendet, sobald durch einen der streitenden Teile oder 
durch den Vermittler selbst festgestellt ist, dass die von ihm vorgeschlagenen Mittel der 
Verständigung nicht angenommen werden. 
Art. 6. Die guten Dienste und die Vermittlung, sei es, dass sie von den streitenden Parteien 
nachgesucht, sei es, dass sie von den nicht am Streite beteiligten Mächten aus eigenem 
Antrieb angeboten werden, haben immer nur den Charakter eines Ratschlages und niemals 
irgendwelche verbindliche Kraft. 
Art. 7. Die Annahme einer Vermittlung kann, anderweitige Vereinbarung vorbehalten, die 
Mobilisierung und andere Kriegsvorbereitungen weder unterbrechen noch verzögern, noch 
hindern. 
Wenn die Vermittlung nach Eröffnung der Feindseligkeiten stattfindet, so nehmen diese ihren 
Fortgang, falls nichts anderes vereinbart ist. 
Art. 8. Die Vertragsmächte gehen einig darin, zu empfehlen, dass folgende besondere Form 
der Vermittlung, wenn die Umstände es gestatten, angewendet werden möchte: 
Bei schweren Meinungsverschiedenheiten, die den Frieden gefährden, wählen die streitenden 
Staaten je eine Macht, die sie ermächtigen, in direkte Verhandlungen mit der von der anderen 
Partei bezeichneten Macht einzutreten, um den Bruch der friedlichen Beziehungen zu 
verhindern. 
Während der Dauer dieses Mandates, die, anderweitige Vereinbarung vorbehalten, dreissig 
Tage nicht überschreiten darf, hören die streitenden Teile auf, über den zwischen ihnen 
obwaltenden Streit direkt miteinander zu verhandeln; die Streitfrage gilt vielmehr als an diese 
Mächte ausschliesslich übertragen. Es ist deren Pflicht, alle ihre Bemühungen zur Schlichtung 
des Streites anzuwenden.  
Kommt es zum wirklichen Bruch der friedlichen Beziehungen, so bleiben jene Mächte doch 
mit der gemeinsamen Aufgabe betraut, jede Gelegenheit zu benutzen, um den Frieden wieder 
herzustellen. 
Titel III. Internationale Untersuchungskommissionen 
Art. 9. Bei internationalen Streitigkeiten, welche weder die Ehre noch wesentliche Interessen 
des Staates berühren und auf einer verschiedenen Würdigung von Tatsachen beruhen, halten 
die Signatarmächte für nützlich, dass, nachdem die diplomatischen Verhandlungen erfolglos 
geblieben sind, die streitenden Staaten, sofern die Umstände es gestatten, eine internationale 
Untersuchungskommission einsetzen mit dem Auftrag, die streitigen Tatsachen durch eine 
unparteiische und gewissenhafte Untersuchung aufzuklären und dadurch die Lösung dieser 
Streitigkeiten zu erleichtern. 
Art. 10. Die internationalen Untersuchungskommissionen werden auf Grund einer besonderen 
Vereinbarung der streitenden Parteien gebildet.  
Diese Vereinbarung bestimmt die zu untersuchenden Tatsachen und den Umfang des den 
Kommissarien erteilten Mandates. 
Sie regelt auch das Verfahren. 
Die Untersuchung hat kontradiktorisch zu erfolgen. 
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Die zu beobachtende Form und die Fristen werden, wenn die Spezialkonvention darüber 
nichts enthält, durch die Kommission bestimmt. 
Art. 11. Die internationalen Untersuchungskommissionen werden, anderweitige 
Abmachungen vorbehalten, nach Artikel 32 der gegenwärtigen Konvention gebildet. 
Art. 12. Die Streitteile verpflichten sich, der internationalen Untersuchungskommission alle 
für eine vollständige Kenntnis und genaue Feststellung der streitigen Tatsachen notwendigen 
Mittel und Erleichterungen in so weitem Umfange zu gewähren, als sie es für möglich 
erachten. 
Art. 13. Die internationale Untersuchungskommission erstattet den streitenden Staaten einen 
Bericht, den alle Mitglieder derselben zu unterzeichnen haben. 
Art. 14. Der Bericht der internationalen Untersuchungskommission beschränkt sich auf die 
Feststellung der Tatsachen und hat keineswegs den Charakter eines Schiedsspruches; er lässt 
den streitenden Staaten volle Freiheit für die weitere Behandlung der Angelegenheit. 
Titel IV. Das internationale Schiedswesen 
Kapitel I. Die Schiedsgerichtsbarkeit 
Art. 15. Die internationale Schiedsgerichtsbarkeit bezweckt die Schlichtung von Streitigkeiten 
zwischen Staaten durch Richter ihrer Wahl und nach Rechtsgrundsätzen. 
Art. 16. Bei Rechtsfragen und namentlich bei Anständen betreffend die Auslegung und die 
Anwendung von Staatsverträgen wird die Schiedsgerichtsbarkeit von den Signatarmächten als 
das wirksamste und zugleich gerechteste Mittel anerkannt, Streitigkeiten zu erledigen, die auf 
diplomatischem Wege nicht haben beigelegt werden können. 
Art. 17. Der Schiedsvertrag wird im Hinblick auf bereits entstandene oder etwa künftig 
entstehende Streitigkeiten abgeschlossen.  
Er kann sich auf alle Streitigkeiten oder nur auf eine bestimmte Kategorie von Streitigkeiten 
erstrecken. 
Art. 18. Der Schiedsvertrag schliesst die Verpflichtung in sich, sich in guten Treuen dem 
schiedsgerichtlichen Urteil zu unterwerfen. 
Art. 19. Unabhängig von den allgemeinen und besonderen Verträgen, welche jetzt schon die 
Signatarmächte zur Anrufung von Schiedsgerichten verpflichten, behalten sich diese Mächte 
vor, sei es vor der Ratifizierung der vorliegenden Akte, sei es später, neue allgemeine oder 
besondere Verträge abzuschliessen, um die obligatorische Schiedsgerichtsbarkeit auf alle 
ihnen passend erscheinenden Fälle auszudehnen. 
Kapitel II. Der ständige Schiedsgerichtshof 
Art. 20. Um die unmittelbare Anrufung schiedsgerichtlicher Entscheidung bei Streitigkeiten 
zu erleichtern, welche auf diplomatischem Wege nicht geschlichtet werden konnten, 
verpflichten sich die Signatarmächte, einen ständigen Schiedsgerichtshof einzurichten, 
welcher zu jeder Zeit zugänglich sein soll und, anderweitige Vereinbarungen der Streitteile 
vorbehalten, gemäss den in vorliegender Konvention aufgestellten Regeln verfahren wird. 
Art. 21. Der ständige Schiedsgerichtshof wird für alle schiedsgerichtlichen Fälle zuständig 
sein, es sei denn, dass die streitenden Parteien übereinkommen, ein besonderes Schiedsgericht 
einzusetzen. 
Art. 22. Ein im Haag niedergesetztes internationales Amt dient dem Gerichtshof als Kanzlei. 
Dieses Amt vermittelt alle auf den Zusammentritt des Gerichtshofes bezüglichen 
Mitteilungen. 
Es verwahrt die Archive und besorgt die Verwaltungsgeschäfte.  
Die Signatarmächte verpflichten sich, dem internationalen Amt im Haag beglaubigte 
Abschriften aller von ihnen abgeschlossenen Schiedsgerichtsverträge und aller sie 
betreffenden durch besondere Schiedsgerichte gefällten Schiedssprüche mitzuteilen. 
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Die Vertragsmächte verpflichten sich ferner, dem Amte alle Gesetze, Reglemente und 
Aktenstücke zuzustellen, welche die Vollziehung der vom Schiedsgerichtshof gefällten 
Urteile beurkunden. 
Art. 23. Jede Vertragsmacht ernennt binnen drei Monaten nach Ratifizierung der 
gegenwärtigen Übereinkunft bis zu vier Personen, welche in den Fragen des internationalen 
Rechtes wohl bewandert, sich ausserdem des höchsten moralischen Ansehens erfreuen und 
bereit sind, das Schiedsrichteramt zu übernehmen. 
Die so ernannten Personen werden als Mitglieder des Schiedsgerichtshofes in eine Liste 
eingetragen, welche das internationale Amt allen Vertragsmächten mitzuteilen hat. 
Jede Änderung in der Liste der Schiedsrichter wird durch das internationale Amt den 
Signatarmächten ebenfalls mitgeteilt. 
Zwei oder mehrere Mächte können übereinkommen, eines oder mehrere Mitglieder 
gemeinsam zu ernennen. 
Dieselbe Person kann von verschiedenen Mächten ernannt werden.  
Die Mitglieder des Gerichtshofes sind für sechs Jahre ernannt und können immer wieder 
gewählt werden. 
Stirbt oder tritt ein Mitglied zurück, so soll die Ersatzwahl in der gleichen Weise erfolgen, wie 
der zu ersetzende Schiedsrichter ernannt worden war. 
Art. 24. Wenn die Vertragsmächte sich zur Schlichtung eines zwischen ihnen entstandenen 
Streites an den Gerichtshof wenden wollen, sind die Mitglieder des zur Aburteilung dieses 
Streites zuständigen Gerichtes aus der allgemeinen Liste des Gerichtshofes zu wählen. 
Wenn die Parteien sich über die Bildung des Schiedsgerichtes nicht verständigen können, so 
wird in folgender Weise verfahren: 
Jede Partei ernennt zwei Schiedsrichter, welche gemeinsam einen Obmann wählen.  
Können die Schiedsrichter sich nicht einigen, so bezeichnen die Parteien im gegenseitigen 
Einverständnis eine dritte Macht, welche den Obmann zu wählen hat. 
Können die Parteien sich auch hierüber nicht einigen, so bezeichnet jede von ihnen eine 
Macht, und der Obmann wird gemeinsam von den auf diese Weise bezeichneten Mächten 
ernannt. 
Ist das Schiedsgericht gebildet, so teilen die Parteien dem internationalen Amt ihre Absicht, 
sich an den Gerichtshof zu wenden, und die Namen der Schiedsrichter mit.  
Das Schiedsgericht tritt an dem von den Parteien bestimmten Zeitpunkt zusammen. 
Die Mitglieder des Gerichtshofes geniessen, solange sie in Tätigkeit sind und sich ausserhalb 
ihres Heimatlandes befinden, die diplomatischen Privilegien und Immunitäten.  
Art. 25. Das Schiedsgericht tagt in der Regel im Haag. 
Ausser im Notfälle kann das Schiedsgericht seinen Sitz nur mit Einwilligung der Parteien 
ändern. 
Art. 26. Das internationale Amt im Haag ist ermächtigt, seine Räumlichkeiten und seine 
Einrichtungen den Signatarmächten für die Sitzungen jedes andern besonderen 
Schiedsgerichtes zur Verfügung zu stellen. 
Dem ständigen Gerichtshof können unter den in den Reglementen festgesetzten Bedingungen 
auch Streitigkeiten zwischen Nichtsignatarmächten, sowie zwischen Signatar- und 
Nichtsignatarmächten zur Aburteilung unterbreitet werden, wenn die Parteien sich hierüber 
vertragsmässig geeinigt haben. 
Art. 27. Die Signatarmächte halten es für ihre Pflicht, im Falle ein scharfer Konflikt zwischen 
zweien oder mehreren von ihnen auszubrechen droht, die streitenden Staaten daran zu 
erinnern, dass ihnen der ständige Gerichtshof offen steht. 
Infolgedessen erklären die Vertragsmächte, dass es nur als ein Akt guter Dienste betrachtet 
werden darf, wenn sie die streitenden Parteien an die Bestimmungen der gegenwärtigen 
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Konvention erinnern und ihnen im höheren Interesse des Friedens den Rat geben, sich an den 
ständigen Gerichtshof zu wenden. 
Art. 28. Möglichst bald nach Ratifizierung dieser Konvention durch wenigstens neun Mächte 
wird im Haag ein ständiger Verwaltungsrat, bestehend aus den in dieser Stadt akkreditierten 
diplomatischen Vertretern der Signatarmächte und dem Minister des Auswärtigen der 
Niederlande als Vorsitzenden, gebildet werden. 
Dieser Rat wird mit der Errichtung und Einrichtung des internationalen Amtes beauftragt, 
welches unter seiner Leitung und Aufsicht stehen soll. 
Er wird den Mächten von der Einsetzung des Gerichtshofes Kenntnis geben und für dessen 
Installierung sorgen. 
Er erlässt sein Reglement sowie die sonstigen erforderlichen Reglemente; entscheidet alle 
Verwaltungsfragen, die sich etwa mit Bezug auf die Tätigkeit des Gerichtshofes erheben 
könnten; hat die Befugnis, die Beamten und Angestellten des internationalen Amtes zu 
ernennen, zu suspendieren, zu entlassen; setzt die Gehälter und Löhne fest und kontrolliert die 
ganze Geldwirtschaft. 
Die Anwesenheit von fünf Mitgliedern genügt zur Fassung gültiger Beschlüsse in 
geschäftsordnungsmässig berufenen Sitzungen; die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit 
gefasst. 
Der Verwaltungsrat teilt ohne Verzug den Mächten die von ihm angenommenen Reglemente 
mit; er erstattet ihnen alljährlich einen Bericht über die Arbeiten des Gerichtshofes, über die 
gesamte Verwaltung und die Ausgaben. 
Art. 29. Die Kosten des internationalen Amtes werden von den Vertragsstaaten in dem 
Verhältnis getragen, wie es für das internationale Büro des Weltpostvereins festgesetzt ist. 
Kapitel III. Das Verfahren vor dem Schiedsgericht 
Art. 30. Um die Ausdehnung des Schiedswesens zu fördern, haben die Vertragsstaaten 
folgende Regeln festgesetzt, welche auf das schiedsgerichtliche Verfahren anwendbar sind, es 
sei denn, dass die Parteien sich über andere Regeln geeinigt hätten. 
Art. 31. Die Staaten, welche übereinkommen, eine Streitigkeit schiedsrichterlich erledigen zu 
lassen, schliessen eine Spezialvereinbarung (Schiedsvertrag) ab, in welcher der 
Streitgegenstand und der Umfang der Vollmachten der Schiedsrichter klar angegeben ist. 
Diese Vereinbarung schliesst die Verpflichtung der Parteien in sich, sich in guten Treuen dem 
Schiedsspruche zu unterwerfen. 
Art. 32. Die schiedsrichterlichen Funktionen können einem einzelnen oder mehreren 
Schiedsrichtern übertragen werden, welche die Parteien nach freiem Ermessen ernennen oder 
aus der Liste der Mitglieder des durch gegenwärtige Konvention eingesetzten ständigen 
Schiedsgerichtshofes wählen. 
Wenn das Schiedsgericht nicht auf Grund einer unmittelbaren Verständigung der Parteien 
gebildet wird, so wird folgendermassen verfahren: 
Jede Partei ernennt zwei Schiedsrichter, und diese wählen gemeinsam einen Obmann. 
Können die Schiedsrichter sich hierüber nicht einigen, so wird von den Parteien in 
gegenseitigem Einverständnis eine dritte Macht bezeichnet, welche den Obmann wählt. 
Wird auch hierüber kein Einvernehmen erzielt, so wählt jede Partei eine Macht, und diese 
beiden Mächte ernennen dann zusammen den Obmann. 
Art. 33. Wenn ein Souverän oder Staatsoberhaupt Schiedsrichter ist, so wird das 
schiedsgerichtliche Verfahren von ihm bestimmt. 
Art. 34. Der Obmann ist von Rechtes wegen Vorsitzender des Schiedsgerichts. 
Wenn das Schiedsgericht keinen Obmann hat, so wählt es sich selbst einen Vorsitzenden. 
Art. 35. Stirbt ein Schiedsrichter, oder legt er sein Amt nieder, oder ist er aus irgendwelchem 
Grund verhindert, so wird er nach dem gleichen Modus ersetzt, nach welchem der zu 
Ersetzende berufen worden war. 
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Art. 36. Der Sitz des Schiedsgerichtes wird von den Parteien bestimmt. Wenn nicht, so tagt 
das Gericht im Haag. 
Der einmal festgestellte Gerichtssitz kann vom Schiedsgerichte nur im Falle höherer Gewalt 
geändert werden, es sei denn, dass die Parteien in eine Änderung einwilligen. 
Art. 37. Die Parteien sind befugt, bei dem Schiedsgerichte Bevollmächtigte oder 
Spezialagenten zu ernennen, welche als Vermittler zwischen ihnen und dem Gericht zu dienen 
haben. 
Sie können ferner Rechtsbeistände oder Anwälte zur Vertretung ihrer Rechte und Interessen 
vor dem Schiedsgericht ernennen. 
Art. 38. Die Sprachen, in denen verhandelt wird, bestimmt das Schiedsgericht. 
Art. 39. Das schiedsrichterliche Verfahren umfasst in der Regel zwei Abschnitte: die 
Untersuchung und die Verhandlung. 
Die Untersuchung oder das Vorverfahren besteht darin, dass die Vertreter der Parteien alle 
gedruckten oder geschriebenen Aktenstücke und alle Urkunden, die für die Entscheidung 
bedeutsam sind, den Mitgliedern des Gerichtes und der Gegenpartei mitteilen. Das Gericht 
bestimmt, gemäss Artikel 49, in welcher Weise und binnen 
welcher Fristen diese Mitteilung zu erfolgen hat. 
Die Verhandlung besteht in der mündlichen Entwicklung der von den Parteien geltend 
gemachten Gründe vor Gericht. 
Art. 40. Jedes von einer Partei vorgelegte Aktenstück muss auch der anderen mitgeteilt 
werden.  
Art. 41. Die Verhandlung wird vom Vorsitzenden geleitet und ist nur dann öffentlich, wenn 
ein mit Zustimmung der Parteien gefasster Gerichtsbeschluss dies anordnet. 
Über die Verhandlungen wird von Sekretären, die der Präsident ernennt, ein Protokoll geführt. 
Dieses Protokoll allein hat authentischen Charakter. 
Art. 42. Nach Schluss der Untersuchung kann das Schiedsgericht alle neuen Aktenstücke und 
Urkunden von der Verhandlung ausschliessen, welche eine Partei ohne Zustimmung der 
anderen ihm vorlegen möchte. 
Art. 43. Das Schiedsgericht ist befugt, alle neuen Aktenstücke und Urkunden in Betracht zu 
ziehen, auf welche die Vertreter der Parteien sein Augenmerk lenken. 
In diesem Fall ist das Schiedsgericht berechtigt, die Vorlage dieser Aktenstücke und 
Urkunden zu verlangen. Hiervon hat es der Gegenpartei Kenntnis zu geben. 
Art. 44. Das Schiedsgericht kann ausserdem von den Vertretern der Parteien die Vorlage aller 
Urkunden und die Erteilung aller erforderlichen Auskünfte verlangen. Wird dies abgelehnt, so 
nimmt das Schiedsgericht hiervon Vormerkung. 
Art. 45. Die Vertreter der Parteien sind berechtigt, dem Gericht mündlich alles vorzutragen, 
was sie zur Unterstützung ihrer Sache für nützlich halten. 
Art. 46. Die Parteien haben das Recht, Zwischenfragen aufzuwerfen und Prozesseinreden 
geltend zu machen. Die Entscheidungen des Schiedsgerichtes über solche Punkte sind 
endgültig und können keine weiteren Erörterungen veranlassen. 
Art. 47. Die Mitglieder des Schiedsgerichtes sind berechtigt, an die Vertreter der Parteien 
Fragen zu stellen und von ihnen die Aufklärung zweifelhafter Punkte zu verlangen. 
Weder die im Laufe der Verhandlungen gestellten Fragen noch die von den Mitgliedern des 
Schiedsgerichtes gemachten Bemerkungen dürfen als Ausdruck der Meinung des 
Schiedsgerichts im allgemeinen oder seiner Mitglieder im besondern aufgefasst werden. 
Art. 48. Das Schiedsgericht entscheidet über den Umfang seiner Kompetenz durch Auslegung 
des Schiedsvertrages und aller sonstigen einschlägigen Staatsverträge sowie durch 
Anwendung der Grundsätze des Völkerrechts. 
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Art. 49. Das Schiedsgericht erlässt die prozessleitenden Verfügungen, bestimmt die Formen 
und die Fristen, binnen welcher die Parteien ihre Schlussanträge einzureichen haben, und trifft 
alle das Beweisverfahren betreffenden Anordnungen. 
Art. 50. Nachdem die Vertreter der Parteien alle Aufklärungen gegeben und alles 
Beweismaterial zur Stütze ihrer Sache beigebracht haben, verfügt der Präsident den Schluss 
der Verhandlung. 
Art. 51. Die Beratungen des Schiedsgerichtes sind geheim. 
Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst. 
Weigert sich ein Mitglied, seine Stimme abzugeben, so muss hiervon im Protokoll 
Vormerkung genommen werden. 
Art. 52. Der mit Mehrheit gefällte Schiedsspruch soll die Entscheidungsgründe angeben. Der 
Schiedsspruch ist schriftlich auszufertigen und von sämtlichen Mitgliedern des 
Schiedsgerichtes zu unterzeichnen. 
Die in der Minderheit gebliebenen Mitglieder können bei der Unterschrift ihrer abweichenden 
Meinung Erwähnung tun. 
Art. 53. Der Schiedsspruch wird in öffentlicher Sitzung in Gegenwart oder nach 
ordnungsmässiger Vorladung der Parteivertreter verkündigt. 
Art. 54. Der ordnungsmässig verkündete und den Vertretern der streitenden Parteien 
mitgeteilte Schiedsspruch entscheidet den Streit endgültig und ohne Berufung.  
Art. 55. Die Parteien können sich im Schiedsvertrag vorbehalten, eventuell die Revision des 
Schiedsspruches zu verlangen. 
Der Antrag muss, anderweitige Vereinbarung vorbehalten, an das Schiedsgericht gestellt 
werden, das den Spruch gefällt hat. Er kann nur begründet werden mit der Entdeckung einer 
neuen Tatsache, die bei Schluss der Verhandlung dem Schiedsgericht und dem Antragsteller 
unbekannt war, und welche derart ist, dass sie auf das Urteil einen entscheidenden Einfluss 
hätte ausüben müssen. 
Das Revisionsverfahren kann nur durch einen Beschluss des Schiedsgerichts eröffnet werden, 
welcher ausdrücklich feststellt: das Vorhandensein der neuen Tatsache, dass sie den im ersten 
Absatz bezeichneten Charakter trägt, und dass demgemäss der Revisionsantrag begründet ist. 
Der Schiedsvertrag setzt die Frist fest, innert welcher das Revisionsbegehren einzureichen ist. 
Art. 56. Der Schiedsspruch ist nur für die Parteien bindend, welche den Schiedsvertrag 
geschlossen haben. 
Wenn es gilt, eine Konvention auszulegen, an welcher noch andere Mächte als die 
Streitparteien beteiligt sind, so teilen letztere jenen Mächten den abgeschlossenen 
Schiedsvertrag mit. Jeder der Vertragsstaaten hat das Recht, an dem Prozess als Intervenient 
teilzunehmen. Wenn einer oder mehrere von ihnen von diesem Rechte Gebrauch machen, so 
wird das Urteil auch für sie bindend.  
Art. 57.  Jede Partei trägt ihre eigenen Kosten und einen gleichen Teil der Gerichtskosten. 
Allgemeine Bestimmungen 
Art. 58. Die gegenwärtige Konvention soll sobald als möglich ratifiziert werden. 
Die Ratifikationsurkunden sollen im Haag hinterlegt werden. 
Über die Hinterlegung der Ratifikationsurkunden ist ein Protokoll aufzunehmen, wovon eine 
authentische Abschrift allen Mächten, welche an der internationalen Friedenskonferenz im 
Haag vertreten waren, auf diplomatischem Wege mitgeteilt werden wird. 
Art. 59. Die Nichtsignatarmächte, welche an der internationalen Friedenskonferenz vertreten 
waren, können der gegenwärtigen Konvention beitreten. Zu diesem Zwecke haben sie ihren 
Beitritt den Vertragsmächten in der Weise zur Kenntnis zu bringen, dass sie eine schriftliche 
Mitteilung an die Regierung der Niederlande richten, welche sie allen andern 
Vertragsmächten zugehen lässt. 
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Art. 60. Die Bedingungen, unter welchen die an der internationalen Friedenskonferenz nicht 
vertretenen Mächte der gegenwärtigen Konvention beitreten können, werden durch eine 
weitere Vereinbarung zwischen den Vertragsmächten festgesetzt werden. 
Art. 61. (1) Wenn eine der hohen vertragschliessenden Parteien diese Konvention kündigen 
sollte, so wird diese erst ein Jahr nach der schriftlich an die Regierung der Niederlande und 
durch diese unmittelbar darauf an alle andern Vertragsmächte ergangenen Mitteilung ausser 
Kraft treten. 
(2) Diese Kündigung wird ihre Wirkung nur gegenüber derjenigen Macht äussern, von 
welcher sie ausgegangen ist. 
 
Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten die gegenwärtige Konvention unterzeichnet 
und mit ihren Siegeln versehen. 
Ausgefertigt am neunundzwanzigsten Juli eintausendachthundertneunundneunzig in Den 
Haag, und zwar in einem einzigen Exemplar, welches im Archiv der Regierung der 
Niederlande verwahrt bleiben wird und wovon authentische Abschriften den Vertragsmächten 
auf diplomatischem Wege zugestellt werden sollen. 
(Es folgen die Unterschriften) 
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39. Völkerbundssatzung vom 28.06.1919 
(www.hdg.de) 

 
Die Völkerbundssatzung ist Bestandteil des Friedensvertrags von Versailles zwischen den 
USA, dem Britischen Reich, Frankreich, Italien, Japan, Belgien, Bolivien, Brasilien, Kuba, 
Ekuador, Griechenland, Guatemala, Haiti, Hedschas, Honduras, Liberia, Nikaragua, Panama, 
Peru, Polen, Portugal, Rumänien, dem serbisch-kroatisch-slowenischen Staat, Siam, der 
Tschechoslowakei und Uruguay einerseits und Deutschland anderseits vom 28.06.1919  
 
Versailles, 28. Juni 1919  
In der Erwägung, daß es zur Förderung der Zusammenarbeit der Nationen und zur 
Gewährleistung von Frieden und Sicherheit zwischen ihnen darauf ankommt,  
gewisse Verpflichtungen einzugehen, nicht zum Kriege zu schreiten, in aller Öffentlichkeit 
auf Gerechtigkeit und Ehre beruhende Beziehungen zwischen den Völkern zu pflegen,  
die von nun an als Regel für das tatsächliche Verhalten der Regierungen anerkannten 
Vorschriften des Völkerrechts genau zu beobachten,  
die Gerechtigkeit herrschen zu lassen und alle vertragsmäßigen Verpflichtungen in den 
gegenseitigen Beziehungen der organisierten Völker gewissenhaft zu beobachten,  
nehmen die hohen vertragsschließenden Teile die folgende Satzung an, die den Völkerbund 
stiftet.  
Artikel 1. Der Völkerbund umfaßt als ursprüngliche Mitglieder diejenigen unterzeichneten 
Mächte, deren Namen in der Anlage der gegenwärtigen Satzung aufgeführt sind, sowie 
diejenigen gleichfalls in der Anlage bezeichneten Staaten, die der gegenwärtigen Satzung 
ohne jeden Vorbehalt durch eine im Sekretariat innerhalb zweier Monate nach Inkrafttreten 
der Satzung niederzulegende Erklärung beitreten. Der Beitritt ist allen anderen Mitgliedern 
des Bundes mitzuteilen.  
Alle sich selbst verwaltenden Staaten, Dominien oder Kolonien, die nicht in der Anlage 
aufgeführt sind, können Mitglieder des Bundes werden, wenn ihrer Zulassung durch zwei 
Drittel der Bundesversammlung zugestimmt wird, vorausgesetzt, daß sie wirksame Gewähr 
für ihre Absicht geben, ernsthaft ihre internationalen Verpflichtungen einzuhalten, und die 
Bundessatzung hinsichtlich Ihrer Streitkräfte und ihrer Rüstungen zu Lande, zur See und in 
der Luft annehmen.  
Jedes Mitglied des Bundes kann mit einer zweijährigen Kündigungsfrist aus dem Bunde 
austreten, sofern es im Augenblick des Rücktritts alle seine internationalen Verpflichtungen 
mit Einschluß derjenigen, die sich aus den gegenwärtigen Satzungen ergeben, erfüllt hat.  
Artikel 2. Die Tätigkeit des Bundes, wie sie in der gegenwärtigen Satzung festgelegt ist, wird 
ausgeübt durch eine Bundesversammlung und durch einen Rat, denen ein ständiges 
Sekretariat zur Seite tritt.  
Artikel 3. Die Bundesversammlung setzt sich zusammen aus Vertretern der Bundesmitglieder. 
Sie tagt in bestimmten Zeiträumen oder auch zu jedem anderen Zeitpunkt, wenn die 
Umstände es erfordern, am Sitze des Bundes oder an einem besonders zu bezeichnenden Ort.  
Die Versammlung befaßt sich mit allen Angelegenheiten, die zur Zuständigkeit des Bundes 
gehören oder den Frieden der Welt berühren.  
Jedes Mitglied des Bundes besitzt nur eine Stimme und darf auch nicht mehr als drei Vertreter 
in der Versammlung haben.  
Artikel 4. Der Rat setzt sich zusammen aus Vertretern der alliierten und assoziierten 
Hauptmächte sowie aus Vertretern von vier anderen Mitgliedern des Bundes. Diese vier 
Mitglieder des Bundes werden von der Versammlung nach freiem Ermessen und für eine von 
ihr beliebig zu bestimmende Zeit gewählt. Bis zu der ersten Wahl durch den Bund sind die 
Vertreter Belgiens, Brasiliens, Spaniens und Griechenlands Mitglieder des Rates.  
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Mit Zustimmung der Mehrheit der Versammlung kann der Rat Mitglieder des Bundes 
bezeichnen, denen von da ab eine dauernde Vertretung im Rate zukommt; mit gleicher 
Zustimmung kann der Rat die Zahl der Mitglieder des Bundes erhöhen, die von der 
Versammlung zur Vertretung im Rate zu wählen sind.  
Der Rat versammelt sich, sooft die Umstände es erfordern, jedoch mindestens einmal im 
Jahre, am Sitze des Bundes oder an einem anderen dafür zu bezeichnenden Ort.  
Der Rat befaßt sich mit allen Fragen, die zu der Zuständigkeit des Bundes gehören oder den 
Frieden der Welt berühren.  
Jedes Mitglied des Bundes, das nicht im Rate vertreten ist, soll aufgefordert werden, einen 
Vertreter zu entsenden, wenn eine Frage auf der Tagesordnung des Rates steht, die seine 
Interessen besonders berührt.  
Jedes im Rate vertretene Bundesmitglied hat nur eine Stimme und nur einen Vertreter.  
Artikel 5. Soweit nicht in der gegenwärtigen Satzung oder in den Bestimmungen des 
gegenwärtigen Vertrages etwas anderes ausdrücklich bestimmt ist, werden die 
Entscheidungen der Bundesversammlung oder des Rates mit Einstimmigkeit der bei der 
Sitzung vertretenen Bundesmitglieder getroffen.  
Alle Fragen des Verfahrens, die sich bei den Sitzungen der Bundesversammlung oder des 
Rates ergeben, mit Einschluß der Bezeichnung der für einzelne Punkte eingesetzten 
Untersuchungsausschüsse, werden durch die Versammlung oder durch den Rat geregelt und 
durch Stimmenmehrheit der bei der Sitzung vertretenen Bundesmitglieder entschieden.  
Die erste Tagung der Versammlung und die erste Tagung des Rates wird durch den 
Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika berufen.  
Artikel 6. Das ständige Sekretariat wird am Sitze des Bundes errichtet. Es umfaßt einen 
Generalsekretär sowie die erforderlichen Sekretäre nebst Personal.  
Der erste Generalsekretär wird in der Anlage benannt. Für die Folge wird der Generalsekretär 
von dem Rat mit Zustimmung der Mehrheit der Bundesversammlung ernannt.  
Die Sekretäre und das Personal des Sekretariats werden von dem Generalsekretär mit 
Zustimmung des Rates ernannt. 
Der Generalsekretär des Bundes nimmt als solcher an allen Sitzungen der Versammlung und 
des Rates teil.  
Die Ausgaben des Sekretariats werden von den Mitgliedern des Bundes nach dem Verhältnis 
getragen, das für das Internationale Büro des Weltpostvereins besteht.  
Artikel 7. Der Sitz des Bundes ist Genf.  
Der Rat kann jederzeit die Errichtung an einem anderen Orte bestimmen.  
Alle Ämter des Bundes oder der damit zusammenhängenden Dienststellen mit Einschluß des 
Sekretariats sind in gleicher Weise Männern und Frauen zugänglich.  
Die Vertreter der Bundesmitglieder und die Beamten des Bundes genießen, solange sie sich in 
Ausübung Ihrer Bundesfunktionen befinden, die Vorrechte und die Immunität der 
Diplomaten.  
Die von dem Bunde oder seinen Beamten oder bei seinen Sitzungen benutzten Gebäude und 
Grundstücke sind unverletzlich.  
Artikel 8. Die Mitglieder des Bundes erkennen an, daß die Aufrechterhaltung des Friedens es 
nötig macht, die nationalen Rüstungen auf das Mindestmaß herabzusetzen, das nicht der 
nationalen Sicherheit und mit der Durchführung der durch ein gemeinsames Handeln 
auferlegten internationalen Verpflichtungen vereinbar ist.  
Der Rat bereitet unter Berücksichtigung der geographischen Lage und der besonderen 
Umstände jedes Staates die Pläne für diese Abrüstung zum Zweck einer Prüfung und 
Entscheidung durch die verschiedenen Regierungen vor.  
Diese Pläne müssen von neuem geprüft und (soweit erforderlich) mindestens alle 10 Jahre 
revidiert werden. 
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Die derart festgesetzte Grenze für die Rüstungen darf nach Ihrer Annahme durch die 
verschiedenen Regierungen nicht ohne Zustimmung des Rates überschritten werden.  
Da nach Ansicht der Bundesmitglieder die Privatherstellung von Munition und Kriegsgerät 
schweren Bedenken unterliegt, beauftragen sie den Rat, Mittel ins Auge zu fassen, wodurch 
den Unzuträglichkeiten einer solchen Herstellung vorgebeugt werden kann; dabei ist den 
Bedürfnissen der Bundesmitglieder Rechnung zu tragen, die nicht selbst in der Lage sind, die 
für Ihre Sicherheit erforderlichen Mengen an Munition und Kriegsgerät herzustellen.  
Die Bundesmitglieder verpflichten sich zum offenen und vollständigen Austausch aller 
Nachrichten über den Stand ihrer Rüstungen, über ihre Heeres-, Flotten- und 
Luftflottenprogramme und über die Lage ihrer Kriegsindustrie.  
Artikel 9. Eine ständige Kommission wird eingerichtet, um dem Rat Gutachten über die 
Ausführung der Bestimmungen der Artikel 1 und 8 und Oberhaupt über Heeres-, Flotten- und 
Luftflottenfragen zu erstatten.  
Artikel 10. Die Bundesmitglieder verpflichten sich, die territoriale Unversehrtheit und die 
gegenwärtige politische Unabhängigkeit aller Bundesmitglieder zu achten und gegen jeden 
Angriff von außen her zu wahren. Im Fall eines Angriffs, der Bedrohung mit einem Angriff 
oder einer Angriffsgefahr trifft der Rat die zur Durchführung dieser Verpflichtung geeigneten 
Sicherheitsmaßnahmen.  
Artikel 11. Es wird hierdurch ausdrücklich erklärt, daß jeder Krieg oder jede Kriegsdrohung, 
möge dadurch eins der Bundesmitglieder unmittelbar bedroht werden oder nicht, den ganzen 
Bund angeht und daß dieser alle Maßregeln zur wirksamen Erhaltung des Völkerfriedens 
treffen muß. In diesem Fall hat der Generalsekretär unverzüglich auf Antrag eines jeden der 
Bundesmitglieder den Rat zu berufen.  
Es wird ferner erklärt, daß jedes Bundesmitglied das Recht hat, in freundschaftlicher Weise 
die Aufmerksamkeit der Bundesversammlung oder des Rates auf jeden Umstand zu lenken, 
der die internationalen Beziehungen beeinflußt und in der Folge den Frieden oder das gute 
Einvernehmen unter den Nationen, von denen der Frieden abhängt, bedrohen kann.  
Artikel 12. Alle Mitglieder kommen überein, alle etwa zwischen ihnen entstehenden 
Streitfälle, die zum Bruch führen könnten, dem Schiedsgerichtsverfahren oder einer 
Untersuchung durch den Rat zu unterbreiten. Sie vereinbaren ferner, in keinem Fall vor 
Ablauf einer Frist von drei Monaten nach Fällung des Schiedsspruchs oder Erstattung des 
Berichts den Rates zum Kriege zu schreiten.  
In allen in diesem Artikel vorgesehenen Fällen soll der Schiedsspruch in einem angemessenen 
Zeitraum ergehen und der Bericht des Rates innerhalb von sechs Monaten nach dem Tage 
erstattet werden, an dem er mit dem Streitfall befaßt worden ist.  
Artikel 13. Die Bundesmitglieder kommen überein, wenn sich zwischen ihnen eine Streitfrage 
erhebt, die zwar nach ihrer Ansicht eine schiedsgerichtliche Lösung zuläßt, sich aber nicht in 
befriedigender Weise auf diplomatischem Wege regeln läßt, die gesamte Frage dem 
Schiedsverfahren zu überweisen.  
Zu denjenigen Streitpunkten, die sich im allgemeinen für ein Schiedsverfahren eignen, 
gehören Streitfragen, die sich auf die Auslegung eines Vertrags, auf alle Fragen des 
Völkerrechts, auf alle tatsächlichen Verhältnisse, deren Eintreten den Bruch einer 
internationalen Verpflichtung bilden würde, oder auf Umfang und Art der Wiedergutmachung 
für einen solchen Bruch beziehen.  
Das Schiedsgericht, dem die Streitfrage unterbreitet wird, unterliegt der Wahl der Parteien 
oder der Festsetzung durch frühere Verträge.  
Die Bundesmitglieder kommen überein, den erlassenen Schiedsspruch ehrlich und treu 
auszufahren und gegen kein Mitglied des Bundes, das sich nach ihm richtet, zum Kriege zu 
schreiten. Im Falle der Nichtausführung des Spruches schlägt der Rat die zur Sicherung seiner 
Durchführung geeigneten Maßnahmen vor.  
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Artikel 14. Der Rat stellt einen Plan zur Errichtung eines ständigen internationalen 
Gerichtshofs auf und unterbreitet ihn den Bundesmitgliedern. Dieser Gerichtshof ist zuständig 
für alle Streitfälle internationalen Charakters, die ihm von den Parteien unterbreitet werden. 
Er gibt ferner Gutachten ab über jede Streitfrage oder jeden Punkt, mit dem der Rat oder die 
Bundesversammlung ihn befaßt.  
Artikel 15. Wenn sich zwischen den Bundesmitgliedern eine Streitfrage erhebt, die einen 
Bruch herbeiführen könnte, und die nach der Bestimmung des Artikel 13 nicht der 
Schiedsgerichtsbarkeit unterliegt, so kommen die Bundesmitglieder überein, die Frage vor 
den Rat zu bringen. Zu diesem Zwecke genügt es, wenn eine von den Parteien dem 
Generalsekretär von der Streitfrage Mitteilung macht. Dieser trifft alle Maßnahmen zu einer 
umfassenden Untersuchung und Prüfung.  
Ohne den geringsten Verzug messen ihm die Parteien die Darlegung ihres Streitfalles mit 
allen bestimmten Tatsachen und Beweisstücken zustellen. Der Rat kann ihre sofortige 
Veröffentlichung anordnen.  
Der Rat bemüht sich, die Streitfrage zu regeln. Gelingt dies, so veröffentlicht er, soweit er 
dies für nützlich hält, eine Darstellung des Tatbestandes, der entsprechenden Auslegungen 
und den Wortlaut des Ausgleichs. Kann die Streitfrage nicht ausgeglichen werden, so verfaßt 
und veröffentlicht der Rat einen einstimmig oder mit Stimmenmehrheit zustande 
gekommenen Bericht, worin die Umstände der Streitfrage sowie die von ihm als gerecht und 
für den Ausgleich am zweckmäßigsten erachteten Lösungen darzulegen sind.  
Jedes Bundesmitglied, das bei dem Rat vertreten ist, kann gleichfalls eine Darstellung des 
Tatbestandes, der Streitfrage sowie seine eigenen Anträge veröffentlichen. Wird der Bericht 
des Rates einstimmig angenommen, wobei die Stimmen der Vertreter der Parteien nicht 
angerechnet werden, so verpflichten sich die Bundesmitglieder, mit keiner Partei, die sich den 
Vorschlägen des Berichtes fügt, Krieg zu führen.  
Wird der Bericht des Rates nicht von allen Mitgliedern angenommen, die nicht Partei sind, so 
behalten sich die Bundesmitglieder das Recht vor, diejenigen Maßnahmen zu treffen, die 
ihnen für die Aufrechterhaltung von Recht und Gerechtigkeit erforderlich erscheinen.  
Wenn eine der Parteien behauptet und der Rat anerkennt, daß der Streit sich auf eine Frage 
bezieht, die nach dem Völkerrecht ausschließlich dem eigenen Ermessen dieser Partei 
überlassen ist, so hat dies der Rat in einem Bericht festzustellen, jedoch keine Lösungen 
vorzuschlagen.  
Der Rat kann alle in diesem Artikel vorgesehenen Fälle vor die Bundesversammlung bringen. 
Die Versammlung muß sich gleichfalls mit der Streitfrage auf den Antrag einer der Parteien 
befassen; der Antrag muß binnen 14 Tagen gestellt werden, nachdem die Streitfrage dem Rate 
unterbreitet worden ist.  
In allen Fällen, die der Versammlung unterbreitet werden, finden die Bestimmungen dieses 
Artikels und des Artikel 12 über die Tätigkeit und die Machtbefugnis des Rates entsprechende 
Anwendung. Es besteht Einverständnis darüber, daß ein Bericht, der von der Versammlung 
mit Zustimmung der im Rate vertretenen Bundesmitglieder und der Mehrheit der anderen 
Bundesmitglieder mit Ausnahme der Vertreter der Parteien abgefaßt worden ist, dieselbe 
Bedeutung hat wie ein Bericht des Rates, dem alle Mitglieder, mit Ausnahme der Vertreter 
der Parteien, zustimmen.  
Artikel 16. Wenn ein Bundesmitglied unter Verletzung der durch die Artikel 12, 13 oder 15 
übernommenen Verpflichtungen zum Kriege schreitet, so wird es ohne weiteres so angesehen, 
als hätte es eine kriegerische Handlung gegen alle anderen Bundesmitglieder begangen. Diese 
verpflichten sich, unverzüglich mit ihm alle Handels- und finanziellen Beziehungen 
abzubrechen, ihren Staatsangehörigen jeden Verkehr mit den Angehörigen des 
vertragsbrüchigen Staates zu verbieten und alle finanziellen, Handels- oder persönlichen 
Verbindungen zwischen den Angehörigen dieses Staates und denjenigen jedes anderen 
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Staates abzubrechen, gleichviel, ob er dem Bunde angehört oder nicht.  
In diesem Falle ist der Rat verpflichtet, den verschiedenen beteiligten Staaten vorzuschlagen, 
mit welchen Land-, See- oder Luftstreitkräften die Mitglieder des Bundes für ihr Teil zu der 
bewaffneten Macht beizutragen haben, die zur Wahrung der Bundespflichten bestimmt ist.  
Die Bundesmitglieder kommen ferner überein, sich bei der Ausführung der auf Grund dieses 
Artikel zu ergreifenden wirtschaftlichen und finanziellen Maßnahmen wechselseitig zu 
unterstützen, um die daraus etwa entstehenden Verluste und Unzuträglichkeiten auf das 
Mindestmaß zu beschränken. Sie unterstützen sich ferner gegenseitig, um den von dem 
vertragsbrüchigen Staat gegen einen von ihnen gerichteten besonderen Maßnahmen 
entgegenzutreten. Sie veranlassen das Erforderliche, um den Streitkräften jedes 
Bundesmitglieds, die zum Schutz der Bundespflichten zusammenwirken, den Durchzug durch 
ihr Gebiet zu erleichtern.  
Jedes Bundesmitglied, das sich der Verletzung einer aus dieser Satzung sich ergebenden 
Verpflichtung schuldig macht, kann von dem Bunde ausgeschlossen werden. Der Ausschluß 
erfolgt durch Abstimmung aller anderen im Rate vertretenen Bundesmitglieder.  
Artikel 17. Bei Streitigkeiten zwischen einem Mitglied des Bundes und einem Nichtmitglied 
oder zwischen Staaten, von denen keiner Mitglied des Bundes ist, soll der Staat oder die 
Staaten, die dem Bunde nicht angehören, aufgefordert werden, zur Beilegung des Streitfalles 
sich den Verpflichtungen zu unterziehen, die den Bundesmitgliedern obliegen, und zwar unter 
Bedingungen, die der Rat für angemessen erachtet. Wird diese Aufforderung angenommen, so 
finden die Artikel 12 bis 16 mit den vom Rate für erforderlich erachteten Änderungen 
Anwendung.  
Sofort nach der Absendung dieser Aufforderung tritt der Rat in die Prüfung der näheren 
Umstände des Streitfalles ein und macht die dafür am besten und wirksamsten erscheinenden 
Vorschläge.  
Lehnt der Staat, an den die Aufforderung gerichtet wird, es ab, zum Zwecke der Beilegung 
des Streitfalls sich den Verpflichtungen der Bundesmitglieder zu unterziehen, und schreitet er 
gegen ein Bundesmitglied zum Kriege, so finden die Bestimmungen des Artikel 16 auf ihn 
Anwendung.  
Weigern sich beide Parteien, an die die Aufforderung gerichtet ist, sich den Verpflichtungen 
eines Bundesmitglieds zum Zwecke der Beilegung des Streitfalles zu unterziehen, so kann der 
Rat alle Maßnahmen treffen und alle Vorschläge machen, die zur Verhütung von 
Feindseligkeiten und zur Beilegung des Streites geeignet sind.  
Artikel 18. Alle Verträge oder internationalen Vereinbarungen, die in Zukunft von einem 
Bundesmitglied geschlossen werden, sind unverzüglich von dem Sekretariat einzutragen und 
sobald als möglich zu veröffentlichen. Kein solcher Vertrag oder keine solche internationale 
Abmachung ist verbindlich, bevor die Eintragung erfolgt ist.  
Artikel 19. Die Versammlung kann von Zeit zu Zeit die Bundesmitglieder auffordern, 
Verträge, deren Anwendung nicht mehr in Frage kommt, sowie internationale Verhältnisse, 
deren Aufrechterhaltung den Weltfrieden gefährden könnte, einer Nachprüfung zu 
unterziehen.  
Artikel 20. Die Bundesmitglieder erkennen jeder für sein Teil an, daß die gegenwärtige 
Satzung alle gegenseitigem Verpflichtungen oder Verständigungen aufhebt, die mit den in ihr 
enthaltenen Bestimmungen unvereinbar sind; sie verpflichten sich feierlich, in Zukunft keine 
solchen Verträge mehr zu schließen.  
Hat ein Mitglied vor seinem Eintritt in den Bund Verpflichtungen übernommen, die mit den 
Bestimmungen der Satzung unvereinbar sind, so muß es sofort das Erforderliche veranlassen, 
um sich von diesen Verpflichtungen zu befreien.  
Artikel 21. Internationale Vereinbarungen, wie Schiedsgerichtsverträge, und Verständigungen 
über bestimmte Gebiete, wie die Monroe-Doktrin, die der Aufrechterhaltung des Friedens 
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dienen, werden nicht als unvereinbar mit den Bestimmungen der gegenwärtigen Satzung 
betrachtet.  
Artikel 22. Auf die Kolonien und Gebiete, die infolge des Krieges aufgehört haben, unter der 
Souveränität der Staaten zu stehen, die sie vorher beherrschten, und die von Völkern bewohnt 
sind, die noch nicht imstande sind, sich unter den besonders schwierigen Verhältnissen der 
modernen Welt selbst zu leiten, finden nachstehende Grundsätze Anwendung. Das 
Wohlergehen und die Entwicklung dieser Völker bilden eine heilige Aufgabe der Zivilisation, 
und es erscheint zweckmäßig, in diese Satzung Sicherheiten für die Erfüllung dieser Aufgabe 
aufzunehmen.  
Der beste Weg, diesen Grundsatz praktisch zu verwirklichen, ist die Übertragung der 
Vormundschaft über diese Völker an die fortgeschrittenen Nationen, die auf Grund ihrer 
Hilfsmittel, ihrer Erfahrung oder ihrer geographischen Lage am besten imstande und bereit 
sind, eine solche Verantwortung auf sich zu nehmen: diese Vormundschaft hätten sie als 
Mandatare des Bundes und in dessen Namen zu führen. Die Art des Mandates muß sich nach 
dem Maße der Entwicklung des Volkes, der geographischen Lage seines Gebiets, seinen 
wirtschaftlichen Bedingungen und nach allen sonstigen entsprechenden Umständen richten.  
Gewisse Gemeinwesen, die ehemals zum Türkischen Reiche gehörten, haben einen solchen 
Grad der Entwicklung erreicht, daß ihr Dasein als unabhängige Nationen vorläufig anerkannt 
werden kann, unter der Bedingung, daß die Ratschläge und die Unterstützung eines 
Mandatars ihrer Verwaltung bis zu dem Zeitpunkt zur Seite stehen, wo sie imstande sind, sich 
selbst zu leiten. Bei der Wahl des Mandatars sind die Wünsche dieser Gemeinwesen in erster 
Linie zu berücksichtigen.  
Der Grad der Entwicklung, in dem sich andere Völker, insbesondere diejenigen Mittelafrikas, 
befinden, erfordert, daß der Mandatar dort die Verwaltung des Gebiets unter Bedingungen 
übernimmt, die das Aufhören von Mißbräuchen, wie Sklaven-, Waffen- und Alkoholhandel, 
gewährleisten und zugleich die Freiheit des Gewissens und der Religion verbergen, ohne 
andere als die durch die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sittlichkeit 
gebotenen Einschränkungen. Dabei ist die Errichtung von Festungen oder von Heeres- oder 
Flottenstützpunkten, sowie die militärische Ausbildung der Eingeborenen, soweit sie nicht für 
Polizeidienste oder für die Verteidigung des Gebiets erforderlich ist, zu verbieten. Auch sind 
den anderen Mitgliedern des Bundes gleiche Möglichkeiten für Handel und Gewerbe zu 
gewährleisten.  
Endlich gibt es Gebiete, wie das südwestliche Afrika und gewisse Inseln im australischen 
Stillen Ozean, die infolge der geringen Dichtigkeit ihrer Bevölkerung, ihrer beschränkten 
Ausdehnung, ihrer Entfernung von den Mittelpunkten der Zivilisation und ihres 
geographischen Zusammenhangs mit den beauftragten Staaten oder infolge anderer Umstände 
am besten nach den Gesetzen des Mandatars und als Integrierender Bestandteil dieses Staates, 
vorbehaltlich der vorstehend im Interesse der eingeborenen Bevölkerung vorgesehenen 
Schutzmaßnahmen, verwaltet werden.  
In allen Fällen hat der Mandatar dem Rat einen jährlichen Bericht über die seiner Fürsorge 
übertragenen Gebiete vorzulegen.  
Wenn der Umfang an Machtbefugnis, Aufsicht oder Verwaltung, der dem Mandatar zusteht, 
nicht Gegenstand eines früheren Übereinkommens zwischen den Bundesmitgliedern bildet, 
wird darüber von dem Rat besondere Bestimmung getroffen.  
Eine ständige Kommission erhält die Aufgabe, die Jahresberichte der Mandatare 
entgegenzunehmen und zu prüfen, sowie dem Rate in allen bei der Ausführung der 
Mandatsverpflichtungen angehenden Fragen sein Gutachten zu erstatten.  
Artikel 23. Unter Vorbehalt und in Gemäßheit der Bestimmungen der gegenwärtig 
bestehenden oder in Zukunft zu schließenden internationalen Vereinbarungen werden die 
Bundesmitglieder  
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a)  sich bemühen, für Männer, Frauen und Kinder in ihren eigenen Gebieten sowie in 
allen Ländern, auf die sich ihre Handels- und Gewerbebeziehungen erstrecken, angemessene 
und menschliche Arbeitsbedingungen herzustellen und aufrechtzuerhalten, auch zu diesem 
Zweck die erforderlichen internationalen Organisationen einzurichten und zu unterhalten;  
b)  der eingeborenen Bevölkerung der ihrer Verwaltung anvertrauten Gebiete eine 
angemessene Behandlung gewährleisten;  
c)  dem Bunde die allgemeine Überwachung der Verträge über den Mädchen- und 
Kinderhandel sowie über den Handel mit Opium und anderen schädlichen Waren übertragen;  
d)  dem Bunde die allgemeine Überwachung des Waffen- und Munitionshandels mit 
denjenigen Ländern übertragen, wo die Überwachung dieses Handels im allgemeinen 
Interesse erforderlich ist;  
e)  die notwendigen Bestimmungen treffen, um die Freiheit des Verkehrs und der 
Durchfuhr sowie eine angemessene Behandlung des Handels aller Bundesmitglieder zu 
sichern und aufrechtzuerhalten, und zwar unter Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse 
der im Kriege 1914 bis 1918 verwüsteten Gegenden;  
f)  internationale Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Krankheiten treffen.  
Artikel 24. Alle bereits früher durch Kollektivverträge errichteten internationalen Büros 
treten, vorbehaltlich der Zustimmung der Vertragsparteien, unter die Leitung des Bundes. 
Alle sonstigen internationalen Büros und alle Kommissionen zur Regelung von 
Angelegenheiten internationalen Interesses, die künftig geschaffen werden, werden der 
Autorität des Bundes unterstellt sein.  
Für alle Fragen von internationalem Interesse, die durch allgemeine Verträge geregelt, aber 
nicht der Überwachung durch internationale Kommissionen oder Büros unterworfen sind, hat 
das Bundessekretariat auf Verlangen der Vertragsparteien und mit Zustimmung des Rates alle 
geeigneten Nachrichten zu sammeln und zu verteilen, sowie dabei jede erforderliche oder 
erwünschte Unterstützung zu gewähren.  
Der Rat kann entscheiden, daß die Ausgaben der Büros oder Kommissionen, die unter die 
Leitung des Bundes treten, in die Ausgaben des Sekretariats einbezogen werden.  
Artikel 25. Die Bundesmitglieder verpflichten sich, die Einrichtung und das 
Zusammenarbeiten gebührend autorisierter freiwilliger nationaler Rote-Kreuz-
Organisationen, welche die Verbesserung der Gesundheit, die Vorbeugung von Krankheiten 
und die Linderung der Leiden der Welt zur Aufgabe haben, anzuregen und zu fördern.  
Artikel 26. Abänderungen der vorliegenden Satzung treten in Kraft, nachdem sie von den 
Bundesmitgliedern, aus deren Vertretern der Rat besteht, und der Mehrheit derjenigen 
Mitglieder, deren Vertreter die Versammlung bilden, ratifiziert worden sind.  
Jedem Bundesmitglied steht es frei, Abänderungen der Satzung abzulehnen; in diesem Falle 
hört seine Zugehörigkeit zum Bunde auf.  
Anlage  
Ursprüngliche Mitglieder des Völkerbundes, die den Friedensvertrag unterzeichnet haben:  
 ...
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40. Vertrag vom 27.08.1928 über die Ächtung des Krieges (sog. Kellogg-Briand-Pakt) 
(RGBI. 1929 II 97) 

 

 
(Die Vertragsparteien) 
tief durchdrungen von ihrer erhabenen Pflicht, die Wohlfahrt der Menschheit zu fördern, 
in der Überzeugung, daß die Zeit gekommen ist, einen offenen Verzicht auf den Krieg als 
Werkzeug nationaler Politik auszusprechen, um die jetzt zwischen ihren Völkern bestehenden 
friedlichen und freundschaftlichen Beziehungen dauernd aufrechtzuerhalten, 
in der Überzeugung, daß jede Veränderung in ihren gegenseitigen Beziehungen nur durch 
friedliche Mittel angestrebt werden und nur das Ergebnis eines friedlichen und geordneten 
Verfahrens sein sollte, und daß jede Signatarmacht, die in Zukunft danach strebt, ihre 
nationalen Interessen dadurch zu fördern, daß sie zum Kriege schreitet, dadurch der Vorteile, 
die dieser Vertrag gewährt, verlustig erklärt werden sollte, 
in der Hoffnung, daß, durch ihr Beispiel ermutigt, alle anderen Nationen der Welt sich diesem 
im Interesse der Menschheit gelegenen Bestreben anschließen werden und durch ihren Beitritt 
zu diesem Vertrage, sobald er in Kraft tritt, ihre Völker an seinen segensreichen Bestimmun-
gen teilnehmen lassen werden, und daß sich so die zivilisierten Nationen der Welt in dem 
gemeinsamen Verzicht auf den Krieg als Werkzeug ihrer nationalen Politik zusammenfinden 
werden, 
haben beschlossen, einen Vertrag zu schließen, und zu diesem Zweck zu ihren 
Bevollmächtigten ernannt: 
(es folgen die Namen der Bevollmächtigten) 
die nach Austausch ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Vollmachten die folgenden 
Artikel vereinbart haben: 
Art. I.  Die Hohen Vertragschließenden Parteien erklären feierlich im Namen ihrer 
Völker, daß sie den Krieg als Mittel für die Lösung internationaler Streitfälle verurteilen und 
auf ihn als Werkzeug nationaler Politik in ihren gegenseitigen Beziehungen verzichten. 
Art. II. Die Hohen Vertragschließenden Parteien vereinbaren, daß, die Regelung und 
Entscheidung aller Streitigkeiten oder Konflikte, die zwischen ihnen entstehen könnten, 
welcher Art oder welchen Ursprungs sie auch sein mögen, niemals anders als durch friedliche 
Mittel angestrebt werden soll. 
Art. III. (1) Dieser Vertrag soll durch die in der Präambel genannten Hohen Ver-
tragschließenden Parteien gemäß den Vorschriften ihrer Verfassungen ratifiziert werden und 
soll zwischen ihnen in Kraft treten, sobald alle Ratifikationsurkunden in Washington 
hinterlegt worden sind. 
(2) Dieser Vertrag soll, nachdem er gemäß dem vorhergehenden Absatz in Kraft getreten 
ist, solange als notwendig für den Beitritt aller anderen Mächte der Welt offenstehen. Jede 
Urkunde über den Beitritt einer Macht soll in Washington hinterlegt werden, und der Vertrag 
soll sofort nach der Hinterlegung zwischen der so beigetretenen Macht und den anderen an 
ihm beteiligten Mächten in Kraft treten. 
(3) Die Regierung der Vereinigten Staaten ist verpflichtet, jeder in der Präambel 
genannten und jeder später diesem Vertrage beitretenden Regierung eine beglaubigte 
Abschrift des Vertrages und jeder Ratifikationsurkunde oder Beitrittserklärung zu 
übermitteln. Die Regierung der Vereinigten Staaten ist ferner verpflichtet, diese Regierungen 
sofort telegraphisch von der bei ihr erfolgten Hinterlegung jeder Ratifikationsurkunde oder 
Beitrittserklärung in Kenntnis zu setzen. 
Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten diesen Vertrag in französischer und englischer 
Sprache, wobei beide Texte gleichwertig sind, unterzeichnet und ihre Siegel darunter gesetzt. 
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Geschehen in Paris, am siebenundzwanzigsten August im Jahre Eintausendneunhundert-
achtundzwanzig.
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Generalakte vom 26.09.1928 zur friedlichen Beilegung völkerrechtlicher Streitigkeiten 
(Nicht mit Wirkung für oder von der Bundesrepublik Deutschland ratifiziert) 
 
 
 
I. Kapitel: Das Vergleichsverfahren 
Art. 1. Die Streitigkeiten irgendwelcher Art zwischen zwei oder mehreren an der 
gegenwärtigen Generalakte beteiligten Parteien, die auf diplomatischem Wege nicht haben 
geschlichtet werden können, sollen, unbeschadet der etwaigen Vorbehalte gemäss Artikel 39, 
unter den im vorliegenden Kapitel vorgesehenen Bedingungen dem Vergleichsverfahren 
unterworfen werden. 
Art. 2. Die im vorhergehenden Artikel erwähnten Streitigkeiten sollen einer durch die 
streitenden Parteien gebildeten ständigen oder besonderen Vergleichskommission unterbreitet 
werden. 
Art. 3. Auf ein dahinzielendes Begehren einer der vertragschliessenden Parteien an eine der 
anderen ist binnen sechs Monaten eine ständige Vergleichskommission zu bilden. 
Art. 4. Unter Vorbehalt entgegenstehender Vereinbarung der beteiligten Parteien ist die 
Vergleichskommission wie folgt zu bestellen: 
1. Die Kommission besteht aus fünf Mitgliedern. Jede der Parteien ernennt eines von ihnen, 
das sie unter ihren eigenen Staatsangehörigen auswählen darf. Die drei übrigen Kommissare 
werden im gemeinsamen Einverständnis 
unter den Staatsangehörigen von dritten Mächten ausgewählt. Diese letztern müssen 
verschiedenen Staaten angehören und dürfen weder ihren ordentlichen Wohnsitz auf dem 
Gebiete der beteiligten Parteien haben noch in deren Dienste stehen. Aus ihrer Mitte wählen 
die Parteien den Vorsitzenden der Kommission. 
2. Die Kommissare werden für drei Jahre ernannt und sind wiederwählbar. Die gemeinsam 
bestellten Kommissare können während ihres Auftrages im Einvernehmen der Parteien ersetzt 
werden. Jede Partei kann andererseits den 
von ihr ernannten Kommissar jederzeit ersetzen. Ungeachtet ihrer Ersetzung bleiben die 
Kommissare bis zum Abschluss ihrer schwebenden Arbeiten im Amte. 
3. Sitze, die durch Ableben, Rücktritt oder sonstige Verhinderung frei werden, sind in 
kürzester Frist nach dem für die Ernennung festgesetzten Verfahren wieder zu besetzen. 
Art. 5. Erhebt sich eine Streitigkeit und besteht keine von den im Streite liegenden Parteien 
eingesetzte ständige Vergleichskommission, so wird zur Untersuchung der Streitigkeit 
innerhalb von drei Monaten vom Zeitpunkte an, wo eine Partei an die andere das Begehren 
hiefür stellt, eine besondere Kommission gebildet. Die Ernennungen werden gemäss den 
Bestimmungen des vorhergehenden Artikels vorgenommen, sofern die Parteien nicht anders 
beschliessen. 
Art. 6. 1. Erfolgt die Ernennung der gemeinsam zu bezeichnenden Kommissare nicht 
innerhalb der in den Artikeln 3 und 5 vorgesehenen Fristen, so wird eine von den Parteien 
gemeinsam bezeichnete dritte Macht oder auf Verlangen der Parteien der amtierende 
Vorsitzende des Völkerbundsrates mit der Vornahme der erforderlichen Ernennungen betraut. 
2. Ist über keines dieser Verfahren eine Verständigung zu erzielen, so bezeichnet jede Partei 
eine andere Macht, und die Ernennungen werden durch die auf diese Weise gewählten 
Mächte im gemeinsamen Einvernehmen vorgenommen.  
3. Können sich diese beiden Mächte binnen drei Monaten nicht einigen, so schlägt jede von 
ihnen so viele Kandidaten, als Mitglieder zu bezeichnen sind, vor. Das Los entscheidet, 
welche von den auf diese Weise vorgeschlagenen Kandidaten berufen werden. 
Art. 7 
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1. Die Anrufung der Vergleichskommission erfolgt im Wege eines Begehrens, das von den 
beiden Parteien im gemeinsamen Einvernehmen oder, beim Fehlen eines solchen 
Einvernehmens, von der einen oder andern Partei an den Kommissionsvorsitzenden zu richten 
ist. 
2. Das Begehren enthält nach einer kurzen Darstellung des Streitgegenstandes die Einladung 
an die Kommission, alle Massnahmen zu ergreifen, die zu einem Vergleich zu führen geeignet 
sind. 
3. Geht das Begehren nur von einer Partei aus, so hat diese es unverzüglich der Gegenpartei 
zur Kenntnis zu bringen. 
Art. 8. 1. Innerhalb einer Frist von vierzehn Tagen vom Zeitpunkte an, wo eine der Parteien 
eine Streitigkeit vor die ständige Vergleichskommission gebracht hat, kann 
jede Partei für die Behandlung dieser Streitigkeit ihren Kommissar durch eine Persönlichkeit 
ersetzen, die in der Angelegenheit besondere Sachkunde besitzt. 
2. Die Partei, die von diesem Rechte Gebrauch macht, teilt dies unverzüglich der andern 
Partei mit; dieser steht es alsdann frei, innerhalb einer Frist von vierzehn Tagen vom 
Zeitpunkte an, wo ihr die Mitteilung zugegangen ist, ein gleiches zu tun. 
Art. 9. 1. Die Vergleichskommission tritt unter Vorbehalt entgegenstehender Vereinbarung 
der Parteien am Sitze des Völkerbundes oder an irgendeinem andern von ihrem Vorsitzenden 
bestimmten Orte zusammen. 
2. Die Kommission kann den Generalsekretär des Völkerbundes jederzeit um seinen Beistand 
ersuchen. 
Art. 10. Die Arbeiten der Vergleichskommission sind nur öffentlich, insofern ein Beschluss 
der Kommission mit Zustimmung der Parteien dahin ergeht. 
Art. 11. 1. Unter Vorbehalt entgegenstehender Vereinbarung der Parteien setzt die 
Vergleichskommission selbst ihr Verfahren fest, das in allen Fällen kontradiktorisch sein 
muss. Für die Untersuchungen hat sich die Kommission an die Bestimmungen des Titels III 
des Haager Abkommens vom 18. Oktober 1907 zur friedlichen Erledigung internationaler 
Streitfälle zu halten, es sei denn, dass sie hierüber einstimmig etwas anderes beschliesse. 
2. Die Parteien werden bei der Vergleichskommission durch Agenten vertreten, die als 
Mittelspersonen zwischen ihnen und der Kommission zu dienen haben; sie können sich 
ausserdem der Mitarbeit von Beiräten und Sachverständigen bedienen, die sie zu diesem 
Zweck ernennen, und die Vernehmung aller Personen verlangen, deren Zeugnis ihnen 
nützlich erscheint. 
3. Die Kommission ist ihrerseits befugt, von den Agenten, Beiräten und Sachverständigen 
beider Parteien sowie von allen Personen, die mit Zustimmung ihrer Regierung vorzuladen sie 
für zweckmässig erachtet, mündliche Auskünfte zu verlangen. 
Art. 12. Unter Vorbehalt entgegenstehender Vereinbarung der Parteien werden die Beschlüsse 
der Vergleichskommission mit Stimmenmehrheit gefasst; eine Entscheidung über die 
materielle Streitfrage kann die Kommission nur fassen, wenn alle ihre Mitglieder anwesend 
sind. 
Art. 13. Die Parteien verpflichten sich, die Arbeiten der Vergleichskommission zu fördern 
und ihr insbesondere soweit immer möglich alle zweckdienlichen Urkunden und Auskünfte 
zukommen zu lassen, sowie die ihnen zu Gebote stehenden Mittel anzuwenden, um es ihr zu 
ermöglichen, auf dem Gebiete der Parteien und gemäss deren Gesetzgebung Zeugen und 
Sachverständige vorzuladen und zu vernehmen sowie Augenscheine vorzunehmen. 
Art. 14. 1. Für die Dauer seiner Tätigkeit erhält jeder Kommissar eine Entschädigung, deren 
Höhe von den Parteien gemeinsam festgesetzt und von ihnen zu gleichen Teilen getragen 
wird. 
2. Die allgemeinen Kosten für die Tätigkeit der Kommission werden auf die gleiche Weise 
verteilt. 
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Art. 15. 1. Der Vergleichskommission liegt ob, die streitigen Fragen aufzuhellen, zu diesem 
Zwecke durch eine Untersuchung oder auf andere Weise alle nützlichen Auskünfte zu 
sammeln und sich zu bemühen, einen Vergleich zwischen den Parteien herbeizuführen. Sie 
kann nach Prüfung des Falles den Parteien die Bedingungen der ihr angemessen 
erscheinenden Regelung bekanntgeben und ihnen eine Frist setzen, um sich darüber zu 
erklären. 
2. Beim Abschluss ihrer Tätigkeit errichtet die Kommission ein Protokoll, das je nach den 
Umständen feststellt, dass sich die Parteien verständigt haben und gegebenenfalls unter 
welchen Bedingungen die Verständigung erfolgt ist, oder aber, dass die Parteien zur Annahme 
eines Vergleiches nicht bewogen werden konnten. Das Protokoll soll nicht erwähnen, ob die 
Entscheidungen der Kommission einstimmig oder mit Stimmenmehrheit gefasst worden sind. 
3. Die Arbeiten der Kommission müssen, es sei denn, dass die Parteien darüber eine 
anderweitige Vereinbarung träfen, innerhalb eines Zeitraumes von sechs Monaten, nachdem 
die Kommission mit der Streitigkeit befasst worden ist, abgeschlossen sein.  
Art. 16. Das Protokoll der Kommission ist den Parteien unverzüglich zur Kenntnis zu bringen. 
Es ist Sache der Parteien, über dessen Veröffentlichung zu beschliessen. 
II. Kapitel: Das Gerichtsverfahren 
Art. 17. Alle Streitigkeiten, bei denen die Parteien untereinander über ein Recht im Streite 
sind, sollen unbeschadet der etwaigen in Artikel 39 vorgesehenen Vorbehalte dem Ständigen 
Internationalen Gerichtshof zur Beurteilung unterbreitet werden, es sei denn, die Parteien 
kämen in der hiernach vorgesehenen Weise überein, an ein Schiedsgericht zu gelangen. Es 
besteht Einverständnis darüber, dass die obenerwähnten Streitigkeiten namentlich solche 
umfassen, die der Artikel 36 des Statuts des Ständigen Internationalen Gerichtshofes 6 
erwähnt. 
Art. 18. Sind sich die Parteien darüber einig, die im vorhergehenden Artikel erwähnten 
Streitigkeiten einem Schiedsgericht zu unterbreiten, so setzen sie eine Schiedsordnung fest, in 
der sie den Streitgegenstand, die Wahl der Schiedsrichter und das Verfahren bestimmen. Bei 
Lücken oder Unklarheiten in der Schiedsordnung sind, soweit notwendig, die Bestimmungen 
des Haager Abkommens vom 18. Oktober 1907 7 zur friedlichen Erledigung internationaler 
Streitfälle anzuwenden.  
Bestimmt die Schiedsordnung über die von den Schiedsrichtern anzuwendenden 
Rechtsgrundsätze nichts, so hat das Schiedsgericht die in Artikel 38 des Statuts des Ständigen 
Internationalen Gerichtshofes angeführten Rechtsgrundsätze anzuwenden. 
Art. 19. Können sich die Parteien über die im vorhergehenden Artikel vorgesehene 
Schiedsordnung nicht einigen oder kommt die Bezeichnung der Schiedsrichter nicht zustande, 
so ist jede Partei, nachdem sie dies drei Monate vorher angekündigt hat, befugt, die 
Streitigkeit im Wege des Begehrens unmittelbar vor dem Ständigen Internationalen 
Gerichtshof  anhängig zu machen. 
Art. 20. 1. In Abweichung von Artikel 1 sollen die in Artikel 17 bezeichneten Streitigkeiten, 
die zwischen Parteien entstehen sollten, welche die in diesem Kapitel enthaltenen 
Verpflichtungen eingegangen sind, nur in ihrem gemeinsamen Einverständnis dem 
Vergleichsverfahren unterworfen werden. 
2.  Das obligatorische Vergleichsverfahren bleibt auf die Streitgkeiten anwendbar, die auf 
Grund der Vorbehalte gemäss Artikel 39 vom alleinigen Gerichtsverfahren ausgeschlossen 
wären. 
3.  Wird das Vergleichsverfahren erfolglos durchgeführt, so kann keine Partei die 
Streitgkeit vor Ablauf einer Frist von einem Monat seit Abschluss der Arbeiten der 
Vergleichskommission vor den Ständigen Internationalen Gerichtshof bringen oder verlangen, 
dass das in Artikel 18 vorgesehene Schiedsgericht eingesetzt werde. 
III. Kapitel: Das Schiedsverfahren 
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Art. 21. Alle nicht unter Artikel 17 fallenden Streitigkeiten, über die sich die Parteien 
innerhalb Monatsfrist nach Beendigung der Arbeiten der im I. Kapitel vorgesehenen 
Vergleichskommission nicht verständigt haben sollten, sind unbeschadet der etwaigen 
Vorbehalte gemäss Artikel 39 vor ein Schiedsgericht zu bringen, das, sofern die Parteien nicht 
eine entgegenstehende Vereinbarung treffen, wie folgt zu bestellen ist. 
Art. 22. Das Schiedsgericht besteht aus fünf Mitgliedern. Jede der Parteien ernennt eines von 
ihnen, das sie unter ihren eigenen Staatsangehörigen auswählen darf. Die beiden andern 
Schiedsrichter und der Obmann werden im gemeinsamen Einverständnis unter den 
Staatsangehörigen von dritten Mächten ausgewählt. Diese letztern müssen verschiedenen 
Staaten angehören und dürfen weder ihren ordentlichen Wohnsitz auf dem Gebiete der 
beteiligten Parteien haben noch in deren Dienste stehen. 
Art. 23. 1. Erfolgt die Ernennung der Mitglieder des Schiedsgerichtes nicht binnen einer Frist 
von drei Monaten vom Zeitpunkte an, wo eine Partei an die andere das Begehren gerichtet 
hat, ein Schiedsgericht zu bestellen, so wird eine von den Parteien gemeinsam bezeichnete 
dritte Macht damit betraut, die erforderlichen Ernennungen vorzunehmen. 
2.  Ist hierüber eine Verständigung nicht zu erzielen, so bezeichnet jede Partei eine andere 
Macht, und die Ernennungen werden durch die auf diese Weise gewählten Mächte im 
gemeinsamen Einvernehmen vorgenommen. 
3.  Können sich die auf diese Weise bezeichneten Mächte binnen drei Monaten nicht 
einigen, so werden die erforderlichen Ernennungen durch den Präsidenten des Ständigen 
Internationalen Gerichtshofes vollzogen. Ist dieser verhindert oder ist er Angehöriger einer 
der Parteien, so werden die Ernennungen durch den Vizepräsidenten vollzogen. Ist dieser 
verhindert oder ist er Angehöriger einer der Parteien, so werden die Ernennungen durch das 
älteste Mitglied des Gerichtshofes vollzogen, das nicht Angehöriger einer der Parteien ist. 
Art. 24. Sitze, die durch Ableben, Rücktritt oder sonstige Verhinderung frei werden, sind in 
kürzester Zeit nach dem für die Ernennung massgebenden Verfahren wieder zu besetzen.  
Art. 25. Die Parteien setzen eine Schiedsordnung fest, die den Streitgegenstand und das 
Verfahren bestimmt. 
Art. 26. In Ermangelung von hinlänglichen Angaben oder Einzelheiten in der Schiedsordnung 
über die im vorhergehenden Artikel bezeichneten Punkte sind, soweit notwendig, die 
Bestimmungen des Haager Abkommens vom 18. Oktober 1907  zur friedlichen Erledigung 
internationaler Streitfälle in Anwendung zu bringen. 
Art. 27. In Ermangelung des Abschlusses einer Schiedsordnung innerhalb von drei Monaten 
seit der Bestellung des Gerichtes wird dieses durch Begehren der einen oder anderen der 
Parteien mit der Angelegenheit befasst. 
Art. 28. In Ermangelung von Bestimmungen in der Schiedsordnung oder beim Fehlen einer 
Schiedsordnung wendet das Gericht die in Artikel 38 des Statuts des Ständigen 
Internationalen Gerichtshofes angeführten Rechtsgrundsätze an. Soweit derartige auf den 
Streitfall anwendbare Grundsätze nicht bestehen, urteilt das Gericht ex aequo et bono. 
IV. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen 
Art. 29. 1. Die Streitigkeiten, für deren Schlichtung durch andere zwischen den streitenden 
Parteien bestehende Übereinkünfte ein besonderes Verfahren vorgesehen ist, werden nach den 
Bestimmungen dieser Übereinkünfte erledigt.  
2.  Die gegenwärtige Generalakte beeinträchtigt die geltenden Abreden nicht, die 
zwischen den Parteien ein Vergleichsverfahren vorsehen oder ihnen auf dem Gebiete der 
Schiedsgerichtsbarkeit und der gerichtlichen Erledigung Verpflichtungen auferlegen, welche 
die Schlichtung der Streitigkeit gewährleisten. Wenn diese Abreden indessen nur ein 
Vergleichsverfahren vorsehen, so finden, sofern dieses Verfahren versagt haben sollte, die 
Bestimmungen der gegenwärtigen Generalakte über das Gerichts- oder das Schiedsverfahren 
Anwendung, soweit die betreffenden Parteien ihnen beigetreten sind. 
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Art. 30. Wenn die Vergleichskommission von einer der Parteien in einer Streitigkeit 
angerufen wird, welche die andere Partei gestützt auf die zwischen den Parteien bestehenden 
Abreden vor dem Ständigen Internationalen Gerichtshof oder vor einem Schiedsgericht 
anhängig gemacht hat, so hat die Kommission die Prüfung der Streitigkeit einzustellen, bis 
der Gerichtshof oder das Schiedsgericht über den Kompetenzstreit entschieden hat. Das 
gleiche gilt für den Fall, dass der Gerichtshof oder das Schiedsgericht während des 
Vergleichsverfahrens von einer der Parteien angerufen worden ist. 
Art. 31. 1. Handelt es sich um eine Streitigkeit, deren Gegenstand gemäss der 
Landesgesetzgebung einer der Parteien in die Zuständigkeit der Gerichts- oder 
Verwaltungsbehörden fällt, so kann diese Partei es ablehnen, dass die Streitigkeit den 
verschiedenen in der gegenwärtigen Generalakte vorgesehenen Verfahren unterworfen werde, 
bevor die zuständige Behörde innerhalb einer angemessenen Frist eine endgültige 
Entscheidung getroffen hat. 
2.  Die Partei, die in diesem Falle die im gegenwärtigen Abkommen vorgesehenen 
Verfahren einschlagen will, hat ihre Absicht innerhalb eines Jahres von der obenerwähnten 
Entscheidung an der andern Partei zur Kenntnis zu bringen. 
Art. 32. Erklärt das Gerichtsurteil oder der Schiedsspruch, dass eine von einer Gerichts- oder 
andern Behörde einer der streitenden Parteien getroffene Entscheidung oder Verfügung ganz 
oder teilweise mit dem Völkerrecht in Widerspruch steht, und können nach dem 
Verfassungsrechte dieser Partei die Folgen der Entscheidung oder Verfügung nicht oder nur 
unvollkommen beseitigt werden, so kommen die Parteien für diesen Fall überein, dass durch 
den Gerichtsentscheid oder den Schiedsspruch der verletzten Partei eine angemessene 
Genugtuung zuzuerkennen ist. 
Art. 33. 1. In allen Fällen, wo die Streitigkeit Gegenstand eines Schieds- oder 
Gerichtsverfahrens ist, namentlich dann, wenn die zwischen den Parteien streitige Frage aus 
bereits vollzogenen oder unmittelbar bevorstehenden Handlungen hervorgeht, wird der 
Ständige Internationale Gerichtshof, gemäss Artikel 41 seines Statuts 15 , oder das 
Schiedsgericht so schnell wie möglich anordnen, welche vorläufigen Massnahmen zu treffen 
sind. Die streitenden Parteien sind verpflichtet, sich ihnen zu unterwerfen. 
2.  Ist eine Vergleichskommission mit der Streitigkeit befasst worden, so kann sie den 
Parteien diejenigen Massnahmen empfehlen, die sie für nützlich hält. 
3.  Die Parteien verpflichten sich, sich jeglicher Massnahme zu enthalten, die eine 
nachteilige Rückwirkung auf die Ausführung der gerichtlichen oder schiedsgerichtlichen 
Entscheidung oder auf die von der Vergleichskommission vorgeschlagene Regelung haben 
könnte, und überhaupt keine Handlung irgendwelcher Art vorzunehmen, die geeignet wäre, 
die Streitigkeit zu verschärfen oder auszudehnen. 
Art. 34. Falls eine Streitigkeit zwischen mehr als zwei an der gegenwärtigen Generalakte 
beteiligten Parteien entstehen sollte, sind für die Anwendung der in den vorangehenden 
Bestimmungen beschriebenen Verfahrensarten folgende Grundsätze zu beobachten: 
a)  Für das Vergleichsverfahren ist stets eine besondere Kommission einzusetzen. 
Ihre Zusammensetzung ist verschieden, je nachdem alle Parteien getrennte Interessen haben 
oder zwei oder mehrere von ihnen gemeinschaftliche Sache machen. Im ersten Falle ernennen 
die Parteien je einen Kommissär und bezeichnen gemeinsam so viele Kommissäre, die 
Angehörige an der Streitigkeit nicht beteiligter dritter Mächte sind, dass diese stets um einen 
zahlreicher sind als die von den Parteien getrennt gewählten Kommissäre. 
Im zweiten Falle verständigen sich die Parteien, die gemeinschaftliche Sache machen, über 
die gemeinsame Ernennung ihres eigenen Kommissärs und beteiligen sich mit der andern 
Partei oder den andern Parteien bei der Ernennung der dritten Kommissäre. 
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Im einen wie im andern Falle wenden die Parteien, sofern sie nicht eine entgegenstehende 
Vereinbarung treffen, die Artikel 5 ff. der gegenwärtigen Akte insoweit an, als sie mit den 
Bestimmungen des vorliegenden Artikels vereinbar sind. 
b)  Für das Gerichtsverfahren kommt das Statut des Ständigen Internationalen 
Gerichtshofes zur Anwendung. 
c)  Für das Schiedsverfahren hat jede Partei das Recht, die Streitigkeit in Ermangelung 
einer Einigung der Parteien über die Zusammensetzung des Schiedsgerichtes im Wege des 
Begehrens unmittelbar vor dem Ständigen Internationalen Gerichtshof 17 anhängig zu 
machen, wenn es sich um Streitigkeiten gemäss Artikel 17 handelt; handelt es sich um 
Streitigkeiten gemäss Artikel 21, so sind die vorstehenden Artikel 22 ff. anzuwenden, wobei 
jedoch jede Partei, die besondere Interessen vertritt, einen Schiedsrichter ernennt und die Zahl 
der von den Parteien getrennt ernannten Schiedsrichter stets um einen niedriger sein soll als 
die der andern Schiedsrichter. 
Art. 35. 1. Die gegenwärtige Generalakte gelangt zwischen den beteiligten Parteien auch dann 
zur Anwendung, wenn für eine dritte Macht, sei sie Vertragspartei der Akte oder nicht, in 
einer Streitigkeit ein Interesse mit im Spiele ist. 
2.  Im Vergleichsverfahren können die Parteien im gemeinsamen Einverständnis eine 
dritte Macht hinzuziehen. 
Art. 36. 1. Ist im Gerichts- oder Schiedsverfahren eine dritte Macht der Meinung, dass in einer 
Streitigkeit ein Interesse rechtlicher Natur für sie mit im Spiele ist, so kann sie an den 
Ständigen Internationalen Gerichtshof 18 oder an das Schiedsgericht das Gesuch stellen, zur 
Intervention ermächtigt zu werden. 
2. Der Gerichtshof oder das Schiedsgericht trifft die Entscheidung. 
Art. 37. 1. Handelt es sich um die Auslegung eines Vertrages, an dem andere Staaten als die 
im Streite liegenden Parteien beteiligt sind, so hat ihnen der Gerichtsschreiber des Ständigen 
Internationalen Gerichtshofes 19 oder das Schiedsgericht unverzüglich Mitteilung zu machen. 
2.  Jeder von ihnen ist befugt, sich dem Verfahren anzuschliessen; macht er von diesem 
Rechte Gebrauch, so ist die im Urteil enthaltene Auslegung für ihn verbindlich.  
Art. 38. Die Beitritte zu der gegenwärtigen Generalakte können sich erstrecken: 
A.  entweder auf die gesamte Akte (Kapitel I, II, III und IV); 
B.  oder lediglich auf die Bestimmungen über das Vergleichs- und das Gerichtsverfahren 
(Kapitel I und II) sowie auf die allgemeinen Bestimmungen über diese Verfahrensarten 
(Kapitel IV); 
C.  oder lediglich auf die Bestimmungen über das Vergleichsverfahren (Kapitel I) sowie 
auf die allgemeinen Bestimmungen über dieses Verfahren (Kapitel IV). 
Die vertragschliessenden Teile können sich auf die Beitritte anderer Parteien nur insoweit 
berufen, als sie selbst die gleichen Verpflichtungen übernommen haben. 
Art. 39. 1. Unabhängig von dem im vorhergehenden Artikel erwähnten Rechte kann eine 
Partei beim Beitritt zu der gegenwärtigen Generalakte ihre Annahme von den im folgenden 
Absatz erschöpfend aufgezählten Vorbehalten abhängig machen. Diese Vorbehalte müssen 
beim Beitritte bezeichnet werden. 
2.  Diese Vorbehalte können in dem Sinne erklärt werden, dass sie von den in der 
gegenwärtigen Akte beschriebenen Verfahrensarten ausschliessen: 
a)  die Streitigkeiten, die aus Tatsachen entsprungen sind, welche zeitlich entweder vor 
dem Beitritt der Partei liegen, die den Vorbehalt erklärt, oder vor dem Beitritt einer andern 
Partei, mit der der ersten eine Streitigkeit erwachsen würde; 
b)  die Streitigkeiten über Fragen, die nach Völkerrecht in die ausschliessliche 
Zuständigkeit der Staaten fallen; 
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c)  die Streitigkeiten über bestimmte Angelegenheiten oder besondere, genau bezeichnete 
Gegenstände, wie das Gebietsstatut, oder Streitigkeiten, die in genau umschriebene 
Kategorien fallen. 
3.  Hat eine der streitenden Parteien einen Vorbehalt gemacht, so können sich die andern 
Parteien ihr gegenüber auf den gleichen Vorbehalt berufen. 
4.  Für die Parteien, die den Bestimmungen der gegenwärtigen Akte über das Gerichts- 
oder das Schiedsverfahren beigetreten sind, werden etwaige Vorbehalte mangels 
ausdrücklicher Erwähnung dahin ausgelegt, dass sie sich nicht auf das Vergleichsverfahren 
erstrecken. 
Art. 40. Jede Partei, die nur teilweise oder unter Vorbehalten beigetreten ist, kann jederzeit 
durch eine blosse Erklärung die Tragweite ihres Beitrittes ausdehnen oder auf ihre Vorbehalte 
gänzlich oder zum Teil verzichten. 
Art. 41. Die Streitigkeiten über die Auslegung oder Anwendung der gegenwärtigen 
Generalakte, mit Einschluss derjenigen über die Einreihung der Streitigkeiten und die 
Tragweite allfälliger Vorbehalte sind dem Ständigen Internationalen Gerichtshof zu 
unterbreiten. 
Art. 42. Die gegenwärtige Generalakte, deren französischer und englischer Wortlaut in 
gleicher Weise massgebend ist, wird das Datum des 26. September 1928 tragen. 
Art. 43. 1. Die gegenwärtige Generalakte steht jedem Staatsoberhaupt oder jeder andern 
zuständigen Behörde der Mitglieder des Völkerbundes sowie der Nichtmitgliedstaaten, denen 
der Völkerbundsrat zu diesem Zwecke eine Ausfertigung zugestellt hat, zum Beitritt offen. 
2.  Die Beitrittsurkunden sowie die in Artikel 40 vorgesehenen Zusatzerklärungen sind 
dem Generalsekretär des Völkerbundes einzusenden, der über den Empfang derselben alle 
Mitglieder des Völkerbundes und die im vorhergehenden Absatz erwähnten 
Nichtmitgliedstaaten benachrichtigt. 
3.  Der Generalsekretär des Völkerbundes wird dafür Sorge tragen, dass drei mit den 
Buchstaben A, B und C bezeichnete und den in Artikel 38 der gegenwärtigen Generalakte 
vorgesehenen drei Beitrittsformen entsprechende Listen geführt werden, in denen die Beitritte 
und die Zusatzerklärungen der vertragschliessenden Teile zu verzeichnen sind. Diese Listen 
sind beständig nachzuführen und im Jahresbericht des Generalsekretärs an die Versammlung 
zu veröffentlichen. 
Art. 44. 1. Die gegenwärtige Generalakte tritt am neunzigsten Tage nach dem Eingang der 
Beitrittserklärung von mindestens zwei vertragschliessenden Teilen beim Generalsekretär des 
Völkerbundes in Kraft. 
2.  Jede Beitrittserklärung, die erfolgt, nachdem die gegenwärtige Akte gemäss dem 
vorhergehenden Absatz in Kraft getreten ist, äussert ihre Wirkung vom neunzigsten Tage an 
nach deren Empfang durch den Generalsekretär des Völkerbundes. Das gleiche gilt für die in 
Artikel 40 erwähnten Zusatzerklärungen der Parteien. 
Art. 45. 1. Die gegenwärtige Generalakte gilt für eine Zeitdauer von fünf Jahren vom 
Zeitpunkt ihres Inkrafttretens an. 
2.  Für die vertragschliessenden Teile, die sie nicht mindestens sechs Monate vor Ablauf 
dieser Frist gekündigt haben, bleibt sie für einen weitern Zeitraum von fünf Jahren in Kraft 
und so fort. 
3.  Die Kündigung ist dem Generalsekretär des Völkerbundes schriftlich mitzuteilen; 
dieser hat alle Mitglieder des Völkerbundes und die in Artikel 43 erwähnten 
Nichtmitgliedstaaten davon zu benachrichtigen. 
4.  Die Kündigung kann sich auch nur auf einen Teil der Akte erstrecken oder in der 
Anzeige neuer Vorbehalte bestehen. 
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5.  Ungeachtet der Kündigung durch einen an einem Streite beteiligten 
vertragschliessenden Teil sind alle beim Ablauf der Gültigkeitsdauer der gegenwärtigen 
Generalakte schwebenden Verfahren bis zu ihrer ordentlichen Erledigung durchzuführen. 
Art. 46. Eine mit der Unterschrift des Vorsitzenden der Versammlung und des 
Generalsekretärs des Völkerbundes versehene Ausfertigung der gegenwärtigen Generalakte 
ist im Archiv des Völkerbundes zu hinterlegen; eine beglaubigte Abschrift des Wortlautes ist 
jedem Mitgliede des Völkerbundes sowie den durch den Völkerbundsrat 
bezeichneten Nichtmitgliedstaaten zu übersenden. 
Art. 47. Die gegenwärtige Generalakte ist vom Generalsekretär des Völkerbundes am Tage 
ihres Inkrafttretens einzutragen. 
(Es folgen die Unterschriften) 
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41. Charta der Vereinten Aationen vom 26.06.1945 i.d.F. vom 20.12.1971 
(BGBI. 1973 II 431; 1974 II 770; 1980 II 1252) 

 

 

 

WIR, DIE VÖLKER DER VEREINTEN NATIONEN -FEST ENTSCHLOSSEN,  
künftige Geschlechter vor der Geißel des Krieges zu bewahren, die zweimal zu unseren 
Lebzeiten unsagbares Leid über die Menschheit gebracht hat, unseren Glauben an die 
Grundrechte des Menschen, an Würde und Wert der menschlichen Persönlichkeit, an die 
Gleichberechtigung von Mann und Frau sowie von allen Nationen, ob groß oder klein, erneut 
zu be-. kräftigen, Bedingungen zu schaffen, unter denen Gerechtigkeit und die Achtung vor 
den Verpflichtungen aus Verträgen und anderen Quellen des Völkerrechts gewahrt werden 
können, den sozialen Fortschritt und einen besseren Lebensstandard in größerer Freiheit zu 
fördern, 
UND FÜR DIESE ZWECKE 
Duldsamkeit zu üben und als gute Nachbarn in Frieden miteinander zu leben, unsere Kräfte zu 
vereinen, um den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren, Grundsätze 
anzunehmen und Verfahren einzuführen, die gewährleisten, daß Waffengewalt nur noch im 
gemeinsamen Interesse angewendet wird, und 
internationale Einrichtungen in Anspruch zu nehmen, um den Wirtschaftlichen und sozialen 
Fortschritt aller Völker zu fördern —HABEN BESCHLOSSEN, IN UNSEREM BEMÜHEN 
UM DIE ERREICHUNG DIESER ZIELE ZUSAMMENZUWIRKEN. 
Dementsprechend haben unsere Regierungen durch ihre in der Stadt San Franzisko 
versammelten Vertreter, deren Vollmachten vorgelegt und in guter und gehöriger Form 
befunden wurden, diese Charta der Vereinten Nationen angenommen und errichten hiermit 
eine internationale Organisation, die den Namen „Vereinte Nationen“ führen soll. 
 
Kapitel 1. Ziele und Grundsätze.  
Art. 1 [Ziele der Vereinten Nationen].  Die Vereinten Nationen setzen sich folgende Ziele: 
1. den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren und zu diesem Zweck 
wirksame Kollektivmaßnahmen zu treffen, um Bedrohungen des Friedens zu verhüten und zu 
beseitigen, Angriffshandlungen und andere Friedensbrüche zu unterdrücken und 
internationale Streitigkeiten oder Situationen, die zu einem Friedensbruch führen könnten, 
durch friedliche Mittel nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit und des Völkerrechts zu 
bereinigen oder beizulegen; 
2. freundschaftliche, auf der Achtung vor dem Grundsatz der Gleichberechtigung und 
Selbstbestimmung der Völker beruhende Beziehungen zwischen den Nationen zu entwickeln 
und andere geeignete Maßnahmen zur Festigung des Weltfriedens zu treffen; 
3. eine internationale Zusammenarbeit herbeizuführen, um internationale Probleme 
wirtschaftlicher, sozialer, kultureller und humanitärer Art zu lösen und die Achtung vor den 
Menschenrechten und Grundfreiheiten für alle ohne Unterschied der Rasse, des Geschlechts, 
der Sprache oder der Religion zu fördern und zu festigen; 
4. ein Mittelpunkt zu sein, in dem die Bemühungen der Nationen zur Verwirklichung 
dieser gemeinsamen Ziele aufeinander abgestimmt werden. 
Art. 2 [Grundsätze] Die Organisation und ihre Mitglieder handeln im Verfolg der in Artikel 1 
dargelegten Ziele nach folgenden Grundsätzen: 
1. Die Organisation beruht auf dem Grundsatz der souveränen Gleichheit aller ihrer 
Mitglieder. 
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2. Alle Mitglieder erfüllen, um ihnen allen die aus der Mitgliedschaft erwachsenden 
Rechte und Vorteile zu sichern, nach Treu und Glauben die Verpflichtungen, die sie mit 
dieser Charta übernehmen. 
3. Alle Mitglieder legen ihre internationalen Streitigkeiten durch friedliche Mittel so bei, 
daß der Weltfriede, die internationale Sicherheit und die Gerechtigkeit nicht gefährdet 
werden. 
4. Alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede gegen die 
territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder 
sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von 
Gewalt. 
5.  Alle Mitglieder leisten den Vereinten Nationen jeglichen Beistand bei jeder 
Maßnahme, welche die Organisation im Einklang mit dieser Charta ergreift; sie leisten einem 
Staat, gegen den die Organisation Vorbeugungs- oder Zwangsmaßnahmen ergreift, keinen 
Beistand. 
6. Die Organisation trägt dafür Sorge, daß Staaten, die nicht Mitglieder der Vereinten 
Nationen sind, insoweit nach diesen Grundsätzen handeln, als dies zur Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit erforderlich ist. 
7. Aus dieser Charta kann eine Befugnis der Vereinten Nationen zum Eingreifen in 
Angelegenheiten, die ihrem Wesen nach zur inneren Zuständigkeit eines Staates gehören, 
oder eine Verpflichtung der Mitglieder, solche Angelegenheiten einer Regelung auf Grund 
dieser Charta zu unterwerfen, nicht abgeleitet werden; die Anwendung von Zwangsmaß-
nahmen nach Kapitel VII wird durch diesen Grundsatz nicht berührt. 
Kapitel II. Mitgliedschaft  
Art. 3 [Ursprüngliche Mitglieder] Ursprüngliche Mitglieder der Vereinten Nationen sind die 
Staaten, welche an der Konferenz der Vereinten Nationen über eine Internationale 
Organisation in San Franzisko teilgenommen oder bereits vorher die Erklärung der Vereinten 
Nationen vom 1. Januar 1942 unterzeichnet haben und nunmehr diese Charta unterzeichnen 
und nach Artikel 110 ratifizieren. 
Art. 4 [Aufnahme neuer Mitglieder] (1) Mitglied der Vereinten Nationen können aller 
sonstigen  friedliebenden Staaten werden, welche die Verpflichtungen aus dieser Charta über-
nehmen und nach dem Urteil der Organisation fähig und willens sind, diese Verpflichtungen 
zu erfüllen. 
(2) Die Aufnahme eines solchen Staates als Mitglied der Vereinten Nationen erfolgt auf 
Empfehlung des Sicherheitsrats durch Beschluß der Generalversammlung. 
Art. 5 [Suspension] Einem Mitglied der Vereinten Nationen, gegen das der Sicherheitsrat 
Vorbeugungs- oder Zwangsmaßnahmen getroffen hat, kann die Generalversammlung auf 
Empfehlung des Sicherheitsrats die Ausübung der Rechte und Vorrechte aus seiner 
Mitgliedschaft zeitweilig entziehen. Der Sicherheitsrat kann die Ausübung dieser Rechte und 
Vorrechte wieder zulassen. 
Art. 6 [Ausschluß] Ein Mitglied der Vereinten Nationen, das die Grundsätze dieser Charta 
beharrlich verletzt, kann auf Empfehlung des Sicherheitsrats durch die Generalversammlung 
aus der Organisation ausgeschlossen werden. 
Kapitel III. Organe  
Art. 7 [Haupt- und Nebenorgane] (1) Als Hauptorgane der Vereinten Nationen werden eine 
Generalversammlung, ein Sicherheitsrat, ein Wirtschafts- und Sozialrat, ein Treuhandrat, ein 
Internationaler Gerichtshof und ein Sekretariat eingesetzt. 
(2) Je nach Bedarf können in Übereinstimmung mit dieser Charta Nebenorgane eingesetzt 
werden. 
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Art. 8 [Gleichheit von Mann und Frau] Die Vereinten Nationen schränken hinsichtlich der 
Anwartschaft auf alle Stellen in ihren Haupt- und Nebenorganen die Gleichberechtigung von 
Männern und Frauen nicht ein. 
Kapitel IV. Die Generalversammlung 
Zusammensetzung 
Art. 9 [Mitglieder] (1) Die Generalversammlung besteht aus allen Mitgliedern der Vereinten 
Nationen. 
(2) Jedes Mitglied hat höchstens fünf Vertreter in der Generalversammlung.  
Aufgaben und Befugnisse 
Art. 10 [Zuständigkeit] Die Generalversammlung kann alle Fragen und Angelegenheiten 
erörtern, die in den Rahmen dieser Charta fallen oder Befugnisse und Aufgaben eines in 
dieser Charta vorgesehenen Organs betreffen; vorbehaltlich des Artikels 12 kann sie zu diesen 
Fragen und Angelegenheiten Empfehlungen an die Mitglieder der Vereinten Nationen oder 
den Sicherheitsrat oder an beide richten. 
Art. 11 [Wahrung des Weltfriedens] (1) Die Generalversammlung kann sich mit den 
allgemeinen Grundsitzen der Zusammenarbeit zur Wahrung des Weltfriedens und der inter-
nationalen Sicherheit einschließlich der Grundsätze für die Abrüstung und Rüstungsregelung 
befassen und in bezug auf diese Grundsätze Empfehlungen an die Mitglieder oder den 
Sicherheitsrat oder an beide richten. 
(2)  Die Generalversammlung kann alle die Wahrung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit betreffenden Fragen erörtern, die ihr ein Mitglied der Vereinten 
Nationen oder der Sicherheitsrat oder nach Artikel 35 Absatz 2 ein Nichtmitgliedstaat der 
Vereinten Nationen vorlegt; vorbehaltlich des Artikels 12 kann sie zu diesen Fragen 
Empfehlungen an den oder die betreffenden Staaten oder den Sicherheitsrat oder an beide 
richten. Macht eine derartige Frage Maßnahmen erforderlich, so wird sie von der 
Generalversammlung vor oder nach der Erörterung an den Sicherheitsrat überwiesen. 
(3) Die Generalversammlung kann die Aufmerksamkeit des Sicherheitsrats auf 
Situationen lenken, die geeignet sind, den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu 
gefährden. 
(4) Die in diesem Artikel aufgeführten Befugnisse der Generalversammlung schränken 
die allgemeine Tragweite des Artikels 10 nicht ein. 
Art. 12 [Vorrang des Sicherheitsrates] (1) Solange der Sicherheitsrat in einer Streitigkeit oder 
einer Situation die ihm in dieser Charta zugewiesenen Aufgaben wahrnimmt, darf die 
Generalversammlung zu dieser Streitigkeit oder Situation keine Empfehlung abgeben, es sei 
denn auf Ersuchen des Sicherheitsrats. 
(2) Der Generalsekretär unterrichtet mit Zustimmung des Sicherheitsrats die 
Generalversammlung bei jeder Tagung über alle die Wahrung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit betreffenden Angelegenheiten, die der Sicherheitsrat behandelt; 
desgleichen unterrichtet er unverzüglich die Generalversammlung oder, wenn diese nicht 
tagt,, die Mitglieder der Vereinten Nationen, sobald der Sicherheitsrat die Behandlung einer 
solchen Angelegenheit einstellt. 
Art. 13 [Förderung der internationalen Zusammenarbeit, Kodifizierung des Völkerrechtes] (1) 
Die Generalversammlung veranlaßt Untersuchungen und gibt Empfehlungen ab, 
a) um die internationale Zusammenarbeit auf politischem Gebiet zu fördern und die 
fortschreitende Entwicklung des Völkerrechts sowie seine Kodifizierung zu begünstigen; 
b) um die internationale Zusammenarbeit auf ‘den Gebieten der Wirtschaft, des 
Sozialwesens, der Kultur, der Erziehung und der Gesundheit zu fördern und zur 
Verwirklichung der Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle ohne Unterschied der Rasse, 
des Geschlechts, der Sprache oder der Religion beizutragen. 
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(2)  Die weiteren Verantwortlichkeiten, Aufgaben und Befugnisse der 
Generalversammlung in bezug auf die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angelegenheiten 
sind in den Kapiteln IX und X dargelegt. 
Art. 14 [Maßnahmen der Generalversammlung] Vorbehaltlich des Artikels 12 kann die 
Generalversammlung Maßnahmen zur friedlichen Bereinigung jeder Situation empfehlen, 
gleichviel wie sie entstanden ist, wenn diese Situation nach ihrer Auffassung geeignet ist, das 
allgemeine Wohl oder die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Nationen zu 
beeinträchtigen; dies gilt auch für Situationen, die aus einer Verletzung der Bestimmungen 
dieser Charta über die Ziele und Grundsätze der Vereinten Nationen entstehen. 
Art. 15 [Berichte des Sicherheitsrats an die Generalversammlung] (1) Die 
Generalversammlung erhält und prüft Jahresberichte und Sonderberichte des Sicherheitsrats; 
diese Berichte enthalten auch eine Darstellung der Maßnahmen, die der Sicherheitsrat zur 
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit beschlossen oder getroffen hat. 
(2) Die Generalversammlung erhält und prüft Berichte der anderen Organe der Vereinten 
Nationen. 
Art. 16 [Aufsicht über das Treuhandwesen] Die Generalversammlung nimmt die ihr 
bezüglich des internationalen Treuhandsystems in den Kapiteln XII und XIII zugewiesenen 
Aufgaben wahr; hierzu gehört die Genehmigung der Treuhandabkommen für Gebiete, die 
nicht als strategische Zonen bezeichnet sind. 
Art. 17 [Haushaltsrecht] (1) Die Generalversammlung prüft und genehmigt den Haushaltsplan 
der Organisation. 
(2) Die Ausgaben der Organisation werden von den Mitgliedern nach einem von der 
Generalversammlung festzusetzenden Verteilungsschlüssel getragen. 
(3) Die Generalversammlung prüft und genehmigt alle Finanz- und 
Haushaltsabmachungen mit den in Artikel 57 bezeichneten Sonderorganisationen; sie prüft 
deren Verwaltungshaushalt mit dem Ziel, Empfehlungen an sie zu richten. 
Abstimmung  
Art. 18 [Abstimmungsmehrheiten] (1) Jedes Mitglied der Generalversammlung hat eine 
Stimme. 
(2) Beschlüsse der Generalversammlung über wichtige Fragen bedürfen einer 
Zweidrittelmehrheit der anwesenden und abstimmenden Mitglieder. Zu diesen Fragen 
gehören: Empfehlungen hinsichtlich der Wahrung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit, die Wahl der nichtständigen Mitglieder des Sicherheitsrats, die Wahl der 
Mitglieder des Wirtschafts-. und Sozialrats, die Wahl von Mitgliedern des Treuhandrats nach 
Artikel 86 Absatz 1 Buchstabe c, die Aufnahme neuer Mitglieder in die Vereinten Nationen, 
der zeitweilige Entzug der Rechte und Vorrechte aus der Mitgliedschaft, der Ausschluß von 
Mitgliedern, Fragen betreffend die Wirkungsweise des Treuhandsystems sowie Haus-
haltsfragen. 
(3) Beschlüsse über andere Fragen, einschließlich der Bestimmung weiterer Gruppen von 
Fragen, über die mit Zweidrittelmehrheit zu beschließen ist, bedürfen der Mehrheit der 
anwesenden und abstimmenden Mitglieder. 
Art. 19 [Stimmrecht bei Beitragsrückstand] Ein Mitglied der Vereinten Nationen, das mit der 
Zahlung seiner finanziellen Beiträge an die Organisation im Rückstand ist, hat in der 
Generalversammlung kein Stimmrecht, wenn der rückständige Betrag die Höhe der Beiträge 
erreicht oder übersteigt, die dieses Mitglied für die vorausgegangenen zwei vollen Jahre 
schuldet. Die Generalversammlung kann ihm jedoch die Ausübung des Stimmrechts 
gestatten, wenn nach ihrer Überzeugung der Zahlungsverzug auf Umständen beruht, die 
dieses Mitglied nicht zu vertreten hat. 
Verfahren 
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Art. 20 [Ordentliche und außerordentliche Tagungen]  Die Generalversammlung tritt zu 
ordentlichen Jahrestagungen und, wenn die Umstände es erfordern, zu außerordentlichen 
Tagungen zusammen. Außerordentliche Tagungen hat der Generalsekretär auf Antrag des 
Sicherheitsrats oder der Mehrheit der Mitglieder der Vereinten Nationen einzuberufen. 
Art. 21 [Geschäftsordnung, Präsident]    Die Generalversammlung gibt sich eine 
Geschäftsordnung. Sie wählt für jede Tagung ihren Präsidenten. 
Art. 22 [Nebenorgane] Die Generalversammlung kann Nebenorgane einsetzen, soweit 
sie dies zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben für erforderlich hält. 
Kapitel V. Der Sicherheitsrat 
Zusammensetzung 
Art. 23 [Mitglieder] (1) Der Sicherheitsrat besteht aus fünfzehn Mitgliedern der Vereinten 
Nationen. Die Republik China, Frankreich, die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, 
das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland sowie die Vereinigten Staaten von 
Amerika sind ständige Mitglieder des Sicherheitsrats. Die Generalversammlung wählt zehn 
weitere Mitglieder der Vereinten Nationen zu nichtständigen Mitgliedern des Sicherheitsrats; 
hierbei sind folgende Gesichtspunkte besonders zu berücksichtigen: in erster Linie der Beitrag 
von Mitgliedern der Vereinten Nationen zur Wahrung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit und zur Verwirklichung der sonstigen Ziele der Organisation ferner 
eine angemessene geographische Verteilung der Sitze. 
(2) Die nichtständigen Mitglieder des Sicherheitsrats werden für zwei Jahre gewählt. Bei 
der ersten Wahl der nichtständigen Mitglieder, die nach Erhöhung der Zahl der Ratsmitglieder 
von elf auf fünfzehn stattfindet, werden zwei der vier zusätzlichen Mitglieder für ein Jahr 
gewählt. Ausscheidende Mitglieder können nicht unmittelbar wiedergewählt werden. 
(3) Jedes Mitglied des Sicherheitsrats hat in diesem einen Vertreter. 
Aufgaben und Befugnisse  
Art. 24 [Aufgaben] (1) Um ein schnelles und wirksames Handeln der Vereinten Nationen zu 
gewährleisten, übertragen ihre Mitglieder dem Sicherheitsrat die Hauptverantwortung für die 
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit und erkennen an, daß der 
Sicherheitsrat bei der Wahrnehmung der sich aus dieser Verantwortung ergebenden Pflichten 
in ihrem Namen handelt. 
(2) Bei der Erfüllung dieser Pflichten handelt der Sicherheitsrat im Einklang mit den 
Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen. Die ihm hierfür eingeräumten besonderen 
Befugnisse sind in den Kapiteln VI, VII, VIII und XII aufgeführt. 
(3) Der Sicherheitsrat legt der Generalversammlung Jahresberichte und erforderlichenfalls 
Sonderberichte zur Prüfung vor. 
Art. 25 [Bindende Wirkung der Beschlüsse] Die Mitglieder der Vereinten Nationen kommen 
überein, die Beschlüsse des Sicherheitsrats im Einklang mit dieser Charta anzunehmen und 
durchzuführen. 
Art. 26 [System einer Rüstungsregelung]  Um die Herstellung und Wahrung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit so zu fördern, daß von den menschlichen und 
wirtschaftlichen Hilfsquellen der Welt möglichst wenig für Rüstungszwecke abgezweigt wird, 
ist der Sicherheitsrat beauftragt, mit Unterstützung des in Artikel 47 vorgesehenen 
Generalstabsausschusses Pläne auszuarbeiten, die den Mitgliedern der Vereinten Nationen 
zwecks Errichtung eines Systems der Rüstungsregelung vorzulegen sind. 
Abstimmung  
Art. 27 [Stimmrecht, Vetorecht] (1) Jedes Mitglied des Sicherheitsrats hat eine Stimme. 
(2) Beschlüsse des Sicherheitsrats über Verfahrensfragen bedürfen der Zustimmung von 
neun Mitgliedern. 
(3) Beschlüsse des Sicherheitsrats über alle sonstigen Fragen bedürfen der Zustimmung 
von neun Mitgliedern einschließlich sämtlicher ständigen Mitglieder, jedoch mit der 
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Maßgabe, daß sich bei Beschlüssen aufgrund des Kapitels VI und des Artikels 52 Absatz 3 
die Streitparteien der Stimme enthalten. 
Verfahren 
Art. 28 [Ständige Wahrnehmung der Aufgaben] (1) Der Sicherheitsrat wird so organisiert, daß 
er seine Aufgaben ständig wahrnehmen kann. Jedes seiner Mitglieder muß zu diesem Zweck 
jederzeit am Sitz der Organisation vertreten sein. 
(2) Der Sicherheitsrat tritt regelmäßig zu Sitzungen zusammen; bei diesen kann jedes 
seiner Mitglieder nach Wunsch durch ein Regierungsmitglied oder durch einen anderen 
eigens hierfür bestellten Delegierten vertreten sein. 
(3) Der Sicherheitsrat kann außer am Sitz der Organisation auch an anderen Orten 
zusammentreten, wenn dies nach seinem Urteil seiner Arbeit am dienlichsten ist. 
Art. 29 [Nebenorgane] Der Sicherheitsrat kann Nebenorgane einsetzen, soweit er dies zur  
Wahrnehmung seiner Aufgaben für erforderlich hält. 
Art. 30 [Geschäftsordnung, Präsident] Der Sicherheitsrat gibt sich eine 
Geschäftsordnung; in dieser regelt er auch das Verfahren für die Wahl seines Präsidenten. 
Art. 31 [Teilnahme anderer Mitglieder der VN] Ein Mitglied der Vereinten Nationen, das 
nicht Mitglied des Sicherheitsrats ist, kann ohne Stimmrecht an der Erörterung jeder vor den 
Sicherheitsrat gebrachten Frage teilnehmen, wenn dieser der Auffassung ist, daß die 
Interessen dieses Mitglieds besonders betroffen sind. 
Art. 32 [Teilnahme der Streitparteien] Mitglieder der Vereinten Nationen, die nicht Mitglied 
des Sicherheitsrats. sind, sowie Nichtmitgliedstaaten der Vereinten Nationen werden 
eingeladen, an den Erörterungen des Sicherheitsrats über eine Streitigkeit, mit der dieser 
befaßt ist, ohne Stimmrecht teilzunehmen, wenn sie Streitpartei sind. Für die Teilnahme eines 
Nichtmitgliedstaats der Vereinten Nationen setzt der Sicherheitsrat die Bedingungen fest, die 
er für gerecht hält. 
Kapitel VI. Die friedliche Beilegung von Streitigkeiten  
Art. 33 [Verpflichtung zur friedlichen Streiterledigung] (1) Die Parteien einer Streitigkeit, 
deren Fortdauer geeignet ist, die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
zu gefährden, bemühen sich zunächst um eine Beilegung durch Verhandlung, Untersuchung, 
Vermittlung, Vergleich, Schiedsspruch, gerichtliche Entscheidung, Inanspruchnahme 
regionaler Einrichtungen oder Abmachungen oder durch andere friedliche Mittel eigener 
Wahl. 
(2) Der Sicherheitsrat fordert die Parteien auf, wenn er dies für notwendig hält, ihre 
Streitigkeit durch solche Mittel beizulegen.. 
Art. 34 [Untersuchungsrecht des Sicherheitsrates] Der Sicherheitsrat kann jede Streitigkeit 
sowie jede Situation, die zu internationalen Reibungen führen oder eine Streitigkeit 
hervorrufen könnte, untersuchen, um festzustellen, ob die Fortdauer der Streitigkeit oder der 
Situation die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit gefährden könnte. 
Art. 35 [Zuständigkeit bei Friedensgefährdung] (1) Jedes Mitglied der Vereinten Nationen 
kann die Aufmerksamkeit des Sicherheitsrats oder der Generalversammlung auf jede 
Streitigkeit 
sowie auf jede Situation der in Artikel 34 bezeichneten Art lenken. 
(2) Ein Nichtmitgliedstaat der Vereinten Nationen kann die Aufmerksamkeit des 
Sicherheitsrats oder der Generalversammlung auf jede Streitigkeit lenken, in der er Partei ist, 
wenn er im voraus hinsichtlich dieser Streitigkeit die in dieser Charta für eine friedliche 
Beilegung festgelegten Verpflichtungen annimmt. 
(3) Das Verfahren der Generalversammlung in Angelegenheiten, auf die ihre 
Aufmerksamkeit gemäß diesem Artikel gelenkt wird, bestimmt sich nach den Artikeln 11 und 
12. 
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Art. 36 [Empfehlungen zur Bereinigung von Streitigkeiten] (1) Der Sicherheitsrat kann in 
jedem Stadium einer Streitigkeit im Sinne des Artikels 33 oder einer Situation gleicher Art 
geeignete Verfahren oder Methoden für deren Bereinigung empfehlen. 
(2) Der Sicherheitsrat soll alle Verfahren in Betracht ziehen, welche die Parteien zur 
Beilegung der Streitigkeit bereits angenommen haben. 
(3) Bei seinen Empfehlungen aufgrund dieses Artikels soll der Sicherheitsrat ferner 
berücksichtigen, daß Rechtsstreitigkeiten im allgemeinen von den Parteien dem 
Internationalen Gerichtshof im Einklang mit dessen Statut zu unterbreiten sind. 
Art. 37 [Entscheidung des Sicherheitsrates] (1) Gelingt es den Parteien einer Streitigkeit der 
in Artikel 33 bezeichneten Art nicht, diese mit den dort angegebenen Mitteln beizulegen, so 
legen sie die Streitigkeit dem Sicherheitsrat vor. 
(2) Könnte nach Auffassung des Sicherheitsrats die Fortdauer der Streitigkeit tatsächlich 
die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit gefährden, so beschließt er, 
ob er nach Artikel 36 tätig werden oder die ihm angemessen erscheinenden Empfehlungen für 
eine Beilegung abgeben will. 
Art. 38 [Vermittlungsvorschlag] Unbeschadet der Artikel 33 bis 37 kann der Sicherheitsrat, 
wenn alle Parteien einer Streitigkeit dies beantragen, Empfehlungen zu deren friedlicher 
Beilegung an die Streitparteien richten. 
 
Kapitel VII. Maßnahmen bei Bedrohung oder Bruch des Friedens und bei Angriffshandlungen  
Art. 39 [Feststellung der Friedensgefährdung] Der Sicherheitsrat stellt fest, ob eine 
Bedrohung oder ein Bruch des Friedens oder eine Angriffshandlung vorliegt; er gibt 
Empfehlungen ab oder beschließt, welche Maßnahmen auf Grund der Artikel 41 und 42 zu 
treffen sind, um den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren oder 
wiederherzustellen. 
Art. 40 [Vorläufige Maßnahmen] Um einer Verschärfung der Lage vorzubeugen, kann der 
Sicherheitsrat, bevor er nach Artikel 39 Empfehlungen abgibt oder Maßnahmen beschließt, 
die beteiligten Parteien auffordern, den von ihm für notwendig oder erwünscht erachteten 
vorläufigen Maßnahmen Folge zu leisten. Diese vorläufigen Maßnahmen lassen die Rechte, 
die Ansprüche und die Stellung der beteiligten Parteien unberührt. Wird den vorläufigen 
Maßnahmen nicht Folge geleistet, so trägt der Sicherheitsrat diesem Versagen gebührend 
Rechnung. 
Art. 41 [Friedliche Sanktionsmaßnahmen] Der Sicherheitsrat kann beschließen, welche 
Maßnahmen — unter Ausschluß von Waffengewalt — zu ergreifen sind, um seinen Beschlüs-
sen Wirksamkeit zu verleihen; er kann die Mitglieder der Vereinten Nationen auffordern, 
diese Maßnahmen durchzuführen. Sie können die vollständige oder teilweise Unterbrechung 
der Wirtschaftsbeziehungen, des Eisenbahn-, See- und Luftverkehrs, der Post-, Telegraphen- 
und Funkverbindungen sowie sonstiger Verkehrsmöglichkeiten und den Abbruch der 
diplomatischen Beziehungen einschließen. 
Art. 42 [Militärische Sanktionsmaßnahmen] Ist der Sicherheitsrat der Auffassung, daß die in 
Artikel 41 vorgesehenen Maßnahmen unzulänglich sein würden oder sich als unzulänglich 
erwiesen haben, so kann er mit Luft-, See- oder Landstreitkräften die zur Wahrung oder 
Wiederherstellung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit erforderlichen 
Maßnahmen durchführen. Sie können Demonstrationen, Blockaden und sonstige Einsätze der 
Luft-, See- oder Landstreitkräfte von Mitgliedern der Vereinten Nationen einschließen. 
Art. 43 [Beistandspflicht aller Mitglieder der VN] (1) Alle Mitglieder der Vereinten Nationen 
verpflichten sich, zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit dadurch 
beizutragen, daß sie nach Maßgabe eines oder mehrerer Sonderabkommen dem Sicherheitsrat 
auf sein Ersuchen Streitkräfte zur Verfügung stellen, Beistand leisten und Erleichterungen 
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einschließlich des Durchmarschrechts gewähren, soweit dies zur Wahrung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit erforderlich ist. 
(2) Diese Abkommen haben die Zahl und Art der Streitkräfte, ihren Bereitschaftsgrad, 
ihren allgemeinen Standort sowie die Art der Erleichterungen und des Beistands vorzusehen. 
(3) Die Abkommen werden auf Veranlassung des Sicherheitsrats so bald wie möglich im 
Verhandlungswege ausgearbeitet. Sie werden zwischen dem Sicherheitsrat einerseits und 
Einzelmitgliedern oder Mitgliedergruppen andererseits geschlossen und von den 
Unterzeichnerstaaten nach Maßgabe ihres Verfassungsrechts ratifiziert. 
Art. 44 [Gehör eines zur Hilfe aufgeforderten Mitgliedes] Hat der Sicherheitsrat die 
Anwendung von Gewalt beschlossen, so lädt er ein in ihm nicht vertretenes Mitglied, bevor er 
es zur Stellung von Streitkräften auf Grund der nach Artikel 43 übernommenen Ver-
pflichtungen auffordert, auf dessen Wunsch ein, an seinen Beschlüssen über den Einsatz von 
Kontingenten der Streitkräfte dieses Mitglieds teilzunehmen. 
Art. 45 [Bereithaltung von Luftstreitkräften] Um die Vereinten Nationen zur Durchführung 
dringender militärischer Maßnahmen zu befähigen, halten Mitglieder der Organisation 
Kontingente ihrer Luftstreitkräfte zum sofortigen Einsatz bei gemeinsamen internationalen 
Zwangsmaßnahmen bereit. Stärke und Bereitschaftsgrad dieser Kontingente sowie die Pläne 
für ihre gemeinsamen Maßnahmen legt der Sicherheitsrat mit Unterstützung des 
Generalstabsausschusses im Rahmen der in Artikel 43 erwähnten Sonderabkommen fest. Die 
Pläne für die Anwendung von Waffengewalt werden vom Sicherheitsrat mit Unterstützung 
des Generalstabsausschusses aufgestellt. 
Art. 47 [Generalstabsausschuß]  (1) Es wird ein Generalstabsausschuß eingesetzt, um den 
Sicherheitsrat in allen Fragen zu beraten und zu unterstützen, die dessen militärische 
Bedürfnisse zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit, den Einsatz 
und die Führung der dem Sicherheitsrat zur Verfügung gestellten Streitkräfte, die 
Rüstungsregelung und eine etwaige Abrüstung betreffen. 
(2) Der Generalstabsausschuß besteht aus den Generalstabschefs der ständigen Mitglieder 
des Sicherheitsrats oder ihren Vertretern. Ein nicht ständig im Ausschuß vertretenes Mitglied 
der Vereinten Nationen wird vorn Ausschuß eingeladen, sich ihm zu assoziieren, wenn die 
Mitarbeit dieses Mitglieds für die wirksame Durchführung der Aufgaben des Ausschusses 
erforderlich ist. 
(3) Der Generalstabsausschuß ist unter der Autorität des Sicherheitsrats für die 
strategische Leitung aller dem Sicherheitsrat zur Verfügung gestellten Streitkräfte 
verantwortlich. Die Fragen bezüglich der Führung dieser Streitkräfte werden später geregelt. 
(4) Der Generalstabsausschuß kann mit Ermächtigung des Sicherheitsrats nach 
Konsultation mit geeigneten regionalen Einrichtungen regionale Unterausschüsse einsetzen. 
Art. 48 [Durchführung der Beschlüsse] (1) Die Maßnahmen, die für die Durchführung der 
Beschlüsse des Sicherheitsrats zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit erforderlich sind, werden je nach dem Ermessen des Sicherheitsrats von allen oder 
von einigen Mitgliedern der Vereinten Nationen getroffen. 
(2) Diese Beschlüsse werden von den Mitgliedern der Vereinten Nationen unmittelbar 
sowie durch Maßnahmen in den geeigneten internationalen Einrichtungen durchgeführt, deren 
Mitglieder sie sind. 
Art. 49 [Gegenseitige Beistandspflicht] Bei der Durchführung der vom Sicherheitsrat 
beschlossenen Maßnahmen leisten die Mitglieder der Vereinten Nationen einander 
gemeinsam handelnd Beistand. 
Art. 50 [Mitbetroffene dritte Staaten] Ergreift der Sicherheitsrat gegen einen Staat 
Vorbeugungs- oder Zwangsmaßnahmen, so kann jeder andere Staat, ob Mitglied der 
Vereinten Nationen oder nicht, den die Durchführung dieser Maßnahmen vor besondere 
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wirtschaftliche Probleme stellt, den Sicherheitsrat zwecks Lösung dieser Probleme 
konsultieren. 
Art. 51 [Selbstverteidigungsrecht] Diese Charta beeinträchtigt im Falle eines bewaffneten 
Angriffs gegen ein Mitglied der Vereinten Nationen keineswegs das naturgegebene Recht zur 
individuellen oder kollektiven Selbstverteidigung, bis der Sicherheitsrat die zur Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit erforderlichen Maßnahmen getroffen hat. 
Maßnahmen, die ein Mitglied in Ausübung dieses Selbstverteidigungsrechts trifft, sind dem 
Sicherheitsrat sofort anzuzeigen; sie berühren in keiner Weise dessen auf dieser Charta 
beruhende Befugnis und Pflicht, jederzeit die Maßnahmen zu treffen, die er zur Wahrung oder 
Wiederherstellung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit für erforderlich hält. 
Kapitel VIII. Regionale Abmachungen  
Art. 52 [Regionale Abmachungen zur Wahrung des Friedens] (1) Diese Charta schließt das 
Bestehen regionaler Abmachungen oder Einrichtungen zur Behandlung derjenigen die 
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit betreffenden Angelegenheiten 
nicht aus, bei denen Maßnahmen regionaler Art angebracht sind; Voraussetzung hierfür ist, 
daß diese Abmachungen oder Einrichtungen und ihr Wirken mit den Zielen und Grundsätzen 
der Vereinten Nationen vereinbar sind. 
(2) Mitglieder der Vereinten Nationen, die solche Abmachungen treffen oder solche 
Einrichtungen schaffen, werden sich nach besten Kräften bemühen, durch Inanspruchnahme 
dieser Abmachungen oder Einrichtungen örtlich begrenzte Streitigkeiten friedlich beizulegen, 
bevor sie den Sicherheitsrat damit befassen. 
(3) Der Sicherheitsrat wird die Entwicklung des Verfahrens fördern, örtlich begrenzte 
Streitigkeiten durch Inanspruchnahme dieser regionalen Abmachungen oder Einrichtungen 
friedlich beizulegen, sei es auf Veranlassung der beteiligten Staaten oder aufgrund von 
Überweisungen durch ihn selbst. 
(4) Die Anwendung der Artikel 34 und 35 wird durch diesen Artikel nicht beeinträchtigt. 
Art. 53 [Regionalzwangsmaßnahmen; Feindstaatenklausel] (1) Der Sicherheitsrat nimmt 
gegebenenfalls diese regionalen Abmachungen oder Einrichtungen zur Durchführung von 
Zwangsmaßnahmen unter seiner Autorität in Anspruch. Ohne Ermächtigung des Si-
cherheitsrats dürfen Zwangsmaßnahmen aufgrund regionaler Abmachungen oder seitens 
regionaler Einrichtungen nicht ergriffen werden; 
ausgenommen sind Maßnahmen gegen einen Feindstaat im Sinne des Absatzes 2, soweit sie 
in Artikel 107 oder in regionalen, gegen die Wiederaufnahme der Angriffspolitik eines 
solchen Staates gerichteten Abmachungen vorgesehen sind; die Ausnahme gilt, bis der 
Organisation auf Ersuchen der beteiligten Regierungen die Aufgabe zugewiesen wird, neue 
Angriffe eines solchen Staates zu verhüten. 
(2) Der Ausdruck „Feindstaat“ in Absatz 1 bezeichnet jeden Staat, der während des zweiten 
Weltkriegs Feind eines Unterzeichners dieser Charta war. 
Art. 54 [Benachrichtigung des Sicherheitsrates] Der Sicherheitsrat ist jederzeit vollständig 
über die Maßnahmen auf dem laufenden zu halten, die zur Wahrung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit aufgrund regionaler Abmachungen oder seitens regionaler 
Einrichtungen getroffen oder in Aussicht genommen werden. 
Kapitel IX. Internationale Zusammenarbeit auf wirtschaftlichem und sozialem Gebiet   
(von der Wiedergabe wurde abgesehen) 
Kapitel X. Der Wirtschafts- und Sozialrat  
(von der Wiedergabe wurde abgesehen) 
Kapitel XI. Erklärung über Hoheitsgebiete ohne Selbstregierung  
Artikel 73. Mitglieder der Vereinten Nationen, welche die Verantwortung für die Verwaltung 
von Hoheitsgebieten haben oder übernehmen, deren Völker noch nicht die volle 
Selbstregierung erreicht haben, bekennen sich zu dem Grundsatz, daß die Interessen der 
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Einwohner dieser Hoheitsgebiete Vorrang haben; sie übernehmen als heiligen Auftrag die 
Verpflichtung, im Rahmen des durch diese Charta errichteten Systems des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit das Wohl dieser Einwohner aufs äußerste zu fördern; zu diesem 
Zweck verpflichten sie sich,  
a)  den politischen, wirtschaftlichen, sozialen und erzieherischen Fortschritt, die gerechte 
Behandlung und den Schutz dieser Völker gegen Missbräuche unter gebührender Achtung vor 
ihrer Kultur zu gewährleisten;  
b)  die Selbstregierung zu entwickeln, die politischen Bestrebungen dieser Völker 
gebührend zu berücksichtigen und sie bei der fortschreitenden Entwicklung ihrer freien 
politischen Einrichtungen zu unterstützen, und zwar je nach den besonderen Verhältnissen 
jedes Hoheitsgebiets, seiner Bevölkerung und deren jeweiliger Entwicklungsstufe;  
c)  den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu festigen;  
d)  Aufbau- und Entwicklungsmaßnahmen zu fördern, die Forschungstätigkeit zu 
unterstützen sowie miteinander und gegebenenfalls mit internationalen Fachorganisationen 
zusammenzuarbeiten, um die in diesem Artikel dargelegten sozialen, wirtschaftlichen und 
wissenschaftlichen Ziele zu verwirklichen;  
e)  dem Generalsekretär mit der durch die Rücksichtnahme auf Sicherheit und Verfassung 
gebotenen Einschränkung zu seiner Unterrichtung regelmäßig 
statistische und sonstige Informationen technischer Art über das Wirtschafts-, Sozial- und 
Erziehungswesen in den nicht unter die Kapitel XII und XIII fallenden Hoheitsgebieten zu 
übermitteln, für die sie verantwortlich sind.  
Artikel 74. Die Mitglieder der Vereinten Nationen sind sich ferner darin einig, daß die Politik, 
die sie für die unter dieses Kapitel fallenden Hoheitsgebiete verfolgen, nicht minder auf dem 
allgemeinen Grundsatz der guten Nachbarschaft in sozialen, wirtschaftlichen und 
Handelsangelegenheiten beruhen muß als die Politik, die sie für ihr Mutterland verfolgen; 
hierbei sind die Interessen und das Wohl der übrigen Welt gebührend zu berücksichtigen.  
Kapitel XII. Das internationale Treuhandsystem  
Artikel 75. Die Vereinten Nationen errichten unter ihrer Autorität ein internationales 
Treuhandsystem für die Verwaltung und Beaufsichtigung der Hoheitsgebiete, die auf Grund 
späterer Einzelabkommen in dieses System einbezogen werden. Diese Hoheitsgebiete werden 
im folgenden als Treuhandgebiete bezeichnet.  
Artikel 76. Im Einklang mit den in Artikel 1 dieser Charta dargelegten Zielen der Vereinten 
Nationen dient das Treuhandsystem hauptsächlich folgenden Zwecken:  
a)  den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu festigen;  
b)  den politischen, wirtschaftlichen, sozialen und erzieherischen Fortschritt der 
Einwohner der Treuhandgebiete und ihre fortschreitende Entwicklung zur Selbstregierung 
oder Unabhängigkeit so zu fördern, wie es den besonderen Verhältnissen eines jeden dieser 
Hoheitsgebiete und seiner Bevölkerung sowie deren frei geäußerten Wünschen entspricht und 
in dem diesbezüglichen Treuhandabkommen vorgesehen ist;  
c)  die Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten für alle ohne Unterschied 
der Rasse, des Geschlechts, der Sprache oder der Religion zu fördern und das Bewußtsein der 
gegenseitigen Abhängigkeit der Völker der Welt zu stärken;  
d)  die Gleichbehandlung aller Mitglieder der Vereinten Nationen und ihrer 
Staatsangehörigen in sozialen, wirtschaftlichen und Handelsangelegenheiten sowie die 
Gleichbehandlung dieser Staatsangehörigen in der Rechtspflege sicherzustellen, ohne jedoch 
die Verwirklichung der vorgenannten Zwecke zu beeinträchtigen; Artikel 80 bleibt unberührt.  
Artikel 77. (1) Das Treuhandsystem findet auf die zu den folgenden Gruppen gehörenden 
Hoheitsgebiete Anwendung, soweit sie auf Grund von Treuhandabkommen in dieses System 
einbezogen werden:  
a)  gegenwärtig bestehende Mandatsgebiete;  
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b)  Hoheitsgebiete, die infolge des Zweiten Weltkriegs von Feindstaaten abgetrennt 
werden;  
c)  Hoheitsgebiete, die von den für ihre Verwaltung verantwortlichen Staaten freiwillig in 
das System einbezogen werden.  
(2)  Die Feststellung, welche Hoheitsgebiete aus den genannten Gruppen in das 
Treuhandsystem einbezogen werden und welche Bestimmungen hierfür gelten, bleibt einer 
späteren Übereinkunft vorbehalten.  
Artikel 78. Das Treuhandsystem findet keine Anwendung auf Hoheitsgebiete, die Mitglied 
der Vereinten Nationen geworden sind; die Beziehungen zwischen Mitgliedern beruhen auf 
der Achtung des Grundsatzes der souveränen Gleichheit.  
Artikel 79. Für jedes in das Treuhandsystem einzubeziehende Hoheitsgebiet werden die 
Treuhandbestimmungen einschließlich aller ihrer Änderungen und Ergänzungen von den 
unmittelbar beteiligten Staaten, zu denen bei Mandatsgebieten eines Mitglieds der Vereinten 
Nationen auch die Mandatsmacht zählt, in Form eines Abkommens vereinbart; sie bedürfen 
der Genehmigung nach den Artikeln 83 und 85.   
Artikel 80. (1) Soweit in einzelnen, auf Grund der Artikel 77, 79 und 81 geschlossenen 
Treuhandabkommen zur Einbeziehung eines Treuhandgebiets in das Treuhandsystem nichts 
anderes vereinbart wird und solange derartige Abkommen noch nicht geschlossen sind, ist 
dieses Kapitel nicht so auszulegen, als ändere es unmittelbar oder mittelbar die Rechte von 
Staaten oder Völkern oder in Kraft befindliche internationale Übereinkünfte, deren 
Vertragsparteien Mitglieder der Vereinten Nationen sind.  
(2)  Aus Absatz 1 kann keine Rechtfertigung dafür abgeleitet werden, Verhandlungen über 
Abkommen zu der in Artikel 77 vorgesehenen Einbeziehung von Mandatsgebieten und 
sonstigen Hoheitsgebieten in das Treuhandsystem oder den Abschluß solcher Abkommen zu 
verzögern oder aufzuschieben.  
Artikel 81. Jedes Treuhandabkommen enthält die Bestimmungen, nach denen das 
Treuhandgebiet zu verwalten ist, und bezeichnet die verwaltende Obrigkeit. Diese, im 
folgenden als "Verwaltungsmacht" bezeichnet, kann ein Staat oder eine Staatengruppe oder 
die Organisation selbst sein.  
Artikel 82. Jedes Treuhandabkommen kann eine oder mehrere strategische Zonen bezeichnen, 
die das ganze Treuhandgebiet, für welches das Abkommen gilt, oder einen Teil davon 
umfassen; Sonderabkommen nach Artikel 43 bleiben unberührt.  
Artikel 83. (1) Alle Aufgaben der Vereinten Nationen in bezug auf strategische Zonen, 
einschließlich der Genehmigung der Treuhandabkommen sowie ihrer Änderungen und 
Ergänzungen, nimmt der Sicherheitsrat wahr.  
(2)  Die in Artikel 76 dargelegten Hauptzwecke gelten auch für die Bevölkerung jeder 
strategischen Zone.  
(3) Unter Beachtung der Treuhandabkommen nimmt der Sicherheitsrat vorbehaltlich der 
Sicherheitserfordernisse die Unterstützung des Treuhandrats in Anspruch, um im Rahmen des 
Treuhandsystems diejenigen Aufgaben der Vereinten Nationen wahrzunehmen, die politische, 
wirtschaftliche, soziale und erzieherische Angelegenheiten in den strategischen Zonen 
betreffen.  
Artikel 84. Die Verwaltungsmacht hat die Pflicht, dafür zu sorgen, daß das Treuhandgebiet 
seinen Beitrag zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit leistet. Zu 
diesem Zweck kann sie freiwillige Streitkräfte, Erleichterungen und Beistand von dem 
Treuhandgebiet in Anspruch nehmen, um die Verpflichtungen zu erfüllen, die sie in dieser 
Hinsicht gegenüber dem Sicherheitsrat übernommen hat, und um die örtliche Verteidigung 
und die Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung innerhalb des Treuhandgebiets 
sicherzustellen.  
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Artikel 85. (1) Die Aufgaben der Vereinten Nationen in bezug auf Treuhandabkommen für 
alle nicht als strategische Zonen bezeichneten Gebiete, einschließlich der Genehmigung der 
Treuhandabkommen sowie ihrer Änderungen und Ergänzungen, werden von der 
Generalversammlung wahrgenommen.  
(2)  Bei der Durchführung dieser Aufgaben wird die Generalversammlung von dem unter 
ihrer Autorität handelnden Treuhandrat unterstützt.  
Kapitel XIII. Der Treuhandrat  
Zusammensetzung 
Artikel 86. (1) Der Treuhandrat besteht aus folgenden Mitgliedern der Vereinten Nationen:  
a)  den Mitgliedern, die Treuhandgebiete verwalten;  
b)  den in Artikel 23 namentlich aufgeführten Mitgliedern, soweit sie keine 
Treuhandgebiete verwalten;  
c)  so vielen weiteren von der Generalversammlung für je drei Jahre gewählten 
Mitgliedern, wie erforderlich sind, damit der Treuhandrat insgesamt zur Hälfte aus 
Mitgliedern der Vereinten Nationen besteht, die Treuhandgebiete verwalten, und zur Hälfte 
aus solchen, die keine verwalten.  
(2)  Jedes Mitglied des Treuhandrats bestellt eine besonders geeignete Person zu seinem 
Vertreter im Treuhandrat.  
Aufgaben und Befugnisse 
Artikel 87. Die Generalversammlung und unter ihrer Autorität der Treuhandrat können bei der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben  
a)  von der Verwaltungsmacht vorgelegte Berichte prüfen;  
b)  Gesuche entgegennehmen und sie in Konsultation mit der Verwaltungsmacht prüfen;  
c)  regelmäßige Bereisungen der einzelnen Treuhandgebiete veranlassen, deren Zeitpunkt 
mit der Verwaltungsmacht vereinbart wird;  
d)  diese und sonstige Maßnahmen in Übereinstimmung mit den Treuhandabkommen 
treffen.  
Artikel 88. Der Treuhandrat arbeitet einen Fragebogen über den politischen, wirtschaftlichen, 
sozialen und erzieherischen Fortschritt der Einwohner jedes Treuhandgebiets aus; die 
Verwaltungsmacht jedes Treuhandgebiets, für das die Generalversammlung zuständig ist, 
erstattet dieser auf Grund des Fragebogens alljährlich Bericht.  
Abstimmung 
Artikel 89. (1) Jedes Mitglied des Treuhandrats hat eine Stimme.  
(2)  Beschlüsse des Treuhandrats bedürfen der Mehrheit der anwesenden und 
abstimmenden Mitglieder.  
Verfahren 
Artikel 90. (1) Der Treuhandrat gibt sich eine Geschäftsordnung; in dieser regelt er auch das 
Verfahren für die Wahl seines Präsidenten.  
(2)  Der Treuhandrat tritt nach Bedarf gemäß seiner Geschäftsordnung zusammen; in 
dieser ist auch die Einberufung von Sitzungen auf Antrag der Mehrheit seiner Mitglieder 
vorzusehen.  
Artikel 91. Der Treuhandrat nimmt gegebenenfalls die Unterstützung des Wirtschafts- und 
Sozialrats und der Sonderorganisationen in Angelegenheiten in Anspruch, für die sie 
zuständig sind.  
Kapitel XIV. Der Internationale Gerichtshof  
Artikel 92. Der Internationale Gerichtshof ist das Hauptrechtsprechungsorgan der Vereinten 
Nationen. Er nimmt seine Aufgaben nach Maßgabe des beigefügten Statuts wahr, das auf dem 
Statut des Ständigen Internationalen Gerichtshofs beruht und Bestandteil dieser Charta ist.  
Artikel 93. (1) Alle Mitglieder der Vereinten Nationen sind ohne weiteres Vertragsparteien 
des Statuts des Internationalen Gerichtshofs.  
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(2)  Ein Staat, der nicht Mitglied der Vereinten Nationen ist, kann zu Bedingungen, welche 
die Generalversammlung jeweils auf Empfehlung des Sicherheitsrats festsetzt, Vertragspartei 
des Statuts des Internationalen Gerichtshofs werden.  
Artikel 94. (1) Jedes Mitglied der Vereinten Nationen verpflichtet sich, bei jeder Streitigkeit, 
in der es Partei ist, die Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs zu befolgen.  
(2)  Kommt eine Streitpartei ihren Verpflichtungen aus einem Urteil des Gerichtshofs 
nicht nach, so kann sich die andere Partei an den Sicherheitsrat wenden; dieser kann, wenn er 
es für erforderlich hält, Empfehlungen abgeben oder Maßnahmen beschließen, um dem Urteil 
Wirksamkeit zu 
verschaffen.  
Artikel 95. Diese Charta schließt nicht aus, daß Mitglieder der Vereinten Nationen auf Grund 
bestehender oder künftiger Abkommen die Beilegung ihrer Streitigkeiten anderen Gerichten 
zuweisen.  
Artikel 96 (1) Die Generalversammlung oder der Sicherheitsrat kann über jede Rechtsfrage 
ein Gutachten des Internationalen Gerichtshofs anfordern.  
(2)  Andere Organe der Vereinten Nationen und Sonderorganisationen können mit 
jeweiliger Ermächtigung durch die Generalversammlung ebenfalls Gutachten des 
Gerichtshofs über Rechtsfragen anfordern, die sich in ihrem Tätigkeitsbereich stellen.  
Kapitel XV: Das Sekretariat  
Artikel 97. Das Sekretariat besteht aus einem Generalsekretär und den sonstigen von der 
Organisation benötigten Bediensteten. Der Generalsekretär wird auf 
Empfehlung des Sicherheitsrats von der Generalversammlung ernannt. Er ist der höchste 
Verwaltungsbeamte der Organisation.  
Artikel 98. Der Generalsekretär ist in dieser Eigenschaft bei allen Sitzungen der 
Generalversammlung, des Sicherheitsrats, des Wirtschafts- und Sozialrats und des 
Treuhandrats tätig und nimmt alle sonstigen ihm von diesen Organen zugewiesenen Aufgaben 
wahr. Er erstattet der Generalversammlung alljährlich über die Tätigkeit der Organisation 
Bericht.  
Artikel 99. Der Generalsekretär kann die Aufmerksamkeit des Sicherheitsrats auf jede 
Angelegenheit lenken, die nach seinem Dafürhalten geeignet ist, die Wahrung 
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit zu gefährden.  
Artikel 100. (1) Der Generalsekretär und die sonstigen Bediensteten dürfen bei der 
Wahrnehmung ihrer Pflichten von einer Regierung oder von einer Autorität 
außerhalb der Organisation Weisungen weder erbitten noch entgegennehmen. Sie haben jede 
Handlung zu unterlassen, die ihrer Stellung als 
internationale, nur der Organisation verantwortliche Bedienstete abträglich sein könnte.  
(2) Jedes Mitglied der Vereinten Nationen verpflichtet sich, den ausschließlich internationalen 
Charakter der Verantwortung des Generalsekretärs und 
der sonstigen Bediensteten zu achten und nicht zu versuchen, sie bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben zu beeinflussen.  
Artikel 101. (1) Die Bediensteten werden vom Generalsekretär im Einklang mit Regelungen 
ernannt, welche die Generalversammlung erläßt.  
(2)  Dem Wirtschafts- und Sozialrat, dem Treuhandrat und erforderlichenfalls anderen 
Organen der Vereinten Nationen werden geeignete ständige Bedienstete zugeteilt. Sie gehören 
dem Sekretariat an.  
(3)  Bei der Einstellung der Bediensteten und der Regelung ihres Dienstverhältnisses gilt 
als ausschlaggebend der Gesichtspunkt, daß es notwendig ist, ein Höchstmaß an 
Leistungsfähigkeit, fachlicher Eignung und Ehrenhaftigkeit zu gewährleisten. Der Umstand, 
daß es wichtig ist, die Auswahl der Bediensteten auf möglichst breiter geographischer 
Grundlage vorzunehmen, ist gebührend zu berücksichtigen.  
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Kapitel XVI. Verschiedenes 
Art. 102 [Registrierung von Vertragen] (1) Alle Verträge und sonstigen internationalen 
Übereinkünfte, die ein Mitglied der Vereinten Nationen nach dem Inkrafttreten dieser Charta 
schließt, werden so bald wie möglich beim Sekretariat registriert und von ihm veröffentlicht. 
(2) Werden solche Verträge oder internationalen Übereinkünfte nicht nach Absatz 1 
registriert, so können sich ihre Vertragsparteien bei einem Organ der Vereinten Nationen 
nicht auf sie berufen. 
Art. 103 [Vorrang der Charta] Widersprechen sich die Verpflichtungen von Mitgliedern der 
Vereinten Nationen aus dieser Charta und ihre Verpflichtungen aus anderen internationalen 
Übereinkünften, so haben die Verpflichtungen aus dieser Charta Vorrang. 
Art. 104 [Rechtsstellung der VN] Die Organisation genießt im Hoheitsgebiet jedes Mitglieds 
die Rechts- und Geschäftsfähigkeit. die zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben und zur 
Verwirklichung ihrer Ziele erforderlich ist. 
Art. 105 [Vorrechte der VN] (1) Die Organisation genießt im Hoheitsgebiet jedes Mitglieds 
die Vorrechte und Immunitäten, die zur Verwirklichung ihrer Ziele erforderlich sind. 
(2) Vertreter der Mitglieder der Vereinten Nationen und Bedienstete der Organisation 
genießen ebenfalls die Vorrechte und Immunitäten, deren sie bedürfen, um ihre mit der 
Organisation zusammenhängenden Aufgaben in voller Unabhängigkeit wahrnehmen zu 
können. 
(3) Die Generalversammlung kann Empfehlungen abgeben, um die Anwendung der 
Absätze 1 und 2 im einzelnen zu regeln, oder sie kann den Mitgliedern der Vereinten 
Nationen zu diesem Zweck Übereinkommen vorschlagen. 
Kapitel XVII. Übergangsbestimmungen betreffend die Sicherheit  
Art. 106 [Vorbehalt aus dem Abkommen von Moskau von 1943] Bis das Inkrafttreten von 
Sonderabkommen der in Artikel 43 bezeichneten Art den Sicherheitsrat nach seiner 
Auffassung befähigt, mit der Ausübung der ihm in Artikel 42 zugewiesenen 
Verantwortlichkeiten zu beginnen, konsultieren die Parteien der am 30. Oktober 1943 in 
Moskau unterzeichneten Viermächte-Erklärung und Frankreich nach Absatz 5 dieser 
Erklärung einander und gegebenenfalls andere Mitglieder der Vereinten Nationen, um 
gemeinsam alle etwa erforderlichen Maßnahmen zur Wahrung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit im Namen der Organisation zu treffen. 
Art. 107 [Feindstaatenklausel] Maßnahmen, welche die hierfür verantwortlichen Regierungen 
als Folge des zweiten Weltkriegs in bezug auf einen Staat ergreifen oder genehmigen, der 
während dieses Krieges Feind eines Unterzeichnerstaats dieser Charta war, werden durch 
diese Charta weder außer Kraft gesetzt noch untersagt. 
Kapitel XVIII. Änderungen  
Art. 108 [Änderungen der Charta] Änderungen dieser Charta treten für alle Mitglieder der 
Vereinten Nationen in Kraft, wenn sie mit Zweidrittelmehrheit der Mitglieder der 
Generalversammlung angenommen und von zwei Dritteln der Mitglieder der Vereinten 
Nationen einschließlich aller ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats nach Maßgabe ihres 
Verfassungsrechts ratifiziert worden sind. 
Art. 109 [Revision der Charta] (1) Zur Revision dieser Charta kann eine Allgemeine 
Konferenz der Mitglieder der Vereinten Nationen zusammentreten; Zeitpunkt und Ort werden 
durch Beschluß einer Zweidrittelmehrheit der Mitglieder der Generalversammlung und durch 
Beschluß von neun beliebigen Mitgliedern des Sicherheitsrats bestimmt. Jedes Mitglied der 
Vereinten Nationen hat auf der Konferenz eine Stimme. 
(2) Jede Änderung dieser Charta, die von der Konferenz mit Zweidrittelmehrheit 
empfohlen wird, tritt in Kraft, sobald sie von zwei Dritteln der Mitglieder der Vereinten 
Nationen einschließlich aller ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats nach Maßgabe ihres 
Verfassungsrechts ratifiziert worden ist. 
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(3) Ist eine solche Konferenz nicht vor der zehnten Jahrestagung der Generalversammlung 
nach Inkrafttreten dieser Charta zusammengetreten, so wird der Vorschlag, eine solche 
Konferenz einzuberufen, auf die Tagesordnung jener Tagung gesetzt; die Konferenz findet 
statt, wenn dies durch Beschluß der Mehrheit der Mitglieder der Generalversammlung und 
durch Beschluß von sieben beliebigen Mitgliedern des Sicherheitsrats bestimmt wird. 
Kapitel XIX. Ratifizierung und Unterzeichnung 
Art. 110 [Ratifizierung] (1) Diese Charta bedarf der Ratifizierung durch die Unterzeichner-
staaten nach Maßgabe ihres Verfassungsrechts. 
(2) Die Ratifikationsurkunden werden bei der Regierung der Vereinigten Staaten von 
Amerika hinterlegt; diese notifiziert jede Hinterlegung allen Unterzeichnerstaaten sowie dem 
Generalsekretär der Organisation, sobald er ernannt ist. 
(3) Diese Charta tritt in Kraft, sobald die Republik China, Frankreich, die Union der 
Sozialistischen Sowjetrepubliken, das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland 
und die Vereinigten Staaten von Amerika sowie die Mehrheit der anderen 
Unterzeichnerstaaten ihre Ratifikationsurkunden hinterlegt haben. Die Regierung der 
Vereinigten Staaten von Amerika errichtet sodann über die Hinterlegung der Ratifi-
kationsurkunden ein Protokoll, von dem sie allen Unterzeichnerstaaten Abschriften 
übermittelt. 
(4) Die Unterzeichnerstaaten dieser Charta, die sie nach ihrem Inkrafttreten ratifizieren, 
werden mit dem Tag der Hinterlegung ihrer Ratifikationsurkunde ursprüngliche Mitglieder 
der Vereinten Nationen. 
Art. 111 [Authentischer Text, Hinterlegung] Diese Charta, deren chinesischer, französischer, 
russischer, englischer und spanischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, wird im Archiv 
der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika hinterlegt. Diese übermittelt den 
Regierungen der anderen Unterzeichnerstaaten gehörig beglaubigte Abschriften. 
 
ZU URKUND DESSEN haben die Vertreter der Regierungen der Vereinten Nationen diese 
Charta unterzeichnet. 
GESCHEHEN in der Stadt San Franzisko am 26. Juni 1945. 
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42a. Redaktionelle Anlage 1: Vorläufige Geschäftsordnung des VA-Sicherheitsrats 
i.d.F. der 2410. Sitzung am 21.12.1982 

 

 

 

KAPITEL I. SITZUNGEN 
Regel 1. Sitzungen des Sicherheitsrats mit Ausnahme der in Regel 4 bezeichneten 
regelmäßigen Sitzungen werden vom Präsidenten anberaumt, wann immer dieser es für 
erforderlich hält; der Abstand zwischen den Sitzungen darf jedoch vierzehn Tage nicht 
überschreiten. 
Regel 2. Der Präsident beraumt eine Sitzung des Sicherheitsrats an, wenn dies von einem 
seiner Mitglieder beantragt wird. 
Regel 3. Der Präsident beraumt eine Sitzung des Sicherheitsrats an, wenn nach Artikel 35 
oder Artikel 11 Absatz 3 der Charta die Aufmerksamkeit des Sicherheitsrats auf eine 
Streitigkeit oder eine Situation gelenkt wird, wenn die Generalversammlung nach Artikel 11 
Absatz 2 Empfehlungen an den Sicherheitsrat richtet oder eine Frage an ihn überweist oder 
wenn der Generalsekretär nach Artikel 99 die Aufmerksamkeit des Sicherheitsrats auf eine 
Angelegenheit lenkt. 
Regel 4. Regelmäßige Sitzungen des Sicherheitsrats nach Artikel 28 Absatz 2 der Charta 
finden zweimal jährlich zu den vom Sicherheitsrat beschlossenen Zeitpunkten statt. 
Regel 5. Die Sitzungen des Sicherheitsrats finden in der Regel am Sitz der Vereinten 
Nationen statt. 
Ein Mitglied des Sicherheitsrats oder der Generalsekretär kann vorschlagen, daß der 
Sicherheitsrat an einem anderen Ort zusammentritt. Falls der Sicherheitsrat einen solchen 
Vorschlag annimmt, bestimmt er den Ort und die Zeitdauer der dort abzuhaltenden Sitzung. 
KAPITEL II. TAGESORDNUNG 
Regel 6. Der Generalsekretär lenkt die Aufmerksamkeit aller Vertreter im Sicherheitsrat 
umgehend auf alle Mitteilungen von Staaten, Organen der Vereinten Nationen oder des 
Generalsekretärs, die eine Angelegenheit betreffen, über die der Sicherheitsrat nach der 
Charta zu beraten hat. 
Regel 7. Die vorläufige Tagesordnung jeder Sitzung des Sicherheitsrats wird vom 
Generalsekretär aufgestellt und vom Präsidenten des Sicherheitsrats genehmigt. 
In die vorläufige Tagesordnung aufgenommen werden können nur Gegenstände, auf die nach 
Regel 6 die Aufmerksamkeit der Vertreter im Sicherheitsrat gelenkt wurde, Gegenstände, die 
unter Regel 10 fallen, oder Angelegenheiten, die der Sicherheitsrat zu einem früheren 
Zeitpunkt zurückzustellen beschlossen hat. 
Regel 8. Die vorläufige Tagesordnung einer Sitzung wird den Vertretern im Sicherheitsrat 
vom Generalsekretär spätestens drei Tage vor der Sitzung übermittelt; in dringenden Fällen 
kann sie gleichzeitig mit der Anzeige der Sitzung übermittelt werden. 
Regel 9. Der erste Gegenstand der vorläufigen Tagesordnung für jede Sitzung des 
Sicherheitsrats ist die Annahme der Tagesordnung. 
Regel 10. Jeder Gegenstand der Tagesordnung einer Sitzung des Sicherheitsrats, der auf der 
betreffenden Sitzung nicht abschließend beraten wurde, wird, sofern der Sicherheitsrat nichts 
anderes beschließt, automatisch in die Tagesordnung der nächsten Sitzung aufgenommen. 
Regel 11. Der Generalsekretär übermittelt den Vertretern im Sicherheitsrat wöchentlich eine 
Kurzdarstellung der Angelegenheiten, mit denen der Sicherheitsrat befaßt ist, und des 
jeweiligen Standes der Beratungen. 
Regel 12. Die vorläufige Tagesordnung jeder regelmäßigen Sitzung wird spätestens 
einundzwanzig Tage vor Sitzungsbeginn an die Mitglieder des Sicherheitsrats verteilt. Spätere 
Änderungen oder Ergänzungen der vorläufigen Tagesordnung werden den Mitgliedern 
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spätestens fünf Tage vor der Sitzung zur Kenntnis gebracht. Der Sicherheitsrat kann jedoch in 
dringenden Fällen zu jeder Zeit während einer regelmäßigen Sitzung Ergänzungen der 
Tagesordnung vornehmen. 
Regel 7 Absatz 1 sowie Regel 9 finden auch auf regelmäßige Sitzungen Anwendung. 
KAPITEL III. VERTRETUNG UND VOLLMACHTEN 
Regel 13. Jedes Mitglied des Sicherheitsrats wird auf den Sitzungen des Rates durch einen 
akkreditierten Vertreter vertreten. Die Vollmacht eines Vertreters im Sicherheitsrat wird dem 
Generalsekretär spätestens vierundzwanzig Stunden vor Einnahme seines Sitzes im 
Sicherheitsrat übermittelt. Die Vollmachten sind vom Staatsoberhaupt oder vom 
Regierungschef des betreffenden Staates oder von dessen Minister für Auswärtige 
Angelegenheiten zu erteilen. Der Regierungschef oder der Minister für Auswärtige 
Angelegenheiten jedes Mitglieds des Sicherheitsrats ist berechtigt, ohne Vorlage einer 
Vollmacht an Sitzungen des Sicherheitsrats teilzunehmen. 
Regel 14. Mitglieder der Vereinten Nationen, die nicht Mitglied des Sicherheitsrats sind, und 
Staaten, die nicht Mitglied der Vereinten Nationen sind, haben, wenn sie zur Teilnahme an 
einzelnen oder mehreren Sitzungen des Sicherheitsrats eingeladen werden, eine Vollmacht für 
ihren zu diesem Zweck ernannten Vertreter vorzulegen. Die Vollmacht eines solchen 
Vertreters ist spätestens vierundzwanzig Stunden vor der ersten Sitzung, zu der er eingeladen 
ist, dem Generalsekretär zu übermitteln. 
Regel 15. Die Vollmachten von Vertretern im Sicherheitsrat und von Vertretern, die nach 
Regel 14 ernannt worden sind, werden vom Generalsekretär geprüft; er legt dem 
Sicherheitsrat einen Bericht zur Genehmigung vor. 
Regel 16. Bis zur Genehmigung der Vollmacht eines Vertreters im Sicherheitsrat nach Regel 
15 nimmt dieser Vertreter vorläufig mit den gleichen Rechten wie die anderen Vertreter an 
den Sitzungen teil. 
Regel 17. Ein Vertreter im Sicherheitsrat, gegen dessen Vollmacht im Rat Einspruch erhoben 
worden ist, nimmt mit den gleichen Rechten wie die anderen Vertreter weiter an den 
Sitzungen teil, bis der Sicherheitsrat die Angelegenheit entschieden hat. 
KAPITEL IV. PRÄSIDENTSCHAFT 
Regel 18. Das Amt des Präsidenten des Sicherheitsrats wird von den Mitgliedern des Rates 
turnusmäßig in der alphabetischen Reihenfolge der englischen Staatennamen wahrgenommen. 
Die Amtszeit des Präsidenten beträgt einen Kalendermonat. 
Regel 19. Der Präsident führt den Vorsitz bei den Sitzungen des Sicherheitsrats; er vertritt den 
Sicherheitsrat, dem er insoweit untersteht, in dessen Eigenschaft als Organ der Vereinten 
Nationen. 
Regel 20. Ist der Präsident des Sicherheitsrats der Auffassung, daß er zur ordnungsgemäßen 
Wahrnehmung des Präsidentenamts den Vorsitz im Rat während der Beratung einer 
bestimmten Frage, von der das von ihm vertretene Mitglied unmittelbar betroffen ist, nicht 
innehaben sollte, gibt er seinen dementsprechenden Beschluß dem Rat bekannt. Der Vorsitz 
geht sodann für die  
Zwecke der Beratung dieser Frage auf den Vertreter des nach dem englischen Alphabet 
folgenden Mitglieds über; hierbei gilt, daß die Bestimmungen dieser Regel auf alle Vertreter 
im Sicherheitsrat Anwendung finden, die nacheinander den Vorsitz zu führen haben. Diese 
Regel läßt die Vertretungsbefugnis des Präsidenten nach Regel 19 und seine Aufgaben nach 
Regel 7 unberührt. 
KAPITEL V. SEKRETARIAT 
Regel 21. Der Generalsekretär ist in dieser Eigenschaft bei allen Sitzungen des Sicherheitsrats 
tätig. Der Generalsekretär kann einen Stellvertreter ermächtigen, auf Sitzungen des 
Sicherheitsrats an seiner Stelle tätig zu werden. 
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Regel 22. Der Generalsekretär oder ein in seinem Namen tätiger Stellvertreter kann vor dem 
Sicherheitsrat mündliche oder schriftliche Erklärungen zu jeder Frage abgeben, die im 
Sicherheitsrat zur Beratung steht. 
Regel 23. Der Generalsekretär kann vom Sicherheitsrat nach Regel 28 zum Berichterstatter 
für eine bestimmte Frage ernannt werden. 
Regel 24. Der Generalsekretär stellt das vom Sicherheitsrat benötigte Personal. Dieses 
Personal ist Teil des Sekretariats. 
Regel 25. Der Generalsekretär zeigt den Vertretern im Sicherheitsrat die Sitzungen des Rates 
und seiner Kommissionen und Ausschüsse an. 
Regel 26. Der Generalsekretär ist für die Vorbereitung der vom Sicherheitsrat benötigten 
Unterlagen verantwortlich und verteilt sie - außer in dringenden Fällen - spätestens 
achtundvierzig Stunden vor der Sitzung, auf der über sie beraten werden soll. 
KAPITEL VI. FÜHRUNG DER GESCHÄFTE 
Regel 27. Der Präsident ruft die Vertreter in der Reihenfolge der Wortmeldungen auf. 
Regel 28. Der Sicherheitsrat kann für eine bestimmte Frage eine Kommission, einen 
Ausschuß oder einen Berichterstatter ernennen. 
Regel 29. Der Präsident kann einem vom Sicherheitsrat ernannten Berichterstatter das Wort 
mit Vorrang erteilen. 
Dem Vorsitzenden einer Kommission oder eines Ausschusses oder dem von der Kommission 
oder dem Ausschuß zur Vorlage eines Berichts ernannten Berichterstatter kann zur 
Erläuterung des Berichts das Wort mit Vorrang erteilt werden. 
Regel 30. Stellt ein Vertreter einen Antrag zur Geschäftsordnung, so entscheidet der Präsident 
sofort darüber. Wird gegen diese Entscheidung Einspruch erhoben, so legt der Präsident sie 
dem Sicherheitsrat zum sofortigen Beschluß vor; wird die Entscheidung des Präsidenten nicht 
mit Mehrheit aufgehoben, so bleibt sie bestehen. 
Regel 31. Vorschläge für Resolutionen, Änderungsanträge und Anträge zur Sache sind den 
Vertretern in der Regel schriftlich vorzulegen. 
Regel 32. Hauptanträge und Resolutionsentwürfe haben Vorrang in der Reihenfolge ihrer 
Vorlage. 
Auf Verlangen eines Vertreters wird über einzelne Teile eines Antrags oder 
Resolutionsentwurfs getrennt abgestimmt, sofern nicht der ursprüngliche Antragsteller 
Einspruch erhebt. 
Regel 33. Folgende Anträge haben, in der nachstehenden Reihenfolge, Vorrang vor allen 
Hauptanträgen und Resolutionsentwürfen zu dem jeweiligen Beratungsgegenstand der 
Sitzung: 
1. Anträge auf Unterbrechung der Sitzung; 
2. Anträge auf Vertagung der Sitzung; 
3. Anträge auf Vertagung der Sitzung auf einen bestimmten Tag oder Zeitpunkt; 
4. Anträge auf Verweisung einer Angelegenheit an einen Ausschuß, an den Generalsekretär 
oder an einen Berichterstatter; 
5. Anträge auf Zurückstellung der Erörterung der Frage bis zu einem bestimmten Tag oder auf 
unbestimmte Zeit und 
6. Änderungsanträge. 
Über Anträge auf Unterbrechung oder einfache Vertagung der Sitzung wird ohne Aussprache 
entschieden. 
Regel 34. Ein von einem Vertreter im Sicherheitsrat eingebrachter Antrag oder 
Resolutionsentwurf bedarf keiner Unterstützung, um zur Abstimmung gestellt zu werden. 
Regel 35. Ein Antrag oder Resolutionsentwurf kann, solange nicht darüber abgestimmt 
worden ist, jederzeit zurückgezogen werden. 
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Ist der Antrag oder Resolutionsentwurf unterstützt worden, so kann der Vertreter im 
Sicherheitsrat, der ihn unterstützt hat, verlangen, daß er als sein Antrag oder 
Resolutionsentwurf mit demselben Vorrang zur Abstimmung gestellt wird, als habe ihn der 
ursprüngliche Antragsteller nicht zurückgezogen. 
Regel 36. Werden zwei oder mehr Änderungsanträge zu einem Antrag oder 
Resolutionsentwurf eingebracht, so entscheidet der Präsident, in welcher Reihenfolge sie zur 
Abstimmung gelangen. In der Regel stimmt der Sicherheitsrat zuerst über den 
Änderungsantrag ab, der inhaltlich am weitesten von dem ursprünglichen Vorschlag 
abweicht, darauf über den sodann am weitesten abweichenden Änderungsantrag, bis alle 
Änderungsanträge zur Abstimmung gestellt worden sind; sieht jedoch ein Änderungsantrag 
eine Ergänzung oder Streichung im Wortlaut eines Antrags oder Resolutionsentwurfs vor, so 
wird darüber zuerst abgestimmt. 
Regel 37. Ein Mitglied der Vereinten Nationen, das nicht Mitglied des Sicherheitsrats ist, 
kann auf Beschluß des Sicherheitsrats eingeladen werden, ohne Stimmrecht an der Erörterung 
einer vor den Sicherheitsrat gebrachten Frage teilzunehmen, wenn der Sicherheitsrat der 
Auffassung ist, daß die Interessen dieses Mitglieds besonders berührt sind, oder wenn ein 
Mitglied nach Artikel 35 Absatz 1 der Charta die Aufmerksamkeit des Sicherheitsrats auf eine 
Angelegenheit lenkt. 
Regel 38. Ein Mitglied der Vereinten Nationen, das nach Regel 37 oder nach Artikel 32 der 
Charta eingeladen wurde, an den Erörterungen des Sicherheitsrats teilzunehmen, kann 
Vorschläge und Resolutionsentwürfe vorlegen. Diese Vorschläge und Resolutionsentwürfe 
können nur auf Antrag eines Vertreters im Sicherheitsrat zur Abstimmung gestellt werden. 
Regel 39. Der Sicherheitsrat kann Mitglieder des Sekretariats oder sonstige Personen, die er 
dazu für qualifiziert hält, einladen, ihm Informationen zur Verfügung zu stellen oder ihn auf 
sonstige Weise bei der Prüfung der in seine Zuständigkeit fallenden Angelegenheiten zu 
unterstützen. 
KAPITEL VII. ABSTIMMUNG 
Regel 40. Die Abstimmung im Sicherheitsrat erfolgt nach den einschlägigen Artikeln der 
Charta und des Statuts des Internationalen Gerichtshofs. 
KAPITEL VIII. SPRACHEN 
Regel 41. Die Amts- und Arbeitssprachen des Sicherheitsrats sind Arabisch, Chinesisch, 
Englisch, Französisch, Russisch und Spanisch. 
Regel 42. Reden, die in einer der sechs Sprachen des Sicherheitsrats gehalten werden, sind in 
die fünf anderen Sprachen zu dolmetschen. 
Regel 43. (gestrichen) 
Regel 44. Jeder Vertreter kann eine Rede in einer anderen Sprache als den Sprachen des 
Sicherheitsrats halten. In diesem Fall hat er selbst für die Dolmetschung in eine dieser 
Sprachen zu sorgen. Die Dolmetschung in die anderen Sprachen des Sicherheitsrats durch 
Dolmetscher des Sekretariats kann von der Dolmetschung in die erste dieser Sprachen 
ausgehen. 
Regel 45. Die Wortprotokolle der Sitzungen des Sicherheitsrats werden in den Sprachen des 
Rates erstellt. 
Regel 46. Alle Resolutionen und sonstigen Dokumente werden in den Sprachen des 
Sicherheitsrats veröffentlicht. 
Regel 47. Sofern der Sicherheitsrat dies beschließt, werden seine Dokumente auch in anderen 
Sprachen als denen des Rates veröffentlicht. 
KAPITEL IX. ÖFFENTLICHKEIT DER SITZUNGEN, SITZUNGSPROTOKOLLE 
Regel 48. Sofern der Sicherheitsrat nichts anderes beschließt, sind seine Sitzungen öffentlich. 
Empfehlungen an die Generalversammlung über die Ernennung des Generalsekretärs werden 
in nichtöffentlicher Sitzung erörtert und beschlossen. 
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Regel 49. Vorbehaltlich der Regel 51 wird das Wortprotokoll jeder Sitzung des 
Sicherheitsrats den Vertretern im Rat und den Vertretern aller anderen Staaten, die an der 
Sitzung teilgenommen haben, spätestens um 10 Uhr am ersten auf die Sitzung folgenden 
Arbeitstag zur Verfügung gestellt. 
Regel 50. Die Vertreter der Staaten, die an der Sitzung teilgenommen haben, unterrichten den 
Generalsekretär innerhalb von zwei Arbeitstagen nach dem in Regel 49 angegebenen 
Zeitpunkt von etwaigen Berichtigungen, die sie an dem Wortprotokoll vornehmen lassen 
wollen. 
Regel 51. Der Sicherheitsrat kann beschließen, daß das Protokoll einer nichtöffentlichen 
Sitzung in nur einer Ausfertigung erstellt wird. Dieses Protokoll verbleibt beim 
Generalsekretär. Die Vertreter der Staaten, die an der Sitzung teilgenommen haben, 
unterrichten den Generalsekretär innerhalb von zehn Tagen von etwaigen Berichtigungen, die 
sie an diesem Protokoll vornehmen lassen wollen. 
Regel 52. Beantragte Berichtigungen gelten als genehmigt, sofern nicht der Präsident der 
Auffassung ist, daß sie aufgrund ihrer Wichtigkeit den Vertretern im Sicherheitsrat 
vorzulegen sind. In diesem Fall reichen die Vertreter im Sicherheitsrat innerhalb von zwei 
Arbeitstagen alle Stellungnahmen ein, die sie abzugeben wünschen. Wird innerhalb dieser 
Frist kein Einspruch erhoben, so werden die beantragten Berichtigungen vorgenommen. 
Regel 53. Wird innerhalb der in Regel 50 beziehungsweise der in Regel 51 vorgesehenen Frist 
keine Berichtigung beantragt oder ist eine Berichtigung nach Regel 52 vorgenommen worden, 
gilt das Wortprotokoll nach Regel 49 beziehungsweise das Protokoll nach Regel 51 als 
genehmigt. Es wird vom Präsidenten unterschrieben und wird zum offiziellen Protokoll des 
Sicherheitsrats. 
Regel 54. Das offizielle Protokoll öffentlicher Sitzungen des Sicherheitsrats sowie die ihm als 
Anlage beigefügten Dokumente werden so bald wie möglich in den Amtssprachen 
veröffentlicht. 
Regel 55. Am Schluß jeder nichtöffentlichen Sitzung läßt der Sicherheitsrat durch den 
Generalsekretär ein Kommuniqué veröffentlichen. 
Regel 56. Die Vertreter der Mitglieder der Vereinten Nationen, die an einer nichtöffentlichen 
Sitzung teilgenommen haben, sind jederzeit berechtigt, das Protokoll dieser Sitzung im Büro 
des Generalsekretärs einzusehen. Der Sicherheitsrat kann jederzeit befugten Vertretern 
anderer Mitglieder der Vereinten Nationen Zugang zu diesem Protokoll gewähren. 
Regel 57. Der Generalsekretär legt dem Sicherheitsrat einmal jährlich ein Verzeichnis der 
Protokolle und Dokumente vor, die bislang als vertraulich galten. Der Sicherheitsrat 
entscheidet, welche davon den anderen Mitgliedern der Vereinten Nationen verfügbar 
gemacht werden, welche veröffentlicht werden und welche weiterhin vertraulich bleiben 
sollen. 
KAPITEL X. AUFNAHME NEUER MITGLIEDER 
Regel 58. Wünscht ein Staat Mitglied der Vereinten Nationen zu werden, so reicht er beim 
Generalsekretär ein Aufnahmegesuch ein. Dieses muß eine in einer förmlichen Urkunde 
niedergelegte Erklärung enthalten, daß der Staat die Verpflichtungen aus der Charta 
übernimmt. 
Regel 59. Der Generalsekretär legt das Aufnahmegesuch sofort den Vertretern im 
Sicherheitsrat vor. Sofern der Sicherheitsrat nichts anderes beschließt, überweist der Präsident 
das Gesuch an einen Ausschuß des Sicherheitsrats, in dem jedes Mitglied des Rates vertreten 
ist. Der Ausschuß prüft jedes ihm vorgelegte Gesuch und erstattet dem Rat über das Ergebnis 
dieser Prüfung spätestens fünfunddreißig Tage vor einer ordentlichen Tagung der 
Generalversammlung oder, wenn eine außerordentliche Tagung (Sondertagung) der 
Generalversammlung anberaumt ist, spätestens vierzehn Tage vor dieser Tagung Bericht. 
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Regel 60. Der Sicherheitsrat entscheidet, ob nach seiner Auffassung der Staat, der das Gesuch 
eingereicht hat, ein friedliebender Staat sowie fähig und willens ist, die Verpflichtungen aus 
der Charta zu erfüllen; demgemäß beschließt er, ob empfohlen werden soll, den betreffenden 
Staat als Mitglied aufzunehmen. 
Empfiehlt der Sicherheitsrat, den Staat, der das Gesuch eingereicht hat, als Mitglied 
aufzunehmen, so übermittelt er der Generalversammlung die Empfehlung nebst dem 
vollständigen Sitzungsprotokoll über die Beratung. 
Empfiehlt der Sicherheitsrat nicht, den Staat, der das Gesuch eingereicht hat, als Mitglied 
aufzunehmen, oder stellt er die Prüfung des Gesuchs zurück, so legt er der 
Generalversammlung einen Sonderbericht nebst dem vollständigen Sitzungsprotokoll über die 
Beratung vor. 
Der Sicherheitsrat gibt seine Empfehlung spätestens fünfundzwanzig Tage vor einer 
ordentlichen Tagung der Generalversammlung oder spätestens vier Tage vor einer 
außerordentlichen Tagung (Sondertagung) ab, um sicherzustellen, daß über die Empfehlung 
auf der dem Eingang des Gesuchs folgenden Tagung der Generalversammlung beraten wird. 
Unter besonderen Umständen kann der Sicherheitsrat beschließen, eine Empfehlung über ein 
Aufnahmegesuch auch nach Ablauf der in Absatz 4 festgesetzten Fristen an die 
Generalversammlung zu richten. 
KAPITEL XI. BEZIEHUNGEN ZU ANDEREN ORGANEN DER VEREINTEN 
NATIONEN 
Regel 61. Eine Sitzung des Sicherheitsrats, die aufgrund des Statuts des Internationalen 
Gerichtshofs zwecks Wahl von Mitgliedern des Gerichtshofs stattfindet, dauert an, bis so 
viele Bewerber, wie zur Besetzung aller Sitze erforderlich sind, in einem oder mehreren 
Wahlgängen die absolute Mehrheit der Stimmen erhalten haben. 
 
Anhang 
VORLÄUFIGES VERFAHREN ZUR BEHANDLUNG VON MITTEILUNGEN VON 
PRIVATPERSONEN UND NICHTSTAATLICHEN STELLEN 
A. Ein Verzeichnis aller Mitteilungen von Privatpersonen und nichtstaatlichen Stellen über 
Angelegenheiten, mit denen der Sicherheitsrat befaßt ist, wird an alle Vertreter im 
Sicherheitsrat verteilt. 
B. Jeder Vertreter im Sicherheitsrat erhält auf Antrag vom Sekretariat eine Abschrift jeder in 
dem Verzeichnis aufgeführten Mitteilung. 
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42b. Redaktionelle Anlage 2: Übereinkommen vom 13.02.1946 über die Vorrechte und 
Immunitäten der Vereinten Aationen 
(BGBl. 1980 II 941) 

 

 

Übereinkommen über die Vorrechte und Immunitäten der Vereinten Nationen  
Genehmigt von der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 13. Februar 1946  
 
 
Da Art. 104 der Charta der Vereinten Nationen bestimmt, dass die Organisation im 
Hoheitsgebiet jedes Mitglieds die Rechts- und Geschäftsfähigkeit geniesst, die zur 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben und zur Verwirklichung ihrer Ziele erforderlich ist, da Art. 105 
der Charta der Vereinten Nationen bestimmt, dass die Organisation im Hoheitsgebiet jedes 
Mitglieds die Vorrechte und Immunitäten geniesst, die zur Verwirklichung ihrer Ziele 
erforderlich sind, und dass die Vertreter der Mitglieder der Vereinten Nationen und die 
Bediensteten der Organisation ebenfalls die Vorrechte und Immunitäten geniessen, deren sie 
bedürfen, um ihre mit der Organisation zusammenhängenden Aufgaben in voller 
Unabhängigkeit wahrnehmen zu können, hat demgemäss die Generalversammlung durch eine 
am 13. Februar 1946 angenommene Entschliessung das folgende Übereinkommen genehmigt 
und jedem Mitglied der Vereinten Nationen zum Beitritt empfohlen.  
Art. I. Rechtspersönlichkeit  
Abschnitt 1. Die Organisation der Vereinten Nationen besitzt Rechtspersönlichkeit. Sie kann  
a)  Verträge schliessen,  
b)  unbewegliches und bewegliches Vermögen erwerben und veräussern,  
c)  vor Gericht stehen.  
Art. II. Vermögen, Gelder und Guthaben 
Abschnitt 2. Die Organisation der Vereinten Nationen, ihr Vermögen und ihre Guthaben, 
gleichviel wo und in wessen Besitz sie sich befinden, geniessen Immunität vor der 
Gerichtsbarkeit, soweit nicht im Einzelfall die Organisation ausdrücklich darauf verzichtet 
hat. Ein solcher Verzicht umfasst jedoch nicht Vollstreckungsmassnahmen.  
Abschnitt 3. Die Räumlichkeiten der Organisation sind unverletzlich. Ihr Vermögen und ihre 
Guthaben, gleichviel wo und in wessen Besitz sie sich befinden, sind der Durchsuchung, 
Beschlagnahme, Einziehung, Enteignung und jeder sonstigen Form eines Eingriffs durch die 
vollziehende Gewalt, die Verwaltung, die Justiz oder die Gesetzgebung entzogen.  
Abschnitt 4. Die Archive der Organisation und alle ihr gehörenden oder in ihrem Besitz 
befindlichen Schriftstücke sind unverletzlich, gleichviel wo sie sich befinden.  
Abschnitt 5. Ohne irgendwelchen finanziellen Kontrollen, Regelungen oder 
Stillhaltemassnahmen unterworfen zu sein, kann die Organisation  
a)  Mittel, Gold oder Devisen jeder Art besitzen und Konten in jeder Währung 
unterhalten,  
b)  ihre Mittel, ihr Gold oder ihre Devisen von einem Staat in einen anderen Staat oder 
innerhalb eines Staates frei transferieren und alle in ihrem Besitz befindlichen Devisen in jede 
andere Währung umwechseln.  
Abschnitt 6. Bei der Ausübung der ihr in Abschnitt 5 gewährten Rechte berücksichtigt die 
Organisation der Vereinten Nationen alle Vorstellungen der Regierung eines Mitgliedstaats, 
soweit sie dies nach ihrem Dafürhalten tun kann, ohne ihre eigenen Interessen zu schädigen.  
Abschnitt 7. Die Organisation der Vereinten Nationen, ihre Guthaben, Einkünfte und 
sonstigen Vermögenswerte geniessen Befreiung  
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a)  von jeder direkten Steuer; jedoch verlangt die Organisation keine Befreiung von 
Steuern, die lediglich eine Vergütung für Leistungen öffentlicher Versorgungsdienste 
darstellen;  
b)  von allen Zöllen, Ein- und Ausfuhrverboten und -beschränkungen hinsichtlich der von 
der Organisation der Vereinten Nationen für ihren amtlichen Gebrauch ein- oder ausgeführten 
Gegenstände. Die demgemäss zollfrei eingeführten Gegenstände dürfen jedoch nicht in dem 
Staat verkauft werden, in den sie eingeführt wurden, es sei denn zu Bedingungen, denen die 
Regierung dieses Staates zugestimmt hat;  
c)  von allen Zöllen, Ein- und Ausfuhrverboten und -beschränkungen hinsichtlich ihrer 
Veröffentlichungen.  
Abschnitt 8. Obwohl die Organisation der Vereinten Nationen grundsätzlich keine Befreiung 
von Verbrauchssteuern und Verkaufsabgaben beansprucht, die im Preis von beweglichem 
oder unbeweglichem Vermögen enthalten sind, treffen die Mitglieder bei grösseren Einkäufen 
der Organisation für ihren amtlichen Bedarf, wenn im Preis derartige Steuern und Abgaben 
enthalten sind, im Einzelfall nach Möglichkeit geeignete Verwaltungsanordnungen für das 
Erlassen oder Erstatten des Betrags dieser Steuern und Abgaben.  
Art. III. Erleichterungen im Nachrichtenverkehr  
Abschnitt 9. Für ihren amtlichen Nachrichtenverkehr geniesst die Organisation der Vereinten 
Nationen im Hoheitsgebiet eines jeden Mitglieds keine weniger günstige Behandlung, als 
dieses Mitglied jeder anderen Regierung einschliesslich ihrer diplomatischen Mission 
gewährt; dies gilt für Prioritäten, Posttarife und -gebühren, Kabeltelegramme, Telegramme, 
Funktelegramme, Funkbilder, Fernsprech- und sonstige Verbindungen sowie in bezug auf 
Pressetarife für Informationen an Presse und Rundfunk. Die amtliche Korrespondenz und der 
sonstige amtliche Nachrichtenverkehr der Organisation unterliegen nicht der Zensur.  
Abschnitt 10. Die Organisation der Vereinten Nationen ist berechtigt, Verschlüsselungen zu 
verwenden sowie ihre Korrespondenz durch Kurier oder in Behältern zu versenden und zu 
empfangen; hierfür gelten dieselben Vorrechte und Immunitäten wie für diplomatische 
Kuriere und diplomatisches Kuriergepäck.  
Art. IV. Vertreter der Mitglieder  
Abschnitt 11. Die Vertreter der Mitglieder bei den Haupt- und Nebenorganen der Vereinten 
Nationen und auf den von den Vereinten Nationen anberaumten Konferenzen geniessen 
während der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und während ihrer Reisen nach oder von dem 
Tagungsort folgende Vorrechte und Immunitäten:  
a)  Immunität von Festnahme oder Haft und von der Beschlagnahme ihres persönlichen 
Gepäcks sowie Immunität von jeder Gerichtsbarkeit hinsichtlich ihrer in amtlicher 
Eigenschaft vorgenommenen Handlungen (einschliesslich ihrer mündlichen und schriftlichen 
Äusserungen);  
b)  Unverletzlichkeit aller Papiere und Schriftstücke;  
c)  das Recht, Verschlüsselungen zu verwenden sowie Papiere und Korrespondenz durch 
Kurier oder in versiegelten Behältern zu empfangen;  
d)  Befreiung für sich selbst und ihre Ehegatten von allen Einwanderungsbeschränkungen 
und der Ausländermeldepflicht sowie von allen Verpflichtungen zur nationalen Dienstleistung 
in den Staaten, die sie in Wahrnehmung ihrer Aufgaben besuchen oder durchreisen;  
e)  in bezug auf Währungs- oder Devisenbeschränkungen dieselben Erleichterungen wie 
Vertreter ausländischer Regierungen in vorübergehendem amtlichen Auftrag;  
f)  in bezug auf ihr persönliches Gepäck dieselben Immunitäten und Erleichterungen wie 
Diplomaten sowie  
g)  alle mit den vorstehenden Bestimmungen vereinbarten sonstigen Vorrechte, 
Immunitäten und Erleichterungen, die Diplomaten zustehen, mit Ausnahme des Rechts auf 
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Befreiung von Zöllen für eingeführte Gegenstände (ausser den zu ihrem persönlichen Gepäck 
gehörenden) und von Verbrauchssteuern oder Verkaufsabgaben.  
Abschnitt 12. Um den Vertretern der Mitglieder bei den Haupt- und Nebenorganen der 
Vereinten Nationen und auf den von der Organisation anberaumten Konferenzen volle 
Freiheit des Wortes und völlige Unabhängigkeit bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu 
gewährleisten, wird ihnen die Immunität von der Gerichtsbarkeit in bezug auf ihre in 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben vorgenommenen Handlungen einschliesslich ihrer mündlichen 
und schriftlichen Äusserungen auch dann noch gewährt, wenn sie nicht mehr Vertreter von 
Mitgliedern sind.  
Abschnitt 13. Hängt die Erhebung einer Steuer vom Aufenthalt des Steuerpflichtigen ab, so 
gelten die Zeiten, während derer sich Vertreter von Mitgliedern bei den Haupt- und 
Nebenorganen der Vereinten Nationen und auf den von der Organisation der Vereinten 
Nationen anberaumten Konferenz zwecks Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Hoheitsgebiet 
eines Mitgliedsstaats befinden, nicht als Aufenthaltszeiten.  
Abschnitt 14. Die Vorrechte und Immunitäten werden den Vertretern der Mitglieder nicht zu 
ihrem persönlichen Vorteil gewährt, sondern zu dem Zweck, die unabhängige Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben bei der Organisation sicherzustellen. Infolgedessen ist ein Mitglied nicht nur 
berechtigt, sondern verpflichtet, die Immunität seines Vertreters in allen Fällen aufzuheben, in 
denen sie nach Auffassung des Mitglieds verhindern würde, dass der Gerechtigkeit Genüge 
geschieht, und in denen sie ohne Schädigung des Zweckes, für den sie gewährt wird, 
aufgehoben werden kann.  
Abschnitt 15. Die Abschnitte 11, 12 und 13 sind nicht anwendbar auf das Verhältnis eines 
Vertreters zu den Behörden des Staates, dessen Angehöriger er ist oder dessen Vertreter er ist 
oder war.  
Abschnitt 16. In diesem Artikel umfasst der Begriff "Vertreter" alle Delegierten, 
stellvertretenden Delegierten, Berater, technischen Sachverständigen und 
Delegationssekretäre.  
Art. V. Bedienstete 
Abschnitt 17. Der Generalsekretär bestimmt die Gruppen von Bediensteten, auf welche dieser 
Artikel und Art. VII Anwendung finden. Er legt der Generalversammlung eine Liste dieser 
Gruppen vor und teilt sie sodann den Regierungen aller Mitglieder mit. Die Namen der in 
diese Gruppen eingeordneten Bediensteten werden den Regierungen der Mitglieder von Zeit 
zu Zeit mitgeteilt.  
Abschnitt 18. Die Bediensteten der Organisation der Vereinten Nationen  
a)  geniessen Immunität von der Gerichtsbarkeit hinsichtlich der von ihnen in ihrer 
Eigenschaft vorgenommenen Handlungen (einschliesslich ihrer mündlichen und schriftlichen 
Äusserungen);  
b)  sind von allen Steuern auf die von der Organisation der Vereinten Nationen gezahlten 
Bezüge befreit;  
c)  sind von jeder nationalen Dienstleistung befreit;  
d)  geniessen für sich selbst, ihre Ehegatten und die von ihnen unterhaltenen 
Familienmitglieder Befreiung von allen Einwanderungsbeschränkungen und der 
Ausländermeldepflicht;  
e)  geniessen in bezug auf Devisenerleichterungen dieselben Vorrechte wie Bedienstete 
vergleichbaren Ranges, die den bei der betreffenden Regierung beglaubigten diplomatischen 
Missionen angehören;  
f)  geniessen für sich selbst, ihre Ehegatten und die von ihnen unterhaltenen 
Familienmitglieder in Zeiten internationaler Krisen dieselben Erleichterungen bezüglich der 
Heimschaffung wie diplomatische Vertreter;  
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g)  sind berechtigt, ihre Möbel und ihre persönliche Habe bei ihrem ersten Amtsantritt in 
dem betreffenden Staat zollfrei einzuführen.  
Abschnitt 19. Ausser den in Abschnitt 18 vorgesehenen Vorrechten und Immunitäten 
geniessen der Generalsekretär und alle Beigeordneten Generalsekretäre für sich selbst, ihre 
Ehegatten und minderjährigen Kinder die nach dem Völkerrecht diplomatischen Vertretern 
zustehenden Vorrechte, Immunitäten, Befreiungen und Erleichterungen.  
Abschnitt 20. Die Vorrechte und Immunitäten werden den Bediensteten lediglich im Interesse 
der Vereinten Nationen und nicht zu ihrem persönlichen Vorteil gewährt. Der Generalsekretär 
ist berechtigt und verpflichtet, die einem Bediensteten gewährte Immunität in allen Fällen 
aufzuheben, in denen sie nach Auffassung des Generalsekretärs verhindern würde, dass der 
Gerechtigkeit Genüge geschieht, und in denen sie ohne Schädigung der Interessen der 
Organisation aufgehoben werden kann. Die Immunität des Generalsekretärs kann der 
Sicherheitsrat aufheben.  
Abschnitt 21. Die Organisation der Vereinten Nationen arbeitet jederzeit mit den zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten zusammen, um eine geordnete Rechtspflege zu erleichtern, die 
Einhaltung polizeilicher Vorschriften sicherzustellen und jeden Missbrauch der in diesem 
Artikel aufgeführten Vorrechte, Immunitäten und Erleichterungen zu verhindern.  
Art. VI. Sachverständige im Auftrag der Organisation der Vereinten Nationen  
Abschnitt 22. Sachverständige (mit Ausnahme von Bediensteten im Sinne des Art. V) 
geniessen, wenn sie Aufträge für die Organisation der Vereinten Nationen durchführen, 
während der Dauer dieses Auftrags einschliesslich der Reise die zur unabhängigen 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlichen Vorrechte und Immunitäten. Insbesondere 
geniessen sie die folgenden:  
a)  Immunität von Festnahme oder Haft und von der Beschlagnahme ihres persönlichen 
Gepäcks;  
b)  Immunität von jeder Gerichtsbarkeit hinsichtlich der von ihnen während ihres 
Auftrags vorgenommenen Handlungen (einschliesslich ihrer mündlichen und schriftlichen 
Äusserungen). Diese Immunität bleibt bestehen, auch wenn der Betreffende seinen Auftrag 
für die Organisation der Vereinten Nationen beendet hat;  
c)  Unverletzlichkeit aller Papiere und Schriftstücke;  
d)  das Recht, für ihren Verkehr mit der Organisation der Vereinten Nationen 
Verschlüsselungen zu verwenden sowie Papiere und Korrespondenz durch Kurier oder in 
versiegelten Behältern zu empfangen;  
e)  in bezug auf Währungs- oder Devisenbeschränkungen dieselben Erleichterungen wie 
Vertreter ausländischer Regierungen in vorübergehendem amtlichem Auftrag;  
f)  in bezug auf ihr persönliches Gepäck dieselben Immunitäten und Erleichterungen wie 
Diplomaten.  
Abschnitt 23. Die Vorrechte und Immunitäten werden den Sachverständigen im Interesse der 
Organisation der Vereinten Nationen und nicht zu ihrem persönlichen Vorteil gewährt. Der 
Generalsekretär ist berechtigt und verpflichtet, die einem Sachverständigen gewährte 
Immunität in allen Fällen aufzuheben, in denen sie nach Auffassung des Generalsekretärs 
verhindern würde, dass der Gerechtigkeit Genüge geschieht, und in denen sie ohne 
Schädigung der Interessen der Organisation aufgehoben werden kann.  
Art. VII. Passierscheine der Vereinten Nationen  
Abschnitt 24. Die Organisation der Vereinten Nationen kann ihren Bediensteten 
Passierscheine ausstellen. Diese werden von den Behörden der Mitgliedstaaten unter 
Berücksichtigung des Abschnitts 25 als gültige Reiseausweise anerkannt und 
entgegengenommen.  
Abschnitt 25. Stellt der Inhaber eines solchen Passierscheins einen (etwa erforderlichen) 
Sichtvermerk-Antrag, dem eine Bescheinigung darüber beiliegt, dass er für die Organisation 
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reist, so ist der Antrag möglichst umgehend zu bearbeiten. Ferner werden den Inhabern dieser 
Passierscheine Erleichterungen zur Beschleunigung der Reise gewährt.  
Abschnitt 26. Ähnliche Erleichterungen wie die in Abschnitt 25 erwähnten werden den 
Sachverständigen und sonstigen Personen gewährt, die, ohne im Besitz eines Passierscheins 
der Vereinten Nationen zu sein, Inhaber einer Bescheinigung darüber sind, dass sie für die 
Organisation reisen.  
Abschnitt 27. Der Generalsekretär, die Beigeordneten Generalsekretäre und die Direktoren, 
die für die Organisation reisen und im Besitz eines von dieser ausgestellten Passierscheins 
sind, geniessen dieselben Erleichterungen wie diplomatische Vertreter.  
Abschnitt 28. Dieser Artikel kann auf Bedienstete vergleichbaren Ranges Anwendung finden, 
die Sonderorganisationen angehören, wenn die nach Art. 63 der Charta geschlossenen 
Abkommen zur Regelung der Beziehungen dies vorsehen.  
Art. VIII. Beilegung von Streitigkeiten  
Abschnitt 29. Die Organisation der Vereinten Nationen sorgt für geeignete Verfahren zur 
Beilegung  
a)  von Streitigkeiten aus privatrechtlichen Verträgen oder von anderen privatrechtlichen 
Streitigkeiten, bei denen die Organisation Streitpartei ist,  
b)  von Streitigkeiten, an denen ein Bediensteter der Organisation beteiligt ist, der 
aufgrund seiner amtlichen Stellung Immunität geniesst, sofern diese nicht vom 
Generalsekretär aufgehoben worden ist.  
Abschnitt 30. Jede Streitigkeit über die Auslegung oder Anwendung dieses Übereinkommens 
wird dem Internationalen Gerichtshof vorgelegt, sofern nicht die Parteien im Einzelfall ein 
anderes Beilegungsverfahren vereinbaren. Entsteht zwischen der Organisation der Vereinten 
Nationen einerseits und einem Mitglied andererseits eine Streitigkeit, so wird nach Art. 96 der 
Charta und Art. 65 des Statuts des Internationalen Gerichtshofs ein Gutachten über jede 
aufgeworfene Rechtsfrage eingeholt. Das Gutachten des Gerichtshofs wird von den Parteien 
als bindend anerkannt.  
Schlussartikel.  
Abschnitt 31. Dieses Übereinkommen wird allen Mitgliedern der Organisation der Vereinten 
Nationen zum Beitritt vorgelegt.  
Abschnitt 32. Der Beitritt erfolgt durch Hinterlegung einer Urkunde beim Generalsekretär der 
Organisation der Vereinten Nationen, und das Übereinkommen tritt für jedes Mitglied mit der 
Hinterlegung seiner Beitrittsurkunde in Kraft.  
Abschnitt 33. Der Generalsekretär unterrichtet alle Mitglieder der Organisation der Vereinten 
Nationen von der Hinterlegung jeder Beitrittsurkunde.  
Abschnitt 34. Es wird unterstellt, dass ein Mitglied, wenn es seine Beitrittsurkunde hinterlegt, 
auch in der Lage ist, diesem Übereinkommen kraft seines innerstaatlichen Rechts 
Wirksamkeit zu verleihen.  
Abschnitt 35. Dieses Übereinkommen bleibt zwischen der Organisation der Vereinten 
Nationen und jedem durch Hinterlegung seiner Urkunde beigetretenen Mitglied in Kraft, 
solange dieses der Organisation als Mitglied angehört oder bis die Generalversammlung ein 
revidiertes allgemeines Übereinkommen genehmigt hat und das betreffende Mitglied 
Vertragspartei desselben geworden ist.  
Abschnitt 36. Der Generalsekretär kann mit einzelnen oder mehreren Mitgliedern 
Zusatzabkommen schliessen, in denen das vorliegende Übereinkommen auf diese Mitglieder 
abgestimmt wird. Diese Zusatzabkommen bedürfen in jedem Fall der Genehmigung durch die 
Generalversammlung.  
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42c.  Redaktionelle Anlage 3: Übereinkommen vom 15.12.1994 über die Sicherheit 
von Personal der Vereinten Aationen und beigeordnetem Personal  
(BGBl. 1997 II 230; 1999 II 718) 

 
 
 
Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens - zutiefst besorgt über die wachsende Zahl von 
Todesfällen und Verletzungen durch vorsätzliche Angriffe gegen Personal der Vereinten 
Nationen und beigeordnetes Personal, in dem Bewusstsein, dass Angriffe gegen Personal, das 
im Namen der Vereinten Nationen handelt, oder sonstige Misshandlungen dieses Personals, 
gleichviel von wem sie begangen werden, nicht gerechtfertigt und nicht hingenommen 
werden können, in der Erkenntnis, dass Einsätze der Vereinten Nationen im Interesse der 
gesamten Völkergemeinschaft und im Einklang mit den Grundsätzen und Zielen der Charta 
der Vereinten Nationen durchgeführt werden, in Anerkennung des wichtigen Beitrags, den 
das Personal der Vereinten Nationen und beigeordnetes Personal zu den Bemühungen der 
Vereinten Nationen in den Bereichen vorbeugende Diplomatie, Friedensschaffung, 
Friedenssicherung, Friedenskonsolidierung sowie humanitäre und andere Einsätze leistet, 
eingedenk der bestehenden Vereinbarungen zur Gewährleistung der Sicherheit von Personal 
der Vereinten Nationen und beigeordnetem Personal, einschliesslich der von den 
Hauptorganen der Vereinten Nationen in dieser Hinsicht unternommenen Schritte, in der 
Erkenntnis jedoch, dass die bestehenden Schutzmassnahmen für Personal der Vereinten 
Nationen und beigeordnetes Personal unzureichend sind, in der Erkenntnis, dass die 
Wirksamkeit und Sicherheit der Einsätze der Vereinten Nationen erhöht werden, wenn solche 
Einsätze mit Zustimmung und unter Mitwirkung des Gaststaats durchgeführt werden, mit dem 
Aufruf an alle Staaten, in denen Personal der Vereinten Nationen und beigeordnetes Personal 
eingesetzt ist, und an alle anderen, auf die dieses Personal angewiesen ist, umfassende 
Unterstützung zu leisten, um die Durchführung der Einsätze der Vereinten Nationen und die 
Erfüllung ihres Mandats zu erleichtern, überzeugt, dass dringend angemessene und wirksame 
Massnahmen zur Verhütung von Angriffen gegen Personal der Vereinten Nationen und 
beigeordnetes Personal und zur Bestrafung derjenigen, die solche Angriffe durchgeführt 
haben, getroffen werden müssen - sind wie folgt übereingekommen:  
Art. 1. Begriffsbestimmungen. Im Sinne dieses Übereinkommens  
a)  bedeutet "Personal der Vereinten Nationen":  
i)  Personen, die vom Generalsekretär der Vereinten Nationen als Angehörige 
militärischer, polizeilicher oder ziviler Bestandteile von Einsätzen der Vereinten Nationen 
eingestellt oder eingesetzt werden,  
ii)  andere Bedienstete und Sachverständige im Auftrag der Vereinten Nationen oder ihrer 
Sonderorganisationen oder der Internationalen Atomenergie-Organisation, die sich in 
amtlicher Eigenschaft in dem Gebiet aufhalten, in dem ein Einsatz der Vereinten Nationen 
durchgeführt wird;  
b)  bedeutet "beigeordnetes Personal":  
i)  Personen, die von einer Regierung oder einer zwischenstaatlichen Organisation mit 
Zustimmung des zuständigen Organs der Vereinten Nationen zur Verfügung gestellt werden,  
ii)  Personen, die vom Generalsekretär der Vereinten Nationen oder von einer 
Sonderorganisation oder der Internationalen Atomenergie-Organisation beschäftigt werden,  
iii)  Personen, die von einer humanitären nichtstaatlichen Organisation oder Einrichtung 
im Rahmen einer Vereinbarung mit dem Generalsekretär der Vereinten Nationen oder mit 
einer Sonderorganisation oder der Internationalen Atomenergie-Organisation eingesetzt 
werden, um Tätigkeiten zur Unterstützung der Erfüllung des Mandats eines Einsatzes der 
Vereinten Nationen durchzuführen;  
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c)  bedeutet "Einsatz der Vereinten Nationen" einen Einsatz, der von dem zuständigen 
Organ der Vereinten Nationen in Übereinstimmung mit der Charta der Vereinten Nationen 
festgelegt und unter der Autorität und Kontrolle der Vereinten Nationen durchgeführt wird,  
i)  wenn der Einsatz dem Zweck der Wahrung oder Wiederherstellung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit dient, oder  
ii)  wenn der Sicherheitsrat oder die Generalversammlung für die Zwecke dieses 
Übereinkommens erklärt hat, dass ein aussergewöhnliches Risiko für die Sicherheit des an 
dem Einsatz teilnehmenden Personals besteht;  
d)  bedeutet "Gaststaat" ein Staat, in dessen Hoheitsgebiet ein Einsatz der Vereinten 
Nationen durchgeführt wird;  
e)  bedeutet "Transitstaat" ein Staat, mit Ausnahme des Gaststaats, in dessen 
Hoheitsgebiet sich Personal der Vereinten Nationen und beigeordnetes Personal oder seine 
Ausrüstung im Zusammenhang mit einem Einsatz der Vereinten Nationen im Transit oder 
vorübergehend befindet.  
Art. 2. Anwendungsbereich. (1) Dieses Übereinkommen findet auf Personal der Vereinten 
Nationen und beigeordnetes Personal sowie auf Einsätze der Vereinten Nationen im Sinne des 
Art. 1 Anwendung.  
(2)  Dieses Übereinkommen findet keine Anwendung auf einen vom Sicherheitsrat als 
Zwangsmassnahme nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen genehmigten Einsatz 
der Vereinten Nationen, bei dem Angehörige des Personals als Kombattanten gegen 
organisierte bewaffnete Verbände eingesetzt sind und auf den das Recht der internationalen 
bewaffneten Konflikte anwendbar ist.  
Art. 3. Kennzeichnung. (1) Die militärischen und polizeilichen Bestandteile eines Einsatzes 
der Vereinten Nationen sowie ihre Fahrzeuge, Schiffe und Luftfahrzeuge tragen eine 
besondere Kennzeichnung. Anderes Personal sowie andere Fahrzeuge, Schiffe und 
Luftfahrzeuge, die an dem Einsatz der Vereinten Nationen beteiligt sind, werden auf 
geeignete Weise gekennzeichnet, sofern der Generalsekretär der Vereinten Nationen nichts 
anderes beschliesst.  
(2)  Das gesamte Personal der Vereinten Nationen und beigeordnete Personal führt 
geeignete Ausweispapiere mit sich.  
Art. 4. Vereinbarungen über den Status des Einsatzes. Der Gaststaat und die Vereinten 
Nationen schliessen so bald wie möglich eine Vereinbarung über den Status des Einsatzes der 
Vereinten Nationen und des gesamten an dem Einsatz beteiligten Personals, die unter 
anderem Bestimmungen über Vorrechte und Immunitäten für militärische und polizeiliche 
Bestandteile des Einsatzes umfasst.  
Art. 5. Transit. Ein Transitstaat erleichtert den ungehinderten Transit des Personals der 
Vereinten Nationen und des beigeordneten Personals und seiner Ausrüstung zum und vom 
Gaststaat.  
Art. 6. Achtung der Gesetze und sonstigen Vorschriften. (1) Unbeschadet der Vorrechte und 
Immunitäten, die es geniesst, oder der Erfordernisse seiner Aufgaben  
a)  achtet das Personal der Vereinten Nationen und das beigeordnete Personal die Gesetze 
und sonstigen Vorschriften des Gaststaats und des Transitstaats und  
b)  unterlässt das Personal der Vereinten Nationen und das beigeordnete Personal jede 
Handlung oder Tätigkeit, die mit dem unparteilichen und internationalen Charakter seiner 
Aufgaben unvereinbar ist.  
(2)  Der Generalsekretär der Vereinten Nationen trifft alle geeigneten Massnahmen zur 
Gewährleistung der Einhaltung dieser Verpflichtungen.  
Art. 7. Verpflichtung zur Gewährleistung der Sicherheit des Personals der Vereinten Nationen 
und des beigeordneten Personals. (1) Das Personal der Vereinten Nationen und das 
beigeordnete Personal, seine Ausrüstung und seine Räumlichkeiten dürfen nicht angegriffen 
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oder zum Gegenstand einer Handlung gemacht werden, die sie an der Erfüllung ihres Mandats 
hindert.  
(2)  Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Massnahmen, um die Sicherheit des 
Personals der Vereinten Nationen und des beigeordneten Personals zu gewährleisten. 
Insbesondere unternehmen die Vertragsstaaten alle geeigneten Schritte, um das Personal der 
Vereinten Nationen und das beigeordnete Personal, das in ihrem Hoheitsgebiet eingesetzt ist, 
vor den in Art. 9 bezeichneten Straftaten zu schützen.  
(3)  Die Vertragsstaaten arbeiten mit den Vereinten Nationen und gegebenenfalls mit 
anderen Vertragsstaaten bei der Durchführung dieses Übereinkommens zusammen, 
insbesondere in allen Fällen, in denen der Gaststaat selbst nicht in der Lage ist, die 
notwendigen Massnahmen zu treffen.  
Art. 8. Verpflichtung zur Freilassung oder Rückgabe von Personal der Vereinten Nationen 
und beigeordnetem Personal, das in Gefangenschaft oder in Haft gehalten wird. Sofern in 
einem anwendbaren Truppenstatut nichts anderes vorgesehen ist, darf Personal der Vereinten 
Nationen und beigeordnetes Personal, das bei der Durchführung seiner Aufgaben gefangen 
oder in Haft genommen wird und dessen Identität festgestellt worden ist, nicht verhört werden 
und muss umgehend freigelassen und den Vereinten Nationen oder anderen zuständigen 
Behörden zurückgegeben werden. Bis zu seiner Freilassung wird dieses Personal im Einklang 
mit weltweit anerkannten Menschenrechtsstandards sowie den Grundsätzen und dem Geist 
der Genfer Abkommen von 1949 behandelt.  
Art. 9. Straftaten gegen Personal der Vereinten Nationen und beigeordnetes Personal. (1) Die 
vorsätzliche Begehung  
a)  einer Tötung, einer Entführung oder eines sonstigen Angriffs auf die Person oder 
Freiheit eines Angehörigen des Personals der Vereinten Nationen oder des beigeordneten 
Personals;  
b)  eines gewaltsamen Angriffs auf die Diensträume, die Privatwohnung oder die 
Beförderungsmittel eines Angehörigen des Personals der Vereinten Nationen oder des 
beigeordneten Personals, der geeignet ist, deren Person oder Freiheit zu gefährden;  
c)  einer Bedrohung mit einem solchen Angriff mit dem Ziel, eine natürliche oder 
juristische Person zu einem Tun oder Unterlassen zu nötigen;  
d)  eines Versuchs eines solchen Angriffs und  
e)  einer Teilnahmehandlung an einem solchen Angriff oder an einem Versuch eines 
solchen Angriffs oder an der Organisation oder Anordnung eines solchen Angriffs wird von 
jedem Vertragsstaat nach innerstaatlichem Recht mit Strafe bedroht.  
2)  Jeder Vertragsstaat bedroht die in Abs. 1 bezeichneten Straftaten mit angemessenen 
Strafen, welche die Schwere der Taten berücksichtigen.  
Art. 10. Begründung der Gerichtsbarkeit (1) Jeder Vertragsstaat trifft die notwendigen 
Massnahmen, um seine Gerichtsbarkeit über die in Art. 9 bezeichneten Straftaten in folgenden 
Fällen zu begründen:  
a)  wenn die Straftat im Hoheitsgebiet dieses Staates oder an Bord eines in diesem Staat 
eingetragenen Schiffes oder Luftfahrzeugs begangen wird;  
b)  wenn der Verdächtige Angehöriger dieses Staates ist.  
(2)  Ein Vertragsstaat kann seine Gerichtsbarkeit auch über eine solche Straftat begründen:  
a)  wenn sie von einem Staatenlosen begangen wird, der seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
in diesem Staat hat;  
b)  wenn das Opfer Angehöriger dieses Staates ist; oder  
c)  wenn sie begangen wird, um diesen Staat zu einem Tun oder Unterlassen zu nötigen.  
(3)  Jeder Vertragsstaat, der seine Gerichtsbarkeit nach Abs. 2 begründet hat, notifiziert 
dies dem Generalsekretär der Vereinten Nationen. Wenn dieser Vertragsstaat später auf diese 
Gerichtsbarkeit verzichtet, notifiziert er dies dem Generalsekretär der Vereinten Nationen.  
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(4)  Jeder Vertragsstaat trifft die notwendigen Massnahmen, um seine Gerichtsbarkeit über 
die in Art. 9 bezeichneten Straftaten für den Fall zu begründen, dass der Verdächtige sich in 
seinem Hoheitsgebiet befindet und er diese Person nicht nach Art. 15 an einen der 
Vertragsstaaten ausliefert, die ihre Gerichtsbarkeit nach Abs. 1 oder 2 begründet haben.  
(5)  Dieses Übereinkommen schliesst eine Strafgerichtsbarkeit, die nach innerstaatlichem 
Recht ausgeübt wird, nicht aus.  
Art. 11. Verhütung von Straftaten gegen Personal der Vereinten Nationen und beigeordnetes 
Personal. Die Vertragsstaaten arbeiten bei der Verhütung der in Art. 9 bezeichneten Straftaten 
zusammen, indem sie insbesondere  
a)  alle durchführbaren Massnahmen treffen, um Vorbereitungen in ihren jeweiligen 
Hoheitsgebieten für die Begehung dieser Straftaten innerhalb und ausserhalb ihrer 
Hoheitsgebiete zu verhindern, und  
b)  in Übereinstimmung mit ihrem innerstaatlichen Recht Informationen austauschen 
sowie Verwaltungs- und andere Massnahmen miteinander abstimmen, die geeignet sind, die 
Begehung dieser Straftaten zu verhindern.  
Art. 12. Weitergabe von Informationen (1) Unter den in seinem innerstaatlichen Recht 
vorgesehenen Voraussetzungen übermittelt der Vertragsstaat, in dessen Hoheitsgebiet eine der 
in Art. 9 bezeichneten Straftaten begangen wurde und der Grund zu der Annahme hat, dass 
ein Verdächtiger aus seinem Hoheitsgebiet geflohen ist, dem Generalsekretär der Vereinten 
Nationen und dem oder den in Betracht kommenden Staaten unmittelbar oder über den 
Generalsekretär alle sachdienlichen Angaben über die begangene Straftat und alle 
verfügbaren Informationen, welche die Identität des Verdächtigen betreffen.  
(2)  Ist eine der in Art. 9 bezeichneten Straftaten begangen worden, so bemüht sich jeder 
Vertragsstaat, der Informationen über das Opfer und die Umstände der Straftat besitzt, diese 
Informationen unter den in seinem innerstaatlichen Recht vorgesehenen Voraussetzungen in 
vollem Umfang sofort dem Generalsekretär der Vereinten Nationen und dem oder den 
betroffenen Staaten zu übermitteln.  
Art. 13. Massnahmen zur Gewährleistung der Strafverfolgung oder Auslieferung                (1) 
 Wenn die Umstände es rechtfertigen, trifft der Vertragsstaat, in dessen Hoheitsgebiet 
sich der Verdächtige befindet, nach seinem innerstaatlichen Recht die geeigneten 
Massnahmen, um die Anwesenheit des Verdächtigen zum Zweck der Strafverfolgung oder 
der Auslieferung sicherzustellen.  
(2)  Nach Abs. 1 getroffene Massnahmen sind im Einklang mit innerstaatlichem Recht 
unverzüglich dem Generalsekretär der Vereinten Nationen und unmittelbar oder über den 
Generalsekretär folgenden Staaten zu notifizieren:  
a)   dem Staat, in dem die Straftat begangen wurde;  
b)   dem oder den Staaten, deren Angehöriger der Verdächtige ist, oder, wenn er 
Staatenloser ist, in deren Hoheitsgebiet er seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat;  
c)  dem oder den Staaten, deren Angehöriger das Opfer ist;  
d)  anderen interessierten Staaten.  
Art. 14. Strafverfolgung Verdächtiger. Der Vertragsstaat, in dessen Hoheitsgebiet sich der 
Verdächtige befindet, hat, wenn er ihn nicht ausliefert, den Fall ohne irgendeine Ausnahme 
und ohne unangemessene Verzögerung seinen zuständigen Behörden zum Zweck der 
Strafverfolgung in einem Verfahren nach seinem Recht zu unterbreiten. Diese Behörden 
treffen ihre Entscheidung in der gleichen Weise wie im Fall einer gemeinrechtlichen 
strafbaren Handlung schwerer Art nach dem Recht dieses Staates.  
Art. 15. Auslieferung von Verdächtigen (1) Soweit die in Art. 9 bezeichneten Straftaten nicht 
als der Auslieferung unterliegende strafbare Handlungen von einem zwischen den 
Vertragsstaaten bestehenden Auslieferungsvertrag erfasst werden, gelten sie als in diesen 
Vertrag aufgenommen. Die Vertragsstaaten verpflichten sich, diese Straftaten als der 
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Auslieferung unterliegende strafbare Handlungen in jeden zwischen ihnen zu schliessenden 
Auslieferungsvertrag aufzunehmen.  
(2)  Erhält ein Vertragsstaat, der die Auslieferung vom Bestehen eines Vertrags abhängig 
macht, ein Auslieferungsersuchen von einem anderen Vertragsstaat, mit dem er keinen 
Auslieferungsvertrag hat, so steht es ihm frei, dieses Übereinkommen in bezug auf diese 
Straftaten als Rechtsgrundlage für die Auslieferung anzusehen. Die Auslieferung unterliegt 
den im Recht des ersuchten Staates vorgesehenen Bedingungen.  
(3)  Vertragsstaaten, welche die Auslieferung nicht vom Bestehen eines Vertrags abhängig 
machen, erkennen unter sich diese Straftaten als der Auslieferung unterliegende strafbare 
Handlungen vorbehaltlich der im Recht des ersuchten Staates vorgesehenen Bedingungen an.  
(4)  Diese Straftaten werden für die Zwecke der Auslieferung zwischen Vertragsstaaten so 
behandelt, als seien sie nicht nur an dem Ort, an dem sie sich ereignet haben, sondern auch in 
den Hoheitsgebieten der Vertragsstaaten begangen worden, die ihre Gerichtsbarkeit nach Art. 
10 Abs. 1 oder 2 begründet haben.  
Art. 16. Rechtshilfe in Strafsachen (1) Die Vertragsstaaten gewähren einander die 
weitestgehende Hilfe im Zusammenhang mit Verfahren, die in bezug auf die in Art. 9 
bezeichneten Straftaten eingeleitet werden, einschliesslich der Hilfe bei der Beschaffung der 
ihnen zur Verfügung stehenden und für das Verfahren erforderlichen Beweismittel. In allen 
Fällen ist das Recht des ersuchten Staates anwendbar.  
(2)  Abs. 1 lässt Verpflichtungen über die gegenseitige Rechtshilfe unberührt, die in 
anderen Verträgen enthalten sind.  
Art. 17. Gerechte Behandlung (1) Jedem, in Bezug auf den Ermittlungen oder ein Verfahren 
wegen einer der in Art. 9 bezeichneten Straftaten durchgeführt werden, sind während der 
gesamten Ermittlungen oder des gesamten Verfahrens eine gerechte Behandlung, ein 
gerechtes Verfahren und voller Schutz seiner Rechte zu gewährleisten.  
2)  Jeder Verdächtige ist berechtigt,  
a)  unverzüglich mit dem nächsten zuständigen Vertreter des oder der Staaten, deren 
Angehöriger er ist oder die sonst zur Wahrung seiner Rechte befugt sind, oder, wenn der 
Betreffende staatenlos ist, des Staates, der auf seine Bitte zur Wahrung seiner Rechte bereit 
ist, in Verbindung zu treten und  
b)  den Besuch eines Vertreters dieses oder dieser Staaten zu empfangen.  
Art. 18. Notifikation des Ausgangs des Verfahrens. Der Vertragsstaat, in dem ein 
Verdächtiger strafrechtlich verfolgt wird, teilt dem Generalsekretär der Vereinten Nationen 
den Ausgang des Verfahrens mit; dieser unterrichtet die anderen Vertragsstaaten.  
Art. 19. Verbreitung. Die Vertragsstaaten verpflichten sich, dieses Übereinkommen so weit 
wie möglich zu verbreiten und insbesondere das Studium ihrer Bestimmungen sowie der 
einschlägigen Bestimmungen des humanitären Völkerrechts in die militärischen 
Ausbildungsprogramme aufzunehmen.  
Art. 20. Vorbehaltsklauseln. Dieses Übereinkommen berührt nicht:  
a)  die Anwendbarkeit des humanitären Völkerrechts und weltweit anerkannter 
Menschenrechtsstandards, wie sie in völkerrechtlichen Übereinkünften enthalten sind, 
hinsichtlich des Schutzes der Einsätze der Vereinten Nationen sowie des Personals der 
Vereinten Nationen und des beigeordneten Personals oder der Pflicht dieses Personals zur 
Achtung dieses Rechts und dieser Standards;  
b)  die Rechte und Pflichten der Staaten in Übereinstimmung mit der Charta der 
Vereinten Nationen hinsichtlich der Zustimmung zur Einreise von Personen in ihre 
Hoheitsgebiete;  
c)  die Verpflichtung des Personals der Vereinten Nationen und des beigeordneten 
Personals, im Einklang mit den Bedingungen des Mandats eines Einsatzes der Vereinten 
Nationen zu handeln;  
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d)  das Recht der Staaten, die freiwillig Personal für einen Einsatz der Vereinten Nationen 
zur Verfügung stellen, ihr Personal von der Teilnahme an einem solchen Einsatz 
zurückzuziehen; oder  
e)  das Recht auf angemessenen Schadenersatz im Fall des Todes, der Invalidität, der 
Verletzung oder der Krankheit, die auf die Wahrnehmung von Aufgaben der 
Friedenssicherung durch Personen, die freiwillig von Staaten für Einsätze der Vereinten 
Nationen zur Verfügung gestellt werden, zurückzuführen sind.  
Art. 21. Recht zur Selbstverteidigung. Dieses Übereinkommen ist nicht so auszulegen, als 
beeinträchtige sie das Recht zur Selbstverteidigung.  
Art. 22. Beilegung von Streitigkeiten (1) Jede Streitigkeit zwischen zwei oder mehr 
Vertragsstaaten über die Auslegung oder Anwendung dieses Übereinkommens, die nicht 
durch Verhandlungen beigelegt wird, ist auf Verlangen eines dieser Staaten einem 
Schiedsverfahren zu unterwerfen. Können sich die Parteien binnen sechs Monaten nach dem 
Zeitpunkt, zu dem das Schiedsverfahren verlangt worden ist, über seine Ausgestaltung nicht 
einigen, so kann jede dieser Parteien die Streitigkeit dem Internationalen Gerichtshof 
unterbreiten, indem sie einen seinem Statut entsprechenden Antrag stellt.  
(2)  Jeder Vertragsstaat kann bei der Unterzeichnung, der Ratifikation, der Annahme oder 
der Genehmigung dieses Übereinkommens oder dem Beitritt zu diesem erklären, dass er sich 
durch Abs. 1 oder einen Teil des Abs. 1 nicht als gebunden betrachtet. Die anderen 
Vertragsstaaten sind gegenüber einem Vertragsstaat, der einen solchen Vorbehalt gemacht 
hat, durch Abs. 1 oder den betreffenden Teil des Abs. 1 nicht gebunden.  
(3)  Ein Vertragsstaat, der einen Vorbehalt nach Abs. 2 gemacht hat, kann diesen 
Vorbehalt jederzeit durch eine an den Generalsekretär der Vereinten Nationen gerichtete 
Notifikation zurückziehen.  
Art. 23. Überprüfungssitzungen. Auf Antrag eines oder mehrerer Vertragsstaaten und mit 
Genehmigung der Mehrheit der Vertragsstaaten beruft der Generalsekretär der Vereinten 
Nationen eine Sitzung der Vertragsstaaten zur Überprüfung der Durchführung des 
Übereinkommens und im Zusammenhang mit seiner Anwendung etwa aufgetretener 
Probleme ein.  
Art. 24. Unterzeichnung. Dieses Übereinkommen liegt bis zum 31. Dezember 1995 am Sitz 
der Vereinten Nationen in New York für alle Staaten zur Unterzeichnung auf.  
Art. 25. Ratifikation, Annahme oder Genehmigung. Dieses Übereinkommen bedarf der 
Ratifikation, Annahme oder Genehmigung. Die Ratifikations-, Annahme- oder 
Genehmigungsurkunden werden beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt.  
Art. 26. Beitritt. Dieses Übereinkommen steht allen Staaten zum Beitritt offen. Die 
Beitrittsurkunden werden beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt.  
Art. 27. Inkrafttreten. (1) Dieses Übereinkommen tritt dreissig Tage nach Hinterlegung von 
zweiundzwanzig Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunden beim 
Generalsekretär der Vereinten Nationen in Kraft.  
(2)  Für jeden Staat, der das Übereinkommen nach Hinterlegung der zweiundzwanzigsten 
Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde ratifiziert, annimmt oder 
genehmigt oder ihm beitritt, tritt sie am dreissigsten Tag nach Hinterlegung der Ratifikations-, 
Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde durch diesen Staat in Kraft.  
Art. 28. Kündigung  (1) Ein Vertragsstaat kann dieses Übereinkommen durch eine an den 
Generalsekretär der Vereinten Nationen gerichtete schriftliche Notifikation kündigen.  
(2)  Die Kündigung wird ein Jahr nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretär der 
Vereinten Nationen wirksam.  
Art. 29. Verbindliche Wortlaute. Die Urschrift dieses Übereinkommens, dessen arabischer, 
chinesischer, englischer, französischer, russischer und spanischer Wortlaut gleichermassen 
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verbindlich ist, wird beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt; dieser 
übermittelt allen Staaten beglaubigte Abschriften.  
Geschehen zu New York am 9. Dezember 1994.  
(Es folgen die Unterschriften)  
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42d. Redaktionelle Anlage 4: Fakultativprotokoll zum Übereinkommen über die 
Sicherheit von Personal der Vereinten Aationen und beigeordnetem Personal  
(BGBl. 2007 II 1307) 

 

 

Fakultativprotokoll zum Übereinkommen über die Sicherheit von Personal der Vereinten 
Nationen und beigeordnetem Personal  
vom 08.12.2005  
 
 
 
Die Vertragsstaaten dieses Protokolls, 
unter Hinweis auf die Bestimmungen des am 9. Dezember 1994 in New York beschlossenen 
Übereinkommens über die Sicherheit von Personal der Vereinten Nationen und 
beigeordnetem Personal, 
zutiefst besorgt über die regelmäßig wiederkehrenden Angriffe auf Personal der Vereinten 
Nationen und beigeordnetes Personal, 
in Erkenntnis der Notwendigkeit, bei Einsätzen der Vereinten Nationen zum Zweck der 
Leistung humanitärer oder politischer Hilfe oder von Entwicklungshilfe im Rahmen der 
Friedenskonsolidierung sowie zum Zweck der Leistung humanitärer Nothilfe, die für Personal 
der Vereinten Nationen und beigeordnetes Personal mit besonderen Risiken verbunden sind, 
den Umfang des nach dem Übereinkommen bestehenden Rechtsschutzes für dieses Personal 
auszuweiten, 
überzeugt von der Notwendigkeit, über wirksame Regelungen zu verfügen, die sicherstellen, 
dass die Urheber von Angriffen gegen Personal der Vereinten Nationen und beigeordnetes 
Personal, das an Einsätzen der Vereinten Nationen beteiligt ist, vor Gericht gebracht werden, 
sind wie folgt übereingekommen: 
Artikel I. Beziehung zum Übereinkommen 
Dieses Protokoll ergänzt das am 9. Dezember 1994 in New York beschlossene 
Übereinkommen über die Sicherheit von Personal der Vereinten Nationen und beigeordnetem 
Personal (im Folgenden als "Übereinkommen" bezeichnet); zwischen den Vertragsparteien 
dieses Protokolls werden das Übereinkommen und das Protokoll als eine einzige 
Übereinkunft angesehen und ausgelegt. 
Artikel II. Anwendung des Übereinkommens auf Einsätze der Vereinten Nationen 
1.  Die Vertragsparteien dieses Protokolls wenden das Übereinkommen zusätzlich zu den 
in Artikel 1 Buchstabe c des Übereinkommens festgelegten Einsätzen auf alle anderen 
Einsätze der Vereinten Nationen an, die von einem zuständigen Organ der Vereinten Nationen 
in Übereinstimmung mit der Charta der Vereinten Nationen festgelegt und unter der Autorität 
und Kontrolle der Vereinten Nationen durchgeführt werden 
a)  zum Zweck der Leistung humanitärer oder politischer Hilfe oder von 
Entwicklungshilfe im Rahmen der Friedenskonsolidierung oder 
b)  zum Zweck der Leistung humanitärer Nothilfe. 
2.  Absatz 1 findet keine Anwendung auf ständige Büros der Vereinten Nationen, wie die 
Sitze der Organisation oder ihrer Sonderorganisationen, die im Rahmen eines Abkommens 
mit den Vereinten Nationen festgelegt wurden. 
3.  Ein Gaststaat kann gegenüber dem Generalsekretär der Vereinten Nationen erklären, 
dass er die Bestimmungen dieses Protokolls nicht auf einen Einsatz nach Artikel II Absatz 1 
Buchstabe b anwenden wird, der allein zum Zweck der Reaktion auf eine Naturkatastrophe 
durchgeführt wird. Eine derartige Erklärung ist vor der Entsendung des Einsatzes abzugeben. 
Artikel III. Verpflichtung eines Vertragsstaats in Bezug auf Artikel 8 des Übereinkommens  
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Die Verpflichtung eines Vertragsstaats dieses Protokolls in Bezug auf die Anwendung des 
Artikels 8 des Übereinkommens auf die in Artikel II dieses Protokolls festgelegten Einsätze 
berührt nicht sein Recht, Maßnahmen in Ausübung seiner nationalen Gerichtsbarkeit über 
Personal der Vereinten Nationen und beigeordnetes Personal zu ergreifen, das gegen seine 
Gesetze und sonstigen Vorschriften verstößt, sofern diese Maßnahmen nicht gegen andere 
völkerrechtliche Verpflichtungen dieses Vertragsstaats verstoßen. 
Artikel IV. Unterzeichnung 
Dieses Übereinkommen liegt vom 16. Januar 2006 bis zum 16. Januar 2007 am Sitz der 
Vereinten Nationen für alle Staaten zur Unterzeichnung auf.  
Artikel V. Zustimmung, gebunden zu sein 
1.  Dieses Protokoll bedarf der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung durch die 
Unterzeichnerstaaten. Die Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunden werden 
beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt. 
2.  Dieses Protokoll steht nach dem 16. Januar 2007 allen Nichtunterzeichnerstaaten zum 
Beitritt offen. Die  Beitrittsurkunden werden beim Generalsekretär der Vereinten Nationen 
hinterlegt. 
3.  Jeder Staat, der nicht Vertragspartei des Übereinkommens ist, kann dieses Protokoll 
annehmen, genehmigen oder ihm beitreten, sofern er gleichzeitig das Übereinkommen nach 
dessen Artikel 25 und 26 ratifiziert, annimmt, genehmigt oder ihm beitritt. 
Artikel VI. Inkrafttreten 
1.  Dieses Protokoll tritt dreißig Tage nach Hinterlegung von zweiundzwanzig 
Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunden beim Generalsekretär der 
Vereinten Nationen in Kraft. 
2.  Für jeden Staat, der dieses Protokoll nach Hinterlegung der zweiundzwanzigsten 
Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde ratifiziert, annimmt, 
genehmigt oder ihm beitritt, tritt es am dreißigsten Tag nach Hinterlegung der Ratifikations-, 
Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde durch diesen Staat in Kraft. 
Artikel VII. Kündigung 
1.  Ein Vertragsstaat kann dieses Protokoll durch eine an den Generalsekretär der 
Vereinten Nationen gerichtete schriftliche Notifikation kündigen. 
2.  Die Kündigung wird ein Jahr nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretär der 
Vereinten Nationen wirksam. 
Artikel VIII. Verbindliche Wortlaute 
Die Urschrift dieses Protokolls, dessen arabischer, chinesischer, englischer, französischer, 
russischer und spanischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, wird beim Generalsekretär 
der Vereinten Nationen hinterlegt; dieser übermittelt allen Staaten beglaubigte Abschriften. 
Geschehen zu New York am ... (Tag) ... (Monat) … (Jahr). 
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42. Aordatlantikvertrag in der Fassung vom 17.10.1951 
 

(sog. NATO-Vertrag) 
vom 04.04.1949 in der Fassung vom 17.10.1951 
(BGBl. 1955 II 289, 293) 
 
 
Die Parteien dieses Vertrags 
bekräftigen erneut ihren Glauben an die Ziele und Grundsätze der 
Satzung der Vereinten Nationen und ihren Wunsch, mit allen Völkern 
und allen Regierungen in Frieden zu leben. 
Sie sind entschlossen, die Freiheit, das gemeinsame Erbe und die Zivilisation ihrer Völker, die 
auf den Grundsitzen der Demokratie, der Freiheit der Person und der Herrschaft des Rechts 
beruhen, zu gewährleisten. 
Sie sind bestrebt, die innere Festigkeit und das Wohlergehen im nordatlantischen Gebiet zu 
fördern. 
Sie sind entschlossen, ihre Bemühungen für die gemeinsame Verteidigung und für die 
Erhaltung des Friedens und der Sicherheit zu vereinigen. 
Sie vereinbaren daher diesen Nordatlantikvertrag: 
 
Art. 1. Die Parteien verpflichten sich, in Übereinstimmung mit der Satzung der Vereinten 
Nationen jeden internationalen Streitfall, an dem sie beteiligt sind, auf friedlichem Wege so 
zu regeln, daß der internationale Friede, die Sicherheit und die Gerechtigkeit nicht gefährdet 
werden, und sich in ihren internationalen Beziehungen jeder Gewaltandrohung oder 
Gewaltanwendung zu enthalten, die mit den Zielen der Vereinten Nationen nicht vereinbar ist. 
Art. 2. Die Parteien werden zur weiteren Entwicklung friedlicher und freundschaftlicher 
internationaler Beziehungen beitragen, indem sie ihre freien Einrichtungen festigen, ein 
besseres Verständnis für die Grundsätze herbeiführen, auf denen diese Einrichtungen beruhen, 
und indem sie die Voraussetzungen für die innere Festigkeit und das Wohlergehen fördern. 
Sie werden bestrebt sein, Gegensätze in ihrer internationalen Wirtschaftspolitik zu beseitigen 
und die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen einzelnen oder allen Parteien zu fördern. 
Art. 3. Um die Ziele dieses Vertrags besser zu verwirklichen, werden die Parteien einzeln und 
gemeinsam durch ständige und wirksame Selbsthilfe und gegenseitige Unterstützung die 
eigene und die gemeinsame Widerstandskraft gegen bewaffnete Angriffe erhalten und 
fortentwickeln. 
Art. 4. Die Parteien werden einander konsultieren, wenn nach Auffassung einer von ihnen die 
Unversehrtheit des Gebiets, die politische Unabhängigkeit oder die Sicherheit einer der 
Parteien bedroht sind. 
Art. 5. (1) Die Parteien vereinbaren, daß ein bewaffneter Angriff gegen eine oder mehrere 
von ihnen in Europa oder Nordamerika als ein Angriff gegen sie alle angesehen werden wird; 
sie vereinbaren daher, daß im Falle eines solchen bewaffneten Angriffs jede von ihnen in 
Ausübung des in Artikel 51 der Satzung der Vereinten Nationen anerkannten Rechts der 
individuellen oder kollektiven Selbstverteidigung der Partei oder den Parteien, die angegriffen 
werden, Beistand leistet, indem jede von ihnen unverzüglich für sich und im 
Zusammenwirken mit den anderen Parteien die Maßnahmen, einschließlich der Anwendung 
von Waffengewalt, trifft, die sie für erforderlich erachtet, um die Sicherheit des 
nordatlantischen Gebiets wiederherzustellen und zu erhalten. 
(2) Von jedem bewaffneten Angriff und allen daraufhin getroffenen Gegenmaßnahmen ist 
unverzüglich dem Sicherheitsrat Mitteilung zu machen. Die Maßnahmen sind einzustellen, 
sobald der Sicherheitsrat diejenigen Schritte unternommen hat, die notwendig sind, um den 
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internationalen Frieden und die internationale Sicherheit wiederherzustellen und zu erhalten. 
Art. 6. Im Sinne des Artikels 5 gilt als bewaffneter Angriff auf einen oder mehrere der 
Parteien jeder bewaffnete Angriff 
(i)  auf das Gebiet eines dieser Staaten in Europa oder Nordamerika, auf die 
algerischen Departements Frankreichs14, auf das Gebiet der Türkei oder auf die der 
Gebietshoheit einer der Parteien unterliegenden Inseln im nordatlantischen Gebiet nördlich 
des Wendekreises des Krebses; 
(ii) auf die Streitkräfte, Schiffe oder Flugzeuge einer der Parteien, wenn sie sich in oder 
über diesen Gebieten oder irgendeinem anderen europäischen Gebiet, in dem eine der Parteien 
bei Inkrafttreten des Vertrags eine Besatzung unterhält, oder wenn sie sich im Mittelmeer 
oder im nordatlantischen Gebiet nördlich des Wendekreises des Krebses befinden. 
Art. 7. Dieser Vertrag berührt weder die Rechte und Pflichten, welche sich für die Parteien,, 
die Mitglieder der Vereinten Nationen sind, aus deren Satzung ergeben, oder die in erster 
Linie bestehende Verantwortlichkeit des Sicherheitsrats für die Erhaltung des internationalen 
Friedens und der internationalen Sicherheit, noch kann er in solcher Weise ausgelegt werden. 
Art. 8. Jede Partei erklärt, daß keine der internationalen Verpflichtungen, die gegenwärtig 
zwischen ihr und einer anderen Partei oder einem dritten Staat bestehen, den Bestimmungen 
dieses Vertrags widersprechen, und verpflichtet sich, keine diesem Vertrag widersprechende 
internationale Verpflichtung einzugehen. 
Art. 9. Die Parteien errichten hiermit einen Rat, in dem jede von ihnen vertreten ist, um 
Fragen zu prüfen, welche die Durchführung dieses Vertrags betreffen. Der Aufbau dieses Rats 
ist so zu gestalten, daß er jederzeit schnell zusammentreten kann. Der Rat errichtet, soweit 
erforderlich, nachgeordnete Stellen; insbesondere setzt er unverzüglich einen 
Verteidigungsausschuß ein, der Maßnahmen zur Durchführung der Artikel 3 und 5 zu 
empfehlen hat. 
Art. 10. Die Parteien können durch einstimmigen Beschluß jeden anderen europäischen 
Staat, der in der Lage ist, die Grundsätze dieses Vertrags zu fördern und zur Sicherheit des 
nordatlantischen Gebiets beizutragen, zum Beitritt einladen. Jeder so eingeladene Staat kann 
durch Hinterlegung seiner Beitrittsurkunde bei der Regierung der Vereinigten Staaten von 
Amerika Mitglied dieses Vertrags werden. Die Regierung der Vereinigten Staaten von 
Amerika unterrichtet jede der Parteien von der Hinterlegung einer solchen Beitrittsurkunde. 
Art. 11. Der Vertrag ist von den Parteien in Übereinstimmung mit ihren ver-
fassungsmäßigen Verfahren zu ratifizieren und in seinen Bestimmungen durchzuführen. Die 
Ratifikationsurkunden werden sobald wie möglich bei der Regierung der Vereinigten Staaten 
von Amerika hinterlegt, die alle anderen Unterzeichnerstaaten von jeder Hinterlegung 
unterrichtet. Der Vertrag tritt zwischen den Staaten, die ihn ratifiziert haben, in Kraft, sobald 
die Ratifikationsurkunden der Mehrzahl der Unterzeichnerstaaten, einschließlich derjenigen 
Belgiens, Kanadas, Frankreichs, Luxemburgs, der Niederlande, des Vereinigten Königreichs 
und der Vereinigten Staaten, hinterlegt worden sind; für andere Staaten tritt er am Tage der 
Hinterlegung ihrer Ratifikationsurkunden in Kraft. 
Art. 12. Nach zehnjähriger Geltungsdauer des Vertrags oder zu jedem späteren Zeitpunkt 
werden die Parteien auf Verlangen einer von ihnen miteinander beraten, um den Vertrag unter 
Berücksichtigung der Umstände zu überprüfen, die dann den Frieden und die Sicherheit des 
nordatlantischen Gebiets berühren, zu denen auch die Entwicklung allgemeiner und regionaler 

                                                 
 
 
 
 
14  Gegenstandslos.  
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Vereinbarungen gehört, die im Rahmen der Satzung der Vereinten Nationen zur 
Aufrechterhaltung des internationalen Friedens und der internationalen Sicherheit dienen. 
Art. 13 Nach zwanzigjähriger Geltungsdauer des Vertrags kann jede Partei aus dem 
Vertrag ausscheiden, und zwar ein Jahr, nachdem sie der Regierung der Vereinigten Staaten 
von Amerika die Kündigung mitgeteilt hat; diese unterrichtet die Regierungen der anderen 
Parteien von der Hinterlegung jeder Kündigungsmitteilung. 
Art. 14 Der Vertrag, dessen englischer und französischer Wortlaut in gleicher Weise 
maßgebend ist, wird in den Archiven der Vereinigten Staaten von Amerika hinterlegt. Diese 
Regierung übermittelt den Regierungen der anderen Unterzeichnerstaaten ordnungsgemäß 
beglaubigte Abschriften. 
 
ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten diesen Vertrag 
unterschrieben. 
GESCHEHEN zu Washington am 4. April 1949. 
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43a.  Redaktionelle Anlage 1: Protokoll zum Aordatlantikvertrag über den Beitritt 
Griechenlands und der Türkei 
 
 
London, den 22. Oktober 1951  

 
Die Parteien des in Washington am 4. April 1949 unterzeichneten Nordatlantikvertrags, 
In der Überzeugung, daß die Sicherheit des nordatlantischen Gebiets durch den Beitritt des 
Königreichs Griechenland und der Türkischen Republik15  zu diesem Vertrag erhöht wird,  
Sind wie folgt übereingekommen:  
Artikel 1. Mit dem Inkrafttreten dieses Protokolls übermittelt die Regierung der Vereinigten 
Staaten von Amerika im Namen aller Parteien der Regierung des Königreichs Griechenland 
und der Regierung der Türkischen Republik eine Einladung, dem Nordatlantikvertrag in 
seiner durch Artikel 2 dieses Protokolls geänderten Fassung beizutreten. Danach werden das 
Königreich Griechenland und die Türkische Republik Mitglieder des Vertrags mit dem Tage, 
an dem sie ihre Beitrittsurkunden bei der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika in 
Übereinstimmung mit Artikel 10 des Vertrags hinterlegen. 
Artikel 2. Wird die Türkische Republik Mitglied des Nordatlantikvertrags, so wird Artikel 6 
des Vertrags mit dem Tage der Hinterlegung der Beitrittsurkunde durch die Regierung der 
Türkischen Republik bei der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika wie folgt 
geändert: 

„Im Sinne des Artikels 5 gilt als bewaffneter Angriff auf eine oder mehrere der 
Parteien jeder bewaffnete Angriff 

1.  auf das Gebiet eines dieser Staaten in Europa oder Nordamerika, auf die 
algerischen Departements Frankreichs, auf das Gebiet der Türkei oder auf die der 
Gebietshoheit einer der Parteien unterliegenden Inseln im nordatlantischen Gebiet 
nördlich des Wendekreises des Krebses. 

2.  auf die Streitkräfte, Schiffe oder Flugzeuge einer der Parteien, wenn sie sich in 
oder über diesen Gebieten oder irgendeinem anderen europäischen Gebiet, in dem eine 
der Parteien bei Inkrafttreten des Vertrags eine Besatzung unterhält, oder wenn sie 
sich im Mittelmeer oder im nordatlantischen Gebiet nördlich des Wendekreises des 
Krebses befinden.“ 

Artikel 3. Dieses Protokoll tritt in Kraft, wenn jede der Parteien des Nordatlantikvertrags die 
Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika von der Annahme des Protokolls in Kenntnis 
gesetzt hat. Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika teilt allen Parteien des 
Nordatlantikvertrags den Tag des Eingangs jeder solchen Mitteilung sowie den Tag des 
Inkrafttretens dieses Protokolls mit. 
Artikel 4. Dieses Protokoll, dessen englischer und französischer Wortlaut in gleicher Weise 
maßgebend ist, wird in den Archiven der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika 
hinterlegt; diese übermittelt den Regierungen alle Unterzeichnerstaaten des 
Nordatlantikvertrags ordnungsgemäß beglaubigte Abschriften. 

 

                                                 
 
 
 
 
15  Griechenland und die Türkei am 18.02.1952 dem NATO-Vertrag bei. 
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43b.  Redaktionelle Anlage 2: Protokoll zum Aordatlantikvertrag über den Beitritt 
der Bundesrepublik Deutschland 
 
 
Paris, den 23. Oktober 1954 
 
 
Die Parteien des am 4. April 1949 in Washington unterzeichneten Nordatlantikvertrags sind 
überzeugt, daß die Sicherheit des Nordatlantikgebiets durch den Beitritt der Bundesrepublik 
Deutschland zu diesem Vertrag verstärkt wird, und 
stellen fest, daß die Bundesrepublik Deutschland durch ihre Erklärung vom 3. Oktober 1954 
die in Artikel 2 der Charta der Vereinten Nationen niedergelegten Verpflichtungen 
übernommen und sich verpflichtet hat, mit ihrem Beitritt zum Nordatlantikvertrag sich 
jeglicher Handlung zu enthalten, die mit dem rein defensiven Charakter dieses Vertrags 
unvereinbar ist, und 
stellen ferner fest, daß die Regierungen aller Parteien sich der im Zusammenhang mit der 
genannten Erklärung der Bundesrepublik Deutschland ebenfalls am 3. Oktober 1954 
abgegebenen Erklärung der Regierungen der Vereinigten Staaten von Amerika, des 
Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland und der Französischen Republik 
angeschlossen haben, 
und vereinbaren:  
Artikel 1. Mit dem Inkrafttreten dieses Protokolls wird die Regierung der Vereinigten Staaten 
von Amerika im Namen aller Parteien der Regierung der Bundesrepublik Deutschland eine 
Einladung übermitteln, dem Nordatlantikvertrag beizutreten. Daraufhin wird die 
Bundesrepublik Deutschland an dem Tage, an dem sie gemäß Artikel 10 des Vertrags die 
Beitrittsurkunde bei der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika hinterlegt, Partei 
dieses Vertrags. 
Artikel 2. Dieses Protokoll tritt in Kraft, wenn  
(a)  alle Parteien des Nordatlantikvertrags der Regierung der Vereinigten Staaten von 
Amerika die Annahme dieses Protokolls mitgeteilt haben,  
(b)  alle Ratifikationsurkunden zu dem Protokoll zur Änderung und Ergänzung des 
Brüsseler Vertrags bei der belgischen Regierung hinterlegt worden sind und  
(c)  alle Ratifikations- und Genehmigungsurkunden zu dem Abkommen über den 
Aufenthalt ausländischer Streitkräfte in der Bundesrepublik Deutschland bei der Regierung 
der Bundesrepublik Deutschland hinterlegt worden sind. Die Regierung der Vereinigten 
Staaten von Amerika teilt den übrigen Parteien des Nordatlantikvertrags das Eingangsdatum 
jeder Benachrichtigung von der Annahme dieses Protokolls sowie den Tag des Inkrafttretens 
dieses Protokolls mit. 
Artikel 3. Dieses Protokoll, dessen englischer und französischer Wortlaut in gleicher Weise 
maßgebend ist, wird in den Archiven der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika 
hinterlegt. Diese übermittelt den Regierungen der übrigen Parteien des Nordatlantikvertrags 
ordnungsgemäß beglaubigte Abschriften. 
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43c.  Redaktionelle Anlage 3: Protokoll zum Aordatlantikvertrag über den Beitritt 
Spaniens 
 
 
 
Die Vertragsparteien des am 4. April 1949 in Washington unterzeichneten 
Nordatlantikvertrags – 
in der Überzeugung, daß die Sicherheit des nordatlantischen Gebiets durch den Beitritt des 
Königreichs Spanien zu diesem Vertrag erhöht wird - 
sind wie folgt übereingekommen:  
Artikel 1. Mit Inkrafttreten dieses Protokolls übermittelt der Generalsekretär der 
Nordatlantikvertrags-Organisation im Namen aller Vertragspartien der Regierung des 
Königreichs Spanien eine Einladung, dem Nordatlantikvertrag beizutreten. In 
Übereinstimmung mit Artikel 10 des Vertrags wird das Königreich Spanien Vertragspartei an 
dem Tag, an dem es seine Beitrittsurkunde bei der Regierung der Vereinigten Staaten von 
Amerika hinterlegt. 
Artikel 2. Dieses Protokoll tritt in Kraft, wenn jede der Vertragsparteien des 
Nordatlantikvertrags der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika die Annahme des 
Protokolls notifiziert hat. Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika teilt allen 
Vertragsparteien des Nordatlantikvertrags den Tag des Eingangs jeder solchen Notifikation 
sowie den Tag des Inkrafttretens dieses Protokolls mit. 
Artikel 3. Dieses Protokoll, dessen englischer und französischer Wortlaut gleichermaßen 
verbindlich ist, wird im Archiv der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika 
hinterlegt. Diese übermittelt den Regierungen aller Vertragsparteien des Nordatlantikvertrags 
gehörig beglaubigte Abschriften. 
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43d.  Redaktionelle Anlage 4: Grundakte über Gegenseitige Beziehungen, 
Zusammenarbeit und Sicherheit zwischen der Aordatlantikvertrags-Organisation und 
der Russischen Föderation 
 
 
Paris, 27. Mai 1997 
 
 
Die Nordatlantikvertrags-Organisation und ihre Mitgliedstaaten einerseits und die Russische 
Föderation andererseits, im folgenden als NATO und Russland bezeichnet, gestützt auf eine 
auf höchster politischer Ebene eingegangene dauerhafte politische Verpflichtung, werden 
gemeinsam im euro-atlantischen Raum einen dauerhaften und umfassenden Frieden auf der 
Grundlage der Prinzipien der Demokratie und der kooperativen Sicherheit schaffen.  
Die NATO und Russland betrachten einander nicht als Gegner. Sie verfolgen gemeinsam das 
Ziel, die Spuren der früheren Konfrontation und Konkurrenz zu beseitigen und das 
gegenseitige Vertrauen und die Zusammenarbeit zu stärken. Diese Akte bekräftigt die 
Entschlossenheit der NATO und Russlands, ihrer gemeinsamen Verpflichtung zum Bau eines 
stabilen, friedlichen und ungeteilten, geeinten und freien Europas zum Nutzen aller seiner 
Völker konkreten Ausdruck zu verleihen. Die Übernahme dieser Verpflichtung auf höchster 
politischer Ebene stellt den Beginn grundlegend neuer Beziehungen zwischen der NATO und 
Russland dar. Beide Seiten beabsichtigen, auf der Grundlage gemeinsamen Interesses, der 
Gegenseitigkeit und der Transparenz eine starke, stabile und dauerhafte Partnerschaft zu 
entwickeln. 
Diese Akte legt die Ziele und den Mechanismus für Konsultation, Zusammenarbeit, 
gemeinsame Entscheidungsfindung und gemeinsames Handeln fest, die den Kern der Bezie-
hungen zwischen der NATO und Russland bilden werden. 
Die NATO hat eine historische Umwandlung in Gang gesetzt - ein Prozess, der fortgesetzt 
wird. 1991 änderte das Bündnis seine strategische Doktrin, um dem neuen Sicherheitsumfeld 
in Europa Rechnung zu tragen. Im Einklang damit hat die NATO ihre konventionellen und 
nuklearen Streitkräfte drastisch reduziert und setzt deren Anpassung fort. Während die NATO 
sich die Fähigkeit erhalten hat, ihren Verpflichtungen aus dem Washingtoner Vertrag 
nachzukommen, hat sie ihre politischen Funktionen erweitert und wird dies auch künftig tun, 
und sie hat neue Aufgaben der Friedenserhaltung und Krisenbewältigung zur Unterstützung 
der Vereinten Nationen (VN) und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa (OSZE), beispielsweise in Bosnien und Herzegowina, übernommen, um neuen 
sicherheitspolitischen Herausforderungen in enger Abstimmung mit anderen Ländern und 
internationalen Organisationen zu begegnen. Die NATO ist gegenwärtig dabei, die 
Europäische Sicherheits- und Verteidigungsidentität (ESVI) innerhalb des Bündnisses zu 
entwickeln. Sie wird die breit angelegte und dynamische Struktur der Zusammenarbeit mit 
OSZE-Teilnehmerstaaten insbesondere durch die Partnerschaft für den Frieden weiter 
ausbauen und arbeitet mit Partnerländern an der Initiative zur Schaffung eines Euro-
Atlantischen Partnerschaftsrats zusammen. Die NATO-Mitgliedstaaten haben beschlossen, 
das Strategische Konzept des Bündnisses zu überprüfen, um sicherzustellen, dass es mit der 
neuen Sicherheitslage und den neuen Herausforderungen in Europa voll im Einklang steht. 
Russland setzt den Aufbau einer demokratischen Gesellschaft und die politische und 
wirtschaftliche Transformation fort. Es entwickelt das Konzept seiner nationalen Sicherheit 
und überprüft seine Militärdoktrin in einer Weise, die gewährleisten soll, dass diese mit den 
neuen sicherheitspolitischen Realitäten voll im Einklang stehen. Russland hat tiefe Einschnitte 
in seine Streitkräfte vorgenommen, in beispielloser Weise Truppen aus den Ländern Mittel- 
und Osteuropas sowie den baltischen Staaten abgezogen und alle seine Nuklearwaffen in sein 
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eigenes Hoheitsgebiet zurückgeführt. Russland ist entschlossen, seine konventionellen und 
nuklearen Streitkräfte weiter zu reduzieren. Es nimmt aktiv an friedenserhaltenden 
Operationen zur Unterstützung der VN und der OSZE sowie an Krisenbewältigungseinsätzen 
in verschiedenen Regionen der Welt teil. Russland leistet einen Beitrag zu den 
multinationalen Streitkräften in Bosnien und Herzegowina. 

I. Grundsätze 

Ausgehend von dem Grundsatz, dass die Sicherheit aller Staaten in der euro-atlantischen 
Gemeinschaft unteilbar ist, werden die NATO und Russland zusammenarbeiten, um einen 
Beitrag dazu zu leisten, dass in Europa gemeinsame und umfassende Sicherheit auf der 
Grundlage des Bekenntnisses zu gemeinsamen Werten, Verpflichtungen und 
Verhaltensnormen im Interesse aller Staaten geschaffen wird. 
Die NATO und Russland werden zur Stärkung der Organisation für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa (OSZE) beitragen, darunter auch zur Weiterentwicklung ihrer 
Rolle als eines der Hauptinstrumente für präventive Diplomatie, Konfliktverhütung, 
Krisenbewältigung, Normalisierungsmassnahmen nach einem Konflikt und regionale 
Sicherheitszusammenarbeit, und die Verbesserung ihrer operationellen Fähigkeiten zur 
Durchführung dieser Aufgaben unterstützen. Der OSZE als einziger gesamteuropäischer 
Sicherheitsorganisation kommt eine Schlüsselrolle für Frieden und Stabilität in Europa zu. Im 
Zuge der Stärkung der OSZE werden die NATO und Russland zusammenarbeiten, um jede 
Möglichkeit einer Rückkehr zu einem Europa der Spaltung und Konfrontation oder der 
Isolierung irgendeines Staates auszuschliessen. 
Im Einklang mit der Arbeit der OSZE an einem gemeinsamen und umfassenden 
Sicherheitsmodell für Europa im 21. Jahrhundert und unter Berücksichtigung der Beschlüsse 
des Lissabonner Gipfels betreffend eine Europäische Sicherheitscharta werden die NATO und 
Russland eine möglichst umfassende Zusammenarbeit unter den Teilnehmerstaaten der OSZE 
mit dem Ziel anstreben, in Europa einen gemeinsamen Sicherheits- und Stabilitätsraum ohne 
Trennlinien oder Einflusssphären zu schaffen, die die Souveränität irgendeines Staates 
einschränken. 
Die NATO und Russland gehen von der Voraussetzung aus, dass das gemeinsame Ziel der 
Stärkung von Sicherheit und Stabilität im euro-atlantischen Raum zum Nutzen aller Staaten 
eine Antwort auf neue Risiken und Herausforderungen erfordert, wie z.B. aggressiven 
Nationalismus, die Verbreitung nuklearer, biologischer und chemischer Waffen, Terrorismus, 
die systematische Verletzung der Menschenrechte und der Rechte von Personen, die 
nationalen Minderheiten angehören, sowie ungelöste Gebietsstreitigkeiten, die eine 
Bedrohung für unser aller Frieden, Wohlstand und Stabilität darstellen. 
Diese Akte ist nicht so auszulegen, als berühre sie die Hauptverantwortung des VN-
Sicherheitsrats für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit oder die 
Rolle der OSZE als der alle einschliessenden und umfassenden Organisation für 
Konsultationen, Entscheidungsprozesse und Zusammenarbeit in ihrem Raum und als 
regionale Abmachung nach Kapitel VIII der Charta der Vereinten Nationen. 
Bei der Umsetzung dieser Akte werden die NATO und Russland ihre Verpflichtungen nach 
dem Völkerrecht und aus internationalen Übereinkünften, einschliesslich der Verpflichtungen 
aus der Charta der Vereinten Nationen und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
sowie der Schlussakte von Helsinki und der späteren OSZE-Dokumente, darunter der Charta 
von Paris und der auf dem Lissabonner OSZE-Gipfel angenommenen Dokumente, 
gewissenhaft einhalten.  
Zur Verwirklichung der Ziele dieser Akte verpflichten sich die NATO und Russland 
gemeinsam dazu, ihre Beziehungen an folgenden Grundsätzen auszurichten: 
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Aufbau einer starken, stabilen, dauerhaften und gleichberechtigten Partnerschaft und 
der Zusammenarbeit auf der Grundlage der Transparenz mit dem Ziel, die Sicherheit 
und Stabilität im euro-atlantischen Raum zu stärken; 

Anerkennung der Schlüsselrolle, die Demokratie, politischer Pluralismus, 
Rechtsstaatlichkeit und die Achtung der Menschenrechte und bürgerlichen Freiheiten 
sowie die Entfaltung freier Marktwirtschaften für die Schaffung allgemeinen 
Wohlstands und umfassender Sicherheit spielen; 

Verzicht auf die Androhung oder Anwendung von Gewalt gegeneinander oder gegen 
irgendeinen anderen Staat, seine Souveränität, territoriale Unversehrtheit oder 
politische Unabhängigkeit in einer Weise, die mit der Charta der Vereinten Nationen 
oder der in der Schlussakte von Helsinki enthaltenen Erklärung über die Prinzipien, 
die die Beziehungen der Teilnehmerstaaten leiten, unvereinbar ist; 

Achtung der Souveränität, Unabhängigkeit und territorialen Unversehrtheit aller 
Staaten sowie ihres naturgegebenen Rechtes, die Mittel zur Gewährleistung ihrer 
eigenen Sicherheit sowie der Unverletzlichkeit von Grenzen und des 
Selbstbestimmungsrechts der Völker, wie es in der Schlussakte von Helsinki und 
anderen OSZE-Dokumenten verankert ist, selbst zu wählen; 

gegenseitige Transparenz bei der Ausarbeitung und Umsetzung 
verteidigungspolitischer und militärischer Doktrinen; 

Verhütung von Konflikten und Beilegung von Streitigkeiten durch friedliche Mittel im 
Einklang mit den Prinzipien der VN und der OSZE; 

Unterstützung friedenserhaltender Operationen von Fall zu Fall, die unter der Autorität 
des VN-Sicherheitsrats oder der Verantwortung der OSZE durchgeführt werden. 

II. Mechanismus für Konsultation und Zusammenarbeit - Der Ständige Gemeinsame 
NATO - Russland - Rat 

Zur Umsetzung der Aktivitäten und Ziele dieser Akte und zur Entwicklung gemeinsamer 
Ansätze bei europäischen Sicherheitsproblemen und politischen Fragen werden die NATO 
und Russland den Ständigen Gemeinsamen NATO - Russland - Rat einrichten. Hauptaufgabe 
dieses Ständigen Gemeinsamen Rates wird es sein, immer mehr Vertrauen zu bilden, 
einheitliche Ziele zu formulieren und die Praxis ständiger Konsultation und Zusammenarbeit 
zwischen der NATO und Russland zu entwickeln, um die Sicherheit der jeweils anderen Seite 
und die aller Staaten im euro-atlantischen Raum zu verbessern, ohne die Sicherheit eines 
Staates zu beeinträchtigen. Im Falle von Meinungsverschiedenheiten werden die NATO und 
Russland sich bemühen, diese auf der Grundlage des Prinzips des guten Willens und des 
gegenseitigen Respekts im Rahmen politischer Konsultationen beizulegen. 
Mit dem Ständigen Gemeinsamen Rat wird ein Mechanismus für Konsultation, Koordination 
und, im grösstmöglichen Umfang, wo dies angebracht ist, für gemeinsame Entscheidungen 
und gemeinsames Handeln in bezug auf Sicherheitsfragen von beiderseitigem Interesse 
geschaffen. Die Konsultationen erstrecken sich nicht auf innere Angelegenheiten der NATO, 
der NATO-Mitgliedstaaten oder Russlands. 
Das gemeinsame Ziel der NATO und Russlands ist es, so viele Gelegenheiten wie möglich für 
gemeinsames Handeln aufzuzeigen und zu verfolgen. Sie gehen davon aus, dass sich im Zuge 
des weiteren Ausbaus der Beziehungen weitere Möglichkeiten für gemeinsames Handeln 
ergeben werden. 
Der Ständige Gemeinsame Rat wird das wichtigste Forum für Konsultationen zwischen der 
NATO und Russland in Krisenzeiten oder in bezug auf jede andere Situation bilden, die den 
Frieden und die Stabilität berührt. Zusätzlich zu den ordentlichen Sitzungen finden 
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ausserordentliche Sitzungen des Rates statt, um in Notsituationen umgehende Konsultationen 
zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang werden die NATO und Russland umgehend 
Konsultationen innerhalb des Ständigen Gemeinsamen Rates durchführen, falls eines der 
Mitglieder des Rates eine Bedrohung seiner territorialen Unversehrtheit, politischen 
Unabhängigkeit oder Sicherheit zu erkennen glaubt. 
Die Aktivitäten des Ständigen Gemeinsamen Rates werden sich an den Grundsätzen der 
Gegenseitigkeit und der Transparenz ausrichten. Im Zuge ihrer Konsultationen und ihrer 
Zusammenarbeit werden die NATO und Russland einander über die jeweiligen 
sicherheitsbezogenen Herausforderungen, denen sie sich gegenübersehen, sowie über die 
Massnahmen unterrichten, die jede Seite zu treffen gedenkt, um ihnen zu begegnen. 
Die Bestimmungen dieser Akte räumen der NATO oder Russland in keinerlei Hinsicht ein 
Vetorecht über die Handlungen der jeweils anderen Seite ein, noch beeinträchtigen oder 
beschränken sie die Rechte der NATO oder Russlands auf unabhängige 
Entscheidungsfindung und unabhängiges Handeln. Sie dürfen nicht als Mittel zur 
Beeinträchtigung der Interessen anderer Staaten dienen. 
Der Ständige Gemeinsame Rat tagt auf verschiedenen Ebenen und in unterschiedlicher 
Zusammensetzung, je nach Thema und den Wünschen der NATO und Russlands. Der 
Ständige Gemeinsame Rat tagt zweimal jährlich auf der Ebene der Aussenminister und auf 
der Ebene der Verteidigungsminister sowie monatlich auf der Ebene der 
Botschafter/Ständigen Vertreter beim Nordatlantikrat. 
Der Ständige Gemeinsame Rat kann, wenn angebracht, auch auf der Ebene der Staats- und 
Regierungschefs tagen. 
Der Ständige Gemeinsame Rat kann zu einzelnen Themen oder Gebieten der Zusammenarbeit 
ständige oder Ad-hoc-Ausschüsse oder -Arbeitsgruppen bilden, wenn dies angebracht 
erscheint. 
Auch militärische Vertreter und Stabschefs tagen im Rahmen des Ständigen Gemeinsamen 
Rates; Sitzungen der Stabschefs finden mindestens zweimal jährlich statt, und die 
militärischen Vertreter tagen ebenfalls monatlich. Sitzungen von Militärexperten können 
gegebenenfalls einberufen werden. 
Den Vorsitz im Ständigen Gemeinsamen Rat führen gemeinsam der Generalsekretär der 
NATO, ein nach dem Rotationsprinzip bestimmter Vertreter eines der NATO-Mitgliedstaaten 
und ein Vertreter Russlands. 
Zur Unterstützung der Arbeit des Ständigen Gemeinsamen Rates werden die NATO und 
Russland die erforderlichen Verwaltungsstrukturen schaffen. 
Russland wird eine Vertretung bei der NATO einrichten, die von einem Vertreter im 
Botschafterrang geleitet wird. Der Vertretung wird für die Zwecke der militärischen 
Zusammenarbeit ein hochrangiger militärischer Vertreter nebst Stab angegliedert. Die NATO 
behält sich die Möglichkeit vor, eine angemessene Präsenz in Moskau zu schaffen, deren 
Modalitäten noch festzulegen sind. 
Die Tagesordnung für ordentliche Sitzungen wird gemeinsam aufgestellt. Für den Ständigen 
Gemeinsamen Rat werden organisatorische Vorkehrungen und eine Geschäftsordnung 
erarbeitet. Diese Vorkehrungen werden bis zur konstituierenden Sitzung des Ständigen 
Gemeinsamen Rates getroffen, die spätestens vier Monate nach Unterzeichnung dieser Akte 
stattfindet. 
Der Ständige Gemeinsame Rat wird sich mit drei verschiedenen Tätigkeiten befassen: 

Konsultationen über die in Abschnitt III genannten Themen sowie jede andere im 
beiderseitigen Einvernehmen festgelegte politische oder sicherheitspolitische Frage; 
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auf der Grundlage dieser Konsultationen Entwicklung gemeinsamer Initiativen, bei 
denen die NATO und Russland sich auf abgestimmte Sprachregelungen oder ein 
abgestimmtes Vorgehen einigen; 

nach Herstellung eines Konsenses im Zuge der Konsultation, von Fall zu Fall 
gemeinsame Entscheidungen und gemeinsames Handeln, darunter die angemessene 
Teilnahme an der Planung und Vorbereitung gemeinsamer Operationen einschliesslich 
friedenserhaltender Operationen unter der Autorität des VN-Sicherheitsrats oder der 
Verantwortung der OSZE. 

Alle von der NATO oder Russland gemeinsam oder einzeln getroffenen Massnahmen müssen 
mit der Charta der Vereinten Nationen und den Leitprinzipien der OSZE im Einklang stehen. 
In der Erkenntnis, dass es wichtig ist, die Kontakte zwischen den gesetzgebenden 
Körperschaften der Teilnehmerstaaten dieser Akte zu vertiefen, werden die NATO und 
Russland auch eine Erweiterung des Dialogs und der Zusammenarbeit zwischen der 
Bundesversammlung der Russischen Föderation und der Nordatlantischen Versammlung 
anregen. 

III. Bereiche für Konsultation und Zusammenarbeit 

Beim Ausbau ihrer Beziehungen werden sich die NATO und Russland auf konkrete Bereiche 
von beiderseitigem Interesse konzentrieren. In folgenden Bereichen werden sie einander 
möglichst umfassend konsultieren und sich um Zusammenarbeit bemühen: 

Fragen von gemeinsamem Interesse, die die Sicherheit und Stabilität im euro-
atlantischen Raum oder konkrete Krisen betreffen, einschliesslich des Beitrags der 
NATO und Russlands zu Sicherheit und Stabilität in 

diesem Raum;  

Konfliktverhütung einschliesslich vorbeugender Diplomatie, Krisenbewältigung und 
Konfliktbeilegung unter Berücksichtigung der Rolle und Verantwortung der VN und 
der OSZE sowie der Arbeit dieser Organisationen in diesen Bereichen; 

von Fall zu Fall gemeinsame Operationen einschliesslich friedenserhaltender 
Operationen unter der Autorität des VN-Sicherheitsrats oder der Verantwortung der 
OSZE sowie, falls dabei Alliierte Streitkräftekommandos (CJTF) zum Einsatz 
kommen sollten, frühzeitige Teilnahme daran; 

Beteiligung Russlands an dem Euro-Atlantischen Partnerschaftsrat und der 
Partnerschaft für den Frieden; 

Informationsaustausch und Konsultationen über Strategie, Verteidigungspolitik, die 
Militärdoktrinen der NATO und Russlands sowie über Haushalte und 
Infrastrukturentwicklungsprogramme; 

Rüstungskontrollthemen;  

das gesamte Spektrum von Fragen der nuklearen Sicherheit;  

Verhinderung der Verbreitung nuklearer, biologischer und chemischer Waffen und 
ihrer Einsatzmittel, Bekämpfung des Nuklearschmuggels sowie Stärkung der 
Zusammenarbeit in konkreten Rüstungskontrollbereichen einschliesslich der 
politischen und verteidigungspolitischen Aspekte der Verbreitung; 

mögliche Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Abwehr taktischer Flugkörper; 

Verbesserung der regionalen Luftverkehrssicherheit, Erhöhung der 
Luftverkehrskapazitäten und Verstärkung des wechselseitigen Austauschs, soweit 
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angebracht, zur Förderung von Vertrauen durch verstärkte Massnahmen der 
Transparenz und des Informationsaustauschs betreffend Luftverteidigung und damit 
zusammenhängende Aspekte der Luftraumregelung/kontrolle. Hierzu gehört auch die 
Prüfung der Möglichkeit einer Zusammenarbeit in geeigneten 
Luftverteidigungsfragen; 

Verbesserung der Transparenz, der Berechenbarkeit und des gegenseitigen Vertrauens 
betreffend den Umfang und die Aufgaben der konventionellen Streitkräfte der NATO-
Mitgliedstaaten und Russlands; 

wechselseitiger Austausch, soweit angebracht, über Fragen betreffend Nuklearwaffen 
einschliesslich Doktrinen und Strategien der NATO und Russlands; 

Koordinierung eines Programms der erweiterten Zusammenarbeit zwischen den 
jeweiligen Militärbehörden, wie weiter unten ausgeführt; 

Verfolgung einer möglichen Rüstungszusammenarbeit durch die Assoziierung 
Russlands mit der Konferenz der Nationalen Rüstungsdirektoren der NATO; 

Konversion von Verteidigungsindustrien;  

Entwicklung von beiderseits vereinbarten Kooperationsvorhaben mit 
verteidigungspolitischen Bezügen in den Bereichen Wirtschaft, Umwelt und 
Wissenschaft; 

Durchführung gemeinsamer Initiativen und Übungen im Zivil- und 
Katastrophenschutz; 

Bekämpfung des Terrorismus und des Drogenhandels;  

Verbesserung des Verständnisses in der Öffentlichkeit für die sich entwickelnden 
Beziehungen zwischen der NATO und Russland, wozu auch die Einrichtung eines 
NATO-Dokumentationszentrums oder -Informationsbüros in Moskau gehört. 

Weitere Bereiche können im gegenseitigen Einvernehmen hinzugefügt werden.  

IV. Politisch-Militärische Angelegenheiten 

Die NATO und Russland bekräftigen ihren gemeinsamen Wunsch, mehr Stabilität und 
Sicherheit im euro-atlantischen Raum zu erreichen. 
Die Mitgliedstaaten der NATO wiederholen, dass sie nicht die Absicht, keine Pläne und auch 
keinen Anlass haben, nukleare Waffen im Hoheitsgebiet neuer Mitglieder zu stationieren, 
noch die Notwendigkeit sehen, das Nukleardispositiv oder die Nuklearpolitik der NATO in 
irgendeinem Punkt zu verändern - und dazu auch in Zukunft keinerlei Notwendigkeit sehen. 
Dies schliesst die Tatsache ein, dass die NATO entschieden hat, sie habe nicht die Absicht, 
keine Pläne und auch keinen Anlass, nukleare Waffenlager im Hoheitsgebiet dieser 
Mitgliedstaaten einzurichten, sei es durch den Bau neuer oder die Anpassung bestehender 
Nuklearlagerstätten. Als nukleare Waffenlager gelten Einrichtungen, die eigens für die 
Stationierung von Nuklearwaffen vorgesehen sind; sie umfassen alle Typen gehärteter ober- 
oder unterirdischer Einrichtungen (Lagerbunker oder -gewölbe), die für die Lagerung von 
Nuklearwaffen bestimmt sind. 
Im Bewusstsein der Bedeutung der Anpassung des Vertrags über die konventionellen 
Streitkräfte in Europa (KSE-Vertrag) für den grösseren Zusammenhang der Sicherheit im 
OSZE-Raum und für die Arbeit an einem gemeinsamen und umfassenden Sicherheitsmodell 
für das Europa im 21. Jahrhundert werden die Mitgliedstaaten der NATO und Russland in 
Wien mit den anderen Vertragsstaaten zusammenarbeiten, um den KSE-Vertrag zur 
Verbesserung seiner Funktionsfähigkeit und Wirksamkeit anzupassen, wobei das sich 
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verändernde europäische Sicherheitsumfeld und die legitimen Sicherheitsinteressen aller 
OSZE-Teilnehmerstaaten zu berücksichtigen sind. Sie sind sich einig in dem Ziel, so rasch 
wie möglich ein Anpassungsübereinkommen zu schliessen, und werden als einen ersten 
Schritt auf diesem Weg gemeinsam mit den anderen KSE-Vertragsstaaten auf den möglichst 
baldigen Abschluss einer Rahmenvereinbarung hinwirken, in der die Grundelemente eines 
angepassten KSE-Vertrags im Einklang mit den Zielen und Prinzipien des Dokuments über 
Umfang und Parameter, das im Dezember 1996 in Lissabon verabschiedet wurde, enthalten 
sind. 
Die NATO und Russland sind der Auffassung, dass ein wichtiges Ziel der KSE-
Vertragsanpassung in einer deutlichen, mit den legitimen Verteidigungserfordernissen jedes 
Vertragsstaats vereinbaren Verringerung des Gesamtumfangs der durch den Vertrag 
begrenzten Ausrüstungen, die im Anwendungsgebiet des Vertrags erlaubt sind, besteht. Die 
NATO und Russland ermutigen alle KSE-Vertragsstaaten, eine Verringerung ihrer 
Obergrenzen für durch den Vertrag begrenzte Ausrüstungen als Teil der umfassenderen 
Bemühungen um niedrigere Obergrenzen für Ausrüstungen, die mit der Veränderung des 
europäischen Sicherheitsumfelds im Einklang stehen, zu erwägen. 
Die Mitgliedstaaten der NATO und Russland verpflichten sich, während der Verhandlungen, 
wie in dem Dokument über Umfang und Parameter vorgesehen, Zurückhaltung zu üben 
hinsichtlich der gegenwärtigen Dispositive und Fähigkeiten ihrer konventionellen Streitkräfte, 
insbesondere in bezug auf ihre Streitkräfteniveaus und Dislozierungen im Anwendungsgebiet 
des Vertrags, um Entwicklungen der Sicherheitslage in Europa zu vermeiden, die die 
Sicherheit irgendeines Vertragsstaats beeinträchtigen können. Mögliche freiwillige 
Entscheidungen einzelner Vertragsstaaten, ihre Streitkräfteniveaus oder Dislozierungen zu 
verringern, sowie ihre legitimen Sicherheitsinteressen bleiben durch diese Verpflichtung 
unberührt. 
Die Mitgliedstaaten der NATO und Russland gehen davon aus, dass die Anpassung des KSE-
Vertrags dazu beitragen sollte, gleiche Sicherheit für alle Vertragsstaaten unabhängig von 
ihrer Mitgliedschaft in einem politisch-militärischen Bündnis zu gewährleisten, um sowohl 
die Stabilität zu wahren und zu stärken als auch weiterhin jede destabilisierende Erhöhung der 
Zahl der Streitkräfte in verschiedenen Regionen Europas und in Europa insgesamt zu 
verhindern. Ein angepasster KSE-Vertrag sollte ferner durch erweiterte 
Informationsaustausch- und Verifikationsmassnahmen die militärische Transparenz 
verbessern und den Beitritt neuer Vertragsstaaten ermöglichen. 
Die Mitgliedstaaten der NATO und Russland schlagen anderen KSE-Vertragsstaaten vor, eine 
Anpassung des KSE-Vertrags in der Weise vorzunehmen, dass die Vertragsstaaten durch 
einen transparenten und kooperativen Prozess zu Schlussfolgerungen über Reduzierungen 
gelangen, die sie durchzuführen bereit wären, sowie über die sich ergebenden nationalen 
Obergrenzen für durch den Vertrag begrenzte Ausrüstungen. Diese werden dann in dem von 
allen Vertragsstaaten im Konsens zu vereinbarenden angepassten Vertrag verbindlich 
festgeschrieben und im Jahr 2001 und danach in Abständen von jeweils fünf Jahren überprüft. 
Dabei werden die Vertragsstaaten alle für den Raum vom Atlantik bis zum Ural durch den 
ursprünglichen KSE-Vertrag bestimmten Obergrenzen für durch den Vertrag begrenzte 
Ausrüstungen, die seither durchgeführten substantiellen Reduzierungen, die Veränderungen 
der Lage in Europa und das Erfordernis berücksichtigen, dass die Sicherheit keines Staates 
verringert wird. 
Die Mitgliedstaaten der NATO und Russland bekräftigen, dass die Vertragsstaaten einzeln 
oder in Gemeinschaft mit anderen nur diejenigen militärischen Kapazitäten aufrechterhalten 
sollten, die mit individuellen oder kollektiven legitimen Sicherheitsbedürfnissen unter 
Berücksichtigung ihrer internationalen Verpflichtungen einschliesslich des KSE-Vertrags 
vereinbar sind. 
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Jeder Vertragsstaat wird seiner Zustimmung zu den Bestimmungen des angepassten KSE-
Vertrags über alle nationalen Obergrenzen der Vertragsstaaten seine Einschätzung der 
gegenwärtigen und künftigen Sicherheitslage in Europa zugrundelegen. 
Darüber hinaus werden die Mitgliedstaaten der NATO und Russland in den Verhandlungen 
über eine Anpassung des KSE-Vertrags gemeinsam mit anderen Vertragsstaaten darauf 
hinwirken, die Stabilität durch die Weiterentwicklung von Massnahmen zu stärken, die darauf 
abzielen, jeden potentiell gefährlichen Aufwuchs konventioneller Streitkräfte in vereinbarten 
Regionen Europas einschliesslich Mittel- und Osteuropas zu verhindern. 
Die NATO und Russland haben ihre Absichten in bezug auf ihre konventionellen 
Streitkräftedispositive in dem neuen europäischen Sicherheitsumfeld klargestellt und sind 
bereit, einander im Rahmen des Ständigen Gemeinsamen Rates über die Entwicklung dieser 
Dispositive zu konsultieren. 
Die NATO wiederholt, dass das Bündnis in dem gegenwärtigen und vorhersehbaren 
Sicherheitsumfeld seine kollektive Verteidigung und andere Aufgaben eher dadurch 
wahrnimmt, dass es die erforderliche Interoperabilität, Integration und Fähigkeit zur 
Verstärkung gewährleistet, als dass es zusätzlich substantielle Kampftruppen dauerhaft 
stationiert. Das Bündnis wird sich dementsprechend auf eine angemessene, den genannten 
Aufgaben gerecht werdende Infrastruktur stützen müssen. In diesem Zusammenhang können, 
falls erforderlich, Verstärkungen erfolgen für den Fall der Verteidigung gegen eine 
Aggressionsdrohung und für Missionen zur Stützung des Friedens im Einklang mit der Charta 
der Vereinten Nationen und den Leitprinzipien der OSZE sowie für Übungen im Einklang mit 
dem angepassten KSE-Vertrag, den Bestimmungen des Wiener Dokuments von 1994 sowie 
gegenseitig vereinbarten Transparenzmassnahmen. Russland wird sich bei der Dislozierung 
konventioneller Streitkräfte in Europa entsprechende Zurückhaltung auferlegen. 
Die Mitgliedstaaten der NATO und Russland werden sich um mehr Transparenz, 
Berechenbarkeit und gegenseitiges Vertrauen in bezug auf ihre Streitkräfte bemühen. Sie 
werden ihre Verpflichtungen aus dem Wiener Dokument von 1994 in vollem Umfang erfüllen 
und die Zusammenarbeit mit den anderen OSZE-Teilnehmerstaaten ausbauen, einschliesslich 
Verhandlungen in geeignetem Rahmen, u.a. innerhalb der OSZE, um Vertrauen und 
Sicherheit zu fördern. 
Die Mitgliedstaaten der NATO und Russland werden bestehende 
Rüstungskontrollvereinbarungen und vertrauensbildende Massnahmen nutzen und verbessern, 
um auf friedliche Zusammenarbeit gegründete 
Sicherheitsbeziehungen herzustellen.  
Die NATO und Russland werden die politisch-militärischen Konsultationen und 
Kooperationsmassnahmen durch den Ständigen Gemeinsamen Rat mit Hilfe eines 
verbesserten Dialogs zwischen den obersten Militärbehörden der NATO und ihrer 
Mitgliedstaaten sowie Russlands erweitern. Sie werden ein Programm zur wesentlichen 
Erweiterung der militärischen Aktivitäten und der praktischen Zusammenarbeit zwischen der 
NATO und Russland auf allen Ebenen durchführen. Im Einklang mit den Grundsätzen des 
Ständigen Gemeinsamen Rates wird sich dieser verstärkte Dialog im militärischen Bereich 
auf das Prinzip stützen, dass keine Partei die andere als Bedrohung betrachtet oder deren 
Sicherheit zu beeinträchtigen sucht. Der verstärkte Dialog im militärischen Bereich wird 
regelmässig anzusetzende wechselseitige Unterrichtungen über die Militärdoktrin der NATO 
und Russlands, über Strategien und die sich daraus ergebenden Streitkräftedispositive sowie 
breit angelegte Möglichkeiten für gemeinsame Übungen und Ausbildungsmassnahmen 
umfassen. 
Zur Unterstützung dieses verbesserten Dialogs und der militärischen Komponenten des 
Ständigen Gemeinsamen Rates werden die NATO und Russland auf der Grundlage der 
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Gegenseitigkeit und weiterer beiderseitiger Absprachen militärische Verbindungsstäbe auf 
verschiedenen Ebenen einrichten. 
Zum Ausbau ihrer Partnerschaft und um sicherzustellen, dass diese Partnerschaft sich in 
möglichst hohem Masse auf praktische Aktivitäten und direkte Zusammenarbeit stützt, 
werden die jeweiligen Militärbehörden der NATO und Russlands die Möglichkeit einer 
Weiterentwicklung eines Konzepts für gemeinsame friedenserhaltende Operationen der 
NATO und Russlands prüfen. Diese Initiative sollte von der positiven Erfahrung der 
Zusammenarbeit in Bosnien und Herzegowina ausgehen; die Lehren, die aus diesem Einsatz 
gezogen wurden, werden in die Schaffung der Alliierten Streitkräftekommandos (CJTF) 
eingebracht. 
Diese Akte tritt am Tag ihrer Unterzeichnung in Kraft.  
Die NATO und Russland werden die geeigneten Schritte zur Gewährleistung der Umsetzung 
im Einklang mit ihren Verfahren unternehmen. 
Diese Akte wird in zwei Urschriften ausgefertigt, jede in englischer, französischer und 
russischer Sprache. 
Der Generalsekretär der NATO und die Regierung der Russischen Föderation werden den 
Wortlaut dieser Akte dem Generalsekretär der Vereinten Nationen und dem Generalsekretär 
der OSZE mit der Bitte übermitteln, ihn an alle Mitglieder ihrer Organisationen weiterzuleiten 
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43e.  Redaktionelle Anlage 5: Protokolle vom 12.03.1999 zum Beitritt von Polen, 
Tschechische Republik, Ungarn  
 
 
 
Protocol to the North Atlantic Treaty on the Accession of the Czech Republic  
 
 
The Parties to the North Atlantic Treaty, signed at Washington on April 4, 1949,  
Being satisfied that the security of the North Atlantic area will be enhanced by the accession 
of the Czech Republic to that Treaty,  
Agree as follows :  
 
Article I. Upon the entry into force of this Protocol, the Secretary General of the North 
Atlantic Treaty Organization shall, on behalf of all the Parties, communicate to the 
Government of the Czech Republic an invitation to accede to the North Atlantic Treaty. In 
accordance with article 10 of the Treaty, the Czech Republic shall become a Party on the date 
when it deposits its instrument of accession with the Government of the United States of 
America.  
Article II. The present Protocol shall enter into force when each of the Parties to the North 
Atlantic Treaty has notified the Government of the United States of America of its acceptance 
thereof. The Government of the United States of America shall inform all the Parties to the 
North Atlantic Treaty of the date of receipt of each such notification and of the date of the 
entry into force of the present Protocol.  
Article III. The present Protocol, of which the English and French texts are equally authentic, 
shall be deposited in the Archives of the Government of the United States of America. Duly 
certified copies thereof shall be transsmitted by that Government to the Governments of all 
the Parties to the North Atlantic Treaty. 
... 
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Protocol to the North Atlantic Treaty on the Accession of the Republic of Hungary  
 
The Parties to the North Atlantic Treaty, signed at Washington on April 4, 1949,  
Being satisfied that the security of the North Atlantic area will be enhanced by the accession 
of the Republic of Hungary to that Treaty,  
Agree as follows :  
Article I. Upon the entry into force of this Protocol, the Secretary General of the North 
Atlantic Treaty Organization shall, on behalf of all the Parties, communicate to the 
Government of the Republic of Hungary an invitation to accede to the North Atlantic Treaty. 
In accordance with article 10 of the Treaty, the Republic of Hungary shall become a Party on 
the date when it deposits its instrument of accession with the Government of the United States 
of America.  
Article II. The present Protocol shall enter into force when each of the Parties to the North 
Atlantic Treaty has notified the Government of the United States of America of its acceptance 
thereof. The Government of the United States of America shall inform all the Parties to the 
North Atlantic Treaty of the date of receipt of each such notification and of the date of the 
entry into force of the present Protocol.  
Article III. The present Protocol, of which the English and French texts are equally authentic, 
shall be deposited in the Archives of the Government of the United States of America. Duly 
certified copies thereof shall be transsmitted by that Government to the Governments of all 
the Parties to the North Atlantic Treaty.  
In witness whereof, the undersigned plenipotentiaries have signed the present Protocol.  
Signed at Brussels on the 16th day of December 1997. 
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Protocol to the North Atlantic Treaty on the Accession of the Republic of Poland  
 
 
The Parties to the North Atlantic Treaty, signed at Washington on April 4, 1949,  
Being satisfied that the security of the North Atlantic area will be enhanced by the accession 
of the Republic of Poland to that Treaty,  
Agree as follows :  
Les Parties au Traité de l'Atlantique Nord, signé le 4 avril 1949 à Washington,  
Assurées que l'accession de la République de Pologne au Traité de l'Atlantique Nord 
permettra d'augmenter la sécurité de la région de l'Atlantique Nord,  
Conviennent ce qui suit: 
Article I. Upon the entry into force of this Protocol, the Secretary General of the North 
Atlantic Treaty Organization shall, on behalf of all the Parties, communicate to the 
Government of the Republic of Poland an invitation to accede to the North Atlantic Treaty. In 
accordance with article 10 of the Treaty, the Republic of Poland shall become a Party on the 
date when it deposits its instrument of accession with the Government of the United States of 
America.  
Article II. The present Protocol shall enter into force when each of the Parties to the North 
Atlantic Treaty has notified the Government of the United States of America of its acceptance 
thereof. The Government of the United States of America shall inform all the Parties to the 
North Atlantic Treaty of the date of receipt of each such notification and of the date of the 
entry into force of the present Protocol.  
Article III. The present Protocol, of which the English and French texts are equally authentic, 
shall be deposited in the Archives of the Government of the United States of America. Duly 
certified copies thereof shall be transsmitted by that Government to the Governments of all 
the Parties to the North Atlantic Treaty.  
In witness whereof, the undersigned plenipotentiaries have signed the present Protocol.  
Signed at Brussels on the 16th day of December 1997. 
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43f.  Redaktionelle Anlage 6: Protokolle vom 26.03.2003 zum Beitritt von Estland, 
Lettland, Litauen, Slowakische Republik, Slowenien, Rumänien, Bulgarien  
 
 
 
Protokoll zum Nordatlantikvertrag über den Beitritt der Republik Bulgarien 
 
 
Die Vertragsparteien des am 4. April 1949 in Washington unterzeichneten 
Nordatlantikvertrags– 
in der Überzeugung, dass die Sicherheit des nordatlantischen Gebiets durch den Beitritt der 
Republik Bulgarien zu diesem Vertrag erhöht wird – 
sind wie folgt übereingekommen: 
A r t i k e l I. Mit Inkrafttreten dieses Protokolls übermittelt der Generalsekretär der 
Nordatlantikvertrags-Organisation im Namen aller Vertragsparteien der Regierung der 
Republik Bulgarien eine Einladung, dem Nordatlantikvertrag beizutreten. In 
Übereinstimmung mit Artikel 10 des Vertrags wird die Republik Bulgarien Vertragspartei an 
dem Tag, an dem sie ihre Beitrittsurkunde bei der Regierung der Vereinigten Staaten von 
Amerika hinterlegt. 
A r t i k e l II. Dieses Protokoll tritt in Kraft, wenn jede der Vertragsparteien des 
Nordatlantikvertrags der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika die Annahme des 
Protokolls notifiziert hat. Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika teilt allen 
Vertragsparteien des Nordatlantikvertrags den Tag des Eingangs jeder solchen Notifikation 
sowie den Tag des Inkrafttretens dieses Protokolls mit. 
A r t i k e l III. Dieses Protokoll, dessen englischer und französischer Wort laut gleichermaßen 
verbindlich ist, wird im Archiv der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika 
hinterlegt. Diese übermittelt den Regierungen aller Vertragsparteien des Nordatlantikvertrags 
gehörig beglaubigte Abschriften. 
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten dieses Protokoll 
unterschrieben. 
Unterzeichnet in Brüssel am 26. März 2003. 
... 
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Protokoll zum Nordatlantikvertrag über den Beitritt der Republik Estland 
 
 
Die Vertragsparteien des am 4. April 1949 in Washington unterzeichneten 
Nordatlantikvertrags– 
in der Überzeugung, dass die Sicherheit des nordatlantischen Gebiets durch den Beitritt der 
Republik Estland zu diesem Vertrag erhöht wird – 
sind wie folgt übereingekommen: 
A r t i k e l I. Mit Inkrafttreten dieses Protokolls übermittelt der Generalsekretär der 
Nordatlantikvertrags-Organisation im Namen aller Vertragsparteien der Regierung der 
Republik Estland eine Einladung, dem Nordatlantikvertrag beizutreten. In Übereinstimmung 
mit Artikel 10 des Vertrags wird die Republik Estland Vertragspartei an dem Tag, an dem sie 
ihre Beitrittsurkunde bei der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika hinterlegt. 
A r t i k e l II. Dieses Protokoll tritt in Kraft, wenn jede der Vertragsparteien des 
Nordatlantikvertrags der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika die Annahme des 
Protokolls notifiziert hat. Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika teilt allen 
Vertragsparteien des Nordatlantikvertrags den Tag des Eingangs jeder solchen Notifikation 
sowie den Tag des Inkrafttretens dieses Protokolls mit. 
A r t i k e l III. Dieses Protokoll, dessen englischer und französischer Wortlaut gleichermaßen 
verbindlich ist, wird im Archiv der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika 
hinterlegt. Diese übermittelt den Regierungen aller Vertragsparteien des Nordatlantikvertrags 
gehörig beglaubigte Abschriften. 
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten dieses Protokoll 
unterschrieben. 
Unterzeichnet in Brüssel am 26. März 2003. 
... 
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Protokoll zum Nordatlantikvertrag über den Beitritt der Republik Lettland 
 
 
Die Vertragsparteien des am 4. April 1949 in Washington unterzeichneten 
Nordatlantikvertrags– 
in der Überzeugung, dass die Sicherheit des nordatlantischen Gebiets durch den Beitritt der 
Republik Lettland zu diesem Vertrag erhöht wird – 
sind wie folgt übereingekommen: 
A r t i k e l I. Mit Inkrafttreten dieses Protokolls übermittelt der Generalsekretär der 
Nordatlantikvertrags-Organisation im Namen aller Vertragsparteien der Regierung der 
Republik Lettland eine Einladung, dem Nordatlantikvertrag beizutreten. In Übereinstimmung 
mit Artikel 10 des Vertrags wird die Republik Lettland Vertragspartei an dem Tag, an dem sie 
ihre Beitrittsurkunde bei der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika hinterlegt. 
A r t i k e l II. Dieses Protokoll tritt in Kraft, wenn jede der Vertragsparteien des 
Nordatlantikvertrags der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika die Annahme des 
Protokolls notifiziert hat. Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika teilt allen 
Vertragsparteien des Nordatlantikvertrags den Tag des Eingangs jeder solchen Notifikation 
sowie den Tag des Inkrafttretens dieses Protokolls mit. 
A r t i k e l III. Dieses Protokoll, dessen englischer und französischer Wortlaut gleichermaßen 
verbindlich ist, wird im Archiv der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika 
hinterlegt. Diese übermittelt den Regierungen aller Vertragsparteien des Nordatlantikvertrags 
gehörig beglaubigte Abschriften. 
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten dieses Protokoll 
unterschrieben. 
Unterzeichnet in Brüssel am 26. März 2003. 
... 
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Protokoll zum Nordatlantikvertrag über den Beitritt der Republik Litauen 
 
 
Die Vertragsparteien des am 4. April 1949 in Washington unterzeichneten 
Nordatlantikvertrags– 
in der Überzeugung, dass die Sicherheit des nordatlantischen Gebiets durch den Beitritt der 
Republik Litauen zu diesem Vertrag erhöht wird – 
sind wie folgt übereingekommen: 
A r t i k e l I. Mit Inkrafttreten dieses Protokolls übermittelt der Generalsekretär der 
Nordatlantikvertrags-Organisation im Namen aller Vertragsparteien der Regierung der 
Republik Litauen eine Einladung, dem Nordatlantikvertrag beizutreten. In Übereinstimmung 
mit Artikel 10 des Vertrags wird die Republik Litauen Vertragspartei an dem Tag, an dem sie 
ihre Beitrittsurkunde bei der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika hinterlegt. 
A r t i k e l II. Dieses Protokoll tritt in Kraft, wenn jede der Vertragsparteien des 
Nordatlantikvertrags der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika die Annahme des 
Protokolls notifiziert hat. Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika teilt allen 
Vertragsparteien des Nordatlantikvertrags den Tag des Eingangs jeder solchen Notifikation 
sowie den Tag des Inkrafttretens dieses Protokolls mit. 
A r t i k e l III. Dieses Protokoll, dessen englischer und französischer Wortlaut gleichermaßen 
verbindlich ist, wird im Archiv der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika 
hinterlegt. Diese übermittelt den Regierungen aller Vertragsparteien des Nordatlantikvertrags 
gehörig beglaubigte Abschriften. 
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten dieses Protokoll 
unterschrieben. 
Unterzeichnet in Brüssel am 26. März 2003. 
... 
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Protokoll zum Nordatlantikvertrag über den Beitritt Rumäniens 
 
 
Die Vertragsparteien des am 4. April 1949 in Washington unterzeichneten 
Nordatlantikvertrags– 
in der Überzeugung, dass die Sicherheit des nordatlantischen Gebiets durch den Beitritt 
Rumäniens zu diesem Vertrag erhöht wird – 
sind wie folgt übereingekommen: 
A r t i k e l I. Mit Inkrafttreten dieses Protokolls übermittelt der Generalsekretär der 
Nordatlantikvertrags-Organisation im Namen aller Vertragsparteien der Regierung von 
Rumänien eine Einladung, dem Nordatlantikvertrag beizutreten. In Übereinstimmung mit 
Artikel 10 des Vertrags wird Rumänien Vertragspartei an dem Tag, an dem es seine 
Beitrittsurkunde bei der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika hinterlegt. 
A r t i k e l II. Dieses Protokoll tritt in Kraft, wenn jede der Vertragsparteien des 
Nordatlantikvertrags der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika die Annahme des 
Protokolls notifiziert hat. Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika teilt allen 
Vertragsparteien des Nordatlantikvertrags den Tag des Eingangs jeder solchen Notifikation 
sowie den Tag des Inkrafttretens dieses Protokolls mit. 
A r t i k e l III. Dieses Protokoll, dessen englischer und französischer Wortlaut gleichermaßen 
verbindlich ist, wird im Archiv der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika 
hinterlegt. Diese übermittelt den Regierungen aller Vertragsparteien des Nordatlantikvertrags 
gehörig beglaubigte Abschriften. 
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten dieses Protokoll 
unterschrieben.  
Unterzeichnet in Brüssel am 26. März 2003. 
... 
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Protokoll zum Nordatlantikvertrag über den Beitritt der Slowakischen Republik 
 
 
Die Vertragsparteien des am 4. April 1949 in Washington unterzeichneten 
Nordatlantikvertrags – 
in der Überzeugung, dass die Sicherheit des nordatlantischen Gebiets durch den Beitritt der 
Slowakischen Republik zu diesem Vertrag erhöht wird – 
sind wie folgt übereingekommen: 
A r t i k e l I. Mit Inkrafttreten dieses Protokolls übermittelt der Generalsekretär der 
Nordatlantikvertrags-Organisation im Namen aller Vertragsparteien der Regierung der 
Slowakischen Republik eine Einladung, dem Nordatlantikvertrag beizutreten. In 
Übereinstimmung mit Artikel 10 des Vertrags wird die Slowakische Republik Vertragspartei 
an dem Tag, an dem sie ihre Beitrittsurkunde bei der Regierung der Vereinigten Staaten von 
Amerika hinterlegt. 
A r t i k e l II. Dieses Protokoll tritt in Kraft, wenn jede der Vertragsparteien des 
Nordatlantikvertrags der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika die Annahme des 
Protokolls notifiziert hat. Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika teilt allen 
Vertragsparteien des Nordatlantikvertrags den Tag des Eingangs jeder solchen Notifikation 
sowie den Tag des Inkrafttretens dieses Protokolls mit. 
A r t i k e l III. Dieses Protokoll, dessen englischer und französischer Wortlaut gleichermaßen 
verbindlich ist, wird im Archiv der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika 
hinterlegt. Diese übermittelt den Regierungen aller Vertragsparteien des Nordatlantikvertrags 
gehörig beglaubigte Abschriften.  
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten dieses Protokoll 
unterschrieben. 
Unterzeichnet in Brüssel am 26. März 2003. 
... 
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Protokoll zum Nordatlantikvertrag über den Beitritt der Republik Slowenien 
 
 
Die Vertragsparteien des am 4. April 1949 in Washington unterzeichneten 
Nordatlantikvertrags– 
in der Überzeugung, dass die Sicherheit des nordatlantischen Gebiets durch den Beitritt der 
Republik Slowenien zu diesem Vertrag erhöht wird – 
sind wie folgt übereingekommen: 
A r t i k e l I. Mit Inkrafttreten dieses Protokolls übermittelt der Generalsekretär der 
Nordatlantikvertrags-Organisation im Namen aller Vertragsparteien der Regierung der 
Republik Slowenien eine Einladung, dem Nordatlantikvertrag beizutreten. In 
Übereinstimmung mit Artikel 10 des Vertrags wird die Republik Slowenien Vertragspartei an 
dem Tag, an dem sie ihre Beitrittsurkunde bei der Regierung der Vereinigten Staaten von 
Amerika hinterlegt. 
A r t i k e l II. Dieses Protokoll tritt in Kraft, wenn jede der Vertragsparteien des 
Nordatlantikvertrags der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika die Annahme des 
Protokolls notifiziert hat. Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika teilt allen 
Vertragsparteien des Nordatlantikvertrags den Tag des Eingangs jeder solchen Notifikation 
sowie den Tag des Inkrafttretens dieses Protokolls mit. 
A r t i k e l III. Dieses Protokoll, dessen englischer und französischer Wortlaut gleichermaßen 
verbindlich ist, wird im Archiv der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika 
hinterlegt. 
Diese übermittelt den Regierungen aller Vertragsparteien des Nordatlantikvertrags gehörig 
beglaubigte Abschriften. 
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten dieses Protokoll 
unterschrieben. 
Unterzeichnet in Brüssel am 26. März 2003. 
... 
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43. Resolution der VA-Generalversammlung zur Erklärung über Grundsätze des 
Völkerrechts vom 24.10.197016 

 
 
 
Erklärung über Grundsätze des Völkerrechts betreffend freundschaftliche Beziehungen und 
Zusammenarbeit zwischen den Staaten im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen 
(Resolution 2625 (XXV) der VN-Generalversammlung vom 24.10.1970) 
 
Die Generalversammlung, 
unter Hinweis auf ihre Resolutionen 1815 (XVII) vom 18. Dezember 1962, 1966 (XVIII) vom 
16. Dezember 1963, 2103 (XX) vom 20. Dezember 1965, 2181 (XXI) vom 12. Dezember 
1966, 2327 (XXII) vom 18. Dezember 1967, 2463 (XXIII) vom 20. Dezember 1968 und 2533 
(XXIV) vom 8. Dezember 1969, in denen sie die Bedeutung der fortschreitenden Entwicklung 
und Kodifizierung der Grundsätze des Völkerrechts betreffend freundschaftliche Beziehungen 
und Zusammenarbeit zwischen den Staaten bekräftigt hat, 
nach Behandlung des Berichts des Sonderausschusses über Grundsätze des Völkerrechts 
betreffend freundschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen den Staaten1, der 
vom 31. März bis zum 1. Mai 1970 in Genf zusammentrat, 
unter Hervorhebung der überragenden Bedeutung der Charta der Vereinten Nationen für die 
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit sowie für die Entwicklung 
freundschaftlicher Beziehungen und der Zusammenarbeit zwischen den Staaten, 
zutiefst davon überzeugt, dass die Annahme der Erklärung über Grundsätze des Völkerrechts 
betreffend freundschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen den Staaten im 
Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen anlässlich des fünfundzwanzigsten Jahrestags 
der Vereinten Nationen einen Beitrag zur Festigung des Weltfriedens leisten und einen 
Markstein in der Entwicklung des Völkerrechts und der Beziehungen zwischen den Staaten 
darstellen kann, indem sie die Herrschaft des Rechts in den Beziehungen zwischen den 
Nationen und insbesondere die universale Anwendung der in der Charta verankerten 
Grundsätze fördert, 
in der Erwägung, dass die weite Verbreitung des Wortlauts der Erklärung wünschenswert ist, 
1.  billigt die Erklärung über Grundsätze des Völkerrechts betreffend freundschaftliche 
Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen den Staaten im Einklang mit der Charta der 
Vereinten Nationen, deren Wortlaut dieser Resolution als Anlage beigefügt ist; 
2.  dankt dem Sonderausschuss über Grundsätze des Völkerrechts betreffend 
freundschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen den Staaten für seine Arbeit, 
die zur Ausarbeitung der Erklärung geführt hat; 
3.  empfiehlt, alles zu tun, um die Erklärung allgemein bekannt zu machen. 
 
 

                                                 
 
 
 
 
16  Bei den Resolutionen der Generalversammlung handelt es sich nach allgemeiner Meinung um keine 
verbindliche Völkerrechtsquelle. Indes können solche Resolutionen spätere Verträge motivieren oder Grundlage 
der Bildung künftigen Völkergewohnheitsrechts sein. Auch zur Auslegung von Völkerrechtsquellen können sie 
mitunter herangezogen werden. 
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44. Erklärung über Grundsätze des Völkerrechts betreffend freundschaftliche 
Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen den Staaten im Einklang mit der 
Charta der Vereinten Aationen vom 24.10.1970 

(Anlage zu Resolution 2625 (XXV) der VN-Generalversammlung) 
 
 
PRÄAMBEL 
Die Generalversammlung, 
im Sinne der Charta der Vereinten Nationen bekräftigend, dass die Wahrung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit sowie die Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen und 
der Zusammenarbeit zwischen den Nationen zu den Grundzielen der Vereinten Nationen 
gehören, 
unter Hinweis darauf, dass die Völker der Vereinten Nationen entschlossen sind, Toleranz zu 
üben und als gute Nachbarn in Frieden miteinander zu leben, 
eingedenk der Bedeutung der Wahrung und Festigung des Weltfriedens auf der Grundlage der 
Freiheit, der Gleichheit, der Gerechtigkeit und der Achtung der grundlegenden 
Menschenrechte sowie der Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen zwischen den 
Nationen unabhängig von ihrem politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen System 
oder von ihrem Entwicklungsstand, 
sowie eingedenk der überragenden Bedeutung der Charta der Vereinten Nationen für die 
Förderung der Herrschaft des Rechts in den Beziehungen zwischen den Nationen, 
in der Erwägung, dass die getreue Beachtung der Grundsätze des Völkerrechts betreffend 
freundschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen den Staaten und die redliche 
Erfüllung der von den Staaten gemäß der Charta übernommenen Verpflichtungen von größter 
Bedeutung für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit sowie für die 
Verwirklichung der anderen Ziele der Vereinten Nationen ist, 
feststellend, dass die großen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen und die 
wissenschaftlichen Fortschritte, die sich seit der Annahme der Charta in der Welt vollzogen 
haben, diesen Grundsätzen und der Notwendigkeit ihrer wirksameren Anwendung im 
Verhalten der Staaten, wo immer sich dieses entfaltet, erhöhte Bedeutung verleihen, 
unter Hinweis auf den anerkannten Grundsatz, dass der Weltraum, einschließlich des Mondes 
und anderer Himmelskörper, keiner nationalen Aneignung durch Beanspruchung der 
Hoheitsgewalt, durch Benutzung oder Okkupation oder durch andere Mittel unterliegt, und 
eingedenk der Tatsache, dass die Vereinten Nationen gegenwärtig die Erarbeitung anderer 
geeigneter Bestimmungen erwägen, die vom gleichen Geist getragen sind, 
in der Überzeugung, dass die strikte Einhaltung der Verpflichtung der Staaten, nicht in die 
Angelegenheiten eines anderen Staates einzugreifen, eine wesentliche Voraussetzung für das 
friedliche Zusammenleben der Nationen ist, da jede Form der Intervention nicht nur Geist und 
Buchstaben der Charta verletzt, sondern auch zur Entstehung von Situationen führt, die den 
Weltfrieden und die internationale Sicherheit bedrohen, 
unter Hinweis auf die Pflicht der Staaten, in ihren internationalen Beziehungen jeden gegen 
die politische Unabhängigkeit oder die territoriale Unversehrtheit eines Staates gerichteten 
militärischen, politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Zwang zu unterlassen, 
in der Erwägung, dass es wesentlich ist, dass alle Staaten in ihren internationalen 
Beziehungen jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit 
eines Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare 
Androhung oder Anwendung von Gewalt unterlassen, 
in der Erwägung, dass es gleichermaßen wesentlich ist, dass alle Staaten ihre internationalen 
Streitigkeiten durch friedliche Mittel im Einklang mit der Charta beilegen, 
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im Einklang mit der Charta die grundlegende Bedeutung der souveränen Gleichheit 
bekräftigend und betonend, dass die Ziele der Vereinten Nationen nur verwirklicht werden 
können, wenn die Staaten souveräne Gleichheit genießen und sich in ihren internationalen 
Beziehungen uneingeschränkt an die Erfordernisse dieses Grundsatzes halten, 
überzeugt, dass die Unterwerfung von Völkern unter fremde Unterjochung, Herrschaft und 
Ausbeutung eines der Haupthindernisse für die Förderung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit darstellt, 
überzeugt, dass der Grundsatz der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Völker 
einen bedeutsamen Beitrag zum heutigen Völkerrecht darstellt und dass seine wirksame 
Anwendung von größter Bedeutung für die Förderung freundschaftlicher Beziehungen 
zwischen den Staaten auf der Grundlage der Achtung des Grundsatzes der souveränen 
Gleichheit ist, 
daher in der Überzeugung, dass jeder Versuch, die nationale Einheit und territoriale 
Unversehrtheit eines Staates oder Landes teilweise oder gänzlich zu zerstören oder seine 
politische Unabhängigkeit zu beeinträchtigen, mit den Zielen und Grundsätzen der Charta 
unvereinbar ist, 
in Anbetracht der Bestimmungen der Charta in ihrer Gesamtheit und unter Berücksichtigung 
der Bedeutung der einschlägigen Resolutionen, die von den zuständigen Organen der 
Vereinten Nationen verabschiedet worden sind und die sich auf den Inhalt dieser Grundsätze 
beziehen, 
in der Erwägung, dass die fortschreitende Entwicklung und Kodifizierung der folgenden 
Grundsätze: 
a)  des Grundsatzes, dass die Staaten in ihren internationalen Beziehungen jede gegen die 
territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder 
sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von 
Gewalt unterlassen; 
b)  des Grundsatzes, dass die Staaten ihre internationalen Streitigkeiten durch friedliche 
Mittel so beilegen, dass der Weltfriede, die internationale Sicherheit und die Gerechtigkeit 
nicht gefährdet werden; 
c)  der Pflicht, im Einklang mit der Charta nicht in Angelegenheiten einzugreifen, die zur 
inneren Zuständigkeit eines Staates gehören; 
d)  der Pflicht der Staaten, im Einklang mit der Charta miteinander zusammenzuarbeiten; 
e)  des Grundsatzes der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Völker; 
f)  des Grundsatzes der souveränen Gleichheit der Staaten; 
g)  des Grundsatzes, dass die Staaten die Verpflichtungen, die sie gemäß der Charta 
übernommen haben, nach Treu und Glauben erfüllen, 
mit dem Ziel, die wirksamere Anwendung dieser Grundsätze im Rahmen der internationalen 
Gemeinschaft sicherzustellen, die Verwirklichung der Ziele der Vereinten Nationen fördern 
würde, 
nach Prüfung der Grundsätze des Völkerrechts betreffend freundschaftliche Beziehungen und 
Zusammenarbeit zwischen 
den Staaten, 
1.  verkündet feierlich die nachstehenden Grundsätze: 
Der Grundsatz, dass die Staaten in ihren internationalen Beziehungen jede gegen die 
territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder 
sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von 
Gewalt unterlassen 
Jeder Staat hat die Pflicht, in seinen internationalen Beziehungen jede gegen die territoriale 
Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit den 
Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt zu 
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unterlassen. Eine solche Androhung oder Anwendung von Gewalt stellt eine Verletzung des 
Völkerrechts und der Charta der Vereinten Nationen dar und darf niemals als Mittel zur 
Regelung internationaler Fragen angewandt werden. 
Ein Angriffskrieg stellt ein Verbrechen gegen den Frieden dar, für das Verantwortlichkeit 
nach dem Völkerrecht besteht. 
Im Einklang mit den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen haben die Staaten die 
Pflicht, jede Propaganda für Angriffskriege zu unterlassen. 
Jeder Staat hat die Pflicht, die Androhung oder Anwendung von Gewalt zum Zweck der 
Verletzung bestehender internationaler Grenzen eines anderen Staates oder als Mittel zur 
Lösung internationaler Streitigkeiten, einschließlich Gebietsstreitigkeiten und Probleme 
betreffend Staatsgrenzen, zu unterlassen. 
Jeder Staat hat ebenso die Pflicht, jede Androhung oder Anwendung von Gewalt zum Zweck 
der Verletzung internationaler Demarkationslinien, wie Waffenstillstandslinien, zu 
unterlassen, die durch eine internationale Vereinbarung oder auf Grund einer solchen 
Vereinbarung errichtet wurden, deren Vertragspartei er ist oder die er aus anderen Gründen zu 
achten verpflichtet ist. Dies ist nicht so auszulegen, dass dadurch die Haltung der Parteien in 
Bezug auf den Status und die Auswirkungen solcher Linien nach den für sie geltenden 
speziellen Regelungen beeinträchtigt oder ihr vorübergehender Charakter betroffen wird. 
Die Staaten haben die Pflicht, Vergeltungsmaßnahmen, die mit der Anwendung von Gewalt 
verbunden sind, zu unterlassen. 
Jeder Staat hat die Pflicht, jede Gewaltmaßnahme zu unterlassen, welche die Völker, auf die 
sich die Erläuterung des Grundsatzes der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung bezieht, 
ihres Rechts auf Selbstbestimmung, Freiheit und Unabhängigkeit beraubt. 
Jeder Staat hat die Pflicht, die Aufstellung oder die Förderung der Aufstellung irregulärer 
Streitkräfte oder bewaffneter Banden, namentlich von Söldnern, zu unterlassen, die für 
Einfälle in das Hoheitsgebiet eines anderen Staates bestimmt sind. 
Jeder Staat hat die Pflicht, die Organisierung, Anstiftung oder Unterstützung von 
Bürgerkriegs- oder Terrorhandlungen in einem anderen Staat und die Teilnahme daran oder 
die Duldung organisierter Aktivitäten in seinem Hoheitsgebiet, die auf die Begehung solcher 
Handlungen gerichtet sind, zu unterlassen, wenn die in diesem Absatz genannten Handlungen 
die Androhung oder Anwendung von Gewalt einschließen. 
Das Hoheitsgebiet eines Staates darf nicht zum Gegenstand einer militärischen Besetzung als 
Ergebnis der Anwendung von Gewalt unter Verletzung der Bestimmungen der Charta 
gemacht werden. Das Hoheitsgebiet eines Staates darf nicht zum Gegenstand der Aneignung 
durch einen anderen Staat als Ergebnis der Androhung oder Anwendung von Gewalt gemacht 
werden. Kein durch Androhung oder Anwendung von Gewalt erreichter Gebietserwerb wird 
als rechtmäßig anerkannt werden. Die vorstehenden Bestimmungen sind nicht so auszulegen, 
als beeinträchtigten sie 
a)  die Bestimmungen der Charta oder einer vor den Regelungen der Charta 
geschlossenen und nach dem Völkerrecht 
gültigen internationalen Übereinkunft oder 
b)  die Befugnisse des Sicherheitsrats nach der Charta. 
Alle Staaten werden in redlicher Absicht Verhandlungen zum baldigen Abschluss eines 
universalen Vertrags über die allgemeine und vollständige Abrüstung unter wirksamer 
internationaler Kontrolle führen und die Annahme geeigneter Maßnahmen zum Abbau der 
internationalen Spannungen und zur Stärkung des Vertrauens zwischen den Staaten anstreben. 
Alle Staaten werden ihre Verpflichtungen auf Grund der allgemein anerkannten Grundsätze 
und Regeln des Völkerrechts hinsichtlich der Wahrung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit nach Treu und Glauben erfüllen und werden bestrebt sein, das auf 
der Charta beruhende Sicherheitssystem der Vereinten Nationen wirksamer zu machen. 
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Die vorstehenden Absätze sind nicht so auszulegen, als erweiterten oder beschränkten sie in 
irgendeiner Weise den Geltungsbereich der Bestimmungen der Charta über Fälle, in denen die 
Anwendung von Gewalt rechtmäßig ist. 
 

Der Grundsatz, dass die Staaten ihre internationalen Streitigkeiten durch friedliche Mittel so 
beilegen, dass der Weltfriede, die internationale Sicherheit und die Gerechtigkeit nicht 
gefährdet werden 
Jeder Staat legt seine internationalen Streitigkeiten mit anderen Staaten durch friedliche Mittel 
so bei, dass der Weltfriede, die internationale Sicherheit und die Gerechtigkeit nicht gefährdet 
werden. 
Die Staaten bemühen sich daher um eine rasche und gerechte Beilegung ihrer internationalen 
Streitigkeiten durch Verhandlung, Untersuchung, Vermittlung, Vergleich, Schiedsspruch, 
gerichtliche Entscheidung, Inanspruchnahme regionaler Einrichtungen oder Abmachungen 
oder durch andere friedliche Mittel ihrer Wahl. Beim Bemühen um eine solche Beilegung 
einigen sich die Parteien auf friedliche Mittel, die den Umständen und der Natur der 
Streitigkeit angemessen sind. 
Gelingt es ihnen nicht, eine Lösung durch eines der genannten friedlichen Mittel 
herbeizuführen, haben die Parteien einer Streitigkeit die Pflicht, ihre Bemühungen zur 
Beilegung der Streitigkeit mit anderen zwischen ihnen vereinbarten friedlichen Mitteln 
fortzusetzen. 
Die an einer internationalen Streitigkeit beteiligten Staaten sowie andere Staaten unterlassen 
jede Handlung, welche die Lage verschärfen und dadurch die Wahrung des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit gefährden kann, und handeln im Einklang mit den Zielen und 
Grundsätzen der Vereinten Nationen. 
Internationale Streitigkeiten werden auf der Grundlage der souveränen Gleichheit der Staaten 
und nach dem Grundsatz der freien Wahl der Mittel beigelegt. Die Inanspruchnahme oder die 
Annahme eines von den Staaten frei vereinbarten Verfahrens zur Beilegung bestehender oder 
künftiger Streitigkeiten, an denen sie beteiligt sind, wird nicht als unvereinbar mit der 
souveränen Gleichheit angesehen. 
Die vorstehenden Absätze berühren oder beeinträchtigen nicht die geltenden Bestimmungen 
der Charta, insbesondere diejenigen, die sich auf die friedliche Beilegung internationaler 
Streitigkeiten beziehen. 
Der Grundsatz betreffend die Pflicht, im Einklang mit der Charta nicht in Angelegenheiten 
einzugreifen, die zur inneren Zuständigkeit eines Staates gehören 
Kein Staat und keine Staatengruppe hat das Recht, unmittelbar oder mittelbar, gleichviel aus 
welchem Grund, in die inneren oder äußeren Angelegenheiten eines anderen Staates 
einzugreifen. Folglich sind die bewaffnete Intervention und alle anderen Formen der 
Einmischung oder Drohversuche gegen die Rechtspersönlichkeit eines Staates oder gegen 
seine politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Teilelemente völkerrechtswidrig. 
Ein Staat darf keine wirtschaftlichen, politischen oder sonstigen Maßnahmen gegen einen 
anderen Staat anwenden oder ihre Anwendung begünstigen, um von ihm die Unterordnung 
bei der Ausübung seiner souveränen Rechte zu erlangen oder von ihm Vorteile irgendwelcher 
Art zu erwirken. Auch darf ein Staat keine auf den gewaltsamen Umsturz des Regimes eines 
anderen Staates gerichteten subversiven, terroristischen oder bewaffneten Aktivitäten 
organisieren, unterstützen, schüren, finanzieren, anstiften oder dulden und nicht in interne 
Konflikte in einem anderen Staat eingreifen. 
Die Anwendung von Gewalt mit dem Ziel, Völker ihrer nationalen Identität zu berauben, 
stellt eine Verletzung ihrer unveräußerlichen Rechte und des Grundsatzes der 
Nichtintervention dar. 



321 
 

 
  
 

Jeder Staat hat das unveräußerliche Recht, sein politisches, wirtschaftliches, soziales und 
kulturelles System ohne Einmischung irgendwelcher Art durch einen anderen Staat zu 
wählen. 
Die vorstehenden Absätze sind nicht so auszulegen, als beeinträchtigten sie die 
Bestimmungen der Charta, die sich auf die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit beziehen. 
Die Pflicht der Staaten, im Einklang mit der Charta miteinander zusammenzuarbeiten 
Die Staaten haben die Pflicht, ungeachtet der Unterschiede ihrer politischen, wirtschaftlichen 
und sozialen Systeme in den verschiedenen Bereichen der internationalen Beziehungen 
miteinander zusammenzuarbeiten, um den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu 
wahren und internationale wirtschaftliche Stabilität und Fortschritt, das allgemeine Wohl der 
Nationen und eine internationale Zusammenarbeit zu fördern, die von jeder Diskriminierung 
auf Grund dieser Unterschiede frei ist.  
Zu diesem Zweck 
a)  arbeiten die Staaten mit den anderen Staaten bei der Wahrung des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit zusammen; 
b)  arbeiten die Staaten bei der Förderung der allgemeinen Achtung und Einhaltung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle sowie bei der Beseitigung aller Formen der 
Rassendiskriminierung und aller Formen der religiösen Intoleranz zusammen; 
c)  gestalten die Staaten ihre internationalen Beziehungen auf wirtschaftlichem, sozialem, 
kulturellem und technischem Gebiet und auf dem Gebiet des Handels im Einklang mit den 
Grundsätzen der souveränen Gleichheit und der Nichtintervention; 
d)  haben die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen die Pflicht, im Einklang mit den 
einschlägigen Bestimmungen der Charta, gemeinsam und jeder für sich mit den Vereinten 
Nationen zusammenzuarbeiten. 
Die Staaten sollen auf wirtschaftlichem, sozialem und kulturellem Gebiet sowie auf dem 
Gebiet der Wissenschaft und Technologie und zur Förderung des weltweiten Fortschritts auf 
dem Gebiet der Kultur und der Bildung zusammenarbeiten. 
Die Staaten sollen zur Förderung des wirtschaftlichen Wachstums in der ganzen Welt, 
insbesondere in den Entwicklungsländern, zusammenarbeiten. 
Der Grundsatz der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Völker 
Kraft des in der Charta der Vereinten Nationen verankerten Grundsatzes der 
Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Völker haben alle Völker das Recht, frei und 
ohne Einmischung von außen über ihren politischen Status zu entscheiden und ihre 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung zu gestalten, und jeder Staat ist 
verpflichtet, dieses Recht im Einklang mit den Bestimmungen der Charta zu achten. 
Jeder Staat hat die Pflicht, sowohl gemeinsam mit anderen Staaten als auch jeder für sich, die 
Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Völker 
im Einklang mit den Bestimmungen der Charta zu fördern und die Vereinten Nationen bei der 
Erfüllung der ihnen mit der Charta übertragenen Aufgaben hinsichtlich der Anwendung dieses 
Grundsatzes zu unterstützen, 
a)  um freundschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen den Staaten zu 
fördern und 
b)  um dem Kolonialismus unter gebührender Berücksichtigung des frei geäußerten 
Willens der betroffenen Völker ein rasches Ende zu bereiten, eingedenk dessen, dass die 
Unterwerfung von Völkern unter fremde Unterjochung, Herrschaft und Ausbeutung eine 
Verletzung dieses Grundsatzes und eine Verweigerung grundlegender Menschenrechte 
darstellt und im Widerspruch zur Charta steht. 
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Jeder Staat hat die Pflicht, sowohl gemeinsam mit anderen Staaten als auch jeder für sich die 
allgemeine Achtung und Einhaltung der Menschenrechte und Grundfreiheiten im Einklang 
mit der Charta zu fördern. 
Die Gründung eines souveränen und unabhängigen Staates, die freie Assoziation mit einem 
unabhängigen Staat, die freie Eingliederung in einen solchen Staat oder der Eintritt in einen 
anderen, durch ein Volk frei bestimmten politischen Status sind Möglichkeiten der 
Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts durch das betreffende Volk. 
Jeder Staat hat die Pflicht, jede Gewaltmaßnahme zu unterlassen, welche die Völker, auf die 
sich die Erläuterung dieses Grundsatzes bezieht, ihres Rechts auf Selbstbestimmung, Freiheit 
und Unabhängigkeit beraubt. Bei ihren Maßnahmen und ihrem Widerstand gegen solche 
Gewaltmaßnahmen im Bemühen um die Ausübung ihres Selbstbestimmungsrechts sind diese 
Völker berechtigt, im Einklang mit den Zielen und Grundsätzen der Charta Unterstützung zu 
suchen und zu erhalten. 
Das Gebiet einer Kolonie oder eines anderen Hoheitsgebiets ohne Selbstregierung hat nach 
der Charta einen vom Hoheitsgebiet des Staates, von dem es verwaltet wird, gesonderten und 
unterschiedlichen Status; dieser gesonderte und unterschiedliche Status nach der Charta bleibt 
so lange bestehen, bis das Volk der Kolonie oder des Hoheitsgebiets ohne Selbstregierung 
sein Recht auf Selbstbestimmung im Einklang mit der Charta und insbesondere mit ihren 
Zielen und Grundsätzen ausgeübt hat. 
Die vorstehenden Absätze sind nicht so auszulegen, als ermächtigten oder ermunterten sie zu 
Maßnahmen, welche die territoriale Unversehrtheit oder die politische Einheit souveräner und 
unabhängiger Staaten, die sich gemäß dem oben beschriebenen Grundsatz der 
Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Völker verhalten und die daher eine 
Regierung besitzen, welche die gesamte Bevölkerung des Gebiets ohne Unterschied der 
Rasse, des Glaubens oder der Hautfarbe vertritt, ganz oder teilweise auflösen oder 
beeinträchtigen würden. 
Alle Staaten unterlassen jede Handlung, die auf die teilweise oder vollständige Zerstörung der 
nationalen Einheit und der territorialen Unversehrtheit eines anderen Staates oder Landes 
gerichtet ist. 
Der Grundsatz der souveränen Gleichheit der Staaten 
Alle Staaten genießen souveräne Gleichheit. Sie haben gleiche Rechte und Pflichten und sind 
ungeachtet wirtschaftlicher, sozialer, politischer oder anderer Unterschiede gleichberechtigte 
Mitglieder der internationalen Gemeinschaft. 
Die souveräne Gleichheit umfasst insbesondere die folgenden Elemente: 
a)  die Staaten sind juristisch gleich; 
b)  jeder Staat genießt die der vollen Souveränität innewohnenden Rechte; 
c)  jeder Staat hat die Pflicht, die Rechtspersönlichkeit der anderen Staaten zu achten; 
d)  die territoriale Unversehrtheit und die politische Unabhängigkeit eines Staates sind 
unverletzlich; 
e)  jeder Staat hat das Recht, sein politisches, soziales, wirtschaftliches und kulturelles 
System frei zu wählen und zu entwickeln; 
f)  jeder Staat hat die Pflicht, seine internationalen Verpflichtungen uneingeschränkt und 
nach Treu und Glauben zu erfüllen und mit anderen Staaten in Frieden zu leben. 
Der Grundsatz, dass die Staaten die Verpflichtungen, die sie gemäß der Charta übernommen 
haben,nach Treu und Glauben erfüllen 
Jeder Staat hat die Pflicht, die Verpflichtungen, die er gemäß der Charta der Vereinten 
Nationen übernommen hat, nach Treu und Glauben zu erfüllen. 
Jeder Staat hat die Pflicht, seine Verpflichtungen aus den allgemein anerkannten Grundsätzen 
und Regeln des Völkerrechts nach Treu und Glauben zu erfüllen. 
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Jeder Staat hat die Pflicht, seine Verpflichtungen aus internationalen Übereinkünften, die nach 
den allgemein anerkannten Grundsätzen und Regeln des Völkerrechts Gültigkeit besitzen, 
nach Treu und Glauben zu erfüllen. 
Stehen Verpflichtungen aus internationalen Übereinkünften im Widerspruch zu 
Verpflichtungen der Mitglieder der Vereinten Nationen aus der Charta der Vereinten 
Nationen, so haben die Verpflichtungen aus der Charta Vorrang. 
 

ALLGEMEINER TEIL 
2.  erklärt: 
bei ihrer Auslegung und Anwendung sind die vorstehenden Grundsätze voneinander 
abhängig; jeder Grundsatz ist im Zusammenhang mit den anderen Grundsätzen zu verstehen; 
diese Erklärung ist nicht so auszulegen, als beeinträchtige sie in irgendeiner Weise die 
Bestimmungen der Charta oder die Rechte und Pflichten der Mitgliedstaaten nach der Charta 
oder die Rechte der Völker nach der Charta, wobei die Erläuterung dieser Rechte in dieser 
Erklärung zu berücksichtigen ist. 
3.  erklärt ferner: 
dass die Grundsätze der Charta, die in diese Erklärung eingegangen sind, Grundprinzipien des 
Völkerrechts darstellen, und ruft daher alle Staaten auf, sich in ihrem internationalen 
Verhalten von diesen Grundsätzen leiten zu lassen und ihre gegenseitigen Beziehungen auf 
der Grundlage der strikten Einhaltung dieser Grundsätze zu gestalten. 
 


